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5Zentrale Ergebnisse

Zentrale Ergebnisse

Anlage der BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014

Hintergrund 

 � Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und die die 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) vor Ort er-
bringenden Trägerverbände sprachen sich für eine Begleitforschung 
zur MBE aus, um neben den objektiven Controllingdaten auch die 
subjektive Sichtweise der Beratenen in den Blick zu nehmen. Das 
Forschungszentrum des BAMF wurde mit der Durchführung eines 
entsprechenden Forschungsprojekts beauftragt.

Methodik

 � Kern des Projekts stellt die Befragung von 1.254 ehemaligen und 
aktuellen MBE-Ratsuchenden zu ihren Erfahrungen mit dem Bera-
tungsangebot der MBE im Jahr 2014 dar, die sogenannte BAMF-MBE-
Klientenbefragung 2014. Der telefonischen Befragung der MBE-Klien-
ten ging ein Adressmittlungsverfahren über knapp 200 ausgewählte 
Migrationsberatungsstellen in ganz Deutschland voraus. Nicht zuletzt 
aufgrund der Selbstselektion der Befragten, welche ihre Einwilligung 
zur Teilnahme an der Studie aktiv an das Forschungszentrum des 
BAMF zurücksandten, ist die Stichprobe gemessen an den Kriterien 
einer Zufallsstichprobe nicht repräsentativ. Dies hat stellenweise 
Abweichungen von den Controllingdaten ebenso zur Folge wie eine 
eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Gesamtheit der 
MBE-Klienten.

 � Zur Einordnung der Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung 
2014 wurden ergänzend zwölf qualitative Interviews mit MBE-Bera-
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tern durchgeführt. Diese gaben Auskunft zu ihren Einschätzungen der 
Rahmenbedingungen sowie förderlichen und erschwerenden Fakto-
ren ihrer Beratungstätigkeit.

Zentrale Fragestellungen

In der BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014 standen folgende Aspekte im 
Zentrum:

 � Zufriedenheit der Klienten mit dem Beratungsangebot der MBE 
 � Bewertung der strukturellen, sprachlichen und methodischen Rah-

menbedingungen der Beratung 
 � Bewertung der Hilfeleistung der MBE in Bezug auf das Beratungsan-

liegen 
 � Wahrgenommene Relevanz und Wirkung des Beratungsangebots 
 � Verbesserungsmöglichkeiten der MBE aus Klientensicht

Die ergänzende qualitative Befragung der MBE-Berater fokussierte auf 
folgende Gesichtspunkte:

 � Bewertung der formalen und strukturellen Rahmenbedingungen ihrer 
Tätigkeit

 � Einschätzung von begünstigenden bzw. erschwerenden strukturellen 
Faktoren und Merkmalen aufseiten von Beratern und Klienten für den 
Beratungserfolg 

 � Verbesserungsmöglichkeiten der MBE aus Beratersicht

Soziodemografie, Migrationsbiografie und  
Integrationsstand der befragten MBE-Ratsuchenden

MBE fängt von hoher Diversität geprägten Beratungsbedarf auf

 � Die Herkunft der befragten MBE-Ratsuchenden ist mit 98 verschiede-
nen Herkunftsländern außerordentlich heterogen, der Schwerpunkt 
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liegt auf den Ländern Türkei (16 %), Russische Föderation (18 %) und 
GUS (20 %). 

 � Auch die Migrationsbiografien weisen eine hohe Diversität auf: Türk-
eistämmige halten sich überwiegend bereits seit mehr als zehn Jahren 
in Deutschland auf und kamen mit durchschnittlich 24 Jahren vorran-
gig aus Gründen der Familienzusammenführung nach Deutschland. 
Befragte aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion waren zum Einrei-
sezeitpunkt durchschnittlich bereits über 40 und zogen überwiegend 
als Spätaussiedler oder aus familiären Gründen nach Deutschland zu. 

 � Frauen stellen mit 61 % den Großteil der befragten Ratsuchenden. 

Hohe Schulbildung und gute Deutschkenntnisse treffen auf unzureichende 
Beteiligung am Arbeitsmarkt und geringe Anerkennungsraten ausländischer 
Abschlüsse

 � Mit 62 % geben überdurchschnittlich viele der Befragten die Hoch-
schulreife bzw. den höchstmöglichen Schulabschluss ihres Herkunfts-
landes als höchsten erreichten Schulabschluss an. Es ist davon aus-
zugehen, dass diese Abweichung vom Durchschnitt vorrangig auf die 
Selbstselektivität der Stichprobe zurückzuführen ist. Allerdings gibt es 
teilweise deutliche Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen. 

 � 35 % schätzen ihre Deutschkenntnisse mit (sehr) gut und damit ver-
gleichsweise positiv ein. Bei der Teilgruppe der Befragten, die einen 
Integrationskurs besuchten und am Ende des Integrationskurses am 
Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) teilnahmen, erreichten 73 % der 
Testabsolventen das B1-Niveau. Dies ist über dem Bundesdurchschnitt 
aller Testteilnehmer. 

 � Die Arbeitsmarktintegration stellt sich weniger positiv dar. Zwar sind 
40 % der Befragten im erwerbsfähigen Alter auch erwerbstätig. Den-
noch arbeiten auch Personen mit Berufsqualifikation mehrheitlich 
un- oder angelernt (64 % derer mit beruflicher Ausbildung, 54 % der 
Akademiker). 

 � Nur 36 % aller Hochschul- bzw. 39 % aller Berufsabschlüsse mit Antrag 
auf Gleichwertigkeitsprüfung wurden vollständig anerkannt. Diese 
geringen Anerkennungsraten der im Ausland erworbenen Abschlüsse 
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tragen zu dem festgestellten hohen Anteil unter ihrem Qualifikations-
niveau Beschäftigter bei. 

Ausrichtung auf ein Leben in Deutschland auch aufgrund einer positiven 
Einschätzung der aktuellen Lebenssituation 

 � 41 % der befragten MBE-Klienten geben an, in ihrer Freizeit sowohl zu 
Personen deutscher Herkunft als auch zu Landsleuten häufige Kontak-
te zu unterhalten. Lediglich in der Gruppe der türkischen Befragten ist 
der Anteil an Personen mit überwiegend intraethnischen Kontakten 
größer als derjenigen mit Mehrfachkontakten (44 % vs. 35 %).

 � Entgegen der Gesamtheit der Migranten ist die Kontakthäufigkeit zu 
Personen deutscher Herkunft im Bekanntenkreis unter den befrag-
ten weiblichen MBE-Klienten in allen Herkunftsgruppen signifikant 
höher als unter Männern. Den befragten MBE-Klientinnen gelingt es 
somit recht gut, sowohl auf Netzwerkstrukturen der eigenen Commu-
nity als auch der Aufnahmegesellschaft zurückzugreifen.

 � Die überwiegende Mehrheit der Befragten (89 %) schätzt ihre aktuelle 
Lebenssituation positiv ein. Dabei spielen die Einbettung in vielfältige 
soziale Beziehungen und die Fähigkeit, sich auf Deutsch gut ausdrü-
cken zu können, eine deutlich größere Rolle als strukturelle Aspekte 
wie Schulbildung und Erwerbsbeteiligung.

 � 75 % der Befragten haben vor, für immer in Deutschland zu bleiben. 
Bei Personen aus der Russischen Föderation (89 %) und der GUS (91 %) 
ist dies am stärksten ausgeprägt. Auf türkische Befragte trifft dies nur 
zu 58 % zu. 

Nutzung des Beratungsangebots

Der Zugang zur MBE erfolgt relativ früh, jedoch vorrangig über informelle 
Zugangswege

 � Die Mehrheit der Befragten hat als Neuzuwanderer innerhalb der 
ersten drei Jahre den Zugang zur MBE gefunden (62 %), rund 46 % 
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konnten bereits im ersten Jahr ihres Aufenthalts in Deutschland er-
reicht werden. Obgleich der Anteil an Neuzuwanderern im Vergleich 
zu der in den Controllingdaten abgebildeten Klientengesamtheit, bei 
der rund zwei Drittel der Beratenen bereits länger als drei Jahre in 
Deutschland leben, hoch ausfällt, hätten 67 % der Befragten es „sehr 
hilfreich“ gefunden, früher vom Angebot der MBE zu erfahren. 

 � Fast zwei Drittel der Befragten (62 %) haben über Freunde oder Ver-
wandte den Zugang zur MBE gefunden. Unter den formellen Zugangs-
wegen steht die Vermittlung über einen Integrationskurs an erster 
Stelle (18 %), während über behördliche Regeldienste wie der Arbeits-
verwaltung (6 %) oder der Ausländerbehörde (4 %) deutlich weniger 
Klienten auf die MBE aufmerksam gemacht wurden.

Zeitraum und Intensität der Inanspruchnahme des Beratungsangebots ist 
divers und stark bedarfsorientiert

 � Der durchschnittliche Nutzungszeitraum der Befragten von 53 Mo-
naten (4,4 Jahren) übersteigt die in den Förderrichtlinien konzipierte 
Beratungsdauer von drei Jahren und fällt im Vergleich zu den entspre-
chenden Controllingzahlen hoch aus. Die Mehrheit der Befragten gibt 
zudem an, die MBE zum Zeitpunkt der Befragung noch in Anspruch 
zu nehmen; lediglich 29 % betrachten die Beratung als abgeschlossen.

 � Abweichungen sind teils methodisch bedingt, da der Zeitraum zwi-
schen dem ersten und letzten Aufsuchen der MBE nicht zwingend mit 
der Dauer eines zeitlich und thematisch abgegrenzten Beratungsver-
fahrens übereinstimmen muss, welches vom Controlling erfasst wird.

 � Längere Zeiträume der Inanspruchnahme gehen nicht zwangsläufig 
mit einer intensiven Nutzung einher: So haben rund 30 % der Befrag-
ten, welche die MBE zwischen fünf und zehn Jahren nutzen, diese 
nicht häufiger als zehn Mal aufgesucht. Insgesamt geben 56 % an, die 
MBE „bei Bedarf“ zu nutzen; 15 % nehmen das Angebot nach eigenen 
Angaben „regelmäßig“ in Anspruch. Es zeichnet sich eine stark be-
darfsorientierte und individuelle Nutzung des Angebots ab.
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Die Beratung kann auf ein vielfältiges Sprachangebot zurückgreifen

 � In den Beratungsfällen der befragten Klienten kamen insgesamt 22 
Sprachen zum Einsatz. Dabei wurden 36 % der Befragten ausschließ-
lich in der jeweiligen Muttersprache beraten, in 34 % der Fälle erfolgte 
eine rein deutschsprachige Beratung. Auf eine Drittsprache wurde in 
15 % der Fälle zurückgegriffen. Als alleinige Beratungssprache oder in 
Kombination mit der Mutter- oder einer Drittsprache wurde somit in 
insgesamt 45 % der Beratungsfälle Deutsch gesprochen. 

 � In 6 % der Fälle war eine durchgängige Übersetzung notwendig, wei-
tere 13 % der Befragten gaben an, dass in ihrer Beratung „teilweise“ 
übersetzt wurde. Die sprachliche Vermittlung wurde größtenteils 
durch Personen aus dem persönlichen Umfeld der Klienten gewähr-
leistet; professionelle Sprachmittler kamen lediglich bei einem Fünftel 
der Beratungsfälle, in denen übersetzt wurde, zum Einsatz. 

Die MBE deckt ein breites Themenspektrum ab und regt zu weiterführen-
den Veränderungen an

 � Insgesamt lassen sich die von den befragten Klienten angesprochenen 
Initialanliegen zum Beratungsanlass zu 17 Kategorien verdichten. Eine 
Sonderstellung kommt dem Themenbereich „Kontakt-/Formularhilfe“ 
zu, welcher für fast die Hälfte der Befragten (47 %) einen wichtigen 
Anlass zum Aufsuchen der MBE darstellte. 

 � Im Beratungsverlauf nimmt die Bandbreite der behandelten Themen 
um durchschnittlich 3,6 Themenbereiche zu, was den ganzheitlichen 
Beratungsansatz der MBE verdeutlicht, durch den auch in anderen 
Lebensbereichen Veränderungen angestoßen werden.

Schriftliche Förderpläne finden vergleichsweise selten Einsatz, weniger 
formelle Zielvereinbarungen werden jedoch in der Mehrheit der Beratungs-
fälle erarbeitet 

 � In 21 % der Beratungsfälle wurde mit den befragten Klienten ein 
schriftlicher Förderplan erstellt; knapp 60 % der Befragten formulier-
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ten zu Beginn der Beratung gemeinsam mit ihrem Berater Zielverein-
barungen.

 � Beide Beratungselemente finden vorrangig bei Neuzuwanderern und 
in komplexeren Beratungsfällen Einsatz. Während der Abschluss ei-
nes schriftlichen Förderplans stark von den Deutschkenntnissen der 
Klienten abhängt, ist dieser Zusammenhang bei der Erarbeitung von 
Zielvereinbarungen deutlich schwächer ausgeprägt. 

Bewertung der Beratungsqualität 

Strukturelle Rahmenbedingungen werden positiv bewertet, stellen gleich-
zeitig jedoch Gegenstand vieler Verbesserungsvorschläge dar

 � Trotz objektiv starker Auslastung der MBE fällt die Bewertung struk-
tureller Eckdaten durch die befragten Klienten überwiegend positiv 
aus: Rund zwei Drittel nehmen die Dauer der Beratungsgespräche als 
„absolut ausreichend“ wahr, 45 % schätzen die Öffnungszeiten der 
bewerteten Beratungsstelle als „sehr gut“ ein. Die Wartezeiten werden 
von 40 % der befragten Klienten als „sehr kurz“ wahrgenommen.

 � Gleichwohl bilden Anregungen bezüglich eines Ressourcenausbaus 
mit 27 % den zweithäufigsten Typus aller Verbesserungsvorschläge 
der befragten Klienten. Thematisiert werden u.a. erweiterte Öffnungs-
zeiten, die Aufstockung des Personals, kürzere Wartezeiten, häufigere 
bzw. längere Beratungseinheiten und ein Ausbau an Beratungsstand-
orten.

Die sprachliche Verständigung wird insgesamt positiv bewertet und beein-
flusst die Beratungszufriedenheit

 � 66 % der befragten Klienten bewerten die sprachliche Verständigung 
in der MBE als „sehr gut“. Lediglich 4 % konnten sich dagegen „eher 
schlecht“ oder „sehr schlecht“ mit dem Berater verständigen. Klienten, 
die in ihrer Muttersprache oder in der Muttersprache und Deutsch 
sprechen konnten, bewerten die Verständigung erwartungsgemäß am 



12 Zentrale Ergebnisse

besten. Jedoch befinden auch Personen, die die Beratung auf Deutsch 
oder in einer Drittsprache durchführten, die sprachliche Verständi-
gung zu jeweils mehr als die Hälfte immer noch als „sehr gut“. Klien-
ten, die auf Deutsch und einer Drittsprache gesprochen haben oder bei 
denen übersetzt wurde, bewerten die Verständigung hingegen mehr-
heitlich als „eher gut“. 

 � Je positiver die Bewertung der sprachlichen Verständigung, desto bes-
ser fällt die Bewertung der Beratungserfahrung aus. Klienten, die sich 
„sehr gut“ in der Beratung verständigen konnten, bekunden zu über  
80 %, mit der Beratung „sehr zufrieden“ gewesen zu sein. Unter Per-
sonen, die sich „eher gut“ verständigen konnten, liegt dieser Anteil bei 
vergleichsweise geringen 58 %. Dies verdeutlicht die hohe Relevanz 
einer gesicherten sprachlichen Verständigungsbasis für den Bera-
tungserfolg sowie die Wichtigkeit, Mehrsprachigkeit durch die Perso-
nalentwicklung der MBE aktiv zu fördern. 

 � Als problematisch stellen sich in der Tendenz Beratungsprozesse 
dar, in denen durch familiäre Angehörige oder Bekannte übersetzt 
wurde. Im Vergleich zum Durchschnitt bewerten diese Klienten die 
sprachliche Verständigung unterdurchschnittlich gut und hätten mit 
72 % überdurchschnittlich häufig einen neutralen, professionellen 
Dolmetscher als „sehr wichtig“ erachtet. Im Vergleich zu den anderen 
„Sprachgruppen“ ist auch ihre Gesamtzufriedenheit mit der Beratung 
am geringsten. 

Den Beratern gelingt es gut, eine konstruktive Beratungsbeziehung zu den 
Klienten aufzubauen

 � Die Person des Beraters und die gemeinsame Arbeitsbeziehung wer-
den von den Klienten positiv wahrgenommen: 78 % der Befragten 
geben an, ihrem Berater „voll und ganz“ vertraut zu haben, jeweils über 
80 % schätzen die Empathie und das persönliche Engagement ihres 
Beraters sehr hoch ein. Auch die empfundene Mitsprachemöglichkeit 
in der Beratung wird von knapp 70 % voll bestätigt. Eine hohe Vertrau-
ensbildung im Rahmen der Beratung wurde in den Expertengesprä-
chen bestätigt. 
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Das Case Management-Verfahren kann ein wirksames Instrument in der 
Migrationsberatung darstellen

 � Der direkte Einsatz von Förderplänen wird von den (wenigen) Betrof-
fenen positiv bewertet: Mehrheitlich wird eine strukturierende (72 %) 
und motivierende (64 %) Wirkung des Instruments voll bestätigt, ein 
möglicherweise erhöhter Zeitaufwand wird hingegen nicht als störend 
empfunden. 

 � Indirekt zeigen sich praktisch in allen Bewertungsdimensionen posi-
tive Zusammenhänge mit dem Einsatz von Förderplänen: Sowohl die 
Verbesserung der anfänglichen Problemlage als auch der Beitrag der 
MBE zur Lösung der jeweiligen Initialanliegen werden höher einge-
schätzt, von übergreifenden Wirkungen der Beratung konnte verstärkt 
profitiert werden. Auch die Beratungsbeziehung wird in allen Aspek-
ten positiver wahrgenommen. 

 � Die positiven Effekte von schriftlichen Förderplänen lassen sich un-
eingeschränkt auch bei Klienten nachweisen, die mit ihrem Berater 
weniger formelle Zielvereinbarungen getroffen haben. 

Bewertung des Beratungserfolgs

Die MBE unterstützt die Klienten erfolgreich bei der Bewältigung ihrer 
Anliegen

 � In der überwiegenden Mehrheit der Beratungsfälle (88 %) konnte eine 
spürbare Verbesserung der anfänglichen Problemlage erzielt werden. 
Dabei schätzen die Klienten den Beitrag der MBE hoch ein: Knapp  
95 % bewerten die Hilfeleistung der MBE als „sehr gut“ bzw. „eher gut“.

 � Insbesondere bei der Unterstützung mit Formalitäten, der Beratung 
zu Sozialleistungen und bei Anfragen im Bereich „Gesundheit/Kran-
kenversicherung“ wird der MBE eine besonders gute Hilfestellung 
bescheinigt. Vergleichsweise geringere Hilfestellungen werden bei 
Anliegen im Bereich „Arbeitssuche/Beruf“ und aufenthaltsrechtlichen 
Belangen wahrgenommen. 
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 � Die Beratungsleistung wird von den Klienten durchaus differenziert 
bewertet: Auch ein Drittel der Befragten mit unveränderter und selbst 
23 % der Klienten mit verschlechterter Ausgangslage bescheinigen der 
MBE eine „sehr gute“ Hilfestellung. Externe Restriktionen und Sach-
zwänge, welche der Lösung von Anliegen entgegenstehen können, 
werden möglicherweise als solche erkannt.

 � Die Klienten messen dem Beratungsangebot einen hohen Stellenwert 
bei: 81 % der Befragten geben rückwirkend an, dass sie ihr Anliegen 
ohne die Unterstützung der MBE (eher) nicht hätten lösen können,  
90 % schätzen es als „sehr wichtig“ ein, dass es das Angebot der Migra-
tionsberatung in Deutschland gibt.

Durch die Beratung erfahren die Klienten übergreifende Unterstützung und 
Orientierung in weiteren Lebensbereichen

 � Die neben der Hilfestellung bei konkreten Beratungsanlässen inten-
dierten grundlegenden Wirkungen durch die Beratung werden von 
der Zielgruppe wahrgenommen: 66 % der Befragten bestätigen un-
eingeschränkt eine verbesserte Kenntnis der Institutionen- und Be-
hördenlandschaft, rund 60 % nehmen eine positive Wirkung auf ihre 
Handlungskompetenz im Alltag wahr. Einem erleichterten Umgang 
mit Behörden wird hingegen etwas zurückhaltender zugestimmt  
(57 %). Darüber hinaus sind rund 54 % der Befragten uneingeschränkt 
der Ansicht, dass die MBE einen Beitrag zur Willkommenskultur leis-
tet. 

 � Insbesondere der erleichterte Umgang mit Behörden ist von den 
Deutschkenntnissen der Befragten abhängig. Zudem zeigt sich ein 
positiver Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Wirkung 
und der Häufigkeit der Inanspruchnahme sowie dem Erarbeiten von 
Förderplänen bzw. Zielvereinbarungen in allen Bereichen. 

Die Einschätzungen von Beratungsqualität und -erfolg resultieren in einer 
hohen Gesamtzufriedenheit, sind dabei jedoch weitgehend unabhängig von 
soziodemografischen Faktoren

 � Die Gesamtzufriedenheit mit der Beratung als übergreifende Bewer-
tungsdimension zeigt starke Zusammenhänge mit der Einschätzung 
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der sprachlichen Verständigungsqualität und der Beratungsbeziehung. 
Bei Letzterer kommen insbesondere das wahrgenommene Engage-
ment des Beraters und die eigene Mitsprachemöglichkeit zum Tragen. 
Auch der Einsatz schriftlicher Förderpläne bzw. von Zielvereinbarun-
gen zeigt einen positiven Einfluss auf die Wahrnehmung von Bera-
tungsqualität und -erfolg sowie letztlich auf die Zufriedenheit.

 � Die Zufriedenheit der Befragten ist weitgehend unabhängig von 
grundlegenden sozio-demografischen Merkmalen wie Alter, Ge-
schlecht, Bildungs- oder Sprachniveau. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Selektivität der Stichprobe stellt die Unabhängigkeit 
der Bewertung von Beratungsqualität und -erfolg vom Bildungs- und 
Sprachniveau der Befragten ein wichtiges Ergebnis dar. 

Handlungsempfehlungen

Bei allen positiven Ergebnissen stellen sich aber auch Verbesserungsmög-
lichkeiten ein

 � Die festgestellten generell hohen Zufriedenheitswerte mit der Bera-
tung der MBE schließen Spannungsfelder und Optimierungsmög-
lichkeiten des Beratungsgeschehens nicht aus. So ließen sich aus der 
BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014 sowie der qualitativen Befragung 
der MBE-Berater folgende Ansatzpunkte für Verbesserungen identifi-
zieren:

 → Eine Ausweitung des Bekanntheitsgrads der MBE sollte ange-
strebt werden, um eine möglichst frühzeitige und umfassende 
Ansprache der Zielgruppe zu gewährleisten. In diesem Sinne 
wäre eine systematische Verweisung durch die Regeldienste 
(z. B. lokale Ausländerbehörden) wünschenswert. Auch die 
Steigerung des Wiedererkennungswerts der MBE als bundes-
weites und trägerübergreifendes Angebot könnte den Zugang 
erleichtern. 

 → Der stetige Anstieg des Beratungsaufkommens macht einen 
Ausbau von Beratungskapazitäten insbesondere in personeller 
Hinsicht, aber auch bezüglich einer Ausweitung von Bera-
tungszeiten und -standorten unabdingbar. 
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 → Der zunehmenden Diversifizierung des Beratungsaufkommens 
sollte durch verstärkte fachliche Unterstützung der MBE-Be-
rater begegnet werden. Dies kann u.a. eine systematische Erhe-
bung von Fortbildungsbedarfen und regelmäßigen Zugang zu 
Fortbildungsangeboten, die Bereitstellung aktualisierter In-
formationsaufbereitungen oder die Förderung des fachlichen 
Austauschs zwischen Beratungsstellen umfassen. Neben der 
fachlichen Unterstützung stellen Super- und Intervisionsange-
bote wirksame Möglichkeiten dar, gestiegene Arbeitsbelastun-
gen aufzufangen und Beratungsqualität zu sichern. 

 → Die Sicherstellung der qualitativ hochwertigen sprachlichen 
Verständigung sollte weiterhin verbessert werden. Dies kann 
durch eine Ausweitung bereits bewährter Modelle geschehen, 
wie etwa die Kooperation mit Integrationslotsen, der Rück-
griff auf Dolmetscherpools, eine Erweiterung des Angebots an 
mehrsprachigen Informationsmaterial und Internetauftritten 
sowie die bewusste Einstellung von Beratern mit Migrations-
hintergrund.

 → Die durch das Case Management-Verfahren vorgesehene 
Strukturierung des Beratungsprozesses wirkt sich positiv auf 
die Bewertung von Beratungsqualität und -erfolg aus. Während 
sich der Einsatz von schriftlichen Förderplänen in ausgewähl-
ten Fällen als erfolgreiches Instrument erwiesen hat, zeigen 
auch weniger formelle Zielvereinbarungen mit dem Berater 
vergleichbare Effekte. Eine adaptive Ausgestaltung der Grund-
prinzipien des Case Management-Verfahrens sollte sich an 
individuellen Voraussetzungen der Klienten orientieren. Als 
zusätzliches, das Beratungsgeschehen bereichernde Verfahren 
wäre die Einführung von Gruppenberatungsangeboten denk-
bar.

 → Eine stärkere interkulturelle Öffnung der Regeldienste ist un-
abdingbar, um den hohen Anteil an Kontakt- und Formularhil-
fe in Zusammenhang mit bürokratischen Abläufen innerhalb 
der Beratung zu verringern und Rücküberweisungen an die 
MBE seitens der Regeldienste zu reduzieren. 
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 → Die Kooperation mit den Regeldiensten sollte verbessert und 
die Verbindlichkeit der Zusammenarbeit erhöht werden, um 
eine effektive Beratung zu ermöglichen. Neben der Optimie-
rung bestehender Strukturen könnte ein gezielter Ausbau der 
institutionalisierten Zusammenarbeit wertvolle Synergieeffek-
te beinhalten.

 → Ein Ausbau von Sprachkursen und den Integrationskurs er-
gänzenden Anschlussangeboten ist notwendig, um eine rea-
listische Förderung der sprachlichen, beruflichen und sozialen 
Integration der Klienten zu gewährleisten. 
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1 Einleitung

Im Jahre 2005 wurde die „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer 
(MBE)“ als ein den Integrationskurs ergänzendes Unterstützungsangebot 
für Migranten1 in Deutschland eingeführt. Das speziell auf (Neu-)Zuwan-
derer zugeschnittene Beratungsangebot zielt darauf ab, zugewanderte 
Personen bei ihrer sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration in 
Deutschland zu unterstützen und ihnen schnellstmöglich ein selbständi-
ges Handeln in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens zu ermögli-
chen. Die MBE, die vom Bund gefördert und von den Trägern der Freien 
Wohlfahrtspflege2 sowie dem Bund der Vertriebenen (BdV) umgesetzt 
wird, hat sich dabei als ein zentraler Akteur der Integrationsförderung für 
zugewanderte Personen in Deutschland etabliert: Im Jahre 2013 nahmen 
rund 158.000 Personen die MBE in einer der insgesamt 581 Beratungsstel-
len deutschlandweit in Anspruch (BAMF 2014a: 12f.). 

In diesem Jahr blickt die MBE bereits auf ein zehnjähriges Bestehen zu-
rück und stellt neben den Integrationskursen einen bedeutenden Grund-
pfeiler der Integrationsförderung in Deutschland dar. Dennoch sind 
(wissenschaftliche) Daten und Erkenntnisse zur Zielerreichung und Wir-
kung des MBE-Angebots noch lückenhaft. Zwar werden im Rahmen eines 
Controllingsystems („Projektbegleitende Erfolgskontrolle“, vgl. Kap. 1.2.5; 

1 Im Folgenden wird zur sprachlichen Vereinfachung bei Gruppenbezeichnun-
gen der männliche Begriff auch dann verwendet, wenn Angehörige beider 
Geschlechter gemeint sind, z. B. „Klienten“ oder „Berater“. Bezieht sich eine 
Aussage explizit auf weibliche bzw. männliche Gruppenangehörige, wird dies 
sprachlich kenntlich gemacht.

2 Hierzu zählen: AWO – Arbeiterwohlfahrt; DCV – Deutscher Caritasverband; 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung e.V.; DPWV – Deutscher Paritätischer Wohlfahrts-
verband; DRK – Deutsches Rotes Kreuz; ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden in Deutschland e.V.
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Kap. 2.1) des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bereits 
regelmäßig Daten zum Beratungsgeschehen und zur Zielerreichung in der 
MBE erhoben und ausgewertet; das Controlling basiert allerdings aus-
schließlich auf objektiven Kennzahlen aus dem Beratungsprozess. Belast-
bare Daten dazu, inwiefern die Klienten selbst die MBE als Hilfestellung 
betrachten, inwiefern das Angebot ihren Bedürfnissen gerecht wird und 
an welchen Stellen sich aus ihrer Sicht gegebenenfalls Verbesserungsbe-
darfe auftun, existieren bislang jedoch nicht. Bei einem zielgruppenspezi-
fischen Programm wie der MBE ist der „positive Effekt bei den Adressaten 
der Dienstleistung (outcome) als letztliches Kriterium für den Erfolg der 
Dienstleistung“ jedoch ausschlaggebend (Kromrey 2001: 125). So lässt 
sich der Erfolg von Beratung nicht ausschließlich an objektiven Ergebnis-
größen messen, sondern muss ebenso die subjektive Wahrnehmung der 
Klienten über Erfolg oder Misserfolg berücksichtigen, die als Nutzer der 
Dienstleistung „den Gegenstand der Untersuchung aus eigener Erfahrung 
kennengelernt [haben] und wissen, wie er – bei ihnen – wirkt“ (Kromrey 
2001: 119). Gerade für eine Weiterentwicklung bzw. Optimierung des Be-
ratungsangebots sind Kenntnisse zur Sicht der Klienten auf das Angebot 
der MBE daher von zentraler Bedeutung. 

Im Rahmen der vorliegenden Studie hat das Forschungszentrum des 
BAMF vor diesem Hintergrund erstmals die subjektive Sicht der MBE-
Klienten in den Blick genommen und 1.254 (ehemalige und aktuelle) Rat-
suchende zu ihren Erfahrungen mit dem Beratungsangebot befragt. Dabei 
konnten zusätzlich Erkenntnisse über die unterschiedlichen Zielgruppen 
der MBE, sowie ihre sozio-demografischen Merkmale und Beratungsbe-
darfe gewonnen werden, die das Controllingsystem ergänzen. 

Um die Ergebnisse der Klientenbefragung in den breiteren Beratungskon-
text einordnen zu können, wurden zudem zwölf qualitative Interviews 
mit MBE-Beratern durchgeführt, in welchen diese nach ihren Einschät-
zungen zu Rahmenbedingungen sowie förderlichen und erschwerenden 
Faktoren ihrer Beratungstätigkeit gefragt wurden. Durch eine Spiegelung 
von Bewertungen und Verbesserungsvorschlägen seitens der Berater und 
der Klienten können so Handlungsempfehlungen für eine Optimierung 
des MBE-Angebots gewonnen werden.
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Insgesamt leistet die vorliegende Studie vor diesem Hintergrund einen 
Beitrag dazu, das Angebot und die Qualität der MBE sinnvoll weiterzuent-
wickeln. 

Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über die Entstehung der MBE, 
ihre Aufgaben und Schwerpunkte sowie ihre Funktionsweise gegeben, 
bevor darauf aufbauend Forschungsfragen und Methodik der Studie er-
läutert werden. 

1.1 Entstehungsgeschichte der MBE

Obwohl die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer erst im Jahre 
2005 eingeführt wurde, kann die bundesgeförderte Sozialberatung für 
Zuwanderer als eines der ältesten Unterstützungsangebote für Migranten 
in Deutschland gelten, mit dem bereits Erfahrungen aus nunmehr fünf 
Jahrzehnten vorliegen. So ging die MBE einerseits aus der Ausländersozi-
alberatung hervor, deren Entstehung in den 1960er Jahren zu verorten ist. 
Zur Migrationsberatung zusammengelegt wurde die Ausländersozialbe-
ratung 2005 mit der Aussiedlersozialberatung, die seit 1988 Aussiedlern 
und Spätaussiedlern offenstand und ebenfalls traditionell von den Wohl-
fahrtsverbänden sowie vom Bund der Vertriebenen angeboten wurde 
(BMI 2004: 3ff.). 

Ebenso wie das grundsätzliche Verständnis von Zuwanderung und Inte-
gration hat sich auch die Beratung zugewanderter Personen hinsichtlich 
ihrer Zielsetzung, inhaltlichen Ausrichtung und Organisationsstrukturen 
über die Jahrzehnte gewandelt. Gleichwohl ist die heutige MBE teils noch 
von Strukturen geprägt, in denen sich die Beschaffenheit vorangegange-
ner Beratungsangebote widerspiegelt. 

1.1.1 Ausländer- und Aussiedlersozialberatung

Erste Ausländersozialberatungsstellen wurden in den 1950er und 1960er 
Jahren auf Eigeninitiative der Caritas, der AWO und der Diakonie für 
ausländische Arbeitnehmer eingerichtet, die auf Basis der damals von der 
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Bundesrepublik geschlossenen Anwerbeabkommen3 nach Deutschland 
kamen4. Die neu geschaffenen Beratungsstellen waren damals weniger 
auf die soziale, berufliche und sprachliche Integration der Zuwanderer 
ausgerichtet, sondern zielten vielmehr auf die Hilfestellung bei alltags-
praktischen Fragen der ausländischen Arbeitnehmer ab, deren Aufent-
halt ursprünglich als vorübergehend angelegt war . Dementsprechend 
wurden in der Regel Muttersprachler als Berater eingesetzt, die vorrangig 
zu alltagspraktischen Themen wie Wohnungsfindung oder rechtlichen 
Fragestellungen berieten und zudem Übersetzungsdienste und Rückkehr-
beratung anboten. Die Zuständigkeiten für die Ratsuchenden wurden 
unter den drei Trägerverbänden nationalitätenspezifisch aufgeteilt: Die 
Caritas spezialisierte sich auf die Beratung von Zuwanderern aus katho-
lisch geprägten Ländern (Italiener, Spanier, Portugiesen und katholische 
Jugoslawen), die Diakonie führte hauptsächlich Beratung für griechische 
Migranten durch und die AWO konzentrierte sich auf die Gruppen der 
Türken und Jugoslawen (Bosswick/Bronnenmeyer 2001: 9). 

Die nationalitätenspezifische Verteilung auf die drei Trägerverbände fand 
1984 auch Einzug in die „Grundsätze für die Ausländersozialberatung“5, 
mit denen von staatlicher Seite – in Abstimmung mit den Sozialverbänden 
– erstmals ein einheitliches Konzept für die Beratung der ausländischen 
Arbeitnehmer geschaffen wurde (vgl. Tiedt 1985: 152ff.).6 Als Ziel der 

3 Im Rahmen des wirtschaftlichen Aufschwungs seit den 1950er Jahren schloss 
die Bundesrepublik Abkommen zur Entsendung von Arbeitskräften mit einer 
Reihe von Staaten ab. Hierzu zählen Italien (1955), Spanien (1960), Griechenland 
(1960), Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugo-
slawien (1968). Die Anwerbephase endete 1973 mit Einsetzen der Ölpreiskrise.

4 Eine Vorreiterrolle spielte dabei der Deutsche Caritasverband, der bereits seit 
1955, zunächst ohne staatliches Mandat, italienische Muttersprachler anwarb, 
um italienischen Arbeitnehmern und deren Familien soziale Beratungsdienste 
in ihrer Muttersprache anbieten zu können (Gerling 2001: 108).

5 Vollständig: „Grundsätze für Aufgaben, Arbeitsweisen und Organisation der 
Sozialberatung für ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien in der Träger-
schaft der Arbeiterwohlfahrt, des Deutschen Caritasverbandes und des Diako-
nischen Werkes (Grundsätze für die Ausländersozialberatung)“. Der vollständige 
Text findet sich in Tiedt 1985: 152ff.

6 Die Trägerverbände hatten jedoch im Vorfeld bereits eigene Konzeptionen für 
ihre jeweiligen Beratungsprogramme entworfen (Fischer 2007: 17f.).
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Beratung galt fortan, „die Ausländer in die Lage zu versetzen, ihr Leben 
selbständig zu gestalten“ sowie „zwischen den Ausländern und den vor-
handenen allgemeinen Dienstleistungsangeboten und Maßnahmen in 
öffentlicher und freier Trägerschaft zu vermitteln“ (Tiedt 1985: 153). Auch 
die Zielvorstellung, nach Möglichkeit muttersprachliche Beratung anzu-
bieten, wurde übernommen, da muttersprachlichem Personal aufgrund 
von Sprachkenntnissen und eigener Migrationserfahrung eine höhere 
Beratungskompetenz und vereinfachter Zugang zur Zielgruppe zugespro-
chen wurde (Tiedt 1985: 146f.). 

Im Jahr 1998 wurden die Grundlagen für die Ausländersozialberatung 
wichtigen inhaltlichen Änderungen unterzogen, die ab 1999 in Kraft tra-
ten und wodurch vor allem den veränderten Rahmenbedingungen der 
Zuwanderung nach Deutschland Rechnung getragen wurde (BMAS 1998). 
Hiermit begann eine Entwicklung hin zur heutigen Beschaffenheit des 
Angebots der MBE. 

Inhaltlich orientierten sich die neuen Richtlinien nun erstmals an der 
Zielvorstellung „einer gleichberechtigten Teilhabe am sozialen und gesell-
schaftlichen Leben in Deutschland“ und damit verstärkt an der auf Dauer 
angelegten Integration von zugewanderten Personen in Deutschland. Dies 
spiegelte sich auch darin wider, dass die Grundlagen nun einen Aufga-
benschwerpunkt der Beratung im Bereich der Vermittlung der beratenen 
Personen in die allgemeinen Regeldienste sozialer Versorgung vorsahen. 
So war – auch im Rahmen der wissenschaftlichen Debatte zur sozialen 
Versorgung von Zuwanderern – eine „Sonderversorgung“ der Zuwanderer 
und ihrer Nachkommen im Rahmen der Ausländersozialberatung zuvor 
häufig als integrationshemmend kritisiert worden (z. B. Filtzinger 1993; 
Puskeppeleit/Thränhardt 1990). Entsprechend sahen die neuen Richtli-
nien auch eine unterstützende Rolle der Beratungsstellen bei Prozessen 
interkultureller Öffnung der Regeldienste vor.7 

7 Es sollte eine „engere Zusammenarbeit als bisher“ erfolgen, wobei durch die 
Sozialarbeiter eine Weitergabe der „interkulturelle[n] Kompetenz auch an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Dienste“ erfolgen und damit „eine 
zunehmende Öffnung der anderen Dienste zur sozialen Versorgung für die 
sozialen Belange der Ausländerinnen und Ausländer“ erzielt werden sollte (vgl. 
BMAS 1998).
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Weitere Änderungen trugen vor allem der sich verstärkenden Hetero-
genität der Zuwanderungsbevölkerung und den hiermit diversifizierten 
Beratungsbedarfen Rechnung. Letztere entwickelten sich durch demogra-
fische Veränderungen der Zuwanderungsbevölkerung, aber auch durch 
neue Herkunftsländer von Migranten (Filtzinger 1993: 16). Die vorherigen 
Beratungsschwerpunkte8 wurden ergänzt, unter anderem um das Thema 
„Älter werden“, zudem wurde der Adressatenkreis ausgeweitet von an-
geworbenen Arbeitnehmern auf alle über einen Daueraufenthaltsstatus 
verfügenden Ausländer. Letztlich wurde auch die Zuständigkeit einzelner 
Trägerverbände für bestimmte Herkunftsgruppen aufgehoben. Diese war 
im Vorfeld auch von wissenschaftlicher Seite kritisiert worden, da ander-
weitige Verteilungskriterien, wie beispielsweise individuelle Problemla-
gen, Generationszugehörigkeit oder Geschlecht, zugunsten des Merkmals 
der ethnischen Herkunft ausgeklammert wurden (vgl. Puskeppeleit/
Thränhardt 1990: 51). Die Orientierung der jeweiligen Zuwanderergrup-
pen an den ursprünglich zuständigen Trägern blieb aber zumindest in 
Teilen bestehen. So spiegelt sich die herkunftslandspezifische Verteilung 
noch heute in der Zusammensetzung der Klientel bei den unterschiedli-
chen Trägerverbänden wider (vgl. Tab. 2-5/Kap. 2.1.3). 

Die wichtigste strukturelle Änderung bestand darüber hinaus in der Auf-
hebung der alleinigen Zuständigkeit von AWO, Caritas und Diakonie für 
die Ausländerberatung. So konnten von nun an auch andere in der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) vertretene 
Träger die Ausländersozialberatung anbieten. Dies führte auch insofern zu 
konzeptionellen Neuerungen, als sich nun auch unter dem Paritätischen 
Wohlfahrtsverband organisierte Migrantenorganisationen an der Bera-
tung beteiligen konnten (Gerling 2001: 110).

Für Personen, die als Aussiedler bzw. Spätaussiedler9 zuwanderten, wurde 
seit 1988 die Aussiedlersozialberatung als eigenständiges Angebot durch-

8 Arbeit und soziale Versorgung, individuelle Lebensprobleme, Integration und 
Rückkehr, Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, Familien- 
und Generationskonflikte, Bewahrung der kulturellen Identität.

9 Personen, die bis 1992 auf Basis des Bundesvertriebenengesetzes zugewandert 
sind, werden als Aussiedler bezeichnet. Nach 1992 Zugewanderte gelten als 
Spätaussiedler (vgl. Worbs et al. 2013: 21). 
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geführt. Diese Aufteilung spiegelt eine bis 2005 vorherrschende integra-
tionspolitische Getrenntbehandlung von (Spät-)Aussiedlern und anderen 
zugezogenen Personen. So werden (Spät-)Aussiedler aufgrund ihrer 
deutschen Herkunft nicht per se als Zuwanderer betrachtet und unterlie-
gen auch nicht den ausländerrechtlichen Bestimmungen. Bereits vor der 
Einführung des Zuwanderungsgesetzes hatten (Spät-)Aussiedler Zugang 
zu einem umfangreichen, staatlich geförderten Integrationsprogramm, zu 
dem auch die Aussiedlersozialberatung zählte. Letztere wurde im Rahmen 
des „Sonderprogramms zur Eingliederung der Spätaussiedler“ beschlossen 
und lag bis 2004 in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Famili-
en, Senioren, Frauen und Jugend (BMI 2004: 3). Für die Durchführung der 
Aussiedlerberatung waren neben zielgruppenspezifischen Verbänden wie 
dem Bund der Vertriebenen (BdV) dieselben Wohlfahrtsverbände zustän-
dig (BMI 2004: 4). 

1.1.2 Migrationsberatung (MEB/MBE) seit 2005

Am 1. Dezember 2004 wurde vom Bundesministerium des Innern (BMI), 
in dessen Zuständigkeit die Ausländersozialberatung seit 2003 lag, eine 
„Neukonzeption der Migrationsberatung“ (BMI 2004) beschlossen, mit der 
die – dem heutigen Beratungsangebot entsprechende – Förderstruktur 
„Migrationserstberatung (MEB)“ begründet wurde. Mit der Einführung 
der MEB gingen wesentliche strukturelle und inhaltliche Änderungen der 
Beratungsdienste für Zuwanderer in Deutschland einher. Diese sind in 
engem Zusammenhang mit den Leitgedanken des Zuwanderungsgesetzes 
zu betrachten, das 2005 in Kraft trat und die Förderung der Integration in 
Deutschland erstmals gesetzlich festschrieb. 

Die zentrale strukturelle Neuerung der Beratungsstruktur „Migrations-
erstberatung (MEB)“ betraf die Zusammenlegung der zuvor separaten 
Beratungsstrukturen für Ausländer und (Spät-) Aussiedler. Ein dem Zu-
wanderungsgesetz zugrundeliegender Leitgedanke begründete sich darin, 
dass sich die Voraussetzungen zugezogener Ausländer und (Spät-)Aussied-
ler in wesentlichen Punkten nicht (mehr) unterschieden. Entsprechend 
sollte beiden Gruppen neben den Integrationskursen auch ein gemeinsa-
mes Beratungsangebot zur Verfügung stehen, da „die auftretenden Frage-
stellungen und die anzuwendenden Methoden sich für die Zielgruppen 
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nicht wesentlich unterscheiden“ (BMI 2004: 8). Die Zusammenlegung lag 
auch im Sinne der Wohlfahrtsverbände,10 aus deren Sicht die getrennten 
Förderstrukturen „einer effektiven Sozialen Arbeit im Wege“ stünden und 
„nicht den Anforderungen an die Praxis“ entsprächen (Bosswick/Bron-
nenmeyer 2001: 15). 

Inhaltlich konstituierte die wichtigste Neuerung der Migrationsberatung, 
ebenfalls im Einklang mit den Zielformulierungen im Zuwanderungs-
gesetz, eine stärkere Betonung der Förderung der Selbständigkeit zuge-
wanderter Personen. Ausdrücklich sollte eine Abkehr von „langjähriger, 
individueller, situationsbezogener, themenspezifischer, muttersprach-
licher Beratung“ erfolgen, die sich aus Sicht der Bundesregierung integ-
rationshemmend auswirkte (BMI 2004: 7). Im Gegenteil sollte nunmehr 
verstärkt angestrebt werden, zugewanderte Personen schnellstmöglich in 
die vorhandenen Regelsysteme zu integrieren, deren Aufgaben laut der 
Neukonzeption in großem Ausmaße von den in der Ausländer- bzw. Aus-
siedlersozialberatung tätigen Beratern übernommen worden war, „unter 
anderem auch auf Grund vorhandener Sprachkenntnisse“ (BMI 2004: 7). 

In diesem Zusammenhang sah die Neukonzeption folgende zentrale Än-
derungen vor:

 � Zeitliche Befristung auf drei Jahre: Erstmals wurde in den Grundla-
gen der Migrationsberatung ein zeitlicher Rahmen für die Beratung 
vorgegeben. Der Intention entsprechend, durch Integrationskurse und 
Migrationsberatung Zuwanderern schnellstmöglich ein selbständiges 
Handeln in der Gesellschaft zu ermöglichen und eine eigenständige 
Inanspruchnahme der Regeldienste zu ermöglichen, sollte der Bera-
tungsprozess auf drei Jahre begrenzt werden (BMI 2004: 9).

 � Fokus auf Neuzuwanderer: Analog hierzu nahm die Neukonzeption 
erstmals vorwiegend die Gruppe der Neuzuwanderer in den Blick. 

10 Die Forderung nach einer Zusammenlegung gruppenbezogener Förderstruk-
turen bezog auch die Gruppe der Flüchtlinge mit ein. AWO, Caritas, DPWV und 
Rotes Kreuz forderten eine Aufhebung der Trennung, die Diakonie plädierte für 
die Aufhebung der Trennung in einigen Tätigkeitsbereichen (Bosswick/Bron-
nenmeyer 2001: 15). 
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Personen, die sich bereits länger als drei Jahre nach ihrer Einreise bzw. 
Erlangung des auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus in Deutschland 
befinden und damit nicht mehr als Neuzuwanderer gelten, sollte die 
Beratung nur im Rahmen freier Kapazitäten offenstehen (BMI 2004: 
9f.). Dem zugrunde liegt die Zielvorstellung, dass bereits länger in 
Deutschland lebende Migranten eine gesonderte, muttersprachliche 
Beratung nicht mehr benötigen und die soziale Versorgung vielmehr 
durch die Regeldienste gewährleistet werden kann. 

 � Unterstützung bei der interkulturellen Öffnung: Die Neukonzep-
tion trägt ebenfalls der Tatsache Rechnung, dass die Eingliederung 
zugewanderter Personen in die Regelversorgungsdienste nicht nur 
Bemühungen seitens der Zuwanderer, sondern ebenfalls eine stärkere 
interkulturelle Öffnung der Regeldienste selbst verlangt. Diese hatte 
„bislang nur schrittweise eingeleitet werden“ können (BMI 2004: 7). 
Erstmals wurde daher als ein offizieller Aufgabenbereich der MBE die 
„aktive Mitarbeit in kommunalen Netzwerken (ggf. auch Aktivierung 
von Netzwerken) sowie Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung/
Vernetzung der Regeldienste und Verwaltungsbehörden“ (BMI 2004: 
10) identifiziert. 

 � Letztlich wurden mit Einführung der MBE die Abläufe und Methoden 
des Beratungsgeschehens offiziell reguliert und strukturiert. Als stan-
dardmäßige Beratungsmethode wurde das Case Management (vgl. 
Kap. 1.2.3) eingeführt.  

Insgesamt entsprach die Neuausrichtung in der Tendenz den Forderun-
gen und Verbesserungsvorschlägen, die in den vorangegangenen Jahren 
vonseiten der Sozialverbände und auch der Wissenschaft angebracht wor-
den waren. Gerade eine Eingliederung von Migranten in die vorhandene 
Versorgungsinfrastruktur sowie eine verstärkte interkulturelle Öffnung 
derselben waren in den vorangegangenen Jahren von den Wohlfahrtsver-
bänden verstärkt diskutiert worden (Bosswick/Bronnenmeyer 2001: 15). 
Gleichzeitig spiegeln die Neuerungen wie die Ausrichtung auf Neuzuwan-
derer und die Dreijahresbegrenzung auch das im Zuwanderungsgesetz 
maßgebende Konzept des „Förderns und Forderns“ (§ 43 (1) AufenthG) 
wider. So wird die Integration von Zuwanderern durch die anfängliche 
Bereitstellung eines spezifischen Beratungsangebots gefördert, gleichzeitig 
aber zeitnahes, selbständiges Handeln erwartet und gefordert, das ohne 
die Inanspruchnahme migrationsspezifischer Beratung auskommt.
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In den Folgejahren erwies sich die primäre Ausrichtung der Migrations-
erstberatung (MEB) auf Neuzuwanderer jedoch als nicht vereinbar mit der 
Realität des Beratungsalltags. So wurde die MEB nach wie vor von einem 
hohen Anteil bereits länger in Deutschland lebender Zuwanderer aufge-
sucht: Im Jahre 2009 belief sich dieser Anteil gemäß der Controllingdaten 
durchgängig auf ca. 70 % aller Ratsuchenden.11 Dem erkennbar großen 
Bedarf und politischem Interesse an sogenannter „nachholender Integra-
tion“ wurde im selben Jahr Rechnung getragen, indem die Förderstruktur 
2009 von der Migrationserstberatung (MEB) in die „Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderer (MBE)“ umbenannt wurde. Der „unmittel-
bare Zusammenhang mit dem Zeitpunkt der Einreise des zu beratenden 
Zuwanderers“ wurde somit aus dem Fördertitel entfernt (BAMF 2010b: 7). 

1.2 Aktuelle Rahmenbedingungen der MBE

Die rechtliche Grundlage der MBE ist im Aufenthaltsgesetz verankert, in 
dem die Notwendigkeit „sozialpädagogischer und migrationsspezifischer 
Beratungsangebote“ 2005 erstmals rechtlich festgeschrieben wurde (§ 45 
AufenthG). Die konkreten Aufgaben und Ziele sowie die Organisation der 
MBE sind seit 2010 in den Förderrichtlinien der MBE (BMI 2010) dargelegt. 
Entlang dieser Vorgaben sollen im Folgenden die aktuelle Ausrichtung, die 
Organisation sowie die Rahmenbedingungen der MBE erläutert werden.

1.2.1 Aktuelle Ausrichtung der MBE

Grundsätzlich ist das Angebot der MBE konzeptionell eng mit dem In-
tegrationskurs12 verzahnt, der 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz als 
Kern der Integrationsmaßnahmen für Zuwanderer eingeführt wurde. So 
definieren die Förderrichtlinien die MBE als „ein den Integrationskurs 
ergänzendes migrationsspezifisches Beratungsangebot für erwachsene 

11 Als bereits länger in Deutschland lebend, d.h. nicht mehr als Neuzuwanderer, 
galten Personen, die vor dem 01.01.2007 eingereist waren.

12 Ziel des Integrationskurses ist die Förderung der Integration von Migrantinnen 
und Migranten im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe und Chancengleichheit. 
Der Integrationskurs umfasst pro Teilnehmer maximal 660 Unterrichtseinhei-
ten (UE) à 45 Minuten und besteht aus einem Sprachkurs (600 UE) und einem 
Orientierungskurs (60 UE) (BAMF 2013c).
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Zuwanderer“. Hierbei soll es sich grundlegend um „ein zeitlich befriste-
tes, bedarfsorientiertes, individuelles Grundberatungsangebot“ handeln, 
welches „grundsätzlich auf drei Jahre“ befristet in Anspruch genommen 
werden kann.

In den Förderrichtlinien werden drei Zielsetzungen der Migrationsbera-
tung für erwachsene Zuwanderer begründet (BMI 2010: 261). So soll die 
MBE 

 � den Integrationsprozess erwachsener Zuwanderer gezielt initiieren, 
steuern und begleiten; 

 � einen qualitativen Beitrag dazu leisten, die Zuwanderer zu selbstän-
digem Handeln in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens zu 
befähigen. Dies soll auch dazu beitragen, die Abhängigkeit der Zuwan-
derer von sozialen Transferleistungen auf ein notwendiges Maß zu 
beschränken;

 � die Zuwanderer zeitnah an die bestehenden themenspezifischen Un-
terstützungs-/Beratungsangebote (sogenannte Regeldienste) heran-
führen bzw. an diese weitergeleiten. Die Zuwanderer sollen weiterhin 
für eine kontinuierliche, aktive Mitarbeit im Integrationsprozess ge-
wonnen werden.  

Insgesamt verdeutlichen die Zielvorgaben einmal mehr, dass die MBE für 
den einzelnen Zuwanderer nicht dauerhaft als gesonderte Beratungsins-
tanz fungieren soll. 

1.2.2 Zielgruppen der MBE

Das Angebot der MBE richtet sich grundsätzlich an Zuwanderer im Alter 
von über 27 Jahren. Für jüngere Zuwanderer stehen die Jugendmigrati-
onsdienste (JMD) in Zuständigkeit des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zur Verfügung (BMI 2010: 261). 
Eine Ausnahme bilden dabei Personen unter 27 Jahren, die von „erwach-
senentypischen Problemlagen“ betroffen sind.
Nach wie vor richtet die MBE ihren Fokus vorrangig auf Neuzuwanderer. 
Hierunter fallen dauerhaft in Deutschland aufhältige Ausländer und Spät-
aussiedler sowie deren Ehegatten und Kinder bis zu drei Jahre nach Ein-
reise in das Bundesgebiet bzw. bis zu drei Jahre nach der Erlangung eines 
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auf Dauer angelegten Aufenthaltsstatus. Sofern sie einen vergleichbaren 
Integrationsbedarf13 wie Neuzuwanderer aufweisen, steht die Migrati-
onsberatung im Rahmen der nachholenden Integration aber auch bereits 
länger in Deutschland lebenden Personen offen. Neben der Gruppe von 
Drittstaatsangehörigen können auch freizügigkeitsberechtigte EU-Bürger 
die Migrationsberatung in Anspruch nehmen, wobei ebenfalls Vorausset-
zung ist, dass sie einen Integrationsbedarf aufweisen, der dem der übrigen 
Neuzuwanderer vergleichbar ist. Deutsche Staatsangehörige wie auch ehe-
malige Geduldete mit Aufenthaltserlaubnis aufgrund der Altfallregelung 
nach § 104a Abs. 1 oder Abs. 2 AufenthG können auf das Angebot zurück-
greifen, wenn sie nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che verfügen und in besonderer Weise integrationsbedürftig sind.

Insgesamt wird der Beratungsbedarf derjenigen Ausländer vorrangig 
berücksichtigt, die zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet 
sind (BMI 2010: 261).14 

1.2.3 Beratungsmethoden: Fälle innerhalb und außerhalb des Case 
Managements 

In den Förderrichtlinien der MBE ist festgelegt, dass die Migrationsbe-
ratung standardmäßig „auf der Grundlage eines professionellen Case 
Management-Verfahrens“ durchgeführt werden soll (BMI 2010: 261). 
Damit greift die MBE auf ein Beratungskonzept zurück, das im Sozial- 
und Gesundheitswesen wie auch in der Beschäftigungsförderung eine 
zunehmende Bedeutung erfährt (Mennemann 2009: 1). Case Management 
bezeichnet dabei eine Methode, die typischerweise bei komplexen Prob-
lemlagen zur Anwendung kommt, welche der Inanspruchnahme und der 
Koordination von Leistungen unterschiedlicher Träger bzw. Regeldienste 

13 Indiz hierfür sind insbesondere unzureichende deutsche Sprachkenntnisse 
(BMI 2010: 261).

14 Neuzuwanderer sind zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichtet, 
wenn sie sich nicht auf einfache beziehungsweise ausreichende Art auf Deutsch 
verständigen können. Die Verpflichtung zur Teilnahme stellt die Ausländerbe-
hörde fest. Neuzuwanderer können zur Teilnahme verpflichtet werden, wenn 
sie Arbeitslosengeld II beziehen und die Verpflichtung in der Eingliederungs-
vereinbarung vorgesehen ist. In diesem Fall wird die Verpflichtung vom Träger 
der Grundsicherung ausgesprochen (vgl. § 44a AufenthG).
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bedürfen (Mennemann 2009: 2). Vor diesem Hintergrund erschließt sich 
die Festlegung des Case Managements als zentrale Beratungsmethode der 
Migrationsberatung: So ist speziell bei der Gruppe neu zugewanderter 
Personen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese zu Beginn des Aufent-
halts mehrdimensionalen Problemlagen gegenüberstehen, wie z. B. in den 
Bereichen Wohnen, Arbeiten, Erlernen der Sprache oder Aufbau sozialer 
Netzwerke. Zugleich sind geringe Kenntnisse der Versorgungsinfrastruk-
tur aufgrund der erst kurzen Aufenthaltsdauer in Deutschland wahr-
scheinlich. 

Dem Berater kommt im Rahmen des Case Managements vor allem eine 
Funktion als Schnittstellenakteur zu, der die unterschiedlichen Leistun-
gen, die zur Klärung oder Verbesserung einer Problemlage notwendig 
sind, identifiziert und koordiniert. Die Deutsche Gesellschaft für Care 
und Case Management (DGCC) sieht dabei generell folgenden Ablauf des 
Case Managements vor: Nach der Kontaktaufnahme mit dem Klienten 
wird zunächst die Angemessenheit eines Case Managements geprüft und 
dieses ggf. eingeleitet. Gemeinsam wird sodann in einem ersten Schritt 
die Lebenssituation („Ressourcen und Probleme“) und die Bedarfslage des 
Klienten analysiert und dokumentiert. Im Anschluss daran werden Ziele 
und notwendige Unterstützungsleistungen formuliert und in schriftlicher 
Form festgehalten. Dieser Plan stellt das wesentliche Merkmal des Case 
Managements dar und bildet die zentrale Grundlage für das weitere Ver-
fahren. Auf dieser Basis werden durch den Berater geeignete Unterstüt-
zungsangebote vermittelt und die Umsetzung des Serviceplans dokumen-
tiert und schließlich evaluiert (Mennemann 2009: 5, 23). 

Die Vorgaben des BAMF zum Ablauf des Case Managements stimmen mit 
den Richtlinien der DGCC grundlegend überein. Im Glossar der jährlichen 
Controllingberichte zur MBE sind die Voraussetzungen und einzelnen 
Schritte des Case Managements festgehalten. Ein Case Management-Ver-
fahren soll demnach angewandt werden, wenn eine komplexe Problem-
lage die Unterstützung (a) mehrerer Helfer und (b) auf mehreren Ebenen 
erfordert (BAMF 2014a: 37). Das Case Management gliedert sich sodann in 
die in Tabelle 1-1 dargestellten, klar abgegrenzten und definierten Schritte:
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Tabelle 1-1:  Case Management im Rahmen der MBE

Quelle: BAMF 2014a: 35ff.

Schritt Inhalt

Sondierungs-
gespräch

Die Sondierungsgespräche dienen einerseits zur Herstellung 
von Kontakt und Arbeitsbeziehung mit dem Klienten, ander- 
erseits zur Feststellung, ob ein Case Management angemes-
sen und eine Sozial- und Kompetenzanalyse erforderlich ist.

Individuelle Sozial-  
und Kompetenz- 
analyse

Die Sozial- und Kompetenzanalyse dient der Erhebung/ver- 
tieften Feststellung der vorhandenen Potenziale des Klienten 
(Kenntnisse und Fähigkeiten) und der Ermittlung der Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die der Zuwanderer zur erfolgreichen 
Integration noch benötigt.

Erstellung eines 
Förderplans

Um die Hilfeleistungen verschiedener Leistungserbringer 
optimal zu koordinieren, wird mit den Klienten ein individu- 
eller Förderplan erarbeitet. Selbständigkeit und Problemlö-
sungskompetenz der Klienten sollen dabei gestärkt werden. 
Der Förderplan wird gemeinsam vom Klienten und Berater 
erarbeitet. Er weist aus, an welchen Integrationsmaßnahmen 
in welchem Zeitraum und mit welcher Zielsetzung der Zu-
wanderer teilnehmen sollte. Im Förderplan werden auch die 
Verantwortlichkeiten im Beratungsprozess festgelegt; er ist 
schriftlich in der Klientenakte niederzulegen. Der Förderplan 
kann im Rahmen seiner Umsetzung fortgeschrieben und auch 
geändert werden.

Umsetzung des  
Förderplans

Unterstützung des Klienten durch individuelle Beratung und 
Begleitung bei Durchführung der im Förderplan niedergeleg-
ten Maßnahmen einschließlich deren Koordinierung. 

Abschlussgespräch Gespräch zwischen Berater und Klient zur Beendigung des 
Beratungsprozesses nach Umsetzung des Förderplans. Dabei 
werden nochmals der Beratungsverlauf und das Ergebnis des 
Prozesses erörtert. Im begründeten Einzelfall kann auf das 
Abschlussgespräch verzichtet werden. 

Wie auch aus dem Ablaufplan des Case Managements (Tab. 1-1) ersichtlich 
wird, ist der Beratungsmethode vor allem auch eine Betonung der Selbst-
befähigung der Klienten inhärent. So stellt ein zentrales Merkmal des 
Case Managements die „Förderung des selbstbestimmten Handelns durch 
Ermutigung, Informationsvermittlung, Beratung und Unterstützung“ dar, 
wobei „Eigenkräfte und Kompetenzen“ gefördert werden sollen (Menne-
mann 2009: 11). Dies steht im Einklang mit dem Ziel der MBE, Zuwanderer 
zu selbständigem Handeln in allen Bereichen des alltäglichen Lebens zu 
befähigen.
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Obwohl die Methode des Case Managements als zentrale Beratungsme-
thode der MBE festgeschrieben ist, wird sie im Beratungsalltag dennoch 
bei weitem nicht auf alle Fälle angewendet. 2013 wurde etwas mehr als 
die Hälfte aller Fälle (53 %) außerhalb des Case Managements beraten. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass Case Management sich nicht ohne 
Weiteres auf jede individuelle Problemsituation anwenden lässt. So eignet 
sich ein Case Management beispielsweise laut Rahmenempfehlungen der 
DGCC nicht, wenn ein Klient sich in einer komplexen Notlage befindet, in 
der jedoch keine Koordination verschiedener Dienstleistungen notwendig 
ist (Mennemann 2009: 12). Auch das BAMF sieht Beratungen außerhalb 
des Case Managements z. B. bei Klienten vor, die einer „Kriseninterven-
tion“ (BAMF 2014a: 35) bedürfen, also weniger auf die Entwicklung eines 
langfristigen Strategieplans als vielmehr auf eine schnelle Linderung der 
Problemlage angewiesen sind. Außerdem ist eine Beratung außerhalb 
des Case Managements vorgesehen, wenn „keine komplexe Problemlage“ 
vorliegt, sondern eine „eher einfach gelagerte Fragestellung“ an die Be-
rater herangetragen wird (BAMF 2014a: 9). In der Praxis gibt es aus Sicht 
der Verbände zudem Fälle, in denen sich ein Case Management-Verfahren 
ggf. anbieten würde, aber dennoch nicht angewandt wird, da seitens der 
Klienten keine Zustimmung hierzu erfolgt. Dieser Fall tritt beispielsweise 
ein, wenn sich Klienten mit konkreten Anliegen an die MBE wenden, die 
für sie ausdrücklich im Vordergrund der Beratung stehen (Der Paritätische 
Gesamtverband 2010: 25). 

1.2.4 Weitere Aufgaben der MBE

Zusätzlich zu den originären Aufgaben der Einzelfallberatung und der 
sozialpädagogischen Betreuung von Zuwanderern sind der Migrationsbe-
ratung weitere Zuständigkeiten zugeteilt. Für diese Bereiche ist jeweils ein 
festgelegter Anteil am gesamten Arbeitsaufkommen vorgesehen (vgl. efms 
2011, BAMF 2007), wie Tabelle 1-2 verdeutlicht. 

Mit 70 % der Arbeitszeit bilden die Einzelfallberatung und die sozialpäd-
agogische Betreuung der Migranten weiterhin den Kern der Tätigkeit der 
Migrationsberater. Für die Mitarbeit in kommunalen Netzwerken als zwei-
te Priorität sollen 15 % der Zeit aufgewendet werden, weitere 15 % auf die 
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Tabelle 1-2:  Aufgabenbereiche der MBE

Quelle: BAMF 2007: 6, eigene Darstellung.

Aufgabenbereich Priorität Anteil

Bedarfsorientierte Einzelfallberatung der Zuwanderer auf der 
Grundlage eines professionellen Case-Management Verfahrens

Ke
rn

au
fg

ab
en

70%Sozialpädagogische Betreuung der Zuwanderer und Hilfestel- 
lung bei der Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten 
während der Integrationskurse

Mitarbeit in kommunalen Netzwerken zur Förderung eines 
bedarfsgerechten Integrationsangebotes

W
ei

te
re

  
Tä

tig
ke

its
- 

be
re

ic
he

15%

Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung der Regeldienste 
und Verwaltungsbehörden 15%
Aktive Öffentlichkeitsarbeit

Mitwirkung bei der interkulturellen Öffnung sowie auf Öffentlichkeits-
arbeit. Insbesondere die Aufgabe der „lokalen Netzwerkarbeit“ steht dabei 
im Einklang mit dem Fokus der MBE auf die Methode des Case Manage-
ments. So besteht ein zentraler Inhaltsbereich des Case Managements 
neben der Einzelfallarbeit mit Klienten in „Aufbau und (…) Pflege eines 
lokalen, regionalen, formellen und informellen Netzwerkes an Akteuren 
von Unterstützungs-/Leistungsangeboten“ (Mennemann 2009: 5), um 
sicherzustellen, dass den Klienten adäquate Leistungen zur Lösung ihrer 
Problemlagen vermittelt werden können. 

1.2.5 Organisation der MBE 

Qualifikation der Berater 
Die Migrationsberatung wird in der Regel durch hauptamtliche Migrati-
onsberater durchgeführt (BMi 2010: 242). Für eine Tätigkeit als Migrations-
berater setzt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Hoch-
schulabschluss im Bereich Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Pädagogik oder 
Erziehungswissenschaften voraus. Gegebenenfalls können auch Personen 
angestellt werden, die nicht über diese Qualifikation verfügen, dies aber 
aufgrund von Berufspraxis oder erworbenen Zusatzqualifikationen aus-
gleichen können (BAMF 2011b: 3). 
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Trägerorganisationen
Das BAMF hat mit der Durchführung der MBE die Spitzenverbände der 
Freien Wohlfahrtspflege (AWO – Arbeiterwohlfahrt; DCV – Deutscher 
Caritasverband; Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.; DPWV – Deut-
scher Paritätischer Wohlfahrtsverband; DRK – Deutsches Rotes Kreuz; 
ZWST – Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.) sowie den 
BdV – Bund der Vertriebenen - beauftragt. Die aktuellen Trägerorganisa-
tionen waren, wie oben erläutert, im Rahmen von Vorgängerstrukturen 
mit der Beratung von Zuwanderern betraut und haben dementsprechend 
bereits lange Erfahrung mit der sozialpädagogischen Betreuung von Mi-
granten. Das BAMF kann bei Bedarf weitere Organisationen mit der MBE 
beauftragen (BMI 2010: 262). 

Controlling in der MBE
Im Rahmen einer „projektbezogenen Erfolgskontrolle“ (Controlling) wer-
den vom BAMF seit 2005 regelmäßig Daten zur MBE erhoben und aus-
gewertet. Damit soll geprüft werden, ob die Ziele der Migrationsberatung 
erreicht werden und ob strukturelle Änderungen an den formalen Vor-
aussetzungen der Beratung notwendig sind. Die Träger sind laut Förder-
richtlinien dazu verpflichtet, aktuelle Daten aus dem Beratungsgeschehen 
zu erheben und sie dem BAMF zur Auswertung zur Verfügung zu stellen 
(BMI 2010: 262). Die Daten werden in den einzelnen Beratungsstellen vor 
Ort erfasst und halbjährlich an das Bundesamt übermittelt. Ergänzt wird 
dieses quantitativ angelegte Erfassungssystem zudem durch flankierende 
Vor-Ort-Prüfungen des BAMF bei den geförderten Beratungseinrich-
tungen bzw. den Zentralstellen der Träger. Die Gespräche bieten unter 
anderem die Möglichkeit, frühzeitig auf Veränderungen im Beratungsge-
schehen oder Schwierigkeiten in der praktischen Umsetzbarkeit administ-
rativer Regelungen vor Ort aufmerksam zu werden.

Bis zum Jahre 2010 wurden im Rahmen des IT-gestützten Controllingsys-
tems ausschließlich statistische Prozessdaten zum Beratungsgeschehen 
erhoben und im Rahmen interner Quartalsstatistiken ausgewertet. Dies 
bedeutet, dass beispielsweise Daten zum Beratungsaufkommen (z. B. An-
zahl der Klienten, Sprache der Beratungsgespräche), zu Merkmalen der 
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Klienten (z. B. Anteil der Alt- und Neuzuwanderer, Herkunftsländer, Teil-
nahme am Integrationskurs) und zu den angefragten Beratungsleistungen 
(nachgefragte Themenbereiche) erhoben und ausgewertet wurden, jedoch 
keine Kennzahlen, die Aufschluss über die Wirkung oder Zielerreichung 
des Angebots geben.

Mit Beginn des Jahres 2011 wurde vom BAMF nach Abstimmung mit den 
Trägerverbänden ein neues Controllingsystem eingeführt, das zusätzlich 
zu Prozesskennzahlen nun auch Wirkungskennzahlen berücksichtigen 
und damit Aussagen zur Zielerreichung der MBE ermöglichen sollte. Für 
die konkrete Ausgestaltung des neuen Controllingsystems wurde vom 
BAMF eine Machbarkeitsstudie bei der Politikberatungsfirma „Rambøll 
Management Consulting“ in Auftrag gegeben, die auch den Abstimmungs-
prozess zwischen dem BAMF und den Trägerverbänden hinsichtlich des 
neu einzuführenden Datenmodells begleitete (Köllner et al. 2009). Im Rah-
men des neuen, IT-gestützten Controllingsystems werden seither auch 
Kennzahlen zur Wirkung der Beratung in den folgenden Schwerpunktbe-
reichen erfasst (BAMF 2014a): 

 � Deutsche Sprache, Sprachförderbedarf 
 � Bildung, Ausbildung und Arbeit 
 � Stabilisierung des Integrationsprozesses hinsichtlich (a) der gesund-

heitlichen, familiären und psychosozialen Situation und (b) der wirt-
schaftlichen Situation der Klienten.

Die Wirkung der MBE wird in allen drei Teilbereichen nach einem 
ähnlichen Schema bemessen. Pro Themenbereich werden Kennzahlen 
erfasst, die über den Förderbedarf des Klienten zu Beginn der Beratung 
Aufschluss geben. Weiterhin wird erfasst, ob bzw. an welche Maßnahmen 
Personen mit Förderbedarf weitergeleitet wurden und ggf. ob diese Maß-
nahmen vom Klienten in Anspruch genommen wurden. Letztlich wird 
anhand von – je nach Themenbereich variierenden – Kennzahlen erho-
ben, inwiefern eine Verbesserung hinsichtlich des anfangs identifizierten 
Förderbedarfs festzustellen ist. Tabelle 1-3 veranschaulicht vereinfacht die 
zentralen Kennzahlen, die zur Messung der Zielerreichung/Wirkung in 
den jeweiligen Kernbereichen erhoben werden. 
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Tabelle 1-3:  Controllingsystem zur Erfassung der Wirkung nach Förderbereich

Quelle: BAMF 2014a / Köllner et al. 2009: 15ff., eigene Darstellung.

Deutsche Sprache, Sprachförderbedarf

Ausgangslage #/% aller Fälle mit Sprachförderbedarf im CM

Weiterleitung #/% aller Fälle mit Sprachförderbedarf im CM, die zum (a) Inte-
grationskurs und (b) zu einem anderen Sprachkurs weitergeleitet 
wurden 

Inanspruchnahme #/% der an Integrationskurse/Sprachkurse weitergeleiteten 
Klienten, die an diesen teilgenommen haben

Verbesserung #/% aller Fälle mit Sprachniveau (a) A1, (b) A2, (c) B1, (d) höher als 
B1 nach Beendigung des Kurses

Bildung, Ausbildung und Arbeit 
a) Qualifizierungsbedarf
Ausgangslage #/% der Fälle im CM mit beruflichem Qualifizierungsbedarf in 

ALG I oder ALG II 

Weiterleitung #/% dieser Fälle, in denen mit der Arbeitsverwaltung Kontakt 
aufgenommen wurde bzw. Informationen weitergeleitet wurden

Verbesserung #/% dieser Fälle, in denen sich der Klient in (a) einer Qualifizie-
rungsmaßnahme und (b) in einer mit dem Förderplan 
übereinstimmenden Qualifizierungsmaßnahme befindet

b) Anerkennung eines ausländischen Abschlusses
Ausgangslage #/% aller Fälle im CM mit ausländischem Abschluss, der in 

Deutschland formal nicht anerkannt ist

Weiterleitung #/% aller Fälle im CM mit formal nicht anerkanntem 
ausländischen Abschluss, die an eine für die Anerkennung 
zuständige Stelle weitergeleitet wurden

Inanspruchnahme #/% aller Fälle, die diese Stelle aufgesucht bzw. einen Antrag 
gestellt haben

Verbesserung #/% aller Fälle, bei denen (a) eine Anerkennung und (b) keine 
Anerkennung erreicht wurde

c) Berufliche Situation
Ausganglage #/% aller Fälle zu Beginn der Beratung in unterschiedlichen 

Erwerbsstatusgruppen (Leistungen nach SGB XII; ALGII; ALGI; 
erwerbstätig ohne und mit Transferleistungen; in Rente ohne 
Transferleistungen; in Ausbildung; studierend

Verbesserung #/% aller Fälle zu Beginn der Beratung in den o.g. Gruppen

Stabilisierung des Integrationsprozesses

Ausgangslage #/% der Fälle (a) innerhalb und (b) außerhalb des CM, in denen 
eine (a) wirtschaftliche oder (b) gesundheitliche/familiäre/
psychosoziale prekäre Situation besteht

Weiterleitung #/% dieser Fälle, in den die Beratung zur prekären Situation (a) 
mit oder (b) ohne Kooperation mit Partnereinrichtungen stattfand

Verbesserung #/% dieser Fälle, in denen MBE (a) einen und (b) keinen Beitrag 
zur Verbesserung der Situation leisten konnte 
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Insgesamt ermöglicht die Aufnahme von Wirkungskennzahlen in das 
Controllingsystem die Feststellung von Trends bezüglich der Zielerrei-
chung der MBE und trägt damit im Vergleich zum Vorgängersystem zu 
einer höheren Aussagekraft der erhobenen Daten bei. Zu Verbesserungen 
führt zudem die eindeutige Erfassung von Fällen im Case Management. In 
dem seit 2011 angewandten System ist ein Fall nun als im Case Manage-
ment behandelt definiert, wenn mindestens ein Sondierungsgespräch 
geführt und eine Sozial- und Kompetenzanalyse begonnen wurde (BAMF 
2014a: 37). Dies ermöglicht in den Controllingberichten nun eine durch-
gängige Unterscheidung nach Klienten im Case Management und in 
anderweitigen Beratungsverfahren. Zudem wird nun auch die Anzahl der 
im Case Management begonnenen, abgebrochenen und abgeschlossenen 
Fälle erfasst. 

Es muss an dieser Stelle jedoch auf weiterhin bestehende Einschrän-
kungen des Controllingsystems hingewiesen werden. So lassen sich 
beispielsweise die erhobenen Wirkungskennzahlen teilweise nicht auf 
alle MBE-Klienten beziehen. Wie aus Tabelle 1-3 ersichtlich wird, werden 
Wirkungskennzahlen in den Themenschwerpunkten „Deutsche Sprache, 
Sprachförderbedarf“ sowie „Bildung, Ausbildung und Arbeit“ lediglich 
für Klienten im Case Management erhoben. Zudem besteht eine bedeu-
tende Einschränkung des Controllings darin, dass seitens der einzelnen 
Beratungsstellen pro zu erhebender Kennzahl jeweils aggregierte, also 
zusammengefasste Daten an das BAMF geliefert werden. Beispielhaft 
wird eine Gesamtzahl aller Personen mit Sprachförderbedarf übermittelt: 
Eine Aufschlüsselung nach Fällen, die diese Personengruppe umfasst, ist 
jedoch nicht möglich. Somit ist es ausgeschlossen, Aussagen zur Zusam-
mensetzung dieser Gruppe zu treffen und beispielsweise zu analysieren, 
ob bestimmte Herkunftsgruppen schwächer oder stärker von Sprach-
förderbedarfen betroffen sind. Diese methodische Einschränkung führt 
grundsätzlich dazu, dass die Kombination unterschiedlicher Kennzahlen 
nicht möglich ist und somit detaillierte Analysen, die beispielsweise nach 
Herkunftsländern oder dem Bildungsgrad der Klienten differenzieren, 
ausgeschlossen sind. 
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1.3 Projekthintergrund, Hauptfragestellungen und methodisches 
Vorgehen

Im Rahmen des Implementierungsprozesses des neuen Controllingsys-
tems sprachen sich das BAMF und die Trägerverbände einvernehmlich für 
die Durchführung einer Begleitforschung zur MBE aus (Köllner et al. 2009: 
5, 9). Hierin wurde die Möglichkeit gesehen, „differenzierte Erkenntnisse 
über den Beratungsbedarf der Ratsuchenden zu generieren“ (Köllner et 
al. 2009: 8). Auch in der gutachterlichen Stellungnahme durch Rambøll 
Management wird eine das Controlling ergänzende Begleitforschung 
empfohlen, durch die im Controlling identifizierte Auffälligkeiten geprüft 
und erklärt werden und „eine bestmögliche Weiterentwicklung der MBE“ 
sichergestellt werden kann (Köllner et al. 2009: 7). 

Da zur subjektiven Wahrnehmung und Zufriedenheit der Klienten nach 
fast zehnjährigem Bestehen des Angebots noch keine belastbaren Daten 
erhoben worden waren, sollte die Studie vorrangig die Sicht der Klienten 
auf das Beratungsangebot in den Blick nehmen. So kann der Erfolg der 
MBE, welche die Erleichterung individueller Integrationsprozesse zum 
Ziel hat, letztlich am besten von den Betroffenen selbst bewertet werden. 
Zudem sind Verbesserungsvorschläge der Klienten wertvoll, die als Nutzer 
des Angebots gewissermaßen über Expertenwissen zu Beratungsabläufen 
und Organisationsstrukturen der MBE verfügen. 

Zusätzlich sollten in der Studie im Rahmen qualitativer Interviews ver-
tiefte Informationen zur Sicht der MBE-Berater auf die Rahmenbedin-
gungen ihrer Tätigkeit gewonnen werden. Anhand ihrer Praxiserfahrung 
können Faktoren identifiziert werden, die den Beratungserfolg fördern 
oder erschweren. Ihre Einschätzungen und Vorschläge können Aufschluss 
darüber geben, ob Ergebnisse der Klientenbefragung ggf. auf systemati-
sche Strukturen zurückgeführt werden können. Insgesamt können die 
Ergebnisse mit der Sichtweise der Klienten gespiegelt werden und so als 
Grundlage für Handlungsempfehlungen hinsichtlich einer Optimierung 
bzw. Weiterentwicklung der MBE dienen.

Durch die quantitative Klientenbefragung sollten Erkenntnisse zu den 
folgenden übergreifenden Forschungsfragen erarbeitet werden: 
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 � Wie zufrieden sind bzw. waren die Klienten mit dem Beratungsange-
bot der MBE im Allgemeinen?

 � Wie bewerten die Klienten die Rahmenbedingungen der MBE (z. B. 
Information und Zugang zur MBE, sprachliche Verständigung, Bera-
tungsmethoden)?

 � Wie wird die Hilfeleistung der MBE in Bezug auf das Beratungsanlie-
gen bewertet?

 � Treten die intendierten Wirkungen der MBE (z. B. Befähigung zu selb-
ständigem Handeln, bessere Kenntnis und Nutzung der Regeldienste) 
aus Sicht der Klienten ein?

 � Sehen die Klienten Verbesserungsmöglichkeiten der MBE und wenn ja 
welche?

Die Sicht der Berater wurde entlang folgender Forschungsfragen erfasst:

 � Wie bewerten die MBE-Berater die formalen und strukturellen Rah-
menbedingungen ihrer Tätigkeit?

 � Welche strukturellen Faktoren und welche Merkmale aufseiten von 
Beratern und Klienten begünstigen bzw. erschweren einen Beratungs-
erfolg? 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde zunächst ein umfassen-
der Überblick über bereits existente Daten zu den Rahmenbedingungen, 
zur Funktionsweise und zur Zielerreichung bzw. Wirkung der MBE erar-
beitet, der sich aus den Ergebnissen des Controllings, Studien des BAMF 
sowie wissenschaftlichen Studien zur MBE zusammensetzt (Kap. 2). 

Um Erkenntnisse zur Einschätzung des Beratungsangebots aufseiten der 
Klienten zu gewinnen, wurde eine quantitativ angelegte Befragung von 
1.254 MBE-Klienten durchgeführt. Eine quantitative Erhebung wurde ei-
ner qualitativen Studie vorgezogen, da auf diese Weise belastbarere Daten 
und eine größere Klientengruppe repräsentierende Ergebnisse gewonnen 
werden konnten (Kap. 4). 

Zusätzlich 12 qualitative Interviews mit MBE-Beratern in unterschied-
lichen MBE-Einrichtungen deutschlandweit durchgeführt (Kap. 5.1). Die 
qualitativen Interviews waren der quantitativen Befragung zu großen 
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Teilen vorgelagert und boten somit auch die Möglichkeit, im Vorfeld der 
Klientenbefragung wichtige Erkenntnisse über die Funktionsweise der 
MBE und die Abläufe in der Beratungspraxis zu erarbeiten. So konnten re-
levante Themenfelder für den Fragebogen der quantitativen BAMF-MBE-
Klientenbefragung identifiziert und eine praxisorientierte Gestaltung des 
Erhebungsinstruments sichergestellt werden. 
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Im Folgenden wird zunächst ein Überblick über bisherige Erkenntnisse 
zur Funktionsweise und Wirkung der MBE gegeben, welche auch als 
Grundlage für die Konzeption und Schwerpunktsetzung der in der vorlie-
genden Studie durchgeführten quantitativen und qualitativen Erhebun-
gen herangezogen wurden. Als Quellen wurden dazu (1) Ergebnisse aus 
dem Controlling, (2) eigene Forschungsprojekte des BAMF sowie (3) exter-
ne Studien zur MBE herangezogen. 

2.1 Erkenntnisse aus dem Controlling

Während das Controllingsystem, wie oben beschrieben, nur eingeschränkt 
Detailauswertungen zur MBE-Klientel ermöglicht, liefert es dennoch 
einen umfassenden Gesamtüberblick über das Beratungsaufkommen, 
grundlegende Merkmale der Klienten sowie über den Verlauf und Erfolg 
von Beratungsprozessen auf aggregierter Ebene. Die zentralen Erkenntnis-
se zur MBE werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt.

2.1.1 Anzahl und regionale Verteilung der Beratungseinrichtungen

Die Menge der MBE-Beratungsstellen und Personalstellenanteile hat sich 
im gesamten Bundesgebiet und über alle Träger hinweg im Zeitraum 2005 
bis 2013 nur geringfügig verändert (Tab. 2-1). Die Anzahl der festen MBE-

2 Bisherige Erkenntnisse 
zur MBE
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Beratungsstellen15 beläuft sich seit 2005 auf etwa 600 Einrichtungen. Auch 
die Gesamtanzahl der vom BAMF finanzierten Personalstellenanteile be-
wegt sich auf einem konstanten Niveau um die 500.

Tabelle 2-1:  Entwicklung der MBE-Beratungseinrichtungen im Bundesgebiet 
(2005-2013)

Quellen: BAMF 2010c : 11, 13-15, 17, 18, 20; 2011a: 17, 20; 2012: 8, 20; 2103d: 11f.; 
2014a:12f; eigene Darstellung.

2005 2006 2007 2008

Beratungseinrichtungen 629 643 596 567

Personalstellenanteile 578,64 506,50 512,23 489,76

2009 2010 2011 2012 2013

Beratungseinrichtungen 549 562 597 593 581

Personalstellenanteile 474,61 495,23 480,52 470,29 480,91

Die regionale Zuordnung der geförderten MBE-Ressourcen wird gemäß 
der Förderrichtlinien nach einem Länderverteilungsschlüssel bemessen. 
Dieser orientiert sich an der Anzahl der Zuwanderer (Ausländer und Spät-
aussiedler) sowie der Integrationskursteilnehmer im jeweiligen Bundes-
land. Auf Basis dieses Schlüssels ergibt sich die in Tabelle 2-2 dargestellte 
Verteilung nach Bundesländern, die in Relation zur Bevölkerungsgröße 
und zur Größe der ausländischen Bevölkerung dargestellt ist. Nordrhein-
Westfalen wird dabei als bevölkerungsreichstes Land mit der zahlenmäßig 
größten ausländischen Bevölkerung mit den meisten Personalstellenan-
teilen gefördert. 

15 „Feste Beratungsstellen“ sind alle MBE-Einrichtungen, die im Rahmen des 
Zuwendungsverfahrens im Zuwendungsantrag als solche benannt und vom 
Bundesamt bewilligt worden sind und an denen die Beratung regelmäßig und 
überwiegend durchgeführt wird. Diesen Standorten sind auch die vollständigen 
Personalstellenanteile (PSA) der Berater zugeordnet. Die festen Einrichtungen 
werden ergänzt durch „Mobile Standorte“ der MBE, an denen Beratungsleis-
tungen nur zeitweise durch Berater aus „festen Standorten“ angeboten werden. 
2013 existierten bundesweit 413 dieser mobilen Beratungseinrichtungen. 
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Tabelle 2-2:  Verteilung der Beratungseinrichtungen und Personalstellen nach 
Bundesländern (2013)

Quellen: Destatis 2013a; BAMF 2014a: 12f; eigene Darstellung.

Bundesländer Bevölkerung Ausländische 
Bevölkerung

MBE-
Beratungsein-

richtungen

Geförderte 
Personal-

stellenanteile

Nordrhein-Westfalen 17.554.329 1.877.987 135 106,85

Bayern 12.519.571 1.200.443 68 71,65

Baden-Württemberg 10.569.111 1.261.173 93 67,66

Hessen 6.016.481 771.805 57 46,97

Niedersachsen 7.778.995 492.072 44 34,80

Berlin 3.375.222 480.996 21 28,72

Rheinland-Pfalz 3.990.278 308.686 33 21,85

Sachsen 4.050.204 97.156 23 19,52

Hamburg 1.734.272 243.888 15 15,81

Brandenburg 2.449.511 52.810 17 12,57

Schleswig-Holstein 2.806.531 140.280 20 12,32

Sachsen-Anhalt 2.259.393 48.913 16 11,43

Thüringen 2.170.460 41.446 14 11,05

Mecklenburg-
Vorpommern 1.600.327 34.037 10 8,51

Bremen 654.774 82.202 6 6,31

Saarland 994.287 79.814 9 4,89

Deutschland 80.523.746 7.213.708 581 480,91

Personalstellen und Beratungseinrichtungen nach Trägerverbänden
Abbildung 2-1 veranschaulicht die Größenordnung der einzelnen Träger-
verbände durch eine vergleichende Darstellung der jeweiligen Anzahl an 
Beratungsstellen und Personalstellen. 
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Abbildung 2-1:  Verteilung der Beratungseinrichtungen und Personalstellen nach 
Träger (2013)

Quelle: BAMF 2014a: 12f; eigene Darstellung.
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Mit etwa 140 Vollzeit-Personalstellenanteilen leisten AWO und Caritas 
den stärksten personellen Beitrag zur Migrationsberatung in Deutschland. 
Während sich diese Stellenanteile bei der AWO in 89 Beratungseinrich-
tungen bündeln, sind die Berater der Caritas deutschlandweit auf 217 
Einrichtungen verteilt. Die Diakonie stellt mit 77 Vollzeitstellen in 118 
Beratungseinrichtungen den drittgrößten Träger in der MBE in Deutsch-
land dar, es folgen mit rund 50 Stellen das Deutsche Rote Kreuz und der 
Paritätische Wohlfahrtsverband. Den kleinsten Anteil an der geförderten 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer in Deutschland machen 
der BdV mit 13 Stellen und Beratungseinrichtungen und die ZWST mit 5 
Stellenanteilen in 8 Beratungseinrichtungen aus. 

2.1.2 Beratungsaufkommen

Da im Zeitverlauf Anpassungen des Controllingsystems vorgenommen 
wurden, sind über einen längeren Zeitraum hinweg nicht alle Kennzahlen 
zum Beratungsaufkommen direkt miteinander vergleichbar. Abbildung 
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2-2 stellt zunächst die Entwicklung der Beratenenzahlen von 2005 bis 
2010 dar. In diesem Zeitraum wurden die Beratenenzahlen pro Quartal 
erfasst und ausgewertet. Wenn eine ratsuchende Person die MBE im Laufe 
des Quartals mehrmals aufgesucht hat, wurde sie nur einmal erfasst, näm-
lich zum Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme. Befand sich eine Person 
noch in Beratung, suchte diese aber während des Quartals nicht auf, wur-
de sie andersherum nicht erfasst.

Abbildung 2-2:  Entwicklung der Beratungsfälle pro Quartal (2005–2010)

Quellen: BAMF 2010c : 21, 25, 27; 2011a: 27; eigene Darstellung.
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Die erste Erfassung der Beratungsfälle im vierten Quartal 2005 verdeut-
licht, dass alleine innerhalb von drei Monaten deutschlandweit mehr als 
58.000 Zuwanderer in der MBE beraten wurden. Im Verlauf der Erhebung 
nahm die Anzahl der beratenen Personen bis 2010 leicht auf gut 46.000 
Klienten im Quartal ab. Aufgrund der Berechnungsgrundlage des Systems 
ist bei der Interpretation der Zahlen zu berücksichtigen, dass Personen, die 
die Beratung in unterschiedlichen Quartalen aufgesucht haben, innerhalb 
eines Jahres mehrmals erfasst wurden. Eine Gesamtanzahl beratener Kli-
enten pro Jahr konnte nicht berechnet werden.
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Um die Beratungsrealität besser abbilden zu können und auch die zeitli-
che Dimension der Beratung im Controlling zu berücksichtigen, wurde 
die Erfassung des Beratungsaufkommens mit Beginn des Jahres 2010 auf 
eine „fallbasierte“ Zählung umgestellt (BAMF 2013d: 6). Während ein Kli-
ent vorab ausschließlich erfasst wurde, wenn er die MBE innerhalb eines 
Quartals tatsächlich in Anspruch nahm, wird er im neuen Controllingsys-
tem auch gezählt, wenn er die MBE nicht aufsuchte, sich jedoch noch in 
einem Beratungsprozess befand. Zudem ist es mit dem neuen Erhebungs-
design möglich, das aggregierte Beratungsgeschehen eines gesamten 
Jahres darzustellen. Abbildung 2-3 stellt die Entwicklung der aggregierten 
Beratungsfälle von 2011 bis 2013 dar.

Abbildung 2-3:  Entwicklung der Beratungsfälle sowie der mitberatenen Famili-
enangehörigen (2011-2013)

Quellen: BAMF 2013d: 6; 2014a: 9; eigene Darstellung.
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Neben den Hauptberatenen werden zudem seit 2011 nun auch mitbera-
tene Familienangehörige16 erfasst, um den Wirkungskreis der Migrations-

16 Als „mitberatene Personen“ werden Angehörige der Kernfamilie, also z. B. El-
tern oder minderjährige Kinder des Beratenen gezählt, wenn im Rahmen einer 
Beratung Fragen zu diesen Angehörigen erörtert werden und diese nicht selbst 
an einer eigenständigen Beratung teilnehmen (BAMF 2014a: 36). 
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beratung genauer abbilden zu können. Mit der Anzahl der Beratungsfälle 
stieg auch die Zahl der mitberatenen Familienangehörigen von 2011 mit 
gut 43.000 auf etwa 81.600 Angehörige Ende 2013 an. Insgesamt erreichten 
die Beratungsleistungen der MBE im Jahr 2013 somit 239.655 Personen.

Beratungsfälle nach Trägerverbänden
Eine Auswertung des Fallaufkommens nach Trägerorganisation veran-
schaulicht den Anteil an Beratungsfällen nach Trägern im Zeitverlauf 
(Abb. 2-4). 

Abbildung 2-4:  Entwicklung der Beratungsfälle nach Trägerorganisation (2011-2013)

Quellen: BAMF 2013d: 11; BAMF 2013d: 13; BAMF 2014a: 14; eigene Darstellung.
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Entsprechend der Anzahl der Beratungsstellen und Personalstellenan-
teile nehmen AWO und Caritas deutschlandweit den größten Anteil der 
Migrationsberatung wahr. Die Diakonie, das DRK sowie der DPWV liegen 
im Mittelfeld. Die wenigsten Beratungsfälle weisen erwartungsgemäß die 
kleineren Trägerverbände BdV und ZWST auf. Mit Ausnahme des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands nahm die Zahl der Beratungsfälle im betrach-
teten Zeitraum bei allen Trägern der freien Wohlfahrtspflege sowie dem 
BdV kontinuierlich zu. 
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Betreuungsquote
Werden die Personalstellenanteile in Relation zu den Beratungsfällen 
gesetzt, kann eine Betreuungsquote berechnet werden. Diese gibt an, wie 
viele Personen durchschnittlich von einem Berater in Vollzeit pro Jahr 
beraten werden.17 Seit 2011 ist die trägerübergreifende Gesamt-Betreu-
ungsquote kontinuierlich ansteigend. Betreute im Jahr 2011 noch eine 
Vollzeitstelle 208 Beratungsfälle, waren es im darauffolgenden Jahr bereits 
291. 2013 hat die Betreuungsquote mit 1:329 ihren bisherigen Höchststand 
erreicht. 

Im Controllingbericht des Jahres 2013 wird vor diesem Hintergrund da-
rauf hingewiesen, dass die MBE-Standorte „insgesamt stark ausgelastet“ 
sind (BAMF 2014a: 13). Dies wird auch deutlich, wenn man berücksichtigt, 
dass die personelle Kapazitätsplanung der Migrationsberatung im Jahr 
2007 von einer Betreuungsquote von 1:60 ausging. Zwar muss berück-
sichtigt werden, dass sich diese ursprüngliche Schätzung ausschließlich 
auf Betreuungsfälle im Case Management bezog, wohingegen die aktuelle 
Betreuungsquote auch Beratungsfälle außerhalb des CM umfasst. Eine 
entsprechende Kalkulation auf Basis von CM-Fällen ergäbe eine Betreu-
ungsquote von über 150 Beratungsfällen pro Vollzeitstelle, was bezogen 
auf die ursprüngliche Kapazitätsplanung einem rund 2,5-fachen Bera-
tungspensum entspricht.18 Dieses wird zudem dadurch relativiert, dass in 
der Praxis nicht alle CM-Verfahren vollständig durchgeführt werden – so 
wurden 2013 knapp ein Drittel (30,7 %) aller Beratungsfälle im Case Ma-
nagement vorzeitig abgebrochen.19 Nichtsdestotrotz werden sowohl die 
ursprüngliche personelle Kapazitätsplanung der MBE als auch gängige 
Betreuungsschlüssel in vergleichbaren Bereichen der sozialen Arbeit bei 

17 Mitberatene Familienangehörige sind darunter nicht erfasst.
18 Aufgrund der ab 01. 01. 2015 in Kraft getretenen neuen Zählweise im Control-

ling ist zudem mit einem Rückgang an Case Management-Fällen im Beratungs-
geschehen zu rechnen, was eine Reduzierung der Betreuungsquote bedingt (vgl. 
Kap. 2.1.4).

19 Vergleiche die Ausführungen zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Volker Beck (Köln), Luise Amtsberg, Anja Hajduk, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Druck-
sache 18/3941 – Bundesförderung der Migrationsberatung für erwachsene 
Einwanderinnen und Einwanderer; Drucksache 18/4069, online: http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/18/040/1804069.pdf (18.03.2015).
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weitem übertroffen (Bundestag Drucksache 18/4069; BAMF 2012: 11), was 
als deutlicher Hinweis auf eine starke Beanspruchung der einzelnen Bera-
ter gewertet werden kann. In Tabelle 2-3 wird die Betreuungsquote für die 
einzelnen Träger im Zeitverlauf dargestellt. 

Tabelle 2-3:  Betreuungsquote nach Trägerorganisation (2011-2013)

Quellen: BAMF 2013d: 11, 13; 2014a: 11; eigene Darstellung.

AWO BdV DCV DPWV DRK DW ZWST Gesamt

2011 1:192 1:175 1:251 1:194 1:187 1:200 1:102 1:208

2012 1:319 1:278 1:294 1:281 1:292 1:251 1:171 1:291

2013 1:385 1:352 1:323 1:253 1:294 1:307 1:194 1:329

Während im Jahr 2012 nur die AWO eine Betreuungsquote von 300 Bera-
tenen pro Vollzeitstelle überschritten hat, liegen im Jahr 2013 bereits vier 
der sieben Trägerorganisationen über dieser Schwelle. 

2.1.3 Soziodemografie und Migrationsbiografie der Klienten

Neben den Kennzahlen zum Fallaufkommen werden im Rahmen des 
Controllings auch Informationen zu den beratenen Personen erfasst. Da-
her kann bei den Auswertungen immer nur die Gesamtgruppe der MBE-
Klienten in den Blick genommen werden. Aussagen, die beispielsweise die 
soziodemografische Struktur derjenigen Beratenen in den Blick nehmen, 
die im Verlauf des CM-Verfahrens erfolgreich einen Sprachkurs absolviert 
oder eine Erwerbstätigkeit gefunden haben, können dagegen nicht getrof-
fen werden. Im Folgenden kann somit lediglich die migrationsbiografische 
und soziodemografische Gesamtstruktur aller Beratenen dargestellt wer-
den.

Geschlecht und Alter
Die Ergebnisse zu Geschlecht und Alter der Klienten unterlagen seit Be-
ginn der Erhebungen keinen bedeutsamen Schwankungen. Sie zeigen, 
dass die Migrationsberatung vorrangig von Frauen (2013: 59,7 %) und Per-
sonen zwischen 28 und 64 Jahren (82,9 %) aufgesucht wird. Über-65-Jähri-
ge Zuwanderer wenden sich deutlich seltener an die Migrationsberatung 
(5,7 %). Obwohl die MBE explizit auf Zuwanderer ab 27 Jahren ausgerichtet 
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ist und der Jugendmigrationsdienst (JMD) für Unter-27-Jährige zuständig 
ist, sind 11,4 % der Klienten in diese Altersgruppe eingeordnet (BAMF 
2014a: 14). Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass Unter-27-Jährige 
mit Anliegen, die in den Aufgabenbereich der MBE fallen (z. B. Schwanger-
schaft), auch dort beraten werden können. 

Aufenthaltsdauer
Die bisherige Aufenthaltsdauer der Klienten veranschaulicht, wie viele 
Jahre zwischen der Erlangung eines auf Dauer angelegten Aufenthaltsti-
tels und dem ersten Aufsuchen der Migrationsberatung liegen (Tab. 2-4). 

Tabelle 2-4:  Zeitraum zwischen Erlangung eines  
Aufenthaltstitels und Erstberatung (in Prozent)

Quelle: BAMF 2014a: 16.

Prozent

0 bis 3 Jahre 36,5

4 bis 5 Jahre 16,5

6 bis 10 Jahre 16,8

Über 10 Jahre 29,8

keine Angabe 0,4

Gesamt 100

Quelle: BAMF 2014a: 1; eigene Darstellung.

Zuwanderer, die in den ersten drei Jahren nach Erlangung eines dauerhaf-
ten Aufenthaltstitels die Migrationsberatung aufgesucht haben, werden in 
der Kategorie „Neuzuwanderer“ zusammengefasst. Ein gutes Drittel der 
Beratenen hat in den ersten drei Jahren ihres dauerhaften Aufenthalts in 
Deutschland die Migrationsberatung aufgesucht. Somit liegt der Schwer-
punkt der Migrationsberatung de facto auf der nachholenden Integration 
von Zuwanderern, die schon länger als drei Jahre in Deutschland leben. 
30 % der Beratenen leben bereits länger als zehn Jahre in Deutschland. 

Herkunftsländer
Die Herkunftsstruktur der Beratenen in den Jahren 2011 und 2013 ist in 
Abbildung 2-5 dargestellt. Zuwanderer, die die Migrationsberatung aufsu-
chen, stammen im Jahr 2013 zu großen Teilen aus der Türkei (15,4 %) oder 
der Russischen Föderation (10,9 %). Seit Implementierung der MBE im 
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Jahr 2005 herrscht dieser Trend vor. Dies ist nicht ungewöhnlich, da auch 
unter allen Personen mit Migrationshintergrund in Deutschland Personen 
aus der Türkei mit 17,6 %  und aus der Russischen Föderation mit 7,5 % 
neben Personen aus Polen mit 9,6 % am stärksten vertreten sind (Destatis 
2014). Während der Anteil an türkeistämmigen Beratenen zwischen 2011 
und 2013 auf einem ähnlich hohen Niveau stagniert, nahm der Anteil an 
Beratenen aus der Russischen Föderation von 14,7 % auf 10,9 % in den 
letzten zwei Jahren ab. Der Anteil der kasachischen Beratenen ist in den 
letzten zwei Jahren um 2,1 Prozentpunkte zurückgegangen. Bis zum Jahr 
2012 bildeten Personen aus Kasachstan die drittgrößte Beratenengruppe. 
Im Jahr 2013 überwiegen erstmals Zuwanderer aus Polen mit 6,0 % die ka-
sachischen Ratsuchenden mit 5,6 %. Auch die Zahl der Beratenen aus der 
Ukraine ist in den letzten Jahren rückläufig, sodass im Jahr 2013 nur noch 
3,2 % der Beratenen aus der Ukraine stammen. Etwa 4,5 % der Beratenen 
kommen jeweils aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens und aus 
dem Irak, während weitere Herkunftsländer einen Anteil von unter 3 % an 
allen Beratenen im Jahr 2013 einnehmen. 

Die generelle Entwicklung der Zuwanderung nach Deutschland lässt 
sich auch im Beratungsgeschehen der MBE erkennen. Der Bürgerkrieg 
in Syrien und die erhöhten Zuwanderungszahlen ließen auch den Anteil 
der Beratenen aus Syrien zwischen 2011 und 2013 um 1,5 Prozentpunkte 
ansteigen. Auch die wirtschaftliche Entwicklung in südeuropäischen Län-
dern spiegelt sich in der Zunahme an Beratenen aus Spanien, Griechen-
land und Italien wider. Leider können keine differenzierten Aussagen zu 
anderen europäischen Ländern getroffen werden, da diese im Rahmen des 
Controllings nicht einzeln erfasst werden. So kann die aktuelle Zuwande-
rung aus Bulgarien und Rumänien mit Hilfe der Controlling-Daten nicht 
abgebildet werden. Als Annäherungswert kann die Kategorie der übrigen 
EU-Staaten herangezogen werden, die in den letzten zwei Jahren einen 
Zuwachs um 4,8 Prozentpunkte erfuhr.
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Abbildung 2-5:  Herkunftsländer der Beratenen in den Jahren 2011 und 2013 (in Prozent)

Quellen: BAMF 2012: 14; 2014a: 15; Anzahl der Beratenen (2011): 100.593;  
Anzahl der Beratenen (2013): 157.949.

Anmerkungen: eigene Darstellung. Die Prozentangaben beziehen sich auf  
die Anteile im Jahr 2013.
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Je nach Trägerorganisation zeigen sich Unterschiede in der Zusammen-
setzung der Herkunftslandgruppen der Beratenen (Tab. 2-5), die teilweise 
noch die ursprünglichen, nationalitätenspezifischen Zuständigkeiten der 
jeweiligen Träger widerspiegeln (vgl. Kap. 1.1.1). 

So bestand die größte Klientengruppe der AWO mit 29,7 % im Jahr 2013 
aus Zuwanderern aus der Türkei. Als zweitgrößte Gruppe folgen mit 12,8 % 
Beratene aus den übrigen EU-Staaten, gefolgt von Personen aus der Russi-
schen Föderation mit 7,4 %. 

Der BdV berät aufgrund seiner historischen Bedeutung und dem Dach-
verband der deutschen Vertriebenenverbände insbesondere Personen aus 
der ehemaligen Sowjetunion. Daher stammt der Großteil der Beratenen 
mit 36,2 % aus der Russischen Föderation, gefolgt von Zuwanderern aus 
Kasachstan mit 14,1 %. Beratene aus den übrigen EU-Staaten bilden beim 
BdV einen Anteil von 8,8 % an allen Beratenen. 

Die Caritas weist eine relativ homogene Herkunftslandverteilung auf. 
Die größte Beratenengruppe ist unter der Kategorie „übrige afrikanische 
Staaten“ zusammengefasst und beinhaltet alle afrikanischen Länder außer 
Marokko und Tunesien (11,0 %). Mit 10,3 % werden ähnlich häufig Zuwan-
derer aus den übrigen EU-Staaten und aus Polen (9,8 %) durch die Caritas 
beraten.

Die Struktur des Paritätischen Wohlfahrtverbandes weicht von jener der 
anderen freien Träger ab. Als Dachverband spricht der DPWV nicht nur 
für die Sozialberatung aus dem eigenen Hause („Der Paritätische“), son-
dern auch für angeschlossene Mitgliedsorganisationen. Da sich darunter 
viele türkische Migrantenselbstorganisationen befinden, ist der Anteil an 
türkeistämmigen Beratenen mit 15,2 % relativ hoch. Zuwanderer aus den 
übrigen EU-Staaten werden beim DPWV mit 13,4 % überdurchschnittlich 
häufig beraten. Zudem sind auch hier Beratene aus der Russischen Födera-
tion unter den drei größten Herkunftslandgruppen vertreten. 
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Der Schwerpunkt der Beratungstätigkeit des DRK liegt bei Zuwanderern 
aus der Russischen Föderation mit 16,9 % und Kasachstan mit 10,6 %. Des 
Weiteren werden mit 8,3 % häufig Personen aus den übrigen EU-Ländern 
beraten. 

Auch die Diakonie berät mit 13,4 % häufig Zuwanderer aus der Russischen 
Föderation. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil an Beratenen aus 
Griechenland (10,8 %), was sich durch die ehemalige Zuständigkeit der Di-
akonie für diese Herkunftsgruppe erklärt. Auffällig ist bei den christlichen 
Trägern allgemein die hohe Anzahl afrikanischer Beratener. Beratene aus 
„übrigen afrikanischen Staaten“ bilden sowohl bei der Caritas als auch bei 
der Diakonie eine der größten Herkunftslandgruppen.

Die Beratenen des ZWST stammen hauptsachlich aus den Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion. Knapp ein Drittel der Beratenen ist russland-
stämmig, ein Viertel kommt aus der Ukraine und 9,1 % aus anderen Län-
dern der ehemaligen Sowjetunion. Nur etwa ein Drittel der Beratenen 
stammt aus einem anderen Herkunftsland. 
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Tabelle 2-5:  Herkunftsländer der Beratenen nach Trägerorganisation 2013 
(in Prozent)

Quelle: Controllingdaten 2013; Anzahl der Beratenen: 157.949.
Anmerkung: Farbgebung der Zellen: dunkelgrau: Rang 1; grau: Rang 2; hellgrau: Rang 3.

AWO BdV DCV DPWV DRK DW ZWST

Türkei 29,7 1,3 6,5 15,2 8,1 7,0 2,6

Russische Föderation 7,4 36,2 9,1 9,7 16,9 13,4 30,1

Polen 3,2 7,3 9,8 3,8 7,2 5,8 2,5

Kasachstan 3,1 14,1 5,2 5,3 10,6 7,9 2,1

ehemaliges Jugoslawien 4,1 2,1 6,0 4,0 4,8 2,9 2,8

Irak 3,2 2,7 4,7 5,0 5,2 6,2 0,3

Griechenland 2,6 1,6 1,4 2,1 1,7 10,8 0,7

Ukraine 3,2 9,0 2,8 1,8 3,5 2,6 25,9

Syrien 1,6 1,0 3,4 2,4 3,8 2,6 1,3

Afghanistan 1,7 0,9 2,8 3,2 2,3 2,5 0,3

Spanien 2,6 0,6 2,3 2,3 1,2 1,2 1,1

Italien 1,7 0,4 3,5 1,4 1,3 1,0 0,7

Iran 1,7 0,4 2,0 2,1 1,6 2,3 0,4

Marokko 2,1 0,2 1,9 1,8 1,3 1,1 0,6

Portugal 0,5 0,3 2,4 0,6 0,5 0,5 0,0

Vietnam 0,5 1,0 0,9 4,2 0,8 0,8 0,3

Pakistan 0,7 0,1 1,0 0,9 0,8 0,6 0,3

Libanon 0,7 0,2 0,7 0,6 0,9 0,6 0,0

Indien 0,6 0,3 0,7 0,7 0,5 0,5 1,3

Tunesien 0,6 0,2 0,6 0,7 0,7 0,5 0,0

China 0,4 0,4 0,5 0,9 0,6 0,5 0,7

Weißrussland 0,4 0,9 0,3 0,3 0,7 0,5 2,7

Philippinen 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0

Bangladesch 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1

Korea 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

übrige EU-Staaten 12,8 8,8 10,3 13,4 8,3 8,8 6,2

übrige afrikanische Staaten 6,5 2,2 11,0 8,9 7,8 9,2 1,4

Amerikanischer Kontinent, 
Australien, Ozeanien

3,6 1,3 4,3 3,7 2,9 3,7 3,2

übrige asiatische Staaten 1,9 0,7 2,3 1,6 2,6 3,3 1,9

übrige Staaten der ehem. SU 1,7 5,4 2,0 2,2 2,2 1,3 9,1

europäische Nicht-EU-Staaten 0,7 0,1 1,3 0,8 0,6 1,2 1,1

staatenlos 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.1.4 Case Management 

Die Förderrichtlinien der MBE sehen den Schwerpunkt der Migrations-
beratung in der Durchführung von Case Management-Verfahren. Dieses 
soll bei Vorliegen von komplexen Problemlagen angewendet werden, die 
eine Beteiligung mehrerer Regeldienste erfordern. Im Controllingsystem 
werden folgende Beratungsfälle als Case Management ausgewiesen: „Ein 
CM-Fall beginnt im Controlling-System bereits dann, wenn ein Sondie-
rungsgespräch stattgefunden hat und mit der individuellen Sozial- und 
Kompetenzanalyse begonnen wurde. Inwieweit das Case Management in 
der Erstellung und Umsetzung eines Förderplans fortgesetzt wurde, wird 
durch diese CM-Fallzahl nicht widergespiegelt“ (BAMF 2013d: 10).

Abbildung 2-6 stellt dar, wie viele der Beratungsfälle in den letzten Jahren 
dem Case Management zugeordnet wurden und wie viele dieser Verfahren 
bereits abgeschlossen werden konnten.
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Abbildung 2-6:  Anteil der Case Management-Verfahren an allen Beratungsfällen 
(2011-2013)

Quellen: BAMF 2013d: 17, 19; 2014a: 18.; eigene Darstellung.

Im Jahr 2011 befanden sich 50 % der gut 100.000 Beratungsfälle im Case 
Management-Verfahren. Mit diesen Klienten wurde somit ein Sondie-
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rungsgespräch geführt und eine Kompetenzanalyse begonnen. 2012 stieg 
die Quote der sich im CM-Verfahren befindlichen Klienten auf 51,1 % an, 
um im Jahr 2013 auf einen bisherigen relativen Tiefststand von 47,3 %, je-
doch absoluten Höchststand von 74.775 Beratungsfällen, zurückzugehen. 

In 60,2 % der 74.775 laufenden und beendeten Verfahren im Gesamtjahr 
2013 wurden Förderpläne erstellt. Davon befanden sich am Ende des Jah-
res 76,8 % in der Umsetzung (BAMF 2014a: 18). Da sich Bundesamt und 
Verbände auf eine ab dem 1. Januar 2015 in Kraft getretene neue Zählwei-
se verständigt haben, ist künftig von einem deutlich geringeren Anteil an 
Case Management-Verfahren im Beratungsgeschehen auszugehen. Dem-
nach wird ein Beratungsfall nicht wie bislang bereits mit Beginn einer 
Kompetenzanalyse, sondern erst bei Erstellung eines Förderplans als Case 
Management-Fall gewertet. 

Ein CM-Verfahren wird im Controlling als beendet erfasst, wenn nach 
Umsetzung des Förderplans ein Abschlussgespräch mit dem Klienten ge-
führt, bewusst auf dieses verzichtet oder das Verfahren abgebrochen wur-
de. Der Anteil der Case Management Fälle, die im Jahr 2011 abgeschlossen 
werden konnten, lag bei lediglich 9,6 % (Abb. 2-6). Diese geringe Abschlus-
squote kann darauf zurückgeführt werden, dass CM-Verfahren eine lange 
Dauer von circa drei Jahren aufweisen und die dezidierte Erfassung von 
Case Management-Verfahren erst für den Berichtszeitraum 2011 begann. 
Ein Jahr später konnten 30,0 % der CM-Verfahren abgeschlossen werden. 
Im Jahr 2013 bleibt die Abschlussquote auf einem konstanten Niveau. 
41,4 % der Verfahren wurden durch ein Abschlussgespräch beendet, 27,9 % 
der Beratenen verzichteten auf ein solches und 30,7 % der Verfahren wur-
den abgebrochen (BAMF 2014a: 18).

Beratungsdauer
Die Dauer der Beratung und die Anzahl der Beratungsgespräche variiert 
je nach Beratungsart (Tab. 2-6). Beratungsprozesse im CM-Verfahren sind 
mit durchschnittlich 22,2 Monaten Dauer und 7,8 Beratungsgesprächen 
deutlich langfristiger angelegt als Fälle außerhalb des CM. Bei Begleitung 
außerhalb des CM liegt die durchschnittliche Laufzeit bei 15,4 Monaten 
und es werden im Durchschnitt lediglich 2,9 Beratungsgespräche geführt.
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Tabelle 2-6:  Durchschnittliche Beratungsdauer und Anzahl der Beratungsge-
spräche nach Trägerorganisation (2013)

Quelle: BAMF 2014a: 20f.; eigene Darstellung.

AWO BdV DCV DPWV DRK DW ZWST Gesamt

Im 
CM

Beratungsdauer 
(in Monaten) 22,7 26,7 17,8 21,6 20,5 28,4 17,6 22,2

Anzahl der 
Beratungs-
gespräche

5,5 11,3 7,8 5,6 5,3 12,0 6,8 7,8

Außer- 
halb 
CM

Beratungsdauer 
(in Monaten) 18,9 13,7 6,1 12,9 12,3 24,5 19,6 15,4

Anzahl der 
Beratungs-
gespräche

2,4 3,2 3,0 2,1 2,5 5,0 2,3 2,9

Die Dauer der Beratung im CM variiert je nach Trägerverband zwischen 
17,6 und 26,7 Monaten. Die Zahl der Beratungsgespräche, die durch-
schnittlich im Rahmen eines CM-Verfahrens durchgeführt werden, liegt 
zwischen Minimum 5,3 und Maximum 12,0 Gesprächen.

Beratungsfälle außerhalb des Case Managements nehmen mit einer Dauer 
zwischen 6,1 und 24,5 Monaten eine größere Spannweite in Anspruch 
und bestehen durchschnittlich aus mindestens 2,1 bis höchstens 5,0 Bera-
tungsgesprächen. Die Länge der Beratung unterscheidet sich somit stark 
nach Trägerorganisation. 

CM-Verfahren im Trägervergleich
Abbildung 2-7 stellt den Anteil der CM-Verfahren an allen Beratungsfällen 
sowie die Quote der abgeschlossenen CM-Verfahren im Verhältnis zu allen 
CM-Verfahren dar. 
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Quelle: BAMF 2014a: 17f; eigene Darstellung.

Abbildung 2-7:  Beratungsfälle, CM-Fälle und abgeschlossene Verfahren nach 
Trägerorganisation (2013)
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Im Trägervergleich nehmen die CM-Verfahren zwischen 38 % und 69 % 
an allen Beratungsfällen ein. Die Trägerorganisation mit dem höchsten 
Beratungsaufkommen – die AWO – verzeichnet den geringsten Anteil an 
CM-Verfahren, während der Träger mit dem geringsten Anteil an Bera-
tungsfällen der MBE – die ZWST – am häufigsten CM-Verfahren anwen-
det. Da die Implementierung von CM-Verfahren mit dem Umfang und der 
Komplexität des Beratungsbedarfs der Klienten einhergeht, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich Zuwanderer häufiger mit kompakten An-
liegen an die AWO wenden, die die Durchführung eines CM-Verfahrens 
nicht erforderlich machen.

Im Jahr 2013 konnten zwischen 12 % und 41 % der CM-Verfahren abge-
schlossen werden. Diese Zahl sagt etwas über die durchschnittliche Dauer 
der CM-Verfahren je nach Trägerorganisation aus. Eine geringe Been-
digungsquote geht somit mit einer längeren Dauer der CM-Verfahren 
einher. So verzeichnet der BdV mit einem Anteil von 12 % beendeten Ver-
fahren die niedrigste Quote, jedoch weist dieser auch eine deutlich über-
durchschnittliche Beratungsdauer im CM-Verfahren auf.
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2.1.5 Inhalte der Beratung

Bis zur Umstellung des Controllingsystems im Jahr 2010 lieferten die Be-
ratungsstellen auch Angaben zu den Themenfeldern, die in der Beratung 
besprochen wurden, an das Bundesamt. Da die relative Zusammensetzung 
der Beratungsinhalte seit 2005 im Zeitverlauf keine größere Varianz auf-
weist, wird im Folgenden auf die letzte Erhebung der Themen aus dem 
vierten Quartal 2010 zurückgegriffen (Abb. 2-8). 

Abbildung 2-8:  Themen in der Migrationsberatung (2010)

Quelle: BAMF 2011a: 42.
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Die Migrationsberatung wird am häufigsten mit Fragen zu Sozialleistun-
gen (21 %) und Schule, Ausbildung bzw. Beruf (20 %) aufgesucht. Etwa 
jeder siebte Klient bespricht in der Beratung wirtschaftliche Fragen oder 
Verschuldung. Beratung zu Ausländerrecht oder Statusfragen werden in 
10 % der Beratungsfälle angesprochen. Informationen rund um die The-
menbereiche Familie, Gesundheit und Wohnen werden jeweils in 8 % der 
Fälle nachgefragt. 

Im Durchschnitt werden pro Klient vier Themen in der Beratung bespro-
chen. Die nachgefragten Themen weisen kaum Geschlechtsspezifika auf. 
Während Frauen jedoch häufiger die Themenfelder „Ehe/Familie/Erzie-
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hung“ sowie „Gesundheit/Schwangerschaft“ ansprechen, wenden sich 
männliche Klienten öfter mit Fragen zum Ausländerrecht an die Migrati-
onsberatung. 

In Bezug auf das Alter lassen sich deutliche themenspezifische Trends 
erkennen: Während Über-64-Jährige Klienten insbesondere in Bezug auf 
soziale Leistungen, wirtschaftliche Fragen und Gesundheit die Beratung 
aufsuchen, benötigen jüngere Zuwanderer vor allem Rat in Hinblick auf 
Schule/Ausbildung und Beruf und zum Ausländerrecht. 

2.1.6 Art und Wirkung der Hilfestellungen im Case Management

Wie eingangs beschrieben, werden im Controlling seit 2011 auch Kenn-
zahlen zur Wirkung des Case Managements in den drei Schwerpunktbe-
reichen „Deutsche Sprache, Sprachförderbedarf“, „Bildung, Ausbildung 
und Arbeit“ sowie „Stabilisierung des Integrationsprozesses“ erhoben, 
wobei im letzten Punkt zwischen (a) der gesundheitlichen, familiären und 
psychosozialen Situation und (b) der wirtschaftlichen Situation unter-
schieden wird. Pro Themenbereich werden der Förderbedarf zu Beginn 
der Beratung sowie die ergriffenen Maßnahmen erfasst. Durch unter-
schiedliche Indikatoren wird dann erhoben, inwiefern eine Verbesserung 
der ursprünglichen Situation eingetreten ist. 

Bei knapp drei Viertel der Beratenen bestand 2013 Sprachförderbedarf im 
Deutschen (Abb. 2-9). Ein gutes Drittel wies eine prekäre wirtschaftliche 
Situation zu Beginn der Beratung auf. 31,0 % befanden sich in einer pre-
kären gesundheitlichen, familiären oder psycho-sozialen Situation. Die 
formale Anerkennung eines im Ausland erworbenen Abschlusses sowie 
Qualifizierungsmaßnahmen waren für jeweils ein knappes Viertel der 
Beratenen von Relevanz.
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Abbildung 2-9:  Problemlagen der Beratenen in CM-Verfahren (2013)

Quelle: BAMF 2014a: 22ff.
Basis: 74.775 CM-Fälle des Jahres 2013.; eigene Darstellung.

Sprachförderung
72,9 % der Beratenen im CM-Verfahren wiesen Förderbedarf in Deutsch 
auf (Abb. 2-10). Von diesen war ein gutes Viertel (27,2 %) zur Teilnahme 
an einem Integrationskurs verpflichtet, 42,0 % waren zur Teilnahme be-
rechtigt und 5,3 % konnten nicht an einem Integrationskurs teilnehmen 
(BAMF 2014a: 22). 

Abbildung 2-10:  Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen bei Beratenen mit 
Sprachförderbedarf (2013)

Quelle: BAMF 2014a: 22f; eigene Darstellung.
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Insgesamt wurden 57,4 % der Beratenen mit Sprachförderbedarf entweder 
an einen Sprach- (9,8 %) oder Integrationskurs (47,6 %) weitergeleitet. Von 
den 25.976 Beratenen, die an einen Integrationskurs vermittelt wurden, 
nahmen 77,3 % an einem solchen teil. 60,3 % der in einen Sprachkurs wei-
tergeleiteten Beratenen partizipierten an diesem. Unter diesen Klienten 
schlossen ca. 70 % den Sprachkurs mit einem Zertifikat ab.

Beruf und Ausbildung
Ein knappes Viertel der Beratenen wies im Berichtszeitraum des Jahres 
2013 beruflichen Qualifizierungsbedarf auf. In 43,7 % dieser Fälle nahm 
der Berater Kontakt mit der Arbeitsverwaltung auf oder leitete Informati-
onen an diese weiter (BAMF 2014a: 26). 

Fast ein Viertel der Beratenen im CM-Verfahren verfügt über einen aus-
ländischen Abschluss, der in Deutschland noch nicht formal anerkannt 
war. Die Hälfte dieser Fälle wurde an das IQ-Netzwerk oder an eine für die 
Anerkennung zuständige Stelle weitergeleitet (BAMF 2014a: 27). Von die-
sen hat wiederum die Hälfte der Beratenen die Anerkennungsstelle aufge-
sucht. 21,9 % dieser Fälle konnten in Deutschland nicht formal anerkannt 
werden, weitere 23,9 % erhielten die Anerkennung ihres Abschlusses. In 
mehr als der Hälfte der Fälle war das Anerkennungsverfahren noch nicht 
abgeschlossen (BAMF 2014a: 27).

Erwerbsstatus
Die im Rahmen des Controllings erhobenen Daten geben Auskunft über 
die Entwicklung des beruflichen Status der Beratenen im Verlauf des 
CM-Verfahrens. So kann zu 16.053 abgeschlossenen Fällen die berufliche 
Entwicklung dargestellt werden.20 Tabelle 2-7 stellt die Veränderung des 
Erwerbsstatus zu Beginn und am Ende des CM-Verfahrens dar.

20 Insgesamt wurden bisher 21.582 Beratungsfälle abgeschlossen. Zu 5.529 Fällen 
kann jedoch keine Aussage zur Entwicklung des Erwerbsstatus getroffen wer-
den, da die Beratung vorzeitig abgebrochen wurde (BAMF 2014a: 28).
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Tabelle 2-7: Veränderung des Erwerbsstatus zu Beginn und am Ende des  
CM-Verfahrens 2013 (in Prozent)

Quelle: BAMF 2014a: 28.

Beginn Ende

Erwerbstätig ohne ergänzende Transferleistungen 15,7 23,4

Sonstige Beschäftigung ohne ergänzende Transferleistungen 16,8 15,2

Erwerbstätig mit ergänzenden Transferleistungen 10,0 16,9

Leistungen nach ALG I beziehend 2,3 1,0

Leistungen nach ALG II beziehend 46,3 32,8

Leistungen nach SGB XII beziehend 3,6 3,5

Rente 3,4 4,5

Ausbildung 1,0 1,7

Studium 0,9 1,0

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der Anteil an Transferleistungsemp-
fängern von Beginn des Beratungsprozesses bis zu dessen Ende von 59,9 % 
auf 53,2 % gesunken ist (BAMF 2014a: 28). Zudem ist ein deutlicher Rück-
gang des Anteils an Personen zu verzeichnen, die Leistungen nach ALG II 
beziehen. Hingegen ist der Anteil an Personen, die einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen, deutlich angestiegen. 

Stabilisierung des Integrationsprozesses
Die ökonomische, gesundheitliche, familiäre und psycho-soziale Situation 
der Beratenen wird im Controlling nicht nur für CM-Fälle erfasst, sondern 
bei allen Ratsuchenden. In 35,3 % der Beratungsfälle im CM lag eine pre-
käre wirtschaftliche Situation der Beratenen vor. Außerhalb des CM wurde 
eine solche Situation bei 19,1 % der Beratenen festgestellt (BAMF 2014a: 
33). Diese Fälle wurden entweder in Kooperation mit Fachdiensten oder 
Hilfseinrichtungen betreut oder ohne diese. Tabelle 2-8 schlüsselt auf, 
welche dieser Fälle innerhalb und außerhalb des CM-Verfahrens erfolg-
reich waren.
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im CM außerhalb CM

Absolut Prozent Absolut Prozent

Bearbeitung in Kooperation mit  
Fachdiensten/Hilfseinrichtungen 16.827 63,7 8.493 53,3

davon: Verbesserung der Situation 7.528 44,7 3.562 41,9

Bearbeitung in Kooperation ohne  
Fachdienste/Hilfseinrichtungen 9.600 36,3 7.428 46,7

davon: Verbesserung der Situation 576 6,0 977 13,2

Tabelle 2-8: Bearbeitung von prekären wirtschaftlichen Situationen 2013  
(in Prozent)

Quelle: BAMF 2014a: 33f; eigene Darstellung. 

Etwa zwei Drittel der Fälle im CM wurde in der Kooperation mit Fach-
diensten oder anderen Hilfseinrichtungen bearbeitet. Außerhalb des CM 
liegt der Anteil der Kooperationen mit gut der Hälfte aller Fälle etwas 
niedriger. Es wird klar ersichtlich, dass diejenigen Fälle, die gemeinsam mit 
Fachdiensten oder Hilfseinrichtungen betreut wurden, deutlich erfolgrei-
cher verlaufen als die ohne Kooperation.

Eine prekäre gesundheitliche, familiäre oder psycho-soziale Lage wurde 
in 31,0 % der CM-Fälle und in 16,1 % der Fälle außerhalb des CM diagnos-
tiziert (Tab. 2-9). Somit waren etwas mehr Beratene von einer instabilen 
wirtschaftlichen als von einer prekären gesundheitlichen Situation be-
troffen. Auch in diesen gesundheitlichen oder sozial prekären Situationen 
wurden in 61,3 % der CM-Fälle bzw. 50,1 % der Fälle außerhalb des CM 
Kooperationspartner bei der Bearbeitung hinzugezogen. 
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im CM außerhalb CM

Absolut Prozent Absolut Prozent

Bearbeitung in Kooperation mit  
Fachdiensten/Hilfeeinrichtungen 14.217 61,3 6.725 50,1

davon: Verbesserung der Situation 5.774 40,6 2.489 37,0

Bearbeitung in Kooperation ohne  
Fachdienste/Hilfeeinrichtungen 8.981 38,7 6.707 49,9

davon: Verbesserung der Situation 610 6,8 900 13,4

Tabelle 2-9: Bearbeitung von prekären gesundheitlichen und sozialen Situatio-
nen 2013 (in Prozent)

Quelle: BAMF 2014a: 33f.

In beiden Bereichen zeigte sich ein deutlicher Vorteil von Kooperationen 
mit Hilfseinrichtungen oder Fachdiensten in der Bearbeitung von prekä-
ren Situationen der Ratsuchenden.

2.1.7 Ergänzende Informationen aus den Vor-Ort-Prüfungen

Das quantitativ angelegte Controllingsystem wird flankiert durch in den 
Förderrichtlinien festgeschriebene Vor-Ort-Besuche in ausgewählten 
Beratungseinrichtungen, die praxisnahe Einblicke in die Beratungstätig-
keit der MBE gewähren sollen (vgl. Kap. 1.2.5). Für den Zeitraum 2013/14 
wurden die Ergebnisse, welche sich auf die Aussagen von insgesamt 87 
Beratern in 63 Beratungsstellen stützen, schriftlich in einem Monitoring-
Bericht festgehalten (Winter 2014). 

Ein Großteil der Ergebnisse bezieht sich auf Abläufe und Verbesserungs-
potenziale administrativer Prozesse, insbesondere auf die Erfassung von 
Kennzahlen im Rahmen des Controllings. Jedoch konnten in den Gesprä-
chen auch Einblicke in strukturelle und inhaltliche Herausforderungen 
der Beratungspraxis gewonnen werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 
unter anderem die von einem Teil der Berater wahrgenommenen Schwie-
rigkeiten in der Einhaltung der Drei-Jahres-Frist der MBE-Beratung sowie 
mangelnde Kooperationsstrukturen mit den Regeldiensten, insbesondere 
der Arbeitsverwaltung. Die Beschränkung der Beratungsdauer stellte sich 
für etwa die Hälfte der befragten Berater als nicht vereinbar mit Bedar-
fen eines Teils der Klienten dar. Insbesondere gesundheitliche Aspekte, 
prekäre familiäre Sachlagen, fehlende Sprachkenntnisse, Bildungsferne 
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oder fehlende Sozialkontakte seien dabei Faktoren, die einen erweiterten 
Beratungszeitraum notwendig machten. In Bezug auf die Zusammenar-
beit mit der Arbeitsverwaltung wurden von einem Großteil der befragten 
Berater mangelhaft verbindliche Kooperationsstrukturen mit Jobcentern 
und Arbeitsagenturen als stark hemmende Faktoren für die Erfüllung 
ihrer Funktion als „Schnittstellenmanager“ zwischen Klienten und Regel-
diensten bemängelt. Insgesamt spiegelt auch das Erleben der befragten 
Berater die durch das IT-gestützte Controlling belegte dargestellte Perso-
nalauslastung wider. Die Ergebnisse des Monitoring-Berichts sind in die 
Auswertung der im Rahmen dieser Studie durchgeführten, qualitativen 
Experteninterviews mit MBE-Beratern eingeflossen und werden in der 
Beschreibung der Ergebnisse teilweise ausführlicher aufgegriffen. 

2.2 Befunde zur Migrationsberatung aus bisherigen Studien des 
Forschungszentrums

In einigen groß angelegten Studien des Forschungszentrums des Bun-
desamtes wurden unter anderem Informationen zur Migrationsberatung 
für erwachsene Zuwanderer (MBE) erfasst. Im Vordergrund standen dabei 
Fragen zur Bekanntheit und Nutzung des Angebots. Drei quantitative 
Studien sind in diesem Zusammenhang von Relevanz: die Heiratsmigrati-
onsstudie (Büttner/Stichs 2014), das Integrationspanel (Schuller et al. 2011) 
sowie die Repräsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen in 
Deutschland 2006/2007“, kurz RAM (Babka von Gostomski 2010b). 

Die aktuellsten Ergebnisse liefert die Heiratsmigrationsstudie aus dem 
Jahr 2013. Ziel der Studie war es, belastbare Informationen über Zuwande-
rer zu erlangen, die aus Gründen des Familiennachzugs nach Deutschland 
migrierten. Knapp 2.500 nachziehende männliche und weibliche Ehepart-
ner aus der Türkei, dem ehemaligen Jugoslawien, der Russischen Föde-
ration und der Ukraine sowie aus Ländern Süd- und Südostasiens gaben 
in einer standardisierten Befragung Auskunft zu ihrer Lebenssituation in 
Deutschland (Büttner/Stichs 2014: 4). Die Studie thematisiert im Bereich 
der sozialen Integration die Frage nach Ansprechpartnern bei familiären 
Problemen, Erziehungsfragen oder Veränderungswünschen in Bezug auf 
die aktuelle Tätigkeit. Im Zuge dessen wurde nach der Bekanntheit und 
Nutzung der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer und des 
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Jugendmigrationsdienstes (JMD) gefragt. Lediglich 15,5 % der Zuwanderer 
gaben an, die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer zu kennen. 
Unterschieden nach Herkunftsregion weisen Männer aus dem ehemaligen 
Jugoslawien mit 9,4 % den niedrigsten und Frauen aus der Russischen Fö-
deration oder der Ukraine den höchsten Bekanntheitswert von 26,9 % auf 
(Büttner/Stichs 2014: 253). 30,4 % der Befragten, die angaben, die MBE zu 
kennen, haben auch eine Beratung in Anspruch genommen. Die niedrige 
Beratungsquote kann wohl durch die spezifische Zielgruppe der Studie er-
klärt werden: Zuwanderer, die als Ehepartner nach Deutschland kommen, 
können zur Orientierung in der neuen Gesellschaft auf die Erfahrungen 
des eigenen Ehepartners oder persönliche Netze zurückgreifen. Als Haupt-
themen in der Beratung wurden der Spracherwerb sowie Fragen rund um 
Arbeit, Beruf und Ausbildung von jeweils knapp zwei Drittel der Befragten 
genannt. Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer, die die Migrationsbe-
ratung aufgesucht haben, waren sehr zufrieden mit der Beratung, lediglich 
10,0 % waren dies nicht (Büttner/Stichs 2014: 255).

Eine Langzeitstudie, die die primäre Zielgruppe der Migrationsberatung 
in Deutschland erfasst, wurde zwischen 2007 und 2011 durchgeführt. Die 
Studie „Integrationsverlauf von Integrationskursteilnehmern“, kurz das 
Integrationspanel, begleitete Integrationskursteilnehmende von Beginn 
ihres Integrationskurses bis zu drei Jahre nach dessen Beendigung. Zudem 
wurde als Vergleich eine Kontrollgruppe an Zuwanderern, die nicht an 
einem Integrationskurs teilnahmen, zu verschiedenen Zeitpunkten be-
fragt. Die zweite Befragungswelle des Integrationspanels thematisiert die 
Bekanntheit und bisherige Nutzung der Migrationsberatung. Knapp 3.300 
Integrationskursteilnehmende und etwa 3.700 Zuwanderer der Kontroll-
gruppe, die nicht an einem Integrationskurs teilnahmen, gaben Auskunft. 
Am Ende des Integrationskurses gaben 32 % der Teilnehmenden an, 
bereits von der damaligen Migrationserstberatung oder dem Jugendmig-
rationsdienst gehört zu haben. In der Kontrollgruppe lag dieser Anteil mit 
17 % deutlich niedriger (Schuller et al. 2011: 228). Der unterschiedliche Be-
kanntheitsgrad kann einerseits daraus resultieren, dass es sich bei einem 
Großteil der befragten Kontrollgruppe um Altzuwanderer handelte und 
die Migrationsberatung seit 2005 primär auf Neuzuwanderer ausgerichtet 
ist. Andererseits stellt die Migrationsberatung ein mit dem Integrations-
kurs eng verzahntes Instrument dar, das in den Integrationskursen aktiv 
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empfohlen wird. Die Nutzungsquote liegt bei Teilnehmenden an Integ-
rationskursen mit 48 % deutlich über der der Kontrollgruppe mit 21 % 
(Schuller et al. 2011: 228). Im Rahmen dieser Studie zeigt sich ein signifi-
kant negativer Zusammenhang zwischen bisheriger Aufenthaltsdauer und 
Nutzung der Migrationsberatung: So nehmen Neuzuwanderer in beiden 
Befragtengruppen das Beratungsangebot deutlich häufiger in Anspruch 
als Altzuwanderer (Schuller et al. 2011: 228).

Eine weitere Studie, die die Bekanntheit der Migrationsberatung in 
Deutschland erhebt, stellt die Repräsentativbefragung „Ausgewählte 
Migrantengruppen in Deutschland 2006/2007“ dar. Die Stichprobe setzt 
sich aus Zugehörigen der fünf größten Ausländergruppen in Deutschland 
zusammen. Etwa 4.500 Befragte, die ursprünglich aus der Türkei, den 
Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, Polen, Italien und Griechenland 
stammen, gaben unter anderem Auskunft zu ihren Ansprechpartnern bei 
Problemen (Babka von Gostomski 2010b: 36). Über die einzelnen Befrag-
tengruppen hinweg wenden sich Zuwanderer bei persönlichen Problemen 
zuerst an Familienmitglieder. Lediglich 0,7 % der Befragten suchen direkt 
die damalige Migrationserstberatung (MEB) auf (Babka von Gostomski 
2010b: 190). Erwartungsgemäß wird Beratung bei formellen Personen 
oder Institutionen in der Muttersprache insbesondere von Neuzuwan-
derern und Zuwanderern mit geringen Deutschkenntnissen in Anspruch 
genommen. Personen aus Polen oder aus Ländern des ehemaligen Jugo-
slawiens wurden überwiegend in Deutsch beraten, während Zuwanderer 
aus Italien oder der Türkei meist auf ihre Muttersprache zurückgriffen 
(Babka von Gostomski 2010a: 277). Aber nicht nur die Sprachkenntnis 
entscheidet über das Aufsuchen einer muttersprachlichen Beratung: Mehr 
als die Hälfte der Befragten, die sich an formelle Personen oder Instituti-
onen in ihrer Muttersprache wandten, möchte über persönliche Fragen 
lieber in der Muttersprache berichten. Alle eingewanderten Personen 
wurden zudem nach Verbesserungswünschen des bisherigen Beratungs-
angebotes, das im Jahr 2006 bestand, befragt. Mehr als die Hälfte nannte 
explizite Verbesserungswünsche. Ein gutes Viertel wünscht sich bessere 
Information über das bestehende Beratungsangebot. Ein weiteres Viertel 
bemängelt fehlendes Verständnis auf Seiten der Behörden für die Belange 
von Zuwanderern. Insbesondere türkeistämmige Befragte wünschen sich 
ein größeres Beratungsangebot in ihrer Muttersprache. Fast jeder Fünfte 
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äußert den Wunsch, dass Berater in Institutionen besser auf ihre Bedürf-
nisse eingehen sollten und jeder Sechste wünscht sich mehr Zeit für die 
Beratung (Babka von Gostomski 2010a: 280). An dieser Stelle sei darauf 
hingewiesen, dass die Befragten nicht explizit die Migrationsberatung 
einschätzten, sondern sich auf alle formellen Personen oder Institutionen 
beziehen, an die sie sich mit Problemen wenden. 

Spezifisch in Bezug auf das damals als Migrationserstberatung (MEB) be-
zeichnete Beratungsangebot für Zuwanderer wurde mit einer Frage nach 
der Bekanntheit eingegangen. Zum Zeitpunkt der Befragung 2006 war 
lediglich 5,3 % der Personen, die nach Deutschland zugewandert sind, 
das Angebot der MEB bekannt. Insbesondere Zuwanderer mit schlechten 
Deutschkenntnissen kannten das Angebot der MEB selten (Babka von 
Gostomski 2010a: 280).

Die folgende Tabelle (2-10) stellt die Ergebnisse der drei Studien des Bun-
desamtes zu Bekanntheitsgrad und Nutzung der Migrationsberatung je 
nach Zielgruppe der Studie zusammenfassend gegenüber.

Studie Bekanntheit Nutzung* Abfrage Stichprobe

HeiMig (2013) 18,5 % 30,4 % MBE Zuwanderer, die als Ehe-
partner nach Deutschland 
kamen

Integrationspanel 
Teilnehmer (2008)

32 % 48 % MEB  
und JMD

Teilnehmende an Integra-
tionskursen

Integrationspanel  
Kontrollgruppe 
(2008)

17 % 21 % MEB  
und JMD

Zuwanderer, die nicht an 
einem Integrationskurs 
teilnehmen

RAM (2006/2007) 5,3 % Nicht 
erhoben

MEB Ausländer (hoher Anteil 
Altzuwanderer)

Tabelle 2-10:  Zusammenfassende Darstellung der Bekanntheit und Nutzung der 
Migrationsberatung in Studien des BAMF

Quellen: Büttner/Stichs 2014: 253; Schuller et al. 2011: 228; 
Babka von Gostomski 2010a: 284.

* Unter Klienten, denen die MBE bekannt ist.

Vor einem direkten Vergleich der Studienergebnisse muss darauf hinge-
wiesen werden, dass es sich bei allen drei Studien um spezifische Unter-
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suchungsgruppen handelt, die nicht ohne Einschränkung miteinander 
verglichen werden können. Es kann jedoch über alle drei Studien hinweg 
festgehalten werden, dass der Bekanntheitsgrad der Migrationsberatung 
in Deutschland gering ist. Die niedrigste Quote findet sich in der Re-
präsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 
2006/2007“. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass die Konzeptio-
nalisierung der damaligen MEB erst zum Jahr 2005 erfolgte und sich die 
Bekanntheit des Angebotes erst sukzessive unter Zuwanderern herumge-
sprochen hat. Des Weiteren handelt es sich bei der Untersuchungsgruppe 
zu großen Teilen um Zuwanderer, die schon lange Zeit in Deutschland 
leben; ein Drittel der Zuwanderer ist vor 1974 nach Deutschland migriert 
(Babka von Gostomski 2010b: 57). Mit 32 % weisen Integrationskursteil-
nehmende den höchsten Bekanntheitsgrad der Migrationsberatung auf. 
Dies ist insofern nicht verwunderlich, als in den Kursen explizit auf das 
Angebot der Migrationsberatung hingewiesen wird, da diese die Aufgabe 
hat, begleitende Hilfestellungen zum Besuch eines Integrationskurses an-
zubieten. Die Ergebnisse der bisherigen Studien des Bundesamtes verdeut-
lichen, dass das Angebot der Migrationsberatung noch nicht ausreichend 
bei der Zielgruppe in Deutschland angekommen ist.

2.3 Befunde aus externen Studien zur MBE

Die Erfassung von Kennziffern des Beratungsgeschehens durch das Bun-
desamt bzw. durch die Träger dient vorrangig der Steuerung und Evalua-
tion des Angebots. Daneben war die MBE auch Gegenstand verschiedener 
wissenschaftlicher Studien, welche verstärkt auf die Qualität von Prozes-
sen und Abläufen im Beratungsgeschehen sowie den Einfluss von Rah-
menbedingungen fokussierten. 

2.3.1 Gutachten des europäischen forums für migrationsstudien 
(efms) 

Im Rahmen von Stellen- und Bedarfsplanungen wurde das efms von öf-
fentlicher Hand mehrfach um die Ausarbeitung von Bestandsanalysen ge-
beten, welche u. a. lokale Angebots- und Nachfragestrukturen, die Charak-
teristika der örtlichen Klientel und die Einbindung des Beratungsangebots 
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in die Soziallandschaft skizzieren sollten. In einem Gutachten für die Stadt 
Nürnberg wurden im Jahr 2008 qualitative Interviews mit Migrationsbera-
tern, Vertretern der Regeldienste und Fachleuten geführt und ausgewertet. 
Obgleich viele Ergebnisse vorrangig von lokaler Relevanz sind, zeichnen 
sich auch standortübergreifende Problemfelder ab. So wurde vergleichs-
weise kurz nach der Umstrukturierung des Beratungsangebots von der 
Ausländersozial- bzw. Spätaussiedlerberatung zur MEB und dem damit 
einhergehenden vorrangigen Fokus auf Neuzuwanderer deutlich, dass 
seitens der bereits länger in Deutschland lebenden „Altzuwanderer“ nach 
wie vor ein hoher Beratungsbedarf bestand, der durch die Neuausrichtung 
nicht mehr gedeckt war (efms 2008: 24ff.). Die hohe Relevanz dieser nach-
holenden Integration wurde auch bundesweit erst im Zuge der Reform 
erkannt und führte letztlich zu einer Öffnung des Konzepts, welche sich 
auch in der Änderung der Bezeichnung von Migrationserstberatung (MEB) 
zur allgemeiner gehaltenen Migrationsberatung für erwachsene Zuwan-
derer (MBE) niederschlug. 

Zudem konstatiert die Studie eine unzureichende interkulturelle Kompe-
tenz der Regeldienste. Die ursprünglich vorgesehene Überführung der Alt-
zuwanderer in die bestehenden Regeldienste sei auch dadurch erschwert, 
dass diese (noch) nicht adäquat in der Lage wären, den Bedürfnissen von 
Zuwanderern fachlich und sprachlich zu begegnen (efms 2008: 27). In die-
sem Zusammenhang wird auch die Begrenzung des Beratungszeitraums 
auf drei Jahre kritisch beleuchtet (efms 2008: 36). Als weiteres zentrales 
Ergebnis thematisiert die Studie die Schwierigkeiten der Zusammenarbeit 
zwischen Regeldiensten und Migrationsberatung sowie die Notwendigkeit 
einer institutionalisierten Kooperation (efms 2008: 36ff.). Zu ähnlichen 
Ergebnissen gelangt eine unveröffentlichte Studie zum Stand der Mig-
rationsberatung in Bayern aus dem Jahr 2011, welche vom Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 
(StMAS) in Auftrag gegeben wurde. 

2.3.2 Modellprojekt „Integration verbindlicher machen -  
Integrationsvereinbarungen erproben“

Um die Migrationsberatung effizienter und verbindlicher zu gestalten, 
wurde 2011 unter der Schirmherrschaft der von 2005 bis 2013 amtieren-
den Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
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Integration, Prof. Dr. Maria Böhmer, das Projekt „Integration verbindlicher 
machen – Integrationsvereinbarungen erproben“ ins Leben gerufen (Bor-
chers et al. 2013). Das Modellprojekt verfolgte zwei wesentliche Ziele: Auf 
der individuellen Beratungsebene zwischen Berater und Klienten sollte 
durch die Einführung einer Integrationsvereinbarung (IV) die verbindliche 
Umsetzung der Beratungsinhalte gestärkt werden. Zudem sollte die lokale 
Zusammenarbeit und Vernetzung von MBE und relevanten Kooperations-
partnern ausgebaut und konsolidiert werden. Während der Projektlaufzeit 
von April 2011 bis Ende 2012 waren insgesamt 87 Migrationsberatungs-
stellen an bundesweit 18 Modellstandorten beteiligt. Es fanden beglei-
tende Workshops statt, an denen auch Vertreter der lokalen Institutionen 
teilnahmen. Durch eine Befragung von Klienten (n=484)21 und Beratern 
(n=836) wurden die durch das Projekt angestoßenen Erfahrungen und 
Bewertungen erhoben und ausgewertet. 

Der Einsatz von Integrationsvereinbarungen
Der Einsatz von Integrationsvereinbarungen ist eng mit dem Handlungs-
konzept des Case Managements verbunden (vgl. Kap. 1.2.3). Im Rahmen 
dieses längerfristig angelegten und individuell ausgerichteten Beratungs-
prozesses soll das Instrument Ziele und Arbeitsschritte festhalten und 
somit die Transparenz erhöhen. Darüber hinaus stellt es die Verantwort-
lichkeiten von Berater und Klient heraus, wobei eine beidseitige Unter-
schrift die gegenseitige Zusicherung verdeutlichen soll, die Vereinbarun-
gen nach bestem Vermögen umzusetzen. Vom Einsatz des Instruments 
wurde insbesondere eine Signalwirkung erhofft: Dem Ratsuchenden wird 
eine professionelle und verbindliche, mittel- bis langfristige Beratungs-
zusammenarbeit zugesichert, für deren Erfolg er sich jedoch mit verant-
wortlich zeichnet. Betont wird dabei, dass die Unterschrift freiwillig und 
nicht sanktionsbewehrt sei, sondern den Klienten als gleichberechtigten 
Handlungspartner mit ins Boot holen soll. 

21 Hierbei handelte es sich um eine schriftliche Befragung von zwei DIN-A4 Sei-
ten Länge, deren Hauptuntersuchungsgegenstand die Erfahrungen der Klien-
ten mit den geschlossenen Integrationsvereinbarungen darstellten. Zusätzlich 
wurden die Zielerreichung der MBE und die Zufriedenheit der Klienten abge-
fragt, die jeweils jedoch mit nur einer globalen Fragestellung operationalisiert 
wurden. 
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Während der Modelllaufzeit konnten insgesamt 4.000 Integrationsver-
einbarungen (IV) abgeschlossen werden. Die Bewertung der IV durch 
die Beratungskräfte fiel ambivalent aus. Als positive Effekte wurden 
mancherorts eine verstärkte Strukturierung des Beratungsprozesses und 
eine Motivationssteigerung der Klienten genannt. Schwierigkeiten in 
der Umsetzung wurden besonders im erhöhten Zeitaufwand bzw. einem 
„doppelten“ Arbeitsaufwand im Fall eines parallelen Einsatzes von IV und 
Förderplan gesehen, aber auch in einer Überforderung der Klienten, wel-
che aufgrund von Sprachproblemen den Hintergrund des Instruments oft 
nicht begriffen. Insbesondere die Unterschrift stieß vermehrt auf Kritik, 
da sie nach Ansicht der Berater Druck erzeuge und das Vertrauensverhält-
nis belaste. Die Frage, ob durch den Kontrakt letztlich eine Erhöhung der 
Verbindlichkeit erreicht werden konnte, wurde mehrheitlich abgelehnt. 
Diese Einschätzung wurde durch die Daten insofern bestätigt, als sich 
keine Unterschiede im Grad der Zielerreichung zwischen Personen mit 
und ohne IV feststellen ließen (Borchers et al. 2013: 43). Die Ratsuchenden 
selbst äußerten sich hingegen überwiegend positiv. Mit der Beratung als 
solche zeigten sie sich überaus zufrieden, auch die Zielerreichung ihrer 
Anliegen bewerteten sie sehr positiv. Etwas über die Hälfte der Befragten 
hatte eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen. Davon gaben 56 % an, 
dass sie das Unterschreiben der Vereinbarung hilfreich fanden; lediglich 
8,5 % fühlten sich dadurch unter Druck gesetzt.

Ausbau der lokalen Kooperation und Vernetzung
Die durch die IV angestrebte Verbindlichkeit kann nur gewährleistet wer-
den, wenn funktionierende Kooperationsstrukturen und entsprechende 
Förderangebote vor Ort gegeben sind und eine Umsetzung der verein-
barten Handlungsschritte ermöglichen. Folglich rückte die Stärkung von 
Vernetzungsstrukturen der MBE mit lokalen Akteuren in den Fokus des 
Modellprojekts, was für viele involvierte Beratungsstellen ein entschei-
dendes Motiv zur Teilnahme darstellte. Zu den zentralen Kooperations-
partnern der MBE vor Ort zählen u.a. die Jobcenter, die kommunalen 
Ausländerbehörden, Integrationskursträger, die Regionalkoordinatoren 
des Bundesamtes sowie lokale Bildungsträger. Insbesondere in der Zu-
sammenarbeit mit Arbeitsverwaltung und Ausländerbehörden wurde an 
vielen Modellstandorten im Vorfeld des Projekts Verbesserungspotenzial 
gesehen. Vielfach wurde eine fehlende Kooperation „auf Augenhöhe“ ver-
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misst, welche u.a. auf mangelnde Kenntnisse über Auftrag und Funktion 
der Beratungsdienste zurückzuführen sei. Im Verlauf des Projekts wurden 
im Rahmen von Workshops Schwachstellen bestehender Kooperations-
strukturen ausgelotet und Verbesserungsansätze entwickelt. Trotz der 
sehr heterogenen Ausgangslage der lokalen Netzwerke konnte an allen 
Modellstandorten eine Intensivierung und teilweise Neuausrichtung 
der Kooperationsbeziehungen angestoßen werden. Während der Einsatz 
der IV im Beratungsgeschehen auf ambivalente Reaktionen seitens der 
Teilnehmenden stieß, wurden diese Impulse für die Weiterentwicklung 
und Intensivierung der lokalen Netzwerke und Kooperationsbeziehungen 
vielfach als wesentliche Errungenschaft des Modellprojekts gesehen. 

Reaktionen auf das Modellprojekt 
Bereits zu Beginn des Modellprojekts wurden von der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) Empfehlungen und 
Muster-Kooperationsvereinbarungen für die Zusammenarbeit zwischen 
MBE und lokalen Akteuren (Ausländerbehörden, Sprachkursträger und 
Leistungsträger nach dem SGB II) entwickelt.22 Dies zeigt einerseits das 
starke Interesse der Verbände an einer verbindlicheren Regelung der loka-
len Zusammenarbeit, zum anderen verdeutlicht es die aus Sicht der Träger 
notwendigen Merkmale solcher Kooperationsbeziehungen. Besonders 
betont wird in diesem Zusammenhang die Freiwilligkeit der Beratung. Der 
Besuch der MBE dürfe demnach keinesfalls als sanktionsbewehrte Auflage 
im Rahmen von Eingliederungsvereinbarungen oder Aufenthaltsfragen 
konzipiert werden; auch die Weitergabe personenbezogener Daten dürfe 
nur bei Vorliegen einer freiwilligen Einverständniserklärung erfolgen. 
Demgegenüber wurden wünschenswerte Regelungen erarbeitet, wie zum 
Beispiel die inhaltliche Abgrenzung von Zuständigkeiten und Schnittstel-
len, die Etablierung verbindlicher gegenseitiger Informationswege, die Be-
nennung fester Ansprechpartner und die Anerkennung der MBE als emp-
fehlungsberechtigte Partner. Entsprechend wurden die Impulse für die 

22 Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2011): Empfehlun-
gen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) für 
Kooperationsvereinbarungen, online: http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpu-
blication/BAGFW_MBE_Muster_Rahmenvereinbarung-Koop-Entw-040411 
Bundesarbeitsgemeinschaft _End pdf. (02.06.2014).
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lokale Netzwerkarbeit, welche durch das Modellprojekt an den beteiligten 
Standorten angestoßen wurden, von der BAGFW ausdrücklich begrüßt.23 

Die damit angelegten Strukturen sollten aufgegriffen und ausgebaut 
werden. Der Einsatz von Integrationsvereinbarungen wurde von den Ver-
bänden hingegen als redundant erachtet, da die bislang eingesetzten Inst-
rumente und Methoden aus ihrer Sicht ausreichend und erfolgreich seien. 
Alternativ wurde ein Muster-Förderplan entwickelt, welcher die Elemente 
der IV abdeckt und den Beratungsstellen zur optionalen Verwendung zur 
Verfügung gestellt wurde.

2.4 Zusammenfassung

Trotz der unterschiedlichen Ziel- und Themensetzung der betrachteten 
Datenquellen ergibt sich ein erstes Bild der Rahmenbedingungen, inner-
halb derer die MBE agiert. Zudem zeichnen sich auch Spannungsfelder ab, 
die sich in der Beratungspraxis auftun. 

Bis zum Ende des Jahres 2013 wurden insgesamt knapp 240.000 Zuwande-
rer in der durch das Bundesamt geförderten Migrationsberatung für er-
wachsene Zuwanderer betreut. Die Betreuungsquote, die angibt, wie viele 
Beratungsfälle von einer Vollzeitstelle im Jahr betreut werden, ist stetig 
ansteigend und erreichte im Jahr 2013 einen Höchstwert von 329 Betreu-
ungsfällen pro Vollzeitstelle. Dieser hohe Betreuungsschlüssel wie auch 
die Ergebnisse der Gespräche mit MBE-Beratern im Rahmen der Vor-Ort-
Prüfungen weisen auf die hohe Auslastung der einzelnen Berater hin. 

Bei einem Großteil der Beratenen handelt es sich um Frauen und um 
Zuwanderer aus der Türkei und der Russischen Föderation. Je nach Entste-
hungsgeschichte der Trägerverbände fällt die Zusammensetzung der Kli-
entel der einzelnen Organisationen nach Herkunftskontext aus. Da knapp 
zwei Drittel der Beratenen seit mehr als drei Jahren in Deutschland lebt 

23 Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (2013): Stellung-
nahme zum Projekt “Integration verbindlicher machen – Integrationsver-
einbarungen erproben”, online: http://www.bagfw.de/uploads/tx_twpublica-
tion/2013-04-23_Integration_verbindlich_machen____.pdf (02.06.2014).
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und somit nicht mehr als Neuzuwanderer kategorisiert werden können, 
stimmt die Beratungsrealität nicht mit dem Anspruch der Förderrichtlini-
en überein, die die MBE vorrangig als Angebot für Neuzuwanderer sieht. 

Das Beratungsgeschehen setzt sich zu knapp der Hälfte aus Case Ma-
nagement-Verfahren zusammen, die mit einem Sondierungsgespräch 
beginnen und durchschnittlich 22 Monate und 8 Beratungsgespräche in 
Anspruch nehmen. In zwei Drittel der CM-Verfahren wird ein Förderplan 
erstellt, der Meilensteine im Beratungsprozess festhält. Im Jahr 2013 wur-
de ein knappes Drittel der bislang laufenden Verfahren abgeschlossen. 

Die für Case Management erforderliche Kooperation mit Regeldiensten 
wird zugleich in fast allen verfügbaren Quellen als eine zentrale Heraus-
forderung in der Beratungspraxis beschrieben. Während die Zusammenar-
beit mit lokalen Kooperationspartnern für den Erfolg der Beratung essen-
ziell ist, scheint sie sich vielerorts schwierig zu gestalten. So wird in den 
Kooperationsbeziehungen vielerorts Verbindlichkeit und fehlende Ko-
operation „auf Augenhöhe“ vermisst, die auch auf mangelnde Kenntnisse 
des Mandats der MBE-Beratungsdienste zurückzuführen ist. Als weiteres 
potenzielles Spannungsfeld, das sich aus den oben genannten Studien 
herauskristallisiert, ist die Begrenzung der Beratungsdauer auf drei Jahre 
zu nennen. Zudem sprechen insbesondere die Ergebnisse der Studien des 
BAMF für einen geringen Bekanntheitsgrad der MBE unter Zuwanderern.

Ergebnisse der BAMF-Heiratsmigrationsstudie sowie des Projekts „Integ-
ration verbindlicher machen“ geben erste Hinweise auf eine hohe Zufrie-
denheit mit der MBE unter ihren Klienten. Eine umfassende Klientenbe-
fragung zur Wahrnehmung der MBE, welche sowohl die Inanspruchnah-
me der MBE als auch die individuellen Hintergründe der Ratsuchenden 
detailliert berücksichtigt, steht jedoch noch aus. Ziel der vorliegenden 
Studie ist demnach, diese Erkenntnislücke zu schließen. 

Die anklingenden Spannungsfelder der MBE-Beratung wurden als The-
matiken sowohl in der Klientenbefragung als auch in den qualitativen 
Interviews mit MBE-Beratern aufgenommen und jeweils auf ihr Fort-
bestehen, ihre Auswirkungen, Gründe und mögliche Lösungsstrategien 
überprüft. 
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Kernelement der wissenschaftlichen Begleitforschung zur Migrations-
beratung stellt eine bundesweite quantitative Klientenbefragung dar, die 
detailliertere Auswertungen zur MBE-Klientel, deren Nutzung und sub-
jektiven Wahrnehmung des Beratungsangebots ermöglicht. Im Folgenden 
wird zunächst ein Überblick über das Forschungsdesign gegeben. Dabei 
wird die Auswahl der befragten Personen, die Art und Durchführung der 
Erhebung sowie die anschließende Gewichtung der Daten beschrieben.

3.1 Definition der Zielgruppe 

Als Zielgruppe der Befragung wurden Personen in den Blick genommen, 
die an der Migrationsberatung bei einer der Trägerorganisationen der 
freien Wohlfahrtspflege oder dem Bund der Vertriebenen teilgenommen 
haben. Dabei sollten vorrangig Klienten befragt werden, die die MBE 
letztmalig mindestens im Jahr 2011 aufgesucht hatten. Somit sollte ge-
währleistet werden, dass die Beratungserfahrung bei den Klienten nicht zu 
lange zurücklag und eine realistische Bewertung der Beratungserfahrung 
von diesen vorgenommen werden konnte. 

3.2 Adressmittlungsverfahren

Dem Bundesamt liegt aus Datenschutzgründen kein Namens- bzw. Ad-
ressverzeichnis der MBE-Klienten vor. Ebenfalls aus datenschutzrecht-
lichen Gründen war es nicht möglich, von den MBE-Beratungsstellen 
Adressdaten der Klienten aus einem bestimmten Beratungszeitraum 

3 Forschungsdesign der 
BAMF-MBE-Klienten-
befragung
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zum Zwecke der Befragung anzufordern. Aus forschungsökonomischen 
Gesichtspunkten war zudem ein Screeningverfahren in der Gesamtbevöl-
kerung Deutschlands nicht durchführbar, da der gesamtgesellschaftliche 
Anteil der MBE-Beratenen, der auf Basis der Controllingdaten des vierten 
Quartals 2012 bemessen wurde,24 zu gering ist. Aufgrund dieser Einschrän-
kungen wurde als Alternative ein sogenanntes Adressmittlungsverfahren 
durchgeführt. Im Rahmen dieses Adressmittlungsverfahrens wurden 
Einladungen zur Studienteilnahme über ausgewählte Beratungsstellen 
an ihre jeweiligen Klienten verschickt. Die Beratungsstellen wurden dabei 
gebeten, die vom BAMF vorgefertigten Schreiben an all ihre Klienten der 
Jahre 2011 und 201225 weiterzuleiten. Den Einladungsschreiben lag eine 
Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme sowie eine Datenschutzer-
klärung bei sowie ein an das Bundesamt adressierter und frankierter Rü-
ckumschlag, sodass interessierte MBE-Klienten ihre Kontaktdaten direkt 
an das Bundesamt übermitteln konnten. 

Da es sich bei einem Teil der MBE-Klienten um Neuzuwanderer handelt, 
konnte nicht zwangsläufig von guten Deutschkenntnissen ausgegan-
gen werden. Um eine Verzerrung der Stichprobe aufgrund mangelnder 
Deutschkenntnisse zu vermeiden, wurden das Anschreiben sowie die Da-
tenschutz- und Einwilligungserklärung in die 15 häufigsten Mutterspra-
chen der MBE-Klienten übersetzt. Das Schreiben an die Klienten umfasste 
das Anschreiben und die Einwilligungs- und Datenschutzerklärungen, 
welche neben der deutschen Version in den fünf häufigsten Sprachen der 
MBE-Klienten (Türkisch, Russisch, Arabisch, Serbisch, Englisch) vorlagen. 
Zudem wurden die Dokumente in zehn weiteren Sprachen (Albanisch, 
Chinesisch, Farsi, Französisch, Griechisch, Kurdisch, Paschtu, Polnisch, 
Spanisch, Vietnamesisch) auf der Projekt-Homepage des Bundesamtes 
zum Download veröffentlicht. 

24 Die Controllingdaten des vierten Quartals 2012 stellten zum Zeitpunkt der 
Stichprobenziehung die aktuellsten Daten dar. 

25 Im Laufe der Versandaktion regten einige Berater an, die Anschreiben auch an 
aktuelle Klienten des Jahres 2013 der MBE zu verteilen – beispielsweise weil 
noch restliche Exemplare übrig waren. Dem wurde vonseiten des BAMF zuge-
stimmt. 
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3.2.1 Kalkulation von Anschreiben und Rücklaufquoten

Die Berechnung der Anzahl der zu versendenden Anschreiben basiert auf 
einer Festlegung der notwendigen Größe der Nettostichprobe, die nach 
der telefonischen Befragung vorliegen soll. Um aussagekräftige Auswer-
tungen nach Herkunftsland und Beratungsorganisation durchführen zu 
können, wurde ein Nettodatensatz von 1.500 Interviews angestrebt.

In Abbildung 3-1 sind die theoretisch angenommenen Rücklaufquoten 
und der daraus resultierende Umfang der einzelnen Datensätze im Ad-
ressmittlungsverfahren und der sich daran anschließenden Klientenbefra-
gung dargestellt.

Abbildung 3-1: Kalkulation der zu verschickenden Anschreiben

Quelle: Eigene Darstellung.

BAMF-MBE- 
Klientenbefragung 2014

Adressmittlungs-
verfahren

Nettodatensatz: 
1.500

Stichprobenbrutto: 
4.500

Versand von Anschreiben mit Einverständniserklärung: 
45.000

33 %

10 %

Angenommene 
Telefonische Ausschöpfungsquote

Angenommene 
Postalische Rücklaufquote

Ausgehend von einem am Ende der Befragung vorliegenden Nettoda-
tensatz von 1.500 Interviews müsste das Stichprobenbrutto für die tele-
fonische Befragung bei 4.500 gültigen Einverständniserklärungen liegen, 
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wenn man eine realistische Ausschöpfungsquote von 33 %26 annimmt. 
Für das Adressmittlungsverfahren wurde ein angenommener postalischer 
Rücklauf von 10 % zugrunde gelegt. Um nach der Telefonbefragung 1.500 
auswertbare Interviews vorliegen zu haben, mussten daher ca. 45.000 Kli-
enten von den Beratungsstellen angeschrieben werden. 

Im Durchschnitt wurden in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 225 
Klienten pro MBE-Beratungsstelle betreut. Um ca. 45.000 Klienten zu er-
reichen, mussten ca. 200 Beratungsstellen aus der Grundgesamtheit von 
deutschlandweit 569 Beratungsstellen ausgewählt werden. Zur Auswahl 
der einzelnen Beratungsstellen, die ihre Klienten im Rahmen des Adress-
mittlungsverfahrens kontaktieren sollten, wurde eine disproportional ge-
schichtete Zufallsstichprobe mit den Schichten Trägerzugehörigkeit und 
Bundesland gezogen, um auch Aussagen über Trägerorganisationen mit 
einer geringen Anzahl an Beratungseinrichtungen treffen zu können. Um 
den Aufwand für alle Beratungsstellen so gering wie möglich zu gestalten, 
wurde das Probability Proportional to Size-Verfahren angewandt (Schnell 
et al. 2005: 283). Dieses Verfahren ermöglicht aufgrund einer erhöhten 
Ziehungswahrscheinlichkeit größerer Beratungsstellen, dass so wenige 
Beratungsstellen wie möglich in die Auswahl gelangen. 

Um bundesweite Aussagen treffen zu können, sollten alle Bundesländer 
vertreten sein. In einem ersten Schritt wurde auf Basis der Verteilung nach 
Bundesländern in der Grundgesamtheit festgelegt, wie viele Klienten aus 
den jeweiligen Bundesländern angeschrieben werden sollten. Zwei Drittel 
der MBE-Klienten verteilen sich auf die Bundesländer Nordrhein-Westfa-
len, Bayern, Baden-Württemberg und Hessen (vgl. Kap. 2.1). Innerhalb der 
Bundesländer wurde zudem die Verteilung der Trägerorganisationen be-
rücksichtigt. Die 569 MBE-Stellen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen 
Trägerorganisationen (Tab. 3-1).

26 In bisherigen Studien des Forschungszentrums (z. B. BAMF-Einbürgerungsstu-
die 2011 (Weinmann et al. 2012: 67); Integrationspanel (Schuller et al. 2011: 310); 
Repräsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland“ 
(RAM 2006/2007) (Babka von Gostomski 2010a: 30); „Muslimisches Leben in 
Deutschland“ (MLD) (Haug et al. 2009: 45) lagen die Ausschöpfungsquoten von 
CATI oder CAPI-Befragungen zwischen 31 % und 41 %.
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Beratungsstellen Klienten

Absolut Prozent Absolut Prozent

AWO 89 15,6 44.776 32,7

DCV 215 37,8 40.626 29,6

DW 108 19,0 18.957 13,8

DRK 72 12,7 15.138 11,1

DPWV 64 11,2 13.093 9,6

BdV 13 2,3 3.567 2,6

ZWST 8 1,4 862 0,6

Total 569 100,0 137.019 100,0

Tabelle 3-1:  Verteilung der Beratungsstellen und Klienten in der Grundgesamt-
heit nach Trägerorganisation (2012)

Quelle: BAMF 2013d: 12, 19.

53 Beratungsstellen, die bereits in das Modellprojekt „Integration ver-
bindlicher machen - Integrationsvereinbarungen erproben“ (Borchers et 
al. 2013), das kurze Zeit vorher von Anfang 2011 bis Ende 2012 durchge-
führt wurde, involviert waren, wurden vor der Stichprobenziehung aus 
der Grundgesamtheit entfernt.27 Somit umfasst die bereinigte Grundge-
samtheit 516 MBE-Beratungsstellen aller Trägerorganisationen in ganz 
Deutschland. Eine Folge dieses Vorgehens war es, dass Klienten aus den 
Stadtstaaten Berlin und Hamburg in der Stichprobe unterrepräsentiert 
sind (vgl. Kap. 3.2.3). 

Da die ZWST im gesamten Bundesgebiet lediglich sieben Beratungsstellen 
unterhält, fließen die Beratungsstellen der ZWST überproportional in die 
Stichprobe ein. Diese Vollerhebung der ZWST soll dazu beitragen, dass 
eine auswertbare Anzahl an Interviews im Nettodatensatz vorhanden ist. 
In der Grundgesamtheit hat die ZWST einen Anteil von 0,6 % aller Klien-
ten, in der Stichprobe der Beratungsstellen ist sie zu 1,6 % vertreten. Durch 

27 Im Quartalsgespräch des BAMF mit den Trägerverbänden der MBE vom 
23.01.2013 sprachen sich die Verbände trotz vonseiten des BAMF geäußerter 
methodischer Bedenken dafür aus, die Beratungsstellen, die bereits Teil des 
Modellprojektes waren, aus der Stichprobenziehung auszuschließen. So sollte 
einer Überlastung der Stellen entgegengewirkt werden. 
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eine Gewichtung des finalen Datensatzes wird der Anteil der ZWST-Bera-
tenen an die Verteilung in der Grundgesamtheit angepasst (vgl. Kap. 3.2.2). 

3.2.2 Stichprobenbeschreibung der Beratungseinrichtungen

Die disproportional nach Träger und Bundesland geschichtete Stichprobe 
der Beratungseinrichtungen umfasst 44.493 Klienten in 198 Beratungs-
stellen, die nach Träger und Bundesland proportional zur Grundgesamt-
heit verteilt sind.28 Ein Vergleich der prozentualen Verteilung der MBE-
Klienten nach Träger in der Stichprobe und in der Grundgesamtheit zeigt 
– neben dem gewollt erhöhten Anteil an ZWST-Klienten – keine relevan-
ten Abweichungen (Tab. 3-2). 

Tabelle 3-2:  Verteilung der Beratungsstellen und Klienten in der Stichprobe und 
Grundgesamtheit nach Trägerorganisation

Quelle: Stichprobe MBE-Beratungsstellen 2013.

Beratungsstellen Klienten

Stichprobe Stichprobe Grundgesamtheit

Absolut Absolut Prozent Prozent

AWO 33 14.068 31,6 32,7

DCV 71 13.204 29,7 29,6

DW 38 6.043 13,6 13,8

DRK 22 4.933 11,1 11,1

DPWV 22 4.340 9,8 9,6

BdV 5 1.195 2,7 2,6

ZWST 7 710 1,6 0,6

Total 198 44.493 100,0 100,0

28 Drei Beratungsstellen existierten zum Zeitpunkt des Briefversands im Mai 2013 
nicht mehr oder konnten aufgrund personeller Ausfälle nicht teilnehmen. Die-
se Stellen wurden durch äquivalente Stellen desselben Trägers und im selben 
Bundesland ersetzt. Einige Stellen meldeten von den Controllingdaten abwei-
chende Klientenzahlen. Diesen Stellen wurden zusätzliche oder weniger Briefe 
zugestellt.
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3.2.3 Rücklauf der Einwilligungserklärungen

Im Laufe des Versands der Einwilligungserklärungen durch die ausge-
wählten Beratungsstellen ging eine Vielzahl von Nachfragen seitens der 
kontaktierten MBE-Klienten im Bundesamt ein. Der Großteil der Klienten 
wünschte einen Ansprechpartner in der jeweiligen Muttersprache. Dies 
konnte nicht immer gewährleistet werden, sodass Familienangehörige 
oder Freunde der Anrufenden übersetzten. Die Anrufe können grob in 
zwei Bereiche unterteilt werden: Die eine Hälfte hatte Verständigungs-
schwierigkeiten in Bezug auf das Anschreiben. Einige der Anrufer konnten 
sich erst nach detaillierten Erklärungen zur Migrationsberatung an einen 
Besuch bei einer Beratungsstelle erinnern. Vielen Anrufenden war somit 
nicht klar, dass sie eine Migrationsberatung aufgesucht hatten, erst nach 
Nennung der Trägerorganisationen wurde dies den meisten bewusst. Ein 
weiterer Schwerpunkt der Anrufe lag auf den individuellen Problemlagen, 
mit denen die Anrufenden in Deutschland konfrontiert sind. Viele hatten 
sich, ausgelöst durch das Anschreiben, Hilfe in Bezug auf ihr Anliegen von 
staatlicher Seite erhofft und wandten sich u.a. mit aufenthaltsrechtlichen, 
gesundheitlichen oder persönlichen Fragen an die Mitarbeiter. Die Viel-
zahl an Anrufen signalisierte einerseits ein großes Interesse der Beratenen 
an der Umfrage sowie Wertschätzung dafür, dass sich der Staat für ihre 
Belange interessiert. Andererseits verdeutlicht es die besondere Relevanz 
der Arbeit der Migrationsberatung in Deutschland, die sich tagtäglich mit 
den komplexen Anliegen von Migranten befasst.

Insgesamt wurden den Beratungsstellen 44.493 Briefe zugestellt (Tab. 
3-3). Aus Rückfragen der Beratungseinrichtungen zum Versand der Briefe 
konnte abgeleitet werden, dass die meisten Beratungsstellen nicht alle der 
ihnen zugestellten Briefe an ihre Klienten verschicken konnten.29 Es wurde 
mit den Beratungsstellen vereinbart, dass überschüssige Briefe auch an ak-
tuell Beratene ausgeteilt werden konnten. 4.580 unzustellbare Rückläufe 

29 Eine Analyse des Rücklaufs verdeutlichte, dass von neun der ausgewählten 
Beratungseinrichtungen weder unzustellbare noch gültige Einverständniser-
klärungen zurückgeschickt wurden. Hier liegt die Vermutung nahe, dass diese 
Beratungseinrichtungen ihren Klienten die Anschreiben nicht übermittelt 
haben.
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wurden durch die Deutsche Post an das Bundesamt zurückgeschickt und 
im Beisein des Datenschutzbeauftragten vernichtet. Das Ausmaß der un-
zustellbaren Briefe ist ein Hinweis dafür, dass die in den Beratungsstellen 
vorliegende Adressqualität der Beratenen gering war. Es scheint sich bei 
MBE-Klienten um eine mobile Gruppe zu handeln. Ein weiteres Indiz für 
diese These leitet sich aus der Anzahl von 245 Personen ab, die im Rahmen 
der telefonischen Befragung trotz zurückgesandter Einwilligungserklä-
rung nicht (mehr) unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar 
waren (Info GmbH 2014: 28).

Bis zum Beginn der Hauptuntersuchung schickten 3.037 Beratene eine 
Einverständniserklärung zurück. Von diesen waren 279 Einverständniser-
klärungen ungültig und konnten nicht genutzt werden, da keine Telefon-
nummer angegeben war oder die Unterschrift fehlte. Insgesamt lagen zu 
Beginn der Hauptuntersuchung somit 2.758 kontaktierbare Datensätze30 

vor. Dies einspricht einer Rücklaufquote von 6,2 %. Die angenommene 
Rücklaufquote an gültigen Einverständniserklärungen von 10 % (vgl. Kap. 
3.3.4) konnte somit nicht erreicht werden.

Tabelle 3-3:  Rücklauf der Einwilligungserklärungen

absolut in %

An Beratungsstellen zugestellte Briefe 44.493 100,0

Unzustellbar 4.580 10,3

Erhaltene Einwilligungserklärungen 3.037 6,3

Ungültige Einwilligungserklärungen gesamt 279 0,7

Davon:

- Ohne Telefonnummer 170 0,4

- Ohne Unterschrift 82 0,2

- Sonstige Gründe 27 0,1

Gültige Einwilligungserklärungen 2.758 6,2

Gesamt Rücklauf 7.617 17,1

Quelle: Info GmbH 2014.

30 Zwei Einverständniserklärungen wurden im Rahmen der Adressaufbereitung 
durch das Befragungsinstitut entfernt (Info GmbH 2014: 10). 
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Von vielen Haushalten kam mehr als eine ausgefüllte und unterschrie-
bene Einverständniserklärung zurück. Meist haben Mann und Frau oder 
andere Haushaltsmitglieder jeweils eine eigene Einverständniserklärung 
ausgefüllt, unterschrieben und an das Bundesamt geschickt. Dies ist dar-
auf zurückzuführen, dass die ausgewählten Beratungsstellen angehalten 
waren, an jeden einzelnen ihrer Klienten einen Briefumschlag zu verschi-
cken.31 

82 Einverständniserklärungen konnten aufgrund fehlender Unterschrif-
ten nicht in die Adressdatenbank aufgenommen werden. 11 Einver-
ständniserklärungen wurden aus der Adressliste entfernt, da relevante 
Kontaktinformationen wie Name und Anschrift fehlten. Insgesamt gaben 
9 Personen an, kein Telefon zu besitzen, 4 Personen konnten aus gesund-
heitlichen Gründen wie Schwerhörigkeit oder Folgeschäden eines Schlag-
anfalls nicht an der Befragung teilnehmen. 3 Duplikate wurden entfernt.

Die Rückläufe entsprechen in groben Zügen der Trägerstruktur in der 
Grundgesamtheit (Tab. 3-4).32 Klienten der AWO sind mit einem knappen 
Viertel deutlich seltener im Rücklauf vertreten als in der Grundgesamt-
heit, wohingegen Klienten der Caritas überdurchschnittlich häufig geant-
wortet haben. Auch Beratene der Diakonie sowie des BdV und der ZWST 
sind überdurchschnittlich im Rücklauf abgebildet.

31 Insgesamt befinden sich im Datensatz 172 Einverständniserklärungen von Ehe-
partnern. Zusätzlich enthält der Datensatz 91 Personen, die im selben Haushalt 
leben, jedoch nicht denselben Familiennamen haben. Hierbei kann es sich um 
nicht verheiratete Paare, Paare mit unterschiedlichem Familiennamen sowie 
Personen in Gemeinschaftsunterkünften handeln. 

32 Aus einer pseudonymisierten ID auf den Einwilligungserklärungen können 
Rückschlüsse über die Trägerzugehörigkeit und regionale Verortung (Bundes-
land) der aufgesuchten MBE-Beratungsstelle gezogen werden.
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Grundgesamtheit Stichprobe Gültiger Rücklauf

AWO 32,7 31,6 23,6

DCV 29,6 29,7 33,4

DW 13,8 13,6 16,0

DRK 11,1 11,1 11,1

DPWV 9,6 9,8 8,8

BdV 2,6 2,7 3,7

ZWST 0,6 1,6 3,4

Klienten Gesamt 137.019 44.493 2.758

Tabelle 3-4: Verteilung der Klienten in der Grundgesamtheit, Stichprobe und im 
Rücklauf nach Trägerorganisation (in Prozent)

Quelle: BAMF 2013d: 19, Bruttodatensatz BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014.

Die regionale Verteilung der Rückläufe nach Bundesland ist in Tabelle 
3-5 dargestellt. Der Rücklauf aus den Stadtstaaten Berlin und Hamburg 
ist vergleichsweise niedrig ausgefallen. Eine Erklärung für den vor allem 
in Berlin sehr geringen Rücklauf könnte darin begründet sein, dass die in 
den Stadtstaaten ausgewählten MBE-Stellen verhältnismäßig groß, d.h. 
klientenstarke Beratungsstellen sind, die ggf. mit einem hohen Arbeit-
spensum zu kämpfen haben und eventuell nicht die Zeit für den Versand 
der Unterlagen fanden. Die Auswahl der großen Beratungsstellen wurde 
vor dem Hintergrund getroffen, dass ein großer Teil der Beratungsstellen 
in den Stadtstaaten bereits am Modellprojekt zur Integrationsverein-
barung teilgenommen hatte. Demgegenüber sind Klienten aus Baden-
Württemberg, Bayern sowie Sachsen im Vergleich zur Grundgesamtheit 
überdurchschnittlich im Rücklauf vertreten.
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Grundgesamtheit Stichprobe Gültiger Rücklauf

Baden-
Württemberg

13,6 13,8 18,3

Bayern 15,9 18,1 18,7

Berlin 7,7 10,1 1,2

Brandenburg 1,8 1,9 1,8

Bremen 0,9 0,1 0,2

Hamburg 3,9 3,3 1,7

Hessen 11,9 12,9 12,1

Mecklenburg-
Vorpommern

1,3 1,6 1,8

Niedersachsen 6,7 6,2 8,3

NRW 21,2 19,1 19,3

Rheinland-Pfalz 4,5 3,6 3,8

Saarland 1,1 0,2 0,7

Sachsen 4,2 5,5 7,8

Sachsen-Anhalt 1,4 0,3 0,2

Schleswig-
Holstein

2,1 1,9 2,6

Thüringen 1,5 1,2 1,5

Klienten Gesamt 137.019 44.493 2.758

Tabelle 3-5: Verteilung der Klienten in der Grundgesamtheit, Stichprobe und im 
Rücklauf nach Bundesland (in Prozent) 

Quelle: Unveröffentlichte Controllingdaten 2012, Bruttodatensatz BAMF-MBE- 
Klientenbefragung 2014.

Auf der Einwilligungserklärung wurde neben den Kontaktdaten auch das 
Herkunftsland abgefragt, um in der telefonischen Befragung gezielt mut-
tersprachliche Interviewer zuweisen zu können. In Tabelle 3-6 sind die 
zehn häufigsten Herkunftsländer der Beratenen in der Grundgesamtheit 
sowie die Herkunftslandverteilung im Rücklauf der Einwilligungserklä-
rungen dargestellt.
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Grundgesamtheit Gültiger Rücklauf 

Russ. Föderation 12,4 15,5

Türkei 16,6 10,2

Ukraine 3,5 7,7

Kasachstan 6,3 6,8

Irak 4,9 5,6

Polen 5,3 3,9

Rumänien * 2,6

Bulgarien * 2,3

Afghanistan 2,2 2,1

Iran 1,8 2,1

Tabelle 3-6:  Verteilung der Klienten in der Grundgesamtheit und im Rücklauf 
nach den zehn Hauptherkunftsländern (in Prozent)

Quelle: BAMF 2013d: 16, Bruttodatensatz BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014.
Anmerkung: * Diese Länder sind in den Controllingdaten nicht separat aufgeführt.

Die beiden größten Herkunftslandgruppen stellen sowohl in den Control-
lingdaten als auch im Rücklauf des Adressmittlungsverfahrens Personen 
aus der Russischen Föderation und der Türkei dar. Auffällig ist der geringe 
Anteil an Türkeistämmigen im Rücklauf der Einwilligungserklärungen. 
Dies ist möglicherweise auf die Unterrepräsentanz von Klienten der AWO 
zurückzuführen, die hauptsächlich türkeistämmige Personen bedient. Des 
Weiteren wird ersichtlich, dass Personen aus Rumänien und Bulgarien, die 
in den Controllingdaten nicht als gesonderte Gruppe aufgeführt werden, 
mit 2,6 % und 2,3 % im Rücklauf eine relativ große Gruppe bilden.

Zusammenfassend stellt sich die durch das Adressmittlungsverfahren ge-
nerierte Stichprobe als selektiv dar. Die aufgeführte Analyse des Rücklaufs 
der Einwilligungserklärungen verdeutlicht die Selektivität der vorliegen-
den Stichprobe. Es handelt sich somit nicht um eine einfache Zufallsstich-
probe, in der alle Personen dieselbe Wahrscheinlichkeit haben, gezogen zu 
werden, sondern um eine selbst-selektive Stichprobe, deren Auswahl nicht 
dem Zufall unterworfen ist. So kann davon ausgegangen werden, dass es 
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sich bei denjenigen MBE-Klienten, die aktiv ihre Einwilligungserklärung 
zurückgeschickt haben, um gebildetere Migranten33 handelt, die zudem 
eine spezifische Meinung zur Migrationsberatung vertreten – sei diese 
positiv oder negativ. Zudem ist der Ausfall von Beratungseinrichtungen zu 
berücksichtigen, die bereits am Modellprojekt zu den Integrationsverein-
barungen teilgenommen hatten. Aufgrund einer fehlenden Übersicht über 
die Grundgesamtheit an allen Beratenen stellte dieser Ansatz zur Stich-
probenziehung den einzig möglichen dar.

3.3 Telefonische Befragung der MBE-Klienten

Basierend auf dem geschilderten Adressmittlungsverfahren der MBE-
Klienten wurde eine telefonische Befragung der Personen mit gültiger 
Einwilligungserklärung zu Beginn des Jahres 2014 durchgeführt. Das Be-
fragungsinstitut Info GmbH mit Sitz in Berlin erhielt den Zuschlag für die 
Durchführung von 1.250 Interviews.34

3.3.1 Erhebungsmethode

Die große Heterogenität der Zielgruppe in Bezug auf ihre Herkunft sowie 
die durch die vermutete relativ kurze Aufenthaltsdauer angenommenen 
geringen Deutschkenntnisse führten zu der Entscheidung für eine te-
lefonische Befragung der MBE-Klienten (Computer Assisted Telephone 
Interview = CATI). Um einen größtmöglichen Rücklauf zu erzielen und 
nicht durch die Erhebungsmethode von vornherein bestimmte Perso-
nengruppen auszuschließen, wurde der Fragebogen in die 15 häufigsten 
Sprachen (Türkisch, Russisch, Bulgarisch, Spanisch, Serbokroatisch, Ru-
mänisch, Portugiesisch, Polnisch, Griechisch, Französisch, Englisch, Ara-
bisch, Albanisch, Paschto und Farsi) der Stichprobe übersetzt. Eine vor der 

33 Zumindest mussten sie in einer der Sprachen, in der die Einwilligungserklä-
rung verfasst war, alphabetisiert sein.

34 In der Ausschreibung für die telefonische Befragung wurden 500 Basisinter-
views und dazu verschiedene Aufstockungsmöglichkeiten von jeweils 250 
Interviews angefordert, um den Umfang der Befragung entsprechend des 
Rücklaufs auslegen zu können. Final konnten die 500 Basisinterviews sowie 
drei Aufstockungen um jeweils 250 Interviews in der telefonischen Befragung 
umgesetzt werden.
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Kontaktierung erfolgte Zuordnung der Herkunftsländer zu den einzelnen 
Sprachen ermöglichte eine Kontaktaufnahme durch die entsprechenden 
bilingualen Interviewer. Mit 87,7 % nutzen fast alle Befragten die Möglich-
keit, das Interview in ihrer Muttersprache zu führen (Info GmbH 2014: 22). 
Diese hohe Nutzungsquote bestätigt die Relevanz von mehrsprachigen 
Interviews insbesondere für die vorliegende Zielgruppe. 

3.3.2 Erhebungsinstrument

Für die telefonische Befragung wurde ein standardisierter Fragebogen 
entwickelt, der in geschlossenen, teiloffenen und offenen Fragestellungen 
die Zufriedenheit und die Erfahrung mit der Migrationsberatung themati-
siert. Auf Basis der Hauptfragestellungen des Projekts ergaben sich folgen-
de Themenschwerpunkte für den Fragebogen:

 � Soziodemografische und migrationsbiografische Angaben
 � Zugang, Nutzung und Verlauf der Migrationsberatung
 � Zufriedenheit mit der Beratung
 � Themenfelder und Zielerreichung
 � Case Management
 � Leben in Deutschland

Der Fragebogenentwurf wurde Experten im Bereich der Migrationsbera-
tung sowie der Methodenforschung zur Beurteilung zugesandt.35 Zudem 
erhielten die Trägerverbände der Freien Wohlfahrtspflege sowie der Bund 
der Vertriebenen die Entwurfsfassung des Erhebungsinstruments mit der 
Bitte um Kommentare und Verbesserungsvorschläge.36 Der Fragebogen-
entwurf wurde unter Berücksichtigung der Anmerkungen überarbeitet 
und durch das beauftragte Marktforschungsinstitut in eine computerge-
stützte Version umgesetzt.

35 Ein Dank gilt an dieser Stelle Dr. Andreas Borchers (Institut für Entwicklungs-
planung und Strukturforschung (ies) GmbH, Hannover), Edda Currle (ehemals 
efms, Bamberg), Angelika Stiegler (GESIS, Mannheim) sowie Delia Wiest (ehe-
mals efms, Bamberg).

36 An dieser Stelle möchten wir uns bei den Experten und Trägern der freien 
Wohlfahrtspflege sowie dem Bund der Vertriebenen für die hilfreichen Anmer-
kungen und Kommentare bedanken.
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Die Entwicklung des Fragebogendesigns gestaltete sich aufgrund der Mi-
grationsbiografie der potenziellen Befragten als komplex. Da im Vorfeld 
nur wenige Informationen zum Bildungshintergrund der MBE-Beratenen 
bekannt waren, musste der Fragebogen in sehr einfacher Sprache gehal-
ten werden, damit bildungsferne Zuwanderer nicht von der Befragung 
ausgeschlossen wurden. Die im Vorfeld der Befragung durchgeführten 
qualitativen Interviews mit MBE-Beratern (vgl. Kap. 5), durch welche ers-
te Einblicke in den Beratungsalltag der MBE ermöglicht wurden, trugen 
dazu bei, den Fragebogen praxisnah und für Klienten verständlich zu 
gestalten. Zudem wiesen bereits die Anrufe der Klienten im Vorfeld der 
Untersuchung darauf hin, dass die Gründe für das Aufsuchen der Bera-
tung oftmals vielschichtig sind und nicht selten auch aus belastenden bis 
traumatischen Erlebnissen im Rahmen der eigenen Migrationsbiografie 
hervorgingen.37 Eine weitere Erschwernis ging davon aus, die Migrations-
beratung bei der Befragung von anderen Angeboten der Trägerorganisa-
tionen abzugrenzen. So hatten die Telefonate mit Klienten wie auch erste 
qualitative Interviews mit MBE-Beratern (vgl. Kap. 5) im Vorfeld ergeben, 
dass den Klienten die „Migrationsberatung“/„MBE“ als eigenständiges 
Angebot oftmals weniger bekannt war als die aufgesuchten Trägerorgani-
sationen selbst. Um dennoch einen eindeutigen Bezugsrahmen der Befra-
gung sicherzustellen, wurde im Rahmen eines vorangestellten Screenings 
konkret abgefragt, bei welcher der sieben Trägerorganisationen die Klien-
ten die Migrationsberatung in Anspruch genommen haben (s. Fragebogen 
im Anhang). Zudem wurde durch die Interviewer folgende Erläuterung 
zur MBE vorgelesen: „Die Migrationsberatung wird von sieben verschie-
denen Organisationen wie der Caritas oder der AWO angeboten. Diese 
Organisationen haben auch andere Hilfsangebote wie z. B. Sozial- oder 
Familienberatung, Kleiderkammern oder Kurse. Im Folgenden geht es 
jedoch nur um die Migrationsberatung, also auch nicht um Sprach- oder 
Integrationskurse“.

37 So wurde von den Interviewern berichtet, dass seitens der Probanden über 
den eigentlichen Fragenkatalog hinaus häufig Gesprächsbedarf bezüglich der 
persönlichen Lebenssituation in Deutschland und der Einreisehistorie bestand 
(Info GmbH 2014: 23).
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Das Erhebungsinstrument wurde in einem Pretest vom 26. bis 28. No-
vember 2013 mit 24 Interviews in deutscher, russischer und türkischer 
Sprache geprüft. Der Test des Fragebogens führte zu deutlichen Kürzun-
gen, um eine durchschnittliche Befragungsdauer von 48 Minuten nicht zu 
überschreiten. Bereits im Pretest zeigte sich eine hohe Bereitschaft, an der 
Befragung teilzunehmen. 

3.3.3 Ausschöpfung der Stichprobe

Die Haupterhebung wurde zwischen dem 31. Januar und dem 26. März 
2014 durchgeführt. Das Stichprobenbrutto zu Beginn der Haupterhebung 
umfasste die 2.758 gültigen Einverständniserklärungen (siehe 3.1.2.3) ab-
züglich 34 Kontaktdaten, die bereits im Pretest zum Einsatz kamen, sowie 
10 zusätzlichen Kontaktdaten, die im Rahmen der Befragung rekrutiert 
wurden. Somit beträgt das Stichprobenbrutto 2.734 zu kontaktierende 
Adressdaten. Zum Ende der Hauptuntersuchung wurden durch Info 
GmbH 1.275 vollständige Befragungen an das BAMF geliefert, was einer 
Ausschöpfungsquote von 46,6 % entspricht (Info GmbH 2014: 27). Im 
Rahmen der Datenbereinigung wurden durch das BAMF nachträglich 21 
Interviews aus dem Datensatz entfernt, da die von den Befragten angege-
bene Beratungsstelle keiner Trägerorganisation zugeordnet werden konn-
te. Insgesamt lagen als endgültige Grundlage für die Auswertungen somit 
1.254 vollständig auswertbare Datensätze vor (Tab. 3-7). 
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absolut in %

Stichprobenbrutto 
(Gültige Einverständniserklärungen)

 
2.734

 
100,0

Ausfälle gesamt 1.480 54,1

Davon:

- Nicht vergebene Telefonnummer 213 7,8

- Nicht erreicht 578 21,1

- Interview wurde durch Kontaktperson verhindert 43 1,6

- Zielperson lebt nicht (mehr) im angerufenennHaushalt 32 1,2

- Interview wurde durch Zielperson abgelehnt 361 13,2

- Verständigungsschwierigkeiten 87 3,2

- Screenout* 104 3,8

- Unvollständiges Interview 31 1,1

- Sonstige Gründe 10 0,4

- Beratungsstelle konnte keinem Träger zugeordnet werden 21 0,7

Vollständig auswertbare Interviews 1.254 45,9

Tabelle 3-7:  Ausschöpfung der BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014

Quelle: Bruttodatensatz BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014.
Anmerkung: *Screeningausfälle umfassen Befragte, die angaben, trotz ausgefüllter 

Einverständniserklärung nicht an einer Migrationsberatung teilgenom-
men zu haben. In diesen Fällen wurde das Interview abgebrochen.

Das Vorliegen der Einwilligungserklärungen zur Teilnahme ermöglichte 
eine im Vergleich zu Stichproben aus z. B. Telefonregistern hohe Aus-
schöpfungsquote von 45,9 %. Trotz Vorliegens der Einverständniserklä-
rungen konnte jedoch ein knappes Drittel der potenziellen Befragten 
unter der angegebenen Nummer nicht kontaktiert werden.38 Obwohl die 
Befragung lediglich ein gutes halbes Jahr nach Versand der Einwilligungs-
erklärung durchgeführt wurde, waren bereits einige Angaben wieder ver-
altet. Dies spricht für die hohe Mobilität dieser Befragtengruppe. 

38 213 der angegebenen Telefonnummern waren nicht vergeben. Von den 578 
Zielpersonen, die nicht erreicht werden konnten, nahmen auch nach durch-
schnittlich zehn Kontaktversuchen 408 Personen nicht ab, 19 Personen konn-
ten im Befragungszeitraum nicht erreicht werden und weitere 151 Personen 
wurden vom Befragungsinstitut als Wiedervorlage abgelegt, konnten jedoch 
nicht mehr final bearbeitet werden (Info GmbH 2014: 28).



103Forschungsdesign der BAMF-MBE-Klientenbefragung

Trotz ausgefüllter Einwilligungserklärung zur telefonischen Befragung 
lehnten 13,2 % die Teilnahme ab. In 1,6 % der Fälle verhinderte bereits die 
Kontaktperson das Interview mit der Zielperson. Im Gegensatz zu tele-
fonischen Befragungen, die zum Beispiel auf Telefonregistern basieren, 
ist dies eine sehr geringe Ablehnungsquote.39 Die hohe Bereitschaft zur 
Studienteilnahme ist auf die vorherige aktive Zustimmung zur Befragung 
zurückzuführen. In vereinzelten Fällen wurde die Einwilligungserklärung 
von den angeschriebenen Migranten wohl nicht korrekt verstanden: 3,8 % 
der Kontaktierten gaben an, nicht in einer Migrationsberatung gewesen 
zu sein. Die Anmerkungen der Kontaktierten lassen darauf schließen, dass 
andere Formen des Angebots der Trägerorganisationen wie zum Beispiel 
ein Sprachkurs von den Klienten nicht trennscharf von der Migrationsbe-
ratung abgegrenzt werden konnten. 

Zusammenfassend wird in Abbildung 3-2 der realisierte postalische und 
telefonische Rücklauf der einzelnen Erhebungsschritte der Klientenbefra-
gung (Adressmittlungsverfahren und Befragung) dargestellt. Dies ermög-
licht einen Vergleich zu den ursprünglich angenommenen Rücklaufquo-
ten in Abbildung 3-1 (Kap. 3.2.1).

Mit 46 % liegt die Ausschöpfungsquote der telefonischen Interviews deut-
lich über der angenommenen Quote von 33 %. Dies ist auf die starke Be-
reitschaft der MBE-Klienten und der vorherigen aktiven Einwilligung in 
die Studienteilnahme zurückzuführen. Trotz dieser deutlich höheren tele-
fonischen Ausschöpfungsquote als angenommen konnte die angestrebte 
Anzahl an 1.500 auswertbaren Interviews im Nettodatensatz nicht erreicht 
werden. Dies ist auf die mit 6 % geringer als erwartet ausgefallene Rück-
laufquote der Einwilligungserklärungen zurückzuführen. Somit standen 
in der Bruttoadressdatei nicht wie erwartet 4.500, sondern lediglich 2.734 
Adressen zur Verfügung.

39 Die BAMF-Geschlechterrollenstudie 2013, die auf der ADM-Telefonstichprobe 
basiert, weist zum Beispiel eine Ablehnungsquote von 41,2 % bei Personen mit 
Migrationshintergrund und 43,3 % bei Personen ohne Migrationshintergrund 
auf (Zusammenfassung der Kategorien „Verweigerung der Kontaktperson“ und 
„Verweigerung der Zielperson“) (Becher/El-Menouar 2014: 35). 
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Abbildung 3-2:  Rücklauf der einzelnen Erhebungsschritte

Eigene Darstellung.

BAMF-MBE- 
Klientenbefragung 2014

Adressmittlungs-
verfahren

Nettodatensatz: 
1.254

Stichprobenbrutto: 
2.734

Versand von Anschreiben mit Einverständniserklärung: 
44.493

46 %

6 %

Realisierte 
Telefonische Ausschöpfungsquote

Realisierte 
Postalische Rücklaufquote

3.3.4 Gewichtung der Stichprobe

Nach Abschluss der Feldarbeit wurden die vorliegenden Interviews nach 
relevanten Kriterien wie Herkunftsland oder Trägerorganisation mit der 
Grundgesamtheit verglichen, um systematische Abweichungen festzu-
stellen. Dabei zeigten sich vor allem zwei Sachverhalte, die auf die Stich-
probenziehung und das Adressmittlungsverfahren zurückzuführen sind. 
Beratene der ZWST – hierbei handelt es sich vorrangig um Personen aus 
der Ukraine und der Russischen Föderation – sind aufgrund der überpro-
portionalen Berücksichtigung in der Stichprobenziehung deutlich über-
repräsentiert. Demgegenüber sind Personen türkischer Herkunft unter-
repräsentiert, was auch ein Resultat einer bereits geringen Rücklaufquote 
der Einwilligungserklärungen von AWO-Beratenen im Adressmittlungs-
verfahren darstellt. Zum Ausgleich dieser Unterschiede zwischen der 
Grundgesamtheit und dem Nettodatensatz und um den Datensatz in 
weiteren relevanten Merkmalen der Grundgesamtheit anzupassen, wurde 
die Stichprobe iterativ nach bewerteter Trägerorganisation40, Bundesland 

40 Falls ein Befragter mehrere Trägerorganisationen aufgesucht hatte, wurde er 
dazu aufgefordert, die zuletzt aufgesuchte Trägerorganisation zu bewerten. Die 
zu bewertende Trägerorganisation wurde während der Befragung wiederholt 
vom Interviewer genannt (z. B. „Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit der 
Migrationsberatung bei Trägerorganisation“), um so einen eindeutigen Bezugs-
rahmen sicherzustellen.
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und Geschlecht gewichtet (Info GmbH 2014: 38). Da im Rahmen des Con-
trollings nicht jedes Land einzeln erfasst wird, sondern bestimmte Länder 
zu Regionen zusammengefasst sind, konnte anhand des Merkmals „Her-
kunftsland“ nicht gewichtet werden. Da die Herkunft der Beratenen je-
doch zu Teilen mit der Trägerorganisation korreliert, wurde angestrebt, die 
Herkunftslandverteilung im Rahmen der Gewichtung nach Trägerorga-
nisation in groben Zügen an die Grundgesamtheit anzupassen. Als Daten-
grundlage für die Gewichtung dienten die kumulierten Controllingdaten 
des Gesamtjahres 2012, die bereits der Stichprobenziehung im Rahmen 
des Adressmittlungsverfahrens zugrundelagen.41 

Tabelle 3-8 veranschaulicht die Abweichungen hinsichtlich der Trägerzu-
gehörigkeit der Klienten zwischen Grundgesamtheit, Rücklauf und dem 
ungewichteten Nettodatensatz. 

Tabelle 3-8:  Verteilung der Klienten nach bewerteter Trägerorganisation 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014; BAMF 2013d: 13.

Grund-
gesamtheit

Rücklauf Nettodatensatz 
ungewichtet

Nettodatensatz 
gewichtet

AWO 32,7 23,4 21,6 32,7
DCV 29,6 33,7 37,7 29,7
DW 13,8 16,1 20,0 13,8
DRK 11,1 11,0 11,9 11,1
DPWV 9,6 8,5 4,2 9,6
BdV 2,6 3,8 1,7 2,6
ZWST 0,6 3,4 2,7 0,6
Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0

Deutlich werden zunächst die im Rahmen der Stichprobenziehung ge-
wollte Überrepräsentanz von Klienten des ZWST sowie der geringe Rück-
lauf der Einwilligungserklärungen von AWO-Beratenen und die hiermit 

41 Die Gewichtung wurde auf Basis der bei Beendigung der Feldarbeit vorliegen-
den 1.275 Interviews durchgeführt. Erst im Nachgang wurden durch das BAMF, 
wie oben beschrieben, 21 Interviews nachträglich aus dem Datensatz entfernt, 
da diese keiner Trägerorganisation zugeordnet werden konnten. Hierdurch 
erklären sich kleine Unterschiede zwischen den Verteilungen nach Trägerorga-
nisation und Bundeslang in der Grundgesamtheit und im finalen gewichteten 
Datensatz (n=1.254).
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einhergehende Unterrepräsentanz dieser Befragtengruppe. Befragte, die 
im Telefoninterview angaben, die Migrationsberatung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbundes (DPWV) oder des Bundes der Vertriebenen (BdV) 
aufgesucht zu haben, sind zwar nicht im postalischen Rücklauf, dafür 
aber im Nettodatensatz unterrepräsentiert. Dieser Sachverhalt ist darauf 
zurückzuführen, dass Befragte, die von Beratungsstellen des Paritäti-
schen oder des Bundes der Vertriebenen eine Einwilligungserklärung 
zugeschickt bekommen haben, überdurchschnittlich häufig in der telefo-
nischen Befragung nicht angaben, auch tatsächlich bei diesen Organisa-
tionen in der Beratung gewesen zu sein (Info GmbH 2014: 32). Dies weist 
auf einen geringen Wiedererkennungswert der beiden Organisationen in 
Bezug auf die Migrationsberatung hin. Die komplexe Struktur des Paritä-
tischen als Dachverband für unterschiedlichste Beratungseinrichtungen 
scheint, trotz des eigenständigen Logos für die Migrationsberatung beim 
Paritätischen, hierfür ausschlaggebend zu sein. Hingegen kann beim 
Bund der Vertriebenen vermutet werden, dass die Beratung dort nicht 
als Migrationsberatung wahrgenommen wird, da sich Spätaussiedler, als 
Hauptklientengruppe des BdV, nicht als Migranten sondern als Deutsche 
wahrnehmen. 

Die beschriebenen Abweichungen wurden im Rahmen der Gewichtung 
an die Grundgesamtheit angepasst, wie die rechte Spalte der Tabelle 3-8 
verdeutlicht. 

Wie bereits oben beschrieben, konnte nach dem Merkmal Herkunft nicht 
gewichtet werden. Da die Herkunft der Beratenen mit der Trägerorga-
nisation korreliert, passte sich die Herkunftslandverteilung im Rahmen 
der Gewichtung nach Trägerorganisation jedoch in groben Zügen an die 
Grundgesamtheit an. Tabelle 3-9 gibt einen Überblick über die Verteilung 
nach Herkunftsländern in der Grundgesamtheit 2012, im ungewichteten 
Nettodatensatz sowie im nachträglich gewichteten Nettodatensatz. 
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Tabelle 3-9:  Herkunftslandverteilung in der Grundgesamtheit, im Rücklauf und 
im Nettodatensatz (in Prozent)

Quellen: BAMF 2013d: 16, Bruttodatensatz BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, 
BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014.

Anmerkung: *Diese Länder sind in den Controllingdaten nicht separat aufgeführt.

Grund-
gesamtheit

Rücklauf Nettodatensatz 
ungewichtet

Nettodatensatz 
gewichtet

Russ. Föderation 12,4 15,7 19,0 18,1

Türkei 16,6 9,7 10,7 14,4

Ukraine 3,5 7,8 8,6 6,9

Kasachstan 6,3 6,8 8,3 8,0

Irak 4,9 5,6 5,8 5,3

Polen 5,3 3,9 4,6 5,0

Rumänien * 2,6 3,1 2,6

Bulgarien * 2,2 2,0 2,5

Kosovo 2,1 2,2 1,1 1,0

Griechenland 1,8 2,1 1,0 0,8

Zwar stellen Beratene aus der Russischen Föderation im gewichteten Net-
todatensatz mit 18,1 % im Vergleich zur Grundgesamtheit immer noch 
überproportional viele Befragte. Jedoch wurde durch die Träger-Gewich-
tung der Anteil russischstämmiger Befragter im gewichteten Datensatz zu 
Gunsten der Anzahl türkeistämmiger Zuwanderer reduziert. Der Einfluss 
von Personen aus der Ukraine wurde durch die Gewichtung etwas einge-
dämmt, doch ist diese Befragtengruppe im Vergleich zur Grundgesamtheit 
weiterhin überrepräsentiert. 

Es kann festgehalten werden, dass durch die Gewichtung nach Trägerorga-
nisation die Herkunftslandstruktur ansatzweise an die Grundgesamtheit 
angepasst werden konnte. Die zwei größten Beratenengruppen weisen 
jedoch auch nach der Gewichtung noch Unterschiede zur Grundgesamt-
heit auf. 

Da einzelne Bundesländer im Nettodatensatz durch verhältnismäßig we-
nige Fälle repräsentiert waren, wurden diese für die Gewichtung teilweise 
in Cluster zusammengefasst. So sollten hohe, auf zu geringen Fallzahlen 
basierende, Gewichte vermieden werden: Beispielsweise hätte eine An-
passung des Anteils an Berliner Beratenen, der in der Grundgesamtheit 
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insgesamt 7,7 % betrug, auf nur 1,1 % der ungewichteten Nettostichprobe 
(n=14 Personen) beruht. Dementsprechend wurde Berlin für die Gewich-
tung gemeinsam mit den neuen Bundesländer in Cluster 1 zusammenge-
fasst; Cluster 2 umfasste die nördlichen Bundesländer Bremen, Hamburg, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein; und Cluster 3 die südwestlichen 
Bundesländer Rheinland-Pfalz und das Saarland. Einzeln gewichtet wur-
den dagegen die größeren und klientenstärkeren Bundesländer Bayern, 
Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. 
Tabelle 3-10 veranschaulicht die Verteilung nach Bundesländern im 
gewichteten und ungewichteten Nettodatensatz und im an die Grundge-
samtheit 2012 angepassten Nettodatensatz.

Tabelle 3-10:  Verteilung nach Bundesländern im gewichteten und ungewichteten 
Nettodatensatz (in Prozent)

Quellen: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014.

Grundgesamtheit 
2012

Nettodatensatz 
ungewichtet

Nettodatensatz 
gewichtet

Baden-Württemberg 13,6 18,4 13,6

Bayern 15,9 19,8 16,0

Hessen 11,9 9,7 12,2

Niedersachsen 6,7 8,0 7,6

NRW 21,2 19,4 21,3

Neue Bundesländer inkl. 
Berlin (Cluster 1)

17,9 15,1 17,5

Nördliche Bundesländer 
(Cluster 2)

6,9 4,7 5,9

Südwesliche 
Bundesländer (Cluster 3)

5,6 5,0 6,0

Total 100,0 100,0 100,0

Zudem wurde im Rahmen der Gewichtung die Geschlechterverteilung der 
Grundgesamtheit angepasst. Im ungewichteten Nettodatensatz machten, 
ähnlich wie in der Grundgesamtheit, weibliche Befragte mit 66,1 % den 
größten Anteil aus. Im Rahmen der Gewichtung wurde dieser auf 60,7 % 
und damit dem Anteil an weiblichen Befragten in der Grundgesamtheit 
2012 angepasst.



109Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

4.1 Soziodemografie und Migrationsbiografie

Im Folgenden werden die Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung 
dargestellt. Dabei werden zunächst die soziodemografischen und migrati-
onsbiografischen Merkmale der Befragten (Kap. 4.1) sowie Erkenntnisse zu 
ihrem Leben in Deutschland (Kap. 4.2) beschrieben. Kapitel 4.3 gibt einen 
Überblick über die Nutzung der MBE durch die befragten Ratsuchenden, 
bevor in Kapitel 4.4 die Bewertungen der MBE durch die Klienten in den 
Blick genommen werden. 

4.1.1 Geschlechts-, Alters- und Herkunftsstruktur

Die Herkunft der Befragten ist als überaus heterogen zu bewerten. So 
stammen die 1.254 befragten MBE-Klienten aus insgesamt 98 unter-
schiedlichen Herkunftsländern.42 Dies entspricht nicht nur der hochdiver-
sen Herkunftsstruktur zugewanderter Personen in Deutschland im All-
gemeinen (vgl. BAMF 2014a: 15), sondern zeigt auch, dass das Beratungs-
angebot der MBE eine Vielzahl unterschiedlicher Zuwanderungsgruppen 
erreicht. Da die Fallzahlen der einzelnen Herkunftsländer überwiegend 
sehr klein sind, wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit und im Hin-
blick auf die folgende Datenanalyse fünf übergreifende Herkunftsgruppen 
gebildet. Dabei wurde angestrebt, nach Möglichkeit Herkunftsländer mit 
ähnlichen Strukturmerkmalen in sozioökonomischer, geografischer und 
politischer Hinsicht zusammenzufassen. Tabelle 4-1 veranschaulicht die 

42 „Herkunftsland“ wird im Folgenden definiert als das Land der Geburt des 
Befragten, oder, im Falle von in Deutschland geborenen Personen (1,4 % der 
Stichprobe), als das Geburtsland der Eltern bzw. des im Ausland geborenen 
Elternteils (zum Fragetext siehe v067, v069 und v070 im Anhang).

4 Ergebnisse der BAMF-
MBE-Klientenbefragung
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fünf übergreifenden Herkunftsgruppen, die teils nochmals in differenzier-
tere Untergruppen untergliedert sind. In den weiteren Analysen werden 
vorwiegend Ergebnisse für die fünf übergreifenden Herkunftsgruppen 
dargestellt, da diese jeweils mehr als 100 Personen umfassen und somit 
ausreichend hohe Fallzahlen für tiefere, nach mehreren Merkmalen dif-
ferenzierende Auswertungen bieten. In Fällen, in denen differenzierte 
Aufschlüsselungen nach den kleineren Untergruppen relevante Mehrin-
formationen liefern, sind die Ergebnisse der Analysen jedoch im Anhang 
des vorliegenden Berichts einsehbar.43

Tabelle 4-1: Herkunftsgruppen der befragten MBE-Klienten (in Prozent)

Quellen: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet. 
Anmerkung: Abweichungen zu 100 % sind auf Rundungsfehler zurückzuführen.

Herkunftsland Absolut Prozent davon Männlich davon Weiblich

Russ. Föderation 237 18,1 28,8 71,2

Türkei 147 15,5 45,9 54,1

GUS (ohne Russ. Föderation) 291 20,4 24,4 75,6

EU (ohne Deutschland) 176 14,2 40,3 59,7

EU-25 111 9,1 44,1 56,0

EU-2 65 5,1 33,6 66,4

Sonst. Drittstaaten 403 31,8 51,0 49,0

Ehem. Jugoslawien + Albanien 57 4,4 43,4 56,6

Vorder-/Zentral-/Südasien 161 12,3 68,1 31,9

Ost-/Südostasien 24 2,1 44,1 55,9

Afrika (ohne Nordafrika) 71 5,3 44,0 56,1

Nordafrika 29 3,2 44,0 56,0

Mittel-/Südamerika 58 4,4 28,1 72,0

Nordamerika 3 0,2 45,6 54,4

Gesamt 1.254 100,0 39,3 60,7

Analog zur Grundgesamtheit, in der russische und türkische Personen seit 
Beginn des Controllings die größten Klientengruppen bilden, stellen die 
Russische Föderation (18,1 %) und die Türkei (15,5 %) die größten eigen-
ständigen Herkunftsgruppen der Befragten dar. Im Rahmen der weiteren 
Analysen werden diese daher separat betrachtet und ausgewiesen.

43 Ausgenommen hiervon ist die Gruppe der Befragten aus Nordamerika, die 
hierfür zu geringe Fallzahlen aufweist.
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In der dritten Gruppe wurden (ehemalige) Mitgliedsstaaten der GUS 44, 
also die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion außer der Russi-
schen Föderation, zusammengefasst. Die Gruppe macht zusammenge-
nommen einen Anteil von 20,4 % der Befragten aus und setzt sich dabei 
überwiegend aus Personen aus Kasachstan (39,2 %) und aus der Ukraine 
(33,9 %) zusammen. 

Die vierte Gruppe umfasst die Mitgliedsstaaten der EU-2745 außer 
Deutschland und stellt insgesamt einen Anteil von 14,2 %. In Bezug auf 
die EU-Gruppe wurde eine Differenzierung zwischen der EU-25 und den 
EU-2 (Rumänien und Bulgarien) vorgenommen. So stellen Rumänen 
und Bulgaren mit 5,1 % nicht nur einen verhältnismäßig bedeutenden 
Anteil der gesamten Befragtengruppe und repräsentieren mit insgesamt 
etwa 36 % (Rumänien: 18,4 %, Bulgarien 17,4 %) mehr als ein Drittel aller 
befragten Personen aus der EU. Darüber hinaus sind die EU-2 als jüngste 
EU-Mitgliedsstaaten außerdem vor dem Hintergrund anhaltend gestiege-
ner Zuwanderungszahlen nach Deutschland, die durch Inkrafttreten der 
vollständigen Arbeitnehmerfreizügigkeit im Jahre 2014 nochmals zuge-
nommen haben (BAMF 2014b; IAB 2014), von besonderem Interesse. Die 
Gruppe der EU-25 besteht zu etwa 55 % aus polnischstämmigen Personen. 
Danach sind Spanien (9,1 %), Griechenland (8,5 %) und Portugal (6,1 %) am 
stärksten vertreten.

Letztlich wurden in einer fünften, stark heterogen ausgeprägten Gruppe 
„sonstige Drittstaaten“ (31,8 %) zusammengefasst, die aufgrund zu gerin-
ger Fallzahlen zu keiner übergreifenden Herkunftsregion zusammenge-
fasst werden konnten. Aufgrund der sehr heterogenen Zusammensetzung 
aus unterschiedlichsten Regionen wurden auch hier nochmals Diffe-
renzierungen vorgenommen. Die größte Subgruppe bildet hier Vorder-, 
Zentral- und Südasien, in der die meisten Beratenen (43,2 %) aus dem Irak 
stammen, gefolgt von Personen aus Afghanistan (19,7 %), Iran (12,0 %) und 
Syrien (13,3 %). 

44 Befragte aus Georgien (0,8 % der befragten Klienten), dessen Austritt aus der 
GUS 2009 rechtswirksam wurde, sind dieser Gruppe ebenfalls zugeordnet. 

45 Nicht berücksichtigt wird Kroatien, das der EU im Juli 2013 beigetreten ist. Dies 
ist damit zu begründen, dass Klienten aus Kroatien zum Zeitpunkt der Bera-
tung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch keine EU-Bürger waren und daher 
den Status von Drittstaatsangehörigen hatten.
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Insgesamt unterstreicht die Zusammensetzung der befragten Klienten die 
hohe Diversität der MBE-Klientel im Hinblick auf die regionale Herkunft. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass 1,4 % (=16 Per-
sonen) der Befragten bereits in Deutschland geboren wurden und damit 
der zweiten Zuwanderergeneration angehören. Diese Personen wurden zu 
Analysezwecken jedoch dem Herkunftsland ihrer Eltern bzw. des im Aus-
land geborenen Elternteils zugeordnet.

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeiten der Befragten (Tab. 4-2) zeigt sich 
ein ähnlich heterogenes, jedoch von der Herkunftslandverteilung abwei-
chendes Bild. Insgesamt werden von den Klienten 120 unterschiedliche 
Staatsangehörigkeiten genannt.46 13,5 % verfügen dabei über eine doppel-
te Staatsangehörigkeit, wobei eine dieser Staatsangehörigkeiten bei der 
Mehrheit der betreffenden Personen (85,1 %) die deutsche ist. 

Wie Tabelle 4-2 verdeutlicht, verfügt insgesamt etwas mehr als ein Viertel 
(26,7 %) der Befragten über die deutsche Staatsangehörigkeit. Dies erklärt 
sich teils durch den hohen Anteil an Personen aus der Russischen Föde-
ration und den GUS-Staaten unter den Befragten, die häufig als Spätaus-
siedler nach Deutschland gekommen sind und durch diesen Status auto-
matisch die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben. Entsprechend geben 
etwa 61 % der Befragten mit deutschem Pass an, die deutsche Staatsange-
hörigkeit über den Spätaussiedlerstatus erworben zu haben; mehr als 95 % 
dieser Personen stammen dabei aus der Russischen Föderation oder den 
GUS-Staaten, die übrigen aus heute zur EU gehörigen, osteuropäischen 
Staaten. Rund 31 % haben die deutsche Staatsangehörigkeit jedoch durch 
Einbürgerung und etwa 8 % durch die Geburt erhalten.

Auffällig ist der mit 2,4 % vergleichsweise hohe Anteil an staatenlosen 
Personen; unter der Gesamtheit der MBE-Klienten 2013 lag dieser bei nur 
0,1 % (BAMF 2014a: 15).

46 Zum Fragetext siehe v064_x im Anhang.
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Tabelle 4-2:  Staatsangehörigkeiten der befragten MBE-Klienten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
* Da einzelne Personen über jeweils eine Staatsangehörigkeit der EU-25 und der 

EU-2 verfügten, war eine Differenzierung zwischen diesen Gruppen an dieser 
Stelle nicht möglich. 

Staatsangehörigkeit/-en Prozent

Deutsch oder Deutsch und andere 26,7

Russisch oder Russisch und andere 7,3

Türkisch 13,9

aus GUS (ohne Russ. Föd.) 11,6

EU* oder EU und andere 14,8

Sonst. Drittstaaten 23,0

aus Afrika (ohne Nordafrika) 4,0

aus Vorder-/Zentral-/Südasien 8,8

aus ehem. Jugoslawien + Albanien 3,9

aus Nordafrika 2,2

aus Mittel-/Südamerika 2,6

aus Ost-/Südostasien 1,5

aus Nordamerika 0,3

Staatenlos 2,4

Gesamt 100,0

Mit 60,7 % stellen Frauen den größten Anteil der befragten MBE-Klienten. 
Mit Ausnahme von Personen aus Vorder-, Zentral- und Südasien, unter 
denen die Geschlechterverteilung ausgewogen ist, sind Frauen in allen 
Herkunftsgruppen stärker vertreten (vgl. Tab. 4-1). Überproportional 
häufig weiblichen Geschlechts sind die Befragten aus der Russischen Fö-
deration und den GUS-Staaten. Hier liegt der Anteil bei jeweils über 70 %. 
Dabei zeigen sich Parallelen zur Geschlechterverteilung dieser Zuwande-
rergruppen im Allgemeinen. So ist ein überproportionaler Frauenanteil 
besonders bei Personen mit russischem und ukrainischem Migrationshin-
tergrund sowie bei Spätaussiedlern zu verzeichnen (BAMF 2014: 141). Ein 
Vergleich nach Trägerorganisation zeigt, dass der Frauenanteil beim Bund 
der Vertriebenen (71,5 %) am höchsten liegt, während er bei der Caritas am 
geringsten ausfällt (55,3 %).
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Die befragten Klienten der Migrationsberatung waren zum Zeitpunkt der 
Befragung im Mittel 46,3 Jahre alt.47 Dabei zeigt sich eine breite Alters-
spanne unter den Befragten. So war der jüngste Befragte zum Zeitpunkt 
der Befragung 19 Jahre, der älteste Befragte bereits 87 Jahre alt. Wie Tabelle 
4-3 veranschaulicht, bildet die Altersgruppe der 19- bis 26-Jährigen mit 
2,9 % den kleinsten Anteil an allen Befragten. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass Personen bis einschließlich 27 Jahre grundsätzlich durch die 
JMD beraten werden. Nur in Fällen, die Problemlagen von Erwachsenen 
aufweisen, wird die MBE tätig (vgl. Kap. 1.2.2). Die Altersgruppe zwischen 
35 und 44 Jahren ist unter den Klienten mit 30,9 % am stärksten vertreten. 

Tabelle 4-3:  Altersstruktur der befragten MBE-Klienten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.

Alter in Jahren Befragte MBE-Klienten

19 bis 26 2,9

27 bis 34 17,3

35 bis 44 30,9

45 bis 54 22,4

55 bis 64 15,2

65 bis 74 8,3

75 und älter 3,0

Gesamt 100,0

Ein Vergleich mit der Gesamtbevölkerung Deutschlands im Alter ab 25 
Jahren sowie Personen mit Migrationshintergrund und Ausländern (Tab. 
4-4) verdeutlicht die Ähnlichkeit der Befragten mit der Altersstruktur der 
ausländischen Bevölkerung in Deutschland. In der Gesamtbevölkerung 
bildet die Gruppe der Über-64-Jährigen die größte Altersgruppe. 

47 Zum Fragetext siehe v061 bis v063 im Anhang.
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Tabelle 4-4:  Altersstruktur der befragten MBE-Klienten im Vergleich zur  
Gesamtbevölkerung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.229 gewichtet; Destatis 2013c.
Anmerkung: Personen ab 25 Jahren.

Bevölkerung in Deutschland

Alter in 
Jahren

Befragte  
MBE-Klienten

Gesamt Ausländer mit Migrations-
hintergrund

25 bis 34 19,0 16,0 25,3 23,8

35 bis 44 31,4 17,6 27,1 24,4

45 bis 54 22,7 21,5 20,0 20,9

55 bis 64 15,4 17,2 15,4 15,8

65 und älter 11,5 27,7 12,3 15,0

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0

Bei einem Vergleich nach Herkunftsgruppen (Abb. 4-1) zeigt sich, dass 
sich Personen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten zu 
vergleichsweise großen Anteilen auf die höheren Altersgruppen verteilen. 
Insbesondere russischstämmige Personen sind mit rund 28 % überpro-
portional häufig 65 Jahre oder älter und dabei zu 8,9 % bereits älter als 
74 Jahre. Entsprechend liegt das Durchschnittsalter bei Personen aus der 
Russischen Föderation und den GUS-Staaten mit insgesamt 52,8 Jahren 
um mehr als zehn Jahre höher als bei den anderen Herkunftsgruppen, die 
sich in der Altersstruktur ähneln und im Durchschnitt 42,3 Jahre alt sind. 
Erklären lässt sich dies teils durch den hohen Anteil an Spätaussiedlern in 
diesen Herkunftsgruppen, deren Durchschnittsalter allgemein leicht über 
denen der Zuwanderungsbevölkerung und der Bevölkerung ohne Migrati-
onshintergrund liegt (Worbs et al. 2013: 21).
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Abbildung 4-1:  Altersstruktur der befragten MBE-Klienten nach Herkunftsgrup-
pen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.
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Es ergeben sich darüber hinaus keine signifikanten geschlechtsspezifi-
schen Altersunterschiede bei den befragten MBE-Klienten. Auch unter-
scheidet sich die Altersstruktur der MBE-Klienten nach aufgesuchter 
Trägerorganisation nicht signifikant voneinander.

4.1.2 Dauer und Art des Aufenthalts in Deutschland 

Vor dem Hintergrund, dass das Angebot der MBE vorrangig auf Neuzu-
wanderer ausgerichtet ist, weisen die befragten Klienten mit durchschnitt-
lich 11,5 Jahren48 eine recht hohe Aufenthaltsdauer auf.49 Dies ist nicht 
ausschließlich darauf zurückzuführen, dass der Schwerpunkt der MBE de 
facto auch auf der nachholenden Integration liegt (vgl. Kap. 1.1.2). Viel-
mehr halten sich die befragten Klienten auch im Vergleich zur Grundge-
samtheit 2013 durchschnittlich länger in Deutschland auf. So liegt der An-

48 Als Referenzwert gilt der Beginn der Klientenbefragung im Januar 2014.
49 Zum Fragetext siehe v068m und v068j im Anhang.
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teil an Neuzuwanderern50, also Personen, die erst seit bis zu drei Jahren in 
Deutschland ansässig sind, unter den befragten MBE-Klienten bei 18,4 % 
(Abb. 4-2). In der Grundgesamtheit aller MBE-Klienten im Jahre 2013 war 
ihr Anteil mit 36,5 % etwa doppelt so groß. Auffällig ist zudem der mit 
etwa 46 % recht hohe Anteil an Personen, die bereits seit länger als zehn 
Jahren in Deutschland leben (Controlling 2013: ca. 30 %). Die höhere Auf-
enthaltsdauer der Befragten lässt sich jedoch unter anderem dadurch er-
klären, dass im Rahmen des Adressmittlungsverfahrens nicht nur aktuelle 
Klienten angeschrieben wurden, sondern auch Personen, die die MBE im 
Laufe der letzten Jahre in Anspruch genommen haben und bei denen eine 
längere Aufenthaltsdauer daher eher wahrscheinlich ist.51 Zudem bemisst 
sich die oben dargestellte Aufenthaltsdauer der Klienten am Zeitpunkt der 
Befragung im Jahr 2014. Nimmt man hingegen die Aufenthaltsdauer zum 
Zeitpunkt des ersten Aufsuchens einer Migrationsberatungsstelle in den 
Blick, zeigt sich, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten zu diesem 
Zeitpunkt sehr wohl als Neuzuwanderer gelten kann (vgl. Kap. 4.3.4). 

50 Die hier verwendete Definition von „Neuzuwanderer“ weicht leicht von der De-
finition im Controlling ab. Während im Controlling vom Zeitpunkt der Erlan-
gung eines dauerhaften Aufenthaltstitels ausgegangen wird, liegt im Rahmen 
dieser Studie das Einreisejahr zugrunde, das jedoch meist mit der Erlangung 
eines auf Dauer angelegten Aufenthaltstitels einhergeht. Im Hinblick auf den 
Aspekt der Verständlichkeit wurde im Rahmen der Befragung nur das Jahr der 
auf Dauer angelegten Einreise nach Deutschland abgefragt.

51 Die am Adressmittlungsverfahren beteiligten Beratungsstellen wurden zwar 
gebeten, die Anschreiben an Klienten zu schicken, die die MBE frühestens ab 
dem Jahr 2011 in Anspruch genommen haben. Inwiefern dem jedoch nachge-
kommen wurde bzw. die Adresserfassungssysteme der MBE-Stellen eine Diffe-
renzierung nach Beratungsjahren überhaupt zulassen, konnte nicht kontrolliert 
werden. Bekannt ist zudem, dass sich die angeschriebenen Klienten im Hinblick 
auf die Studienteilnahme vielfach nochmals bei ihren Beratern rückversicher-
ten. Denkbar wäre vor diesem Hintergrund, dass Klienten, die sich bereits län-
ger in Deutschland aufhalten und ein größeres Vertrauensverhältnis zu ihren 
Beratern aufgebaut haben, sich eher zur Studienteilnahme bereit erklärt haben.
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Abbildung 4-2:  Aufenthaltsdauer der befragten MBE-Klienten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.235, gewichtet. 
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Ein Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen ergibt teils starke Unter-
schiede hinsichtlich der Länge des Aufenthalts (vgl. Abb. 4-3). Insbesonde-
re sticht die Gruppe der Türkeistämmigen hervor, deren durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer bei 20,3 Jahren liegt: Etwa 78 % der Personen türkischer 
Herkunft Männer und ca. 80 % der türkeistämmigen Frauen leben schon 
länger als zehn Jahre in Deutschland, jeweils über 40 % sogar schon seit 
mehr als 20 Jahren. Der Anteil an Neuzuwanderern unter türkeistämmi-
gen Befragten ist im Vergleich zu den anderen Herkunftsgruppen hin-
gegen sehr gering ausgeprägt (5,7 % der Männer und 4,0 % der Frauen). 
Unterdurchschnittlich ist die Aufenthaltsdauer hingegen mit etwa acht 
Jahren bei Zuwanderern aus der EU, unter denen knapp die Hälfte erst vor 
bis zu fünf Jahren dauerhaft nach Deutschland gezogen ist. 
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Abbildung 4-3:  Aufenthaltsdauer der befragten MBE-Klienten nach Herkunfts-
gruppen und Geschlecht (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung, n=1.235, gewichtet. 
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In der Gruppe der sonstigen Drittstaaten (durchschnittliche Aufent-
haltsdauer: 10,5 Jahre) ergeben sich an dieser Stelle teils markante Un-
terschiede. Seit vergleichsweise kurzer Zeit in Deutschland befinden 
sich durchschnittlich vor allem Personen aus Nordafrika (8,1 Jahre) und 
Vorder-, Zentral- und Südasien (7,8 Jahre): Hier liegt der Anteil an Perso-
nen, die sich unter fünf Jahren in Deutschland aufhalten, bei jeweils 59 % 
bzw. 55 %. Hingegen setzt sich die Gruppe der Personen aus Ländern des 
ehemaligen Jugoslawiens (20,4 Jahre) zu 50 % aus Personen zusammen, die 
bereits länger als 20 Jahre in Deutschland leben. Die überdurchschnittlich 
lange Aufenthaltsdauer von Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien 
und der Türkei kann auch darauf zurückgeführt werden, dass es sich hier-
bei um Personen aus ehemaligen Anwerbestaaten handelt, die auch insge-
samt bereits längere Aufenthaltszeiten in Deutschland haben (vgl. Schuller 
et al. 2011: 71). 

Das durchschnittliche Alter der Befragten zum Zeitpunkt der Einreise 
betrug 35,0 Jahre und ist damit im Vergleich zur gesamten Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund (23,4 Jahre) als hoch einzustufen (Destatis 
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2014). Jedoch zeigen sich auch an dieser Stelle deutliche Unterschiede 
zwischen den untersuchten Zuwanderungsgruppen, wie Abbildung 4-4 
verdeutlicht:

Abbildung 4-4:  Einreisealter nach Herkunftsgruppen und Geschlecht (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.231, gewichtet. 
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Unterdurchschnittlich jung waren bei der Einreise türkischer Herkunft 
Personen mit durchschnittlich 23,9 Jahren: Ca. 85 % der Frauen und 76,0 % 
der Männer aus der Türkei kamen im Alter von bis zu 30 Jahren nach 
Deutschland. Aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten stam-
mende Personen hingegen waren bei der Einreise bereits deutlich älter: 
Bei den Befragten aus der Russischen Föderation lag das durchschnittliche 
Alter bei 44,4, bei Personen aus den GUS-Staaten bei 40,7 Jahren. Wie Ab-
bildung 4-4 verdeutlicht, weisen insbesondere männliche Befragte aus der 
Russischen Föderation ein vergleichsweise hohes Einreisealter auf:  
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Knapp 70 % waren bei der Einreise bereits über 40 Jahre alt. Das Einreiseal-
ter bei Personen aus EU-Staaten liegt bei durchschnittlich 33,7 Jahren und 
bei Personen aus sonstigen Drittstaaten bei 31,7 Jahren. 

Das von 48 % der Befragten und damit am häufigsten genannte Migrati-
onsmotiv52 stellt die Familienzusammenführung53 dar (vgl. Tab. 4-5), die 
auch bezogen auf das gesamte Zuwanderungsgeschehen den wichtigsten 
Migrationskanal nach Deutschland ausmacht: Daten des Mikrozensus 
zufolge waren 44 % der 2008 in Deutschland lebenden, zugewanderten 
Personen aus familiären Gründen nach Deutschland gekommen (Büttner/
Stichs 2014: 30; Destatis 2010: 284f.). Da im Rahmen der Familienzusam-
menführung nachziehende Ehepartner überdurchschnittlich weiblich 
sind (2012: 71 %, Büttner/Stichs 2014: 42), erstaunt es nicht, dass unter den 
weiblichen Befragten mehr Personen (57,0 %) familiäre Gründe als Einrei-
segrund angegeben haben als unter den männlichen (34,2 %). 

Tabelle 4-5: Migrationsmotiv der befragten MBE-Klienten nach Geschlecht  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.199 gewichtet. 
Anmerkung: Nur Personen, die nicht in Deutschland geboren wurden.  

Mehrfachnennungen möglich. 

Migrationsmotiv Gesamt Männer Frauen

Familienzusammenführung 48,0 34,2 57,0

Asyl 24,5 36,6 16,6

Spätaussiedlerstatus 17,4 12,8 20,4

Arbeitssuche 15,1 20,7 11,5

Studium, Ausbildung, Akademikeraustausch 2,0 3,0 1,4

52 Die exakte Frage lautete: „Was waren die Gründe für Ihre Zuwanderung nach 
Deutschland?“. Hierbei waren folgende Antwortmöglichkeiten gegeben: (1) 
Arbeitssuche; (2) Asyl; (3) Einreise mit Partner oder Familie“; (4) Einreise zu 
Partner oder Familie; (5) Spätaussiedlerstatus, (6) Studium oder Ausbildung 
(auch Akademikeraustausch); (7) sonstige Gründe (v071_x im Anhang).

53 Hierzu zählt sowohl die Zusammenführung von bestehenden Familien (z. B. 
Nachzug von Ehepartnern oder Kindern) als auch die Gründung neuer Famili-
en (z. B. durch Heirat). 
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Auffällig ist der vergleichsweise hohe Anteil derjenigen, die „Asyl“ (ca. 
25 %) als einen Zuzugsgrund angaben.54 In der Gruppe der männlichen 
Befragten stellt diese Angabe sogar das am häufigsten genannte Motiv 
für den Zuzug dar. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Kli-
enten nach dem Motiv und nicht nach der rechtlichen Grundlage für 
ihre Einreise nach Deutschland gefragt wurden. Tatsächlich haben 30 % 
derjenigen, die „Asyl“ als Zuwanderungsmotiv nannten, keinen Asylan-
trag in Deutschland gestellt. Das Zuwanderungsmotiv „Asyl“ muss daher 
etwas breitgefasster als „Fluchtgründe“ und nicht zwingend als rechtli-
cher Status bei der Einreise interpretiert werden. Die Gruppe derjenigen, 
die in Deutschland tatsächlich einen Asylantrag gestellt haben, setzt sich 
zu mehr als der Hälfte aus Personen aus Vorder-, Zentral- und Südasien 
(54,3 %) zusammen, die mit Syrien, Afghanistan, Iran und Irak einige der 
zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerbern umfasst. 

Beim dritthäufigsten Migrationsmotiv, dem Spätaussiedlerstatus, zeigen 
sich in der tiefergehenden Analyse deutliche Unterschiede nach der Auf-
enthaltsdauer der Befragten. So geben unter den Neuzuwanderern, die 
erst seit bis zu drei Jahren in Deutschland leben, nur noch 6,7 % an, als 
Spätaussiedler eingereist zu sein. Unter den Personen hingegen, die bereits 
fünf bis zehn bzw. zehn bis 20 Jahre in Deutschland leben, liegt der Anteil 
mit 24,8 % bzw. 27,2 % bedeutend höher. Hierin spiegelt sich die allgemei-
ne Entwicklung des Zuzugs von Spätaussiedlern wider, der in den 1990er 
Jahren seinen Höhepunkt erreichte (etwa 2 Mio. Zuzüge), seither jedoch 
bis auf knapp 500.000 Personen im Zeitraum 2000 bis 2009 sank (Worbs et 
al. 2013: 35). 

54 Laut Mikrozensus lag der Anteil der Zuwanderungsbevölkerung, die aus hu-
manitären oder politischen Gründen nach Deutschland kam, 2008 bei 13,7 % 
(Destatis 2010: 284). Auch in der vom BAMF durchgeführten Befragung von 
Integrationskursteilnehmenden (Schuller et al. 2011: 69), die also eine ähnliche 
Zielgruppe in den Blick nahm wie die Studie zur MBE (vgl. Einleitung), lag der 
Anteil an aus Fluchtmotiven nach Deutschland Zugezogenen bei 18,6 % und 
damit niedriger.
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Mit 15,1 % folgt an vierter Stelle die Gruppe der Personen, die berufliche 
Gründe bzw. Gründe der Arbeitssuche für ihren Zuzug nach Deutschland 
angeben.

Betrachtet man die Zuwanderungsmotive differenziert nach Herkunfts-
gruppen, zeigen sich teils prägnante Unterschiede (vgl. Abb. 4-5). Erwar-
tungsgemäß gibt die Mehrheit der Befragten aus der Russischen Födera-
tion (51,0 %) den Spätaussiedlerstatus als Zuzugsgrund an, der gefolgt von 
Familiennachzug (41,4 %) und Asyl (13,8 %) das am häufigsten genannte 
Motiv darstellt. Eine ähnliche Struktur zeigt sich in der Gruppe der GUS-
Staaten, wobei hier die Familienzusammenführung (49,3 %) noch häufiger 
als der Spätaussiedlerstatus (37,8 %) als Motiv genannt wird; das Motiv der 
Arbeitssuche kommt in beiden Gruppen (Russ. Föderation: 2,1 %; GUS: 
3,3 %) hingegen verhältnismäßig selten vor. In der Gruppe der Türkeistäm-
migen stellt die Familienzusammenführung mit 74,5 % das mit Abstand 
am meisten genannte Zuwanderungsmotiv dar, gefolgt vom Grund der 
Arbeitssuche (13,8 %). Bei der Gruppe der Zuwanderer aus EU-Ländern ist 
der Grund der Arbeitssuche hingegen bedeutend prominenter. So gibt hier 
die Mehrheit aller befragten Personen (57,0 %) an, aus beruflichen Grün-
den nach Deutschland zugezogen zu sein, 4,4 % kamen zudem aus Stu-
diums- oder Ausbildungsgründen. Knapp die Hälfte der aus EU-Ländern 
stammenden Personen (49,0 %), die zu Arbeitszwecken nach Deutschland 
kamen, sind dabei erst vor maximal fünf Jahren nach Deutschland zuge-
zogen (Neuzuwanderer: 32,3 %). Bei den sonstigen Drittstaatsangehörigen 
werden Asylgründe am häufigsten als Zuwanderungsmotiv genannt 
(49,4 %), was sich, wie oben erläutert, auch dadurch erklärt, dass die Grup-
pe einige der bedeutendsten Herkunftsländer von Asylbewerbern umfasst. 
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Abbildung 4-5:  Migrationsmotive nach Herkunftsgruppen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung, n=1.199, gewichtet. 
Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.
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Unter den Personen, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehö-
rigkeit sind (73,8 %), hat die Mehrheit der Befragten mit 62,5 % einen 
unbefristeten Aufenthaltstitel; 37,0 % verfügen über einen befristeten 
Aufenthaltstitel und 0,6 % (6 Personen) über eine Duldung. In der Gruppe 
der russischen und türkischen Migranten sowie in der Gruppe der Perso-
nen aus den GUS-Staaten spiegelt sich diese Struktur wider. In der Gruppe 
der Personen aus Drittstaaten hingegen überwiegt mit 57,0 % der Anteil 
an befristeten Aufenthaltstiteln; 41,9 % sind im Besitz eines dauerhaften 
Aufenthaltstitels und 1,1 % haben eine Duldung. 

4.1.3 Familiäre Lebensverhältnisse

Die überwiegende Mehrheit der Befragten lebte zum Zeitpunkt der Be-
fragung in einer festen Partnerschaft. So geben 64,0 % der MBE-Klienten 
an, verheiratet in einer Partnerschaft zu leben, zusätzlich leben 4,3 % der 
Befragten unverheiratet in einer Partnerschaft. Knapp ein Drittel lebt au-
ßerhalb einer Partnerschaft und ist dabei entweder ledig (8,8 %), verwitwet 



125Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

(5,8 %) oder geschieden bzw. in Scheidung lebend (17,3 %).55 Wie Abbildung 
4-6 veranschaulicht, ergeben sich nur geringfügige Unterschiede zwischen 
den fünf übergreifenden Herkunftsgruppen. Am häufigsten außerhalb 
einer Partnerschaft leben Personen aus den Staaten der GUS (etwa 37 %), 
während Zuwanderer aus der EU überdurchschnittlich häufig unverheira-
tet in einer Partnerschaft sind.

Abbildung 4-6:  Familienstand nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.245, gewichtet.
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Bei der überwiegenden Mehrheit stammt der Partner aus demselben 
Herkunftsland wie die Befragten (Tab. 4-6):56 So geben insgesamt mehr als 
zwei Drittel (70,4 %) der Befragten mit Partner an, dass dieser im selben 
Herkunftsland geboren sei. Bei 12,9 % sind die Partner der Befragten in 
Deutschland geboren, 16,8 % haben einen Partner, der in einem anderen 
Herkunftsland als sie selbst geboren ist. Betrachtet man die Herkunfts-
gruppen im Einzelnen, zeigt sich zunächst, dass türkeistämmige Befragte 

55 Zum Fragetext siehe v077 bis v079 im Anhang.
56 Zum Fragetext siehe v080 im Anhang.
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überproportional häufig (83,3 %) einen Partner aus demselben Herkunfts-
land haben. Vergleichsweise selten haben Russen (68,8 %) und Personen 
aus den GUS-Staaten (63,3 %) einen Partner aus demselben Herkunfts-
land. Jedoch liegt hier der Anteil an Personen mit Partnern aus anderen 
Herkunftsländern vergleichsweise hoch. Betrachtet man diese Gruppe 
eingehender, zeigt sich, dass russlandstämmige Personen zu etwa 82 % mit 
einer Person aus Staaten der GUS liiert sind, während andersherum Perso-
nen aus den GUS-Staaten zu 57,6 % einen russischstämmigen Partner und 
weitere 34,5 % einen Partner aus einem anderen GUS-Staat haben. 
Der höchste Anteil an Personen, die einen in Deutschland geborenen Part-
ner haben, findet sich in der Herkunftsgruppe der sonstigen Drittstaatsan-
gehörigen: Hier sind 20,4 % mit einer in Deutschland geborenen Person li-
iert. Auch unter Personen aus der EU (16,4 %) ist der Anteil vergleichsweise 
hoch. Bei Russischstämmigen und Personen aus der GUS ist der Anteil an 
in Deutschland geborenen Partnern mit 6,2 % bzw. 4,5 % am geringsten. 

Tabelle 4-6: Herkunftsland des Partners (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=839 gewichtet. 
Anmerkung: * Hierunter fallen auch sechs Personen mit dem Geburtsland Deutsch-

land, die einen Partner aus einem anderen Herkunftsland haben.

Deutschland 12,9

Gleiches Geburtsland 70,4

Anderes Geburtsland* 16,8

Gesamt 100,0

Wie Tabelle 4-7 zeigt, hat die überwiegende Mehrheit der Befragten Kin-
der, nur 17,7 % sind kinderlos.57 Die Mehrheit der Befragten mit Kindern 
hat ein Kind (23,2 %) oder zwei Kinder (31,5 %). Etwa 17 % der Eltern ha-
ben drei Kinder und 10,0 % sind vier- oder mehrfach Eltern. Differenzierte 
Analysen nach Herkunftsländern zeigen, dass Personen aus der EU und 
aus Drittstaaten überdurchschnittlich häufig (24,7 % bzw. 24,5 %) kinderlos 
sind. Türkeistämmige Personen haben durchschnittlich die meisten Kin-
der: 20,6 % in dieser Gruppe sind Eltern von vier oder mehr Kindern. 

57 Zum Fragetext siehe v081 und v082 im Anhang.
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Tabelle 4-7: Anzahl der Kinder (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.253, gewichtet.

Kinderlos 17,7

1 Kind  23,2

2 Kinder 31,5

3 Kinder  17,6

4 oder mehr Kinder 10,0

Gesamt 100,0

Da Kinder, insbesondere höheren Alters, nicht notwendigerweise bei ihren 
Eltern wohnen und auch Partner teilweise nicht im selben Haushalt leben, 
wurde im Rahmen der Befragung auch die Haushaltsgröße bzw. Zusam-
mensetzung des Haushalts erfragt, die über die tägliche Lebenswelt und 
das direkte familiäre Umfeld der Beratenen Aufschluss geben kann. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten lebt in Mehr-Personen-Haus-
halten, nur 16,1 % der Probanden leben allein.58 Durchschnittlich leben die 
Befragten in einem Drei-Personen-Haushalt. Vergleicht man nach Her-
kunftsländern, zeigt sich, dass Personen türkischer Herkunft, gefolgt von 
Personen aus Drittstaaten, mit durchschnittlich 3,7 Personen in den per-
sonenstärksten Haushalten leben. Wie Abbildung 4-7 verdeutlicht, wohnt 
in der Gruppe der Türkeistämmigen mehr als die Hälfte der Befragten in 
Konstellationen von vier und mehr Personen (54,4 %). Insbesondere der 
Anteil an Fünf-und-mehr-Personen-Haushalten ist mit 31,0 % vergleichs-
weise hoch; bei Personen aus der Russischen Föderation und den GUS-
Staaten liegt er nur bei etwa der Hälfte. 

58 Zum Fragetext siehe v083 im Anhang.
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Abbildung 4-7:  Haushaltsgröße nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.209, gewichtet.
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Da Eltern mit jüngeren Kindern häufig von spezifischen Fragestellungen 
betroffen sind, insbesondere im Bereich der Bildung und Ausbildung ihrer 
Nachkömmlinge (BAMF 2013b: 6), wurde zudem die Anzahl der bis zu 14 
Jahre alten Kinder im Haushalt erfragt.59 

Unter den Befragten wohnt insgesamt mit ca. 45 % etwas weniger als die 
Hälfte mit unter-14-jährigen Kindern im selben Haushalt zusammen. 
Die restlichen Befragten wohnen entweder in Ein-Personen-Haushalten 
(16,1 %) oder in Mehr-Personen-Haushalten ohne Kinder (38,6 %). Diffe-
renzierter betrachtet nach Herkunftsländern (Abb. 4-8) zeigt sich, dass be-
sonders Zugewanderte aus der Russischen Föderation und den GUS-Staa-
ten jeweils zu mehr als zwei Dritteln und damit bedeutend häufiger als die 
anderen Gruppen ohne jüngere Kinder im Haushalt leben. Bei Personen 
türkischer Herkunft Zuwanderern aus der EU sowie aus Drittstaaten hin-
gegen lebt mehr als die Hälfte mit Kindern unter 14 Jahren zusammen, bei 
den Türkeistämmigen sind es sogar über 60 %. 

59 Zum Fragetext siehe v084 im Anhang.
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Abbildung 4-8:  Anzahl der Unter-14-Jährigen im Haushalt nach Herkunftsgrup-
pen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.248, gewichtet.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gruppe der befragten 
Zuwanderer, die hinsichtlich ihrer Zusammensetzung nach Herkunftsre-
gionen die Grundgesamtheit der MBE-Klienten zu großen Teilen wider-
spiegelt (vgl. Kap. 2.1), in Bezug auf soziodemografische und migrations-
biografische Faktoren außerordentlich heterogen ausgeprägt ist. Zwischen 
den fünf vorrangig betrachteten, übergreifenden Herkunftsgruppen of-
fenbaren sich Unterschiede insbesondere bei den Migrationsmotiven und 
der Aufenthaltsdauer. Die Gruppe der Personen türkischer Herkunft setzt 
sich überwiegend aus bereits seit länger als zehn Jahren in Deutschland 
lebenden Personen zusammen, die vorrangig aus Gründen der Familien-
zusammenführung zugezogen sind. Weitgehend ähnlich sind sich in mi-
grationsbiografischen und soziodemografischen Aspekten die Befragten 
aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion (Russische Föderation sowie 
GUS-Staaten). Beide Gruppen setzen sich mehrheitlich aus weiblichen 
Personen zusammen und kamen meist als Spätaussiedler oder aus famili-
ären Gründen nach Deutschland. Auffällig ist im Vergleich zu den anderen 
Untersuchungsgruppen zudem das hohe Durchschnittsalter. 

MBE-Klienten aus der EU, die mit durchschnittlich ca. acht Jahren die 
kürzeste Aufenthaltsdauer in Deutschland haben, sind mehrheitlich aus 
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Arbeitsgründen nach Deutschland zugezogen und unterscheiden sich 
hierdurch stark von den weiteren Herkunftsgruppen. Die sich aus unter-
schiedlichsten Herkunftsregionen zusammensetzende Gruppe der „Son-
stigen Drittstaaten“ ist geprägt von einem überproportional hohen Anteil 
an Personen, der Asyl-/Fluchtgründe als Zuwanderungsmotiv angibt, was 
sich auch durch den hohen Anteil an aus aktuellen Krisenregionen stam-
menden Personen erklärt. 

Insgesamt spricht die Zusammensetzung der Befragtengruppe dafür, dass 
die MBE sehr unterschiedliche Zuwanderergruppen erreicht, was als po-
sitiv zu werten ist. Gleichzeitig verdeutlichen die Ergebnisse, dass die MBE 
eine hinsichtlich ihrer Migrationsbiografie „hyper-diverse“ Klientel bei der 
Integration in Deutschland begleitet. Aufgrund der unterschiedlichen Zu-
wanderungsgründe, Aufenthaltsbedingungen und Aufenthaltsdauern in 
Deutschland kann davon ausgegangen werden, dass aufseiten der Berater 
ein hohes Maß an Flexibilität wie auch ein breit gefächertes Fachwissen 
gefordert ist. 

4.2 Leben in Deutschland

Die Integration in eine fremde Aufnahmegesellschaft ist ein vielschichti-
ger Prozess, dessen Mechanismen und Teilbereiche in enger gegenseitiger 
Wechselwirkung stehen. In der indikatorengestützten bzw. analytischen 
Integrationsforschung hat sich eine Differenzierung in die Teilbereiche 
der kognitiv-kulturellen, strukturellen, sozialen und emotionalen Dimen-
sion etabliert (Esser 2006b: 27; Kalter 2008: 20ff.). Im Folgenden werden in 
Anlehnung an die von Esser unterschiedenen Integrationsdimensionen 
ausgewählte Indikatoren betrachtet. Damit soll ein möglichst facetten-
reicher Eindruck von der Lebenssituation der befragten MBE-Klienten in 
Deutschland ermöglicht werden. 

4.2.1 Sprachliche Integration

Die Dimension der kognitiven bzw. kulturellen Integration umfasst 
den Erwerb grundlegender kultureller Kenntnisse und Fertigkeiten wie 
Sprach- und Normkenntnisse oder das Verständnis von Gestik oder Ge-
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bräuchen, welche eine erfolgreiche Interaktion in der Aufnahmegesell-
schaft ermöglichen. Insbesondere Sprachkenntnisse bilden hierbei einen 
wesentlichen Aspekt, da sie den Zugang zu weiteren Integrationsdimen-
sionen wie Arbeitsmarkt und sozialen Netzen maßgeblich beeinflussen 
(Esser 2006b: 26). So wurde ein signifikant positiver Zusammenhang zwi-
schen Sprachkompetenz und Lohnhöhe sowie der Wahrscheinlichkeit, 
erwerbstätig zu sein, gefunden; gleichzeitig wird das Risiko, unter dem 
Qualifikationsniveau beschäftigt zu sein, mit steigender Sprachkompetenz 
erheblich gesenkt (Brücker et al. 2014: 26). Auch im Kontext der Migra-
tionsberatung spielen die Sprachkenntnisse der Klienten eine wichtige 
Rolle. Zum Einen werden die Effizienz und Tiefe der Beratung maßgeblich 
durch das gegebene Verständigungsniveau beeinflusst. Trotz des hohen 
Anteils an Beratern mit eigenem Migrationshintergrund und der generell 
hohen Mehrsprachigkeit unter den Mitarbeitern der MBE findet ein Groß-
teil der Beratung auf Deutsch statt. Zum Anderen ergeben sich gerade 
durch die Sprachschwierigkeiten der Klienten im Alltag vielfältige Anlässe, 
die Beratung in Anspruch zu nehmen (vgl. Kap. 4.3.6.1). Folgerichtig ist 
davon auszugehen, dass der Grad der Sprachbeherrschung der Klienten 
potenziellen Einfluss auf Beratungsinhalte, Nutzungsverhalten und -zu-
friedenheit sowie möglicherweise auf den Erfolg der Migrationsberatung 
hat.

4.2.1.1 Deutschkenntnisse

Um die Sprachfertigkeit der Befragten zu ermitteln, wurden sie danach ge-
fragt, wie sie ihre Deutschkenntnisse alles in allem einschätzen.60 Es han-
delt sich somit um ein subjektives Maß, welches einen Durchschnittswert 
aus den Alltagserfahrungen der Befragten im Umgang mit der deutschen 
Sprache abbildet.61 Über die Herkunftsgruppen hinweg schätzen über 

60 Zum Fragetext siehe v109 im Anhang.
61 Um einen Referenzwert zu erhalten, wurden die Interviewer gebeten, am Ende 

des Interviews die Deutschkenntnisse des Gesprächspartners einzuschätzen. 
Die Übereinstimmung von Selbst- und Fremdeinschätzung liegt mit einem 
Korrelationskoeffizienten von .79 (Spearman-Korrelationskoeffizient) außeror-
dentlich hoch. Als Indikator für die Güte der Sprachkenntnisse wird im Folgen-
den daher auf die individuelle Selbsteinschätzung der Befragten zurückgegrif-
fen.
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ein Drittel der Befragten ihre deutschen Sprachkenntnisse als (sehr) gut 
ein; 44,6 % stufen ihr Sprachniveau als mittelmäßig ein. Nur ein geringer 
Anteil von 5,3 % bescheinigt sich sehr schlechte bzw. gar keine Deutsch-
kenntnisse (Abb. 4-9).

Die besten Sprachfertigkeiten schreiben sich dabei Klienten aus EU-Län-
dern zu: Über die Hälfte schätzen ihre Deutschkenntnisse als „sehr gut“ 
(10,9 %) oder „gut“ (43,2 %) ein. Die weiterführende Analyse zeigt auf, dass 
dieses positive Ergebnis vor allem durch Personen aus den neuen Mit-
gliedsstaaten Bulgarien und Rumänien (EU-2) beeinflusst wird, von denen 
72,2 % über (sehr) gute Deutschkenntnisse verfügen. Verhaltener fallen 
die Einschätzungen von Klienten aus der Russischen Föderation und den 
GUS-Staaten aus: Jeweils knapp ein Drittel schätzen ihre Deutschkennt-
nisse als (sehr) gut ein, eine Mehrheit von jeweils über 45 % ordnen sich 
mittelmäßige Kenntnisse zu. Der Anteil derer, die sich schlechte Deutsch-
kenntnisse zuschreiben, ist mit 16,9 % bzw. 20,7 % gut doppelt so hoch wie 
unter EU-Bürgern. 

Abbildung 4-9:  Selbst eingeschätzte Deutschkenntnisse nach Herkunftsgruppen 
(in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.
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Auffällig ist eine hohe Übereinstimmung der selbst zugeschriebenen 
Sprachkenntnisse von Personen aus der Russischen Föderation und der 
Türkei. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des durchschnittlich deut-
lich höheren Bildungsniveaus der russischstämmigen Klienten (vgl. Abb. 
4-13a), welches bessere Sprachkenntnisse vermuten ließe, ist das Ergebnis 
bemerkenswert. Eine mögliche Erklärung könnte in der vergleichsweise 
längeren Aufenthaltsdauer der türkischen Befragten und dem höheren 
Alter der russischen Befragten liegen. 

Formale Bildung zählt neben dem Einreisealter zu den stabilsten Prädik-
toren für den erfolgreichen Erwerb einer Zweitsprache (Esser 2006b: 23f.). 
Auch im vorliegenden Datensatz kann ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen dem Bildungsniveau der Befragten und ihren selbsteingeschätz-
ten Deutschkenntnissen festgestellt werden (Abb. 4-10). Vor allem Per-
sonen ohne schulischen Abschluss schätzen ihr Sprachniveau demnach 
schlechter ein: Über ein Drittel schreibt sich schlechte (24,5 %) bzw. sehr 
schlechte (10,1 %) Deutschkenntnisse zu; der Anteil derer mit (sehr) guten 
Sprachkenntnissen beträgt mit rund 16 % nur weniger als die Hälfte des 
entsprechenden Anteils bei Klienten jedweden Schulabschlusses. Während 
zwischen Personen mit mittlerem Schulabschluss bzw. Pflichtschulab-
schluss kaum Unterschiede bezüglich der selbsteingeschätzten Deutsch-
kenntnisse zu erkennen sind, zeigt sich bei Klienten mit Hochschulreife 
tendenziell ein höherer Anteil an Personen mit (sehr) guten Deutsch-
kenntnissen. Der Gesamtanteil derer mit (sehr) schlechten bzw. keinen 
Deutschkenntnissen ist hingegen bei Klienten aller Schulabschlüsse mit 
rund einem Fünftel vergleichbar hoch.
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Abbildung 4-10:  Selbst eingeschätzte Deutschkenntnisse nach Bildungsniveau  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.
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4.2.1.2 Sprachnutzung

Um einzuschätzen, welchen Stellenwert die deutsche Sprache im All-
tag der Befragten einnimmt, wurde nach deren Verwendung in den 
Lebenskontexten Familie62 und Arbeitsplatz63 gefragt. Insbesondere im 
Familienumfeld ist die Verwendung der deutschen Sprache unter Nicht-
Muttersprachlern keine Selbstverständlichkeit (Prenzel 2004; 2013). Unter 
den MBE-Klienten geben im Schnitt 68,6 % an, zu Hause (auch) Deutsch 
zu sprechen (Abb. 4-11). Allerdings ist die anteilsmäßige Verwendung des 
Deutschen als Familiensprache vergleichsweise gering. So geben über zwei 
Drittel (69,3 %) an, zu Hause selten oder nie Deutsch zu sprechen. Dabei 
zeigen sich deutliche Unterschiede nach Herkunftsländern. Lediglich 
21,0 % der Personen aus der Türkei kommunizieren nach eigenen Anga-
ben immer oder häufig mit Familienangehörigen auf Deutsch, was dem 
niedrigsten Wert aller Herkunftsgruppen entspricht. Dieses Ergebnis steht 
im Einklang mit früheren Studien, die eine vergleichsweise geringe Ver-

62 Zum Fragetext siehe v115 im Anhang.
63 Zum Fragetext siehe v116 im Anhang.
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wendung des Deutschen in den Familien türkeistämmige Personen finden 
(Babka von Gostomski 2010b: 119). Allerdings liegen die Anteile bei Perso-
nen aus der Russischen Föderation (23,9 %) und den GUS-Staaten (27,5 %) 
nur unwesentlich höher. 

Abbildung 4-11: Verwendung der deutschen Sprache in der Familie nach Her-
kunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.051, gewichtet.
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Deutlich höhere Anteile finden sich hingegen in den Familien von Perso-
nen aus EU-Ländern: Bei fast 40 % der Befragten findet Deutsch als Fami-
liensprache immer oder häufig Verwendung. Dieser Anteil liegt bei Perso-
nen aus Drittstaaten ähnlich hoch, wobei sich bei differenzierten Auswer-
tungen starke Schwankungen zeigen. So liegt der Anteil derer, die Deutsch 
als alleinige Familiensprache verwenden, bei Personen aus (nord-)afri-
kanischen Ländern, Mittel- und Südamerika sowie Ost-/Südostasien mit 
jeweils rund 20 % relativ hoch; bei Klienten (nord-)afrikanischer Herkunft 
wird Deutsch sogar in über 60 % der Fälle immer oder häufig gesprochen, 
was in dieser Gruppe teilweise durch einen hohen Anteil an Personen 
erklärt werden kann, deren Partner in Deutschland geboren wurde. 

Frauen geben über die Herkunftsländer hinweg häufiger an, im Familien-
kreis Deutsch zu sprechen als Männer. Dieses Ergebnis trifft insbesondere 
auf russischstämmige Klienten zu. Während hier fast ein Drittel (31,5 %) 
der Frauen angibt, immer oder häufig Deutsch in der Familie zu sprechen, 
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sind es bei den Männern nur 4,7 %. Lediglich bei Befragten aus (nord-)afri-
kanischen Ländern ist eine deutliche Umkehr des Geschlechtereffekts zu 
beobachten. Gruppenübergreifend zeigt sich eine häufigere Verwendung 
des Deutschen in der Familie, wenn im Haushalt Kinder unter 14 Jahren 
leben. 

Erwartungsgemäß ist die Verwendung des Deutschen als Umgangssprache 
am Arbeitsplatz erheblich höher. Über 80 % der erwerbstätigen Befragten 
sprechen nach eigenen Angaben überwiegend Deutsch am Arbeitsplatz 
(Abb. 4-12). Dies trifft insbesondere auf Personen aus EU- und Drittlän-
dern zu. Der überwiegende Gebrauch der eigenen Muttersprache am 
Arbeitsplatz ist hingegen bei türkischsprachigen Personen mit 34,4 % am 
häufigsten zu beobachten, gefolgt von Personen aus den GUS-Staaten und 
der Russischen Föderation. Möglicherweise ist innerhalb dieser großen 
Migrantengruppen eine Beschäftigung im Rahmen wachsender ethni-
scher Ökonomien eher gegeben (Floeting et al. 2004: 28ff.). Allerdings 
findet sich ein Großteil dieser Personen in niedrigqualifizierten Bereichen 
wieder: 68,4 % sind als – fast ausschließlich ungelernte – Arbeiter beschäf-
tigt. Dies könnte auf eine generelle ethnische Segregation des Arbeits-
marktes zurückzuführen sein. Nur 2,9 % der erwerbstätigen Befragten 
geben an, am Arbeitsplatz überwiegend in einer Drittsprache wie zum 
Beispiel Englisch zu kommunizieren; diese sind überwiegend als (hoch)
qualifizierte Angestellte tätig. 
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Abbildung 4-12:  Sprachnutzung am Arbeitsplatz nach Herkunftsgruppen  
(in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=442, gewichtet;
Basis: Erwerbstätige Personen.
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Insgesamt schätzen erwerbstätige Personen ihre Deutschkenntnisse sig-
nifikant besser ein. Dieser Umstand verdeutlicht die engen Wirkungszu-
sammenhänge zwischen den Integrationsdimensionen: Während Sprach-
kenntnisse einerseits den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen, werden 
dadurch zugleich wichtige Gelegenheitsstrukturen zum praktischen 
Sprachgebrauch erschlossen.

4.2.1.3 Teilnahme am Integrationskurs 

Integrationskurse bilden zentrale Elemente der neuen Integrationspolitik, 
welche mit dem am 1. Januar 2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsge-
setz verfolgt wird. Erstmals übernahm damit der Bund die zentrale politi-
sche Verantwortung für eine systematische Integrationsförderung, welche 
sich insbesondere in einer „Erstförderung nach Einreise und sprachlichen 
Basisqualifikation“ für Neuzuwanderer und länger in Deutschland lebende 
Migranten manifestiert (Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration 2005; Schönwälder et al. 2005: 35ff.). Integra-
tionskurse setzen sich aus einem Sprachkurs mit 600 Unterrichtseinheiten 
sowie einem Orientierungskurs im Umfang von 60 Einheiten zusammen. 
Ziel ist es, zugewanderte Personen zur sprachlichen Handlungsfähigkeit 
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im Deutschen zu befähigen, um ihnen wesentliche gesellschaftliche Teil-
habechancen, nicht zuletzt auf dem Arbeitsmarkt, zu ermöglichen, und 
eine soziale Integration zu befördern (BAMF 2013c: 6f., 14). Zudem werden 
grundlegende Kenntnisse unter anderem über Werte und Kultur, Rechts-
ordnung und politische Strukturen der Aufnahmegesellschaft vermittelt, 
um die Orientierung im neuen Lebensumfeld zu erleichtern und Identifi-
kationsmöglichkeiten zu schaffen (BAMF 2013c: 7, 29ff.). 

Die Mehrheit der Befragten hat bereits einen Integrationskurs besucht 
(71,3 %) oder nahm zum Zeitpunkt der Befragung an einem teil (6,0 %) 
(Tab. 4-8).64 Diese hohe Teilnahmequote ist dadurch zu erklären, dass die 
Migrationsberatung konzeptionell eng mit dem Angebot von Integrati-
onskursen verbunden ist. So zählt die sozialpädagogische Betreuung von 
Zuwanderern im Rahmen der Teilnahme an einem Integrationskurs zu 
den Kernaufgaben der MBE (BMI 2010). Sowohl die Weiterleitung der 
Klienten an einen passenden Kurs, als auch die Unterstützung bei der 
Antragsstellung oder bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglichkeiten 
stellen wichtige Ziele der Beratung dar. Besonders häufig haben Perso-
nen aus den GUS-Staaten und der Russischen Föderation mit 89,0 % bzw. 
80,6 % den Integrationskurs absolviert, während unter türkeistämmigen 
Befragten nur etwa die Hälfte diesen Kurs besuchte. Auch unter EU-
Bürgern ist der Anteil derjenigen, die den Kurs nicht besuchten, mit rund 
einem Drittel vergleichsweise hoch. 

Tabelle 4-8: Teilnahme am Integrationskurs nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet. 

Teilnahme Aktuelle Teilnahme Keine Teilnahme

Russ. Föderation 80,6 4,9 14,5

Türkei 49,6 2,4 48,0

GUS 89,0 3,2 7,9

EU gesamt 60,1 8,8 31,1

Drittstaaten 70,3 9,2 20,5

Gesamt 71,3 6,0 22,6

64 Zum Fragetext siehe v110 im Anhang.
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Der Integrationskurs wird mit einem Abschlusstest beendet. Um das 
„Zertifikat Integrationskurs“ zu erhalten, müssen die Teilnehmer den so-
genannten Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) mit dem Niveau B1 sowie 
einen inhaltlichen Test zum Orientierungskurs bestehen. Ziel des Integra-
tionskurses ist die Vermittlung ausreichender deutscher Sprachkenntnis-
se, welche mit dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen (GER) umschrieben werden.65 

Tabelle 4-9a:  Erreichtes Sprachniveau am Ende des Integrationskurses der Prü-
fungsteilnehmenden nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=747, gewichtet;
Basis: Personen, die am Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) teilgenommen haben.

B1 A2 unter A2

Russ. Föderation 65,6 31,0 3,5

Türkei 45,8 46,0 8,2

GUS 67,6 28,4 4,1

EU gesamt 88,1 8,6 3,3

Drittstaaten 84,0 12,0 4,0

Gesamt 73,1 22,8 4,1

Insgesamt 89,8 % der Personen, die einen Integrationskurs besuchten, 
nahmen an dieser Prüfung teil.66 Die Ergebnisse der Befragten liegen in 
einigen Herkunftsgruppen deutlich über dem Bundesdurchschnitt aller 
Testteilnehmer. So wurde das Sprachniveau B1 bundesweit von 55,9 % 
der Prüfungsteilnehmer bis 2012 erreicht (A2: 35,4 %/unter A2: 8,7 %) 
(BAMF 2013a: 13), während unter den befragten Klienten über 70 % dieses 
Niveau erlangten (Tab. 4-9a).67 Überdurchschnittlich gute Deutschkennt-
nisse konnten dabei Personen aus EU-Mitgliedsstaaten und Drittstaaten 
nachweisen. Wie bereits bei den selbst eingeschätzten Deutschkenntnis-
sen sind die positiven Ergebnisse unter EU-Bürgern insbesondere auf die 

65 Für eine genauere Operationalisierung des Sprachniveaus B1 siehe BAMF 
2013c: 25f.

66 Zum Fragetext siehe v112 bis v114 im Anhang.
67 Insgesamt 66 Personen gaben an, den Test bestanden zu haben, konnten sich je-

doch nicht an das konkrete Ergebnis erinnern. Da zumindest das Sprachniveau 
A2 erreicht werden muss, damit der DTZ als bestanden gilt, wurde das Resultat 
in diesen Fällen auf A2 gesetzt.
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Gruppe EU-2 zurückzuführen, von denen 93,4 % das Niveau B1 erreichten 
(vgl. Tab. 4-9b/Anhang). Die insgesamt positiven Testergebnisse sind mit 
großer Wahrscheinlichkeit auf das überdurchschnittlich hohe Bildungs-
niveau innerhalb der Stichprobe zurückzuführen (vgl. Abb. 4-13a). Stärker 
noch als bei den selbsteingeschätzten Deutschkenntnissen ist bei den 
Sprachtestergebnissen ein signifikant positiver Zusammenhang mit dem 
Bildungsniveau der Befragten ersichtlich (Tab. 4-10). Auch die tendenziell 
schwächeren Testergebnisse der türkeistämmigen Befragten, von denen 
45,8 % das Niveau B1 erlangten, sind vor diesem Hintergrund zu lesen.

Tabelle 4-10:  Erreichtes Sprachniveau am Ende des Integrationskurses nach 
Schulabschluss (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=747, gewichtet;
Basis: Personen, die am Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) teilgenommen haben.

B1 A2 unter A2

Kein Abschluss 53,4 27,8 18,8

Pflichtschulabschluss 56,6 33,6 9,9

Mittlerer Abschluss, Abschluss einer  
weiterführenden Schule 71,4 23,5 5,1

Hochschulreife oder Abitur 76,0 21,2 2,8

4.2.2 Bildung und Erwerbstätigkeit

Eine essenzielle Bedeutung im Integrationsprozess von Zuwanderern 
kommt der strukturellen Integration zu, welche die Besetzung von Po-
sitionen in gesellschaftlichen Teilsystemen beschreibt. Insbesondere die 
Integration und Platzierung auf dem Arbeitsmarkt ist mit dem Zugang zu 
zentralen materiellen und immateriellen Gütern verbunden und besitzt 
unmittelbaren Einfluss auf die Integration in anderen Teilbereichen: Ne-
ben wirtschaftlicher Unabhängigkeit werden wichtige Gestaltungsspiel-
räume und Gelegenheitsstrukturen für soziale Kontakte zur Aufnahmege-
sellschaft eröffnet, welche einer sprachlichen, sozialen und nicht zuletzt 
identifikativen Integration zuträglich sind (Esser 2001; Kalter 2008: 21f.). 
Der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt ist besonders in Deutschland in hohem 
Maße vom Qualifikations- und Bildungsgrad abhängig (Granato/Kalter 
2001). Zusätzlich zählt Bildung als wichtiger Einflussfaktor für eine Viel-
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zahl weiterer Integrationserfordernisse, wie etwa das erfolgreiche Erler-
nen einer Zweitsprache (Lochner et al. 2013). Im Folgenden werden daher 
die schulische und berufliche Qualifikation der befragten MBE-Klienten 
sowie ihre Teilhabe am Arbeitsmarkt differenziert betrachtet.

4.2.2.1 Schulische Bildung

Wie bereits das durchschnittliche Einreisealter der Befragten von rund 36 
Jahren impliziert, hat die überwiegende Mehrheit (97,2 %) der Befragten 
im Herkunftsland bzw. einem Drittland die Schule besucht. Da die Bil-
dungssysteme der einzelnen Herkunftsländer sehr unterschiedlich sind, 
musste auf eine grobe Kategorisierung zurückgegriffen werden, um eine 
annähernde Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse zu erreichen. So wur-
de jeweils der höchste an einer allgemeinbildenden Schule im In- oder 
Ausland erworbene Abschluss gewertet.68 In Fällen, in denen sowohl in 
Deutschland als auch im jeweiligen Herkunftsland bzw. in einem Dritt-
land ein Schulabschluss erworben wurde, wurde der jeweils Höchste 
ausgewiesen. Personen, die nach eigenen Angaben keine Schule besucht 
haben (n=19), wurden als „kein Abschluss“ gewertet.

Im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung mit Migrationshinter-
grund69 fällt das überdurchschnittlich hohe Bildungsniveau der Befragten 
auf: So ist der Anteil derer, die über Hochschulreife verfügen, mit fast zwei 
Drittel der Stichprobe (62,0 %) mehr als doppelt so hoch als in der Ver-
gleichsgruppe mit 29,7 % (Abb. 4-13a; Destatis 2013c: 139ff.; eigene Be-
rechnung). Auch der Anteil der Befragten ohne schulischen Abschluss ist 
mit insgesamt 3,7 % deutlich geringer als in der Gesamtbevölkerung mit 
Migrationshintergrund mit 15,5 %. Ein Erklärungsansatz für diese Verzer-

68 Für Vergleichszwecke wurden die Angaben aus dem Mikrozensus sowie der-
jenigen Personen, die in Deutschland einen Abschluss erworben haben, auf 
vier Kategorien verteilt. Dabei wurden die Kategorien „Fachabitur/ Fachhoch-
schulreife“ und „Abitur“ unter „Hochschulreife, Abitur“ sowie „polytechnische 
Oberschule“ und „Realschule o.ä.“ unter „Mittlerer Abschluss“ zusammengefasst 
(Frageformulierung siehe v086-v089 im Anhang; zu den Originalangaben im 
Mikrozensus 2012 siehe Destatis 2013c: 139f.).

69 Als Referenz wurde die Gruppe der Personen mit eigener Migrationserfahrung 
der Alterskategorien 25 bis 65+ des Mikrozensus herangezogen (Destatis 2013c). 
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rung zugunsten höher gebildeter Personen unter den Befragten könnte 
darin liegen, dass die Teilnahmebereitschaft an empirischen Studien mit 
höherer Bildung erfahrungsgemäß steigt. 

Abbildung 4-13a:  Höchster allgemeinbildender Schulabschluss nach Herkunfts- 
gruppen und Geschlecht, sowie in Gesamtbevölkerung mit  
Migrationshintergrund in Deutschland (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet;
Mikrozensus 2012, eigene Darstellung.
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In der vorliegenden Studie wurde die Teilnahmebereitschaft der Pro-
banden zudem durch die aktive Rücksendung einer Willenserklärung 
bekundet, welche den Klienten zusammen mit Dokumenten zu Hinter-
grundinformationen der Studie und Informationen zum Datenschutz zu-
gesandt wurde. Es ist durchaus denkbar, dass die Wirkung eines generellen 



143Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

Bildungs-Bias bei der Zielgruppe der MBE-Klienten noch verstärkt zutage 
tritt, da bei diesen vermehrt sprachliche Schwierigkeiten und Unsicherheit 
im Umgang mit Formalitäten angenommen werden können. 

Über die Herkunftsgruppen hinweg zeichnen sich jedoch deutliche Un-
terschiede im Bildungsniveau ab. So sind besonders bei Befragten aus 
der Russischen Föderation und den GUS-Staaten sehr hohe Anteile von 
Personen mit Hochschulreife vertreten: 84,3 % bzw. 86,4 % haben den 
höchsten formalen Schulabschluss erreicht. Frauen sind in diesen Grup-
pen tendenziell etwas häufiger vertreten. Etwas seltener, im Vergleich zur 
deutschen Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund jedoch noch 
immer überdurchschnittlich, können Personen aus EU- und Drittländern 
eine Hochschulreife vorweisen. Dabei sind auch unter EU-Bürgern Frauen 
mit rund 10 Prozentpunkten etwas häufiger vertreten. Diesen überaus 
gut ausgebildeten Befragtengruppen stehen jedoch einzelne Herkunfts-
gruppen gegenüber, die sich durch ein vergleichsweise niedriges Schulbil-
dungsniveau auszeichnen. Bei türkischen Befragten verfügen 6,4 % über 
keinen Schulabschluss, wobei hier der Anteil bei türkischen Frauen mit 
9,4 % deutlich über demjenigen türkischer Männer mit 3,0 % liegt. Weitere 
43,6 % der türkischen Klienten verfügen lediglich über einen Pflichtschul-
abschluss. Auch bei Personen aus Drittstaaten sind überdurchschnittlich 
häufig Personen ohne Abschluss vertreten. In dieser Ländergruppe fallen 
insbesondere Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien auf (16,8 %) (Abb. 
4-13b/Anhang).

4.2.2.2 Berufliche Bildung

Berufliche Qualifikation
Ähnlich wie bei den Schulabschlüssen wurde auch die Mehrheit der beruf-
lichen Abschlüsse im Herkunftsland bzw. in einem Drittland absolviert.70 

Da der Anteil der Personen, die ihren Studienabschluss (8 Personen; 1,8 %) 
bzw. ihre berufliche Ausbildung (22 Personen; 3,9 %) in Deutschland 
erlangten, sehr gering ist, werden die in Deutschland oder im Ausland 
erworbenen Abschlüsse im Folgenden zusammengefasst. Abbildung 4-14a 

70 Zum Fragetext siehe v090 und v091_x sowie v094 und v095_x im Anhang.
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stellt die höchsten beruflichen Bildungsabschlüsse nach Herkunftsgrup-
pen dar.71 Demnach verfügt rund ein Drittel der Befragten (32,9 %) über 
ein abgeschlossenes Hochschulstudium, womit ihr Anteil mehr als dop-
pelt so hoch ist wie in der Gesamtbevölkerung mit eigener Migrationser-
fahrung (Destatis 2013c: 31f.). 

Auch bei der beruflichen Qualifikation fällt die heterogene Verteilung 
über die Herkunftsgruppen auf. Ein ausgesprochen hohes berufliches 
Bildungsniveau findet sich wiederum bei Personen aus der Russischen 
Föderation und den GUS-Staaten: rund 46 % der Befragten dieser beiden 
Gruppen verfügen über ein abgeschlossenes Studium, 41,5 % bzw. 42,1 % 
können einen beruflichen Abschluss vorweisen. Etwas geringere Anteile 
an Hochschulabsolventen mit jeweils etwa 30 % finden sich bei Personen 
aus EU- und Drittländern. Der Anteil an niedrigqualifizierten Personen ist 
bei Befragten aus der Türkei am höchsten – fast drei Viertel verfügen über 
keine formale berufliche Qualifikation; 8,9 % haben ein Studium absol-
viert. Dieser Anteil wird von Personen aus Ländern des ehemaligen Jugo-
slawien noch unterschritten (vgl. Abb. 4-14b/Anhang), von denen jedoch 
40 % eine Berufsausbildung besitzen.
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Abbildung 4-14a:  Höchster beruflicher Bildungsabschluss nach Herkunftsgrup- 
pen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

71 Über ein Drittel der Personen mit Studienabschluss (36,5 %) verfügt darüber 
hinaus zusätzlich über eine berufliche Ausbildung. In diesen Fällen wurde das 
Studium als höchster beruflicher Abschluss gewertet.
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Differenziert man nach dem Geschlecht der Befragten, fällt auf, dass 
durchschnittlich mehr Frauen (37,1 %) als Männer (26,4 %) einen Universi-
tätsabschluss erlangt haben. Dies trifft auch auf die Gruppe der türkischen 
Befragten zu (10,2 % vs. 7,5 %). Allerdings liegt hier der Anteil an Frauen 
mit einer Berufsausbildung (8,2 %) deutlich unter demjenigen türkischer 
Männer (26,9 %), weshalb letztlich 81,6 % der türkischen Frauen keine be-
rufliche Qualifikation besitzen. Dieses Muster zeigt sich in abgeschwächter 
Form auch bei den übrigen Herkunftsgruppen: Während Frauen häufiger 
einen Hochschulabschluss vorweisen können, verfügen Männer etwas 
häufiger über eine berufliche Ausbildung; tendenziell haben sie jedoch 
auch etwas häufiger keine formale Berufsausbildung.

Formale Anerkennung ausländischer Abschlüsse 
Das Vorhandensein beruflicher Qualifikationen ist nicht zwangsläufig 
mit deren erfolgreicher Verwertung auf dem Arbeitsmarkt verbunden. 
Eine formale Anerkennung von beruflichen Qualifikationen ist für die 
Ausübung sogenannter reglementierter Berufe72 notwendig und für 
andere Berufe in der Regel ein wesentlicher Marktvorteil. Seit dem 1. Ap-
ril 2012 besteht erstmals ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf die 
Gleichwertigkeitsprüfung: Das „Gesetz zur Verbesserung der Feststellung 
und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen“ (Aner-
kennungsgesetz) verleiht allen Ausländern den Rechtsanspruch auf eine 
Gleichwertigkeitsprüfung ihrer im Ausland erworbenen Qualifikation, 
sofern diese in die Regelungskompetenz des Bundes fällt (u.a. sämtliche 
Ausbildungsberufe des Dualen Systems). Dies war zuvor in der Regel nur 
für reglementierte Berufe bzw. nur für EU-Bürger oder Spätaussiedler 
möglich (Heß 2012: 50).
 
Um die formalen Arbeitsmarktchancen der Befragten einzuschätzen, wur-
den Personen mit ausländischen Berufs- oder Studienabschlüssen befragt, 

72 Zu den reglementierten Berufen zählen alle Tätigkeiten, deren Ausübung recht-
lich an ein Diplom oder andere Befähigungsnachweise gebunden ist. Insbeson-
dere fallen darunter freie Berufe (z. B. Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer, Psychotherapeuten), Berufe mit gesetzlich geschütz-
ten Berufsbezeichnungen (z. B. Architekten, Physio-/Ergotherapeuten) sowie 
Tätigkeiten im öffentlichen Dienst (z. B. Lehrer an staatlichen Schulen) (Heß 
2012: 50). Eine aktuelle Liste dieser Berufe findet sich unter: http://ec.europa.
eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (Stand 02.09.2014).
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ob sie ein Anerkennungsverfahren in Deutschland angestrebt hätten und 
welches Resultat sie dabei erzielt haben.73 Von den Personen mit im Aus-
land erworbenen Hochschulabschlüssen wurde in 49,7 % der Fälle ver-
sucht, eine Anerkennung zu erlangen. Deutlich weniger Personen haben 
hingegen eine Gleichwertigkeitsprüfung für ihren im Ausland erworbenen 
Berufsabschluss veranlasst (31,8 %). 

Abbildung 4-15 stellt die Ergebnisse der beantragten Gleichwertigkeitsver-
fahren dar. Hinsichtlich der uneingeschränkten Anerkennung unterschei-
den sich die Qualifikationsformen nur geringfügig: So wurden jeweils 
etwas über ein Drittel der gestellten Anträge für im Ausland erworbene 
Ausbildungen (38,5 %) und Hochschulabschlüsse (35,7 %) komplett aner-
kannt. Ausländische Berufsausbildungen erfahren jedoch häufiger einen 
negativen Bescheid (36,0 % vs. 23,6 %) und seltener eine Teilanerkennung 
(10,3 % vs. 20,4 %) als im Ausland erworbene Hochschulabschlüsse.74 Ins-
gesamt verfügen demnach 17,7 % der Befragten mit ausländischen Hoch-
schulabschlüssen über einen in Deutschland offiziell vollständig aner-
kannten Abschluss, unabhängig davon, ob ein Gleichwertigkeitsverfahren 
beantragt wurde. Unter Klienten mit ausländischer Berufsausbildung 
beträgt dieser Anteil 12,2 %. Auf die Gesamtheit aller Befragten bezogen, 
können somit lediglich 5,7 % der befragten Klienten einen vollständig 
anerkannten Hochschulabschluss und 5,0 % eine vollständig anerkannte 
Berufsausbildung vorweisen.

73 Zum Fragetext siehe v092 und v093 sowie v096 und v097 im Anhang.
74 Es ist davon auszugehen, dass es sich dabei um reglementierte Hochschulab-

schlüsse handelt. Da nicht-reglementierte Hochschulabschlüsse einer Zeugnis-
bewertung unterliegen und nicht im Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren 
anerkannt werden, ist in diesen Fällen keine teilweise Anerkennung möglich.



147Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

Abbildung 4-15: Formale Anerkennung ausländischer Qualifikationen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014,
n(Ausbildung)=155, n(Studium)=215, gewichtet; 

Basis: Personen, die für ihre im Ausland erworbene berufliche  
Qualifikation eine Gleichwertigkeitsprüfung beantragt haben.
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Während die Anteile der Personen, die eine Gleichwertigkeitsprüfung 
anstreben, in etwa denen der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe entspre-
chen, liegen die dort berichteten Quoten für eine vollständige Anerken-
nung der Berufs- und Hochschulabschlüsse mit jeweils über 50 % über 
den Anerkennungserfolgen der MBE-Stichprobe (Liebau/Romiti 2014: 
17). Die geringen Anerkennungsraten unter den Befragten stehen auch 
in Widerspruch zu den deutlich höheren Anteilen positiver Bescheide, 
welche sich in amtlichen Statistiken zum Anerkennungsgeschehen finden 
(BMBF 2014: 45). Generell muss beachtet werden, dass die Befragten mit 
ausländischen Berufs- und Hochschulabschlüssen bei Inkrafttreten der 
Neuregelung durchschnittlich 47 Jahre alt waren und bereits seit über 
neun Jahren in Deutschland lebten. Dies hat möglicherweise dazu beige-
tragen, dass viele Klienten auf die Wahrnehmung der Optionen, die sich 
durch die Neuregelung ergaben, verzichteten. Zudem ist denkbar, dass sich 
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unter MBE-Klienten ein erhöhter Anteil an Personen mit (noch) nicht-an-
erkannten Berufsabschlüssen findet, welche die Beratung aus eben diesem 
Grund aufsuchen.
 
4.2.2.3 Erwerbsstatus

Im Folgenden wird die tatsächliche Teilhabe der Befragten am Arbeits-
markt betrachtet (Abb. 4-16a).75 Personen mit 65 Jahren und älter (11,3 %), 
die dem Arbeitsmarkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr zur 
Verfügung stehen, wurden in der Darstellung nicht berücksichtigt. Über 
die Herkunftsgruppen hinweg sind demnach 40,0 % der Befragten er-
werbstätig, während 50,4 % angeben, nicht-erwerbstätig zu sein. Personen 
aus der Russischen Föderation, den GUS-Staaten und Drittstaaten unter-
scheiden sich dabei nur geringfügig hinsichtlich ihres Erwerbsstatus76: 
jeweils knapp 40 % von ihnen sind erwerbstätig. Deutlich höhere Beschäf-
tigungsquoten sind bei Personen aus EU-Ländern mit insgesamt 52,2 % 
Erwerbstätigen zu beobachten. Dies ist insbesondere auf Personen aus 
Rumänien und Bulgarien zurückzuführen, welche mit 64,8 % die höchste 
Erwerbstätigenquote aller Herkunftsgruppen aufweisen (vgl. Abb. 4-16b/
Anhang). Bereits in früheren Studien wurde auf die vergleichsweise hohe 
Beteiligung dieser Personengruppe am Arbeitsmarkt hingewiesen (Hanga-
nu et al. 2014; Brücker et al. 2013).

Frauen sind – wie zu erwarten – durchschnittlich signifikant seltener er-
werbstätig. Am niedrigsten liegt ihr Anteil unter den türkischen Befragten 
mit 21,6 %, was etwa der Hälfte des Anteils der erwerbstätigen türkischen 
Männer (44,9 %) entspricht. Höher, aber jeweils unter dem Anteil männ-
licher Befragter liegt der Anteil erwerbstätiger Frauen bei Befragten aus 
der Russischen Föderation (36,6 % vs. 47,2 %), aus EU-Ländern (45,4 % vs. 
64,8 %) und Drittstaaten (33,6 % vs. 45,0 %). Untypisch ist hingegen das 
Muster bei den Befragten aus den GUS-Staaten: Frauen sind in dieser 
Gruppe mit 39,7 % etwas häufiger erwerbstätig als Männer (31,6 %). Die 
höchsten Anteile an nicht-erwerbstätigen Personen finden sich somit un-

75 Zum Fragetext siehe v098 im Anhang.
76 Aufgrund der sehr geringen Fallzahl wurden Personen, die sich als „mithelfen-

de Familienangehörige“ einordneten, nicht gesondert ausgewertet, sondern 
unter Erwerbstätige subsummiert (zum Fragetext siehe v098 im Anhang).
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ter Männern aus den GUS-Staaten (59,9 %), türkischen Frauen (68,2 %) und 
Frauen aus Drittstaaten (57,8 %). Der Anteil an Personen, die sich aktuell in 
einer Ausbildung befinden, ist mit 6,4 % über die Gruppen hinweg relativ 
gering und unter Frauen mit durchschnittlich 6,7 % etwas höher als unter 
Männern (4,1 %).
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Abbildung 4-16a:  Erwerbsstatus nach Herkunftsgruppen und Geschlecht  
(in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.094, gewichtet.
Basis: Personen unter 65 Jahren.

Abbildung 4-17 stellt die Haupttätigkeiten derjenigen Personen dar, die 
aktuell nicht erwerbstätig sind.77 Demnach ordnet sich über die Her-
kunftsgruppen hinweg die Mehrheit der nicht-erwerbstätigen Befragten 
(38,6 %) als arbeitslos ein. Dies trifft insbesondere auf nicht-erwerbstätige 
Männer zu, welche sich zu 50,9 % als arbeitslos einstufen (Frauen: 31,5 %), 
wohingegen nicht-erwerbstätige Frauen zu 36,6 % mehrheitlich angeben, 
im Haushalt tätig zu sein (Männer: 4,4 %).

77 Aufgrund der geringen Fallzahlen wurden Personen, die sich in Mutterschutz 
oder Elternzeit befinden, sowie Personen in einem laufenden Asylverfahren, die 
über keine Arbeitserlaubnis verfügen, der Kategorie „Sonstiges“ zugeteilt (zum 
Fragetext siehe v099 im Anhang).
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Abbildung 4-17:  Haupttätigkeit Nicht-Erwerbstätiger nach Herkunftsgruppen 
und Geschlecht (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=696, gewichtet;
Basis: Nicht-erwerbstätige Personen.
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Eine Ausnahme bilden Personen aus der Russischen Föderation und den 
GUS-Staaten, deren Nicht-Erwerbstätigkeit mehrheitlich darauf zurück-
zuführen ist, dass sich die Befragten bereits in (Früh-)Rente befinden, was 
aufgrund der deutlich höheren Altersstruktur dieser Personengruppen zu 
erwarten war (vgl. Abb. 4-1). Ein Zehntel der nicht-erwerbstätigen Perso-
nen gibt zudem an, gegenwärtig an einem Sprach- bzw. Integrationskurs 
teilzunehmen, wobei dies auf Männer häufiger zutrifft als auf Frauen. So 
liegt der Anteil an Kursteilnehmern unter nicht-erwerbstätigen Männern 
aus der Russischen Föderation, EU- und Drittstaaten zwischen 18,0 % 
und 20,5 %, während über die Herkunftsgruppen hinweg 7,0 % der nicht-
erwerbstätigen Frauen zum Zeitpunkt der Befragung an einem Integrati-
onskurs teilnahmen.

4.2.2.4 Erwerbstätigkeit und berufliche Stellung in Deutschland

Art der Erwerbstätigkeit
Um Erkenntnisse über die Form der Beschäftigung zu gewinnen, wurden 
die MBE-Klienten zunächst danach befragt, ob sie sich als Arbeiter oder 
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Angestellte in einem abhängigen Arbeitsverhältnis befinden oder selb-
ständig tätig sind (Abb. 4-18a).78 Insgesamt ordnet sich eine Mehrheit von 
50,2 % als Arbeiter ein, während 43,4 % als Angestellte beschäftigt sind. 
6,6 % der befragten Klienten sind selbständig beschäftigt. Am weitaus 
häufigsten geben dabei Personen aus der Türkei (74,6 %) an, als Arbeiter 
beschäftigt zu sein, was angesichts des vergleichsweise niedrigen formalen 
Qualifikationsniveaus der Gruppe ein zu erwartendes Ergebnis darstellt. 
Allerdings sind auch in den Gruppen mit den höchsten Akademikerquo-
ten, der Russischen Föderation und den GUS-Staaten, mehr als die Hälfte 
der Befragten als Arbeiter beschäftigt. Lediglich Klienten aus EU-Ländern 
arbeiten zu 59,1 % überwiegend als Angestellte, bei Personen aus Dritt-
staaten beträgt dieser Anteil 49,5 %. Der höchste Anteil an Selbständigen 
findet sich hingegen unter türkischen Befragten, was erneut auf eine 
vergleichsweise stark ausgebildete ethnische Nischenökonomie in dieser 
Gruppe hindeuten könnte (vgl. Kap. 4.2.1.2).

Abbildung 4-18a:  Art der Erwerbstätigkeit nach Herkunft (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=443, gewichtet; 
Basis: Erwerbstätige Personen.
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78 Aufgrund der sehr geringen Fallzahl wurden Personen, die sich als „Beamte“ 
einordneten, der Gruppe „Angestellte“ zugeordnet (zum Fragetext siehe v101 
im Anhang).
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Abbildung 4-19 stellt die Art der Beschäftigung in Abhängigkeit des 
beruflichen Bildungsniveaus dar. Erwartungsgemäß ist der Anteil derje-
nigen, die als Arbeiter beschäftigt sind, unter Personen ohne berufliche 
Ausbildung mit 62,5 % am höchsten. Allerdings ist er unter Personen mit 
beruflicher Ausbildung ähnlich hoch (57,3 %). Der Anteil an Angestellten 
unter Personen ohne berufliche Ausbildung liegt bei ihnen mit 36,0 % et-
was über dem entsprechenden Anteil bei Personen mit Berufsausbildung 
(35,4 %). Hochschulabsolventen sind mehrheitlich als Angestellte beschäf-
tigt. Unter ihnen findet sich zudem auch der höchste Anteil an Selbständi-
gen. Auffällig ist dabei, dass Personen mit Doppelqualifikation79 mit 13,6 % 
fast doppelt so häufig selbständig arbeiten wie Personen, die entweder nur 
über einen Hochschul- oder einen Berufsabschluss verfügen (7,6 % bzw. 
7,4 %). Ein weiteres Indiz für eine erschwerte Verwertung formaler Bil-
dungsabschlüsse lässt sich aus dem hohen Anteil an Akademikern heraus-
lesen, die als Arbeiter tätig sind: Knapp ein Drittel (29,9 %) ist als Arbeiter 
beschäftigt, davon arbeiten 90,0 % als ungelernte Kräfte. 

Abbildung 4-19:  Art der Erwerbstätigkeit nach beruflichem Bildungsabschluss  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=443, gewichtet;
Basis: Erwerbstätige Personen.
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79 Gemeint sind Personen, die zusätzlich zu ihrem Hochschulabschluss über eine 
abgeschlossene Berufsausbildung verfügen (36,5 % aller Akademiker). Da der 
höchste Bildungsabschluss gewertet wurde, sind sie nicht gesondert ausgewie-
sen.
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Tätigkeitsprofil
Um den Zusammenhang zwischen der formalen Berufsqualifikation der 
Befragten und ihrer aktuellen beruflichen Stellung genauer darzustellen, 
wurden die abhängig Beschäftigten nach dem Tätigkeitsprofil ihrer Arbeit 
befragt.80 Wie Abbildung 4-20 veranschaulicht, gehen über 70 % aller Be-
fragten einer einfachen Tätigkeit nach. Der Anteil ist bei Personen ohne 
jegliche Berufsausbildung mit 95,5 % erwartungsgemäß am höchsten. 
Allerdings arbeiten auch Personen mit Berufsqualifikation mehrheitlich 
un- oder angelernt: Bei Befragten mit beruflicher Ausbildung trifft dies 
auf 64,1 %, bei Hochschulabsolventen auf 54,1 % zu. Auffällig ist wie-
derum, dass Personen mit Doppelqualifikation weniger häufig als reine 
Akademiker einer einfachen Tätigkeit nachgehen und deutlich häufiger 
als Personen mit lediglich Hochschul- oder Ausbildungsabschluss in einer 
qualifizierten Tätigkeit beschäftigt sind. Nichtsdestotrotz sind die hohen 
Anteile (hoch)qualifizierter Personen in einfachen Tätigkeiten ein deutli-
cher Hinweis auf eine mangelnde Passung zwischen der formalen Berufs-
bildung der Befragten und ihrer aktuellen Stellung im Beruf. 
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Abbildung 4-20: Art der Erwerbstätigkeit nach beruflichem Bildungsabschluss  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=415, gewichtet;
Basis: Erwerbstätige Personen, die abhängig beschäftigt sind (Arbeiter oder Angestellte).

80 Um eine Vergleichbarkeit über die Beschäftigtenformen hinweg zu erreichen, 
wurden drei grobe Kategorien („einfache“, „qualifizierte“ und „hochqualifizier-
te Tätigkeit“) gebildet. Arbeiter, die sich als Vorarbeiter oder Kolonnenführer 
einordneten, wurden der Kategorie „qualifizierte Tätigkeit“ zugeordnet. Ange-
stellte mit Leitungsfunktion wurden der Kategorie „Hochqualifizierte Tätigkeit“ 
zugewiesen (zum Fragetext siehe v102 und v103 im Anhang).
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Die Beobachtung der geringen Nutzung vorhandener beruflicher Poten-
ziale wird auch durch die Aussage der Befragten gestützt, die mehrheitlich 
angeben, nicht in ihrem erlernten Beruf tätig zu sein.81 Die Anteile liegen 
bei Personen mit Berufsausbildung etwas höher als bei Akademikern 
(74,2 % vs. 68,1 %). Dass es offensichtlich nicht nur bezüglich des allgemei-
nen Anforderungsniveaus, sondern auch bezüglich der Tätigkeitsinhalte 
schwierig ist, in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung zu gelangen, 
zeigen die Aussagen von Personen mit beruflicher Qualifikation, die in 
(hoch)qualifizierten Tätigkeiten beschäftigt sind. Auch hier geben jeweils 
rund 47 % der Akademiker und Personen mit Berufsausbildung an, nicht 
im erlernten Beruf tätig zu sein. Prinzipiell ist denkbar, dass sich unter 
MBE-Klienten vermehrt Personen finden, die nicht in ihrem erlernten 
Beruf tätig sind, was deren hohe Anteile teilweise erklären könnte. 

Dass die formale Anerkennung von beruflichen Abschlüssen einen wich-
tigen Faktor für deren erfolgreiche Verwertung auf dem Arbeitsmarkt 
darstellt, zeigt Abbildung 4-21. Hier ist erkennbar, dass die (wenngleich in 
diesem Fall subjektiv eingeschätzte) Passung von beruflicher Qualifikati-
on und aktueller Tätigkeit bei erfolgreicher Anerkennung deutlich höher 
ausfällt: So geben 47,8 % der Akademiker und sogar 57,1 % der Personen 
mit Berufsabschluss, deren Abschluss komplett anerkannt wurde, an, im 
erlernten Beruf tätig zu sein. Insbesondere im Bereich beruflicher Aus-
bildungen scheint die formale Anerkennung von entscheidender Bedeu-
tung zu sein – nur 27,9 % der Personen mit Berufsausbildung, die keine 
Anerkennung beantragt haben, arbeiten im erlernten Beruf (Akademiker: 
39,1 %). Diese Befunde stehen in Einklang mit den aktuellen Ergebnissen 
der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe, der zufolge die vollständige Aner-
kennung beruflicher Abschlüsse das Risiko, unterwertig beschäftigt zu 
sein, signifikant um knapp 32 Prozentpunkte senkt (Vergleichsgruppe: 

81 Zum Fragetext siehe v107 im Anhang.
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Personen, die keinen Anerkennungsantrag gestellt haben) (Brücker et al. 
2014: 27).

Abbildung 4-21:  Anteile der im erlernten Beruf Beschäftigten nach Anerkennungs-
status ihres beruflichen Bildungsabschlusses (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n(Ausbildung)=80,  
n(Studium)=85, gewichtet; 

Basis: Erwerbstätige Personen, die eine Anerkennung ihres Berufsabschlusses  
veranlasst haben.
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Die eingangs aufgezeigten Erwerbstätigenquoten über die Herkunftsgrup-
pen sind auch vor dem Hintergrund der jeweiligen Beschäftigungsform zu 
betrachten. Wie aus Abbildung 4-22 ersichtlich, ist lediglich die Hälfte der 
erwerbstätigen Befragten in Vollzeit beschäftigt.82 

82 Zum Fragetext siehe v100 im Anhang.
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Abbildung 4-22:  Arbeitszeitmodell nach Geschlecht (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=438, gewichtet; 
Basis: Erwerbstätige Personen unter 65 Jahren.
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Während über 75 % der Männer in Vollzeit beschäftigt sind, trifft dies 
lediglich auf rund 28,7 % der Frauen zu. Aufgrund der zu geringen Fallzah-
len ist eine Aufschlüsselung nach Herkunftsgruppen an dieser Stelle nicht 
aussagekräftig.

4.2.2.5 Erwerbsstatus im Herkunftsland 

Die Mehrheit der befragten MBE-Klienten war im jeweiligen Herkunfts-
land bereits erwerbstätig:83 78,9 % gingen vor ihrer Einreise nach Deutsch-
land einer Beschäftigung im Herkunftsland nach (Tab. 4-11a). Auf Perso-
nen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten trifft dies mit 
jeweils über 90 % in besonderem Maße zu. Der vergleichsweise geringe 
Anteil unter türkischen Befragten ist auf die geringe Beschäftigtenquote 
der Frauen vor ihrer Einreise zurückzuführen: Lediglich 26,4 % waren im 
Herkunftsland erwerbstätig, unter türkischen Männern beträgt der An-

83 Zwar ist durchaus denkbar, dass Personen auch parallel im jeweiligen Her-
kunftsland einer Beschäftigung nachgehen. Die Fallzahl derjenigen, die anga-
ben, aktuell im Herkunftsland erwerbstätig zu sein (n=5), war jedoch zu gering, 
um gesondert ausgewiesen zu werden und wird der Gruppe der vormalig im 
Herkunftsland Erwerbstätigen zugeordnet (zum Fragetext siehe v106 im An-
hang). 
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teil 70,1 % (vgl. Tab. 4-11b/Anhang). Bei den übrigen Herkunftsgruppen 
tritt der Geschlechtereffekt weniger deutlich zutage; so beträgt etwa die 
Beschäftigtenquote im Herkunftsland unter Frauen aus der Russischen 
Föderation und den GUS-Staaten ebenfalls jeweils über 90 %. Insgesamt 
waren 75,7 % der Frauen im Herkunftsland erwerbstätig (Männer: 83,8 %). 
Ein entscheidender Erklärungsansatz könnte dabei im Einreisealter der 
Befragten zu finden sein: So waren türkische Frauen bei ihrer Ankunft in 
Deutschland durchschnittlich 22,7 Jahre alt, während Frauen aus der Rus-
sischen Föderation bzw. den GUS-Staaten bei ihrer Einreise mit 43,9 bzw. 
40,9 Jahren fast doppelt so alt waren und entsprechend vermehrt Möglich-
keiten hatten, bereits im Berufsleben zu stehen.

Tabelle 4-11a:  Erwerbsstatus im Herkunftsland nach Herkunft (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

 Erwerbstätig Nicht erwerbstätig

Russ. Föderation 95,4 4,6
Türkei 46,5 53,5
GUS 93,2 6,8
EU gesamt 88,2 11,8
Drittstaaten 71,8 28,2
Gesamt 78,9 21,2

Verglichen mit dem aktuellen Erwerbsstatus der Befragten fällt auf, dass 
mit 50,6 % die Hälfte der im Heimatland erwerbstätigen Personen ihre 
Erwerbsbiografie in Deutschland nicht fortgeführt hat (Tab. 4-12). Dieser 
Bruch zeigt sich bei Männern und Frauen vergleichbar stark; der Wechsel 
von der Nicht-Erwerbstätigkeit im Herkunftsland zur Erwerbstätigkeit in 
Deutschland ist hingegen bei Männern positiv ausgeprägt: 55,6 % der im 
Herkunftsland nicht-erwerbstätigen Männer gingen zum Befragungszeit-
punkt einer Beschäftigung nach, bei Frauen beträgt dieser Anteil 30,8 %.
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Tabelle 4-12: Erwerbsstatus vor der Einreise und aktueller Erwerbsstatus 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.094, gewichtet.
Basis: Personen unter 65 Jahren.

Aktueller Erwerbsstatus

Erwerbs-
tätig

Nicht 
erwerbstätig

In Aus-
bildung

Sonstiges Gesamt

Erwerbs-
status  
vor  
Einreise

Erwerbstätig 40,5 50,6 5,8 3,1 100,0

Nicht erwerbstätig 38,2 49,8 8,3 3,7 100,0

Gesamt 40,0 50,4 6,4 3,3 100,0

Um die berufliche Entwicklung derjenigen zu verfolgen, die auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß gefasst haben, wurden Personen, die sowohl 
in Deutschland als auch vormals im Herkunftsland beschäftigt sind bzw. 
waren, gefragt, ob sie sich nach eigener Einschätzung beruflich verbessert 
oder verschlechtert hätten. Die Frage zielte dabei explizit auf das Tätig-
keitsprofil und nicht auf die Höhe des Einkommens ab.84 Wie die bereits 
mehrfach skizzierte Diskrepanz zwischen vorhandenen beruflichen Po-
tenzialen und deren mangelnder Verwertbarkeit vermuten lässt, nimmt 
ein großer Teil der Befragten die aktuelle Beschäftigung als berufliche Ver-
schlechterung wahr. Besonders häufig ist dies in Herkunftsgruppen mit 
einem guten beruflichen Qualifikationsniveau zu beobachten: Über die 
Hälfte der Personen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten 
sieht sich beruflich in einer schlechteren Position (Abb. 4-23).

84 Zum Fragetext siehe v108 im Anhang.
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Abbildung 4-23: Vergleich des Tätigkeitsprofilsvor und nach der Einreise nach 
Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=341, gewichtet;
Basis: Personen, die im Herkunftsland erwerbstätig waren und aktuell in Deutsch- 

land erwerbstätig sind.

30,5

35,6

41,9

18,2

36,4

18,7

21,1

18,0

19,7

28,6

7,1

26,5

48,5

46,4

38,5

53,2

56,6

54,8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gesamt

Drittstaaten

EU gesamt

GUS

Türkei

Russ. Föderation

Besser Vergleichbar Schlechter

Der Zusammenhang zwischen formaler beruflicher Bildung und der sub-
jektiven Einschätzung der beruflichen Entwicklung wird in Abbildung 
4-24 noch deutlicher. Nur 12,6 % der Personen mit akademischem Ab-
schluss sieht sich beruflich verbessert. 
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Abbildung 4-24: Vergleich des Tätigkeitsprofils vor und nach der Einreise nach 
beruflicher Bildung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=341, gewichtet;
Basis: Personen, die im Herkunftsland erwerbstätig waren und aktuell in Deutsch- 

land erwerbstätig sind.
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4.2.2.6 Einkommen

Im Zusammenhang mit der strukturellen Integration in den Arbeitsmarkt 
und der beruflichen Positionierung stellt das zur Verfügung stehende 
Einkommen einen wesentlichen Einflussfaktor für die individuellen 
Handlungsspielräume der Befragten dar. Als Richtwert wurde das mo-
natliche Haushaltsnettoeinkommen erfragt, das heißt die Summe aller 
Einkommen bzw. Einkommensarten (z. B. staatliche Unterstützungs-
leistungen), die den Haushaltsmitgliedern nach Abzug von Steuern und 
sonstigen Pflichtbeiträgen (z. B. Krankenkassenbeiträge) monatlich zur 
Verfügung steht.85 Einkommensbezogene Angaben werden von den Be-
fragten erfahrungsgemäß als sehr sensible Informationen wahrgenom-
men. In der vorliegenden Studie liegt die Ausfallrate bei dieser Frage mit 
6,0 % vergleichsweise niedrig. Um zusätzlich zur tatsächlichen Höhe des 
Haushaltseinkommens einen subjektiven Referenzwert zu erhalten, wur-
den die Teilnehmer außerdem danach gefragt, inwieweit sie mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget auskommen.86

Um eine Einschätzung des verfügbaren Einkommens zu gewinnen, konn-
ten sich die Klienten in vorgegebene Einkommenskategorien einordnen. 
Abbildung 4-25 zeigt die Verteilung der Nettohaushaltseinkommen nach 
Berechnung von Durchschnittswerten. Es fällt auf, dass sich im Vergleich 
zu den Haushalten der Bevölkerung mit eigener Migrationserfahrung in 
Deutschland große Teile der Befragten in Niedriglohnkategorien einord-
nen. So geben 17,2 % der Haushalte an, von einem Monatseinkommen 
von unter 500 € zu leben; in der Vergleichsgruppe trifft dies nur auf 2,6 % 
der Haushalte zu.87 Über zwei Drittel der Haushalte der Befragten (68,0 %) 
wirtschaften mit einem Einkommen bis max. 1.500 €, während dies in 
Deutschland lediglich auf 40,3 % der Haushalte von Personen mit eigener 
Migrationserfahrung und auf 34,3 % der Gesamtheit aller Privathaushalte 
zutrifft. Im Durchschnitt stehen den Haushalten der Befragten 1.275 € 

85 Zum Fragetext siehe v121 im Anhang.
86 Ausfallrate: 0,9 %; zum Fragetext siehe v120 im Anhang.
87 Eigene Berechnung, Originalangaben im Mikrozensus 2012 siehe Destatis 

2013c: 204.
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monatlich als Nettoeinkommen zur Verfügung. Aufgrund der inhaltlichen 
Komplexität der Fragestellung sowie der rechnerischen Mittelung über 
Einkommenskategorien und –ränder ist dieser Betrag als Näherungswert 
zu lesen. Er unterschreitet jedoch deutlich das durchschnittliche Haus-
haltsnettoeinkommen aller Privathaushalte in Deutschland, welches 2011 
bei 2.988 € lag (Destatis 2013d: 143). Es ist demnach von einem vergleichs-
weise geringen verfügbaren Einkommen der befragten MBE-Klienten 
auszugehen.

Abbildung 4-25:  Verteilung der Nettohaushaltseinkommen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n= 1.184, gewichtet.
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Um vergleichbare Aussagen über die Einkommensverteilung nach Her-
kunftsgruppen zu treffen, wurden für die folgende Analyse nur Haushalte 
mit zwei bzw. drei Personen ausgewählt (Abb. 4-26/Anhang). Demnach 
verfügen türkische Zwei- bzw. Dreipersonenhaushalte mit durchschnitt-
lich 1.482 € über mehr Nettohaushaltseinkommen als insbesondere Haus-
halte von Personen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten 
(979 € bzw. 897 €) und auch über mehr als die Gesamtheit aller befragten 
Zwei-bzw. Dreipersonenhaushalte (1.240 €). Das durchschnittlich höchste 
Einkommen findet sich bei Haushalten von Drittstaatsangehörigen mit 
1.518 €. 
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Eine subjektive Einschätzung der gegenwärtigen finanziellen Situation 
ist in Abbildung 4-27 dargestellt. Insgesamt geben rund 40 % der Befrag-
ten an, mit dem vorhandenen Haushaltseinkommen gut bzw. sehr gut 
zurechtzukommen.88 Insbesondere EU-Bürger sind mit ihrer finanziellen 
Situation zufrieden: 52,7 % kommen mit dem vorhandenen Budget (sehr) 
gut zurecht, was sich unter anderem dadurch erklären lässt, dass sich diese 
Gruppe durch den höchsten Anteil an Erwerbstätigen auszeichnet (vgl. 
Abb. 4-16a). Vergleichsweise schlechter schätzen türkische Klienten ihre 
finanzielle Lage ein: 27,4 % geben an, nur schwer oder gar nicht mit den 
vorhandenen Mitteln zurande zu kommen.
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Abbildung 4-27:  Zurechtkommen des Haushalts mit dem gegenwärtigen Einkom-
men (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.245, gewichtet.

4.2.3 Soziale Kontakte 

Die Einbindung in soziale Netzwerke und der damit verbundene Zuwachs 
an sozialem Kapital, also dem Zugang zu Ressourcen wie etwa Informati-
onen oder Unterstützungsleistungen sozialer oder materieller Art, stellen 

88 Zum Fragetext siehe v120 im Anhang.
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wichtige Bereiche des Integrationsprozesses dar und sind eng mit ande-
ren Dimensionen der Integration verbunden. So finden mit etwa 55 % 
die meisten Zuwanderer ihre erste Arbeitsstelle über soziale Netzwerke, 
das heißt über Familienangehörige, Freunde oder Bekannte (Brücker et 
al. 2014: 24). Dabei kann zwischen herkunfts- und aufnahmelandspezifi-
schem Sozialkapital unterschieden werden (Haug 2000: 113ff.). Ersteres 
ist entscheidend für eine stabile Binnenintegration, welche beispielsweise 
erste Orientierung, Solidaritätsempfinden, den Zugang zu Arbeitsstellen 
in der ethnischen Nischenökonomie oder, im Rahmen engerer Sozial-
strukturen, alltägliche Unterstützungsleistungen sichert (Farwick 2009: 
192ff.). Eine zu einseitige Konzentration auf intraethnische Netzwerke 
kann jedoch auch zu Einschränkungen führen, welche die Integration 
in die Aufnahmegesellschaft letztlich behindern und zu ethnischer Seg-
mentation führen können (Portes 1998: 15ff.; Esser 2001: 41). Aufnah-
melandspezifisches Sozialkapital erwächst hingegen aus Kontakten zur 
Mehrheitsgesellschaft. Selbst bei nur schwacher Ausprägung, wie etwa bei 
Gelegenheitskontakten, bieten diese gemäß der „Weak-Tie“-These Zugriff 
auf erweiterte Netzwerke und somit potenziell zu neuartigen Informatio-
nen und generalisierbaren Ressourcen, welche nicht an die „ethnic com-
munity“ gebunden sind (Granovetter 1973). Der Nutzen für die Integration 
in die Aufnahmegesellschaft wird demnach als höher eingestuft, weshalb 
der Zugang zu aufnahmelandspezifischem Sozialkapital als Indikator für 
die soziale Integration gelten kann (Haug 2010: 15). Häufige Kontakte zu 
intra- oder interethnischen Gruppen schließen sich jedoch gegenseitig 
nicht aus. Vielmehr finden sich in zahlreichen Studien Hinweise darauf, 
dass der Lebensalltag vieler Migranten von Mehrfachkontakten geprägt ist 
(vgl. Haug 2010: 27). 

4.2.3.1 Wohnort und soziales Umfeld

Die Zusammensetzung der Bevölkerung im Wohngebiet wird als wichti-
ger Einflussfaktor der sozialen Integration betrachtet (Friedrich 2008: 13). 
Die direkte Nachbarschaft stellt eine entscheidende Gelegenheitsstruktur 
für soziale Kontakte zwischen Migranten und autochthonen Deutschen 
dar, wenngleich die tatsächliche interethnische Kontakthäufigkeit von ei-
ner Vielzahl weiterer Faktoren, allen voran deutschen Sprachkenntnissen 
(Babka von Gostomski/Stichs 2008: 291), abhängig ist. Zwar ergeben sich 
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auch aus dem Vorhandensein einer ethnischen Community am Wohnort 
manche Ressourcen, die von den Betroffenen genutzt werden können 
(Friedrich 2008: 55). Langfristig wird in Wohngebieten mit höheren An-
teilen der Mehrheitsgesellschaft jedoch insbesondere das Knüpfen loser 
Kontakte („weak ties“) begünstigt, was die Reichweite und Flexibilität int-
raethnischer Netzwerke sowie den Zugriff auf aufnahmelandspezifisches 
Sozialkapital erhöht. Zudem ergeben sich hierbei vermehrt Gelegenheiten, 
deutsche Sprachkenntnisse auch im Alltag zu praktizieren. 

Da ethnische Segregation in Wohngebieten häufig eng mit sozialer Segre-
gation verknüpft und durch strukturelle Mechanismen des Wohnungs-
markts bedingt ist (Friedrichs/Triemer 2009: 109ff.; Häußermann/Siebel 
2001: 28ff.), kann bei Vorliegen erhöhter ethnischer Konzentration im 
Wohngebiet nicht zwangsläufig auf Abschottungstendenzen einer Gruppe 
geschlossen werden. Nichtsdestotrotz verringern sich dadurch die Mög-
lichkeiten zu interethnischen Kontakten, insbesondere zur Aufnahmege-
sellschaft. Zudem kann sie aufgrund der Verquickung von ethnischer und 
sozialer Segregation als Hinweis auf eine sozial schwächere Wohnsituation 
gedeutet werden, wodurch weitere soziale Mechanismen greifen können 
(Schönwälder 2007: 102ff.). Daher wird ein geringer Anteil an ausländi-
schen Personen als Indikator für höhere Integrationschancen gewertet. 
Gleiches gilt für die Konzentration an Personen aus demselben Herkunfts-
land im Wohngebiet. Stärker noch als bei generell hohen Ausländerantei-
len wird hier ein Rückgriff auf die „ethnic community“ begünstigt und die 
Kontakthäufigkeit zur Aufnahmegesellschaft verringert. 

Um die Wohnverhältnisse der Befragten einzuschätzen, wurden sie nach 
dem Anteil in der Nachbarschaft lebender Personen aus dem eigenen Her-
kunftsland befragt.89 Dabei zeichnet sich über die Herkunftsgruppen hin-
weg ein recht ausgewogenes Bild. Während 44,3 % aller Befragten davon 
ausgehen, dass viele oder einige Personen aus dem eigenen Herkunftsland 
in der näheren Umgebung leben, gibt ein etwas größerer Teil an, dort nur 
wenige oder keine Landsleute zu verorten (Abb. 4-28).

89  Zum Fragetext siehe v085 im Anhang.
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Abbildung 4-28:  Bewohner gleicher Herkunft im Wohngebiet nach Herkunfts-
gruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.241, gewichtet.
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Bei der Betrachtung einzelner Herkunftsgruppen zeigen sich jedoch deut-
liche Unterschiede. So ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Wohngebiet 
mit hohen Anteilen an Landsleuten zu leben, bei großen Einwanderungs-
gruppen erwartungsgemäß erhöht. Eine vergleichsweise starke ethnische 
Konzentration lässt sich bei türkischen Befragten ableiten, von denen fast 
70 % angeben, dass viele Landsleute in der Nachbarschaft leben. Dieser 
Befund steht im Einklang mit früheren Studien (Friedrich 2008: 50; Jan-
ßen/Schroedter 2007). Bei Personen aus der Russischen Föderation und 
den GUS-Staaten gibt ebenfalls rund jeder zweite Befragte an, in einem 
Wohngebiet mit vielen bzw. einigen Landsleuten zu leben, allerdings lebt 
ein beträchtlicher Teil auch in Wohngebieten ohne (aktiv wahrgenomme-
ne) „ethnic community“. Ein ähnliches Muster zeigt sich bei EU-Bürgern. 
Den weitaus geringsten Anteil an Landsleuten im Wohnumfeld berichten 
Personen aus Drittstaaten: fast die Hälfte (48,1 %) gibt keine Landsleute in 
der Nachbarschaft an, was jedoch aufgrund der vergleichsweise kleineren 
Migrantengruppen kaum überrascht. 

Die Wahrscheinlichkeit, in höher segregierten Wohngebieten zu leben, ist 
in hohem Maße von der Familienzusammensetzung abhängig. So geben 
Personen mit Partnern, die im selben Herkunftsland geboren wurden, zu 
50,5 % an, in einer Nachbarschaft mit vielen bzw. einigen Landsleuten zu 
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leben, während dieser Anteil bei Personen mit einem in Deutschland ge-
borenen Partner lediglich 23,8 % beträgt. 

4.2.3.2 Soziale Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis

Um Einblick in die tatsächlich praktizierte Kontaktstruktur der MBE-
Klienten in ihrem privaten Umfeld zu bekommen, wurden sie nach 
Kontakthäufigkeiten zu Deutschen bzw. zu Landsleuten in ihrer Freizeit 
befragt.90 Anders als bei Kontakten am Arbeitsplatz oder in der Nachbar-
schaft, welche stark von vorhandenen Gelegenheitsstrukturen abhängig 
sind (Haug 2010: 16f.), sind Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis 
stärker selbstgewählt. 

Abbildung 4-29: Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft und Lands-
leuten im Freundes- und Bekanntenkreis nach Herkunftsgrup-
pen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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Insgesamt ist die Kontakthäufigkeit zu Landsleuten im privaten Rahmen 
etwas höher ausgeprägt als zu Personen deutscher Herkunft. So geben 
45,7 % der Befragten an, häufige Kontakte zu Personen gleicher Herkunft 

90 Zum Fragetext siehe v117 und v118 im Anhang.
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zu pflegen, während 32,3 % der Befragten häufige Kontakte zu deutsch-
stämmigen Personen unterhalten (Abb. 4-29). Besonders stark ausgeprägte 
intraethnische Kontakte finden sich bei Personen aus der Russischen 
Föderation und den GUS-Staaten: Jeweils über 60 % geben häufige Kon-
takte zu Landsleuten an. Bei Personen aus EU- und Drittländern hingegen 
übersteigt die Kontakthäufigkeit zu Personen der Aufnahmegesellschaft 
diejenige zu Personen aus dem eigenen Herkunftsland geringfügig. Per-
sonen aus EU-Staaten geben zudem mit 51,0 % am häufigsten an, häufige 
Kontakte zu Deutschen im Bekannten- und Freundeskreis zu unterhalten. 
Die geringste Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher Herkunft findet 
sich unter türkischen Befragten: Knapp ein Viertel von ihnen (24,3 %) gibt 
an, keine diesbezüglichen Kontakte in der Freizeit zu pflegen. 

Auffällig ist weiter, dass die Kontakthäufigkeit zu Personen deutscher 
Herkunft im Bekanntenkreis unter Frauen in allen Herkunftsgruppen 
signifikant höher ist als unter Männern. Dieser Befund unterscheidet 
sich deutlich von früheren Studien, in denen tendenziell geringere inte-
rethnische Kontakthäufigkeiten unter zugewanderten Frauen gefunden 
wurden (Babka von Gostomski 2010a: 156ff.). Ein Erklärungsansatz könnte 
in einer Selektivität der Befragten gesehen werden. Da es sich bei MBE-
Klientinnen um Migrantinnen handelt, die bereits aktiv professionelle 
Unterstützung in Anspruch genommen haben, könnten sich darunter 
vermehrt Personen mit vergleichsweise höherer Selbständigkeit, einer 
stärkeren Einbindung im öffentlichen Leben oder guten kommunikativen 
Fähigkeiten finden.

Auch türkische Frauen geben signifikant häufiger eine hohe Kontaktfre-
quenz zu Deutschstämmigen an. Allerdings zeigt sich hier eine hohe Hete-
rogenität innerhalb der Gruppe: So haben mehr als doppelt so viele türki-
sche Frauen wie Männer (32,5 % vs. 14,4 %) überhaupt keine Kontakte zu 
Deutschstämmigen im Freundes- und Bekanntenkreis. Diese Diskrepanz 
verringert sich auch nur geringfügig, wenn lediglich hochqualifizierte tür-
kische Männer und Frauen betrachtet werden. Über die Gruppen hinweg 
hat das Bildungsniveau der Befragten jedoch einen signifikanten Einfluss 
auf die interethnischen Beziehungsmuster: Während 59,2 % der Personen 
mit Hochschulreife häufige bzw. gelegentliche Kontakte zu Deutschstäm-
migen berichten, gibt fast ein ebenso hoher Anteil (59,4 %) der Personen 
mit Pflichtschulabschluss an, überhaupt keine privaten Kontakte zu Deut-
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schen zu unterhalten. Unter Personen ohne Schulabschluss steigt dieser 
Anteil sogar auf 71,4 %. Wie bereits in früheren Studien differenziert dar-
gestellt wurde, ist der weitaus größte Einfluss auf die Beziehungsmuster 
jedoch auf die jeweiligen Sprachkenntnisse der Befragten zurückzuführen 
(Babka von Gostomski/Stichs 2008). So unterhalten gut drei Viertel der 
Befragten (75,9 %), die ihre Sprachkenntnisse als gut oder sehr gut einstu-
fen, häufige bzw. gelegentliche Kontakte zu Deutschstämmigen, während 
Personen mit schlechten oder keinen Deutschkenntnissen zu 91,5 % über 
seltene oder keine interethnischen Kontakte im Bekanntenkreis verfügen. 

Der aus der Forschung bekannte Befund, dass häufige Kontakte zu in-
tra- bzw. interethnischen Gruppen sich gegenseitig nicht ausschließen 
(Salentin 2004: 114), bestätigt sich auch im Kontaktverhalten der Be-
fragten. In Abbildung 4-13a werden ihre Kontaktmuster der von Esser 
vorgeschlagenen Typologie zugeordnet, welche aus der Kombination von 
Zugehörigkeiten zur Aufnahmegesellschaft bzw. zur „ethnic community“ 
verschiedene Formen der individuellen Sozialintegration ableitet. Wäh-
rend „Marginalität“ die Exklusion aus beiden Sozialsystemen bezeichnet, 
wird mit „Segmentation“ der Einschluss in die „ethnic community“ bei 
gleichzeitigem Ausschluss aus der Aufnahmegesellschaft beschrieben; eine 
entsprechend einseitige Integration in die Aufnahmegesellschaft ent-
spricht der „Assimilation“. Eine Beteiligung in beiden Systemen wird als 
„Mehrfachintegration“ bzw. „multiple Inklusion“ gewertet. Letztgenannter 
Kategorie ist der größte Anteil der befragten MBE-Klienten zuzuordnen: 
Die Mehrheit von ihnen gibt an, in ihrer Freizeit sowohl zu Personen deut-
scher Herkunft als auch zu Landsleuten häufige Kontakte zu unterhalten 
(Tab. 4-13a).91 Mit 41,0 % liegt dieser Anteil über dem Anteil der Personen, 

91 Für die Berechnung wurden jeweils häufige und gelegentliche sowie seltene 
und keine Kontakte mit einer Personengruppe zusammengefasst (Personen, die 
der segmentierten Gruppe zugeordnet sind, haben demnach häufige bzw. gele-
gentliche Kontakte zu Landsleuten, jedoch seltene bzw. keine Kontakte zu Per-
sonen deutscher Herkunft etc.). Fasst man die Kategorien strenger, indem man 
tatsächlich ausschließliche Kontakte zu Landsleuten bzw. deutschstämmigen 
Personen erfasst, verringert sich der Anteil der Personen, die der segmentierten 
Gruppe zugeordnet werden, auf 15,3 %. Auch hier findet sich unter Türken mit 
23,4 % der vergleichsweise höchste Anteil an Segmentation. Eine Auswertung 
nach restriktiver gebildeten Sozialintegrationskategorien findet sich in Tabelle 
4-13b im Anhang.
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die nach eigenen Angaben vorwiegend Kontakte zu Personen gleicher 
Herkunft pflegen (32,3 %). Lediglich in der Gruppe der türkischen Befrag-
ten kehrt sich dieses Verhältnis um: Hier ist der Anteil an Personen mit 
überwiegend intraethnischen Kontakten größer als derjenigen mit Mehr-
fachkontakten (44,2 % vs. 34,6 %).

Tabelle 4-13a:  Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis und Sozialintegration 
nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.

Art der  
Sozialintegration

Russ. 
Föderation

Türkei GUS EU  
gesamt

Dritt- 
staaten

Gesamt

Kaum Kontakte  
(Marginalisierung)

12,0 10,0 8,6 4,0 19,6 12,3

Vorwiegend Kontakte  
zu Personen aus HKL 
(Segmentation)

37,1 44,2 36,3 27,2 23,6 32,3

Vorwiegend Kontakte 
zu Personen deutscher  
Herkunft (Assimilation)

9,9 11,2 8,5 21,0 19,3 14,4

Mehrfachkontakte 
(Mehrfachintegration)

40,9 34,6 46,6 47,8 37,5 41,0

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dass häufige Kontakte zu Landsleuten jedoch nicht vorschnell als Ab-
schottungstendenz ausgelegt werden können, zeigt das Beispiel von Per-
sonen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten, welche mit 
jeweils über 60 % besonders häufig intraethnische Kontakte pflegen. Bei 
beiden Gruppen liegt jedoch der Anteil der Personen mit Mehrfachkon-
takten höher als der Anteil der segmentierten Gruppe. Auch der Anteil an 
Personen mit ausschließlichen Kontakten zu Landsleuten liegt in beiden 
Herkunftsgruppen unter dem Durchschnitt (Russ. Föderation: 13,5 %, 
GUS-Staaten: 12,1 %). Besonders hohe Anteile an Personen, die generell 
wenige Kontakte pflegen und damit als marginalisiert betrachtet werden 
können, finden sich unter Befragten aus Drittstaaten, deren Anteil mit 
19,6 % fast doppelt so hoch liegt wie der Durchschnitt (12,3 %). 

Eine Differenzierung der Sozialintegrationsdimensionen nach Geschlecht 
zeigt, dass der Anteil unter Frauen sowohl in der Gruppe der als margi-



170 Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

nalisiert geltenden Personen als auch derjenigen mit vorrangig intraeth-
nischen Kontakten geringer ausfällt als unter Männern. So stellen sich 
beispielsweise 18,0 % der Männer aus den GUS-Staaten als kontaktarm 
dar, während dies nur auf 5,6 % der Frauen derselben Herkunftsgruppe 
zutrifft. Auch unter türkischen Befragten finden sich mehr Männer mit 
vorwiegend intraethnischen Kontakten (48,7 %) als Frauen (40,0 %), was 
sich von den Ergebnissen früherer Studien unterscheidet, jedoch mit dem 
oben bereits genannten Befund der generell höheren Kontakthäufigkeit 
türkischer Frauen zu Deutschstämmigen korrespondiert. Offensichtlich 
gelingt es den MBE-Klientinnen in dieser Stichprobe vergleichsweise gut, 
sowohl auf Netzwerkstrukturen der eigenen Community als auch der 
Aufnahmegesellschaft zurückzugreifen. 

4.2.4 Identifikative Integration

Die zuvor betrachteten Lebensbereiche geben Anhaltspunkte darüber, 
inwieweit es den befragten MBE-Klienten gelungen ist, ihre Sprachkennt-
nisse aufzubauen und anzuwenden sowie Zugang zum Arbeitsmarkt und 
zu sozialen Netzen der Aufnahmegesellschaft zu erlangen. Neben diesen 
vergleichsweise objektiv messbaren Integrationsdimensionen wird in der 
Forschung auch der Aspekt der emotionalen Integration diskutiert, das 
heißt einer gedanklichen und gefühlsmäßigen Identifikation mit dem 
Aufnahmeland (Esser 2001: 22). Dieses Zugehörigkeitsempfinden ist maß-
geblich von den übrigen Dimensionen, insbesondere der sozialen Integ-
ration, abhängig. In der vorliegenden Studie wurde über eine globale Zu-
friedenheitseinschätzung mit dem gegenwärtigen Leben in Deutschland 
sowie über die subjektive Bleibeperspektive der Befragten versucht, einen 
Eindruck ihrer identifikativen bzw. emotionalen Integration zu zeichnen. 

4.2.4.1 Zufriedenheit

Im Anschluss an die Frage nach ihren sozialen Kontakten wurden die 
Personen nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit mit ihrem gegenwärtigen 
Leben in Deutschland befragt.92 Wie Abbildung 4-30 verdeutlicht, schätzt 

92 Zum Fragetext siehe v0119 im Anhang.
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die überwiegende Mehrheit der Befragten ihre aktuelle Lebenssituation 
positiv ein: 88,7 % geben an, sehr oder eher zufrieden zu sein. Bei Perso-
nen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten trifft dies sogar 
auf 93,6 % bzw. 95,3 % der Befragten zu; unter ihnen finden sich auch die 
höchsten Anteile an sehr zufriedenen Personen. Auffällig geringere Zu-
friedenheitswerte zeigen sich hingegen bei türkischen Befragten: Knapp 
ein Drittel (29,0 %) ist mit der gegenwärtigen Situation eher oder sogar 
sehr unzufrieden, auch der Anteil sehr zufriedener Personen liegt deutlich 
unter dem Durchschnitt. 

Abbildung 4-30:  Zufriedenheit mit dem gegenwärtigen Leben in Deutschland nach 
Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.
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Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist nicht vom Geschlecht der Befrag-
ten abhängig. Zwar finden sich insbesondere unter türkischen Befragten 
deutlich mehr Frauen als Männer, die sehr zufrieden sind (31,7 % vs. 
18,9 %); dieser Effekt ist jedoch in keiner der Herkunftsgruppen signifi-
kant. Ein (hoch)signifikanter Effekt findet sich hingegen, wenn man die 
Zufriedenheitswerte vor dem Hintergrund der in Kapitel 4.2.3.2 diskutier-
ten Sozialintegration betrachtet. So weisen Personen mit Mehrfachinte-
gration die höchsten Zufriedenheitswerte auf, während marginalisierte 
Personen, also Menschen mit generell wenigen sozialen Kontakten, 
deutlich unzufriedener sind. Die negativsten Werte finden sich jedoch 
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bei Personen, die vorrangig Kontakte zur eigenen Herkunftsgruppe un-
terhalten (Segmentation). Dieser Befund kann die vergleichsweise hohen 
Zufriedenheitswerte unter Personen aus der Russischen Föderation und 
den GUS-Staaten sowie türkischen Frauen teilweise erklären: Bei allen 
finden sich hohe Anteile an mehrfachintegrierten Personen (vgl. Kap. 
4.2.3.2). Auch die Sprachkenntnisse der Befragten wirken sich signifikant 
auf ihre Zufriedenheit aus. Während Personen mit schlechten bzw. kei-
nen Deutschkenntnissen geringere Zufriedenheitswerte aufweisen, sind 
Befragte mit guten und mittleren Sprachkenntnissen häufiger zufrieden. 
Schulbildung und Erwerbstätigkeit haben hingegen keinen bzw. nur ge-
ringen Einfluss auf die Zufriedenheit der Befragten. Offensichtlich ist es 
für das Wohlbefinden der Befragten in Deutschland von entscheidender 
Wichtigkeit, in vielfältige soziale Beziehungen eingebettet und in der Lage 
zu sein, sich sprachlich frei ausdrücken zu können, während strukturelle 
Aspekte weniger stark ins Gewicht fallen. 

4.2.4.2 Bleibeabsicht 

Die Entscheidung, sich dauerhaft in einem Land niederzulassen, kann 
nicht nur als aussagekräftiger Indikator für eine emotionale Integration 
angenommen werden, sondern wird auch als Schlüsselgröße für den 
gesamten Eingliederungsverlauf betrachtet (Diehl/Preisendörfer 2007: 
6). Obgleich sich subjektive Rückkehrerwartungen von der tatsächlichen 
Aufenthaltsdauer im Aufnahmeland oftmals stark unterscheiden können, 
haben sie dennoch erwiesenermaßen Einfluss auf die Lebensgestaltung 
im Aufnahmeland. So werden entscheidende integrative Anstrengungen 
wie etwa das Knüpfen von Kontakten oder der Spracherwerb maßgeblich 
dadurch beeinflusst: „Ein nicht-terminierter längerfristiger Aufenthalt 
ist daher die erste Bedingung für jedes nachhaltige Investitionsverhalten 
(etwa im Bildungsbereich oder bei der Aufnahme interethnischer Bezie-
hungen) und damit für jede nachhaltige soziale Integration in die Aufnah-
megesellschaft“ (Esser 2001: 27).
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Tabelle 4-14a:  Bleibeabsicht nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.

Dauerhafte 
Bleibeabsicht

Keine dauerhafte 
Bleibeabsicht 

Unentschlossen

Russ. Föderation 89,2 1,9 8,9

Türkei 58,0 17,6 24,5

GUS 91,4 0,8 7,8

EU gesamt 71,2 11,7 17,2

Drittstaaten 66,2 13,4 20,4

Gesamt 75,0 9,1 15,9

Von den befragten MBE-Klienten möchten nach eigenen Angaben rund 
drei Viertel für immer in Deutschland bleiben (Tab. 4-14a).93 Dies trifft für 
Personen mit unbefristetem Aufenthaltsstatus im selben Maße zu wie auf 
Personen mit einer Befristung oder Duldung.94 Am weitaus häufigsten 
sehen Personen aus der Russischen Föderation und den GUS-Staaten 
ihren Lebensmittelpunkt langfristig in Deutschland: Jeweils rund 90 % der 
Befragten geben an, für immer in Deutschland leben zu wollen. Obgleich 
ein geringer Anteil an Personen noch unschlüssig ist, werden konkrete 
Rückkehrpläne in diesen Gruppen praktisch nicht genannt. Dieser Befund 
deckt sich mit aktuellen Ergebnissen der IAB-SOEP-Migrationsstichprobe 
(Brücker et al. 2014: 10). Mögliche Erklärungsansätze sind der hohe Anteil 
an Spätaussiedlern in beiden Gruppen, welche über die deutsche Staatsan-
gehörigkeit verfügen, sowie die vergleichsweise hohe Altersstruktur (vgl. 
Abb. 3-3). Auch über zwei Drittel der Personen aus EU- und Drittländern 
wollen in Deutschland bleiben, allerdings finden sich unter ihnen mehr 
als doppelt so viele Personen, die noch keine endgültige Entscheidung 
bezüglich ihres Aufenthalts in Deutschland getroffen haben. Die mit Ab-
stand geringste Bleibeabsicht findet sich unter türkischen Befragten: Nur 
58,0 % möchten ihren Lebensabend in Deutschland verbringen, fast ein 

93 Zum Fragetext siehe v074 im Anhang.
94 Um eine valide Erfassung der subjektiven Bleibeabsicht sicherzustellen, wur-

den Personen, die über keinen unbefristeten Status verfügen, explizit danach 
gefragt, welche Aufenthaltsdauer sie sich unabhängig von ihrem aufenthalts-
rechtlichen Status persönlich wünschen würden. 
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Viertel von ihnen ist noch unentschlossen. Dieser Befund ist insbesondere 
vor dem Hintergrund beachtlich, dass türkische Befragte auf die weitaus 
längste Aufenthaltsdauer zurückblicken: Knapp 80 % von ihnen lebt seit 
mehr als zehn Jahren in Deutschland, die Hälfte davon sogar seit über 20 
Jahren (vgl. Abb. 4-3). Noch höhere Anteile an Personen mit konkreten 
Rückkehrplänen finden sich bei differenzierter Analyse unter den Dritt-
ländern (vgl. Tab. 4-14b/Anhang): Jeweils etwa ein Fünftel der Personen 
aus Staaten des ehemaligen Jugoslawien (22,1 %), Afrika (20,3 %) oder 
Mittel- und Südamerika (19,4 %) möchte nicht dauerhaft in Deutschland 
leben. 

Die subjektive Aufenthaltsperspektive ist unter anderem abhängig vom 
Geschlecht: Mit Ausnahme der Befragten aus Drittländern äußern Frau-
en in allen Gruppen häufiger den Wunsch, für immer in Deutschland zu 
leben als Männer (77,8 % vs. 70,5 %). Zudem zeigt sich erwartungsgemäß 
ein starker positiver Zusammenhang mit der zuvor erhobenen Zufrieden-
heit in Deutschland (vgl. Brücker et al. 2014: 11). Auch die Aufenthaltsdau-
er hat einen signifikanten Einfluss auf die individuelle Bleibeabsicht: So 
nimmt der Anteil derjenigen, die in Deutschland bleiben möchten, zwar 
zunächst mit zunehmender Aufenthaltsdauer zu – bei Personen, die erst 
seit Kurzem (bis 3 Jahre) oder bereits besonders lange (mehr als 20 Jahre) 
in Deutschland leben, bricht dieser Wert jedoch ein. Während Neuzuwan-
derer vermehrt angeben, noch unschlüssig zu sein, finden sich unter den 
Langansässigen die höchsten Anteile an rückkehrwilligen bzw. unent-
schlossenen Personen. Möglicherweise konkretisieren sich zuvor latent 
bestehende Pläne, den Lebensabend im Herkunftsland zu verbringen, 
wenn dieser Lebensabschnitt in greifbare Nähe rückt. Dies könnte den 
hohen Anteil an Rückkehrwilligen unter türkischen Befragten zum Teil 
erklären.

Allerdings zeigt eine Auswertung über die geplante Aufenthaltsdauer 
derjenigen, die nicht für immer in Deutschland leben möchten, dass ein 
vergleichsweise hoher Anteil davon ausgeht, ihren Lebensmittelpunkt 
noch für längere Zeit hier zu halten.95 So geben jeweils rund ein Viertel 

95 Zum Fragetext siehe v076 im Anhang.
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derjenigen, die keine Bleibeabsicht hegen bzw. sich diesbezüglich noch 
nicht entschieden haben, an, noch länger als zehn Jahre in Deutschland 
leben zu wollen (Abb. 4-31). 

Abbildung 4-31:  Bleibeabsicht in Jahren (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=292, gewichtet;
Basis: Personen, die keine Bleibeabsicht hegen bzw. sich dessen unsicher sind.
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Insbesondere unentschlossene Personen tendieren dazu, in längeren 
Zeiträumen zu planen, während Klienten mit definitiver Rückkehrabsicht 
auch vermehrt kürzere Zeiträume von maximal zwei bzw. maximal fünf 
Jahren angeben. Dennoch finden sich auch in dieser Gruppe rund 38 %, 
die keinen festen Zeitrahmen für ihren geplanten Aufenthalt in Deutsch-
land angeben können. Insgesamt sind über die Hälfte (51,7 %) der Perso-
nen ohne (definitive) Bleibeabsicht bezüglich der Länge ihres Aufenthalts 
in Deutschland noch unschlüssig.

4.3 Nutzung der MBE

Bevor die Klienten zu ihren Erfahrungen mit der MBE und ihrer Wahr-
nehmung und Bewertung derselben befragt wurden, wurden zunächst 
Eckdaten zur Nutzung der MBE durch die Klienten erhoben. Auf diese 
Weise sollte vor allem der Referenzrahmen abgesteckt werden, auf den 
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sich die Bewertungen der Klienten beziehen: Wie kurz bzw. lang zurück-
liegend und damit gedanklich präsent ist die Beratungserfahrung? Wie 
lange wurde die Beratung in Anspruch genommen und wie häufig wurde 
die entsprechende Stelle aufgesucht? Um welche Themen ging es in der 
Beratung und auf welchen Sprachen wurde hierbei kommuniziert? Zu-
dem werden die im Controlling erhobenen Daten zum Nutzungsverhalten 
der Klienten ergänzt. Beispielsweise existieren bislang keine Erkenntnisse 
dazu, wie viele Träger der MBE im Regelfall von den Klienten aufgesucht 
werden. 

4.3.1 Anzahl aufgesuchter Trägerorganisationen

Bereits im Vorfeld der Befragung war durch die für die Umsetzung der 
MBE verantwortlichen Verbände darauf hingewiesen worden, dass, Er-
fahrungen aus der Beratungspraxis zufolge, das Aufsuchen mehrerer 
Beratungsträger unter den MBE-Klienten nicht unüblich sei. Im Rahmen 
der Befragung musste jedoch sichergestellt werden, dass die Klienten ihre 
Bewertung der MBE auf eine konkrete Beratungserfahrung beziehen, um 
einen einheitlichen Bezugsrahmen zu gewährleisten. Zudem sollten die 
Klienten möglichst ihre aktuellste Beratungserfahrung bewerten, sodass 
eine möglichst geringe zeitliche Distanz zwischen Beratung und Befra-
gung und damit eine hohe Qualität der Daten zur Beratungserfahrung si-
chergestellt werden konnte. Vor diesem Hintergrund wurden die Klienten 
nach den von ihnen insgesamt aufgesuchten Trägerorganisationen sowie 
der hierunter zuletzt aufgesuchten Organisation befragt.96 Hierbei zeigte 
sich, dass die Mehrheit der Klienten (74,1 %) seit Beginn ihres Aufenthalts 
in Deutschland nur eine der sieben MBE-Trägerorganisationen aufgesucht 
hatte (vgl. Abb. 4-32). Immerhin suchte jedoch insgesamt rund ein Viertel 
der Befragten mehrere Träger auf, womit das Aufsuchen verschiedener 
Trägerorganisationen der MBE sich in der Tat als gängig darstellt. 

96 Zum Fragetext siehe v002_x im Anhang.
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Abbildung 4-32:  Anzahl der aufgesuchten Trägerorganisationen 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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Falls die befragten Klienten mehrere MBE-Träger besucht bzw. beim sel-
ben Träger unterschiedliche MBE-Beratungsstellen aufgesucht haben, 
wurden die Befragten darum gebeten, im Rahmen der Befragung die letzte 
von ihnen aufgesuchte Beratungsstelle zu bewerten.97 

4.3.2 Aktueller Beratungsstatus

Die Mehrheit der Beratenen (83,0 %) nahm die MBE letztmalig 2013 
oder 2014 in Anspruch (vgl. Tab. 4-15).98 Der größte Anteil der Probanden 
(42,7 %) hat sich dabei 2014 letztmalig bei der MBE beraten lassen. Da die 
Befragung im März 2014 bereits abgeschlossen wurde, lag die letzte Bera-
tungserfahrung bei diesen Befragten somit maximal drei Monate zurück. 

97 Zunächst wurde im telefonischen Interview erfragt, welche MBE-Träger wäh-
rend des Aufenthalts in Deutschland besucht wurden und vereinbart, dass die 
zuletzt aufgesuchte Trägerorganisation im weiteren Verlauf des Interviews 
bewertet werden sollte. Alle Personen, die diese zu bewertende Trägerorganisa-
tion mehr als einmal aufgesucht hatten (n=1.133), wurden zusätzlich gefragt, ob 
sie innerhalb dieser Organisation verschiedene MBE-Stellen aufgesucht haben, 
was bei 11,3 % zutraf. In diesen Fällen wurden die Klienten gebeten, die zuletzt 
besuchte MBE-Stelle zu bewerten (zum Fragetext siehe v012 im Anhang). 

98 Zum Fragetext siehe v014m und v014j im Anhang.
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Weitere 40,3 % der Befragten haben die MBE im Jahre 2013 zum letzten 
Mal aufgesucht. Während knapp 10 % im Jahr 2012 letztmalig beraten 
wurden, fand der letzte Besuch in der MBE bei nur einer Minderheit von 
7,1 % im Jahr 2011 oder noch früher statt. Dass der letzte Zeitpunkt des 
Aufsuchens der zu bewertenden MBE-Stelle bei der überwiegenden Mehr-
heit der Klienten zum Befragungszeitpunkt sehr kurz zurücklag, ist als 
positiv hinsichtlich der Datenqualität zu werten. So kann davon ausgegan-
gen werden, dass den Probanden die Beratungserfahrung zum Zeitpunkt 
der Befragung gedanklich noch sehr gegenwärtig war.

Tabelle 4-15: Jahr der letzten Inanspruchnahme der MBE (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.114 gewichtet.

Jahr Anteil 

2014 42,7

2013 40,3

2012 9,9

2011 oder früher 7,1

Gesamt 100,0

Der letzte Beratungstermin gibt zwar Einblick in die Aktualität der Bera-
tungserfahrung, jedoch keine sichere Auskunft darüber, ob die Beratung 
bereits abgeschlossen ist oder die Inanspruchnahme der MBE-Beratung 
noch andauert. Um einen konkreteren Einblick in das aktuelle Nutzungs-
verhalten der MBE-Klienten zu gewinnen, wurden die Klienten daher 
zusätzlich gefragt, ob sie die Beratung aktuell „regelmäßig“ oder „nur bei 
Bedarf“ nutzen oder die Beratung aktuell nicht mehr in Anspruch neh-
men.99 Hierbei zeigt sich, dass die Mehrheit der Klienten (70,8 %) die Bera-
tung als noch nicht abgeschlossen betrachtet (vgl. Tab. 4-16). Unter diesen 
Personen geben vergleichsweise geringe 15,3 % an, die MBE „regelmäßig“ 
in Anspruch zu nehmen. Die Mehrheit (55,5 %) hingegen sucht die betref-
fende MBE-Stelle „nur bei Bedarf“ auf. Knapp ein Drittel der Befragten 
(29,2 %) gibt an, die MBE nicht mehr, also weder „regelmäßig“ noch „bei 
Bedarf“, in Anspruch zu nehmen – in diesen Fällen kann davon ausgegan-
gen werden, dass der Beratungsprozess praktisch wie auch in der subjekti-
ven Wahrnehmung der Klienten abgeschlossen ist.

99 Zum Fragetext siehe v015 im Anhang.
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Tabelle 4-16: Aktuelle Nutzung der bewerteten Beratungsstelle (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.253, gewichtet.

Status Anteil 

Regelmäßige Nutzung 15,3

Nutzung bei Bedarf 55,5

Keine aktuelle Nutzung 29,2

Gesamt 100,0

Der Beratungsstatus korreliert erwartungsgemäß stark mit dem Zeitpunkt 
des letzten Aufsuchens der MBE: Unter den Klienten, die 2014 noch in 
der Beratung waren, geben 98,5 % an, die MBE noch in Anspruch zu neh-
men. Fand der letzte Beratungsbesuch 2013 statt, geben noch 79,6 % der 
betreffenden Personen an, dass die Beratung noch nicht abgeschlossen 
sei. Unter den MBE-Klienten, die die MBE letztmalig 2012 aufsuchten, gibt 
immerhin noch rund ein Drittel (33,9 %) an, die Beratung noch „bei Be-
darf“ wahrzunehmen. Abgeschlossen ist die Beratung bei allen Befragten, 
die 2011 oder früher letztmalig bei der MBE waren. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Beratung bei der MBE der 
überwiegenden Mehrheit der Klienten nicht lange zurückliegt und zudem 
noch in Anspruch genommen wird. Gleichzeitig wird deutlich, dass die 
MBE von einem Großteil der Klienten eher im konkreten Bedarfsfall ge-
nutzt wird und hingegen weniger als regelmäßige Anlaufstelle zu dienen 
scheint. 

4.3.3 Dauer der Inanspruchnahme und Häufigkeit der Nutzung

Die Gesamtdauer der Inanspruchnahme der MBE wurde auf Basis der 
von den Klienten angegebenen Zeitpunkte des ersten und des letzten 
Besuchs bei der bewerteten MBE-Stelle errechnet.100 Die so bemessene 
Beratungsdauer der befragten Ratsuchenden liegt im Vergleich zu den im 
Controlling erhobenen Daten hoch. So belief sich die durchschnittliche 
Beratungsdauer aller abgeschlossenen Fälle im Controlling des Jahres 2013 

100 Dies war bei 906 Klienten möglich, die jeweils eine Monats- und eine Jahres-
angabe zum ersten und letzten Besuch bei der MBE machen konnten und die 
mehr als einmal in der Beratungsstelle waren. Die weiteren Auswertungen 
beziehen sich daher ausschließlich auf diese Befragtengruppe.
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auf 22,2 Monate innerhalb des Case Managements und auf 15,4 Monate 
außerhalb des Case Managements (BAMF 2014a: 20f.). Bei der Gesamtheit 
der im Rahmen der vorliegenden Studie befragten Klienten liegt der Zeit-
raum der Inanspruchnahme der MBE dagegen im Mittel bei 53,1 Monaten 
(4,4 Jahre) und somit oberhalb der zeitlichen Nutzungsbeschränkung der 
MBE von drei Jahren. Hierbei muss zudem berücksichtigt werden, dass ein 
Großteil der Verfahren, wie weiter oben erläutert, zumindest aus Sicht der 
Klienten noch nicht endgültig abgeschlossen ist. 

Immerhin bei fast der Hälfte der Befragten (48,2 %) lag die Beratungsdauer 
zum Zeitpunkt der Befragung bei bis zu drei Jahren und damit im vorge-
gebenen Beratungszeitraum (vgl. Abb. 4-33). 22,1 % der Befragten waren 
dabei sogar nur bis zu einem Jahr in Beratung. Bei der anderen Hälfte der 
Klienten übersteigt die Dauer der Inanspruchnahme hingegen die Nut-
zungsgrenze von drei Jahren: 19,3 % waren bis zu fünf Jahre bei der MBE, 
21,7 % bis zu zehn Jahre und bei einem relativ geringen Anteil von 10,8 % 
liegen zwischen erstem und letztem Aufsuchen der MBE bereits mehr als 
zehn Jahre. 

Abbildung 4-33:  Dauer der Beratung nach Beratungsstatus (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=906, gewichtet.
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Durch die vergleichsweise lange Nutzung der MBE ist auch die Tatsache 
bedingt, dass ein nicht geringer Anteil von 17,8 % die bewertete Stelle 
bereits vor dem Jahre 2005 und damit vor der Neukonzeptionierung der 
MBE aufgesucht hat. Diese Klienten haben die Migrationsberatung zu 
Anfang entsprechend unter „anderen Vorzeichen“ erlebt, zumindest im 
Sinne von den heutigen Vorgaben abweichenden Zielsetzungen und insti-
tutionellen Rahmenbedingungen der MBE, was bei der Interpretation der 
Ergebnisse dieser Studie berücksichtigt werden muss. 

Die von den Controllingdaten nach oben abweichenden Beratungszeiten 
können teils methodisch bedingt sein. Einerseits kann die vergleichsweise 
lange Dauer der Inanspruchnahme der MBE mit der Selektivität der Stich-
probe zusammenhängen. So kann es als wahrscheinlich gelten, dass Kli-
enten, die das Beratungsangebot über einen langen Zeitraum nutzen bzw. 
genutzt haben, eher eine explizite Meinung zur MBE vertreten und daher 
mit höherer Wahrscheinlichkeit zur Studienteilnahme eingewilligt haben. 

Andererseits unterscheidet sich die Bemessung der Dauer eines Bera-
tungsverfahrens im Rahmen dieser Studie von jener im Controllingsys-
tem. So wird die Beendigung eines Beratungsprozesses im Controlling 
vonseiten des geschulten Beratungspersonals nach festgelegten inhalt-
lichen Kriterien erfasst. Laut Glossar des Controllingsystems gilt ein Fall 
im Case Management als beendet, wenn die verschiedenen Schritte des 
Verfahrens durchlaufen worden sind und ein Abschlussgespräch geführt 
wurde.101 Ein Fall außerhalb des Case Managements ist abgeschlossen, 
„wenn der Berater ausdrücklich feststellt, dass der aktuelle Beratungs-
bedarf gedeckt ist (…) und ein weiterführender Beratungsbedarf nicht 
besteht“ (BAMF 2014a: 35). Vielmehr als der tatsächliche Zeitpunkt des 
letzten Aufsuchens der Beratungsstelle determiniert also das Erreichen 
eines bestimmten Beratungsstatus` die Beendigung des Verfahrens. Den 
im Vorfeld der Befragung interviewten MBE-Beratern zufolge ist das 
Aufsuchen der Beratungsstelle nach Beendigung des Beratungsprozesses 
jedoch nicht unüblich, wenn sich seitens des Klienten weitere Nachfragen 

101 Zudem kann ein Fall als beendet gelten, wenn das Case Management abgebro-
chen wurde.
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punktueller Natur ergeben.102 In derartigen Fällen kann der Zeitpunkt des 
letzten Aufsuchens der Stelle also erheblich später angesiedelt sein als 
der Zeitpunkt des Abschlusses der „Hauptberatung“ und würde die Bera-
tungsdauer im Rahmen dieser Studie länger erscheinen lassen als die im 
Controlling erfasste.

Vor diesem Hintergrund stellt es sich als wichtig dar, die Nutzungsdau-
er im Kontext mit der tatsächlichen Anzahl der Besuche in der MBE zu 
betrachten. Tabelle 4-17 veranschaulicht zunächst die Häufigkeit des 
Aufsuchens der bewerteten MBE-Stelle bezogen auf die Gesamtheit aller 
befragten Klienten. 10,0 % geben dabei an, die Beratungsstelle nur ein ein-
ziges Mal besucht zu haben. Der größte Anteil suchte die bewertete Stelle 
häufiger als 25 Mal auf (32,9 %).103 

Tabelle 4-17:  Anzahl der Beratungsbesuche (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=906, gewichtet.

1 Mal 10,0

2-5 Mal 26,2

6-10 Mal 16,1

11-25 Mal 14,8

Mehr als 25 Mal 32,9

Gesamt 100,0

Betrachtet man die Häufigkeit des Aufsuchens der Beratungsstelle in 
Kombination mit der Dauer der Nutzung, zeigt sich erwartungsgemäß 
eine Zunahme der Besuche mit steigender Beratungsdauer (Abb. 4-34). 
Gleichzeitig wird aber auch deutlich, dass eine lange Beratungsdauer 
nicht bei allen Klienten mit einer hohen Frequenz der Beratungstermine 
einhergeht. Beispielsweise hat in der Gruppe der Klienten, die die MBE 
zwischen fünf und zehn Jahren genutzt haben, jeder zweite die MBE nicht 
häufiger als 25 Mal frequentiert: 15,2 % der Klienten haben die Stelle in-
nerhalb dieses Zeitraums sogar nur zwei bis fünf Mal aufgesucht, 14,5 % 
der Befragten kamen sechs bis zehn Mal und weitere 18,6 % zwischen elf 

102 Im Controlling werden derartige Fälle als neue Beratungsprozesse erfasst. 
103 Zum Fragetext siehe v004_x im Anhang.
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und 25 Mal (vgl. Abb. 4-34). Dieses Ergebnis lässt den Schluss zu, dass lang-
jährige Beratungsdauern nicht notwendigerweise mit einer regelmäßigen 
und häufigen Inanspruchnahme der MBE einhergehen, sondern auch 
ein Zurückgreifen auf die Hilfe der Beratungsstelle in unregelmäßigen 
Abständen bedeuten können, beispielsweise in besonders herausfordern-
den oder sich verändernden Lebenssituationen. Dieses Ergebnis deckt 
sich auch mit dem Befund, dass die überwiegende Mehrheit der Klienten 
angibt, die MBE nicht regelmäßig, sondern lediglich „bei Bedarf“ wahrzu-
nehmen.

Darüber hinaus verdeutlicht die Grafik generell, dass es unter den Klien-
ten eine Vielzahl unterschiedlicher „Nutzungstypen“ zu geben scheint. 
Während einige Klienten die MBE innerhalb nur eines Beratungsjahres 
sehr intensiv in Anspruch nehmen – 8,2 % der Beratenen mit Beratungs-
dauer von einem Jahr besuchten die MBE bereits mehr als 25 Mal – gibt 
es gleichzeitig Personen, die das Hilfsangebot der MBE über sehr lange 
Zeiträume offenbar nur sehr sporadisch in Anspruch genommen haben. 
Es zeichnet sich vor diesem Hintergrund ein sehr diverses und nach in-
dividuellen Bedürfnissen ausgeprägtes Nutzungsverhalten der befragten 
Klienten ab. 
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Abbildung 4-34:  Häufigkeit der MBE-Besuche nach Dauer der Beratung  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=906, gewichtet.
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Betrachtet man die Inanspruchnahme der MBE differenziert nach ver-
schiedenen Merkmalen der Klienten, zeigen sich vor allem nach migrati-
onsbiografischen Einflussgrößen Unterschiede. Deutlich wird unter ande-
rem, dass die Beratungsdauer mit höherem Einreisealter in der Tendenz 
steigt. So zeigt sich zum Beispiel, dass Personen, die bei ihrem Zuzug zwi-
schen 51 und 60 Jahren alt waren, die MBE zu knapp 70 % für einen länge-
ren Zeitraum als drei Jahre in Anspruch genommen haben (Abb. 4-35). Bei 
Personen, die bereits mit 19 bis 30 Jahren zugereist sind, liegt dieser Anteil 
nur bei 44,2 %. Der Befund längerer Beratungsdauern bei in späteren Le-
bensabschnitten zugezogenen Personen kann auf spezifische Hürden im 
Integrationsprozess für diese Personengruppe zurückgeführt werden. In 
der Migrationsforschung ist zahlreich belegt worden, dass sich ein höheres 
Einreisealter vor allem negativ auf den Spracherwerb auswirkt, der sei-
nerseits eine Schlüsselfunktion für soziale und strukturelle Integration im 
Zielland spielt (Esser 2006 b: 103). Das Ergebnis deckt sich zudem mit den 
Einschätzungen der befragten MBE-Berater, die bei vergleichsweise spät 
zugereisten Personen erschwerte Integrationsbedingungen insbesondere 
im sprachlichen und beruflichen Bereich feststellten und den Beratungs-
bedarf dieser Personengruppe daher tendenziell als höher einschätzten. 
Zudem wiesen die Berater darauf hin, dass ältere Zuwanderer – unab-
hängig vom Migrationshintergrund – grundsätzlich häufiger auf soziale 
Unterstützungsangebote angewiesen seien und auch die MBE daher über 
längere Zeiträume aufsuchten als andere Migranten (vgl. Kap. 5.7.2.2). 

Abbildung 4-35:  Dauer der Beratung nach Einreisealter (in Prozent)
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Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=890, gewichtet.
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Leichte Unterschiede in der Beratungsdauer zeigen sich auch bei einer 
Differenzierung nach den Deutschkenntnissen der Befragten. So steigt 
die Dauer der Inanspruchnahme der Beratung von durchschnittlich 3,9 
Jahren bei „sehr guten“ Deutschkenntnissen auf 4,6 Jahre bei „schlechten“ 
bis „gar nicht“ vorhandenen Deutschkenntnissen.104 Auch dieses Ergebnis 
spiegelt sich in den Ansichten der Berater, die fehlende bzw. schlechte 
Sprachkenntnisse als einen Hauptgrund für Schwierigkeiten bei der struk-
turellen Integration und damit für stärkeren und längeren Unterstüt-
zungsbedarf durch die MBE betrachten (vgl. Kap. 5.7.2.1). 

Auch die Herkunft der Befragten hat auf den ersten Blick einen zent-
ralen Einfluss auf die Beratungsdauer. So zeigt sich, dass die Dauer der 
Beratungsverfahren insbesondere bei EU-Zuwanderern bedeutend 
kürzer ist als bei den anderen Befragtengruppen: Die durchschnittliche 
Beratungsdauer liegt hier bei 2,1 Jahren. Durchschnittlich am längsten 
hingegen dauert die Beratung mit 6,1 Jahren bei russischen Personen, 
gefolgt von Personen aus der ehemaligen Sowjetunion (5,3 Jahre), türki-
schen Zuwanderern (5,2 Jahre) und Personen aus weiteren Drittstaaten (3,5 
Jahre). Dieser Befund muss allerdings vor dem Hintergrund voneinander 
abweichender Einreisezeitpunkte und damit zusammenhängend unter-
schiedlichen Zeitpunkten der Erstberatung betrachtet werden: Länger in 
Deutschland lebende Personen haben die MBE wahrscheinlich zu einem 
früheren Zeitpunkt in Anspruch genommen und damit eine höhere 
Wahrscheinlichkeit für lange Beratungsdauern. Tatsächlich zeigt sich, 
dass sich die Unterschiede bei der Annahme eines gleichen Zeitpunkts der 
Erstberatung weitgehend auflösen. Ausschließlich bei der Gruppe türki-
scher Ratsuchender zeichnet sich unter Berücksichtigung des Zeitpunkts 
des Erstbesuchs im Vergleich zu den anderen Gruppen nach wie vor eine 
etwas längere Beratungsdauer ab.

Unterschiede in der Beratungsdauer zeigen sich zudem je nach sprach-
licher Verständigungsbasis zwischen Berater und Klient. Hierbei wurde 
unterschieden zwischen Personen, die in der Beratung (1) ausschließlich 

104 Die Ausprägungen „schlechte“, „sehr schlechte“ und „gar keine“ Deutschkennt-
nisse wurden aufgrund zu geringer Fallzahlen an dieser Stelle zu einer Katego-
rie zusammengefasst. 
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in ihrer Muttersprache, (2) in ihrer Muttersprache und auf Deutsch, (3) 
ausschließlich auf Deutsch, (4) auf Deutsch und einer Drittsprache105, (5) 
ausschließlich mithilfe eines Übersetzers und (6) ausschließlich in einer 
Drittsprache beraten wurden.106 Auffällig ist, dass die Beratungsdauer 
umso länger ausfällt, je „einfacher“ sich die Verständigungsbasis zwischen 
Berater und Klient darstellt (vgl. Abb. 4-36). So liegt die durchschnittliche 
Beratungsdauer bei Personen am höchsten, die sich mit dem Berater in ih-
rer Muttersprache verständigen (5,0 Jahre) oder mit ihrem Berater sowohl 
in ihrer Muttersprache als auch auf Deutsch kommunizieren (5,2 Jahre). 
Personen, die mit ihrem Berater nur Deutsch bzw. Deutsch und eine dritte 
Sprache verwenden, sind mit 4,2 Jahren im Schnitt ein Jahr weniger in 
Beratung. Wurde eine dritte Sprache oder eine dritte Sprache in Kombina-
tion mit Deutsch gesprochen, dauerte die Beratung im Schnitt 3,6 bzw. 3,8 
Jahre. Mit großem Abstand am niedrigsten ist die Beratungsdauer, wenn 
zwischen Berater und Klient übersetzt wurde (2,2 Jahre). Obgleich eine 
solche Verständigungsbasis für den Beratenen bedeutet, dass die Aussa-
gen des Beraters in seine Muttersprache übersetzt werden, kann dennoch 
davon ausgegangen werden, dass die Beratungsarbeit mit einer dolmet-
schenden Person die Qualität der Verständigung negativ beeinträchtigt 
(von Wogau 2004: 100). So fehlt selbst geschulten Übersetzern oftmals das 
nötige Fachvokabular für die treffende Übersetzung in die Zielsprache. 
Wie zu zeigen sein wird, stehen den MBE-Klienten zumeist ungeschulte 
Übersetzer aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis zur Seite, was den 
Schwierigkeitsgrad der Kommunikation nochmals erhöht (vgl. Kap. 4.3.5).

105 Als Drittsprache wird eine Sprache verstanden, die weder die Muttersprache 
des Klienten noch Deutsch ist. 

106 Zum Fragetext siehe v025 bis v028 im Anhang.
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Abbildung 4-36:  Dauer der Beratung nach Verständigungsbasis (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=905, gewichtet.
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Die Analysen zu Dauer und Häufigkeit der Beratung zeigen insgesamt, 
dass unterschiedliche Faktoren die Länge des Beratungsverfahrens beein-
flussen. Die Beobachtungen der Berater werden dahingehend bestätigt, 
dass generell erschwerende Einflüsse auf den Integrationsprozess, wie das 
Alter der Ratsuchenden zum Zeitpunkt des auf Dauer angelegten Zuzugs 
nach Deutschland oder die Deutschkenntnisse, sich verlängernd auf die 
Beratungsdauer auswirken können. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass die MBE hinsichtlich Beratungslänge 
und Häufigkeit der Frequentierung durchaus unterschiedlich genutzt 
wird, was auf eine individuelle, den Bedürfnissen des Ratsuchenden an-
gepasste Nutzung des Angebots schließen lässt. Für einen nicht geringen 
Anteil der Befragten scheint die MBE zudem weniger als regelmäßig 
frequentiertes, zeitlich begrenztes Unterstützungsangebot genutzt zu 
werden, sondern vielmehr als Anlaufstelle, die zwar teils über längere 
Zeiträume, dafür aber eher im konkreten Bedarfsfall aufgesucht wird. Dass 
die MBE somit weniger den Charakter eines regelmäßig aufgesuchten 
„Kurses“ hat, der zu Beginn des Aufenthalts in Deutschland einmalig als 
Orientierungshilfe dient, erschließt sich auch vor dem Hintergrund, dass 
Integrationsprozesse zumeist keinen linearen Verlauf aufweisen, sondern 
vielmehr einen „langwierige[n] Prozess mit Annäherungen, Veränderun-
gen und Brüchen“ darstellen (Buchholt 2008: 587). Wie auch die qualitativ 
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befragten Berater beobachten, kann dies zu unregelmäßigem und zeitver-
setzt auftretendem Beratungsbedarf führen. 

4.3.4 Zugang zur MBE

Die Mehrheit der befragten Klienten hat als Neuzuwanderer Zugang zur 
bewerteten MBE-Stelle gefunden.107 Wie in Tabelle 4-18 dargestellt, befan-
den sich knapp zwei Drittel (62,3 %) der Befragten zu Beginn der Beratung 
in der bewerteten Stelle erst seit bis zu drei Jahren in Deutschland und 
galten somit zu Beginn der Beratung als Neuzuwanderer. 46,3 % nahmen 
die MBE dabei bereits im ersten Jahr nach der Einreise in Anspruch. Der 
Zugang der Befragten erfolgte im Vergleich zur Klientengesamtheit, wel-
che in den Controllingdaten abgebildet wird, außergewöhnlich früh. Laut 
diesen wird die MBE mehrheitlich von Altzuwanderern aufgesucht, nur 
etwa ein Drittel der Klienten findet innerhalb der ersten drei Jahre ihres 
Aufenthalts in die Beratung. Diese Diskrepanz ist u.a. auf die unterschied-
liche Zählweise zurückzuführen: Während die Befragten den Zeitpunkt 
des tatsächlichen Erstkontakts zur Migrationsberatung angaben, erfasst 
das Controlling einzelne Beratungseinheiten jeweils neu. Die Zeitspanne 
zum Einreisezeitpunkt fällt bei einer erneuten Inanspruchnahme der MBE 
von denselben Klienten somit entsprechend länger aus. Darüber hinaus 
ist denkbar, dass die spezifische Zusammensetzung der Befragten Einfluss 
auf deren Zugangsmuster hat. Sowohl der hohe Anteil an Spätaussiedlern, 
welche auf vergleichsweise gut ausgebaute Integrationsangebote zurück-
greifen konnten, als auch das überdurchschnittlich hohe Bildungsniveau 
der Befragten können die frühere Inanspruchnahme von professionellen 
Beratungsangeboten begünstigen. 

107 Berücksichtigt wurden nur Personen, die lediglich eine Trägerorganisation auf-
gesucht haben. Bei Personen, die sich bei mehreren Trägern in der MBE haben 
beraten lassen, kann der erste Beratungszeitpunkt weiter zurückliegen als jener 
des ersten Aufsuchens der bewerteten Beratungsstelle. 
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Tabelle 4-18:  Aufenthaltsdauer zu Beginn der Beratung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=719, gewichtet.
Anmerkung: Klienten, bei denen die bewertete Beratungsstelle zugleich den Erst- 

kontakt mit der MBE darstellt.

Bewertete MBE-Stelle

bis 1 Jahre 46,3

bis 3 Jahre 16,0

bis 5 Jahre 6,5

bis 10 Jahre 13,2

> 10 Jahre 18,0

Gesamt 100,0 

Nicht unbedeutend ist dagegen auch der Anteil jener Probanden, die die 
bewertete MBE-Stelle als bereits länger in Deutschland lebende Zuwan-
derer erstmals in Anspruch genommen haben (37,7 %). Der Anteil an 
Ratsuchenden, die sich beim erstmaligen Aufsuchen der bewerteten Stelle 
bereits seit länger als zehn Jahren in Deutschland aufhielten, macht dabei 
sogar 18,0 % aus. 

Mit der Neueinführung der MBE 2005 scheint sich der Zugang zur MBE 
für Neuzuwanderer insgesamt erleichtert zu haben. Betrachtet man aus-
schließlich Personen, die ab 2005 zugewandert sind, zeigt sich, dass hier 
insgesamt 89,2 % die MBE innerhalb der ersten drei Aufenthaltsjahre auf-
gesucht haben. Der Anteil an Personen, die erst nach mehr als fünf Jahren 
Zugang zur MBE fanden, ist mit 3,5 % sehr gering (vgl. Tab. 4-19). 

Tabelle 4-19:  Aufenthaltsdauer zu Beginn der Beratung, ab 2005 Zugewanderte 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=406, gewichtet.
Anmerkung: Klienten, bei denen die bewertete Beratungsstelle zugleich den Erst- 

kontakt mit der MBE darstellt und die ab 2005 nach Deutschland kamen.

             Bewertete MBE-Stelle

bis 1 Jahre 64,7

bis 3 Jahre 24,5

bis 5 Jahre 7,4

bis 10 Jahre 3,5

Gesamt 100,0 
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Besonders lang stellt sich der Zeitraum zwischen Einreise und Erstbesuch 
bei der bewerteten MBE-Stelle mit durchschnittlich 10,9 Jahren bei den 
befragten Personen türkischer Herkunft dar. Unter diesen suchten 45,9 % 
die MBE erst nach 10-jährigem Aufenthalt auf, wohingegen ein geringer 
Anteil von 24,8 % innerhalb der ersten drei Jahre in die Beratung kam. Ein 
Erklärungsansatz liegt darin begründet, dass die Befragtengruppe türki-
scher Herkunft im Mittel bedeutend früher nach Deutschland zugezogen 
ist als die restlichen Befragtengruppen: Während die Einreise der türkei-
stämmigen Befragten im Mittel 1993 stattfand, liegt der mittlere Einreise-
zeitpunkt bei Personen aus der ehemaligen Sowjetunion sowie bei Perso-
nen aus Drittstaaten im Jahre 2003, bei EU-Zuwanderern im Jahre 2005. Da 
ein gesetzlich verankertes Integrationsprogramm in Deutschland erst im 
Jahre 2005 eingeführt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass der 
Zugang zu Integrations- und Beratungsangeboten für die Befragtengrup-
pe der Türkeistämmigen sich ungleich schwerer gestaltet hat. 

Ein konträres Bild zeichnet sich bei Personen aus der Russischen Födera-
tion und den GUS-Staaten ab, die nach unterdurchschnittlich kurzer Auf-
enthaltsdauer (2,9 bzw. 2,8 Jahre) Zugang zur Beratung fanden. Umgekehrt 
kann hier als ein Erklärungsfaktor unter anderem ein bereits früh insti-
tutionalisiertes Integrationsprogramm für Spätaussiedler dienen, das den 
Zugang zu Sozialberatungsangeboten für diese Personengruppe potenziell 
vereinfachte. 

Die überwiegende Mehrheit der Klienten hat über informelle Informa-
tionskanäle vom Angebot der MBE erfahren (vgl. Abb. 4-37).108 So geben 
knapp zwei Drittel (62,0 %) der Befragten an, Informationen zum Bera-
tungsangebot über Freunde bzw. Verwandte erhalten zu haben. Erst mit 
großem Abstand folgen formelle Zugangskanäle: Als wichtigster unter 
diesen ist der Integrationskurs einzuordnen, durch welchen 18,1 % der 
Klienten von der Möglichkeit der migrationsspezifischen Beratung erfuh-
ren. Auffällig ist, dass sehr geringe Anteile durch behördliche Regeldienste 
wie dem Jobcenter bzw. der Arbeitsagentur (6,4 %), der Ausländerbehörde 
(4,3 %) oder sonstigen Behörden (3,8 %) auf die MBE aufmerksam wur-
den. So ist in den Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft der 

108 Zum Fragetext siehe v008_x im Anhang.
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Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) für Kooperationsvereinbarungen mit 
Regeldiensten (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
(BAGFW) 2011) ausdrücklich festgehalten, dass Jobcenter und Ausländer-
behörden systematisch über das Beratungsangebot der MBE informieren 
und an diese verweisen sollen.

Abbildung 4-37: Zugangswege zur MBE (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=911, gewichtet.
Anmerkung: Mehrfachangaben möglich. 
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Das Ergebnis deckt sich in der Tendenz mit Erkenntnissen aus der pro-
jektbegleitenden Erfolgskontrolle des BAMF sowie vorangehenden For-
schungsprojekten (vgl. Kap. 2.3), die hinsichtlich der Zugangswege zur 
MBE ebenfalls auf einen hohen Stellenwert von „Mund-zu-Mund-Propa-
ganda“ schließen lassen. Im Rahmen der im Controlling durchgeführten 
Vor-Ort-Befragungen schätzten die befragten MBE-Berater Empfehlun-
gen über die Familie und die Community als wichtigste Zugangswege ein, 
gefolgt vom Jobcenter und von den Integrationskursträgern. Unter den 
befragten Klienten im Modellprojekt „Integration verbindlicher machen 
- Integrationsvereinbarungen erproben“ stellten Informationen über die 
MBE durch Freunde, Bekannte oder Verwandte ebenfalls den wichtigsten 
Zugangsweg dar (47,7 %), gefolgt mit größerem Abstand vom Jobcenter 
(12,4 %)109 (Borchers et al. 2013: 38f.). 

109 Der Zugangskanal Integrationskurs wurde in dieser Studie nicht abgefragt. 
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4.3.5 Beratungssprachen

Die Wahl der Verständigungsbasis in der MBE ist nicht nur abhängig von 
den Sprachkenntnissen des Beraters und des Ratsuchenden, sondern 
bewegt sich darüber hinaus auch im Spannungsfeld der Bestrebungen, 
einerseits das Anliegen des Klienten möglichst genau und feinfühlig zu 
besprechen und andererseits die praktische Anwendung der deutschen 
Sprache zu fördern.

Grundsätzlich wurden die im Rahmen der BAMF-MBE-Klientenbefragung 
teilnehmenden Personen in 22 unterschiedlichen Sprachen beraten, 
was für eine ausgeprägte Sprachenvielfalt unter den Mitarbeitern sowie 
für eine starke interkulturelle Öffnung der MBE spricht. Die Analysen 
zur sprachlichen Verständigung in der Migrationsberatung zeigen, dass 
sich etwas mehr als ein Drittel der Klienten (35,8 %) mit dem Berater 
ausschließlich in der Muttersprache verständigt hat (vgl. Tab. 3-31). Aus-
schließlich Deutsch hat ein ähnlich großer Anteil von 34,0 % in der Bera-
tung gesprochen. Der Gesamtanteil an Beratungen, in denen die deutsche 
Sprache Anwendung findet, liegt aber noch bedeutend höher: So haben 
zusätzlich 9,1 % der Befragten sowohl in der Muttersprache also auch auf 
Deutsch gesprochen und weitere 11,6 % haben sich auf Deutsch unter 
Zuhilfenahme einer dritten Sprache110 verständigt. Insgesamt fand die 
deutsche Sprache somit in knapp 45 % aller Beratungsprozesse als Ver-
ständigungsbasis Anwendung. 

Tabelle 4-20:  Verständigungsbasis in der MBE (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.253, gewichtet.

Verständigungsbasis Anteil

Muttersprache 35,8

Deutsch und Muttersprache 9,1

Deutsch 34,0

Deutsch und Drittsprache 11,6

Drittsprache 3,3

Übersetzer 6,3

Gesamt 100,0

110 Unter dritter Sprache werden alle Sprachen außer Deutsch verstanden, die 
nicht der Muttersprache des Klienten entsprechen. 
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Bei 6,3 % aller Befragten wurde in der Beratung ausschließlich übersetzt. 
In einer weiteren Frage geben 12,5 % der Beratenen daneben an, dass im 
Laufe ihrer Beratung „teilweise“ übersetzt wurde.111 Bei der Mehrheit die-
ser Personen fand die direkte Verständigung mit dem Berater entweder 
auf Deutsch oder auf Deutsch und einer Drittsprache statt. Die Personen, 
die den Beratenen als Übersetzer zur Seite standen, stammen zu großen 
Teilen aus dem familiären oder persönlichen Umfeld der Klienten selbst 
(Tab. 4-21). Etwa 30 % der Klienten stand der Partner als Übersetzer zur 
Seite, 22,0 % ließen weitere Familienmitglieder und 11,7 % ihre Kinder 
übersetzen.112 31,8 % der Befragten nahmen die Übersetzungshilfe eines 
Bekannten oder Freundes in Anspruch. Immerhin etwa 20,2 % der Befrag-
ten geben an, einen Dolmetscher als Übersetzer an ihrer Seite gehabt zu 
haben. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass eine professionel-
le Übersetzung in der Beratung nur selten in Anspruch genommen wird. 
So ist es wahrscheinlich, dass von den Klienten z. B. ehrenamtliche Be-
gleiter, die im Rahmen der MBE-Beratung übersetzten, unter dem Begriff 
„Dolmetscher“ eingeordnet wurden. 

Tabelle 4-21:  Übersetzer in der MBE (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=245, gewichtet.
Anmerkung: Mehrfachangaben möglich.

Übersetzer Anteil

Partner 29,9

Kind 11,7

Anderes Familienmitglied 22,0

Bekannter / Freund 31,8

Dolmetscher 20,2

Andere Person 6,3

Die in der Beratung verwendeten Sprachen hängen stark mit den 
Deutschkenntnissen der Befragten zusammen (Abb. 4-38). Je besser die 
Deutschkenntnisse, umso weniger wird in der Beratung ausschließlich 
in der Muttersprache gesprochen. Bei Personen mit guten bis sehr guten 
Deutschkenntnissen dominiert vielmehr ein Sprachenmix aus Deutsch 

111 Zum Fragetext siehe v025 im Anhang.
112 Zum Fragetext siehe v026_x im Anhang.
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und der eigenen Muttersprache. Obgleich die Verständigung in der Mut-
tersprache demnach möglich ist, wird also Deutsch dennoch als Bera-
tungssprache eingesetzt. Dies deckt sich mit den Aussagen der befragten 
Berater, die im Rahmen der MBE bewusst die deutsche Sprache einsetzen, 
um den Klienten wichtige Schüsselbegriffe näher zu bringen und das 
Üben und die Anwendung der deutschen Sprache im geschützten Raum 
der Beratung zu ermöglichen. 

Abbildung 4-38:  Beratungssprachen nach Deutschkenntnissen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.249, gewichtet.
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Personen aus der Russischen Föderation, den GUS-Staaten und der Türkei 
werden bedeutend häufiger muttersprachlich beraten als Zuwanderer aus 
Dritt- und EU-Staaten, wie Abbildung 4-39 zeigt. Dieses Ergebnis ist inso-
fern wenig erstaunlich, da die Türkei und die ehemalige Sowjetunion zu 
den bedeutendsten Herkunftsgebieten von Zuwanderern in Deutschland 
zählen, aus denen somit auch viele MBE-Berater selbst stammen und ent-
sprechende Sprachkenntnisse aufweisen dürften. Obwohl die Befragten 
aus der Türkei und den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion im Schnitt 
gleich gute Deutschkenntnisse aufweisen, kommunizieren Zuwanderer 
türkischer Herkunft mit ihrem Berater insgesamt am häufigsten in ihrer 
Muttersprache. 

Ausschließlich auf Deutsch verständigen sich am häufigsten Personen aus 
sonstigen Drittstaaten sowie EU-Zuwanderer mit ihrem Berater. Gleich-
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zeitig kommen in diesen Gruppen Beratungen am häufigsten vor, in de-
nen ausschließlich mithilfe eines Übersetzers kommuniziert wird. Dieses 
Ergebnis erklärt sich auch vor dem Hintergrund, dass beide Gruppen zahl-
reiche kleinere Herkunftsgruppen mit unterschiedlichsten Mutterspra-
chen umschließen, die in Deutschland weniger vertreten sind und daher 
auch in der MBE seltener als Verständigungsmöglichkeit herangezogen 
werden können. 

Abbildung 4-39:  Beratungssprachen nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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Signifikante Unterschiede nach Bildungsniveau und Geschlecht gibt es 
hinsichtlich der angewandten Beratungssprachen nicht. 

4.3.6 Beratungsinhalte

Bereits in der Zielsetzung der MBE zur Unterstützung von Zuwanderern 
zur Selbständigkeit „in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens“ ist 
eine hohe inhaltliche Bandbreite an Beratungsthemen angelegt. Die Un-
terstützungsbedarfe der Klienten sind letztlich so vielfältig wie der Integ-
rationsprozess selbst, den die MBE „initiieren, steuern und begleiten“ soll 
(BMI 2010: 261). Bei der Erfassung der Beratungsinhalte wurde unterschie-
den zwischen den ursprünglichen „Initialanliegen“ der Klienten, welche 
den Ausschlag dafür gaben, die (im Folgenden bewertete) Beratungsstelle 
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aufzusuchen, sowie der Gesamtheit der Themen, die im weiteren Verlauf 
der Beratung bearbeitet wurden.

4.3.6.1 Hauptgründe für das Aufsuchen der MBE 

Um die ausschlaggebenden Gründe für die Inanspruchnahme der MBE 
zu erfassen, konnten die Befragten frei antworten und ihre Ausgangslage 
in eigenen Worten beschreiben.113 Das dadurch erhobene qualitative Da-
tenmaterial wurde im Anschluss durch einen offenen Codierungsprozess 
in insgesamt 17 Kategorien gegliedert, welche in Abbildung 4-40 darge-
stellt werden. Bereits durch die Anzahl der gebildeten Themenkomplexe 
wird die enorme inhaltliche Bandbreite der Beratungsleistung der MBE 
deutlich. In Übereinstimmung mit früheren Befragungen kristallisieren 
sich einige Kernthemen heraus, die besonders häufig in der Beratung 
zur Sprache kommen (Borchers et al. 2013). Dabei fällt bei der vorlie-
genden Befragung insbesondere die hohe Präsenz des Anliegens der 
„Kontakt- und Formularhilfe“114 (46,6 %) auf, welches daher im Folgenden 
gesondert betrachtet wird. Weitere Beratungsanliegen betreffen etwa den 
Ausbau von Deutschkenntnissen, das heißt die Suche nach Sprach- bzw. 
Integrationskursen sowie die Unterstützung bei der Anmeldung oder 
erfolgreichen Absolvierung derselben (13,8 %). In 15,2 % der Fälle wand-
ten sich die Befragten mit Anliegen im Bereich Arbeitssuche an die MBE, 
was beispielsweise allgemeine Informationen über den Arbeitsmarkt, zu 
arbeitsrechtlichen Regelungen oder konkrete Unterstützung beim Verfas-
sen von Bewerbungsunterlagen umfasst. Insgesamt 10,0 % der Befragten 
hatten zu Beratungsbeginn Fragen zu staatlichen Unterstützungsleis-
tungen (z. B. Kinder-/Arbeitslosengeld, Sozialhilfe etc.); weitere 6,7 % zu 

113 Zum Fragetext siehe v040o im Anhang.
114 Bezüglich der Kategorienbildung ist eine hohe Überschneidung von inhaltli-

chen Fragen und den damit einhergehenden Formalitäten zu beachten. So ist 
der Unterstützungsbedarf mit formellem Briefverkehr oder Formularen in der 
Regel mit einem inhaltlichen Anliegen verbunden. Die Kategorie „Kontakt-/
Formularhilfe“ wurde in allen Fällen vergeben, in denen explizit die Suche nach 
Unterstützung bei formellem Schriftverkehr oder Kommunikation zum Aus-
druck gebracht wurde. Die exemplarische Aussage „Fragen zur Rente und Hilfe 
bei den Formularen“ ist als Initialanliegen demnach sowohl dem Themen-
komplex „Rente“ als auch „Kontakt-/Formularhilfe“ zugeordnet. In Abbildung 
5-2 sind die inhaltlichen Anlässe für Kontakt- und Formularhilfe zur besseren 
Übersicht gesondert aufgeschlüsselt. 
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„Gesundheit und Krankenversicherung“. Diese umfassen neben versiche-
rungstechnischen Fragen und Unterstützung im Kontakt mit Versiche-
rungsträgern auch Hilfe im Umgang mit Ärzten oder Krankenhäusern, 
das allgemeine Zurechtfinden im Gesundheitssystem und Fragen im Fall 
einer Schwangerschaft. Unter der Kategorie „Rechtliche Fragen“ (6,5 %) 
finden sich unter anderem Anfragen zu Mieter- und Verbraucherschutz 
sowie Korrespondenz mit Anwälten. Anfragen im Bereich Arbeits- bzw. 
Aufenthaltsrecht sind hingegen den entsprechenden inhaltlichen Ka-
tegorien zugeordnet. Etwas weniger häufig werden zu Beratungsbeginn 
Anfragen zu „Scheidung/Unterhalt“ (4,0 %) bzw. „Familiäre Probleme“ 
(2,8 %) thematisiert. Im Gegensatz zu vorrangig formellen Fragen zu Schei-
dungs- und Unterhaltsregelungen bezieht sich letztere Kategorie auf zwi-
schenmenschliche Probleme wie etwa Sucht- oder Gewaltproblematiken 
in der Familie.
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Abbildung 4-40: Initialanliegen für das Aufsuchen der MBE (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.241, gewichtet;
Anmerkung: Mehrfachangaben möglich.

Bei der Verteilung der Initialanliegen zeigt sich in vielen Fällen ein zu 
erwartender Zusammenhang mit der Aufenthaltsdauer der Befragten. So 
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werden die Themenbereiche Kontakt- und Formularhilfe, Sprach- und 
Integrationskurse und die Anerkennung von Bildungsabschlüssen signi-
fikant häufiger sowie die Themenbereiche Arbeits- und Wohnungssuche 
verstärkt von Neuzuwanderern nachgefragt. Anfragen zu den The-
menbereichen Scheidung/Unterhaltsfragen sowie Familiäre Probleme 
finden sich hingegen überzufällig häufiger bei Personen mit längerer 
Aufenthaltsdauer – sowohl bezüglich des Beratungsbeginns als auch ins-
gesamt. Dass in früheren Phasen der Einwanderung generell ein höherer 
Beratungsbedarf besteht, ist daraus ersichtlich, dass die durchschnittliche 
Anzahl an Initialanliegen mit kürzerer Aufenthaltsdauer bei Beratungsbe-
ginn stetig zunimmt. 

Kontakt- und Formularhilfe
Einen auffälligen Schwerpunkt in der Vielfalt der Beratungsanlässe bildet 
der Themenbereich „Kontakt-/Formularhilfe“: Für fast 47 % der befragten 
Klienten stellte dies den bzw. einen Anlass dar, die MBE aufzusuchen. Die 
Kategorie umfasst neben dem häufig geäußerten Unterstützungsbedarf 
beim Ausfüllen von Formularen und Anträgen bzw. der Erklärung offizi-
ellen Schriftverkehrs auch andere Kommunikationshilfen wie etwa das 
Vereinbaren von Terminen, telefonische Absprachen mit Behörden oder 
Sachbearbeitern, das Erklären bürokratischer Abläufe oder in selteneren 
Fällen die persönliche Begleitung zu entsprechenden Stellen. Neben dem 
Kontakt zu öffentlichen Verwaltungseinrichtungen, was den Großteil der 
Anfragen betrifft, werden auch andere Kontakte berücksichtigt, bei denen 
die Klienten Unterstützung suchten, wie beispielsweise mit Krankenkas-
sen, Versicherungen oder Banken. Insgesamt handelt es sich somit um 
Interaktionen, die sich durch einen hohen Formalitätsgrad auszeichnen, 
sowie den entsprechenden Schriftverkehr. In einer Subauswertung wur-
den die offenen Angaben der Kategorie „Kontakt-/Formularhilfe“ nach 
inhaltlichen Themenbereichen aufgeschlüsselt. In Abbildung 4-41 sind die 
häufigsten Anlässe für den Unterstützungsbedarf beim Umgang mit For-
malitäten dargestellt.115 Demnach fällt der mit Abstand größte Anteil mit 

115 Die Kategorie „Allgemein“ umfasst unspezifische Angaben zur Unterstützung 
mit Formalitäten, die eine inhaltliche Zuordnung nicht ermöglichen, z. B. „Aus-
füllen von Formularen und Erklärung von Dokumenten“ oder „Übersetzen von 
allen Dokumenten, Briefverkehr mit Behörden, Einreichen von Anträgen“. 
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31,4 % auf die Korrespondenz mit der Arbeitsverwaltung, danach folgen 
mit etwa gleichen Anteilen der formelle Kontakt mit dem Jugend- bzw. 
Sozialamt (11,8 %), den Krankenkassen (10,8 %) oder der Ausländerbehör-
de (10,4 %). Insgesamt 7,0 % der Anfragen beziehen sich auf Formalitäten, 
die mit Rentenansprüchen zu tun haben. 

Abbildung 4-41:  Inhaltliche Anlässe für die Unterstützung bei Formularen und 
formellen Kontakten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=566, gewichtet;
Anmerkung: Mehrfachangaben möglich.
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Die hohe Präsenz dieses Anliegens innerhalb des Beratungsgeschehens 
ist teilweise auf die große thematische Bandbreite zurückzuführen, die 
durch diese Kategorie abgedeckt wird. Dass der Unterstützungsbedarf von 
Zuwanderern im Umgang mit Behörden jedoch prinzipiell hoch ist, ist aus 
früheren Studien bereits bekannt. So gaben auch im Modellprojekt „In-
tegration verbindlicher machen – Integrationsvereinbarungen erproben“ 
mit 49,2 % fast die Hälfte der Befragten an, dass die Suche nach „Hilfe mit 
Behörden“ für sie den bzw. einen Anlass zum Aufsuchen der Beratung dar-
stellte (Borchers et al. 2013: 38ff.). Offensichtlich stellen Behördengänge 
und bürokratische Abläufe nach wie vor eine große Herausforderung im 
Alltag von Zuwanderern dar, was nicht zuletzt angesichts der vergleichs-
weise langen Aufenthaltsdauer der Befragten in Deutschland von durch-
schnittlich 11,5 Jahren ein beachtliches Ergebnis ist. 
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Abbildung 4-42:  Unterstützungsbedarf bei Formularen und formellen Kontakten 
nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.236, gewichtet.
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Im Vergleich der Herkunftsgruppen fällt auf, dass gerade Migranten-
gruppen mit durchschnittlich längerer Aufenthaltsdauer, insbesondere 
Personen aus der Russischen Föderation, den GUS-Staaten und der 
Türkei, vergleichsweise häufiger Unterstützung bei Formalitäten suchen 
(Abb. 4-42). Tatsächlich nimmt der Unterstützungsbedarf mit steigender 
Aufenthaltsdauer signifikant zu. So suchen beispielsweise von den Neu-
zuwanderern, die seit 2011 nach Deutschland kamen, nur 38,3 % Hilfe bei 
Formalitäten, während Personen mit über zehn Jahren Aufenthaltsdauer 
zu rund 53 % dieses Anliegen nennen. Dies kann insofern kontraintuitiv 
erscheinen, als sich gerade Neuzuwanderer mit einer Vielzahl administra-
tiver Abläufe konfrontiert sehen und mit den Verwaltungsstrukturen im 
Aufnahmeland wenig vertraut sind. Betrachtet man jedoch die individu-
elle Aufenthaltsdauer zu Beginn der Beratung, zeigt sich, dass die Klienten 
durchaus verstärkt in frühen Phasen der Zuwanderung die MBE wegen 
Unterstützungsbedarf bei Formalitäten aufsuchen (Abb. 4-43).
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Abbildung 4-43: Unterstützungsbedarf bei Formularen und formellen Kontakten 
(Initialanliegen) nach Aufenthaltsdauer bei Beratungsbeginn (in 
Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=997, gewichtet.

Der Unterstützungsbedarf nimmt allerdings bei Klienten mit langer Auf-
enthaltsdauer zu Beratungsbeginn – ähnlich wie bei allgemein längerer 
Aufenthaltsdauer – erneut zu. Mögliche Erklärungen hierfür lassen sich 
in der Alters- und Bildungsstruktur dieser Personengruppen finden. So 
nimmt der Unterstützungsbedarf bei Formalitäten im Alltag erwartungs-
gemäß mit zunehmendem Alter signifikant zu (vgl. Abb. 4-44) und sinkt 
tendenziell mit steigendem Bildungsniveau. Die Gruppe der ab 2011 zuge-
wanderten Personen zeichnet sich durch ein signifikant höheres Bildungs-
niveau sowie eine deutlich jüngere Altersstruktur aus. Hinzu kommt, dass 
Personen mit höherem Bildungsniveau nach ihrer Einreise in Deutsch-
land schneller in die Beratung finden; unter den Personengruppen mit 
langer Aufenthaltsdauer bei Beratungsbeginn finden sich demnach ver-
gleichsweise schlechter gebildete Klienten. 
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Abbildung 4-44:  Unterstützungsbedarf bei Formularen und formellen Kontakten 
nach Alter (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.233, gewichtet.

Wie der hohe Anteil an Kontakt- und Formularhilfeanfragen in Zusam-
menhang mit den Einrichtungen der Arbeitsverwaltung bereits andeutet 
(Abb. 4-40), ist der Unterstützungsbedarf auch vom Beschäftigungsstatus 
der Befragten abhängig: So wird dieses Anliegen am häufigsten von Nicht-
Erwerbstätigen genannt, wobei unter diesen insbesondere arbeitslose 
Personen (54,5 %) und Rentner (65,1 %) die MBE wegen Schwierigkeiten 
mit Formalitäten aufsuchen.116 Der unterschiedliche Unterstützungsbe-
darf unter den Herkunftsgruppen ist demnach in erster Linie auf sozio-
demografische Charakteristika zurückzuführen. Ein weiteres wichtiges 
Indiz für Unterstützungsbedarf sind die Sprachkenntnisse der Befragten: 
Erwartungsgemäß nimmt die Inanspruchnahme von Formular- und 
Kontakthilfe mit geringeren Deutschkenntnissen signifikant zu. Dies kann 
jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass auch Personen mit ausrei-
chenden Sprachkenntnissen offensichtlich Schwierigkeiten mit formellen 
Interaktionen haben. Rund 38 % der Befragten mit guten und über ein 
Viertel (26,8 %) der Befragten mit sehr guten Deutschkenntnissen nennen 

116 Der Beschäftigungsstatus bezieht sich auf den Zeitpunkt der Befragung und 
kann daher potenziell vom Beschäftigungsstatus im Beratungszeitraum ab-
weichen. Da bei über 80 % der Klienten die letzte Inanspruchnahme der MBE 
jedoch nur maximal 12 Monate zurück liegt (vgl. Abb. 3-1), kann von einer 
hinreichend hohen Übereinstimmung ausgegangen werden. 
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dieses Anliegen als (einen) ausschlaggebenden Grund, die MBE aufzusu-
chen. Entscheidend ist dabei zudem auch die Beratungssprache: So neh-
men Personen mit mittelmäßigen Sprachkenntnissen die Unterstützung 
bei Formalitäten deutlich häufiger in Anspruch, wenn die Beratung in der 
Muttersprache erfolgt, als wenn diese in Deutsch oder einer Drittsprache 
durchgeführt wird. 

Bereits in den projektbegleitenden Expertengesprächen mit MBE-Bera-
tern vor Ort kam übereinstimmend zum Ausdruck, dass der Kontakt und 
Schriftverkehr zu Behörden einen großen Raum im Beratungsgeschehen 
einnimmt. Während einerseits besonders im Rahmen des Case Manage-
ments die enge Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen nötig und 
erwünscht ist, wird in diesem Zusammenhang häufig jedoch auch der 
Wunsch nach einer stärkeren interkulturellen Öffnung der sogenannten 
Regeldienste laut. Auch eine Expertise des europäischen forums für mig-
rationsstudien (efms) bezüglich der Angebots- und Nachfragestrukturen 
der MBE im Stadtgebiet Nürnberg kam zu dem Schluss, dass die lokalen 
Migrationsberatungsstellen aufgrund einer unzureichenden interkultu-
rellen Öffnung von Behörden stark mit Anfragen belastet waren, die den 
Kontakt zwischen Migranten und Behörden betreffen und letztlich nicht 
originär in den Aufgabenbereich der MBE fallen (efms 2008: 27ff.). Die 
Herausforderungen, die sich aus einer hochstandardisierten Verwaltungs-
kommunikation einerseits und den vielfältigen „Stolpersteinen“ interkul-
tureller Kommunikation andererseits ergeben, sind seit langem bekannt 
(Riehle/Seifert 2001). Die Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung 
bestätigen erneut die Notwendigkeit einer verstärkten Ausrichtung admi-
nistrativer Einrichtungen an die Bedürfnisse migrantischer Zielgruppen.

4.3.6.2 Gesamtheit der Themen im Beratungsverlauf

Im Gegensatz zu den offen erhobenen Initialanliegen wurden die MBE-
Klienten an späterer Stelle des Interviews erneut gestützt nach weiteren 
Themen gefragt, die sie möglicherweise im Verlauf der Beratung behan-
delt hatten.117 Die entsprechenden Kategorien wurden aus den Ergebnis-
sen früherer Studien und internen Trägerstatistiken (Borchers et al. 2013: 

117 Zum Fragetext siehe v049_x im Anhang.
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38ff.) sowie den projektbegleitenden Expertengesprächen (vgl. Kap. 5.3) 
entlehnt, aus denen sich typische Beratungsthemen ableiten lassen. In 
Kombination mit den zuvor offen genannten Initialanliegen lässt sich so 
die gesamte Bandbreite der im Beratungsprozess behandelten Themen 
erfassen (Abb. 4-45). 

Ein direkter Vergleich zu den Initialanliegen (Abb. 4-40) ist insofern nur 
bedingt möglich, als diese offen abgefragt und im Nachhinein katego-
risiert wurden. So ist insbesondere beim Themenbereich „Kontakt- und 
Formularhilfe“ durchaus denkbar, dass die Befragten bei der freien For-
mulierung ihres Beratungsanlasses den Schwerpunkt auf die Unverständ-
lichkeit von Formularen legten und somit dieser Kategorie zugeordnet 
wurden, während sie bei der gestützten Abfrage die Antwortoption „So-
zialleistungen“ (v049_6) als inhaltliche Ursache für die Schwierigkeit mit 
Formalitäten bejahten. Auch wurden unter „Sozialleistungen“ subsum-
mierte Themen, wie etwa Fragen zur Rente oder Krankenversicherung, 
bei der Betrachtung der Initialanliegen gesondert aufgeschlüsselt, um ein 
differenzierteres Bild der Beratungsanlässe zu gewinnen. 
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Abbildung 4-45:  Gesamtheit der behandelten Themen im Beratungsverlauf  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.
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Unabhängig von der Rangfolge einzelner Beratungsinhalte fällt eine gene-
relle Erweiterung der Bandbreite auf: In der Mehrheit der Beratungsfälle 
nimmt die Anzahl behandelter Themen im Beratungsverlauf deutlich zu. 
Während durchschnittlich 1,5 Initialanliegen als ausschlaggebender An-
lass genannt werden, die MBE aufzusuchen, wurden im weiteren Verlauf 
der Beratung durchschnittlich 5,1 Themenfelder bearbeitet – die maxi-
male Nennung liegt bei 13 Themenkomplexen. Dies verdeutlicht die viel-
schichtige Beratungsleistung der MBE. Offensichtlich ist es angesichts der 
oftmals komplexen Schwierigkeitslagen der Klienten nötig und hilfreich, 
auch in weiteren Lebensbereichen Unterstützung zu leisten und Verän-
derungen zu initiieren. Im Sinne einer individuellen und nachhaltigen 
Beratung, die den Klienten als eingebundenen Akteur in interdependen-
ten Lebensbereichen wahrnimmt, kann dies als Beratungserfolg der MBE 
gewertet werden. 

Dass durch die MBE gezielt Impulse für einen nachhaltigen Integra-
tionsprozess gesetzt werden, wird exemplarisch am Themenkomplex 
„Sprachkenntnisse/-kurse“ deutlich. So stellte die Suche nach Sprach- 
bzw. Integrationskursen lediglich für 13,8 % der Befragten einen expliziten 
Beratungsanlass dar. Nichtsdestotrotz wurde das Thema im weiteren Be-
ratungsverlauf auch mit über 55 % derjenigen Personen bearbeitet, welche 
die Beratung ursprünglich nicht wegen eines Sprachkurses aufsuchten; 
fast 42 % dieser Klienten wurde die Aufnahme eines Sprachkurses emp-
fohlen. 

4.3.6.3 Art der Hilfestellungen

Um einen Einblick darüber zu bekommen, auf welche Weise die Migrati-
onsberatung ihren Klienten Unterstützung anbietet, wurden die Studien-
teilnehmer nach konkreten Hilfestellungen befragt.118 In der überwiegen-
den Mehrheit der Beratungsfälle (82,5 %) erhielten die Klienten fachliche 
Informationen von ihrem Berater (Abb. 4-46). Diese Hilfestellung wird 
insbesondere dann nicht genannt, wenn es sich bei den Anliegen um reine 
Formularhilfe handelte oder um Fragen zu Einbürgerung und Aufenthalt 
– in diesen Fällen wurden die Klienten verstärkt an eine zuständige Behör-

118 Zum Fragetext siehe v041_x im Anhang.
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de weitergeleitet; ebenso bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen. 
Der hohe Unterstützungsbedarf bei formellen Kontakten und Formula-
ren, welcher sich aus den offenen Angaben der Beratungsanlässe bereits 
abzeichnet, schlägt sich entsprechend bei den in Anspruch genommenen 
Hilfestellungen nieder. Die Unterstützung bei Formularen nimmt dabei 
den höchsten Anteil an: 78,5 % der Klienten haben diese Hilfestellung 
erhalten; 72,4 % erhielten Unterstützung im Kontakt mit Behörden. Dass 
die MBE ihre Funktion als Verweisberatung erfolgreich wahrnimmt, zeigt 
der hohe Anteil an Klienten (64,5 %), die im Rahmen ihrer Beratung an 
die Regeldienste weitergeleitet wurden. Bei Beratungsfällen im Case Ma-
nagement liegt die Vermittlungsrate dabei deutlich höher. So werden rund 
75 % der Personen mit Förderplan an eine zuständige Stelle weitergeleitet 
(ohne Förderplan: 62,1 %). Bei Klienten, die mit ihrem Berater Zielver-
einbarungen getroffen haben, liegt der Anteil bei 70,7 % (ohne Zielver-
einbarung: 56,0 %). Dies verdeutlicht die erfolgreiche interinstitutionelle 
Vernetzung von fachlichen Zuständigkeiten und Unterstützungsleistun-
gen als Kernelement des Case Management. Fast jedem zweiten Klient 
(46,8 %) wurde außerdem ein Integrationskurs empfohlen; Klienten mit 
Förderplan erhielten diese Empfehlung mit 58,3 % etwas häufiger. Dies 
entspricht in etwa dem Anteil an Personen im Case Management, die laut 
den Controlling-Daten im Jahr 2013 an Sprach- und Integrationskurse 
weitergeleitet wurden (57,4 %) (BAMF 2014a: 22).
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Abbildung 4-46:  Formen der Hilfestellung durch die MBE (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.
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Dass die Hilfestellungen der MBE im Einzelfall deutlich über eine reguläre 
Orientierungs- bzw. Verweisberatung hinausgehen können, zeigt ein Blick 
in die offenen Angaben derjenigen Personen, die über „weitere Hilfestel-
lungen“ berichten (n=225). Davon geben 28,7 % an, dass sie von Mitarbei-
tern der MBE zu verschiedenen Terminen persönlich begleitet wurden 
(Tab. 4-22). Dies betrifft in erster Linie Behördengänge, in einzelnen Fällen 
wurden die Klienten jedoch auch zu Ärzten, Gerichten, zu Wohnungsbe-
sichtigungen oder ins Krankenhaus begleitet, was auf ein hohes Engage-
ment der Berater und eine intensive Beratungsbeziehung schließen lässt. 
Dass diese als eigenständige Unterstützungsleistung von den Klienten 
wahrgenommen wird, verdeutlichen Aussagen, die der Kategorie „Psy-
chische/Moralische Unterstützung“ zugeordnet wurden, wie etwa „Ich 
bekam moralische Unterstützung und Rückenstärkung“, „Psychologische 
Unterstützung - falls Probleme zu schwer erscheinen, macht der Berater 
sie durch solche Hilfe einfacher“ oder „Sie gibt mir Energie, wenn ich mich 
gestresst fühle und motiviert mich, mein Leben zu meistern.“ 

Tabelle 4-22:  Offene Nennungen zu weiteren Hilfestellungen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=225, gewichtet;
Anmerkung: Mehrfachnennungen möglich.

Weitere Hilfestellungen Anteil

Persönliche Begleitung (z. B. zu Ämtern, nach Hause) 28,7

Erstellen von Dokumenten (z. B. Bewerbung, Anschreiben) 20,1

Vermittlung von Kontakten (z. B. Anwalt) 19,9

Sachleistungen/finanzielle Unterstützung 14,5

Praktische Unterstützung 11,7

Psychologische/Moralische Unterstützung 9,9

Sonstiges 11,4

Auch beschränkt sich die fachliche Vermittlung nicht auf zuständige Be-
hörden und Einrichtungen: Rund 20 % der Klienten berichten, dass sie 
über die MBE weiterführende Kontakte erhielten, vorwiegend zu Rechts-
anwälten, aber auch zu Anlaufstellen des alltäglichen Lebens wie beispiels-
weise zu Kindergärten, potenziellen Arbeitgebern, Nachhilfeeinrichtungen 
und anderen Fachberatungsstellen oder Hilfsorganisationen. Etwa ein 
Fünftel der Personen betonte, dass die MBE ihnen nicht nur beim Ausfül-
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len von Dokumenten, sondern auch beim tatsächlichen Aufsetzen und 
Formulieren von Briefen oder Bewerbungsschreiben geholfen hat.119 Unter 
„Praktische Unterstützung“ finden sich Angaben zu pragmatischer Unter-
stützung in verschiedenen Lebenslagen wie etwa bei der Organisation von 
Beerdigungen, Wohnungsumzügen oder beim Zurechtfinden mit dem 
öffentlichen Nahverkehr. Zudem wurden unter „Sonstiges“ vielfach offene 
Angaben genannt, die sich zwar unter dem Punkt „Fachliche Information“ 
subsummieren lassen, bei denen die Klienten jedoch explizit ausdrücken, 
dass sich die Hilfestellung der MBE nicht auf das reine Weitergeben von 
Information beschränkte, sondern tatkräftige Unterstützung einschloss. 
Insgesamt 38 Personen geben an, dass sie Unterstützung in Form von 
Sachleistungen erhalten hätten, wie etwa Kleidung, Spielsachen oder Mö-
bel; einige berichten sogar von finanzieller Unterstützung. Da materielle 
Unterstützung nicht zu den Leistungen der MBE zählt, ist davon auszuge-
hen, dass es sich hierbei um trägerinterne Einrichtungen, wie etwa Klei-
derkammern oder Gebrauchtmöbellager handelt, an welche die Klienten 
im Rahmen der Beratung vermittelt wurden. 

4.3.7 Case Management in der Migrationsberatung

Um ein differenziertes Bild von der Nutzung der MBE und den daraus 
resultierenden Einschätzungen der Klienten zu erhalten, wurden auch 
Fragen zur Inanspruchnahme und Einstellung zum Beratungskonzept des 
Case Managements (CM) in die Befragung integriert. Mit Einführung der 
„bedarfsorientierte(n) Einzelfallberatung der Zuwanderer auf der Grund-
lage eines professionellen Case-Management-Verfahrens“ (BMI 2010: 
261) wurde 2005 offiziell ein Instrument implementiert, das in vielen Ar-
beitsfeldern des Sozial- und Gesundheitswesens bereits als gängige Praxis 
etabliert war (vgl. Kap. 1.2.3; Kap. 2.1.4). Wenngleich als standardmäßige 
Beratungsform konzipiert, findet das CM keinesfalls in allen Beratungsfäl-
len Anwendung. So wurden laut internen Controlling-Berichten im Jahr 
2013 mit rund 47 % etwas weniger als die Hälfte aller Beratungsfälle in 
ein CM Verfahren aufgenommen (BAMF 2014a: 9). Im Rahmen der Klien-

119 Aus den offenen Angaben zu den Initialanliegen (v040o) ist ersichtlich, dass die 
Unterstützung beim Verfassen von Schriftverkehr in vielen Fällen Bestandteil 
der Kontakt- und Formularhilfe darstellt.
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tenbefragung soll daher betrachtet werden, welche Charakteristika Bera-
tungsfälle im CM auszeichnen und inwieweit sie sich von anderen Fällen 
unterscheiden. Gibt es Faktoren oder Beratungskonstellationen, die den 
Einsatz typischer Beratungskomponenten begünstigen? Darüber hinaus 
wird insbesondere die Einschätzung der Klienten selbst zu dieser Form der 
Beratungszusammenarbeit erfasst (vgl. Kap. 4.4.5). 

4.3.7.1 Beratungselemente im Case Management 

Ein Beratungsprozess im Rahmen des CM zeichnet sich durch charakte-
ristische Phasen und Elemente aus, welche in unterschiedlicher Intensität 
und Ausgestaltung zum Einsatz kommen können. Dazu zählen insbe-
sondere ein anfängliches Sondierungsgespräch, eine Kompentenzana-
lyse, ein schriftlicher Förderplan mit detaillierten Beratungszielen und 
Handlungsschritten sowie ein abschließendes Gespräch (vgl. Tab. 1-1). Aus 
den Experteninterviews mit den Beratern geht hervor, dass die konkrete 
Handhabung dieser Kernelemente im Einzelfall sowohl nach individueller 
Arbeitsweise des Beraters, aber auch in Abhängigkeit von Charakteristika 
des Klienten und seiner Situation stark variieren kann (vgl. Kap. 5.5). So ist 
es durchaus möglich, dass dem Klienten selbst sein Eingebunden-Sein in 
das CM-Verfahren nicht unbedingt bewusst ist, ohne dass dies zwangsläu-
fig den strukturierenden und ressourcenstärkenden Effekt des Verfahrens 
schmälert. 

Um näherungsweise einzuschätzen, welche Personen eine Beratung im 
Rahmen des CM durchlaufen haben, wurden die Klienten nach charak-
teristischen Elementen des Verfahrens befragt, darunter das einleitende 
Sondierungsgespräch, die allgemeine Ausrichtung auf eine längerfristige 
Beratungszusammenarbeit, die Vereinbarung konkreter Beratungsziele 
sowie die Erstellung eines schriftlichen Förderplans.120 

Als auffälligstes Merkmal wurde die Erstellung eines schriftlichen Förder-
plans als Indikator für die Einbindung des Befragten in ein CM gewertet. 
Dies trifft auf etwa ein Fünftel der Befragten (20,9 %) zu (Abb. 4-47). Die 
übrigen Komponenten bilden zwar wesentliche Elemente des CM-Verfah-

120 Zum Fragetext siehe v050 bis v053 im Anhang.
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rens, sind darüber hinaus jedoch auch in anderen Beratungskontexten üb-
lich. So ist etwa ein ausführliches Erstgespräch in einer Vielzahl von Bera-
tungsfällen denkbar. Auch von den Personen, die weder einen Förderplan 
noch Beratungsziele erstellt haben, berichten über 43 %, dass sie zu Beginn 
ein längeres Gespräch über ihre Lebenssituation geführt hatten. Insgesamt 
bestätigen dies rund zwei Drittel (62,5 %) der Befragten. Ähnliches trifft 
auf die konkrete Vereinbarung von Beratungszielen zu: Mit 59,8 % der 
Klienten insgesamt wurden solche Ziele formuliert, bei Personen ohne 
Förderplan sind es noch immer 54,9 %. Bei Personen, die im Rahmen der 
Beratung einen schriftlichen Plan ausgearbeitet haben, ist hingegen mit 
vergleichsweise hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass sie ein 
CM-Verfahren durchlaufen haben. Entsprechend zeigt sich bei dieser Per-
sonengruppe erwartungsgemäß ein deutlich erhöhter Einsatz der übrigen 
Beratungskomponenten (vgl. Abb. 4-47). 

Abbildung 4-47:  Einsatz von Beratungskomponenten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014,n(Klienten gesamt)=1.254, 
n(Klienten mit FP)=259, gewichtet;

Anmerkung: Mehrfachangaben möglich.
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Aussagen zur Methode des CM als solche werden demnach aus den An-
gaben der Personen mit Förderplan abgeleitet – wenngleich davon auszu-
gehen ist, dass der Anteil an Befragten, die in ein CM eingebunden waren, 
deutlich höher liegt. Ergänzend werden Klienten betrachtet, welche im 
Rahmen der Beratung (bewusst) Zielvereinbarungen mit ihren Beratern 
getroffen haben, um potenzielle Voraussetzungen oder Wirkungen dieses 
Beratungselements herauszustellen. 
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4.3.7.2 Handhabung von schriftlichen Förderplänen 

In der Konzeption des CM kommt dem Förder- oder Hilfeplan eine zent-
rale Funktion zu, welcher „dem praktischen Handeln mehr Struktur, mehr 
Klarheit über die Hilfeleistungen und einen höheren Verantwortungs- 
und Verpflichtungscharakter verschafft“ (Neuffer 2009: 98). Durch das 
Aufschlüsseln und Festhalten von (Teil-)Zielen, Handlungsschritten und 
Zuständigkeiten soll die Grundlage für einen zielorientierten, strukturier-
ten Beratungsprozess gelegt werden. Da der Klient als gleichberechtigter 
Akteur in diesem Prozess gilt, wird er sowohl bei der Erarbeitung als auch 
bei der Umsetzung des Plans aktiv einbezogen. Nach dem klassischen 
Ansatz des CM soll der Förderplan schriftlich ausformuliert, von allen 
Beteiligten unterschrieben und dem Klienten als Ausfertigung mitgegeben 
werden (Mennemann 2009: 24). Das Unterzeichnen des gemeinsam erar-
beiteten Hilfeplans unterstreicht den Kontraktcharakter der gemeinsam 
festgelegten Vereinbarungen und soll der Erhöhung von Verbindlichkeit 
dienen (Mennemann 2009: 23). In der Regel wird die Unterschrift, sofern 
sie eingesetzt wird, von allen Beteiligten geleistet, um sowohl die gleichbe-
rechtigte Arbeitsebene als auch Verantwortlichkeit zu signalisieren (Neuf-
fer 2009: 98; Wendt 2010: 151).

Neben dem Muster-Förderplan der BAGFW stehen vielerorts langjährig 
erprobte, trägerinterne Formulare und Vordrucke für die Erstellung von 
Förderplänen zur Verfügung. Trotz dieser Vielzahl verfügbarer und er-
probter Instrumente ist der tatsächliche Einsatz schriftlicher Förderpläne 
in der Beratungspraxis jedoch vergleichsweise gering (vgl. Kap. 5.5.1; Win-
ter 2014). Als Gründe wurden in den Expertengesprächen u.a. mangelnde 
Deutschkenntnisse, ausgeprägte Vorbehalte gegenüber Formalitäten 
seitens der Klienten sowie die generelle Komm-Struktur der Migrations-
beratung genannt (vgl. Kap. 5.5.1). Auch in der vorliegenden Stichprobe 
geben lediglich 20,9 % der Befragten an, einen schriftlichen Plan erarbeitet 
zu haben. 

Aus den projektbegleitenden Expertengesprächen ist ersichtlich, dass der 
Einsatz von Förderplänen in der Praxis verschieden gehandhabt wird. 
So setzen manche Berater zwar formelle Instrumente ein, pflegen diese 
jedoch begleitend im Hintergrund der Beratung und ohne direkten Ein-
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bezug der Klienten. Andere halten durchaus konkrete Lösungsschritte 
gemeinsam mit ihren Klienten fest, bevorzugen dabei jedoch informelle 
Darstellungen wie Skizzen oder kleinere Aufgabenlisten (vgl. Kap. 5.5.1). 
Die Erstellung eines schriftlichen Plans stellt somit eine vergleichsweise 
stark formalisierte Anwendung des CM dar. Von den 259 Personen, die im 
Rahmen der Beratung einen schriftlichen Plan erstellt haben, erhielt rund 
die Hälfte (49,6 %) eine Kopie des Dokuments.121 Etwas mehr als ein Viertel 
der Klienten (26,7 %) hat das Dokument zudem unterschrieben.122 In die-
sen Fällen wurde der Förderplan in Übereinstimmung der CM-Konzeption 
zu 98,2 % auch seitens des Beraters unterzeichnet.123 Allerdings geben 
knapp 17 % der Befragten an, sich dessen nicht sicher zu sein, was als Indiz 
für den tendenziell geringen Formalitätsgrad des CM in der Migrationsbe-
ratung gewertet werden kann.

4.3.7.3 Charakteristika von Beratungsfällen im Case Management 

Die Aufnahme eines CM-Verfahrens ist in der Regel an bestimmte Vorbe-
dingungen geknüpft. So ist das Instrument insbesondere in komplexen 
Problemsituationen sinnvoll, welche eine strukturierte Erarbeitung von 
Teilzielen und Lösungsschritten erfordern. Dies zeigt sich auch bei der 
Personengruppe, die einen Förderplan (FP) erstellt hat. Bereits zu Bera-
tungsbeginn zeichnen sich diese Klienten tendenziell durch eine erhöhte 
Anzahl von Initialanliegen aus. Im Beratungsverlauf setzt sich diese Ten-
denz fort: So bearbeiten Klienten mit Förderplan mit durchschnittlich 6,4 
Themenkomplexen deutlich mehr Anliegen als Klienten ohne Förderplan 
(4,7 Themen). Bei Personen, die mit ihrem Berater Zielvereinbarungen 
(ZV) getroffen haben, kamen im Schnitt 5,5 Beratungsthemen zur Sprache. 
Inhaltlich zeigt sich dabei, dass insbesondere bei Klienten, deren Initial-
anliegen im Themenbereich von Arbeit und Beruf bzw. der Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen liegen, ein Förderplan erstellt wurde. 

Neuzuwanderer werden sowohl in den Expertengesprächen als auch in 
den Sachberichten der Träger als prädestinierte Gruppe für die Anwen-

121 Zum Fragetext siehe v056 im Anhang.
122 Zum Fragetext siehe v058 im Anhang.
123 Zum Fragetext siehe v059 im Anhang.
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dung von CM-Verfahren genannt, da sie aufgrund ihrer Situation häufig 
einen vergleichsweise hohen Beratungsbedarf aufweisen. Auch in der vor-
liegenden Studie schließen Neuzuwanderer signifikant häufiger schriftli-
che Förderpläne ab als Klienten, die zu Beginn der Beratung bereits länger 
als drei Jahre in Deutschland lebten (27,1 % vs. 18,0 %). Dasselbe gilt für 
die Vereinbarung von Beratungszielen (71,6 % vs. 57,8 %). Mit steigender 
Aufenthaltsdauer vor Beginn der Beratung nimmt die Einsatzhäufigkeit 
von Förderplänen und Zielvereinbarungen signifikant ab. Offensichtlich 
finden sich in früheren Phasen der Zuwanderung gehäuft Problemkons-
tellationen, die einer stärker strukturierten Beratung bedürfen.

In den Expertengesprächen kam übereinstimmend zum Ausdruck, dass 
die effektive Anwendung des CM-Verfahrens allgemein sowie insbeson-
dere die Erstellung eines schriftlichen Förderplans maßgeblich von den 
Sprachkenntnissen und dem allgemeinen Bildungsstand des Klienten 
abhängig ist (vgl. Kap. 5.5.2.1). Auch unter den befragten Klienten zeigt 
sich ein positiver Effekt der selbsteingeschätzten Sprachkenntnisse auf 
den Abschluss eines schriftlichen Förderplans (Abb. 4-48b/Anhang). So hat 
unter Personen, die sich selbst „sehr gute“ Deutschkenntnisse zuschreiben, 
knapp ein Drittel (32,6 %) einen Förderplan abgeschlossen, wohingegen 
nur 15,9 % der Klienten mit „sehr schlechten“ Sprachkenntnissen dies 
bestätigen. Betrachtet man ausschließlich deutschsprachige Beratungs-
settings, bleibt eine Häufung von Förderplanabschlüssen bei Personen 
mit besseren Deutschkenntnissen erkennbar (Abb. 4-48a). Für die Ver-
einbarung von Beratungszielen hingegen lassen sich Effekte der Sprach-
beherrschung in dieser Deutlichkeit nicht nachweisen (Abb. 4-48a; Abb. 
4-48b/Anhang). So wurde dieses strukturierende Element auch bei einer 
Mehrheit von Klienten mit mittelmäßigen oder schlechten Sprachkennt-
nissen eingesetzt.124 Selbst 64,0 % der Personen mit schlechten Sprach-
kenntnissen konnten im Rahmen einer ausschließlich deutschsprachigen 
Beratung mit ihrem Ansprechpartner Beratungsziele erarbeiten. In Be-
ratungssettings, die nicht rein deutschsprachig sind, konnten 30,4 % der 
Personen ohne Deutschkenntnisse in der Mutter- bzw. einer Drittsprache 

124 Aufgrund der zu geringen Fallzahl an Klienten mit „sehr schlechten“ Deutsch-
kenntnissen in deutschsprachigen Beratungssettings (n=9) bzw. „keinen 
Deutschkenntnissen“ (n=0) konnten diese Kategorien nicht ausgewertet wer-
den.
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Zielvereinbarungen formulieren, während nur 5,1 % dieser Personen-
gruppe angeben, einen Förderplan erstellt zu haben (Abb. 4-48b/Anhang). 
Offensichtlich stellt das Aufsetzen eines stärker formalisierten Plans eine 
größere Hürde für Personen mit schwachen Deutschkenntnissen dar als 
die allgemeine Formulierung von Beratungszielen.

Abbildung 4-48a:  Einsatz von Beratungskomponenten in deutschsprachigen Bera-
tungssettings nach Sprachkenntnissen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=437, gewichtet.
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Obgleich die bessere Kommunikationsbasis bei muttersprachlicher Bera-
tung eine erleichternde Grundvoraussetzung für die Formulierung und 
Verschriftlichung von Zielen und Arbeitsschritten vermuten ließe, ergibt 
sich hier sogar eine leicht gegenläufige Tendenz. So zeigt sich selbst unter 
Kontrolle des jeweiligen Sprachniveaus der Klienten, dass schriftliche För-
derpläne überwiegend in deutschsprachigen Beratungen angewandt wer-
den. Auch bei der Vereinbarung von Beratungszielen zeigen sich in mut-
tersprachlichen Settings zunächst niedrigere Anteile von Zielvereinbarun-
gen als in Beratungskonstellationen, in denen ausschließlich Deutsch bzw. 
neben der Muttersprache auch Deutsch gesprochen wird (Abb. 4-49). Dies 
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ist jedoch vorrangig auf den Effekt der Aufenthaltsdauer zurückzuführen, 
welche in rein muttersprachlichen Settings am höchsten ist. Betrachtet 
man hingegen Neuzuwanderer, so nimmt der Anteil an in muttersprachli-
cher Beratung abgeschlossenen Zielvereinbarungen entscheidend zu – bei 
Klienten, die erst seit einem Jahr in Deutschland leben, werden in Settings, 
in denen ausschließlich bzw. auch die Muttersprache gesprochen wird, 
sogar die meisten Zielvereinbarungen abgeschlossen (80,3 % bzw. 82,7 %). 
Schriftliche Förderpläne werden hingegen auch bei Neuzuwanderern vor-
wiegend in Settings abgeschlossen, in denen ausschließlich Deutsch bzw. 
eine Drittsprache und Deutsch gesprochen wird. 

Hohe Einsatzhäufigkeiten beider Beratungselemente zeigen sich zudem 
in Beratungssituationen, in denen ausschließlich in einer Drittsprache 
kommuniziert wurde. Auch hier handelt es sich überwiegend um Neuzu-
wanderer – mehr als 66 % waren bei Aufsuchen der MBE weniger als ein 
Jahr in Deutschland ansässig. Die Vermutung, dass es sich zudem verstärkt 
um hochqualifizierte Klienten handelt, denen eine Verständigung in einer 
Drittsprache möglicherweise leichter fällt, bestätigt sich insbesondere bei 
Klienten mit Zielvereinbarungen – knapp 92 % verfügen über einen mitt-
leren Schulabschluss bzw. über Hochschulreife. Angesichts der erschwer-
ten Kommunikationsbasis für Berater und Klient stellen die hohen Anteile 
jedoch ein beachtliches Ergebnis dar. 

Ein höheres Bildungsniveau im Sinne des höchsten erreichten Schulab-
schlusses wirkt sich entgegen der Annahme zunächst nicht signifikant 
auf das Erstellen eines Förderplans aus. Bezüglich der beruflichen Bildung 
zeigt sich allerdings, dass sich überzufällig mehr Personen mit Hochschul-
abschluss unter den Klienten mit Förderplan finden, was die hohe Präsenz 
von Anfragen zur Gleichwertigkeitsprüfung von Bildungsabschlüssen un-
ter den Initialanliegen dieser Klientengruppe erklärt. Ein stärkerer Einfluss 
von Schulbildung zeigt sich bei der Vereinbarung von Beratungszielen. 
Über Herkunftsgruppen und Aufenthaltsdauer beim Erstkontakt mit der 
MBE hinweg steigt der Abschluss von Zielvereinbarungen mit höherem 
Schulabschluss signifikant an; selbiges gilt für die berufliche Bildung. 
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Abbildung 4-49:  Einsatz von Beratungskomponenten nach Beratungssprache  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

80,0

43,1

66,7

54,9

75,9

59,1

31,2

19,0

27,2

21,9

17,1

17,8

19,1

52,0

30,5

42,4

24,1

36,7

60,2

75,3

63,2

71,7

80,7

80,0

4,9

2,8

2,7

4,2

8,6

5,7

9,6

6,4

2,2

2,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Drittsprache

Übersetzung

DE

DE + Drittsprache

MS + DE

MS ohne D

Drittsprache

Übersetzung

DE

DE + Drittsprache

MS + DE

MS ohne D

Zi
el

ve
re

in
ba

ru
ng

Fö
rd

er
pl

an

Einsatz kein Einsatz Weiß nicht/keine Angabe

Im Vergleich der Herkunftsgruppen ergibt sich tendenziell das Bild, dass 
schriftliche Förderpläne vor allem mit Personen aus EU- und GUS-Staaten 
erstellt wurden. Jeweils rund ein Viertel dieser Klienten bestätigte dies. Am 
seltensten schlossen türkische Befragte (13,2 %) einen Förderplan ab. Die 
Gruppenvergleiche werden allerdings in keinem der Fälle signifikant. Ein 
ähnliches, jedoch hochsignifikantes Verteilungsmuster zeigt sich bei der 
Vereinbarung von Beratungszielen: Hier liegt der Anteil unter türkischen 
Klienten mit 33,1 % deutlich unter demjenigen anderer Gruppen wie etwa 
Personen aus den GUS-Staaten (77,5 %) oder Klienten aus der Russischen 
Föderation und der EU (jeweils rund 74 %). Dieser negative Effekt unter 
türkischen Klienten bleibt auch unter Kontrolle von Sprachkenntnissen 
und Bildungsniveau bestehen. Eine mögliche Erklärung könnte darin lie-
gen, dass diese Klienten, welche bereits vergleichsweise lange in Deutsch-
land leben (vgl. Abb. 3-4), häufiger mit einzelnen, abgrenzbaren Anliegen 
in die Beratung kommen und lediglich punktuelle Unterstützung suchen, 
was die Aufnahme eines CM nicht erforderlich macht. Die im Vergleich zu 
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anderen Herkunftsgruppen geringste durchschnittliche Anzahl an Initi-
alanliegen sowie die vergleichsweise lange Beratungsdauer (vgl. Kap. 4.3.3) 
unter türkischen Klienten stützen diese Annahme. 

4.4 Bewertung der MBE durch die Klienten

Im Folgenden werden die Ergebnisse zur Bewertung des Beratungsange-
bots durch die befragten Klienten erläutert. Dabei werden zunächst die 
Bewertungen zu den Rahmenbedingungen der MBE dargestellt. Hierzu 
zählen Einschätzungen zum Zugang zur MBE, zu den strukturellen Rah-
menbedingungen (Öffnungszeiten, Terminvergabe und Gesprächsdauer), 
zur sprachlichen Verständigung, zur Person des Beraters und zur Be-
ratungsmethode des Case Managements. Im Anschluss daran wird die 
Einschätzung der Hilfeleistung der MBE sowie der vonseiten der Klienten 
wahrgenommene Grad der Wirkung der Beratung beschrieben. Darauffol-
gend werden die Ergebnisse zur globalen Zufriedenheit der MBE-Klienten 
sowie relevante Einflussfaktoren auf den Zufriedenheitsgrad präsentiert. 
Abschließend werden die von den befragten Klienten hervorgebrachten 
Verbesserungsvorschläge zur Gestaltung der MBE erläutert. 

4.4.1 Informationen und Zugang zur MBE 

Die Nutzung der MBE basiert auf Freiwilligkeit und ist entsprechend nicht 
durch institutionalisierte Zugangswege gesichert. Umso wichtiger ist die 
Bereitstellung leicht zugänglicher Informationen zum Beratungsangebot, 
um (Neu-)Zuwanderern die Nutzung der MBE grundsätzlich zu ermög-
lichen. Ziel der Befragung war daher unter anderem, Einstellungen und 
Einschätzungen zur Informationslage über die Migrationsberatung von 
den Klienten selbst zu erfragen. 

Im vorangegangenen Kapitel konnte bereits gezeigt werden, dass die 
Mehrheit der Befragten (62,3 %) innerhalb der ersten drei Aufenthaltsjahre 
Zugang zur MBE gefunden und somit folglich recht früh nach der Einreise 
in Deutschland Informationen über das Beratungsangebot der MBE erhal-
ten hat. 
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Dennoch gibt eine überwiegende Mehrheit (87,7 %) der Befragten an, 
dass eine frühere Kenntnis des MBE-Angebots für sie von Nutzen gewe-
sen wäre (Abb. 4-50).125 Betrachtet man ausschließlich ab dem Jahre 2005 
eingereiste Klienten, bei denen vor dem Hintergrund der mit dem Zu-
wanderungsgesetz eingeführten integrationspolitischen Unterstützungs-
maßnahmen ein vereinfachter Zugang zur MBE vermutet werden könnte, 
ändert sich dieses Ergebnis nur geringfügig: Hier sind es insgesamt 64,5 %, 
die eine frühzeitigere Information als „sehr hilfreich“ und 20,4 %, die sie 
als „eher hilfreich“ erachtet hätten. 

67,4 %

20,3 %
5,8 %
6,6 %

Sehr hilfreich

Eher hilfreich
Eher nicht hilfreich
Überhaupt nicht hilfreich

Abbildung 4-50:  Einschätzung, ob frühere Kenntnis der MBE hilfreich  
gewesen wäre  

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=886, gewichtet.
Anmerkung: Klienten, bei denen die bewertete Beratungsstelle zu- 

gleich den Erstkontakt mit der MBE darstellt.

Erwartungsgemäß steigt der Anteil an Personen, denen eine frühere 
Information über das Angebot zugutegekommen wäre, mit längerem 
Aufenthalt bei der Erstberatung. So geben Klienten, die bei ihrer Erst-
beratung in der bewerteten MBE-Stelle bereits länger als drei Jahre in 
Deutschland lebten, zu 71,4 % an, dass sie einen früheren Zugang zu 
Informationen über die MBE als „sehr hilfreich“ empfunden hätten. Vor 
diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass sich für Personen türkischer 
Herkunft, die sich bei der ersten Inanspruchnahme der bewerteten MBE-

125 Zum Fragetext siehe v009 im Anhang.
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Stelle mit durchschnittlich 10,9 Jahren bereits überproportional lange in 
Deutschland aufhielten (vgl. Kap.4.3.4), frühere Informationen über das 
Angebot zu 78,8  % und damit am häufigsten als „sehr hilfreich“ dargestellt 
hätten. Andererseits hätten sich aber zu bedeutend hohen Anteilen auch 
Personen eine frühere Information gewünscht, die den Zugang zur MBE 
vergleichsweise schnell gefunden haben: 62,2 % derjenigen, die bereits im 
ersten Aufenthaltsjahr Unterstützung bei der MBE gesucht haben, geben 
an, dass eine frühere Kenntnis des Angebots „sehr hilfreich“ gewesen 
wäre. Da in diesen Fällen maximal zwölf Monate zwischen Einreise und 
Kenntnisnahme vom MBE-Angebot gelegen haben, lässt sich aus diesem 
Ergebnis weniger eine Kritik an der Informationslage vor Ort herauslesen 
als vielmehr die Sichtweise, dass eine frühestmögliche Information über 
das Angebot der MBE, beispielsweise schon im Herkunftsland, generell 
wünschenswert und hilfreich wäre. In diesem Lichte unterstreicht das Er-
gebnis somit vor allem die hohe Relevanz des Angebots für die befragten 
Klienten (vgl. Kap. 4.4.3.6). 

Ein weiteres zentrales Ergebnis hinsichtlich der Informationslage zur MBE 
zeigt, dass den wenigsten Klienten die Migrationsberatung unter ihrem 
Eigennamen „MBE“ bekannt ist. Bereits im Rahmen der qualitativen Inter-
views mit MBE-Beratern wiesen diese mit Blick auf die Durchführung der 
Befragung darauf hin, dass nur einer Minderheit ihrer Klienten der Eigen-
name „Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer“ bzw. das weit-
läufig verwendete Akronym „MBE“ für die von ihnen in Anspruch genom-
mene Beratung bekannt sein dürfte (vgl. Kap. 3.3.2, Kap. 5.2.2). Vielmehr 
seien den Klienten die jeweiligen Trägerorganisationen oder teils sogar 
nur die Namen der zuständigen Berater ein Begriff und als Anlaufstelle 
bekannt. Um diese Annahme zu prüfen, wurden die Klienten gefragt, ob 
ihnen die Bezeichnung „MBE“ für die ihrerseits in Anspruch genommene 
Beratungsleistung geläufig ist. Das hierbei gewonnene Ergebnis ist bemer-
kenswert: So ist das Kürzel „MBE“, das sowohl in allen einschlägigen In-
formationsmaterialien des Bundes als auch der Träger verwendet wird,126 

126 So wird das Kürzel „MBE“ in den einschlägigen Broschüren des Bundes („Will-
kommen in Deutschland“), Flyern („Lassen Sie sich beraten!“) sowie der Inter-
netpräsenz des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge verwendet, sowohl 
in den deutschen Fassungen als auch in den weiteren Zielsprachen. Auch auf 
den Internetrepräsentanzen der sieben Trägerorganisationen wird der Eigenna-
me durchgängig verwendet.
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lediglich 10,0 % der MBE-Klienten ein Begriff; 90,0 % geben dagegen an, 
die von ihnen aufgesuchte Beratung unter diesem Namen nicht zu ken-
nen (Abb. 4-51).127 

Abbildung 4-51:  Bekanntheit der Migrationsberatung unter 
dem Namen „MBE“  

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.
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Es zeigen sich keine nennenswerten Unterschiede nach Bildungsab-
schluss, Geschlecht, Alter oder Neu- bzw. Altzuwandererstatus. Aller-
dings ist der Eigenname der MBE bei Personen, die sich in der Beratung 
ausschließlich in ihrer Muttersprache verständigt haben, am wenigsten 
bekannt: Hier kennen die MBE nur 4,8 % der Klienten unter ihrem Eigen-
namen. Auch Personen, bei denen immer übersetzt wurde, sind mit der 
Bezeichnung MBE seltener vertraut (7,1 %). 

Einerseits kann die geringe Kenntnis des Angebots unter seinem Eigenna-
men dahingehend positiv interpretiert werden, dass bisherige Forschungs-
ergebnisse, die auf einen geringen Bekanntheitsgrad der MBE hinweisen, 
in Frage gestellt werden müssen. Wie in Kapitel 2.2 dargestellt, war die Mi-
grationsberatung beispielsweise nur 5,3 % der Befragten im Rahmen der 
Repräsentativbefragung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland 
2006/2007“ (Babka von Gostomski 2010a: 280) bekannt. Vor dem Hinter-
grund der vorliegenden Ergebnisse muss jedoch davon ausgegangen wer-
den, dass zumindest Teile der befragten Personen das Angebot sehr 

127 Zum Fragetext siehe v006 im Anhang.
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wohl kennen bzw. gar in Anspruch nehmen, es jedoch nicht unter seinem 
Eigennamen wahrnehmen. In künftigen Studien sollte dies daher – soweit 
möglich – berücksichtigt werden, indem das Beratungsangebot beispiels-
weise umschrieben wird oder mehrere Bezeichnungen angeboten werden.
Andererseits muss das Ergebnis auch kritisch eingeordnet werden, da es 
von einem geringen Wiedererkennungswert der MBE als bundesweite 
Beratungsstruktur zeugt. Dies kann es beispielsweise erschweren, nach 
städteübergreifenden Umzügen auf das Angebot der MBE zurückzugrei-
fen oder Freunden und Bekannten gegenüber auf die Angebotsstruktur zu 
verweisen. Letztlich kann auch argumentiert werden, dass eine Kenntnis 
der Angebotsstruktur der MBE mit ihren insgesamt 581 Beratungsstellen 
Zuwanderern das Gefühl vermitteln könnte, in Deutschland auf eine brei-
te Unterstützungsstruktur vertrauen und zurückgreifen zu können. Dies 
wäre auch im Sinne der Vermittlung einer Willkommens- und Anerken-
nungskultur förderlich. 

4.4.2 Rahmenbedingungen: Öffnungszeiten, Terminvergabe,  
Gesprächsdauer 

Die Ergebnisse des Controllings weisen auf eine starke Auslastung der 
MBE-Beratungsstellen hin (BAMF 2014a: 14), die im Empfinden der quali-
tativ befragten Berater in der Praxis zu strukturellen Problemen wie Zeit-
mangel, langen Wartezeiten sowie eingeschränkten Beratungsressourcen 
für die Anliegen des einzelnen Klienten führen könnten. Die Befragung 
der Klienten sollte daher auch Erkenntnisse dazu liefern, wie die struktu-
rellen und zeitlichen Rahmenbedingungen der MBE ihrerseits wahrge-
nommen werden. 

Die Öffnungszeiten der Beratungsstelle bewertet die Mehrheit der Befrag-
ten (45,4 %) als „sehr gut“, weitere 42,8 % befanden die zeitliche Verfügbar-
keit der von ihnen aufgesuchten Beratungsstelle als „eher gut“ (vgl. Abb. 
4-52).128 Signifikante Unterschiede nach Geschlecht, Erwerbsstatus oder 
Größe der Gemeinde sind nicht festzustellen. Vielmehr besteht ein signifi-
kanter Zusammenhang zwischen der allgemeinen Zufriedenheit 

128 Zum Fragetext siehe v017 im Anhang.
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mit der Beratung und der Bewertung der Öffnungszeiten: Wenn die Bera-
tungserfahrung insgesamt als negativ wahrgenommen wurde, wurden die 
Öffnungszeiten ebenfalls generell schlechter bewertet. 

Abbildung 4-52: Bewertung der Öffnungszeiten 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, 
n=1.211, gewichtet.
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Die Wartezeiten vor Ort werden verhaltener positiv bewertet. In der Emp-
findung von knapp 40 % der Klienten waren die Wartezeiten „sehr kurz“, 
die Mehrheit der Klienten empfand sie als „eher kurz“ (Abb. 4-53).129 Es 
zeigt sich hier ein signifikanter Zusammenhang mit der Gemeindegrößen-
klasse des Wohnorts der Klienten:130 Je größer die Gemeinde, desto mehr 
Klienten empfanden die Wartezeiten als sehr oder eher lang. Bei Klienten 
aus Städten mit einer Einwohnerzahl von 5.000 bis 20.000 bewerteten nur 
8,8 % die Wartezeiten als eher oder sehr lang, bei einer Einwohnerzahl von 
über 500.000 Personen befanden 19,9 % die Wartezeiten als eher oder sehr 
lang. Das Ergebnis lässt sich vor dem Hintergrund eines größeren Bera-
tungsaufkommens in Ballungszentren interpretieren. 

129 Zum Fragetext siehe v016 im Anhang.
130 Herangezogen wurden die vom Statistischen Bundesamt verwendeten BIK(7)-

Gemeindegrößenklassen. Es wurde dabei vereinfachend die Annahme zugrun-
degelegt, dass der Wohnort der Klienten dem Standort der aufgesuchten MBE 
entspricht.
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Abbildung 4-53: Bewertung der Wartezeiten in der  
Beratungsstelle

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, 
 n=1.231, gewichtet.
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Die Dauer der einzelnen Gespräche wird von etwa zwei Dritteln der Be-
fragten (65,8 %) als „absolut ausreichend“ und damit im Vergleich äußerst 
positiv bewertet (Abb. 4-54).131 28,0 % fanden die Gesprächsdauer „eher 
ausreichend“ und 5,0 % „eher zu kurz“. Es besteht auch hier ein signifi-
kanter Zusammenhang zwischen der Gesamtbewertung der Beratungser-
fahrung und der Bewertung der Dauer der Beratungsgespräche. Dass die 
Dauer der Beratungsgespräche von den Klienten insgesamt am positivsten 
gewertet wird, kann auch darauf zurückgeführt werden, dass Beratern hier 
Gestaltungsmöglichkeiten zustehen und je nach Problemlage des Klienten 
entschieden werden kann, welche Dauer für die Besprechung angemessen 
erscheint. 

131 Zum Fragetext siehe v036 im Anhang.
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Abbildung 4-54:  Bewertung der Dauer der einzelnen Beratungsgespräche 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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4.4.3 Sprachliche Verständigung

Zentrales Kriterium für die Qualität interkultureller Beratung ist eine gute 
sprachliche Verständigungsbasis zwischen Klient und Berater. Ist diese 
nicht gegeben oder unzureichend, kann dies „eine adäquate Kommunika-
tion und Gegenstandsrekonstruktion erschweren oder verhindern“ (von 
Wogau 2004: 99) und somit die Erreichung der Beratungsziele gefährden. 
Die befragten MBE-Klienten bewerten die Verständigung mit dem Bera-
ter jedoch zu großen Teilen positiv, wie Abbildung 4-55 veranschaulicht. 
Knapp zwei Drittel konnten sich dabei „sehr gut“ verständigen und weite-
re 30,9 % fanden die Verständigung mit dem Berater „eher gut“. Mit 0,5 % 
der Befragten hat nur eine überaus geringe Minderheit die sprachliche 
Verständigung als „sehr schlecht“ empfunden.132 

132 Zum Fragetext siehe v029 im Anhang.
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Abbildung 4-55:  Bewertung der sprachlichen Verständigung  

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
Anmerkung: Abweichungen zu 100 % sind auf Rundungseffekte zurückzuführen.
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Erwartungsgemäß variiert der Grad der positiven Bewertung je nach Art 
der Verständigung zwischen Klient und Berater (vgl. Abb. 4-56). Über-
durchschnittlich häufig bewerten Klienten die Verständigung als „sehr 
gut“, wenn sie sich in ihrer Muttersprache verständigt haben (89,8 %) oder 
sowohl in ihrer Muttersprache als auch auf Deutsch gesprochen haben 
(76,7 %). Auch bei Personen, die die Beratung ausschließlich auf Deutsch 
durchgeführt haben, fällt die Bewertung immer noch überwiegend posi-
tiv aus, mehr als die Hälfte (52,8 %) der auf Deutsch beratenen Personen 
konnte sich „sehr gut“ mit dem Berater verständigen. Unter den deutsch-
sprachig Beratenen findet sich jedoch im Vergleich zu muttersprachlich 
Beratenen ein bedeutend höherer Anteil, welcher die Kommunikation mit 
dem Berater als „eher gut“ (40,8 %) bewertet; 5,6 % fanden die Qualität der 
Verständigung zudem „eher schlecht“. Wie zu erwarten war, besteht dabei 
ein signifikanter Zusammenhang mit den Deutschkenntnissen der Befrag-
ten: Je besser die Sprachkenntnisse, desto besser wird die Kommunikation 
auf Deutsch in der MBE bewertet. 

Am seltensten als „sehr gut“ wird die sprachliche Verständigung von Per-
sonen bewertet, die sich auf Deutsch und einer Drittsprache verständigt 
haben (33,3 %). Diese Personen weisen durchschnittlich schlechtere deut-
sche Sprachkenntnisse auf als Personen, die in der Beratung ausschließ-
lich auf Deutsch gesprochen haben. 
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Vergleichsweise selten bewerten auch Personen, die auf einen Übersetzer 
angewiesen waren, die Kommunikation „sehr gut“ (42,5 %). An dieser Stel-
le muss jedoch angemerkt werden, dass Personen, die einen Dolmetscher 
zur Verfügung hatten, die Qualität der Verständigung deutlich besser be-
werten als solche, deren Übersetzung von Personen aus dem persönlichen 
Umfeld durchgeführt wurde: So konnten sich durch einen Dolmetscher 
unterstützte Beratene zu 65,5 % sogar „sehr gut“ mit ihrem jeweiligen 
Berater verständigen. Dieses Ergebnis kann vielfältige Ursachen haben, so 
beispielsweise das fehlende Fachvokabular der ungeschulten Übersetzer 
(von Wogau 2004: 100) oder auch schlicht Hemmungen, im Beisein von 
Angehörigen über eigene Problemlagen Auskunft zu geben. 

Abbildung 4-56:  Bewertung der sprachlichen Verständigung nach Kommu-
nikationsbasis (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.253, gewichtet.

89,8

76,7

52,8

33,3

42,5

56,0

10,0

22,7

40,8

60,1

50,0

39,4

5,6

5,6

6,8

4,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muttersprache

Muttersprache und Deutsch

Deutsch

Deutsch und Drittsprache

Übersetzung

Drittsprache

Sehr gut Eher gut Eher schlecht Sehr schlecht

Um die Bewertung der Verständigungsqualität auch auf anderem Wege 
zu überprüfen, wurden die Klienten zusätzlich gefragt, ob sie eine Über-
setzung durch einen Dolmetscher während der Beratung für notwendig 
erachtet hätten.133 Unter den wenigen Personen (3,7 %), die sich sprach-
lich eher bis sehr schlecht mit dem Berater unterhalten konnten, geben 
erwartungsgemäß fast alle Klienten an, dass sie dieses als sehr notwendig 
(76,5 %) bzw. eher notwendig (19,6 %) erachtet hätten. Auffällig ist, dass 
auch Personen, die die Verständigung als „eher gut“ einschätzen, zu nicht 

133 Ausgeschlossen waren Klienten, in deren Beratung ohnehin durch einen Dol-
metscher, nicht aber Familienmitglieder übersetzt wurde (zum Fragetext siehe 
v030 im Anhang).
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unbedeutenden Anteilen einen Dolmetscher als notwendig angesehen 
hätten: 31,9 % hätten dies als sehr und weitere 19,4 % als eher nötig erach-
tet. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass die Bewertung „eher gut“ nicht 
notwendigerweise auf eine aus Sicht des Klienten befriedigende Verstän-
digungsbasis schließen lässt. 

Personen, in deren Beratung Familienmitglieder oder Freunde über-
setzt haben, hätten sich zu 72,1 % einen professionellen Dolmetscher 
gewünscht. Dies steht im Einklang mit dem o.g. Ergebnis, demnach Per-
sonen, deren Bekannte oder Verwandte in der Beratung als Übersetzer 
fungierten, die Verständigung mit dem Berater vergleichsweise schlecht 
bewerten. Im Gesamtbild zeigt sich, dass sich der Einsatz von Übersetzern 
aus dem persönlichen Umfeld aus Sicht der Betroffenen nicht als ideal 
darstellt. 

Die insgesamt gute bis sehr gute Bewertung der Kommunikation in der 
MBE lässt den Rückschluss zu, dass die Befragten nur in seltenen Fällen 
grundlegend beeinträchtigende Schwierigkeiten in der Kommunikation 
mit dem Berater hatten. Jedoch zeigt sich, dass von Personen, die nicht 
muttersprachlich beraten wurden und unter diesen vor allem solche mit 
schlechten Deutschkenntnissen, die Verständigungsqualität als geringer 
eingestuft und teils auch als nicht voll befriedigend betrachtet wird. Dies 
wird durch den Wunsch nach Unterstützung durch einen Dolmetscher 
unterstrichen. 

4.4.4 Person des Beraters und Beratungsbeziehung

Die Arbeitsbeziehung zwischen Berater und Klient gilt mit als bedeut-
samste Einflussgröße in der Erklärung von Beratungseffekten. So hat sich 
in empirischen Studien und Metaanalysen vielfach die Bewertung der 
Beziehungsqualität aus Sicht der Klienten über Beratungssettings und 
-schulen hinweg als stabiler Prädiktor für den Beratungserfolg erwiesen 
(Warschburger 2009: 70ff.). Als wesentliche Elemente einer tragfähigen Ar-
beitsbeziehung wurden die Klienten daher nach dem Vertrauensverhältnis 
zu ihrem Berater gefragt, nach ihrer Wahrnehmung der Empathie und des 
Engagements des Beraters sowie nach dem Gefühl, dass ihre Wünsche in 
der Beratung berücksichtigt wurden.
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4.4.4.1 Vertrauensverhältnis zum Berater

Wechselseitiges Vertrauen wirkt sich als Basis einer stabilen Beratungs-
beziehung positiv auf die Motivation der Klienten aus und erhöht deren 
Bereitschaft, sich mitzuteilen und Veränderungen anzugehen (Schäfter 
2010: 103ff.). In den Expertengesprächen wurde häufig auf ein stark ausge-
prägtes Vertrauensverhältnis seitens der Klienten hingewiesen (vgl. Kapi-
tel 5.7.1.2). Die Angaben der Befragten bestätigen dies: 78,0 % der Klienten 
geben an, ihrem Berater „voll und ganz“ vertraut zu haben, lediglich 2,8 % 
verneinen dies (Abb. 4-57).134 

Abbildung 4-57:  Vertrauen in den Berater 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.244, gewichtet.
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Eine stabile Arbeitsbeziehung und Vertrauensbildung kann durch einen 
festen Ansprechpartner begünstigt werden. Dass die Klienten diesem As-
pekt Wert beimessen, zeigen ihre Aussagen zur Person des Beraters: 71,2 % 
finden es „sehr wichtig“, immer von derselben Person beraten zu werden, 
weitere 17,7 % schätzen es zumindest als „eher wichtig“ ein.135 Männer 
und Frauen unterscheiden sich dabei in ihrer Einschätzung nicht. In der 
Mehrheit der Beratungsfälle (75,3 %) konnte die Betreuung durch einen 

134 Zum Fragetext siehe v021 im Anhang.
135 Zum Fragetext siehe v018 im Anhang.
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konstanten Berater gewährleistet werden. Vor allem die Beratungsdauer 
hat Einfluss darauf, ob die Klienten mit mehreren Beratern zusammen-
arbeiten – je länger der Zeitraum der Inanspruchnahme, desto höher die 
Wahrscheinlichkeit, mehreren Ansprechpartnern zu begegnen. Allerdings 
messen Klienten, die im Kontakt mit der MBE mit mehreren Beratern 
zusammengearbeitet hatten, dem Vorhandensein eines festen Ansprech-
partners signifikant weniger Wichtigkeit bei. Auch zeigen sich keine Un-
terschiede in ihrer Einschätzung des Vertrauensverhältnisses zu demjeni-
gen Berater, mit dem sie überwiegend Kontakt hatten bzw. ihrem Gefühl, 
von diesem verstanden zu werden. Offensichtlich gelingt es auch in diesen 
Fällen gut, eine stabile Arbeitsbeziehung aufzubauen. 

Ein gemeinsamer kultureller Hintergrund kann den ersten Zugang zu den 
Klienten erleichtern. Dieser Effekt wurde in den Hintergrundgesprächen 
mit Beratern häufig thematisiert und wird von Forschungsergebnissen 
teilweise bestätigt: So hat sich eine ähnliche bzw. identische ethnische 
Zugehörigkeit für die Passung zwischen Berater/Therapeut und Klient in 
einigen Studien als vorteilhaft erwiesen (Farsimadan et al. 2007). Der Effekt 
ist jedoch nicht konsistent (Sue et al. 1991; Shin et al. 2005; Alladin 2002). 
Auch unter den Befragten der vorliegenden Studie wirkt sich ein mutter-
sprachliches Beratungssetting positiv auf das Vertrauen aus, welches dem 
Berater entgegengebracht wird. Klienten, in deren Beratung ausschließlich 
mit Übersetzer kommuniziert werden konnte, berichten hingegen von 
einer geringeren Vertrauensbildung. Beratungskonstellationen, welche 
ganz oder teilweise in deutscher Sprache stattfinden, haben jedoch keinen 
negativen Einfluss auf die Vertrauensbildung.

Bezüglich des Beratungssettings zeigt sich ein positiver Effekt auf das 
Vertrauensverhältnis bei Klienten im Case Management (Abb. 4-58). Per-
sonen, welche schriftliche Förderpläne erstellt hatten, geben zu 87,2 % an, 
ihrem Berater „voll und ganz“ vertraut zu haben, während dies in der Ver-
gleichsgruppe 74,3 % bestätigen. Eine ähnliche Tendenz zeigt sich leicht 
abgeschwächt bei Klienten, die mit ihren Beratern Zielvereinbarungen 
getroffen haben: 80,6 % (vs. 70,8 %) geben an, ihrem Berater uneinge-
schränkt vertraut zu haben. Der positive Effekt lässt sich unabhängig von 
der Anzahl der Beratungsbesuche und geleisteten Hilfestellungen nach-
weisen. Möglicherweise trägt die intensivere Beratungszusammenarbeit 
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in diesen Fällen zu einer positiven Beziehungsentwicklung bei. Dies lässt 
sich auch auf zeitlicher Ebene beobachten: Während sich die Anzahl der 
Beratungseinheiten positiv auf das Vertrauen auswirkt, hat die Länge der 
Beratung als solche keinen Einfluss.

Abbildung 4-58:  Vertrauensverhältnis zum Berater nach Einsatz von Beratungsele-
menten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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4.4.4.2  Empathie des Beraters

Die Empathie des Beraters bildet nachweislich ein entscheidendes Ele-
ment einer förderlichen Beratungsbeziehung (Schmidt-Traub 2003). Ge-
genseitiges Verständnis steht als Beziehungsqualität am Ende eines inter-
aktiven Prozesses und ist auf das Anliegen der Klienten bezogen (Schröder 
1994: 104). Seitens des Beraters erfordert es die Fähigkeit, die Realitätssicht 
des Klienten, auch bezüglich seiner Emotionen oder Motive, nachvollzie-
hen zu können (Schäfter 2010: 107). Dabei ist das Verständnisvermögen als 
solches jedoch nicht ausreichend, sondern vielmehr die Fähigkeit, dieses 
dem Gegenüber zu vermitteln – für den Beratungserfolg entscheidend ist 
letztlich die Wahrnehmung des Klienten (Chung/Bemak 2002: 154). Ins-
besondere vor dem Hintergrund kultureller und sprachlicher Differenzen 
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ist das Empfinden, vom Gegenüber adäquat verstanden zu werden, nicht 
selbstverständlich und stellt eine grundlegende Herausforderung inter-
kultureller Beratungssettings dar (Koptelzewa 2004: 84ff.). Zur Erfassung 
der Einschätzung dieser Beziehungsqualität seitens der Klienten wurde 
erhoben, inwieweit sich die Befragten von ihrem Berater verstanden ge-
fühlt haben. Bei der Erhebung wurde dabei darauf geachtet, dass sich die 
Einschätzung des gegenseitigen Verständnisses nicht auf die sprachliche, 
sondern die zwischenmenschliche Ebene bezieht, um einen Indikator für 
die empfundene Empathie des Beraters zu erhalten. Diese wurde von den 
Klienten überwiegend sehr positiv bewertet: 96,7 % stimmen der Aussage 
voll und ganz (81,2 %) oder eher (15,5 %) zu, dass sie sich von ihrem Berater 
verstanden gefühlt haben (Abb. 4-59).136

Abbildung 4-59:  Zustimmung zur Aussage "Ich habe mich von meinem  
Berater verstanden gefühlt." 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.
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Der Umstand, dass sich kein Effekt von (teil-)muttersprachlichen Bera-
tungssettings auf die Einschätzung des Verstandenseins ergibt, deutet 
darauf hin, dass sich die Klienten in ihrer Bewertung tatsächlich auf eine 
empathische Beziehungskomponente beziehen. Die empfundene Empa-
thie hat ihrerseits jedoch wiederum maßgeblichen Einfluss auf die Bewer-
tung der allgemeinen Verständigungsqualität: Klienten, die sich von ihrem 

136 Zum Fragetext siehe v023 im Anhang.
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Berater persönlich verstanden gefühlt haben, schätzen im Nachhinein 
auch die sprachliche Verständigung besser ein.

Das Erstellen von Förderplänen und die Vereinbarung von Beratungs-
zielen tragen auch zum Gefühl, verstanden zu werden, bei: In beiden 
Klientengruppen zeigen sich signifikant höhere Zustimmungsanteile. 
Offensichtlich wirkt sich das bewusste Formulieren und Festhalten ge-
meinsamer Zielvorstellungen positiv auf die zwischenmenschliche Ver-
ständigungsbasis aus.

Die Deutschkenntnisse oder das Bildungsniveau der Befragten haben kei-
nen Einfluss auf das Gefühl des Verstandenwerdens; bezüglich des Alters 
ist ein leicht positiver Zusammenhang dahingehend erkennbar, dass ältere 
Klienten etwas stärker zustimmen. Erwartungsgemäß nimmt das Gefühl, 
vom Berater verstanden zu werden, mit Häufigkeit der Beratungseinhei-
ten zu. Es ist Beraterinnen gegenüber zudem stärker ausgeprägt. Insbeson-
dere bei Beratungskonstellationen, in denen Klientinnen von männlichen 
Beratern betreut werden, zeigt sich ein vermindertes Gefühl des Verstan-
denwerdens – dieses kommt jedoch ausschließlich in rein deutschsprachi-
gen Settings zum Tragen. 

4.4.4.3  Engagement des Beraters

Neben dem authentischen Verständnis des Beraters stellen auch dessen 
aktive Kooperation und verbindliche Unterstützung bei der Verfolgung 
gemeinsamer Ziele (Zielkonsens) wichtige Komponenten der professionel-
len Arbeitsbeziehung dar. Das wahrgenommene Engagement des Beraters 
wurde durch die Einschätzung der Befragten, ob sich ihr Berater sehr 
darum bemüht hätte, ihnen weiterzuhelfen, operationalisiert. Die Zustim-
mung zu diesem Statement fällt ähnlich hoch aus wie zur empfundenen 
Empathie: Über 80 % der Klienten teilen uneingeschränkt die Ansicht, 
dass ihr Berater sich um die Verfolgung ihrer Anliegen bemüht habe; nur 
2,7 % verneinen dies (Abb. 4-60).137 Neben dem Umfang behandelter The-
menbereiche ist dabei insbesondere ein positiver Zusammenhang mit der 

137 Zum Fragetext siehe v022 im Anhang.
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Anzahl in Anspruch genommener Hilfestellungen zu beobachten. Klien-
ten mit hoher Zustimmung nennen zudem häufiger noch weitere Hilfe-
stellungen, die sie von ihrem Berater erhalten haben (vgl. Tab. 4-22). 

Abbildung 4-60:  Zustimmung zur Aussage "Mein Berater hat sich sehr  
darum bemüht, mir weiter zu helfen.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.253, gewichtet.
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Erneut zeigt sich ein signifikanter Einfluss der Beratungsform auf die Ein-
schätzungen der Befragten: Sowohl unter Klienten mit schriftlichem För-
derplan als auch unter Klienten mit gemeinsam getroffenen Zielvereinba-
rungen wird das Engagement des Beraters deutlich stärker wahrgenom-
men (Abb. 4-61). Besonders hoch ist dabei die Zustimmung der Personen 
mit Förderplan: Knapp 90 % bestätigen „voll und ganz“ ein persönliches 
Engagement ihres Beraters. Offensichtlich konnte das inhärente Ziel des 
Instruments, nicht nur die verbindliche Kooperation des Klienten, son-
dern auch die verbindliche Unterstützung des Beraters zu signalisieren, 
bei den Befragten erfolgreich umgesetzt werden. Unerheblich ist dabei, ob 
der Förderplan von Berater oder Klienten unterschrieben wurde. 

Inwieweit der Berater als persönlich engagiert wahrgenommen wird, hat 
wiederum maßgeblichen Einfluss auf den erfolgreichen Verlauf der Bera-
tung: Klienten, die ihren Berater als bemüht erleben, bewerten auch die 
Qualität der allgemeinen sprachlichen Verständigung signifikant höher. 
Dieser Effekt kommt insbesondere in deutschsprachigen Settings zum 
Tragen. Auch auf allgemeine Wirkungsbereiche der MBE zeigt sich ein 
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positiver Zusammenhang. So wird die Befähigung zur Selbständigkeit 
im Alltag durch die MBE ebenso stärker bejaht wie die Aussage, dass sich 
Zuwanderer durch die MBE in Deutschland willkommen fühlen. Nicht 
zuletzt erweist sich das wahrgenommene Engagement des Beraters im 
Vergleich zu anderen Aspekten der Beratungsbeziehung als stärkster Prä-
diktor für die allgemeine Beratungszufriedenheit. 
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Abbildung 4-61:  Zustimmung zur Aussage "Mein Berater hat sich sehr darum 
bemüht, mir weiter zu helfen“ nach Beratungsform (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

4.4.4.4  Mitsprache der Klienten

Für eine konstruktive Beratungszusammenarbeit ist nicht nur die Ein-
schätzung der Klienten relevant, sich von ihrem Berater verstanden zu 
fühlen, sondern auch, den Beratungsprozess aktiv mitbestimmen zu kön-
nen. Dadurch wird die Motivation zur Zusammenarbeit erhöht und die 
Eigenständigkeit der Klienten unterstützt. Es wurde erfasst, inwieweit die 
Befragten ihre Wünsche in der Beratung berücksichtigt sehen und somit 
das Gefühl hatten, im Rahmen einer individuellen Beratung die Zusam-
menarbeit mitgestalten zu können. Knapp 70 % stimmten dieser Aussage 
„voll und ganz“ zu, während 6,1 % dies verneinten (Abb. 4-62).138 

138 Zum Fragetext siehe v038c im Anhang.
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Abbildung 4-62:  Zustimmung zur Aussage "Meine Wünsche wurden in  
der Beratung berücksichtigt.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.236, gewichtet.
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Auch bei diesem Statement zeigt sich eine erhöhte Zustimmung unter 
Klienten, welche mit ihrem Berater Zielvereinbarungen entwickelt haben 
(73,9 % mit ZV vs. 63,7 % ohne ZV) sowie insbesondere bei Klienten mit 
schriftlichen Förderplänen (83,2 % mit FP vs. 65,8 % ohne FP). Offensicht-
lich wurde die intendierte Wirkung der Beratungselemente, die Klienten 
als gleichberechtigte Akteure in den Beratungsprozess einzubeziehen, 
von diesen auch so wahrgenommen. Obgleich die Zustimmungsrate zum 
wahrgenommenen Mitspracherecht in der Beratung etwas geringer aus-
fällt als zum Verständnis bzw. Engagement des Beraters oder zum allge-
meinen Vertrauensverhältnis, erweist sich die Einschätzung der Mitgestal-
tungsmöglichkeit neben dem Engagement des Beraters als zweitstärkster 
Prädiktor für die allgemeine Beratungszufriedenheit.

4.4.5 Einschätzungen zum Case Management-Verfahren 

Der Einsatz des Case Management in der Migrationsberatung wurde in 
den Expertengesprächen kontrovers diskutiert. Neben den Stärken des 
Verfahrens wurden Schwierigkeiten genannt, welche im spezifischen 
Rahmen der Migrationsberatung auftreten können, wie beispielsweise 
Sprachschwierigkeiten und Vorbehalte gegenüber Formalitäten seitens 
der Zielgruppe oder generelle Zeitknappheit aufgrund mangelnder Kapa-
zitäten. Indem das Vorliegen eines schriftlichen Förderplans als Indikator 
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für das Eingebundensein in ein Case Management gewertet wurde (vgl. 
Kap. 4.3.7.1), konnten vielfach positive Zusammenhänge mit Einschät-
zungen zur Beratungsbeziehung (vgl. Kap. 4.4.4), der Verbesserung der 
Ausgangslage (Abb. 4-66) und der Einschätzung des Beitrags der MBE zur 
Lösung der Anliegen (Abb. 4-69) festgestellt werden. Über diese indirekten 
Wirkungen hinaus soll zudem konkret erfasst werden, wie der Einsatz 
des Instruments selbst von den Ratsuchenden wahrgenommen wird und 
inwiefern die Klienten davon profitieren. In diesem Kapitel wird daher 
die Zustimmung der Klienten zu Aussagen gemessen, welche Einsatz und 
Wirkung von Förderplänen thematisieren. Als Referenzgruppe wurden 
Klienten ohne Erfahrung mit schriftlichen Förderplänen nach ihren Ein-
schätzungen befragt, nachdem ihnen der Zweck und die Handhabung des 
Instruments kurz erläutert wurden.

4.4.5.1 Einsatz schriftlicher Förderpläne

In Förderplänen werden einzelne, oftmals interdependente (Teil-)Ziele 
aufgeschlüsselt und priorisiert sowie die dafür notwendigen Handlungs-
schritte festgehalten und konkretisiert. Klienten, die im Rahmen ihrer 
Beratung einen schriftlichen Förderplan erstellt haben, bestätigen eine 
strukturierende Wirkung (Abb. 4-63). So stimmen 71,6 % der Aussage 
uneingeschränkt zu, dass der Plan ihnen einen Überblick über die anste-
henden Handlungsschritte vermittelt hätte; lediglich 4,4 % stimmen dem 
(eher) nicht zu.139 Unter Klienten, die eine Kopie ihres Förderplans erhalten 
hatten, ist die volle Zustimmung mit 80,8 % noch höher. Möglicherweise 
trägt das Vorliegen einer persönlichen Ausfertigung des Förderplans dazu 
bei, die Beratungsziele zu visualisieren. Auch Klienten, die selbst keinen 
schriftlichen Plan erstellt haben, können sich durch diese Vorgehensweise 
einen verbesserten Überblick vorstellen. Allerdings ist der Anteil derer, die 
sich von diesem Instrument keine entsprechende Wirkung erhoffen, mit 
rund 20 % deutlich höher als unter Klienten, die dies aufgrund eigener 
Erfahrung verneinen. 

139 Zum Fragetext siehe v057a im Anhang.
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Abbildung 4-63: Einschätzungen zum Einsatz schriftlicher Förderpläne nach 
Klientengruppen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n(Klienten mit FP)=259, 
n(Klienten mit FP/Kopie)=126, n(Klienten ohne FP)=931, gewichtet.

Anmerkung: Klienten ohne Förderplan wurden die Statements im Konjunktiv (*)
vorgelesen.

Aussage 1:  "Der Beratungsplan hat (hätte) mir einen Überblick darüber 
  gegeben, was ich tun muss, um meine Ziele zu erreichen."
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Aussage 2:  „Der Beratungsplan hat (hätte) mich motiviert, die verein- 
barten Ziele aktiv zu verfolgen.“

Aussage 3:  „Die Erstellung eines Beratungsplans hat (hätte) zu viel Zeit in  
Anspruch genommen. Die Zeit könnte man stattdessen sinn-

  voller nutzen.“

Neben der strukturierenden Funktion besteht ein wichtiges Ziel von För-
derplänen darin, die Motivation und Eigenverantwortlichkeit von Klien-
ten zu stärken. Durch das Benennen konkreter und realistischer Teilziele 
werden auch kleine Erfolge sicht- und messbar gemacht, was das Vertrau-
en der Klienten in ihre Fähigkeiten stärken soll. Obgleich die Zustimmung 
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etwas geringer ausfällt als zur vorhergehenden Aussage, bestätigen noch 
immer zwei Drittel der Klienten mit FP (63,8 %) uneingeschränkt eine mo-
tivierende Wirkung.140 Auch hier liegt die Zustimmung bei Personen mit 
einer persönlichen Kopie des FP etwas höher (70,6 %), während Klienten, 
die lediglich eine hypothetische Aussage treffen, nur zu etwa einem Drittel 
(35,4 %) von einer solchen Wirkung ausgehen. 

Eine im Rahmen der Experteninterviews häufig thematisierte Schwie-
rigkeit ist der Zeitaufwand des CM-Verfahrens. So ist es für Berater mit 
erhöhtem Dokumentationsaufwand sowie intensiveren Beratungsein-
heiten verbunden. Aber auch für die Klienten stellt das Erarbeiten und 
Verschriftlichen von Zielen sowie der kontinuierliche Abgleich der Bera-
tungsfortschritte eine vergleichsweise aufwändige Form der Beratung dar. 
Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund oftmals gering ausgeprägter 
Sprachkenntnisse (Kap. 5.5.2.1). Dennoch scheinen Klienten, die einen 
schriftlichen Förderplan erstellt haben, den entsprechenden zeitlichen 
Aufwand nicht als belastend erlebt zu haben: Lediglich 18,1 % bewerten 
die Erstellung des Plans als zu zeitintensiv, wohingegen fast zwei Drittel 
(62,0 %) dies uneingeschränkt verneinen.141 Obgleich Klienten, die eine 
Kopie des Plans erhalten haben, möglicherweise ein stärker formalisiertes 
CM-Verfahren durchlaufen haben, stufen in dieser Gruppe sogar nur 7,1 % 
das Instrument als zu zeitaufwändig ein. Klienten ohne schriftlichen För-
derplan gehen hingegen zu über 40 % davon aus, dass dessen Erstellung 
ein zu aufwändiges Prozedere darstellt.

Das Festhalten von Zielen zu Beratungsbeginn wird von Klienten mit 
Förderplan unabhängig von deren Sprachkenntnissen, Bildungsstand 
oder Alter als hilfreich gewertet.142 Bei Klienten, die sich diese Wirkung 
lediglich hypothetisch vorstellen sollten, zeigt sich hingegen mit zuneh-
mendem Alter eine etwas stärkere Skepsis sowie eine deutlich stärker 
ausgeprägte Ablehnung bei Personen mit höherem Bildungsniveau. Dieses 
Muster wiederholt sich in der Zustimmung zu spezifischen Wirkungswei-
sen von Förderplänen: So sind Klienten mit höherem Bildungsabschluss 

140 Zum Fragetext siehe v057c im Anhang.
141 Zum Fragetext siehe v057b im Anhang.
142 Zum Fragetext siehe v055 im Anhang.
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verstärkt der Ansicht, dass dieses Instrument für sie keinen motivieren-
den oder strukturierenden Effekt haben würde; ähnliches gilt weniger 
stark ausgeprägt auch für ältere Personen. Bei Klienten, die tatsächlich 
einen Förderplan erstellt haben, sind die wahrgenommenen Effekte des 
Instruments nicht von Bildung, Alter oder Sprachkenntnissen abhängig, 
auch die Beratungssprache hat keinen Einfluss auf die Einschätzung. Die 
hypothetischen Einschätzungen von Personen ohne Förderplan fallen 
hingegen in muttersprachlichen Settings deutlich negativer aus, während 
Klienten in deutschsprachigen Beratungssettings häufiger von einer posi-
tiven Wirkung ausgehen.

4.4.5.2 Leisten einer Unterschrift

Als gegenseitige Vereinbarung mit Vertragscharakter wird der gemeinsam 
erarbeitete Förder- oder Hilfeplan in der klassischen Konzeption des Case 
Management von allen Beteiligten unterschrieben (Mennemann 2009: 24; 
Neuffer 2009: 98). Auch in der Konzeption der Integrationsvereinbarung 
war das Unterschreiben des Dokuments als Bekräftigung der gegenseiti-
gen Verbindlichkeit vorgesehen (Borchers et al. 2013: 7). Allerdings wurde 
dieses Vorgehen sowohl unter den teilnehmenden Beratungsstellen des 
Modellprojekts als auch in den projektbegleitenden Experteninterviews 
überwiegend kritisch diskutiert (Borchers et al. 2013: 31f., vgl. Kap. 5.5.1 
und 2.3.2) und wird in den befragten Beratungsstellen nur selten ange-
wandt (vgl. Kap. 5.5.1). Auch unter den befragten Klienten hat nur eine 
kleine Minderheit von 74 Personen, also etwa ein Viertel der Personen mit 
Förderplan, eine Unterschrift geleistet. Als Referenzgruppe wurden Klien-
ten befragt, in deren Beratung zwar ein FP erstellt, selbiger jedoch nicht 
von den Klienten bzw. den Beratern unterschrieben wurde. 

Ähnlich wie im Endbericht des Modellberichts zur Integrationsverein-
barung fallen die Einschätzungen der Klienten selbst bezüglich der Un-
terschrift überwiegend positiv aus. So stimmen 87,9 % der Betroffenen 
(eher) zu, dass die Unterschrift sie dabei unterstützt hat, den Plan ernst 
zu nehmen (Abb. 4-64).143 Die vielfach geäußerte Sorge, dass das Unter-
schreiben der Vereinbarung die Klienten verunsichern oder unter Druck 

143 Zum Fragetext siehe v060a im Anhang.
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setzen würde, bestätigt sich in den Aussagen der Befragten nicht: Lediglich 
9,6 % der Klienten, die eine Unterschrift geleistet haben, fühlten sich nach 
eigenen Angaben dadurch unter Druck gesetzt; 66,2 % verneinen dies 
uneingeschränkt.144 Auch von den Klienten des Modellprojekts, welche die 
Integrationsvereinbarung unterzeichnet haben, empfanden nur 8,5 % der 
Befragten die Signatur als belastend (Borchers et al. 2013: 48). Allerdings 
sind die Vorbehalte von Personen, die keine Unterschrift geleistet haben, 
deutlich höher: Knapp ein Drittel (27,3 %) geht davon aus, dass sie dieses 
Vorgehen unter Druck setzen würde. Da es sich hierbei um eine bereits 
ausgewählte Subgruppe handelt, welche mit dem Konzept eines schrift-
lichen Förderplans aus eigener Erfahrung vertraut ist, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Skepsis unter anderen Klientengruppen höher 
ausfällt. In den wenigen Fällen, in denen eine Unterschrift zum Einsatz 
kam, gelingt es den Beratern jedoch offensichtlich gut, den Klienten das 
dahinterstehende Konzept zu vermitteln.

144 Zum Fragetext siehe v060b im Anhang.
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Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n(Klienten mit FP/Unterschrift)=74, 
n(Klienten mit FP/ohne Unterschrift)=160 gewichtet.

Anmerkung: Klienten ohne Unterschrift wurden die Statements im Konjunktiv (*) 
vorgelesen.

Abbildung 4-64: Einschätzungen zum Leisten einer Unterschrift nach Klienten-
gruppen (in Prozent)

Aussage 1:  „Den Beratungsplan zu unterschreiben hat (hätte)* mir dabei  
geholfen, den Plan ernst zu nehmen.
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Aussage 2:  „Ich habe (hätte)* mich durch meine Unterschrift unter Druck 
gesetzt gefühlt.“

Sofern eine Unterschrift Einsatz findet, wird diese in der Regel von allen 
Beteiligten geleistet, um den Beratungsprozess als verbindliche Zusam-
menarbeit gleichberechtigter Akteure zu bekräftigen. Dies trifft auch auf 
die entsprechenden Fälle in der vorliegenden Studie zu (Kap. 4.3.7.2). Die 
Angaben derjenigen Befragten, deren Berater den Förderplan unterschrie-
ben haben, machen deutlich, dass die intendierte Wirkung – eine Bekräf-
tigung der professionellen Unterstützung des Beraters – von den Klienten 
auch so wahrgenommen wurde (Abb. 4-65). So stimmen fast drei Viertel 
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der Befragten (73,4 %) voll und ganz zu, dass die Unterschrift des Bera-
ters ihnen das Gefühl vermittelt habe, sich dessen Unterstützung sicher 
sein zu können.145 Dies steht in auffälligem Kontrast zu den Angaben der 
Personen, die mit dem Konzept eines schriftlichen Förderplans zwar aus 
eigener Erfahrung vertraut sind, diesen mit ihrem Berater jedoch nicht 
unterschrieben haben. Sie gehen überwiegend davon aus, dass eine solche 
Unterschrift eher nicht (10,8 %) bzw. überhaupt nicht (41,2 %) Einfluss auf 
ihr Vertrauen in die Unterstützung des Beraters nehmen würde.

Abbildung 4-65: Einschätzungen zur Unterschrift des Beraters nach Klienten-
gruppen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n(Klienten mit Unterschrift des Beraters) 
=80, n(Klienten mit FP/ohne Unterschrift des Beraters)=117, gewichtet.

Anmerkung: Klienten ohne Unterschrift wurden die Statements im Konjunktiv (*)  
vorgelesen.

Aussage 3:  „Durch die Unterschrift meines Beraters konnte ich mir sicher sein 
(hätte ich mir sicher sein können)*, die Unterstützung des Beraters  
auch wirklich zu bekommen.“
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145 Zum Fragetext siehe v060c im Anhang.
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Selbstverständlich können die hypothetischen Aussagen der Klienten 
ohne persönliche Erfahrungswerte lediglich als kontrastierende Ergän-
zung betrachtet werden. So deuten die vergleichsweise höheren Anteile an 
Personen, welche die entsprechenden Fragen mit „weiß nicht“ beantwor-
tet bzw. keine Angaben gemacht haben darauf hin, dass es den Befragten 
nur bedingt möglich ist, sich das konkrete Prozedere vorzustellen und 
eine Meinung dazu zu äußern. Auch ist davon auszugehen, dass viele Vo-
raussetzungen für den erfolgreichen Einsatz eines Förderplans wie bei-
spielsweise ausreichende Sprachkenntnisse, Reflexionsvermögen, Bereit-
schaft zu längerfristiger Zusammenarbeit und Motivation bei denjenigen 
Klienten, deren Berater sich für die Erstellung eines schriftlichen Plans 
entschieden haben, in besonderem Maße vorhanden sind. Nichtsdesto-
trotz lassen die konstant positiveren Einschätzungen der Personen mit 
eigenen Erfahrungswerten darauf schließen, dass vergleichsweise stark 
formalisierte Förderpläne auch in der Migrationsberatung erfolgreich 
eingesetzt werden können. In den vorliegenden Fällen ist es den Beratern 
offensichtlich gelungen, dieses Instrument in einer Weise zu handhaben, 
von der die Klienten profitieren konnten. 

Die hohen Zufriedenheitswerte (Abb. 4-87) und die subjektiv wahrge-
nommenen Beratungserfolge (vgl. Abb. 4-66; Abb. 4-69) von Klienten, die 
mit ihrem Berater zwar keinen Förderplan (bewusst) abgeschlossen, aber 
Beratungsziele vereinbart haben, zeigen jedoch ebenfalls, dass auch eine 
weniger formell gestaltete Handhabung der Grundprinzipien des Case 
Managements messbare Erfolge bedingt.

4.4.6 Wahrgenommene Hilfestellung durch die MBE

Neben strukturellen Rahmenbedingungen, der Qualität von Beratungs-
beziehung und -gestaltung stellt der letztlich daraus resultierende Bera-
tungserfolg einen zentralen Faktor für die Bewertung einer in Anspruch 
genommenen Beratung dar. Da keine objektiven Parameter für das Mes-
sen des Beratungserfolgs erhoben werden konnten, wird der Beratungs-
erfolg auf die subjektive Einschätzung der Klienten zurückgeführt. Bei 
dessen Erfassung wurden zwei Faktoren unterschieden: Zum Einen wurde 
die Einschätzung der Klienten erfasst, inwieweit sich die Ausgangslage 
– zunächst unabhängig vom Einfluss der Beratung – verändert hat. Zum 
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Anderen wurden die Klienten danach gefragt, wie hoch sie den Beitrag der 
MBE zur Lösung ihrer Problemsituation, weswegen sie ursprünglich die 
Beratung aufsuchten, einschätzen.146 

4.4.6.1 Verbesserung der Ausgangssituation 

In der überwiegenden Mehrheit der Beratungsfälle konnte eine deutliche 
Verbesserung der jeweiligen Problemlage, die den Anlass zum Aufsuchen 
der MBE gab, verzeichnet werden: Über 87 % der Klienten geben an, dass 
sich ihre Situation zum Zeitpunkt der Befragung sehr (64,6 %) oder zumin-
dest etwas (22,9 %) verbessert hat, weitere 10,8 % beschreiben ihre Lage als 
gleichbleibend (Abb. 4-66).147 In lediglich 1,7 % der Fälle hat sich die Situa-
tion verschlechtert.

Eine Aufschlüsselung der Situationsveränderung nach Beratungsinhalten 
ist nur bei Klienten möglich, die ein einzelnes, klar abgrenzbares Initialan-
liegen genannt haben. Da die Abfrage der Anliegen offen erfolgte und im 
Nachgang klassifiziert wurde, muss die geringere Trennschärfe qualitativ 
gebildeter Kategorien sowie die reduzierte Fallzahl der Klienten mit nur 
einem Anliegen berücksichtigt werden. Die Angaben der Abbildungen 
4-66 und 4-69 sind unter diesen Gesichtspunkten somit als Tendenzen 
zu lesen. Demnach konnte eine Verbesserung der Ausgangssituation 
insbesondere in Beratungsfällen verzeichnet werden, die Anfragen zu 
Sprach- und Integrationskursen, zu Sozialleistungen oder allgemeinem 
Unterstützungsbedarf mit formellen Kontakten als Hauptanliegen hatten. 
Auch Klienten, die aufgrund von rechtlichen Fragen die MBE aufsuchten, 
berichten zu über 90 % von einer Verbesserung ihrer Situation. Von einer 
unveränderten Problemlage wird vergleichsweise häufiger bei Anliegen im 
Bereich Arbeitssuche und Beruf (20,6 %), bei aufenthaltsrelevanten Frage-
stellungen (18,8 %) sowie am häufigsten bei Anfragen zur Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen (28,3 %) berichtet. 

146 Bei insgesamt 42,3 % der Klienten lassen sich aus den offenen Angaben zum 
Beratungsanlass mehr als ein Initialanliegen codieren. In diesen Fällen sind die 
Einschätzungen der Befragten als subjektiv gebildete Mittelwerte zur Verände-
rung ihrer anfänglichen Gesamtsituation bzw. über die Hilfestellung der MBE 
bezüglich ihrer Anliegen zu lesen. 

147 Zum Fragetext siehe v042 im Anhang.
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Abbildung 4-66:  Veränderung der Ausgangssituation nach Initialanliegen  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014,  
n(ein Initialanliegen)=789, n(gesamt) =1.252, gewichtet.

Anmerkung: Initialanliegen mit zu geringen Fallzahlen werden nicht dargestellt.148
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Besonders gut scheinen Neuzuwanderer von der Hilfestellung der MBE 
zu profitieren. Auch unter Kontrolle von Beratungsdauer, Anzahl der be-
handelten Anliegen sowie der in Anspruch genommenen Hilfestellungen 
zeigt sich ein positiver Effekt, je früher die Klienten die Beratung nach 
ihrer Ankunft in Deutschland in Anspruch nahmen (Abb. 4-67). Obgleich 
die Sprachfertigkeit der Klienten in den Expertengesprächen als wich-
tiger Faktor für den Beratungserfolg genannt wurde, da sie sowohl die 
Beratungszusammenarbeit als auch die Umsetzung von Beratungszielen 
begünstigt, wirken sich die Deutschkenntnisse der Befragten nicht auf die 
bewertete Veränderung ihrer Ausgangssituation aus. Auch das Bildungsni-
veau zeigt keinen eigenständigen Einfluss. 148

148 Unter der Kategorie „Familiäre Probleme“ sind in dieser Darstellung die Kategorien 
„Familiäre Probleme“ (Gewalt, Substanzabhängigkeit etc.) sowie „Scheidung/Un-
terhalt“ zusammengefasst.
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Abbildung 4-67:  Verbesserung der Situation nach Aufenthaltsdauer bei Erstbesuch 
der MBE (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.207, gewichtet.
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Ein ebenfalls positiver Zusammenhang zeigt sich zwischen Beratungsfäl-
len im Case Management und der wahrgenommenen Situationsverbesse-
rung. So schätzen 75,5 % der Klienten mit schriftlichen Förderplänen ihre 
Lage in Bezug auf die Ausgangssituation als „sehr verbessert“ ein, bei der 
Vergleichsgruppe liegt der entsprechende Anteil bei 61,6 % (Abb. 4-68). 
Auch der Anteil der Personen, die ihre Situation als gleichbleibend einstu-
fen, ist bei Personen ohne schriftlichen Förderplan mit 12,1 % doppelt so 
hoch wie bei Klienten im Case Management (6,4 %).

Noch deutlicher fällt die Differenz der Situationsveränderung bei Klienten 
mit Zielvereinbarungen aus: 73,0 % dieser Klientengruppe schätzt ihre 
Lage zum Zeitpunkt der Befragung als „sehr verbessert“ ein im Vergleich 
zu 52,1 % der Vergleichsgruppe. Zwar nehmen sowohl Klienten mit För-
derplänen als auch mit Zielvereinbarungen im Schnitt mehr Hilfestellun-
gen der MBE in Anspruch, was erwartungsgemäß mit einer höher wahr-
genommenen Situationsverbesserung einhergeht. Der positive Einfluss 
der Beratungselemente ist jedoch unabhängig von der Anzahl in Anspruch 
genommener Hilfeleistungen nachweisbar. Die eingeschätzte Situations-
verbesserung nimmt zudem leicht mit Länge der Beratungsdauer bzw. 
stärker noch mit Anzahl der Beratungseinheiten zu. Inwieweit dieser Ef-
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fekt auf die Beratungsintensität selbst oder längere Zeitintervalle, welche 
eine anderweitige Lösung der Anliegen durch externe Faktoren begünsti-
gen, zurückzuführen ist, lässt sich anhand der Daten nicht ermitteln. 

Abbildung 4-68:  Verbesserung der Situation nach Klientengruppen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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4.4.6.2 Hilfeleistung durch die MBE

Neben der Einschätzung nach der faktischen Veränderung der anfängli-
chen Problemlage wurden die Klienten danach befragt, inwieweit die MBE 
ihnen bei der Bewältigung der entsprechenden Anliegen behilflich sein 
konnte.149 Die Ergebnisse zeigen, dass der Beitrag der MBE zur Verbesse-
rung der Ausgangssituation hoch eingeschätzt wird: Fast 95 % der Klienten 
bewerten die Hilfeleistung der MBE als „sehr gut“ (67,6 %) oder „eher gut“ 
(27,2 %); lediglich 5,2 % bescheinigen der MBE eine „eher schlechte“ bzw. 
„sehr schlechte“ Hilfestellung bei der Lösung ihres Anliegens (Abb. 4-69). 

149 Zum Fragetext siehe v043 im Anhang.
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Außerordentlich gute Hilfeleistung wird demnach von den Klienten bei 
Themenbereichen wie „Kontakt- und Formularhilfe“, bei Fragen zu Ge-
sundheit und Krankenkasse oder zu Sozialleistungen wahrgenommen. 
Vergleichsweise geringere Hilfestellung konnte nach Einschätzung der 
Klienten hingegen bei „Arbeitssuche und Beruf“ geleistet werden: knapp 
ein Fünftel (18,3 %) der Befragten geben an, dass die MBE ihnen bei diesem 
Anliegen nur eher bzw. sehr schlecht behilflich sein konnte. Auch beim 
Themenkomplex „Einbürgerung und aufenthaltsrechtliche Anliegen“ und 
„Familiäre Probleme“ geben vergleichsweise viele Klienten an, dass ihnen 
die MBE nur wenig helfen konnte. Eine mögliche Erklärung könnte darin 
liegen, dass insbesondere Anfragen im Bereich von Arbeitssuche und Auf-
enthalt stark von externen Rahmenbedingungen wie dem lokalen Arbeits-
markt oder der geltenden aufenthaltsrechtlichen Gesetzgebung abhängig 
sind.

Unabhängig von der Art der Anliegen zeigt sich ein Effekt der Themenan-
zahl: So schätzen Klienten die Unterstützung der MBE als umso hilfreicher 
ein, je mehr Anliegen im Verlauf der Beratung (auch unter Konstanthalten 
der Beratungsdauer) behandelt wurden. Selbiges gilt in verstärktem Maße 
auch für die Anzahl an Hilfestellungen, welche von den Klienten in An-
spruch genommen wurden. 

Erwartungsgemäß findet sich zwischen der Einschätzung der Situations-
veränderung und der wahrgenommenen Hilfeleistung durch die MBE 
ein positiver Zusammenhang: Klienten, deren anfängliche Lage sich zum 
Positiven entwickelt hat, schätzen auch den Grad der Hilfeleistung durch 
die MBE höher ein.150 Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass die Klienten die 
Hilfestellung durch die MBE durchaus differenziert bewerten. So geben 
rund 82 % der Klienten mit unveränderter Ausgangslage an, dass sie die 
Hilfestellung der MBE gleichwohl als „eher gut“ (49,2 %) oder sogar „sehr 
gut“ (32,8 %) einschätzen. Selbst bei Personen, deren Situation sich leicht 
verschlechtert hat, bescheinigen noch 44,8 % der MBE eine (sehr) gute 
Hilfeleistung. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass externe Restrik-
tionen und Sachzwänge, welche der Lösung von Problemsituationen 

150 Pearson’s r = .5 (signifikant auf .05).
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entgegenstehen, von den Klienten durchaus als solche anerkannt werden 
und sie den Beitrag der Beratung – trotz objektiv unveränderter Sachlage 
– als im Rahmen des Möglichen positiv bewerten. Eine weitere Erklärung 
könnte in der Qualität der Beratungsbeziehung liegen. So haben sowohl 
das Vertrauen in den Berater als auch das Gefühl, von diesem verstanden 
zu werden, signifikanten Einfluss darauf, wie positiv der Hilfsbeitrag der 
MBE eingeschätzt wird. Den stärksten Prädiktor in diesem Zusammen-
hang bildet jedoch die Einschätzung des Engagements des Beraters (vgl. 
Kap. 4.4.4.3).

Abbildung 4-69: Grad der Hilfeleistung durch MBE nach Initialanliegen  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n(ein Initialanliegen)=791, 
n(gesamt)=1.253, gewichtet.

Anmerkung: Initialanliegen mit zu geringen Fallzahlen werden nicht dargestellt.  
Unter der Kategorie „Familiäre Probleme“ sind in dieser Darstellung  
die Kategorien „Familiäre Probleme“ (Gewalt, Substanzabhängigkeit  

etc.) sowie „Scheidung/Unterhalt“ zusammengefasst.
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Entscheidender Einfluss auf die wahrgenommene Unterstützung geht 
zudem von der Beratungsform aus. Ein strukturiertes Vorgehen wird von 
den Klienten dabei als hilfreich empfunden: Sowohl Klienten mit schrift-
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lichem Förderplan als auch Klienten, die mit ihrem Berater Zielvereinba-
rungen erarbeitet haben, bewerten die Hilfestellung durch die MBE signi-
fikant höher (Abb. 4-70). Am positivsten fällt dabei die Einschätzung von 
Klienten im Case Management aus: 81,9 % der Klienten mit schriftlichem 
Förderplan bewerten den Beitrag der MBE zur Lösung ihrer Anliegen als 
„sehr gut“ (vs. 62,9 % der Klienten ohne FP). Aber auch Klienten, mit denen 
Beratungsziele vereinbart wurden, nehmen die Hilfestellung der Beratung 
positiver wahr. 
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Abbildung 4-70:  Grad der Hilfeleistung durch MBE nach Klientengruppen 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

Dieser Effekt ist teilweise auf die ebenfalls positiver eingeschätzte Situa-
tionsveränderung dieser Klientengruppen zurückzuführen (Abb. 4-66). Be-
trachtet man jedoch ausschließlich Beratungsfälle, bei denen die Situation 
sich insgesamt verbessert hat, bleibt unter Klienten im Case Management 
eine signifikant positivere Einschätzung bezüglich des hilfreichen Bei-
trags der MBE bestehen: 85,3 % der Klienten mit schriftlichem Förderplan 
bewerten die Hilfeleistung als „sehr gut“ (vs. 68,7 % ohne FP). Auch das 
Vereinbaren von Beratungszielen zeigt unabhängig vom Beratungserfolg 
einen eigenständigen Effekt auf die wahrgenommene Hilfestellung der 
MBE: 77,3 % der Klienten mit Zielvereinbarungen (vs. 64,6 % ohne ZV) 
bewerten bei positiver Lageveränderung die Hilfestellung als „sehr gut“. 
Offensichtlich trägt die intensivere Beratungszusammenarbeit dazu bei, 
den Klienten eine stärkere Unterstützung bei der Bewältigung ihrer Anlie-
gen zu vermitteln. 
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Eine Minderheit von 5,2 % (n=66) der Klienten gibt an, dass ihnen die MBE 
bei der Bewältigung ihrer Anliegen nur sehr bzw. eher schlecht helfen 
konnte. Eine offene Befragung dieser Personen nach den subjektiven Er-
klärungen für den vermissten Beratungserfolg ergibt eine Reihe von Fak-
toren, die sich teilweise auf Rahmenbedingungen wie Zeitmangel (n=5), 
sprachliche Probleme (n=2) oder das Vorhandensein externer Hindernisse 
wie etwa Gesetzesregelungen (n=7) zurückführen lassen.151 Konnte in 
fachlicher Hinsicht nicht weitergeholfen werden, lassen sich einerseits 
Anliegen unterscheiden, für die die MBE nicht die adäquate Anlaufstelle 
darstellte und bei denen in der Regel weiter verwiesen wurde (n=14). 11 
Personen führen die mangelnde Hilfestellung auf unzureichende Fach-
kenntnisse zurück. In insgesamt 13 Fällen wird eine fehlende praktische 
Unterstützung bzw. ein mangelndes Engagement des Beraters als aus-
schlaggebend für den vermissten Beratungserfolg gewertet. Von den 66 
Klienten, welche die Hilfestellung der MBE als unzureichend einstuften, 
stimmt fast die Hälfte (49,1 %) der Aussage zu, dass sich ihr Berater den-
noch um eine Lösung ihrer Anliegen bemüht hat; 33,6 % hatten diesen 
Eindruck „eher nicht“ bzw. „überhaupt nicht“ (17,3 %).152 

4.4.6.3 Relevanz der Beratung 

Zusätzlich zum wahrgenommenen Grad der Hilfeleistung wurde im 
Rahmen der Befragung auch erfasst, welche Relevanz dieser Hilfeleistung 
vonseiten der Klienten zugeschrieben wird. So sollten Aussagen dazu 
ermöglicht werden, welche Wichtigkeit die Einrichtung des migrations-
spezifischen Beratungsangebots aus Sicht der Klienten innehat: Wird der 
MBE-Beratung eher eine den Problemlösungsprozess unterstützende oder 
beschleunigende Funktion zugesprochen oder wird sie vielmehr als essen-
zieller Unterstützungsmechanismus betrachtet, ohne den die eigenstän-
dige Lösung einer Problemlage für die Klienten nicht handhabbar wäre? 
Hierzu wurden die Klienten gefragt, in wieweit sie ihr Anliegen auch ohne 
MBE hätten lösen können. Die Ergebnisse lassen darauf schließen, dass 
die Klienten der Unterstützung durch die MBE durchaus eine essenzielle 
Bedeutung beimessen. Über 80 % stimmen der Aussage „überhaupt nicht“ 

151 Zum Fragetext siehe v045 im Anhang.
152 Zum Fragetext siehe v043 im Anhang.
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(57,0 %) bzw. „eher nicht“ (24,0 %) zu, dass sie die Anliegen, welche ur-
sprünglich den Anlass dafür gaben, die Beratung aufzusuchen, auch ohne 
Hilfe der MBE hätten lösen können (Abb. 4-71).153 

Abbildung 4-71:  Zustimmung zur Aussage "Ich hätte mein Anliegen auch  
ohne die Migrationsberatung lösen können" 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.
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Erwartungsgemäß sind Klienten mit komplexeren Anliegen weniger häu-
fig der Ansicht, dass sie auch ohne die Unterstützung der MBE zurechtge-
kommen wären. Sowohl die Anzahl der Themen, welche im Rahmen der 
Beratung besprochen wurden, als auch die Anzahl der Beratungseinheiten 
wirken sich positiv auf die Negierung der Aussage aus, der Hilfe durch 
die MBE nicht zu bedürfen. Auch Klienten, die im Rahmen eines Case 
Management beraten wurden, sind signifikant häufiger der Ansicht, dass 
sie ihre Anliegen ohne Unterstützung nicht hätten bewältigen können.154 
Keinen Einfluss hat es hingegen, ob es sich bei den Klienten um Neu- oder 
Altzuwanderer handelt. 

Abbildung 4-72 zeigt eine Übersicht der Zustimmungsverteilung nach 
Themenbereichen. Aufgrund der geringeren Trennschärfe qualitativ ge-

153 Zum Fragetext siehe v038a im Anhang.
154 Dieser Effekt tritt ausschließlich bei Klienten auf, die einen schriftlichen För-

derplan erstellt haben. Bei Personen, die zu Beginn der Beratung mit ihrem 
Berater Zielvereinbarungen getroffen hatten, ist kein Unterschied hinsichtlich 
der Zustimmungsraten zu erkennen.
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bildeter Kategorien sowie der verminderten Fallzahlen sind die Angaben 
als Tendenzen zu lesen (vgl. Kap. 4.4.6.1). Es zeichnet sich demnach ab, dass 
insbesondere bei Themenbereichen, die stark von formellen Kontakten 
geprägt sind, ein starker Unterstützungsbedarf attestiert wurde. So stim-
men über zwei Drittel der Klienten mit Beratungsanlässen im Bereich 
Kontakt- und Formularhilfe, Sozialleistungen und Gesundheit/Kranken-
versicherung der Aussage „überhaupt nicht zu“, ihr Anliegen auch ohne 
die MBE gelöst haben zu können. Bei Klienten, die Unterstützung bei einer 
Scheidung bzw. mit Unterhaltsfragen suchten, beträgt der Anteil sogar 
80,5 %.
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Abbildung 4-72: Zustimmung zur Aussage "Ich hätte mein Anliegen auch ohne  
die Migrationsberatung lösen können." nach Themenbereichen  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=789, gewichtet. 
Basis: Klienten mit einem einzelnen Initialanliegen.

Hinweis: Themenbereiche mit zu geringen Fallzahlen werden nicht dargestellt.

Bei Anliegen im Bereich Arbeitssuche/Beruf sowie Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen sind hingegen vergleichsweise weniger Personen der 
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Ansicht, dass die Unterstützung der MBE maßgeblich war. Dies ist mögli-
cherweise durch die tendenziell geringere Erfolgswahrnehmung in diesen 
Bereichen erklärbar (vgl. Abb. 4-66; Abb. 4-69). 

Die Deutschkenntnisse der Befragten stehen ebenfalls im Zusammenhang 
mit der wahrgenommenen Relevanz des Angebots. So stimmen Klienten 
mit guten bis sehr guten Sprachkenntnissen überdurchschnittlich häufig 
(jeweils rund 27 %) sehr oder eher zu, dass sie ihre Anliegen auch ohne die 
Hilfe der MBE hätten lösen können (Abb. 4-73). Der Bildungsgrad hinge-
gen spielt keine Rolle. 

Abbildung 4-73:  Zustimmung zur Aussage "Ich hätte mein Anliegen auch ohne die 
Migrationsberatung lösen können." nach Sprachkenntnissen (in 
Prozent)
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Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.247, gewichtet.

Letztlich ist die MBE auch aus Sicht der unterschiedlichen Herkunfts-
gruppen von unterschiedlicher Relevanz. Überdurchschnittlich häufig 
betrachten Personen aus den GUS-Staaten die MBE als unerlässlich für die 
Lösung ihrer Anliegen: 63,2 % schätzen, dass sie ihr Anliegen „überhaupt 
nicht“ ohne die Hilfe der MBE-Anlaufstelle hätten lösen können. Am 
häufigsten hätten sich EU-Bürger in der Lage gesehen, Lösungen für ihre 
Fragestellungen zu finden: Mit 43,7 % stimmt dem zwar immer noch ein 
Großteil der Befragten „überhaupt nicht“ zu, jedoch hätten sich auch etwa 
30 % „eher“ oder „sehr“ dazu in der Lage gesehen, dass sie auch ohne die 
MBE einen Lösungsweg hätten erarbeiten können. 
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4.4.7 Wirkungen der MBE

Neben der Hilfestellung bei konkreten Problemlagen soll die MBE ganz 
allgemein auch den Integrationsprozess der Klienten begleiten und sie 
bei diesem unterstützen. Diesbezüglich werden in den Förderrichtlinien 
drei übergreifende Wirkungsdimensionen definiert. So soll die MBE dazu 
beitragen, (1) Zuwanderer schnellstmöglich zu selbständigem Handeln in 
allen Angelegenheiten des täglichen Lebens zu befähigen, sie (2) an beste-
hende Regeldienste heranzuführen und sie (3) für eine aktive Mitarbeit im 
Integrationsprozess zu gewinnen (BMI 2010: 261). Vor diesem Hintergrund 
wurden im Rahmen der Befragung auch erstmals Informationen dazu 
erhoben, ob bzw. inwiefern diese intendierten Wirkungen der MBE aus 
Sicht der Klienten eingetreten sind. 

4.4.7.1 Befähigung zu selbständigem Handeln im Alltag

Ein Großteil der befragten Ratsuchenden fühlt sich durch die Inanspruch-
nahme der MBE verstärkt darin befähigt, im Alltag Dinge selbständig zu 
regeln und zu organisieren. So stimmt mit insgesamt 60,3 % die Mehrheit 
der Klienten der Aussage „Die Migrationsberatung hat mir geholfen, im 
Alltag in Deutschland besser zurechtzukommen“ „voll zu“, weitere 27,2 % 
stimmen der Aussage etwas verhaltener „eher zu“ (Abb. 4-74).155 Personen, 
die der Aussage überhaupt nicht bzw. eher nicht zustimmen (insgesamt 
12,6 %), waren im Schnitt auch unzufriedener mit der Beratung als solcher 
und hatten häufiger das Gefühl, dass die MBE ihnen bei der Lösung ihres 
Anliegens nicht behilflich sein konnte. 

155 Zum Fragetext siehe v038d im Anhang.
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Abbildung 4-74:  Zustimmung zur Aussage „Die Migrationsberatung hat mir  
geholfen, im Alltag in Deutschland besser zurechtzukommen.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.238, gewichtet.
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Ähnlich wie beispielsweise beim Grad der wahrgenommenen Hilfeleis-
tung zeigt sich an dieser Stelle, dass Klienten, die im Case Management 
beraten wurden oder generell mit ihrem Berater klare Zielvereinbarungen 
getroffen haben, eine stärkere Wirkung der MBE auf ihre Handlungskom-
petenz im Alltag wahrnehmen (Abb. 4-75). So stimmen unter Klienten mit 
Förderplan 73,7 % „voll zu“, dass die MBE ihnen geholfen habe, im Alltag 
besser zurecht zu kommen. Unter Klienten ohne Förderplan sind dies 
56,4 %. Der Effekt einer stärkeren Wirkung auf Handlungskompetenzen 
im Alltag bleibt auch signifikant, berücksichtigt man die Beratungsdauer 
und die wahrgenommene Verbesserung der Situation. 
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Abbildung 4-75:  Zustimmung zur Aussage „Die Migrationsberatung hat mir  
geholfen, im Alltag in Deutschland besser zurechtzukommen.“ 
nach Beratungselementen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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Ein Zusammenhang ist zudem zwischen der Stärke der wahrgenomme-
nen Wirkung und der Häufigkeit des Aufsuchens der MBE festzustellen: 
So wird eine positive Wirkung der MBE auf die Fähigkeit zu selbständi-
gem Handeln im Alltag umso stärker wahrgenommen, je häufiger die 
MBE in Anspruch genommen wurde. Wie Abbildung 4-76 zeigt, stimmen 
beispielsweise Personen, die sich zwei bis fünf Mal bei der MBE haben 
beraten lassen, zu knapp 45 % der Aussage „voll zu“, dass die MBE ihnen 
behilflich dabei war, im Alltag in Deutschland besser zurechtzukommen. 
Unter Personen hingegen, die die MBE über zehn Mal aufgesucht haben, 
beläuft sich dieser Anteil auf über 70 %. Analog hierzu zeigt sich ein ähn-
lich signifikanter Zusammenhang hinsichtlich der Beratungsdauer: Je 
länger der Zeitraum, in dem die Klienten die MBE in Anspruch nahmen, 
desto stärker nahmen diese positive Auswirkungen auf ihre Fähigkeit zum 
selbständigen Handeln im Alltag wahr. 
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Abbildung 4-76:  Zustimmung zur Aussage „Die Migrationsberatung hat mir  
geholfen, im Alltag in Deutschland besser zurechtzukommen.“, 
nach Häufigkeit des Aufsuchens (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.241, gewichtet.
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Signifikante Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, Alter, Bildungsgrad 
oder Sprachkenntnisse der Befragten zeigen sich hingegen nicht. 

4.4.7.2 Heranführung an die Regeldienste

Hürden bezüglich der Nutzung der sozialen Regelversorgungsstruktur tun 
sich für Zuwanderer in mehrfacher Hinsicht auf. So können, insbesondere 
bei erst kürzlich zugewanderten Personen, mangelnde Kenntnisse der 
Behörden- und sozialen Versorgungsstruktur den Zugang zu zuständigen 
Regeldiensten grundsätzlich erschweren. Um den Beitrag der MBE zu ei-
ner besseren Kenntnis der Institutionenlandschaft zu erfassen, wurde von 
den Klienten der Grad ihrer Zustimmung erfragt, inwieweit sie durch die 
MBE nun besser wüssten, an welche Behörden oder Einrichtungen sie sich 
mit ihrem Anliegen wenden könnten. Unter allen abgefragten Wirkungs-
dimensionen erhält diese die insgesamt stärkste Zustimmung unter den 
befragten Klienten. Insgesamt 89,5 % stimmen dieser Aussage zu, darunter 
mit etwa zwei Dritteln (66,1 %) der größte Anteil „voll“ und 23,4 % „eher“ 
(Abb. 4-77). 156

156 Zum Fragetext siehe v038e im Anhang.
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Abbildung 4-77:  Zustimmung zur Aussage „Durch die Migrationsberatung weiß  
ich nun besser, an welche Behörden oder Einrichtungen ich mich 
mit meinen Anliegen wenden kann.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.239, gewichtet.

66,1 %

23,4 %
5,8 %
4,7 %

Stimme voll zu 

Stimme eher zu
Stimme eher nicht zu
Stimme überhaupt nicht zu

Alters- oder geschlechtsspezifische Unterschiede sind nicht ersichtlich, 
auch der Bildungsgrad oder die Deutschkenntnisse der Befragten haben 
keinen signifikanten Einfluss auf den Grad der Zustimmung. Inwiefern die 
Klienten eine positive Wirkung auf ihre Kenntnisse der Behördenland-
schaft wahrnehmen, hängt hingegen auch hier eng mit der Gesamtzufrie-
denheit mit der Beratung, dem wahrgenommenen Grad der Hilfeleistung 
der MBE sowie dem Abschluss von Förderplänen und Zielvereinbarungen 
zusammen. Ein Zusammenhang mit der Häufigkeit der Inanspruchnah-
me der MBE zeigt sich ebenfalls, wie Abbildung 4-78 veranschaulicht. So 
stimmen unter Personen, die die MBE zwei bis fünf Mal aufgesucht haben, 
etwas mehr als die Hälfte (54,1 %) „voll zu“, dass sie durch die MBE eine 
bessere Kenntnis zuständiger Anlaufstellen für ihre Anliegen gewonnen 
haben. Unter Ratsuchenden, die die MBE hingegen über zehn Mal aufge-
sucht haben, steigt der Zustimmungswert auf über 70 %. 
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Abbildung 4-78: Zustimmung zur Aussage „Durch die Migrationsberatung weiß  
ich nun besser, an welche Behörden oder Einrichtungen ich mich 
mit meinen Anliegen wenden kann.“, nach Häufigkeit des Aufsu-
chens (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.239, gewichtet.

Die MBE trägt zudem offensichtlich dazu bei, dass den Ratsuchenden der 
Umgang mit Behörden leichter fällt: Wie Abbildung 4-79 zeigt, stimmten 
insgesamt 85,3 % zu, dass ihnen der Umgang mit Behörden nun leichter 
fiele. Dabei stimmen über die Hälfte (56,5 %) der Aussage „voll“ und mehr 
als ein Viertel (28,8 %) „eher“ zu.157 

Abbildung 4-79: Zustimmung zur Aussage „Der Umgang mit Behörden  
fällt mir nun leichter.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.234, gewichtet.
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157 Zum Fragetext siehe v038f im Anhang.
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Der Grad der Zustimmung hängt jedoch stark mit den Sprachkenntnis-
sen der Befragten zusammen, wie Abbildung 4-80 verdeutlicht. So wirkt 
sich die MBE im Hinblick auf die Nutzungskompetenz der Regeldienste 
umso stärker aus, je besser die deutschen Sprachkenntnisse der Befragten 
sind: Unter Klienten mit sehr guten Kenntnissen des Deutschen stimmen 
71,6 % zu, dass ihnen der Umgang mit Behörden nun leichter fiele, „voll 
zu“. Dieser Wert sinkt mit schlechteren Sprachkenntnissen kontinuier-
lich; unter Klienten, die „sehr schlecht“ bis „gar nicht“ Deutsch sprechen, 
stimmen über ein Drittel (35,5 %) dieser Aussage „überhaupt nicht“ oder 
„eher nicht“ zu. Im Kern zeigt das Ergebnis, dass die MBE als „Brückenbau-
er“ zwischen Klienten und Regeldiensten generell Barrieren abzubauen 
vermag, jedoch sprachliche Defizite als Kommunikationshemmnis dabei 
nicht gänzlich ausgleichen kann: So bleiben Deutschkenntnisse ein maß-
geblicher Einflussfaktor für die Handlungskompetenz der Klienten im 
Umgang mit Behörden. Vor diesem Hintergrund stellt sich sowohl die För-
derung des Erlernens der deutschen Sprache wie auch der interkulturellen 
Öffnung der Verwaltung als zentral für die Integration von Zuwanderung 
in soziale Regeldienststrukturen dar. 

Abbildung 4-80:  Zustimmung zur Aussage „Der Umgang mit Behörden fällt mir 
nun leichter.“, nach Sprachkenntnissen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.231, gewichtet.
Anmerkung: Die Kategorie „Gar nicht“ wurde aufgrund zu geringer Fallzahlen mit der 

Kategorie „Sehr schlecht“ zusammengefasst.
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Signifikante Geschlechts-, Alters- oder Bildungsunterschiede hinsichtlich 
des Zustimmungsgrads zeigen sich nicht. Jedoch zeigt sich auch bei der 
Wirkung der MBE auf die Handlungsfähigkeit im Umgang mit Behörden 
ein Zusammenhang mit der Anzahl der Besuche in der MBE: Je häufiger 
ein Klient die MBE aufgesucht hat, desto stärker wurde eine positive Wir-
kung auf die Handlungsfähigkeit im Umgang mit Behörden wahrgenom-
men (Abb. 4-81). 

Abbildung 4-81:  Zustimmung zur Aussage „Der Umgang mit Behörden fällt mir 
nun leichter.“, nach Häufigkeit der Inanspruchnahme der MBE 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.234, gewichtet.
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Außerdem wird auch im Hinblick auf die Handlungskompetenz im Um-
gang mit Regeldiensten der positive Effekt strukturierender Elemente wie 
Förderpläne und Zielvereinbarungen deutlich. So stimmen jeweils über 
60 % der befragten Klienten mit Förderplänen oder Zielvereinbarungen 
der Aussage voll zu, während sich dieser Anteil bei Klienten ohne schrift-
liche oder mündliche Vereinbarungen jeweils auf etwa 50 % beläuft (Abb. 
4-82). 
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Abbildung 4-82:  Zustimmung zur Aussage „Der Umgang mit Behörden fällt mir 
nun leichter.“, nach Häufigkeit der Inanspruchnahme der MBE 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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4.4.7.3 Gewinnung für die Mitarbeit im Integrationsprozess

Eine wichtige Voraussetzung, um Zuwanderer für eine „Mitarbeit im 
Integrationsprozess“ zu gewinnen, ist im Sinne eines wechselseitigen Ver-
ständnisses von Integration die Etablierung einer Willkommens- und An-
erkennungskultur. Mit Blick auf die Gruppe neuzugewanderter Personen 
ist dabei zentral, dass sie „nach der Einreise, während der Phase der Erst-
orientierung (…) auf verlässliche Informations- und Beratungsstrukturen 
stoßen“ (BAMF 2013e: 6). Als Indikator dafür, inwiefern die MBE Zuwan-
derer in ihren Integrationsbemühungen bestärkt, wurden die Klienten vor 
diesem Hintergrund gefragt, inwieweit die MBE dazu beiträgt, dass sich 
Zuwanderer in Deutschland willkommen fühlen.158 

158 Zum Fragetext siehe v038g im Anhang.
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Abbildung 4-83:  Zustimmung zur Aussage „Die Migrationsberatung trägt dazu  
bei, dass sich Zuwanderer in Deutschland willkommen fühlen.“ 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.228, gewichtet.
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Die Klienten bekräftigen diese Aussage etwa in gleichem Maße wie den 
positiven Effekt auf die Befähigung zum selbständigen Handeln im Alltag: 
Insgesamt 87,2 % stimmen der Aussage voll oder eher zu. Der Anteil an 
Probanden, die voll zustimmen, liegt mit 53,9 % jedoch etwas niedriger 
(Abb. 4-83). 

Unterschiede nach Anzahl der Besuche sind in diesem Falle schwächer 
ausgeprägt. Auch zeigen sich keine Unterschiede nach soziodemografi-
schen Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Bildungsgrad oder Sprachkennt-
nissen. Auch hier besteht jedoch ein signifikanter Zusammenhang mit der 
Gesamtzufriedenheit der Klienten, dem Abschluss von Förderplänen und 
Zielvereinbarungen sowie mit der Bewertung der Hilfeleistung der MBE: 
Klienten, die unzufrieden waren bzw. die Beratungsleistung nicht als Hil-
festellung empfunden haben, stimmen der Aussage signifikant seltener zu. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die intendierten Wirkungen der MBE 
aus Sicht der Klienten durchaus als stark wahrgenommen werden: Je-
weils über 80 % der Befragten nehmen eine positive Auswirkung auf die 
Handlungskompetenz im Alltag und im Umgang mit Behörden wahr und 
empfinden die MBE zudem als ein Zeichen des „Willkommen-Seins“ in 
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Deutschland. Dass sich hierbei nur geringe Unterschiede nach soziodemo-
grafischen Merkmalen wie Geschlecht, Alter oder Bildungsgrad ergeben, 
zeigt, dass die MBE eine sehr heterogene Klientel bei der Integration in 
die deutsche Gesellschaft erfolgreich unterstützt. Es wird darüber hin-
aus deutlich, dass Klienten, die die MBE häufiger bzw. länger aufsuchen, 
oftmals stärkere Wirkungen der Beratung wahrnehmen. Dieses Ergebnis 
zeigt im Kern, dass eine häufige bzw. lange Inanspruchnahme des Bera-
tungsangebots nicht vor dem Hintergrund des Ausbleibens positiver Wir-
kungen der MBE einzuordnen ist. Vielmehr lässt sich eine häufige Inan-
spruchnahme als Bestätigung der Wirkung und damit der Passgenauigkeit 
des Angebots lesen. 

4.4.8 Einflussfaktoren auf die globale Zufriedenheit mit der Bera-
tungsleistung 

Die überwiegend positiven Bewertungen der strukturellen und sprachli-
chen Rahmenbedingungen, der geleisteten Hilfestellung sowie der Wir-
kung der MBE finden ihren Niederschlag auch in der von den Klienten 
erfragten übergreifenden Bewertung der Migrationsberatung. So zeigen 
sich etwa drei Viertel der Befragten (73,6 %) mit der MBE „sehr zufrieden“, 
weitere 22,0 % waren mit der Beratung „eher zufrieden“ (Abb. 4-84).159 Nur 
eine Minderheit der Klienten zieht insgesamt eine negative Bilanz zur Be-
ratungserfahrung: 3,0 % zeigte sich dabei „eher unzufrieden“ und lediglich 
1,4 % „sehr unzufrieden“ mit der Beratung. In der Gesamtschau wird die 
MBE von den befragten Klienten also als sehr positiv bewertet. 

159 Zum Fragetext siehe v035 im Anhang.
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Abbildung 4-84:  Grad der Zufriedenheit mit der MBE 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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Es zeigen sich dabei keine signifikanten Unterschiede nach relevanten 
soziodemografischen Merkmalen wie Geschlecht, Bildung, Alter oder 
Aufenthaltsdauer in Deutschland. Die Faktoren, in deren Abhängigkeit das 
Maß der globalen Zufriedenheit der Klienten jedoch variiert, werden im 
Folgenden zusammenfassend dargestellt. 

Häufigkeit des Aufsuchens der MBE
Ähnlich wie bei der wahrgenommenen Wirkung der Beratung zeigt sich 
auch hinsichtlich der globalen Zufriedenheit, dass Klienten, die die MBE 
häufiger frequentiert haben, tendenziell eine positivere Bewertung abge-
ben. Wie Abbildung 4-85 verdeutlicht, zeigen sich Klienten, die häufiger 
als zehn Mal in der MBE beraten wurden, zu über 80 % als „sehr zufrieden“ 
mit der Beratungserfahrung. Bei Klienten, die die MBE lediglich einmalig 
zu Rate gezogen haben, liegt dieser Anteil bei knapp über der Hälfte. Unter 
diesen Personen ist gleichzeitig der Anteil jener Befragten am höchsten, 
die mit der MBE eher oder sehr unzufrieden waren (12,8 %). 
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Abbildung 4-85:  Grad der Zufriedenheit mit der MBE, nach Anzahl der Besuche  
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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Da die Inanspruchnahme der MBE auf Freiwilligkeit basiert, lässt das 
Ergebnis den Rückschluss zu, dass mit der Leistung der MBE weniger 
zufriedene Klienten die Beratung eventuell schneller abbrechen, beispiels-
weise aufgrund einer nicht gegebenen Passgenauigkeit des Angebots für 
ihre Anliegen und Bedürfnisse. Eine häufige Inanspruchnahme hingegen 
scheint umgekehrt als Zufriedenheitsbekundung mit der MBE zu lesen zu 
sein. 

Sprachliche Verständigung
Die Qualität der sprachlichen Verständigung im Rahmen der Beratung 
schlägt sich deutlich in der allgemeinen Beratungszufriedenheit nieder: 
Klienten, welche die sprachliche Verständigung mit ihrem Berater als 
„sehr gut“ erleben, sind auch zu 82,8 % mit der Beratungsleistung insge-
samt „sehr zufrieden“; unter Klienten, die die sprachliche Verständigung 
als sehr oder eher schlecht erlebt haben, beträgt dieser Anteil mit 41,9 % 
nur noch die Hälfte (Abb. 4-86).
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Abbildung 4-86:  Beratungszufriedenheit nach Qualität der sprachlichen Verstän-
digung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.252, gewichtet.
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Da Klienten, die in ihrer Muttersprache beraten wurden, die Verständi-
gung (signifikant) häufiger als „sehr gut“ bewerten (vgl. Kap. 4.4.3), ist deren 
Zufriedenheit mit der Migrationsberatung entsprechend am höchsten: 
Klienten, die ausschließlich in der Muttersprache beraten wurden, sind 
mit 82,6 % am häufigsten „sehr zufrieden“ mit der Beratung, gefolgt von 
Klienten, die in ihrer Muttersprache in Kombination mit Deutsch beraten 
wurden (79,8 %). Personen, die ausschließlich auf Deutsch gesprochen 
haben, sind noch zu 66,3 % sehr zufrieden mit der Beratung, ähnlich hoch 
liegt der Wert bei Personen, die sich auf einer Drittsprache mit dem Be-
rater verständigt haben (67,7 %). Am seltensten „sehr zufrieden“ sind Per-
sonen, in deren Beratung übersetzt wurde (58,8 %); da diese Personen die 
sprachliche Verständigung auch nur zu rund 43 % als „sehr gut“ bewerten, 
unterstreicht dieses Ergebnis ein weiteres Mal, dass auf Übersetzung basie-
rende Beratungen vonseiten der Klienten am häufigsten als problematisch 
wahrgenommen werden. 

Beratungsbeziehung
Die Qualität der Beratungsbeziehung wirkt sich maßgeblich auf die allge-
meine Beratungszufriedenheit aus. So zeigt sich bei allen Einschätzungen 
der Klienten bezüglich der Person des Beraters bzw. der Arbeitsbeziehung 
(Vertrauensverhältnis, Einschätzung von Empathie und Engagement des 
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Beraters sowie das Gefühl der Mitbestimmung im Beratungsgeschehen) 
ein signifikant positiver Einfluss auf die allgemeine Beratungszufrieden-
heit. Betrachtet man den Einfluss dieser Komponenten auf die Zufrieden-
heit im Vergleich, zeigt sich der größte Zusammenhang mit dem wahrge-
nommenen Engagement des Beraters, gefolgt von dem Gefühl, dass die 
eigenen Wünsche in der Beratung berücksichtigt wurden. Der geringste 
Zusammenhang besteht hingegen zu dem Gefühl, vom Berater verstanden 
zu werden.

Bezüglich des Geschlechterverhältnisses zwischen Berater und Klient 
zeigt sich in den meisten Konstellationen zunächst kein nennenswerter 
Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Beratungserfahrung. Allerdings ist 
in Fällen, bei denen Klientinnen von männlichen Beratern betreut wur-
den, eine geringere Gesamtzufriedenheit zu beobachten. Dieser Befund 
deckt sich mit ebenfalls geringeren Einschätzungen von Klientinnen 
bezüglich der Vertrauensbeziehung, der Empathie und des Engagements 
eines männlichen Beraters. Bei weiterer Differenzierung des Beratungs-
settings zeigt sich jedoch, dass diese Effekte ausschließlich in rein deutsch-
sprachigen Beratungen nachweisbar sind. Insbesondere das Gefühl, vom 
Berater verstanden zu werden, ist bei Klientinnen gegenüber männlichen 
Beratern in diesem Setting beeinträchtigt. Keinen Einfluss auf die Gesamt-
zufriedenheit hat es hingegen, ob die Klienten von einem oder von mehre-
ren Beratern betreut wurden.

Beratungsstruktur
Die Bewertungen von Klienten im Case Management fallen in vielen Be-
reichen positiver aus als diejenigen von Klienten ohne schriftlichen För-
derplan (z. B. Beratungsbeziehung oder Wirkungen der Beratung). Diesel-
ben Effekte sind bei Klienten zu beobachten, welche zu Beginn der Bera-
tung mit ihrem Berater Zielvereinbarungen getroffen haben. Folgerichtig 
ist es wenig überraschend, dass auch die globale Beratungszufriedenheit 
bei beiden Klientengruppen höher ausfällt als in den entsprechenden Ver-
gleichsgruppen (Abb. 4-87). So geben Klienten mit Förderplan zu 81,8 % 
an, mit der Beratung als Gesamtes „sehr zufrieden“ zu sein (vs. 71,3 % ohne 
FP); bei Klienten mit Zielvereinbarungen liegt der entsprechende Anteil 
bei 77,4 % (vs. 67,0 % ohne ZV).
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Abbildung 4-87:  Beratungszufriedenheit nach Beratungselementen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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Beratungserfolge 
Wie zu erwarten, trägt der wahrgenommene Beratungserfolg maßgeblich 
zur allgemeinen Beratungszufriedenheit bei. So besteht ein positiver Zu-
sammenhang zwischen der Gesamtzufriedenheit und der Einschätzung 
der Klienten darüber, wie sich ihre anfängliche Lage zum Zeitpunkt der 
Befragung verbessert hat. Selbiges gilt in noch stärkerem Maße für die 
Bewertung, inwieweit die MBE zur Lösung dieser Anliegen beitragen 
konnte. So sind 83,2 % der Klienten, deren Ausgangssituation sich nach 
eigener Einschätzung „sehr verbessert“ hat, mit der Gesamtberatung auch 
„sehr zufrieden“. Jedoch sind auch Klienten, deren ursprüngliche Lage sich 
etwas oder sehr verschlechtert hat, noch zu über einem Viertel „sehr zu-
frieden“ (Abb. 4-88).
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Abbildung 4-88:  Beratungszufriedenheit nach Einschätzung der Situationsverän-
derung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.
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Während eine positive Einschätzung des Beitrags der MBE zur Lösung 
der jeweiligen Anliegen ebenfalls mit einer hohen Gesamtzufriedenheit 
einhergeht – 87,9 % der Klienten, welche die Hilfestellung durch die MBE 
als „sehr gut“ einstufen, sind auch „sehr zufrieden“ – zeigt sich im Bereich 
der negativen Bewertungen ein stärkerer Niederschlag auf die Gesamt-
zufriedenheit. So sind nur 18,6 % bzw. 9,4 % der Klienten, welche die 
Hilfestellung durch die MBE als eher oder „sehr schlecht“ bewerten, mit 
der Beratung als solches „sehr zufrieden“ (Abb. 4-89). Eine negative Ein-
schätzung des Beitrags der MBE zur Lösung der Anliegen zeigt demnach 
stärkeren Einfluss auf die Beratungszufriedenheit als die Einschätzung der 
Situationsverbesserung.

Neben der erfolgreichen Hilfestellung bei den konkreten Beratungsanläs-
sen der Klienten lässt sich der Beratungserfolg auch über allgemeine, wei-
terführende Wirkungen der Beratung messen. Gemäß den Richtlinien der 
MBE zählen hierzu unter anderem die allgemeine Befähigung, im Alltag 
zurecht zu kommen, eine generelle Erleichterung im Umgang mit Behör-
den sowie das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein. Auch hier zeigt 
die Einschätzung der Klienten, inwieweit diese Ziele im persönlichen Fall 
erreicht werden konnten, bei allen Statements einen signifikant positiven 
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Zusammenhang mit der allgemeinen Beratungszufriedenheit. Der stärkste 
Zusammenhang findet sich dabei zur Einschätzung, inwieweit die MBE 
geholfen hat, im Alltag besser zurechtzukommen, gefolgt von der eben-
falls auf Orientierung angelegten Einschätzung, ob die MBE Wissen zur 
Zuständigkeit von Behörden und Einrichtungen vermitteln konnte. 

Abbildung 4-89:  Beratungszufriedenheit nach Grad der Hilfeleistung durch MBE 
(in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.251, gewichtet.
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4.4.9 Verbesserungsvorschläge

Zum Abschluss der Befragung wurde den Klienten die Möglichkeit gege-
ben, im Rahmen einer offenen Abfrage eigene Verbesserungsvorschläge 
für die zukünftige Ausgestaltung der MBE frei zu formulieren.160 Durch 
die Möglichkeit der offenen Antwort sollte auch sichergestellt werden, 
dass wichtige Kritikpunkte oder Anregungen seitens der Klienten aufge-
nommen werden, deren Äußerung durch die standardisierte Anlage der 
Befragung ansonsten nicht möglich gewesen wäre. Insgesamt nahmen 
rund 86 % der Befragten die Möglichkeit in Anspruch, ihre Wünsche oder 
Ideen für eine zukünftige Gestaltung der MBE zu äußern. Die Vorschläge 
der Klienten wurden im Nachgang insgesamt 30 Kategorien zugeordnet. 
Die häufigsten Nennungen sind in Tabelle 4-23 dargestellt. 

160 Zum Fragetext siehe v039o im Anhang.
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Tabelle 4-23:  Verbesserungsvorschläge der Klienten (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.078, gewichtet.
Anmerkung: Mehrfachangaben möglich.

1. Mehr Sprachkenntnisse / Dolmetscher / muttersprachliches 
Infomaterial

30,0

2. Erweiterung der Ressourcen der MBE 26,7

Längere / häufigere Öffnungszeiten 15,8

Mehr Mitarbeiter 12,2

Mehr Beratungsstellen 7,1

Längere / häufigere Beratungseinheiten 3,2

Weniger Wartezeiten 1,0

3. Keine Verbesserung notwendig 22,2

4. Mehr / bessere fachliche Unterstützung 12,2

Allgemein 6,8

Rechtliches 4,6

Arbeit 2,3

Ausbildung / Qualifikation 1,5

Wohnungssuche 0,6

Integrationskurse 0,5

5. Mehr / bessere Informationen zum Angebot der MBE 9,3

6. Mehr Zuwendung zum einzelnen Klienten 4,1

Mehr Empathie 2,7

Bessere Berücksichtigung indiv. Situation 1,1

Freundlichkeit der Berater 1,7

7. Ausbau von Sprachkursen 2,6

8. Engere Zusammenarbeit mit Regeldiensten 2,2

9. Begleitung zu Regeldiensten 1,6

10. Speziellere Info für Familie, Frauen, Ältere Menschen 1,9

11. Bessere Kenntnis zu den Herkunftsländer 1,3

12. Ausweitung der Beratungsmodalitäten (z. B. Hausbesuche, 
"Notfallberatungsdienst") 1,0

Sonstiges 8,3
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Aufmerksamkeit verdient dabei zunächst die dritthäufigste Nennung 
der Klienten, die unter dem Label „Keine Verbesserung notwendig“ zu-
sammengefasst ist. So brachten, wie Tabelle 4-23 verdeutlicht, insgesamt 
22,2 % der Klienten auf die offene Frage nach Verbesserungsvorschlägen 
explizit zum Ausdruck, dass aus ihrer Sicht keine Verbesserungen notwen-
dig seien. Die offenen Angaben der Probanden reichen dabei von kurzen 
Bekundungen der vollsten Zufriedenheit bis hin zu längeren Ausführun-
gen, die eine hohe Wertschätzung der MBE und der Arbeit der jeweiligen 
Berater zum Ausdruck bringen161

„Es ist alles in Ordnung, könnte besser nicht sein.“ 

„Die MBE arbeiten nach den Bedürfnissen der Menschen so gut sie können, 

darum weiß ich nicht, was verbessert werden könnte oder sollte.“

„Ich bin total zufrieden mit der Unterstützung, die ich in der Beratungsmigrati-

onsstelle (…) erhalten habe. Sie sollten diese MBE als Beispiel für das ganze Land 

nehmen.“

„Es gibt nichts, was verbessert werden könnte. Mein Berater (…) steht mir immer 

zur Verfügung. Er beantwortet immer alle meine Fragen. Ich kann immer auf ihn 

zählen.“ 

„Einfach so bleiben wie sie jetzt sind. Mir fällt zur Zeit nichts spezifisches ein, was 

man besser machen könnte. Ich sage Hut ab für das, was für uns Migranten hier 

in Deutschland getan wird.“

Dass fast ein Viertel der Klienten auch bei fehlender Antwortvorgabe 
ausdrücklich keine Notwendigkeit für Verbesserungen am MBE-Angebot 
sieht, ist auch an dieser Stelle nochmals als Ausdruck der oben dargestell-
ten hohen Zufriedenheit der MBE-Klienten zu lesen sowie auch vor dem 
Hintergrund der großen „Dankbarkeit“, welche viele qualitativ befragte 
Berater vonseiten ihrer Klienten für die Unterstützung entgegengebracht 
bekommen (vgl. Kap. 5.6) .

161 Die offenen Angaben der Klienten wurden von den Interviewern schriftlich 
erfasst und bei fremdsprachigen Interviews ins Deutsche übersetzt. 
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Mit 30,0 % entfällt der Großteil der Verbesserungsvorschläge auf die Ka-
tegorie „Mehr Sprachkenntnisse/Dolmetscher/muttersprachliches In-
fomaterial“. Dies überrascht nicht, hat sich doch in den vorangegangenen 
Kapiteln eine hohe Relevanz muttersprachlicher Verständigung für die 
empfundene Qualität der Beratung herauskristallisiert: So bewerten mut-
tersprachlich beratene Klienten die sprachliche Verständigung mit dem 
Berater deutlich besser und sind vor diesem Hintergrund auch insgesamt 
zufriedener mit der Beratungserfahrung bei der MBE (vgl. Kap. 4.4.3; Kap. 
4.4.8). Am häufigsten findet sich der Wunsch nach mehr muttersprach-
licher Beratung und muttersprachlichem Informationsmaterial unter 
Personen aus der EU (37,7 %) und sonstigen Drittstaaten (36,3 %), welche 
auch mit Abstand am seltensten muttersprachlich beraten wurden (vgl. 
Abb. 4-39/Kap. 4.3.5). Da sich die beiden Befragtengruppen aus jeweils 
einer Vielzahl unterschiedlicher und kleinerer Länder zusammensetzen, 
die nicht zu den hauptsächlichen Herkunftsstaaten von Zuwanderern in 
Deutschland zählen, liegt nahe, dass muttersprachliche Beratung für diese 
Personen in geringerem Maße möglich ist. Dies wird entsprechend auch 
von den Klienten wahrgenommen: 

„Ich würde es mir wünschen, dass es mehr Dolmetscher für die verschiedenen 

Sprachen geben würde, vor allem für Leute, die nicht aus den Ländern kommen, 

wo die meisten Migranten herkommen.“ 

Am seltensten wird der Wunsch nach mehr muttersprachlicher Beratung 
entsprechend unter Personen türkischer Herkunft geäußert (10,0 %), die 
insgesamt am häufigsten in ihrer Muttersprache mit dem Berater kom-
munizieren konnten (vgl. Kap.4.3.5). Dennoch finden sich unter allen 
muttersprachlich beratenen Personen immerhin 21,4 %, die als Verbes-
serungswunsch ebenfalls eine Erweiterung muttersprachlicher Verstän-
digungsmöglichkeiten formulieren. Dieses Anliegen erklärt sich dabei 
meist vor dem Hintergrund der eigenen überaus positiven Erfahrung mit 
muttersprachlicher Beratung, deren Anwendung sich die betroffenen 
Personen auch für andere Ratsuchende wünschen. So äußert sich bei-
spielhaft ein Befragter türkischer Hrkunft überaus zufrieden mit seiner 
(muttersprachlichen) Beratung, wünscht sich jedoch, dass „dort auch Leute 
arbeiten, die z. B. afrikanisch oder arabisch können, für die anderen die kein 
Deutsch können.“
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Betrachtet man die weiteren Kommunikationstypen, zeigt sich, dass 
Personen, die Deutsch in der Beratung gesprochen haben, sich zu 32,4 % 
mehr muttersprachliche Kommunikation wünschen. Am höchsten liegen 
die Werte unter Personen, die Deutsch und eine Drittsprache gespro-
chen haben (45,1 %), und vor allem bei Ratsuchenden, in deren Beratung 
immer übersetzt wurde – unter diesen wurde der Wunsch nach mehr 
muttersprachlicher Beratung mit 47,0 % von fast der Hälfte der Befragten 
geäußert. Auch dieses Ergebnis dient als neuerlicher Hinweis darauf, dass 
Personen, die in der MBE mithilfe eines Übersetzers kommuniziert haben, 
die Verständigung mit dem Berater stärker als andere Gruppen als proble-
matisch wahrgenommen haben. 

Letztlich ist anzumerken, dass der Wunsch nach vermehrter mutter-
sprachlicher Beratung vonseiten der Befragten oftmals differenziert mit 
Blick auf bestimmte, beim Deutscherwerb benachteiligte Gruppen geäu-
ßert wird. Hierzu zählen vorrangig Neuzuwanderer, die noch schlechte 
Deutschkenntnisse aufweisen, und auch durch Alter oder Krankheit be-
nachteiligte Menschen: 

 „Man sollte in seiner eigenen Sprache Beratung bekommen können, vor allem 

für Personen, die gerade in Deutschland angekommen sind.“

 „Für Alte und Kranke und Migranten ohne deutsche Sprachkenntnisse sollten 

immer Übersetzer im Büro vorhanden sein.“

Der am zweithäufigsten genannte Typus an Verbesserungsvorschlägen 
(26,7 %) ist in der Kategorie „Erweiterung der Ressourcen der MBE“ 
zusammengefasst. Diese Klienten sprachen sich entweder für eine Aus-
weitung der personellen oder der zeitlichen Kapazitäten, also in der 
Konsequenz für eine Ressourcenerweiterung der MBE aus. Am häufigsten 
wünschen sich die betroffenen Klienten längere oder häufigere Öffnungs-
zeiten der Beratungsstellen (15,8 %). Diese Personen bewerten auch die 
Öffnungszeiten der MBE unterdurchschnittlich gut, nämlich mehrheitlich 
als „eher gut“ (41,4 %) oder „eher schlecht“ (32,5 %). 

Weitere 12,2 % äußern den Wunsch nach einer Aufstockung des Personals 
in der MBE. Für viele dieser Personen waren hierbei lange Wartezeiten 
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ausschlaggebend, viele nahmen während der Beratung auch generell eine 
starke Auslastung ihrer zuständigen Berater wahr: 

„Es sollte mehr Personal geben, denn die Anfrage ist sehr groß. Die Berater sind 

wunderbar, aber weil sie wenige sind, muss man ziemlich lange warten bis ein 

Termin frei wird.“

„Ich bin mit der Migrationsberatung sehr zufrieden, würde mir aber wünschen, 

dass mehr Berater angestellt werden, um die Berater, die dort arbeiten, etwas zu 

entlasten.“

„Meine Beraterin ist überlastet. Sie versucht wirklich zu helfen, und sie wirklich 

hilft uns. Meiner Meinung nach sollten die Berater mehr Hilfe bekommen, sollten 

mehr Berater im Büro sein.“

Weitere 7,1 % der Klienten sprechen sich für den Ausbau von mehr MBE-
Beratungsstellen in Deutschland aus und 3,2 % wünschen sich längere 
und häufigere Beratungseinheiten in der MBE. Außerdem befürwortet 
1,0 % der Befragten gesondert die Reduzierung von Wartezeiten in der 
MBE. 

Der von einem Teil der Klienten vorgetragene Wunsch nach Kapazitäts-
erweiterungen spiegelt die Kritik der im Rahmen der Studie befragten 
MBE-Berater hinsichtlich struktureller Engpässe in der Migrationsbera-
tung wider. Von Letzteren wurde vor allem die Ausweitung personeller 
Kapazitäten vor dem Hintergrund steigender Zuwanderungs- und Ratsu-
chendenzahlen als absolut notwendig erachtet (vgl. Kap. 5.8.1). Tatsächlich 
weisen auch die Controllingdaten „eindeutig“ darauf hin, dass die MBE-
Standorte „insgesamt stark ausgelastet“ sind (BAMF 2014a: 13): So lag die 
Betreuungsquote im Case Management-Verfahren im Jahre 2013 bei 1 
(Berater) : 156 (Klienten), während die zwischen BAMF und Verbänden 
vereinbarte Machbarkeitsgrenze bei einer Quote von 1 : 60 liegt (BAMF 
2014a: 13). Um auf die Kapazitätsengpässe der MBE zu reagieren, wurde 
im November 2014 eine Erhöhung des MBE-Haushalts von 26,2 Millionen 
auf 34,2 Millionen Euro beschlossen. Es wird abzuwarten sein, in welchem 
Maße dies die von Beratern und Klienten gleichermaßen wahrgenomme-
ne Anspannung der Personalsituation der MBE entlastet.



278 Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung

An vierter Stelle wünschen sich insgesamt 12,2 % der Klienten mehr bzw. 
bessere fachliche Unterstützung durch ihre Migrationsberater. Neben 
allgemein gehaltenen Verbesserungswünschen nach qualitativ höher-
wertigerer Beratung sind themenspezifische Verbesserungsbedarfe vor 
allem in den Bereichen Rechtliches, Arbeit, Ausbildung und Qualifikation, 
Wohnungssuche und Integrationskurse angesiedelt. Diese Klienten sind in 
der Tendenz unzufriedener mit der Beratung als die Gesamtheit der MBE-
Klienten, aber immerhin noch zu insgesamt 49,9 % „sehr zufrieden“ und 
zu 35,0 % „eher zufrieden“. 

Zu großen Teilen scheinen die Wünsche nach besserer fachlicher Unter-
stützung jedoch einem nicht klar abgegrenzten Verständnis des Aufgaben-
spektrums der MBE zu entspringen. Während die MBE „in erster Linie als 
Schnittstellenakteur“, „in Hilfesysteme vermitteln“ und somit vorrangig 
eine Grundberatung anbieten soll (BAMF 2012: 3), wünschen sich die 
Klienten teils bei weitem konkretere Sachinformationen und Unterstüt-
zungsleistungen durch die MBE, die oftmals zum originären Aufgaben-
bereich der Regeldienste zählen. Teils bleiben die Wünsche der Klienten 
dabei recht abstrakt („Die Berater müssen in jeder Hinsicht helfen können“; 
„Sie sollten uns bei allen Problemen unterstützen“). Andererseits äußern 
viele Klienten auch konkrete Themen, in denen sie sich konkretere Sach-
informationen und Unterstützungsleistungen gewünscht hätten. Unter 
anderem zählen hierzu Beratungsleistungen zu zuwanderungs- und sozi-
alrechtlichen Fragen, Hilfestellungen bei der beruflichen Potenzialanalyse, 
konkrete Hilfe bei der Jobsuche (z. B. Übersichtslisten von Arbeitgebern 
in der Region) sowie praktische Unterstützung bei der Ausbildungsplatz- 
sowie bei der Wohnungssuche. Schließlich werden vielfach auch Wünsche 
nach konkreter juristischer Hilfestellung durch die MBE geäußert. 

Einerseits lässt sich der Wunsch nach spezifischerer oder tiefergehender 
Fachberatung als Bestätigung für die Arbeit der MBE und für das große 
Vertrauen lesen, das den Beratern vonseiten der Klienten in Bezug auf 
individuelle Problemlagen entgegengebracht wird. Andererseits wird aus 
dem Bedürfnis nach spezifischer, inhaltlicher Beratung durch die MBE 
jedoch auch deutlich, dass zumindest für einen Teil der Klienten Hürden 
hinsichtlich der Nutzung zuständiger Regeldienste bzw. anderweitiger 
Anlaufstellen bestehen bzw. der Beratungsbedarf vonseiten der zuständi-
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gen Einrichtungen derzeit nicht ganzheitlich aufgefangen wird. Hier ist 
zum einen das Engagement der MBE-Berater gefragt, ihre Klienten zur 
Nutzung der Regeldienste zu ermutigen und zudem auch das Aufgaben-
spektrum der MBE klar zu umreißen. Zum anderen zeigt sich einmal mehr 
die Relevanz einer interkulturellen Öffnung der betreffenden Institutio-
nen, die laut Aussagen der interviewten MBE-Berater teils auch Klienten 
an die MBE „zurückverweisen“, beispielsweise aufgrund von sprachlichen 
Hürden (vgl. Kap. 5.7.3.1).

An fünfter Stelle folgt der Wunsch nach mehr bzw. besseren Informatio-
nen zum Angebot der MBE, was angesichts des Wunsches eines Großteils 
der Klienten, früher über die MBE informiert worden zu sein, wenig über-
rascht (vgl. Kap. 4.4.1). 

Desweiteren werden, wie Tabelle 4-23 verdeutlicht, vonseiten der Klienten 
in jeweils geringerer Häufigkeit zahlreiche weitere Vorschläge hervorge-
bracht: An sechster Stelle steht der Wunsch nach einer intensiveren Zu-
wendung zum einzelnen Klienten, gefolgt von jenem nach einem Ausbau 
von Sprachkursen, die als inhaltlich und institutionell mit der MBE eng 
verzahnte Unterstützungsmaßnahmen ähnlich wie von den qualitativ 
interviewten Berater auch von einem kleinen Teil der Klienten (2,6 %) in 
den Blick genommen wurden. Kleinere Anteile der Klienten wünschten 
sich desweiteren eine engere Zusammenarbeit der MBE-Stellen mit den 
Regeldiensten, Begleitung zu den Regeldiensten durch die MBE-Berater, 
speziellere Informationen für Familien, Frauen und ältere Menschen, 
detailliertere Kenntnisse zu den Herkunftsländern aufseiten der Berater 
sowie eine Ausweitung der Beratungsmodalitäten, beispielsweise im Sinne 
von Hausbesuchen oder Notfallberatungsdiensten.
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5.1 Hintergrund der Expertengespräche

Mit der quantitativen Klientenbefragung als Kernstück der Studie sollten 
erstmals belastbare Aussagen und Einschätzungen zum Angebot der MBE 
aus Perspektive der Ratsuchenden erhoben werden. Um eine praxisna-
he Erhebung und Analyse dieser Daten zu gewährleisten, waren in der 
Projektkonzeption begleitende Gespräche mit Fachkräften vorgesehen. 
Als „Experte“ gilt im sozialwissenschaftlichen Sinne eine Person, die „in 
irgendeiner Weise Verantwortung trägt für den Entwurf, die Implemen-
tierung oder die Kontrolle einer Problemlösung oder wer über einen 
privilegierten Zugang zu Informationen über Personengruppen oder 
Entscheidungsprozesse verfügt“ (Meuser/Nagel 1991: 443). Berater der 
MBE erfüllen diese Kriterien in besonderer Weise. Durch ihre Kenntnisse 
von Entscheidungs- und Prozessabläufen, so genanntem „Betriebswissen“, 
können sie fundierte Auskunft über die Rahmenbedingungen ihrer Be-
ratungsarbeit geben und die Hintergründe mancher Gegebenheiten oder 
Vorgehensweisen erläutern, welche von den Klienten möglicherweise als 
problematisch erlebt werden. Zudem verfügen sie über übergreifendes 
Kontextwissen, d.h. sie können einschätzen, inwieweit die individuell 
von den Klienten gemachten Erfahrungen häufigen oder systematischen 
Mustern unterliegen und welche Faktoren dabei zum Tragen kommen. 
Bezogen auf die vorliegende Studie kamen den Experteninterviews mit 
den MBE-Beratern mehrere Funktionen zu:

a) Im Vorfeld der Klientenbefragung lieferten sie im Sinne einer explora-
tiven Felderschließung wichtige Erkenntnisse über die Funktionsweise 
der MBE und die Abläufe in der Beratungspraxis. Dieses „Betriebswis-
sen“ war hilfreich, um relevante Themenfelder für den Fragebogen 

5 Ergebnisse der qualitativen 
Expertengespräche mit 
MBE-Beratern
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der quantitativen BAMF-MBE-Klientenbefragung zu identifizieren 
und eine praxisorientierte Gestaltung des Erhebungsinstruments zu 
gewährleisten (Meuser/Nagel 1991: 446; Bogner/Menz 2002: 37). 

b) Neben der Erfassung struktureller Hintergrundinformationen lag der 
Fokus auf der subjektiven Sichtweise der Berater auf ihre Tätigkeit. An-
hand ihrer Praxiserfahrung sollten Faktoren herausgearbeitet werden, 
welche den Beratungserfolg fördern oder erschweren können. Zudem 
sollten ihre Einschätzungen und Vorschläge als Grundlage für Hand-
lungsempfehlungen für eine Optimierung und Weiterentwicklung des 
MBE dienen. 

c) Letztlich erfüllten die Hintergrundgespräche eine interpretative Funk-
tion, indem sie halfen, die Ergebnisse der Klientenbefragung zu spie-
geln und einzuordnen.

Neben einer vorrangig methodischen Einbettung der quantitativen Kli-
entenbefragung als Kernstück des Projekts hatten die Expertengespräche 
somit auch den Anspruch eines eigenständigen Erkenntnisgewinns, des-
sen Ergebnisse im Folgenden nachgezeichnet werden. 

5.1.1 Kriterien bei der Auswahl der MBE-Stellen

Auch in qualitativen Umfragen wird eine Generalisierbarkeit der Ergeb-
nisse angestrebt. Anders als in der Forschung mit quantitativ standardi-
sierter Vorgehensweise ist diese Verallgemeinerbarkeit jedoch nicht an das 
Kriterium der Repräsentativität gebunden, also an die Tatsache, dass die 
Zusammensetzung der Probanden in wesentlichen Merkmalen einer vor-
ab bekannten Grundgesamtheit entspricht. Vielmehr stellt sich die Frage, 
„ob und wie das Allgemeine im Besonderen zu fassen ist“ (Helfferich 2011: 
173); die Befragtengruppe soll die untersuchte Grundgesamtheit inhalt-
lich repräsentieren. Dies ist gewährleistet, wenn einerseits „der Kern des 
Feldes in der Stichprobe gut vertreten ist und andererseits auch die abwei-
chenden Vertreter hinreichend in die Stichprobe aufgenommen worden 
sind“ (Merkens 2007: 100), also möglichst unterschiedliche und ebenso als 
typisch geltende Fälle in die Betrachtung eingeschlossen werden (Merkens 
2007: 291f.).
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Folgende Kriterien wurden daher bei der Auswahl der Beratungsstelle 
berücksichtigt:

 � Trägerzugehörigkeit der MBE-Stelle 
 � Regionale Zugehörigkeit (Bundesland)
 � Gemeindegrößenklasse 
 � Größe der Beratungseinrichtung (Anzahl der beratenen Klienten so-

wie Mitarbeiter)

Zudem wurden bei der Auswahl der Gesprächspartner auch die Trägerver-
bände eingebunden. Der Vorteil der Einbindung der Trägerverbände lag 
vor allem darin, dass diese gezielt Stellen vorschlugen, deren Berater über 
langjährige Berufserfahrung verfügten und somit fundierte Aussagen über 
das Beratungsgeschehen und seine Entwicklung im Laufe der Zeit treffen 
konnten. Begünstigend wirkte sich hinsichtlich der Akquise der Intervie-
wpartner außerdem aus, dass die Trägerverbände die betreffenden Berater 
gemeinhin im Vorfeld über das geplante Experteninterview informierten 
und so zu einer breiten Akzeptanz des Forschungsvorhabens beitrugen. So 
willigten alle im Rahmen der Akquise kontaktierten Interviewpartner der 
Durchführung des Gespräches ein. 

Letztlich wurden bei der Auswahl auch forschungspraktische Erwägun-
gen, wie beispielsweise die Erreichbarkeit der Standorte oder die Möglich-
keit der Verbindung mehrerer Interviews an aufeinanderfolgenden Tagen, 
berücksichtigt. 

5.1.2  Ausgewählte Beratungsstellen

Um die sieben Trägerverbände der MBE-Beratungseinrichtungen ange-
messen zu berücksichtigen, wurden jeweils zwei Beratungsstellen der kli-
entenstärksten Trägerorganisationen (AWO, DCV, Diakonie Deutschland, 
DRK und DPWV) sowie jeweils eine Beratungseinrichtung der zahlenmä-
ßig kleineren Verbände BdV und ZWST ausgewählt. 

Wie Tabelle 5-1 veranschaulicht, konnte hinsichtlich des regionalen Aus-
wahlkriteriums (Bundesland) eine breite Streuung realisiert werden. So 
wurden die zwölf Experteninterviews in insgesamt zehn Bundesländern 
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durchgeführt, davon drei in Ostdeutschland und sieben in Westdeutsch-
land inklusive Berlin. Gleichzeitig wurde sichergestellt, dass in den Bun-
desländern, in denen 2012 die meisten Klienten beraten wurden, mindes-
tens ein Interview durchgeführt wurde.162

Tabelle 5-1: Interviews nach Bundesländern

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Controllingdaten des Jahres 2012.

Bundesland Anzahl Klienten 2012 Anzahl Interviews

Nordrhein-Westfalen 29.085 1

Bayern 21.774 2

Baden-Württemberg 18.591 1

Hessen 16.326 1

Berlin 10.578 2

Niedersachsen 9.183 1

Rheinland-Pfalz 6.214 0

Sachsen 5.820 1

Hamburg 5.407 1

Schleswig-Holstein 2.918 0

Brandenburg 2.480 1

Thüringen 2.107 0

Sachsen-Anhalt 1.880 1

Mecklenburg-Vorpommern 1.793 0

Saarland 1.566 0

Bremen 1.279 0

Auch hinsichtlich der weiteren Auswahlkriterien ist die Zusammenset-
zung der Beratungsstellen heterogen. Bezüglich der Gemeindegrößen-
klasse wurden Beratungsstellen in zwei Kreisstädten mit zwischen 50.000 
und 99.999 Einwohnern, in drei Großstädten mit zwischen 100.000 und 
199.999 Einwohnern sowie in sieben Großstädten ab 500.000 Einwohnern 
ausgewählt (vgl. Tab. 5-2). 

162 Die Durchführung jeweils zweier Interviews in Bayern und Berlin erklären sich 
durch praktische Erwägungen zur Durchführbarkeit.
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Tabelle 5-2: Eigenschaften der ausgewählten Beratungseinrichtungen

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Controllingdaten des Jahres 2013.

Beratungsstelle Gemeindegröße Anzahl Klienten Mitarbeiter

B1 100.000 – 199.999 2.391 6

B2 ab 500.000 838 3

B3 ab 500.000 291 1

B4 ab 500.000 873 5

B5 ab 500.000 497 2

B6 100.000 – 199.999 180 3

B7 ab 500.000 158 1

B8 100.000 – 199.999 196 1

B9 ab 500.000 425 3

B10 50.000 – 99.999 316 1

B11 50.000 – 99.999 226 1

B12 ab 500.000 155 1

Ebenso variiert die Anzahl der beratenen Personen in den zwölf Bera-
tungsstellen (vgl. Tab. 5-2). Mit 2.391 Beratenen im Jahr 2013 stellt Bera-
tungsstelle B1 die größte aller ausgewählten Einrichtungen dar, mit 155 
Ratsuchenden im selben Zeitraum ist Einrichtung B12 die zahlenmäßig 
kleinste. Die große Bandbreite spiegelt die Beratungsrealität wider: 2013 
verzeichnete die meistbesuchte MBE-Beratungsstelle 2.400 Klienten, 
während die kleinste Beratungsstelle von 79 Ratsuchenden aufgesucht 
wurde.163 Entsprechend der an der Anzahl der Klienten gemessenen unter-
schiedlichen Größe der Beratungsstellen unterschieden sich die Ein-

163 Anzumerken ist, dass größere Beratungsstellen überrepräsentiert sind. So sind 
nur zwei Stellen mit weniger als 200 Beratenen vertreten, während diese Grup-
pe im Jahr 2013 tatsächlich 60 % aller MBE-Beratungseinrichtungen stellte. 
Gleichzeitig sind drei Beratungsstellen mit über 800 Beratenen vertreten, die 
2013 nur etwa 4 % aller Beratungseinrichtungen ausmachten. Dies erklärt sich 
dadurch, dass es aus praktischen Gründen meist besser zu ermöglichen war, 
Beratungsstellen in größeren Städten aufzusuchen.
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richtungen auch hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter, wie Tabelle 5-2 
ebenfalls veranschaulicht.164

Die ausgewählten Beratungsstellen unterscheiden sich auch hinsichtlich 
weiterer, bei der Auswahl nicht explizit berücksichtigter Merkmale. So 
sind die Beratungsstellen auch und vor allem hinsichtlich der Herkunfts-
länder ihrer Klienten unterschiedlich zusammengesetzt und repräsentie-
ren damit auch die Vielfalt der Kontexte, innerhalb derer die Berater der 
MBE tätig sind. Im Folgenden soll diese Heterogenität kurz exemplarisch 
anhand vierer ausgewählter Beratungseinrichtungen erläutert werden:

164 Dass in MBE-Stellen die Anzahl der Mitarbeiter teilweise nicht proportional zur 
Anzahl der Beratenen ist, ist auch mit Schwankungen in der Anzahl der Rat-
suchenden zu begründen. Teils erleben Stellen in einem bestimmten Zeitraum 
eine Zunahme oder Abnahme an Anfragen, auf die im Rahmen der Personal-
planung nicht umgehend reagiert werden kann. 
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Abbildung 5-1: Zehn häufigste Herkunftsländer/-regionen in den ausgewählten  
Beratungseinrichtungen (in Prozent)

Quelle: Eigene Berechnung auf Basis der Controllingdaten des Jahres 2013.
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In Beratungsstelle B1 stellt die Gruppe der Ratsuchenden türkischer 
Herkunft mit einem Anteil von knapp 40 % eine deutliche Mehrheit der 
Klienten dar. Dies ist einerseits im Zusammenhang mit der Trägerzugehö-
rigkeit der Einrichtung zur AWO zu betrachten, deren Hauptberatungs-
gruppe traditionell und mit 30 % aller Ratsuchenden noch heute türkei-
stämmische Personen ausmachen (vgl. Kap. 2.1.3). Die Beratungsstelle liegt 
zudem in einer westdeutschen Stadt, die vor dem Hintergrund einstiger 
Anwerbeabkommen stark von Zuzügen aus der Türkei geprägt ist.

In Beratungsstelle B2, die ebenfalls zur AWO gehört, zeigt sich hingegen 
ein klarer Fokus auf EU-Bürger: Ratsuchende aus Polen (12,2 %), Spanien 
(7,3 %), Italien (5,0 %) und weiteren Ländern der EU (11,6 %) machen hier 
insgesamt 36,1 Prozent aller Beratenen aus. Verhältnismäßig viele Klien-
ten stammen außerdem aus afrikanischen Staaten (10,7 %). Dies ist laut 
Aussage des Beraters auch auf dessen Kenntnisse des Französischen zu-
rückzuführen. Demnach suchen viele französischsprachige Ratsuchende 
aus afrikanischen Staaten die MBE-Stelle auf, auch wenn ihr Wohnsitz in 
anderen Stadtteilen der Großstadt liegt. 

Beratungsstelle B10 liegt in einer Kreisstadt in den neuen Bundesgebieten 
und weist im Gegensatz zu den anderen drei Stellen eine eher heterogene 
Zusammensetzung nach Herkunftsgruppen auf. Die Zusammensetzung 
der Klientel erklärt sich hier auch durch die Nähe zu einer Gemeinschafts-
unterkunft für Asylbewerber und Spätaussiedler. 24 % der Ratsuchenden 
stammen aus der Russischen Föderation und Kasachstan und damit aus 
klassischen Herkunftsgebieten von Personen, die als Spätaussiedler nach 
Deutschland zuziehen. Die größte Gruppe der Beratenen stammt aus Sy-
rien (20,6 %), das 2013 mit insgesamt 11.851 Anträgen an zweiter Stelle der 
Hauptherkunftsländer aller Asylbewerber in Deutschland lag. 

Auch Beratungsstelle B12 gehört zu jenen Einrichtungen, in denen eine 
Herkunftsgruppe die deutliche Mehrheit aller Beratenen darstellt. So wird 
diese Stelle überwiegend von Personen aus Staaten der ehemaligen Sow-
jetunion aufgesucht. 40 % aller Beratenen stammen aus der Russischen 
Föderation sowie weitere 36,8 % der Klienten aus der Ukraine (18,7 %) und 
aus anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion (18,1 %). Beratungsstelle 
B12 ist der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) zu-
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geordnet, deren MBE-Stellen mehrheitlich jüdische Zuwanderer aus den 
Gebieten der ehemaligen Sowjetunion beraten. 

5.1.3  Methodische Durchführung der Expertengespräche

Den Gesprächen lag ein vorab entwickelter Interviewleitfaden zugrun-
de.165 Der Einsatz dieser halbstandardisierten Themenliste diente der 
Strukturierung der Gespräche und sicherte eine gewisse Vollständigkeit 
und Vergleichbarkeit des erhobenen Materials ab. Durch eine flexible und 
offene Handhabung des Instruments hatten die Experten jedoch gleich-
zeitig ausreichend Raum, um persönliche Themenschwerpunkte frei zu 
formulieren und „eigene Relevanzsysteme oder Deutungsmuster zu ent-
falten“ (Helfferich 2011: 114). 

Die Gespräche mit den Beratern wurden über den Projektzeitraum verteilt 
von Mai 2013 bis März 2014 in mehreren Phasen geführt. Die Interviews 
fanden in den Räumen der jeweiligen Beratungsstellen statt und dauerten 
zwischen rund 60 und 120 Minuten. Die Einwilligung der Interviewpart-
ner vorausgesetzt wurden die Gespräche elektronisch aufgezeichnet166 
und unter Beachtung der Datenschutzanforderungen anonymisiert und 
transkribiert. Zusätzlich wurde im Anschluss an jedes Interview ein Pro-
tokoll im Sinne einer kurzen Fallzusammenfassung erstellt, in welchem 
die Zusammenfassung der Gesprächsinhalte, Anmerkungen zu situativen 
Besonderheiten, inhaltliche Schwerpunktsetzungen oder Interpretationen 
des Interviewpartners und sonstige Auffälligkeiten notiert wurden (Witzel 
2000). 

Bei der Analyse von Experteninterviews besteht das vorrangige Ziel darin, 
das „Überindividuell-Gemeinsame“, also das gemeinsam geteilte Exper-
tenwissen in Form von fallübergreifenden Relevanzstrukturen herauszu-
arbeiten (Meuser/Nagel 1991: 452). Die Auswertung der Interviews erfolgte 
daher zunächst themenzentriert entlang der durch den Interviewleitfaden 
vorgegebenen Hauptkategorien. Zugleich wurden jedoch neue Aspek-
te und Themenfelder, die sich aus dem Material herauskristallisierten, 

165 Interviewleitfaden siehe Anhang 3.
166 In einem Fall wurde einer Transkription des Interviews nicht zugestimmt. 
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aufgegriffen und als induktiv abgeleitete Kategorien in die Auswertung 
aufgenommen. Dadurch wurde das Prinzip der Offenheit der qualitativen 
Forschung gewährleistet (Helfferich 2011: 114f.). Die einzelnen Themen-
blöcke werden durch exemplarische Zitate der Befragten illustriert. Um 
eine allgemeine Lesbarkeit zu gewährleisten, wurden die Aussagen um 
sprachliche Eigenheiten, wie z. B. starke Dialektfärbung oder den häufigen 
Gebrauch von Füllwörtern („ne“), geglättet.167

Ergänzend zu den Expertengesprächen wurden Erkenntnisse aus den 
Controllingdaten des Bundesamts herangezogen. Dabei wurden insbeson-
dere die Ergebnisse (1) des auf Vor-Ort-Besuchen bei MBE-Beratungsstel-
len basierenden Monitoring-Berichts sowie (2) der Sachberichte der Träger 
aus dem Jahr 2012 betrachtet (vgl. Kap. 2.1.7). Dies kam insbesondere bei 
Themenbereichen zum Tragen, welche stärker auf Faktenlage und Ent-
wicklungen statt auf Deutungsprozesse zielen. Der Abgleich mit diesen 
umfassenden Datenquellen ermöglichte eine Einordnung und Ergänzung 
der individuellen Aussagen der befragten Experten.

5.2  Zugangswege und Bekanntheitsgrad der MBE 

5.2.1  Zugangswege zur MBE 

Funktionierende Zugangswege und ein hoher Bekanntheitsgrad sind von 
elementarer Bedeutung, um die MBE als niedrigschwelliges Beratungs-
angebot zu etablieren. Da die Inanspruchnahme der Beratung freiwillig 
ist und über keine institutionalisierten Zugangswege verfügt, ist eine 
aktive und wirksame Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar und in den För-
derrichtlinien als ergänzende Aufgabe der MBE explizit festgehalten (BMI 
2010: 262) Entsprechend wurden diese Aspekte sowohl im Monitoring des 
BAMF als auch in früheren Studien (Borchers et al. 2013) bereits unter-
sucht. Übereinstimmend mit diesen Quellen wird von den Beratern die 
nach wie vor ausschlaggebende Bedeutung der Mund-zu-Mund Propa-
ganda betont:

167 Eine Auflistung der verwendeten Transkriptionszeichen findet sich im Ver-
zeichnis 7.3.
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„Ich schätze mal, dass die meisten Ratsuchenden über informelle Kontakte zu 

uns kommen. Dass einfach weitererzählt wird in dieser entsprechend sprachigen 

Gruppe über Bekannte, Freunde, Verwandte. Das wird der größte Anteil sein.“ 

(B6)

Einige der Beratungsstellen sind seit über 20 Jahren in einer Form der Mi-
grationsberatung tätig und profitieren als „feste Institutionen im Kiez“ von 
diesem gewachsenen Bekanntheitsgrad. Aber auch bei jüngeren Stellen 
funktioniert der Zugang über persönliche Empfehlungen, was u.a. daran 
ersichtlich ist, dass auch zielgruppen-“atypische“ Klienten (z. B. Afghanen 
beim ZWST) die Beratungsstelle aufsuchen. 

Ihrem Auftrag entsprechend unterhalten alle Beratungsstellen eine aktive 
Informationsarbeit. Praktisch alle Berater stellen sich regelmäßig in aktu-
ell anlaufenden Sprach- bzw. Integrationskursen, teilweise auch in Über-
gangswohnheimen vor. Diese Besuche haben den Vorteil, vergleichsweise 
viele Personen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt über das Angebot 
der MBE zu informieren. Um eine systematische Abdeckung zu erreichen, 
bestehen vielerorts Vereinbarungen mit Sprachkursträgern und anderen 
MBE-Stellen:

„Wir haben auch ein Abkommen, wir haben in W. fünf Integrationskursträger 

und wir kriegen entweder ‘ne Mail oder irgendwie Werbeprospekte, wann immer 

ein Sprachkurs beginnt, und dann gehen wir und stellen uns vor. Also jetzt nicht 

immer alle miteinander, aber immer zu zweit, je nachdem, und wir treffen uns 

einmal im Monat, alle Berater und Beraterinnen von den MBE’s auch mit den 

anderen Kollegen und da sprechen wir dann immer die Termine ab und besu-

chen dann die Integrationskursträger.“ (B6)

Neben der reinen Informationsvermittlung stellt der persönliche Kon-
takt eine wichtige Funktion im Abbau von Zugangsbarrieren dar. Eine 
Beraterin berichtete, dass sie noch über erhebliche Zeiträume nach ihren 
Vorstellungsbesuchen auch von Klienten aus entlegeneren Stadtteilen 
aufgesucht wird, weil diese durch den persönlichen Eindruck ermutigt 
wurden, das Angebot in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung, eine 
bestimmte Beratungsstelle aufzusuchen, wird demnach maßgeblich vom 
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persönlichen Bezug, welcher durch die Vorstellung des Beraters selbst 
oder durch die Empfehlung nahestehender Personen entsteht, beeinflusst. 
Ein weiterer Schlüsselfaktor, welcher den Zugang zur Beratung reguliert, 
ist das jeweilige Sprachangebot, welches innerhalb der Beratungsstelle 
abgedeckt wird:

„...was auch natürlich eine ganz klare Bedeutung hat: Durch die Sprachen setzt 

sich dann auch einfach die Zielgruppe zusammen. Die Leute kommen gezielt 

aufgrund Sprachkompetenz, Empfehlungen, und dann eben auch überhaupt 

nicht notwendigerweise aus dem Bezirk, sondern auch stadtweit.“ (B2)

„Also sicherlich, an erster Stelle ist es sprachlich sortiert, je nachdem, welche 

Sprachkenntnisse welcher Berater hat, dass die Personen sich angesprochen 

fühlen.“ (B9)

Ein Großteil der Stellen verfügt über mehrsprachiges Informationsma-
terial wie z. B. Flyer, welche in Behörden, Arbeitsagenturen, religiösen 
Gemeinden oder Sprach- und Volkshochschulen ausgelegt werden; alle 
Einrichtungen haben einen entsprechenden Internetauftritt. Insbesonde-
re größere Beratungsstellen sind auch über weiterführende Angebote, wie 
z. B. Konversationskurse, Nachhilfeangebote oder Frauentreffs bekannt. 

Die aktive Teilnahme an Integrationsnetzwerken und die daraufhin opti-
mierte Weiterleitung von Ratsuchenden über die Regeldienste bzw. ande-
re Einrichtungen wird von den Beratern als wichtige Komponente ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit genannt. Zu den Kooperationsakteuren, welche am 
häufigsten Klienten vermitteln, zählen die Einrichtungen der Arbeitsver-
waltung und die Ausländerbehörden (ABHn) sowie die Sprachkursträger. 
Als weitere Institutionen wurden etwa die Otto-Benecke-Stiftung, die 
Flüchtlingsberatung oder Personal aus Flüchtlingsunterkünften, Migran-
tenselbstorganisationen und Konsulate genannt. Insbesondere die ABH 
als eine der ersten und obligatorischen Anlaufstellen für Neuzuwanderer 
wird als entscheidender Akteur für eine systematische Vermittlung an die 
MBE betrachtet. In der Regel wird daher zumindest Informationsmaterial 
in der Behörde ausgelegt, mancherorts ist bereits eine Clearing- oder Be-
ratungsstelle in der ABH angesiedelt, welche die Neuzuwanderer gezielt an 
wohnortnahe bzw. gleichsprachige Beratungsstellen weiterleitet. In diesen 
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Fällen funktioniert die Weiterleitung ausgesprochen gut: 
„Die Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde ist zumindest jetzt sehr gut und 

dort gehen ja die Leute auf jeden Fall hin und die kriegen einen Beratungsstel-

lenzettel mit, wo sie sich dann hinwenden können […] Wenn Leute neu nach D. 

kommen, erfahren sie auf jeden Fall von diesem Angebot.“ (B9) 

Entsprechend wird die Unterstützung durch diesen Kanal vermisst, wenn 
die Kooperation noch nicht abschließend geregelt ist. Da den Beratungs-
stellen der Umfang ihrer potenziellen Zielgruppe letztlich nicht bekannt 
ist, sind sie auf die Zusammenarbeit mit den ABH angewiesen: 
 

„Es gibt durchaus jetzt schon Einzelfälle, wo die Ausländerbehörde, wo ein Pro-

blem dort erkannt wurde und dann zu uns vermittelt wurde. […] Ich denke, das 

könnte noch verstärkt oder generell bei jedem so eingeführt werden; dass jeder, 

der dort eine neue Aufenthaltserlaubnis bekommt, diese Information bekommt. 

Wir sind im Netzwerk gerade dabei, eine Begrüßungsmappe zu erarbeiten. […] 

Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass nichts passiert, aber es ist zäh, es könnte 

mehr passieren noch. Weil dann würden wir ja auch den Zugang zu allen Mig-

ranten, die jetzt auch außerhalb der Stadt wohnen, bekommen, ne?“ (B10)

Strukturelle Anstrengungen, Neuzuwanderern über den Ausbau kommu-
naler Netzwerkarbeit möglichst frühzeitig den Zugang zur MBE zu ge-
währleisten, scheinen diesen Aussagen nach vielerorts Früchte zu tragen. 
Besonders gut funktioniert diese frühe Einbindung bei Kontingentflücht-
lingen, welche häufig bereits im Wohnheim von dem Beratungsangebot 
erfahren.
 
Andererseits werden entsprechend Zugangsprobleme für solche Gruppen 
thematisiert, die aus den o.g. Rastern fallen, wie etwa Neuzuwanderer aus 
EU-Ländern, für die keine Anmeldung über die Ausländerbehörden er-
forderlich ist, bzw. Personen, welche mangels sozialer Kontakte von infor-
meller Mund-zu-Mund Propaganda ausgeschlossen sind (oftmals ältere 
bzw. alleinstehende Migranten). In den Sachberichten der Träger werden 
weitere Personengruppen genannt, deren Zugang zum Beratungsangebot 
erschwert ist, u.a. Angehörige, die über Familien- oder Ehegattennachzug 
einreisen, (alleinerziehende) Mütter mit kleinen Kindern, Berufstätige in 
Schichtarbeit oder Personen im abgeschiedenen, ländlichen Raum. 
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Mit verschiedenen Maßnahmen wird seitens der Träger versucht, auch 
diese Personengruppen zu erreichen, etwa durch flexible Öffnungszeiten, 
mobile Standorte (z. B. in den Räumen der Integrationskurse, Heime), 
individuelle Terminvereinbarungen oder Kurzberatung über Telefon und 
E-Mail. Auch die befragten Berater haben Strategien entwickelt, um ihre 
Erreichbarkeit trotz begrenzter Ressourcen zu erhöhen. Eine Beraterin, 
welche nur vormittags arbeitet, hat mit ihren Klienten vereinbart, dass 
sie jedes Telefonat – wenn auch nur kurz – annimmt und berät auch über 
E-Mail:

„… ich gehe immer ans Telefon. Also auch während der Beratung. Ich kann mir 

das nicht gewährleisten, dass ich das Telefon erst mal ignoriere. […] Die wissen 

andererseits, die können mich auch immer anrufen. Ich habe nur diese vier Stun-

den jeden Tag.“ (B1)

„Manche sind noch in Sprachkursen und dann sehe ich nicht ein, wenn sie wegen 

einer Frage dann vom Sprachkurs fernbleiben. Das will ich nicht. Dann schlage 

ich vor, die können mir per E-Mail […]Unterlagen scannen. Ich lese die und dann 

schreibe ich in einfachen Sätzen…“ (B1)

Zugangsprobleme der anderen Art werden gesehen, wenn die Weiterlei-
tung über die Regeldienste „zu gut“ funktioniert, d.h. Personen entweder 
pauschal an die MBE weitervermittelt werden, obgleich sie nicht in deren 
Betreuungsrahmen fallen (z. B. Flüchtlinge ohne gefestigten Aufenthalts-
status) oder deren inhaltlicher Beratungsbedarf letztlich in den Aufgaben-
bereich der Regeldienste fällt, diese die Klienten aufgrund sprachlicher 
Schwierigkeiten an die MBE zurück verweisen: 

„Ganz schnell geht das alles wieder zurück zur Migrationsberatung, obwohl wir 

ja eigentlich erst mal eine Migrationsberatung sind, um an andere Hilfen, Regel-

dienste zu verweisen. Hier kommt es irgendwann wieder zurück, weil die Regel-

dienste dann vielleicht doch in dem Moment Schwierigkeiten haben, da Hilfen zu 

installieren.“ (B11) 
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5.2.2  Bekanntheitsgrad der Migrationsberatung

Der Bekanntheitsgrad der Migrationsberatung war für die vorliegende 
Studie in mehrfacher Hinsicht bedeutsam. Inhaltlich war es für eine kli-
entenzentrierte Ausrichtung des Angebots von besonderem Interesse, die 
konkreten Wissensstände und Zugangswege aus Perspektive der Klienten 
nachzuvollziehen, um an entsprechenden Strukturen künftig optimie-
rend ansetzen zu können. Bisherige Studienergebnisse des Bundesamts 
legen einen Ausbau des Bekanntheitsgrades nahe: Zwar ist der Anteil der 
Personen innerhalb der Zielgruppe, denen das Beratungsangebot bekannt 
ist, seit Einführung der MBE gestiegen, mit durchschnittlich 15,5 % jedoch 
nach wie vor gering (Büttner/Stichs 2014: 253). Unter Integrationskurs-
teilnehmern hatte immerhin ein Drittel der Befragten von den damaligen 
Beratungsangeboten der Migrationserstberatung bzw. dem Jugendmig-
rationsdienst gehört (Schuller et al. 2011: 228), was angesichts der engen 
konzeptionellen Verzahnung von Migrationsberatung und Kursträgern 
jedoch ebenfalls niedrig ausfällt. 

Die Tatsache, dass selbst Personen, die das Angebot der MBE in Anspruch 
genommen haben, auf Rückfrage teilweise Schwierigkeiten in der Zuord-
nung dieser Beratungsleistung hatten, relativiert die niedrigen Kennt-
niswerte früherer Umfragen geringfügig. Offenbar ist es wichtig, bei der 
Erfassung des Bekanntheitsgrades zwischen dem Wiedererkennungswert 
der spezifischen Beratungsform und dem handlungsrelevanten Wissen 
um die Möglichkeit einer Anlaufstelle zu unterscheiden. Zudem muss dif-
ferenziert werden, woran sich die Bekanntheit des Angebots festmacht. So 
bestand trägerübergreifend Einigkeit in der Einschätzung dahingehend, 
dass das Akronym „MBE“ der entschiedenen Mehrheit der Klienten kein 
Begriff sein dürfte. Dies wurde in der quantitativen Befragung eindrück-
lich bestätigt: 90,0 % der Ratsuchenden gab an, die Bezeichnung „MBE“ 
nicht zu kennen. Der Bezeichnung „Migrationsberatung“ hingegen wurde 
schon eher ein Wiedererkennungswert zugeschrieben. Am wahrschein-
lichsten würden sich die Klienten jedoch am entsprechenden Trägerna-
men bzw. am Eigennamen der Beratungsstelle, häufig auch am Namen 
der jeweiligen Berater selbst orientieren. Auch frühere Bezeichnungen 
der Beratung, wie z. B. „Türk Daniş“ (deutsch: Beratung für Türken), wären 
unter den Klienten noch geläufig:
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„Es war neulich jemand da, den betreue ich wirklich intensiv. Den habe ich mal 

gefragt: Weißt du, was eine MBE-Stelle ist? Da hat er mich angeschaut, er weiß es 

nicht. Er weiß [Trägername], er weiß die Frau B., die Frau M., die Frau C. und so 

weiter, den O. kennt er auch noch. Aber MBE – steht überall draußen – wusste er 

nicht.“ (B4)

„Türken und Jugoslawen nennen [uns] immer noch Turkdaniş oder 

Jugoslavdaniş, obwohl wir nirgendwo diese Namen wieder erwähnen.“ (B1)

„Also, ich würde sagen zu 80 Prozent wissen die das nicht, was sind wir und 

so weiter. Das interessiert ja auch gar nicht, denke ich mir […] Wissen Sie, mein 

Verdacht ist eher [dass sie denken] ‚Migrationsberatung, das ist etwas wie Aus-

länderbehörde‘.“ (B1)

Diese Begriffsvielfalt mag die vergleichsweise niedrigen Bekanntheitswer-
te des Angebots in früheren Studien des Bundesamts teilweise erklären 
(vgl. Kap. 2.2). Im Gegensatz dazu wurde der Bekanntheitsgrad der ein-
zelnen Beratungsstellen von den Befragten durchweg als sehr hoch ein-
geschätzt, was insbesondere an den hohen Besucherzahlen festgemacht 
wurde. Bezeichnenderweise gaben mehrere Berater an, einen Ausbau der 
aktiven Informationsstrategie schon deshalb nicht zu forcieren, da der 
Umfang der vorhandenen Beratungsnachfrage die vorhandenen Kapazitä-
ten bereits deutlich übersteige: 

„Das ist dann immer so die Frage an die Öffentlichkeitsarbeit, man könnte na-

türlich am Haus draußen noch besser was anbringen etc. Aber wir sind da jetzt 

nicht so wahnsinnig interessiert, weil wir haben sowieso das Dreifache von dem, 

was wir eigentlich machen müssen.“ (B9)

Allerdings geben die Berater zu, dass es schwierig sei, abzuschätzen „wer 
nicht kommt“ und die wirkungsvolle Abdeckung der Zielgruppe zu be-
stimmen. Angesichts der niedrigen aktuellen Bekanntheitswerte sollte 
die Öffentlichkeitsarbeit der MBE demnach weiterhin gestärkt und 
systematisch ausgebaut werden, was u.a. die verstärkte Kooperation auf 
behördlicher Ebene beinhaltet. Es ist zu vermuten, dass die Einführung 
des trägerübergreifenden MBE-Logos ab 1. Januar 2014 auf Publikationen, 
Flyern und sonstigen öffentlichkeitswirksamen Medien dazu beiträgt, den 
Wiedererkennungswert des Beratungsangebots zusätzlich zu erhöhen. 
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5.3 Themen in der MBE

Bestandteil der qualitativen Interviews war auch ein Fragekomplex zu den 
in der MBE besprochenen Themen. Hierzu Informationen zu erheben war 
insofern von Relevanz, als die Förderrichtlinien zwar die Ziele der MBE 
umreißen, jedoch keine konkreten Beratungsinhalte vorgeben. Im aktuel-
len Controllingsystem des BAMF werden die konkreten Beratungsinhalte 
zudem nicht erfasst, sodass recht wenige Informationen zur aktuellen 
Themennachfrage in der MBE vorlagen. Es bestand daher ein originäres 
Forschungsinteresse am Beratungsbedarf und dessen Veränderung über 
die Zeit, um hieraus ggf. Optimierungs- oder Weiterentwicklungspotenzi-
ale für die MBE ableiten zu können. 

Generell ist als zentrales Ergebnis hervorzuheben, dass die MBE-Einrich-
tungen zu einer sehr großen Bandbreite unterschiedlicher Themenkom-
plexe Hilfestellung leisten, was in den Gesprächen von den Beratern stets 
dezidiert betont und als zentrales Merkmal der Beratungstätigkeit hervor-
gehoben wurde: 

„Meine Aufgaben sind sehr vielfältig. Ich würde meine Tätigkeit bezeichnen fast 

von Geburt bis zu Ende. Das macht die Arbeit auch so facettenreich und interes-

sant.“ (B12)

„Ja, eigentlich also, es gibt nichts, was bei uns also nicht gefragt wird…“ (B6)

„Also wir sind/also die Themenspektren sind ja wirklich von A bis Z, also von 

Antrag stellen SGB II bis zu/wie soll ich sagen, ja, zypriotische Flüchtlinge.“ (B11)

Ein gewisser „Kernbereich“ an nachgefragten Beratungsthemen kristalli-
sierte sich anhand der Aussagen der Berater gleichwohl heraus. So wurden 
von fast allen Befragten der Spracherwerb, die Arbeitssuche und die Klä-
rung der Wohnsituation als wesentliche Themen der Beratung aufgelistet, 
gefolgt von den Themen Gesundheit, Anerkennung eines ausländischen 
Abschlusses, Fragen der Grundsicherung und rechtliche Fragen zum 
Aufenthalt. Insgesamt jedoch nannten die Berater eine Vielzahl weiterer 
Themenkomplexe, die über diesen „Kernbereich“ hinaus an die Berater 
herangetragen werden, hierunter beispielsweise Betreuung im Alter, fami-
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liäre Probleme, religiöse Fragen, soziale Integration, psychische Probleme 
und Traumata. Insgesamt lässt sich schließen, dass das Beratungsspektrum 
überaus divers ausgeprägt ist und die Tätigkeit vor diesem Hintergrund 
Fachkompetenzen in unterschiedlichsten Themenbereichen auf Seiten 
der Berater erfordert. 

Gefragt nach jüngeren Veränderungen der Beratungsschwerpunkte ho-
ben die Befragten vor allem neue Beratungskomplexe hervor, die sich im 
Zusammenhang mit einer verstärkten Zuwanderung von EU-Bürgern 
herauskristallisierten. Der Anteil an Personen aus EU-Ländern an der 
Gesamtheit aller Neuzuwanderer ist in Deutschland in den letzten Jahren 
stark angestiegen. So waren im Jahr 2012 fast vier Fünftel (77,5 %) aller 
zugewanderten Personen EU-Bürger, die v.a. als Folge der Finanz- und 
Wirtschaftskrise auch zunehmend aus südeuropäischen Staaten wie Grie-
chenland, Italien und Spanien stammen (BAMF 2014: 16f.). Von den Be-
ratern werden unterschiedliche Themenbereiche hervorgehoben, die im 
Zuge einer verstärkten innereuropäischer Migration zunehmend an die 
MBE herangetragen werden. 

Als grundsätzliche Veränderung bei der Beratung von EU-Bürgern wird 
die veränderte Rechtsgrundlage genannt. Bildete zuvor vor allem das Auf-
enthaltsgesetz (AufenthG) bzw. das Gesetz über die Angelegenheiten der 
Vertriebenen und Flüchtlinge (BFVG) die Grundlage für aufenthaltsrecht-
liche Fragen der Beratung, rückt nun verstärkt EU-Recht in den Fokus, 
beispielsweise auch hinsichtlich der Frage, ob ein Anrecht auf den Bezug 
von Sozialleistungen besteht. 

Eine spezifische Problemlage bei der Beratung von EU-Bürgern wird teils 
im Bereich des Versicherungsschutzes verortet. So komme es vor, dass 
Zuwanderer aus der EU über unzureichenden Krankenversicherungs-
schutz verfügen, was im Krankheitsfall zu finanziellen Folgeproblemen 
führen kann. Zurückgeführt wird diese Entwicklung darauf, dass EU-
Bürger aufgrund des Rechts auf Freizügigkeit, anders als Drittstaatsange-
hörige, keine spezifischen Voraussetzungen für die Erteilung eines Aufent-
haltstitels nachweisen müssen, zu denen gemeinhin auch der Nachweis 
von hinlänglichem Versicherungsschutz zähle. 
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„EU bringt andere Themen mit sich. Von Anfang an ein ganz extremes Problem, 

aber auch wirklich ein EU-spezifisches: Krankenversicherungspflicht, fehlende 

Versicherungen, Schulden durch fehlende Versicherungen, in der Existenzauf-

bauphase keine Mittel, um auch selbst eine freiwillige Krankenversicherung 

zahlen zu müssen.“ (B2)

 „Das ist aber ein Spezifikum der/Sozusagen alle, die durch die Schleuse der Aus-

länderbehörde gehen müssen, notwendigerweise auch nachweisen müssen, dass 

es Krankenversicherungsschutz gibt, und natürlich die Freizügigkeit eben anders 

ist. Das ist, ja, ein ganz großes Thema.“ (B2)

Im Zusammenhang mit zunehmender Zuwanderung aus EU-Staaten 
werden teils auch leichte Veränderungen der Qualifikationsstruktur 
unter den Ratsuchenden wahrgenommen. So wird mitunter berichtet, 
dass zunehmend hochqualifizierte Arbeitskräfte die Beratung der MBE 
in Anspruch nehmen. Die angefragten Beratungsleistungen unterliegen 
hierdurch jedoch im Allgemeinen keinen Veränderungen, wenngleich 
einzelne Berater an anderer Stelle anmerken, dass gerade bei hochqualifi-
zierten Ratsuchenden mit geringen Deutschkenntnissen die Vermittlung 
in adäquate Positionen auf dem Arbeitsmarkt besonders herausfordernd 
sei (vgl. Kap. 5.7.2). 

„Die Probleme, ich sage mal so, bei den neuen Zugewanderten bleiben mehr oder 

weniger die gleichen, aber was sich geändert hat ist die Qualifikation. Dass jetzt 

zunehmend hochqualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland kommen.“ (B5)

Als weiterer Themenbereich, der in der Beratung an Wichtigkeit gewinnt 
und EU-Zuwanderer gleichermaßen wie andere Zuwanderungsgruppen 
betrifft, wird von vielen Beratern der Bereich Wohnungssuche und Ob-
dachlosigkeit genannt. So werde es für die Klienten zunehmend schwerer, 
geeigneten Wohnraum zu finden, was auf eine allgemeine Verschärfung 
des Wohnungsmarkts zurückzuführen sei und durch mangelnde Unter-
stützungsstrukturen bei der Wohnungssuche für Zuwanderer noch ver-
schärft wird. Die Berater haben dabei nur eingeschränkte Möglichkeiten, 
Hilfestellung zu leisten, da schlicht wenig Wohnraum bereitstehe und eine 
Begleitung bei der Wohnungssuche im Rahmen der MBE nicht geleistet 
werden kann. Spezifischer auf neue Zuwanderungstendenzen aus EU- und 
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anderen europäischen Ländern bezogen wird das aus Wohnungsknapp-
heit hervorgehende, sich verschärfende Problem der Obdachlosigkeit 
betrachtet: 

„Und wir haben im Moment unheimlich viel zu tun mit Wohnungssuche, ja? 

Das ist ein Riesenproblem, ja? Verstärkt kommen jetzt einfach auch Ungarn und 

Rumänen und überhaupt die neuen EU-ler hinzu. Und das sind irgendwie schon 

nochmal ganz andere Themenbereiche, die jetzt irgendwie, ja, auch einem ganz 

schön unter die Haut gehen, ja? Menschen, die tatsächlich auf der Straße sind, 

oder hier im Park irgendwo wohnen, und irgendwie dringend Wohnungen brau-

chen.“ (D2)

 

„Obdachlosigkeit von EU-Bürgern, sicherlich, ist ein schwieriges Thema und ein 

neues Thema, wo wir sehr gut mit der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe (…) 

zusammenarbeiten.“ (B9)

Insgesamt zeigt sich, dass die MBE einen überaus breitgefächerten und 
sich über unterschiedlichste Fachbereiche erstreckenden Beratungsbedarf 
der Klienten auffängt. Die Nachfragestrukturen werden dabei nicht nur 
durch Zuwanderungsentwicklungen bedingt, sondern sind darüber hin-
aus von allgemeinen sozioökonomischen Entwicklungen abhängig, wie 
beispielsweise einer partiellen Verschärfung des Wohnungsmarktes.

5.4 Gestaltung der Beratung 

An der Schnittstelle zwischen Trägerarbeit und direktem Klientenkon-
takt sehen sich die Berater vielfältigen Erwartungen und Anforderungen 
ausgesetzt. Auf der einen Seite geben klare Richtlinien die Zielsetzung 
und Rahmenbedingungen ihrer Arbeit vor, auf der anderen Seite erhoffen 
sich Klienten mit individuellen Bedürfnissen und Kontexten möglichst 
passgenaue Unterstützung. Im Rahmen der Neukonzeption des Bera-
tungsangebots wurde die Zielsetzung bewusst auf die Förderung der Selb-
ständigkeit der Ratsuchenden gelegt (vgl. Kap. 1.1.2). So sollen Zuwanderer 
möglichst frühzeitig in die Lage versetzt werden, sich im Alltag selbständig 
zu bewegen und sich im Bedarfsfall an die entsprechenden Regeldienste 
zu wenden. Entsprechend wird die MBE als zeitlich begrenztes Unterstüt-
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zungsangebot gesehen, dessen Inanspruchnahme grundsätzlich auf drei 
Jahre angelegt ist. Um eine effiziente Steuerung des Beratungsangebots 
zu gewährleisten, müssen Leitlinien mit den tatsächlichen Gegebenhei-
ten vor Ort weitgehend vereinbar sein. Wie realistisch stellen sich die 
Rahmenvorgaben in der täglichen Beratungspraxis dar und wie werden 
sie umgesetzt? Wie definieren die Berater selbst ihre Rolle und Funktion 
im Beratungsgeschehen? Und wie gehen sie mit Herausforderungen und 
Belastungen um?

5.4.1 Praktische Umsetzung der offiziellen Beratungsleitlinien 

5.4.1.1  Befähigung zur Selbständigkeit

Der bewusste Fokus auf die Förderung der Selbständigkeit der Rat-
suchenden wird von den Beratern sehr positiv wahrgenommen und 
entsprechend praktiziert. Ihre eigene Rolle sehen die Berater darin, den 
Integrationsprozess zu begleiten und zu strukturieren sowie die nötigen 
Rahmenbedingungen dafür zu sichern: 

„Ich sehe mich als Managerin und Koordinatorin im Integrationsprozess. Ich 

versuche den Menschen die Wege zu zeigen, wie sie ihre Probleme selber lösen.“ 

(B12)

„Das ist natürlich klar, den Integrationsprozess erst mal zu strukturieren, in 

Bahnen zu bringen, sichtbar zu machen.“ (B10)

Im Beratungsverlauf legen sie jedoch großen Wert darauf, die Klienten in 
den Prozess einzubinden und ihnen ihre Eigenverantwortlichkeit zu ver-
deutlichen. Das Konzept des Case Management ist hier hilfreich, da durch 
die anfängliche Kompetenzanalyse und die gleichberechtigte Zielformu-
lierung die Eigenständigkeit der Ratsuchenden bewusst gefördert wird. 
Der Klient wird als Experte in eigener Sache betrachtet und entsprechend 
adressiert: 

„Aber es gibt die Haltung von Ratsuchenden, dass die kommen und sagen: ‚Sie 

sind die Einzige, die mich versteht, Sie sind die Einzige, die alles wissen, jetzt ma-

chen Sie das mal als Ratgebende‘. Und das gebe ich ganz, ganz stark zurück. Das 
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ist nicht mein Part […] Natürlich gibt es dann Unterstützungsangebote, es gibt 

auch Lösungsvorschläge […] aber [ich] versuche, da schon sehr darauf zu achten, 

dass die Aktivität bei dem Ratsuchenden bleibt.“ (B9)

Bei der praktischen Umsetzung der Beratungsinhalte achten die Berater 
darauf, die Selbständigkeit der Klienten nach Möglichkeit zu fördern. Die 
hierbei eingesetzten Strategien sind vielfältig. Die Klienten werden er-
muntert, aktiv Situationen aufzusuchen, in denen sie ihre Deutschkennt-
nisse anwenden müssen, wobei entscheidende Schlüsselbegriffe zuvor 
notiert oder geübt werden. Die Fähigkeiten und bisherigen Erfolge der 
Ratsuchenden werden herausgearbeitet und die Klienten angehalten, an-
fänglich gemeinsam bewältigte Handlungsschritte zunehmend selbst zu 
übernehmen. Klassisches Beispiel sind Schriftverkehr und das Ausfüllen 
von Formularen, welche einen Großteil der Beratungsinhalte in Anspruch 
nehmen:

„Es gibt Leute, die würden über drei Jahre hin alle sechs Monate mit einem Wei-

terbildungsantrag kommen, der leer ist. Und dann muss man halt einfach sagen 

beim zweiten Mal: ‚Nö, wir sind nicht bereit. Sie haben ja die Kopie zu Hause. 

Und Sie müssen jetzt aber auch mal anfangen zu lernen, was da rein muss.‘ […] 

Antragsausfüllung ist ja nicht unsere Aufgabe so richtig. […] Da sind Leute auch 

richtig sauer, aber ich meine, wenn ich den ganzen Tag nur Anträge ausfülle, 

ich muss auch mal irgendwie vernünftige Arbeit machen. Was ich aber machen 

kann, ist einen kurzen Schlusscheck mit ihnen, finde ich okay.“ (B2)

5.4.1.2  Begrenzung der Beratung auf drei Jahre

Die Zielsetzung, die Klienten möglichst frühzeitig zu selbständigem Han-
deln zu befähigen, erfährt von den Befragten einhellige Zustimmung und 
Umsetzung. Divers fallen hingegen die Einschätzungen aus, inwieweit 
dies im Rahmen der gesetzlich auf drei Jahre befristeten Beratungsdauer 
realistisch umsetzbar ist. Ein Drittel der Berater spricht sich explizit gegen 
diesen Zeitrahmen aus und hält eine Aufstockung für notwendig. Die üb-
rigen betonen, dass es maßgeblich von den Voraussetzungen der Klienten 
abhängig sei, ob sie in diesem Zeitrahmen die jeweils vereinbarten Bera-
tungsziele bewältigen könnten. Vor allem Beratungsstellen, deren Klientel 
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überwiegend aus Neuzuwanderern besteht, welche bereits über eine Qua-
lifikation verfügen, können einen Großteil der Personen innerhalb dieses 
Zeitrahmens abschließend begleiten:

„Bei den meisten Fällen ja, allerdings ist das wirklich sehr vom Bildungsgrad und 

von Sprachkenntnissen abhängig, ne. Also jemand der sozusagen nicht qualifi-

ziert ist und es in drei Jahren auch nicht schafft, die Sprache, sagen wir mit dem 

Niveau A2 zu lernen, dort bleibt es schwierig, dort bleibt es problematisch. Oder 

dort ist dann auch […] ein längerer Zeitraum als drei Jahre nötig. Aber wenn ein 

gewisser Bildungsgrad vorhanden ist und die Leute auch schaffen, die Sprache zu 

lernen, dann ist das realistisch.“ (B11)

Die Gründe dafür, dass manche Klienten auch nach Ablauf von drei Jahren 
die Beratungsstelle aufsuchen, sind vielfältig. Vor allem ältere Menschen 
und bildungsferne Personen seien auch längerfristig auf Unterstützung 
angewiesen:

„Das BAMF hat ja die Vorstellung, wir beraten drei Jahre, da ist [die] Migrations-

erstberatung […] dann abgeschlossen. Das trifft vielleicht für manche zu, aber 

für viele auch eben nicht, ja? Also, wir haben schon auch recht viele Menschen, 

die hier Rat suchen, die über Jahre kommen, ja? Die einfach auch also nicht 

schreiben und nicht lesen können, die immer wieder irgendwie Hilfestellung 

brauchen.“ (D2)

„Und […] explizit bei uns habe ich mit vielen alleinstehenden, vereinsamten, alten 

Menschen zu tun, die schon alleine wegen des Alters viele Probleme nicht selber 

lösen können.“ (B12) 

„Der gute Wille, finde ich, ist bei den allermeisten Leuten da, zu schauen, dass 

sie für ihr Leben einen selbständigen Umgang finden können, ja. Und dass sie 

da auch letztendlich in ihrem Umfeld soweit integriert sind, dass sie eben nicht 

mehr jetzt uns benötigen und als Beratungsstelle aufsuchen. Aber es gibt halt 

einfach gewisse Personen, die haben einfach auch die Schwierigkeit, sei es durch 

Behinderung oder sei es durch Einschränkungen, die in ihrer Lebensbiografie 

einfach so gewesen sind, dass sie eben das nicht selbständig machen können, ja? 

[…] Aber das […] sind Einzelfälle dann.“ (B11) 
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Diese Beobachtung wird von den Ergebnissen der Vor-Ort-Besuche be-
stätigt. Von den 87 befragten Beratern schätzten 44 % den vorgegebenen 
Zeitraum von drei Jahren als durchaus ausreichend ein, 47 % sprachen sich 
für eine Aufstockung auf bis zu fünf Jahren aus; 9 % halten mehr als fünf 
Jahre für notwendig. Als Gründe für einen zeitlichen Mehrbedarf werden 
u.a. gesundheitliche Aspekte wie Krankheit, Schwangerschaft oder psychi-
sche Belastungen, fehlende soziale Kontakte und Eigenständigkeit oder 
auch prekäre familiäre Sachlagen genannt. Abgesehen von Gründen, die in 
der Situation der Klienten begründet liegen, sind Zeitverzögerungen auch 
durch strukturelle Gegebenheiten bedingt, wenn beispielsweise lange 
Wartezeiten für die Teilnahme an Sprach- oder Alphabetisierungskursen 
vorliegen oder schwierige Arbeits- und Wohnungsmärkte eine rasche 
Klärung der Anliegen behindern. Unter solchen erschwerten Bedingungen 
wird eine Begrenzung der Beratungszeit mehrheitlich kritisch gesehen:

„…also, es ist vielleicht was abgeschlossen, je nachdem wie man das Ziel formu-

liert, aber da ist noch nicht eine bestmögliche Integration erreicht. Kann gar 

nicht. […] Ganz im Gegenteil, da ist das ganz wichtig, da lange Zeit am Ball zu 

bleiben und mit ihr langfristig zu arbeiten, um die Frau mal dahin zu bekom-

men, wo sie sein könnte.“ (B10)

Ein weiterer Grund, weshalb die Klienten die Beratungsstelle teilweise 
über längere Zeiträume aufsuchen, liegt in einem über die Zeit gewach-
senen Vertrauensverhältnis. Dieser Aspekt wird von vielen Beratern be-
richtet, jedoch in der Regel nicht als problematisch empfunden. Häufig 
handelt es sich lediglich um punktuelle Nachfragen, wenn sich die Le-
bensumstände verändert haben und die Klienten auf die MBE als bewähr-
te Anlaufstelle zurückgreifen:

„… für die mittlere Generation und ältere Generation ist [es] schwierig. Die brau-

chen eine Anlaufstelle, wo sie hingehen können und Unterstützung bekommen. 

Und dort, wo sie Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, gehen die hin.“ (B12)

„Die kommen halt nach wie vor, obwohl sie es eventuell auch selber machen 

könnten oder die brauchen halt dann immer noch so eine gewisse, so einen 

Rückhalt, das ist einfach auch so. Wir sehen uns da als Vertrauensperson in deren 
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Augen letztendlich, die man dann aufsucht, um noch mal sich zu vergewissern.“ 

(B11)

Eine zeitliche Begrenzung auf die ersten drei Jahre bei Neuzuwanderern 
wird auch deshalb kritisch gesehen, weil sich viele Probleme erfahrungs-
gemäß erst im Verlauf eines längeren Aufenthalts ergeben würden. Wäh-
rend die erste Zeit nach der Ankunft in Deutschland durch allgemeine 
Orientierung geprägt und vergleichsweise gut begleitet ist, würden viele 
komplexere Problemsituationen, wie z. B. der Eintritt in den Arbeitsmarkt, 
die Einschulung der Kinder oder familiäre Probleme, häufig erst später 
zum Tragen kommen:

„Bei manchen nach drei Jahren beginnt das erst mal so richtig die Kernintegrati-

on, da fangen sie erst richtig an, sich zu bewegen hier.“ (B5)

„Was ich festgestellt habe: Mit der zunehmenden Aufenthaltsdauer steigt auch 

die Anzahl von Krisensituationen. Nicht dass im Konzept gedacht wurde, in den 

ersten drei Jahren würden alle Dinge erledigt und man kennt sich schon aus und 

man kann überall sich frei bewegen. Ganz im Gegenteil. Es gibt diese Phasen 

wenn die Leute im Sprachkurs sind, ist wahrscheinlich die einfachste Phase, weil 

die dort betreut und behütet werden und dann müssen sie, ja, zu sich selbst ge-

stellt und für manche sehr problematisch.“ (B12)

In der Praxis wird die zeitliche Begrenzung flexibel gehandhabt. Die 
Berater legen Wert darauf, den Klienten die grundsätzliche Offenheit 
des Angebots auch nach Erreichen der gegenwärtigen Beratungsziele zu 
signalisieren und weisen Klienten nach Ablauf von drei Jahren nicht zu-
rück. Nichtsdestotrotz wird es als wichtig erachtet, den Kerngedanken zu 
vermitteln, dass die begleitende Beratung befristet ist und letztlich auf die 
Eigenständigkeit der Ratsuchenden zielt:

„So eine Klarheit, es gibt jetzt hier vielleicht auch eine intensivere Begleitung 

über eine Zeit, aber auch nicht für immer. Das ist schon für beide Seiten wichtig. 

[…] Also, finde ich auch wichtig, in so eine Haltung auch rein zu kommen. Und 

gleichzeitig natürlich nicht eine brüsk zurückweisende Geschichte, sondern eben 

auch klar zu sagen: ‚Es gibt jetzt hier wirklich eine verbindliche Unterstützung, 
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aber die Bedingung ist halt auch, klar zu haben, dass es selber irgendwann klap-

pen muss.‘ “ (B2)

5.4.2  Selbstverständnis der Berater

Die Berater sehen sich klar in der Interessenvertretung ihrer Klienten, was 
sie sowohl gegenüber den Ratsuchenden, aber auch gegenüber anderen 
Institutionen deutlich machen. Sie betonen die Notwendigkeit, als „An-
walt“ der Ratsuchenden die Entscheidungen anderer Stellen gegebenen-
falls auch in Frage stellen zu können:

„Ich sehe mein Mandat an der Seite von Zugewanderten, zu sehen: Was wären 

Bedarfe, Wünsche, wo kann ich sie realistisch unterstützen? Das Mandat sind 

die Nachfragen, die Leute, die unsere Beratung in Anspruch nehmen. […] Und 

ansonsten halt in der parteilichen Unterstützung, bei Menschen in ihren Integra-

tionsbemühungen.“ (B2)

Dabei legen sie Wert darauf, als eigenständiges Beratungsangebot wahr-
genommen zu werden und sich von Behörden abzugrenzen, da viele Kli-
enten gegenüber staatlichen Einrichtungen deutliche Berührungsängste 
zeigen: 

„Wir sind in der Ausländerbehörde vertreten. Aber nicht Mitarbeiter [der] Aus-

länderbehörde. Jeder weiß, dass wir gegen Ausländerbehörde auch unsere Zähne 

zeigen können. […] Das muss man auch deutlich machen. Sonst, die Klienten 

haben Schiss davon, ne, das auch ist wichtig. Dieses Vertrauen dürfen wir nicht 

verlieren.“ (B1) 

„…und wenn aber jemand vom Jobcenter geschickt wird, haben wir eben so das 

Gefühl, dass da so eine Misstrauensbarriere ist, als ob wir so der verlängerte Arm 

da sind.“ (B2) 

Obgleich die offiziellen Beratungsziele wie Spracherwerb und Integration 
in den Arbeitsmarkt als wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Integration betrachtet werden und einen Großteil der Beratungstätigkeit 
in Anspruch nehmen, sehen die Berater ihren Auftrag und die Funktion 
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der MBE durchaus weiter. Als Ansprechpartner für die verschiedensten 
Lebensbereiche werden die Berater oftmals zu wichtigen Vertrauensper-
sonen der Klienten und nehmen diese Verantwortung ernst: 

„Was ich auch noch sagen will, dass Sprache und Arbeit nicht alles ist und dass 

wir für die Enkulturation der Zuwanderer sehr viel leisten und auch eine emo-

tionale Stütze sind. […] da sind die Beratungsstellen notwendig und die nehmen 

auch großes emotionales Potenzial, sagen wir mal unangenehmes emotionales 

Potenzial [auf], sei es Trauer, Unzufriedenheit, sei es auch Aggressionen, wird hier 

auch abgebaut.“ (B4)

Besonders häufig wird die Notwendigkeit betont, die Klienten bei ihren 
Bemühungen emotional zu unterstützen und zu motivieren, sei es, weil 
sie als Neuankömmlinge die Anfangsschwierigkeiten unterschätzt haben 
oder weil sie bereits längere Zeit in Deutschland leben und möglicherwei-
se resigniert haben:

„…wo die Motivation dann unterwegs verloren geht, weil es eben mit der Sprache 

so schwer ist und weil die Leute merken, wie schwer es ist auch in den Arbeits-

markt reinzukommen und so weiter. Wo man dann natürlich viel Beratungszeit 

auch damit verwenden kann, um diese Motivation, die am Anfang unbedingt da 

ist, auch hochzuhalten, ne. Und die Leute aktiv zu halten mit der Energie, die sie 

eigentlich mitbringen, ne.“ (B9)

„Deswegen ist auch meine Aufgabe zu versuchen, diese Leute aus dieser Frustra-

tion rauszuziehen und zu sagen: ‚Sie haben noch 21 Jahre oder 50 Jahre bis zur 

Rente. Sie können noch versuchen. Es ist aber nicht einfach.‘“ (B12)

Trotz der teilweise angespannten Beziehungen zu den Regeldiensten se-
hen sich die Berater zudem häufig in einer Vermittlerrolle wieder, welche 
Missverständnisse oder verhärtete Fronten zwischen den Klienten und 
den entsprechenden Akteuren löst:

„Es gibt viele Behörden – ich denke, das hängt mit Zeitdruck oder Unterbeset-

zung zusammen – die haben keine Zeit, das den Leuten richtig zu erklären. Und 

unsere Erfahrung ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und nachvoll-

ziehbar die Situation schildert, den Hintergrund erklärt, dass die das verstehen 
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können, mit einfachen Worten, dann können die auch ein Nein akzeptieren oder 

verstehen, warum das nicht geht. Ich sag oft, der meint es nicht böse mit Ihnen 

da bei dem Amt X, aber der ist halt an seine Vorschriften gebunden, er oder sie 

kann halt nicht anders.“ (B4) 

„Manchmal ist das so, ich merke […] der Gesprächspartner am anderen Ende, 

wenn er diesen Fall bei sich aufruft, ist auch schon emotional geladen. Da ist 

schon was gelaufen sozusagen, das ist, die beiden können in dem Sinne vermut-

lich überhaupt nicht das regeln. […] Ich sehe dann manchmal unsere Arbeit, sage 

ich mal, so diese Schlichtungsarbeit.“ (B1)

5.4.3 Herausforderungen in der Beratungstätigkeit

5.4.3.1 Umgang mit sprachlichen Herausforderungen

Eine der größten Herausforderungen in der Migrationsberatung, aber 
auch ihr entscheidendes Erfolgsmerkmal stellt die sprachliche Verständi-
gung dar. Bereits im Vorfeld der Beratung fungiert das sprachliche Ange-
bot als Steuerungsfaktor, der die Aufteilung der Klienten zu bestimmten 
Beratungsstellen mit bedingt und entscheidend dazu beiträgt, bestehende 
Zugangsbarrieren zu senken. Im Beratungsprozess selbst stellt Sprache das 
zentrale Werkzeug dar, welches die Tiefe der Beratungsinhalte, aber auch 
die Vertrauensbeziehung positiv beeinflusst und somit die Effizienz der 
Beratung stärkt.

Auf welche Strategien greifen die Berater zurück, um der enormen 
Sprachvielfalt und den sehr unterschiedlich ausgeprägten Deutschkennt-
nissen ihrer Klienten gerecht zu werden? Ein Teil der Verständigungspro-
blematik wird bereits im Vorfeld durch eine gewisse Selbstselektion der 
Klienten gelöst, welche nach Möglichkeit gezielt Beratungsstellen aufsu-
chen, die ihre Muttersprache anbieten:

„Aber sicherlich, die Sprachen, die wir nicht anbieten, dort kommen jetzt auch 

nicht die größten Zielgruppen her.“ (B9)

Praktisch keine Verständigungsprobleme berichteten Berater von BdV 
und ZWST, deren Träger traditionell von einer vergleichsweise homoge-
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nen Klientengruppe aufgesucht werden. Russisch fungiert hier als „lingua 
franca“, welche von Beratern, aber auch von Klienten anderer GUS-Staaten 
problemfrei beherrscht wird. Das sprachliche Repertoire der beteiligten 
Beratungsstellen lag zwischen zwei und sieben Sprachen (neben Deutsch). 
Bei der Einstellung von Beratern kommt diesem Aspekt ein hoher Stellen-
wert zu. So wird bei aktuellen Entwicklungen wie dem erhöhten Zulauf 
osteuropäischer EU-Bürger letztlich auch auf personeller Ebene reagiert.

Dass die Einstellung von Fachpersonal mit eigenem Migrationshinter-
grund nicht nur sprachliche Gründe hat, betont ein Berater:

„Wenn die Leute mich verstehen, dann funktioniert es. Diese Verständigung nicht 

nur im sprachlichen Bereich. Auch kultureller Bereich. Warum stellen wir Mig-

ranten ein? Weil wir davon ausgehen, dass die kulturellen Hintergründe ihnen 

bekannt sind.“ (B1)

Die Erhöhung des Anteils an Fachpersonal mit Migrationshintergrund gilt 
als ein Hauptpfeiler der interkulturellen Öffnung von Institutionen und 
wird im Bereich der Migrationsberatung aktiv betrieben.

Teilweise können die Berater auf Dolmetscherdienste zurückgreifen, 
welche entweder durch Freiwillige geleistet werden oder in Einzelfällen 
kostenpflichtig gebucht werden. An insgesamt fünf Standorten haben 
sich ehrenamtliche Strukturen entwickelt, welche bei der Verständigung 
eingesetzt werden können. Der Organisationsgrad reicht dabei von losen 
Listen mit Freiwilligen, welche im Bedarfsfall einspringen, über trägerin-
terne oder lokale Projekte, die als Dolmetscherpools dienen. Dabei entwi-
ckeln die Beratungsstellen mitunter kreative Modelle. So wurde an einem 
Standort eine Dolmetscherkartei aus ehemaligen Klienten gebildet, wel-
che sich bereit erklärt haben, im Bedarfsfall kontaktiert zu werden und auf 
ehrenamtlicher Basis zu übersetzen. Damit können auch seltene Sprachen 
abgedeckt werden. An manchen Orten besteht zudem die Möglichkeit, 
auf Integrationslotsen zurück zu greifen, welche von kommunaler Seite 
ausgebildet und teilweise aufwandsentschädigt werden und für Behör-
dengänge oder sonstige Kommunikationssituationen angefragt werden 
können. Insgesamt drei Berater geben an, vereinzelt auch professionelle 
Dolmetscher in Anspruch zu nehmen.
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Sind die Möglichkeiten organisierter Dolmetscherdienste nicht gegeben, 
greifen viele Berater auf die Hilfe fremdsprachiger Kollegen aus dem eige-
nen Haus oder anderen Institutionen zurück bzw. vermitteln die Klienten 
weiter, wobei sich auch hier häufig inoffizielle, auf persönlichen Einsatz 
zurückzuführende Kooperationsstrukturen entwickelt haben:

„Wir haben das eher so ein bisschen aufgeteilt mit den anderen Wohlfahrtsver-

bänden, […] von daher ist es schon so, dass ich oft jetzt auch Anrufe von den an-

deren Kollegen bekomme, wenn wir jetzt jemanden haben, der gar nicht mit der 

Sprache klar kommt, dass sie die einfach zu mir weiter schicken und wir haben 

dann aber Kollegen, die Polnisch oder Italienisch oder andere Sprachkompeten-

zen haben und dann gucken wir, dass wir uns da so ein bisschen austauschen. 

Aber das ist jetzt nicht so, dass wir sagen – wir haben da jemanden, der für die 

Italiener zuständig ist.“ (B6)

Die sprachliche Vermittlung durch Familienangehörige oder Freunde, 
welche durch die Klienten selbst organisiert werden, ist ebenfalls gängige 
Praxis:

„Aber das funktioniert sehr gut, das ist ohne Probleme. Meistens machen das 

sogar die Familien untereinander, weil die sowieso alle hier in der Beratung sind 

und wenn dann sich das ergibt, da wartet jemand noch und würde dolmetschen 

dann für denjenigen.“ (B10) 

Eine entscheidende Strategie, welche häufig betont wird, ist die klienten-
gerechte Verwendung der deutschen Sprache. So wird von allen Befragten 
bewusst Deutsch eingesetzt. Selbst in Fällen, wo dies nicht nötig wäre, 
werden Schlüsselbegriffe oder Beratungsziele zusätzlich auf Deutsch no-
tiert. Ist keine andere gemeinsame Sprache als Deutsch vorhanden, achten 
die Berater auf leichte Verständlichkeit, indem sie etwa Begriffe umschrei-
ben, aufzeichnen oder sich schlicht um eine einfache Ausdrucksweise 
bemühen: 

„Sprachbarrieren gibt’s natürlich, aber die gibt’s ja bei uns auch, wir führen unse-

re meisten Beratungsgespräche auch in Deutsch. Aber wir haben da vielleicht 

schon ein bisschen andere Standards entwickelt, dass wir einfaches Deutsch 

verwenden, deutlicher, langsamer.“ (B6) 



310 Ergebnisse der qualitativen Expertengespräche mit MBE-Beratern

Obgleich sprachliche Verständigungsschwierigkeiten gerade im Zusam-
menhang mit der Vereinbarung verbindlicher Beratungsziele mit zu den 
größten Herausforderungen gezählt werden, schlägt ihr Einfluss im Gros 
des Beratungsalltags überraschend wenig zu Gewicht. So wird die sprach-
liche Verständigung von keiner der befragten Stellen als wesentliche Be-
einträchtigung der Beratungstätigkeit empfunden. Dies ist einerseits auf 
die vielfältigen sprachlichen Kompetenzen der Berater zurück zu führen, 
aber insbesondere auch auf den flexiblen und kreativen Umgang mit Spra-
che und die Bereitschaft, sich auf die Klienten einzustellen. 

5.4.3.2  Weitere Herausforderungen und Belastungen der Beratungstä-
tigkeit

Obgleich in den Expertengesprächen nicht explizit danach gefragt wur-
de, fällt die ausgesprochen positive Darstellung der Berater hinsichtlich 
ihrer Tätigkeit auf. Sie bezeichnen ihre Arbeit vielfach als interessant und 
vielseitig sowie den Umgang mit der Zielgruppe als angenehm, da die 
Klienten in der Regel motiviert und froh über die Unterstützung seien. Als 
tatsächlich belastend werden – in Abgrenzung zu den deutlich vielschich-
tigeren „erschwerenden Faktoren“ der Beratung (vgl. Kap. 5.7) – nur ver-
einzelte Aspekte genannt. Dazu zählt zum Einen die Arbeit mit knappen 
Ressourcen. Die Herausforderung, einer steigenden Anzahl von Klienten 
mit immer diverseren Hintergründen und Anliegen gerecht zu werden, 
wurde häufig thematisiert:

„Es ist schon allroundmäßig hier, ja, in der Migration. Also, was hier manchmal 

an einer Vielfalt am Tisch ist, egal, jetzt nicht von den Sprachen, von den Her-

kunftsländern, von den Mentalitäten, Ethnien und dann noch eine Vielfalt an 

Themen, ich finde, das ist schon wirklich eine Herausforderung. Das macht es 

interessant, aber es ist eine Herausforderung.“ (B10)

„Belastend ist wirklich, wenn wir mehrere komplexe Situationen auf einmal 

haben, weil die Zeit […] Das ist, was mich wirklich belastet. Der Zeitdruck.“ (B5)

Als belastend wird zudem das Gefühl empfunden, angesichts von Notsi-
tuationen keine adäquate Abhilfe leisten zu können, sei es, weil der eigene 
Handlungsspielraum durch gesetzliche Regelungen (z. B. Aufenthalts-, So-
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zialrecht) oder strukturelle Defizite (z. B. Wohnungsmangel) eingeschränkt 
ist. Mehrere Berater berichten von einer Zunahme existenzieller Krisensi-
tuationen, insbesondere im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit:

„Es gibt durchaus da auch belastende Aspekte, ja, die wirklich nicht so einfach 

sind, weil es einfach tatsächlich auch Schicksale sind, die einen berühren und 

mitnehmen, klar. Kriegt man schon viel mit, wo man einfach an die Grenzen 

stößt als Berater.“ (B11)

Ein Punkt, der in den Gesprächen häufig zur Sprache kommt, ist das große 
Vertrauen, das den Beratern seitens der Klienten entgegengebracht wird. 
Prinzipiell wird dieses enge Vertrauensverhältnis als notwendige Basis 
und förderlicher Faktor in der Beratung gesehen (vgl. Kap. 5.7.1.2). Ab einer 
gewissen Intensität können die Vorteile jedoch ins Gegenteil umschlagen, 
wenn etwa die Eigenständigkeit der Klienten gebremst oder die Belastung 
für die Berater zu hoch wird. Die Schwierigkeit der Abgrenzung wird da-
her von mehreren Beratern betont:

 „Manchmal entstehen da auch persönliche Bindungen. Die müssen natürlich 

jetzt nicht so weit nahe gehen, aber besonders wenn man eine Sprache spricht, 

dann entsteht noch viel mehr Vertrauen. Das ist eigentlich irgendwo auch Sinn 

der Sache, denke ich mir. Deswegen suchen uns auch Menschen auf und kommen 

immer wieder. Aber dann ist es manchmal wichtig, sich selber abzugrenzen […] 

Dass wir uns nicht die Person, um Gottes Willen, binden, dass die dann jedes Mal 

mit jedem Schlag zu uns laufen.“ (B1)

„Andererseits ist wiederum diese psychischen und psychosozialen Probleme, die 

zunehmen, so dass das manchmal für mich sogar gefährlich wird […] Nirgendwo 

können die Klienten sich so öffnen wie hier und das ist für mich wirklich manch-

mal gefährlich.“ (B12) 

Die Herausforderung, die Balance zwischen positiver Beratungsbeziehung 
und professioneller Abgrenzung zu finden, ist allen beratenden Berufen 
inhärent. In der MBE ist sie durch die langfristige und intensive Beglei-
tung, die Vielzahl persönlicher Themen und nicht zuletzt durch den oft 
gemeinsamen kulturellen Hintergrund jedoch in besonderem Maße gege-
ben. 
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Als unterstützender Faktor wird vor allem die direkte Zusammenarbeit 
mit Kollegen genannt. Der Austausch mit Kollegen wird sowohl als inhalt-
licher Input in Bezug auf Fachfragen, aber auch als emotionale Stütze im 
Zusammenhang mit belastenden Fällen als wichtige Ressource erlebt. Der 
Aspekt wird auch von Beratern thematisiert, welche die Beratungsstelle 
allein besetzen und diesen Austausch entsprechend vermissen. Während 
die Klärung fachlicher oder organisatorischer Details in der Regel durch 
die Einbindung in Träger- oder Netzwerkstrukturen aufgefangen wird, 
wird immerhin von drei Beratern die Möglichkeit eines konkreten, fallbe-
zogenen Austauschs vermisst. Ähnlich wird die Kooperation mit Kollegen 
außerhalb der Beratungsstelle oder mit Netzwerkpartnern gesehen, wobei 
die Unterstützung hier vorrangig fachlich wahrgenommen wird. Auch 
Weiterbildungs- und Informationsangebote der Träger werden als wichti-
ge Ressource wahrgenommen.

5.5 Case Management in der MBE

Im Rahmen der Neukonzeption der MBE vom 1. Dezember 2004 wurde 
die Beratungsform des Case Managements (CM) als Arbeitsweise der Mi-
grationsberatung verbindlich festgelegt (vgl. Kap. 1.2.3). Im Rahmen der 
Klientenbefragung sollte daher ansatzweise auch ermittelt werden, inwie-
weit und unter welchen Voraussetzungen die Ratsuchenden von dieser 
Beratungsform profitieren (vgl. Kap 4.3.7; Kap. 4.4.5). Eine entscheidende 
Herausforderung stellte dabei die Abschätzung dar, ob die befragte Person 
überhaupt in ein CM eingebunden war, da dies den Klienten selbst oftmals 
nicht zwangsläufig bewusst ist. Ein Ziel der Expertengespräche bestand im 
Vorfeld der Fragebogenkonzeption somit darin, möglichst aussagekräftige 
Indikatoren für das Vorliegen eines CM zu entwickeln. Wie wird das Ver-
fahren in der Praxis gehandhabt, inwieweit haben die Klienten Einblick? 
Darüber hinaus wurden die Einschätzungen und Erfahrungen der Berater 
thematisiert. Welche Rahmenbedingungen begünstigen die Arbeit im CM, 
welche Vorteile nehmen sie wahr bzw. welche Schwierigkeiten können bei 
der Anwendung des Verfahrens im spezifischen Kontext der Migrationsbe-
ratung auftreten?



313Ergebnisse der qualitativen Expertengespräche mit MBE-Beratern

5.5.1  Handhabung des Verfahrens
 
Die Entscheidung, ob ein Fall ins CM aufgenommen wird, treffen die 
Berater in der Regel im Verlauf der ersten ein bis drei Konsultationen, 
wenn sich abzeichnet, dass ein komplexerer Beratungsbedarf vorliegt. Als 
Ausschlusskriterien werden vor allem klassische Kurzberatungen genannt, 
wenn also lediglich eine klar abgrenzbare Informationsweitergabe erfolgt, 
aber auch akute Krisensituationen, die ein aufwändiges Verfahren (zumin-
dest zeitweilig) nicht ermöglichen.

Zu den Kernelementen des CM zählt das gemeinsame Erarbeiten von 
Beratungszielen und Lösungsschritten in Form eines Förder- oder Hilfe-
plans (vgl. Kap. 4.3.7.2). Diese werden zwar von allen befragten Beratern 
erstellt, unterscheiden sich in der praktischen Handhabung jedoch erheb-
lich. Manche erstellen die Pläne als rein interne Dokumentation, welche 
sorgfältig im Hintergrund geführt wird, von den Klienten jedoch gänz-
lich unbemerkt bleibt. Andere erarbeiten die Ziele und entsprechenden 
Handlungsschritte durchaus gemeinsam mit ihren Klienten, händigen 
ihnen jedoch keinen Förderplan im klassischen Sinne aus. Ein offizielles 
Dokument gibt lediglich eine Beraterin (B6) manchen Klienten mit nach 
Hause. Der von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspfle-
ge (BAGFW) in Reaktion auf das Modellprojekt Integrationsvereinbarung 
entwickelte Muster-Förderplan, welcher den Beratungsstellen optional 
zur Verfügung steht, wurde in keiner der befragten Beratungsstellen ein-
gesetzt, ebensowenig das Instrument der Integrationsvereinbarung.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass auf die strukturierende Wirkung solcher 
Pläne verzichtet wird. Infolge der Erfahrung, dass große Teile der Ratsu-
chenden mit einem herkömmlichen Förderplan aufgrund sprachlicher 
und kognitiver Schwierigkeiten überfordert wären und der bürokratische 
Charakter des Dokuments eher abschreckend wirkte, haben viele Bera-
ter kreative und alltagstaugliche Lösungen gefunden. Manche zeichnen 
Lösungswege mit ihren Klienten grafisch auf und visualisieren so den 
„Fahrplan“ für die gemeinsam formulierten Ziele. Dabei achten sie darauf, 
das Vorgehen dem Sprach- und Verständnisvermögen ihrer Klienten an-
zugleichen: 
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„Ich muss ganz viel mit Gestik, Mimik arbeiten […] manchmal male ich auch, ich 

gebe es zu, ja? Manchmal muss man so einfach vorgehen, damit das eine Struk-

tur bekommt, ne? […] ob das unbedingt immer alles so schick aussehen muss, 

dieser Förderplan […] Weniger vielleicht, das muss nicht so toll ausformuliert 

sein, ja? Weil viele würden diesen komplizierten Satz, den man dann vielleicht als 

Ziel da formuliert, nicht mal unbedingt verstehen, ne? Und schlussendlich soll es 

ja eine gemeinsame Sache sein. […] Einen Plan zu erstellen, so nenne ich das, ja? 

Einen Plan, einen Weg. Und das verstehen eigentlich fast alle, ein Weg mit wel-

chen Schritten und da kommen sie an eine Kreuzung irgendwann und wo geht 

es dann weiter? Ja, so arbeite ich […] man muss eine einfache Sprache anwenden, 

ne? Das gehört zur interkulturellen Kompetenz einfach mit dazu.“ (B10)

Andere notieren die anstehenden Handlungsschritte bewusst nicht auf 
einem offiziellen Formular, sondern einem informellen Handzettel, den 
sie ihren Klienten als Aufgabe bis zum nächsten Treffen mitgeben:

„Die kriegen Papier auf die Hand. Jetzt kam ich dazu über, dass die Klienten für 

sich selber aufschreiben, was sie erledigen müssen. Und beim nächsten Mal sollen 

sie das Papierchen rausholen und wir gehen Punkt für Punkt durch […] Das wird 

wie in der Schule kontrolliert, ganz entspannt und manchmal auch eine Spritze 

Humor. Und dann funktioniert das.“ (B12)

„Wenn ich diese Unterlagen sehe, was die schon alles mitbringen. Und wenn ich 

überlege, mein Förderplan würde da in dieser Kippe einfach noch eins davon, 

noch eins davon. Und wenn das ein buntes Zettelchen, […] das jetzt mal gerade 

nur zum Abarbeiten ist und dann kann dieses Zettelchen meinetwegen auch ver-

schwinden. […] Ich drucke das nicht auf DIN A4, ich weiß wo es landet. Verstehen 

Sie? Ich möchte wirklich, dass dieses Schmierpapier-Zettelchen, dass das einfach 

irgendwo in der Tasche immer dabei ist.“ (B1)

Die erfolgreiche Umsetzung des Förderplans ist in hohem Maße von der 
Bereitschaft aller Beteiligten abhängig, die vereinbarten Schritte zu ver-
folgen. Zur Bekräftigung der Verbindlichkeit ist im klassischen Ansatz 
des CM das Unterschreiben des schriftlich fixierten Plans seitens aller 
Beteiligten vorgesehen (vgl. Kap. 4.3.7.2), was im Zuge der Integrationsver-
einbarung aufgegriffen und diskutiert wurde (vgl. Kap. 2.3.2/Borchers et al. 
2013: 31). Während die Erstellung von Förderplänen noch überwiegend als 
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hilfreiches Instrument erachtet wird, steht die Mehrheit der Berater der 
Handhabung, die Förderpläne zu unterschreiben – und unterschreiben zu 
lassen –, skeptisch bis klar ablehnend gegenüber. Eine institutionalisierte 
Anwendung der Unterschrift findet in keiner der Einrichtungen statt, 
lediglich drei Berater wenden diese Möglichkeit in manchen Fällen an. 
Als weitaus häufigster Grund für die Ablehnung wird eine abschreckende 
Wirkung genannt. Oftmals sei den Klienten, auch aufgrund von Sprach-
schwierigkeiten, nicht klar zu vermitteln, welchem Zweck die Unterschrift 
diene. Dies kann auf Seiten der Klienten zu Verunsicherung führen, da sie 
die Konsequenzen ihrer Unterschrift nicht abschätzen können oder mög-
licherweise bereits negative Erfahrungen in ähnlichen Situationen (z. B. 
das Unterschreiben von Wiedereingliederungsvereinbarungen in Jobcen-
tern) gemacht haben.

„Ich habe für mich festgestellt, alles, was mit irgendwie ein Touch mit Behörden 

hat, ist für die Klienten gleich vor einer Wand zu stehen. Die wollen das nicht 

und die haben auch Angst davor, dass sie damit nicht klarkommen, dass sie 

nicht verstanden werden. Und deswegen versuche ich die Atmosphäre gleich zu 

entspannen, wenn die Leute zu mir kommen. […] Ich sage nicht, dass wir einen 

Förderplan erstellen können und bitte nicht um eine Unterschrift. Weil damit 

wird die ganze Geschichte gleich vernichtet. […] Ich sage bloß, das sind meine 

Aufgaben und Sie kriegen von mir auch die Aufgaben, die wir das nächste Mal 

gemeinsam besprechen und schauen, was ich oder was Sie erreicht haben und 

dann gehen wir weiter, um das Ziel zu erreichen. Das funktioniert. Sobald ich 

sage: „Ach, hier ist ein Plan, das müssen Sie unterschreiben.“ „Ja, gut, ich überlege 

es mir.“ Und ich sehe meistens den Klienten nie wieder.“ (B12)

Zudem weisen drei der Berater darauf hin, dass das Einfordern einer Un-
terschrift der im Beratungsgeschehen gängigen Warnung vor dem Unter-
zeichnen von Dokumenten widerspricht: 

„Die haben ganz große Schiss, weil einerseits predigen wir: Bitte unterschreiben 

Sie nichts, wenn Sie nichts verstehen. Weil die oft Telefonverträge unterschreiben 

oder Zeitschriftenverträge. Danach kommen: „Habe ich nicht gemacht.“ „Doch, 

Ihre Unterschrift.“ […] Um das zu klären, geben wir viele Informationen. Jetzt 

sagen wir: Du musst unterschreiben…“ (B1)
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„Wir haben natürlich hier auch so diese banalen Kämpfe eben irgendwie so mit 

Menschen, die fünf Telefonverträge abgeschlossen haben, bei verschiedenen 

Anbietern. Und wir sagen: „Unterschreib nichts auf der Gasse“ oder so, ja? Und 

dann kommen sie zu uns und wollen irgendwas, und müssen gleich irgendwas 

unterschreiben, ja? […] Wir haben es für gut empfunden, das eben nicht zu ma-

chen, aus dem Grund auch. […] Also ich finde, man soll schon Vereinbarungen 

treffen und die absprechen, aber man muss es nicht unbedingt jetzt noch mit 

Unterschrift und so bestätigt haben.“ (B9)

Neben einem erhöhten Erklärungs- und Zeitaufwand seien die positiven 
Effekte der Unterschrift nach Ansicht vieler Berater vernachlässigbar. Eine 
Unterschrift seitens des Beraters wird von manchen zudem insofern als 
irreführend empfunden, als dessen verbindliches Engagement als Teil des 
professionellen Selbstverständnisses betrachtet wird, ein verbindliches Er-
reichen der Beratungsziele hingegen oft von externen Faktoren abhängig 
ist und mithin nicht garantiert werden kann. Selbst Berater, die die Unter-
schrift teilweise einsetzen, sprechen dem Unterzeichnen von Förderplä-
nen einen Mehrwert hinsichtlich einer erhöhten Verbindlichkeit ab:

„Aber […] es macht es nicht verbindlicher. Verbindlich macht es das, dass wir das 

gemeinsam hier erarbeiten, nicht die Unterschrift. Das ist jetzt nach einem Jahr 

meine Einschätzung. Da habe ich noch keinen Unterschied gesehen, ob die Un-

terschrift da jetzt einen Unterschied macht oder nicht.“ (B10)

Die für den Beratungsprozess nötige Verbindlichkeit suchen die Berater 
somit auf anderen Wegen zu fördern. Häufig kann auf eine hohe Eigen-
motivation der Ratsuchenden zurückgegriffen werden, welche durch das 
gemeinsame Erarbeiten der Ziele zusätzlich gestärkt wird. Eine stabile 
Beratungsbeziehung und Vertrauensbasis sind essenziell und werden 
von vielen MBE-Beratern als stark ausgeprägt wahrgenommen (vgl. Kap. 
5.7.1.2). Nicht zuletzt verdeutlichen die Berater bei der Umsetzung der 
Ziele auch die Eigenverantwortlichkeit der Klienten:

„Wobei ich von vorneherein sage: ‚Wir werden gemeinsam arbeiten, aber nur, 

wenn Sie mitarbeiten. Ich kann und möchte Ihre Aufgaben für Sie nicht lösen. 
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Wenn Sie einmal, zweimal unvorbereitet kommen und von mir erwarten, dass 

ich Ihre Aufgaben mache, dann sind Sie bei mir leider falsch.‘“ (B12)

Interessanterweise decken sich die Befürchtungen der Berater bezüglich 
einer abschreckenden Wirkung der Unterschrift nicht mit den Ergebnis-
sen der vorliegenden Klientenbefragung: Über 88 % der Befragten stimm-
ten der Aussage eher nicht (22,2 %) bzw. überhaupt nicht (66,2 %) zu, sich 
durch die geleistete Unterschrift unter Druck gesetzt gefühlt zu haben; 
61,7 % fanden die Unterschrift sogar uneingeschränkt hilfreich. Diese 
Beobachtung stimmt mit den Ergebnissen des Modellprojekts Integrati-
onsvereinbarung überein. Auch hier erfuhr die Unterschrift der Integrati-
onsvereinbarung deutliche Kritik seitens der Berater (Borchers et al. 2013: 
31f.), während von den Ratsuchenden selbst lediglich 8,5% angaben, sich 
durch die Unterschrift unter Druck gesetzt gefühlt zu haben (Borchers 
et al. 2013: 49). Eine abschließende Erklärung für diese Diskrepanz kann 
nicht gegeben werden. Denkbar wäre, dass das CM häufiger bei höher ge-
bildeten Klienten angewandt wird. Da die Teilnahmebereitschaft an empi-
rischen Studien mit höherer Bildung steigt, ist jedoch denkbar, dass unter 
den Befragten eine Verzerrung zugunsten höher gebildeter Personen 
besteht, welche das zugrundeliegende Konzept einer beidseitigen Unter-
schrift im CM leichter begreifen und von der intendierten Signalwirkung 
daher auch eher profitieren. Zudem handelt es sich bei den befragten 
Klienten, die einen Förderplan unterschrieben haben, um eine deutliche 
Minderheit. Es ist davon auszugehen, dass viele Voraussetzungen für den 
erfolgreichen Einsatz dieses Instruments wie etwa ausreichende Sprach-
kenntnisse, Reflexionsvermögen und Motivation bei denjenigen Klienten, 
deren Berater sich für das Erstellen und Unterschreiben eines schriftli-
chen Plans entschieden haben, in besonderem Maße vorhanden sind.

5.5.2 Bewertung des Case Management-Verfahrens 

5.5.2.1  Schwierigkeiten beim Einsatz des Case Management 

Die Arbeitsweise des CM wird von den Beratern grundsätzlich positiv 
eingeschätzt, jedoch wird nachdrücklich betont, dass die Anwendung 
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des Verfahrens nur unter bestimmten Voraussetzungen zielführend ist. 
Die intensive Form der Beratung stellt sowohl an die Berater als auch die 
Klienten hohe Anforderungen. Ziele müssen definiert und verschriftlicht, 
Lösungswege und Prioritäten reflektiert werden. Dies setze beträchtliche 
Sprachkompetenzen voraus, welche bei einem Großteil der Klienten 
nicht ausreichend gegeben seien: 

„Es gibt natürlich auch Menschen, die wenig selbständig sind oder, ja, grade 

wenn es Leute sind, die selbst in ihrer eigenen Sprache nicht alphabetisiert sind, 

die also sprachlich ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, da sehe ich auch 

Case Management jetzt nicht unbedingt als die beste Methode. Weil wir da sozu-

sagen zu wenig an den konkreten Zielen und Ergebnissen arbeiten können.“ (B9)

„Aber eigentlich die Kernarbeit des Case Managements bedarf einer guten 

Sprachkompetenz. Um die Verschriftlichung zu machen, braucht man auch 

dann wirklich schon sprachlich fit genug zu sein, um eben die eigenen Schritte 

zu machen. Und das, finde ich, ist die größte Leerstelle in der fachlichen Debatte, 

dass darüber nicht gesprochen wird.“ (B2)

Auch vermeintlich niedrigschwellige Voraussetzungen, wie regelmäßige 
Beratungsgespräche, können nicht selbstverständlich erwartet werden. 
Da die MBE in einer „Kommstruktur“ arbeitet, ist es den Ratsuchenden 
letztlich freigestellt, ob und inwieweit sie die Beratung in Anspruch neh-
men. In manchen Fällen brechen die Klienten die Beratung ab, etwa wenn 
sich erste Erfolge in Teilzielen einstellen und „dringendste“ Bedürfnisse 
gedeckt sind oder wenn externe Störfaktoren den ursprünglichen Plan 
kreuzen. 

„Wenn irgendwie so Vereinbarungen eben nicht eingehalten werden, ne? Also, 

das gibt es natürlich auch. Wir sprechen was ab, im Förderplan haben wir das 

und jenes vereinbart, und die machen das einfach nicht, ja? Oder es ist irgendein 

Teil erreicht, und irgendwie das reicht, und die kommen nicht wieder, ja? […] Die 

Person ist erst mal zufrieden, ein Bedürfnis ist gestillt, und weg sind die, ja? […] 

das ist nicht immer ein verbindliches Umgehen damit.“ (B7)

Das auf längere Zeit angelegte Beratungsverhältnis ist nur mit einem ho-
hen Grad an Motivation und Verbindlichkeit denkbar, welches seitens der 
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Klienten zumindest ein Grundverständnis des Beratungsansatzes erfor-
dert, um die nötige Ausdauer und Eigeninitiative aufrecht zu erhalten. 
Diese Faktoren sind häufig auch vom Bildungsgrad abhängig. 

„Wir haben halt auch manchmal wirklich ganz einfach strukturierte Klienten, 

wo’s nicht so einfach ist. […] Manchmal ist es auch ‚ne Mentalitätssache, das ist 

manchmal auch nicht so einfach – ‚Ja, so deutsch immer alles, Termine einhal-

ten und dann auch da sein…‘ […] Und es gibt manchmal auch Personen, die das 

einfach nicht verstehen – nicht weil sie’s nicht wollen, sondern weil sie‘s nicht 

können. Das gibt’s halt auch. Und mit denen ist es wirklich schwierig.“ (B6)

 
„Eigentlich sind wir angehalten, das so in den meisten Fällen eben durchzufüh-

ren. In allen Fällen macht es keinen Sinn. […] Ansonsten ist es mit Menschen, die 

eine gute Ausbildung mitbringen, und die selber irgendwie reflektieren können, 

was sie wollen, für die ist Case Management irgendwie auch eine gute Sache, ja? 

Also man kann Schritte verhandeln, die halten die Schritte ein, also, im besten 

Fall, ja? Und man kommt wieder neu zusammen und formuliert neu, und über-

legt neu. Und es geht irgendwie gut voran, ja? Aber ein großer Teil der Zielgruppe 

ist halt auch dazu nur schwer in der Lage, ja? Also Vereinbarungen zu halten, 

Termine einzuhalten und so, das ist schon problematisch.“ (B7)

Die Bereitschaft bzw. Möglichkeit, sich auf einen vergleichsweise aufwän-
digen Beratungsprozess einzulassen, ist teilweise nicht gegeben, z. B. wenn 
lediglich punktuelle Rückfragen vorliegen oder die akuten Lebensum-
stände der Person dies nicht zulassen:

„Also wenn jemand einen unmittelbaren Konflikt hat, also, was weiß ich, nicht 

weiß, wo er nachts schlafen soll oder so, mit so jemandem kann man kein Case 

Management-Verfahren eingehen, ja? Also, da geht es darum, irgendwie die 

Bedürfnisse zu befriedigen, und Hilfestellung dazu leisten.“ (B7)

Als erschwerender Faktor für die Durchführung eines CM in der Migrati-
onsberatung wird zudem von vielen Beratern der erhöhte Zeitaufwand 
problematisiert. Einerseits wird der Arbeitsumfang der Berater durch die 
Dokumentation erhöht, andererseits erfordert das Verfahren auch inten-
sivere Beratungseinheiten mit den Klienten. Der höhere Klärungsaufwand 
muss zudem in der Regel vor dem Hintergrund sprachlicher Schwierig-
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keiten bewältigt werden. Dies wird häufig in direktem Widerspruch zum 
ohnehin hohen Beratungsbedarf erlebt:

„Aber: Wir haben es nicht mit Deutschsprachigen zu tun. […] Es gibt Leute, die 

sehr viel Zeit brauchen. Wenn man nicht der Sprache mächtig ist, man braucht 

auch sehr viel Zeit, um auf den Punkt zu kommen zum Beschreiben und dann so 

viel Zeit brauchen wir wiederum, um denen manches verständlich zu machen, 

ja?“ (B5)

„Ansonsten ist es natürlich so, dass der Bedarf zu hoch ist und wir am Ende 

natürlich grade für Case Management dann auch zu wenig Zeit haben, ne. Also 

wenn es darum geht, wirklich, ja ein Beratungsgespräch von einer Stunde auch 

durchzuführen, um eben an Zielen auch arbeiten zu können, habe ich im Prinzip 

zu wenig Zeit.“ (B9)

Die für das CM substanzielle Kooperation mit anderen Akteuren erfordert 
einerseits von den MBE-Beratern als „Schnittstellen-Manager“ eine gute 
Kenntnis der lokalen Institutionen und Regeldienste, setzt andererseits 
aber auch eine tatsächlich funktionierende Kooperation mit diesen Stel-
len voraus. Als Schwierigkeit auf struktureller Ebene wurde diesbezüglich 
häufig die erschwerte Kooperation mit anderen Regeldiensten, insbeson-
dere dem Jobcenter, thematisiert (vgl. Kap. 5.7.3). 

„Und […] dadurch geht sehr viel Energie und sehr viel Zeit, sinnlose Beratungszeit 

verloren, um irgendwelche Dinge zu klären und die Menschen kommen einfach 

mit dieser Fragestellung sehr viel, ne, was Sozialrecht betrifft. Das heißt, da gibt 

es einen ganz hohen Klärungsbedarf und der geht aber nicht zu klären, weil kei-

ne Erreichbarkeit da ist. Ich möchte sozusagen immer mitgehen, das geht nicht, 

als Berater kann ich nicht bei jedem zweiten Fall zum Jobcenter mitlaufen.“ (B9)

Neben einer aufgrund struktureller Gegebenheiten oftmals erschwer-
ten Erreichbarkeit der jeweiligen Ansprechpartner wird die mangelnde 
Verbindlichkeit der Kooperation mit den Regeldiensten bemängelt. Viele 
MBE-Berater sehen sich noch immer nicht als gleichwertige Akteure im 
sozialen Raum, das Prinzip der koordinierten Weiterleitung läuft damit 
ins Leere: 
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„Wir kommen nicht aus dem Gesundheitsbereich. Wir haben kein klassisches 

Budget. Case Management ist budgetgebunden. Wir können nichts einkaufen, 

wir sind viel schwächere Akteure als die Case Managerin im Gesundheitsbereich. 

Und Auftrag ist auch ein bisschen schwierig. […] Wir haben weder die finanzielle 

Einkaufsmacht noch haben wir tatsächlich eine Verfügungsmacht über lokale 

Dienste. […] Das ist für die völlig irrelevant, was eine MBE-Stelle in dem gleichen 

Bezirk macht. […] Eine Fallmanagerin, ein Fallmanager im Jobcenter würde nie 

im Leben sagen, dass sie sich einbinden lassen bei uns in unser Case Manage-

ment. Wir sind nichts. Also für die jetzt mal.“ (B2)

„Ich identifiziere Problembereiche im Case Management. Und eigentlich bin ich 

ja nur der Planer, im Idealfall. Und habe dann andere Akteure. Die gibt es aber 

nicht. Oder diese Akteure sprechen nur Deutsch und verweigern sich oder dürfen 

nicht mit uns arbeiten. […] und halt eben im Netz […] das uns gar nicht natürlich 

als Hauptakteur akzeptiert. Da es ja einfach ganz viele andere Hauptakteure gibt 

und sich natürlich auch nicht von uns verplanen lassen oder selbst irgendwie 

Kopf im Verfahren sein wollen.“ (B2)

5.5.2.2 Die Stärken des Case Managements

Zu den meistgenannten Vorteilen des CM zählen die Zielgerichtetheit und 
Strukturierung des Beratungsprozesses – gleichermaßen für die Klienten 
als auch die Berater selbst. Wesentliche Indikation für die Anwendung die-
ses Handlungskonzepts sind komplexe Bedarfs- und Bedürfnissituationen. 
Dies ist insbesondere bei Neuzuwanderern der Fall, welche sich oftmals 
mit ähnlichen grundlegenden Schritten konfrontiert sehen, z. B. Erwerb 
der deutschen Sprache, Suche nach einer Wohnung und einem Arbeits-
platz oder Umgang mit den Behörden. Hier wird das CM als zielführende 
Methode gesehen, die Vielzahl der Aufgaben gemeinsam mit den Klienten 
zu strukturieren und die MBE als koordinierende Stelle im Feld der sozia-
len Akteure zu etablieren: 

„Und da ist es relativ unkompliziert und da passt auch Case Management sehr 

gut, weil man wirklich von Anfang an diesen Prozess begleitet, ihn mit steuert 

und mit koordiniert, dass die Leute hier sich gut zurechtfinden und ihre Aufga-

ben selbständig machen können, ne. Da ist es, glaube ich, sehr klar, ne. Und das 
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funktioniert auch gut, weil die Leute in der Regel erstens sehr gewillt sind, hier 

schnell sich zurechtzufinden, mit der Sprache zurechtzufinden, also zurecht-

zukommen, eine Wohnung zu finden, Schule, Kindergarten und diese ganzen 

Dinge zu erledigen. Und da kann man Schritt für Schritt im Netzwerk natürlich 

mit dem Partner, Jugendmigrationsdienst oder wer da noch mit dazugehört, 

Schwangerschaftsberatungsstelle und so, zusammenarbeiten, Jobcenter, Sozial-

amt, Ausländerbehörde. Das läuft eigentlich sehr gut und das finde ich auch sehr 

sinnvoll, dass es da sozusagen eine Stelle gibt, die das in der Hand hat und ein 

Stück diesen Prozess halt steuert.“ (B9)

Auch die systematische Förderung von Selbständigkeit und der Anspruch, 
den Klienten als Experten in eigener Sache in den Beratungsprozess ein-
zubinden und schrittweise Verantwortung zu übertragen, wird äußerst 
positiv bewertet. Das Sichtbarmachen von Kompetenzen und die erfahr-
baren Fortschritte stärken zudem das Selbstvertrauen der Klienten in ihre 
eigenen Fähigkeiten:

„Man hat die Übersicht über die Problemlagen, man kann die Fortschritte nach-

vollziehen und die Erfolge […] auswerten. Ich versuche die Ziele klein zu setzen, 

damit die Erfolge sichtbar bleiben und das motiviert natürlich die Klienten 

weiter.“ (B12)

Um ein personenbezogenes und passgenaues Unterstützungssystem zu 
gewährleisten, sieht das CM die Einbindung interdisziplinärer Akteure vor. 
Der damit verbundene Ausbau von Integrationsnetzwerken, eine verstärk-
te Kooperation, die Nutzung fachlicher Ressourcen und kurzer Kommuni-
kationswege wird sehr geschätzt, sofern sie funktionieren. 

„Ja, wie gesagt, das ist für Klienten als auch für mich persönlich eine Erleichte-

rung zu wissen: Ich muss nicht alles machen, ich muss nur wissen, wer hilft mir 

dabei? Wer kooperiert mit mir, wer macht mit mir einen Einsatz? Und der Klient, 

es ist gut für ihn zu wissen: Ich bin nicht allein und für diesen Part habe ich den 

einen Ansprechpartner und das andere ist jemand anderes, der mich dabei un-

terstützt.“ (B5)

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das CM von den Be-
ratern jedoch nicht per se als geeignetes Verfahren eingeschätzt wird. Vor 
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allem kognitive und sprachliche Fähigkeiten seitens der Klienten und 
funktionierende und verbindliche Kooperationen auf struktureller Ebene 
werden als wesentliche Voraussetzungen für ein effizientes CM genannt. 
Gerade im Bereich der Zusammenarbeit mit den lokalen Regeldiensten 
wird von vielen Beratern nach wie vor Verbesserungsbedarf gesehen.

Die einzelnen Kernelemente und Instrumente des CM werden von Berater 
zu Berater, jedoch auch in Abhängigkeit von den jeweiligen Ratsuchenden 
unterschiedlich gehandhabt. Die Transparenz des Verfahrens und den 
Grad der Einbindung machen die Berater oftmals davon abhängig, wie 
„fit“ sie ihre Klienten einschätzen. Da der bürokratische Anstrich des CM 
teilweise als abschreckend empfunden wird und die Formularsprache 
als zu komplex, wird auf Formalitäten weitgehend verzichtet. Stattdes-
sen versuchen die Berater pragmatisch und mit einfachen Mitteln den 
Beratungsprozess zu strukturieren. So werden vorhandene Fertigkeiten 
und Ressourcen der Klienten durchaus gemeinsam abgeklopft, aber nicht 
unbedingt gleich zu Beginn im Rahmen einer komplexen Datenerfassung 
registriert. Statt eines umfassenden Förderplans bekommen die Klienten 
oftmals nur die nächsten konkreten Schritte notiert, die Gesamtübersicht 
liegt beim Berater. Die Verbindlichkeit wird eher durch intensive Interak-
tion als durch Formalitäten gefördert, da sie laut Berater im Zweifelsfall 
ohnehin nicht eingefordert werden könne. Eine kontraktähnliche Form 
des Förderplans und insbesondere die Unterschrift werden von der Mehr-
zahl der Berater somit, wie bereits in vorhergehenden Studien und Fach-
gesprächen, nicht als sinnvoll erachtet und nicht praktiziert.

Im Vorfeld der Klientenbefragung war die Erkenntnis wichtig, dass durch 
das Fehlen manch offensichtlicher Verfahrensformalitäten vielen Klienten 
ihre Einbindung ins CM nicht bewusst gewesen sein dürfte. Andererseits 
wird in den Expertengesprächen deutlich, dass die Berater die inhärenten 
Ziele des Verfahrens, wie Klärungshilfe und Strukturierung des Integrati-
onsprozesses, Stärkung von Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit 
der Klienten oder Schaffen einer verbindlichen Beratungsbasis, unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen effizient durchsetzen. Das Beispiel vieler 
pragmatischer Umsetzungsstrategien der Berater zeigt, dass auch Perso-
nen mit geringeren Sprach- und Bildungskompetenzen durchaus von den 
Stärken des Verfahrens profitieren können. Der dazu notwendige Zeitrah-
men ist nach Ansicht vieler jedoch nicht ausreichend gegeben. 
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5.6 Feedback der Klienten

Im Rahmen der Interviews wurden die MBE-Berater auch nach dem 
Feedback ihrer Klienten befragt. Im Vordergrund stand dabei die Frage, 
wie die Berater die Zufriedenheit ihrer Klienten mit der Beratungsleistung 
einschätzen bzw. in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen Unzu-
friedenheit geäußert oder von den Beratern wahrgenommen wird. 

Alle befragten Berater berichteten von überwiegend sehr positiven Rück-
meldungen der Ratsuchenden. Vereinzelt beschrieben Berater gar eine 
aus ihrer Sicht überhöht positive Wirkung, die der MBE von den Klienten 
zugeschrieben wird:

„Ja, Feedback ist sehr gut, also die Leute sind, betonen das fast zu positiv, indem 

sie eben so ausdrücken: Ja, Sie sind die Einzigen und ohne Sie wären wir hier 

völlig verloren gegangen und hätten überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt. Das 

stimmt natürlich in dem Sinne nicht. Aber so ist das Feedback der Leute. Die sind 

schon sehr/überaus positiv eingestellt.“ (B1)

Auch vermuten die meisten Berater unter ihren Klienten ein hohes Maß 
an „Zufriedenheit“ mit der MBE, was sich grundsätzlich mit dem zentra-
len Ergebnis der Klientenbefragung deckt, dass über 95 % aller Befragten 
mit der Beratung in der MBE sehr zufrieden (73,4 %) bzw. eher zufrieden 
(21,8 %) sind. Gleichwohl weisen die Berater teils dezidiert darauf hin, 
dass eine entsprechende Bewertung ausschließlich aus Sicht der Klienten 
selbst erfolgen sollte und halten sich vor diesem Hintergrund mit einer 
Einschätzung zur Zufriedenheit zurück, wenngleich sie eine positive Re-
zeption des Angebots durch ihre Klienten durchaus wahrnehmen.

„Das, was ich hier […] tagtäglich erlebe, das ist die große Zufriedenheit. […] Aber 

ich sollte die Frage lieber an die Klienten stellen.“ (B12)

Bemerkenswert ist dabei, dass die Mehrheit der Berater vor allem von 
Ausdrücken der „Dankbarkeit“ berichten, die ihnen vonseiten der Ratsu-
chenden entgegengebracht werden. 
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„Ja, ich sag in den allermeisten Fällen, sind die Leute sehr sehr dankbar, dass es 

uns gibt.“ (B4)

„Also die meisten sind wirklich sehr dankbar für/wirklich Dankbarkeitsgefühl. 

Und die versuchen dann auch ein paar Mal Pralinen mitzubringen oder so was 

und dann sage ich schon von vorneherein ‚Also Sie müssen wirklich gar nichts, 

also ich bekomme für diese Stelle mein Gehalt und ich bin sehr zufrieden damit‘.“ 

(B12)

Insgesamt deutet die von fast allen Beratern beschriebene, ausgeprägte 
Dankbarkeit der Klienten darauf hin, dass die MBE für die Klienten wäh-
rend des Integrationsprozesses eine starke Entlastung darstellt und zudem 
als migrationsspezifisches Beratungsangebot von den Klienten überaus 
wertgeschätzt wird. 

Als Gründe für die positive Bewertung der MBE durch die Klienten wer-
den von den Beratern vor allem die Möglichkeit der muttersprachlichen 
Beratung sowie der kostenlose Charakter des Beratungsangebots genannt. 
Außerdem wird auch darauf hingewiesen, dass die MBE aufgrund ihres 
Mandats, zugewanderte Personen zu unterstützen, ohne dass hierfür mo-
netäre oder anderweitige Gegenleistungen eingefordert werden, per se auf 
positives Feedback stößt.

„Aber was eben ja auch nicht so überraschend ist. Wenn jemand hilft und unter-

stützt, führt das [schmunzelnd] zu positiven Reaktionen.“ (B2)

Unzufriedenheit nehmen die Berater eher vereinzelt bei Klienten wahr, 
deren Anliegen aufgrund struktureller oder rechtlicher Rahmenbedingun-
gen nicht oder nicht vollständig geklärt werden konnten. Zurückführen 
lässt sich dies in solchen Fällen teils darauf, dass die Klienten die Kompe-
tenzen und den Einflussbereich der Migrationsberatung für erwachsene 
Zuwanderer überschätzen, sodass der Grund für die Nichterreichung eines 
Beratungsziels des Klienten im Unvermögen der MBE gesehen wird:

„Also, wenn bei uns Beschwerden ankommen, dann ist es halt echt so eine Ge-

schichte, weil vielleicht Leute sich vorgestellt haben: Wir können in Dingen hel-

fen, wo wir es einfach nicht können und wo es einfach nichts gibt.“ (B2)
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In den meisten Fällen jedoch, in denen das ursprüngliche Anliegen eines 
Klienten aufgrund rechtlicher oder struktureller Hindernisse oder be-
schränkter Kompetenzen der MBE nicht (final) geklärt werden kann, wirkt 
sich dies aus Sicht der Berater nicht per se negativ auf die Zufriedenheit 
der Ratsuchenden aus. Vielmehr seien die meisten Klienten durchaus in 
der Lage, diese strukturellen Hürden auch wahrzunehmen und diese bei 
der Bewertung der originären Beratungsleistung der MBE zu berücksich-
tigen. 

„Ja, ich sag in den allermeisten Fällen sind die Leute sehr sehr dankbar, dass es 

uns gibt […] auch wenn wir Nein sagen müssen, aus rechtlichen Gründen, es geht 

so nicht, wie Sie sich das so vorstellen.“ (B4)

„Da kommt keine Kritik, ne? Zumindest mir nicht zu Ohren. Vielleicht eben, wenn 

es jetzt dann um Aufenthaltsgefährdung und dann sind vielleicht mehr Hoffnun-

gen oder Ängste, aber auch da kommt nicht unbedingt ein negatives Feedback, 

sondern das hängt ja dann mit der Situation zusammen, ja? Wenn es jetzt da um 

eventuell Verlust der Aufenthaltserlaubnis oder irgendwas geht, das hängt ja jetzt 

dann nicht mit der Arbeit der Beratungsstelle zusammen, sondern damit, dass 

die Situation so kritisch ist, wie sie ist, ja?“ (B10)

Diese Einschätzung der Berater deckt sich mit dem Ergebnis der quanti-
tativen Befragung, dass viele Beratene, deren Problemsituation sich nicht 
verbessert oder gar verschlechtert hat, mit der Beratung in der MBE den-
noch zufrieden sind und diese als hilfreich empfanden (vgl. Kap. 4.4.6.2). 

5.7  Beratungserfolg im Spannungsfeld: Begünstigende und er-
schwerende Faktoren 

Im Rahmen der Interviews wurden die zwölf Berater sowohl direkt als 
auch indirekt nach Faktoren gefragt, die einen Beratungserfolg im Sinne 
einer Befähigung zu „selbständigem Handeln in allen Angelegenheiten des 
täglichen Lebens“ positiv und negativ bedingen. Die genannten Einfluss-
größen beziehen sich dabei sowohl auf die erfolgreiche Gestaltung des 
Beratungsprozesses an sich als auch auf die Erreichung der Ziele der Bera-
tung. Die Ergebnisse, die zu großen Teilen Übereinstimmungen mit jenen 
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der Klientenbefragung aufweisen und Aufschluss über notwendige Rah-
menbedingungen für einen erfolgreichen Beratungsablauf geben, werden 
im Folgenden näher erläutert. 

5.7.1  Allgemeine Einflussfaktoren

5.7.1.1  Qualität der sprachlichen Verständigung

Ein wichtiger Einflussfaktor für den Beratungserfolg ist aus Sicht eines 
Großteils der befragten MBE-Berater die Qualität der sprachlichen Ver-
ständigung zwischen Berater und Klient. Eine gemeinsame Muttersprache 
oder mindestens eine gute sprachliche Verständigungsbasis wird dabei vor 
allem als begünstigend für den Tiefgang und die Intensität des Beratungs-
prozesses wahrgenommen und somit als förderlich für die Effektivität 
und Effizienz der Migrationsberatung erachtet. Im Umkehrschluss wirkt 
sich eine schlechtere sprachliche Verständigungsbasis einschränkend auf 
die Intensität des Austauschs, das Erkennen von Problemlagen der Klien-
ten sowie die Möglichkeit aus, sensible Themen mit angemessener Vor-
sicht und Feingefühl zu besprechen. 

„Durch die Sprache kann man natürlich viel tiefer und viel auch effektiver arbei-

ten, ne. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich hätte mit Dolmetscher diesen Bera-

tungsprozess begleiten müssen oder in einer Fremdsprache vielleicht noch, dann, 

glaube ich, wäre es niemals zu dieser Intensität gekommen.“ (B9)

„… Sprache ist schon unser wichtigstes Instrument, es bleibt natürlich kompli-

ziert, wenn man sich sozusagen nur ein bisschen verständigen kann, ne, wenn 

jetzt eine afghanische Familie zur Beratung kommt, die vielleicht ein bisschen 

Deutsch kann, den Integrationskurs abgeschlossen hat, aber vielleicht auf einem 

Niveau zwischen A1 und A2 sich verständigen kann, das bleibt natürlich total 

kompliziert. Ne, weil man eben, wie gesagt, nicht immer einen Dolmetscher dazu 

organisieren kann und die Zusammenhänge, die Fragestellungen so kompliziert 

sind, dass man dann mit Grundkenntnissen da nicht weit kommt/das ist sicher-

lich eine große Herausforderung in der Arbeit, ne.“ (B9)

„Also auch, wenn es dann darum geht, familiäre Probleme zu erkennen, zu the-

matisieren, wenn dann die Sprache fehlt, ja? Das sind schon Grenzen.“ (B10)
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Darüber hinaus steuert eine gute sprachliche Verständigungsbasis auch 
indirekt zum Beratungserfolg bei. So ist die Verständigung in einer Spra-
che, in der der Klient sich sicher fühlt, dem Abbau von Hemmungen zu-
träglich und fördert somit die Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen Berater und Klient (vgl. Kap. 4.4.4.1). 

„… besonders wenn man eine Sprache spricht, dann entsteht noch viel mehr 

Vertrauen. Das ist eigentlich irgendwo auch Sinn der Sache, denke ich mir. Des-

wegen suchen uns auch Menschen auf und kommen immer wieder.“ (B1)

„Natürlich, weil die natürlich Russisch können und dann, das ist auch meine 

Muttersprache. Und das ist in dem Sinne natürlich […] großer Vorteil, dass da 

auch eigentlich so gut wie keine Hemmungen bestehen. Dass da eher sofort 

sozusagen zur Sache geht.“ (B1)

5.7.1.2  Vertrauensverhältnis 

Ein Vertrauensverhältnis zwischen Berater und Klienten stellt in der so-
zialen Arbeit eine wichtige Grundlage für eine gelungene Beratung dar. 
Vertraut ein Klient seinem Berater und erwartet er von diesem „Hilfe, 
Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit und (…) Verschwiegenheit“, erleichtert ihm 
dies, sich „auf der Basis eines Angenommen-Seins zu öffnen“ und „die 
Deutungen [des Beraters] eher annehmen können“ (Schäfter 2010: 103). 

Auch viele der befragten MBE-Berater sehen das Vertrauen ihrer Kli-
enten in ihre Person und ihre Arbeit als wichtige Voraussetzung für die 
Beratung. Um im speziellen Kontext der MBE ein Vertrauensverhältnis 
aufzubauen, ist es aus Sicht der Berater dabei unter anderem notwendig, 
die Abgrenzung der MBE zu den mit ihr kooperierenden Behörden und 
Regeldiensten geltend zu machen, denen viele Klienten oftmals ängstlich 
oder misstrauisch gegenüber stehen. Den Klienten ist, so schildern die 
Berater, die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der MBE gegenüber den 
Regeldiensten sowie ihr auf Freiwilligkeit basierender Charakter oftmals 
nicht bewusst. Um eine Vertrauensbasis herzustellen, wird es deswegen als 
wichtig erachtet, den Klienten gegenüber den Unterschied zwischen MBE 
und Behörden zu verdeutlichen. Hierzu gehört insbesondere, den Klienten 
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gegenüber die Parteilichkeit der Berater und den „zwanglosen“ Charakter 
der MBE zu unterstreichen:

„Jeder weiß, dass wir gegen Ausländerbehörde auch unsere Zähne zeigen können. 

Das heißt, wir sind anders, nicht Mitarbeiter der Ausländerbehörde. Das muss 

man auch deutlich machen. Sonst, die Klienten haben Schiss davon, ne, das ist 

auch wichtig. Diese Vertrauen dürfen wir nicht verlieren.“ (B1) 

5.7.1.3  Beratungsthemen 

Teils steht der Grad des Beratungserfolgs auch in Abhängigkeit von den 
Anliegen, mit denen die Klienten die Migrationsberatung aufsuchen. 
So wurden die Berater im Rahmen der Interviews unter anderem dazu 
befragt, in welchen Themenbereichen die MBE überwiegend zu einer 
Verbesserung der Situation der Klienten beitragen kann und in welchen 
Bereichen sie aufgrund ihres Mandats oder ihrer Kompetenzen an Gren-
zen stößt. 

Insgesamt werden nur wenige Bereiche genannt, in denen die MBE keine 
oder kaum Hilfestellungen leisten kann. Von Schwierigkeiten, die Klienten 
zu unterstützen, berichten die Berater unter anderem in den Bereichen 
„Wohnungsmarkt“ und „Integration in den Arbeitsmarkt“, da hier häufig 
strukturelle Probleme (zu wenig Wohnraum, Qualifikations-Mismatch, 
knappes Arbeitsplatzangebot) der Erreichung des Beratungsziels entge-
genstehen (vgl. Kap. 4.4.6.2). 

Von einzelnen MBE-Mitarbeitern werden darüber hinaus Probleme bei 
der Beratung von Klienten beschrieben, die sich mit psychischen Proble-
men an die MBE wenden. So sei es hier eine Herausforderung, passende 
Anlaufstellen zu finden, an welche die Klienten weitergeleitet werden 
können. Als Gründe hierfür werden sprachliche Verständigungsprobleme, 
aber auch eingeschränkte Kapazitäten der psychologisch-therapeutischen 
Beratungsstellen empfunden. Gleichwohl können die Berater der psy-
chologischen Betreuung der Klienten nicht selbst nachkommen, da hier-
für die Ausbildung, das Know-How und teils ebenso eine ausreichende 
sprachliche Verständigungsbasis fehlt: 
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„Die Grenzen. Schwierig wird es bei […] psychischen Belangen und psychischen 

Problemen und vielleicht auch akuten familiären Problemen, weil manchmal 

um so in die Tiefe zu gehen, reicht die Sprache nicht aus. Es gibt auch vielleicht 

zu wenig Angebote, gerade auch in der psychosozialen Beratung oder gar thera-

peutische Geschichten gibt es zu wenig oder müssten die Sprachkenntnisse eben 

auch so gut sein. Also da gerät man an Grenzen, ja?“ (B10)

„Also, es gibt schon auch Frauen, Männer, die traumatisiert sind offensichtlich, 

also. […] Also, die brauchen dann eine ganz andere Form von Beratung. Das ist 

dann natürlich schwierig: Inwieweit können die Deutsch? Inwiefern finden die 

dann irgendwie, die wirklich psychische Probleme haben, also inwieweit kann 

man für die so eine Anschlussberatung finden, ja? Also, sind die in der Lage, 

irgendwo hinzugehen, oder die Psychologen sind ja alle auch sehr überlastet, 

ne?“ (B7)

„Was mit psychischen Krankheiten sozusagen zu tun hat. […] Suchtberatung, 

Suchtkrankheiten(-)Beratung können wir gar nicht.“ (B1)

Können die Klienten nicht an entsprechende Angebote vermittelt werden, 
bleiben die MBE-Stellen beizeiten die einzigen Anlaufstellen für die Klien-
ten mit psychischem Behandlungsbedarf. Eine Beraterin schildert, dass für 
sie hieraus teils Situationen entstehen, die sie als bedrohlich empfindet. 

„Nirgendwo können die Klienten sich so öffnen wie hier und das ist für mich 

wirklich manchmal gefährlich.“ (B12)

5.7.2 Einflussfaktoren aufseiten der Klienten

5.7.2.1  Bildungsniveau und Deutschkenntnisse

Etwa die Hälfte aller befragten Berater stuft die Deutschkenntnisse und 
das Bildungsniveau der Klienten als Einflussfaktoren auf die Wirkung der 
Migrationsberatung, insbesondere hinsichtlich der Dauer des Beratungs-
prozesses, ein. So nehme die Beratung von Klienten mit einem vergleichs-
weise niedrigen Bildungsniveau und geringen Sprachkenntnissen längere 
Zeit in Anspruch. Ein hoher Bildungsgrad der Ratsuchenden wirkt sich 
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hingegen förderlich auf die benötigte Beratungszeit aus. Gefragt nach der 
Realisierbarkeit des Ziels, eine Beratung innerhalb von drei Jahren abzu-
schließen, geben Berater an:

„...allerdings ist das wirklich sehr vom, sagen wir mal auch vom Bildungsgrad 

und von Sprachkenntnissen abhängig, ne. Also jemand der sozusagen nicht 

qualifiziert ist und es in drei Jahren auch nicht schafft, die Sprache, sagen wir mit 

dem Niveau A2 zu lernen, dort bleibt es schwierig, dort bleibt es problematisch. 

Oder dort ist dann auch […] ein längerer Zeitraum als drei Jahre nötig. Aber wenn 

ein gewisser Bildungsgrad vorhanden ist und die Leute auch schaffen, die Spra-

che zu lernen, dann ist das realistisch.“ (B9) 

„Wenn jetzt jemand als Analphabet hierher kommt und erst mal drauf warten 

muss auf einen Platz in dem Alphabetisierungskurs, dann dauert das ein Jahr 

und dann hat er wahrscheinlich noch nicht die Voraussetzung, um überhaupt 

noch weitergehen zu können. Also da braucht man, denke ich, noch mehr Zeit. 

Aber in anderen Fällen reicht manchmal ein Jahr […], ja? Wenn jetzt die nieder-

ländische Krankenschwester kommt, da ist das relativ schnell abgearbeitet alles, 

ja?“ (B10)

Das Bildungsniveau wird dabei aus zweierlei Hinsicht als Einflussfaktor 
für einen potenziell schnelleren Beratungserfolg begriffen. Einerseits neh-
men die Berater die Wichtigkeit formeller Bildungs- und Berufsqualifika-
tionen für die Arbeitsmarktintegration wahr. So stelle sich die Vermittlung 
in den Arbeitsmarkt bei Personen mit geringer formeller Qualifikation 
häufig als schwieriger dar als bei (hoch-)qualifizierten Personen: 

„Also, das ist auch ein Riesenproblem, dass viele von unseren Menschen hier 

irgendwie auch nicht so eine tolle Berufsausbildung oft mitbringen, ja? Und 

dann ist es sehr schwer, jemanden in die Arbeit zu bringen irgendwie, oder da zu 

unterstützen.“ (B1) 

„Aber nehmen wir an, jemand, der, ich sage mal, es gibt auch Leute, die in 

der Heimat keine Schulbildung genossen haben, eventuell hier, Sie wissen, in 

Deutschland ein ganz anderes System. Ohne eine Qualifikation, ohne eine Aus-

bildung, ist sehr, sehr schwierig.“ (B5)
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Andererseits wird ein höheres Bildungsniveau vereinzelt auch als förder-
lich für die direkte Zusammenarbeit zwischen Klient und Berater gesehen. 
Demnach fällt es den Beratern in der Zusammenarbeit mit höher gebilde-
ten Klienten teils einfacher, Förderpläne zu strukturieren und umzuset-
zen, während derselbe Prozess mit Klienten mit vergleichsweise niedrigem 
Bildungsniveau eher langsamer und kleinteiliger angegangen wird.

„Und es gibt so Leute, die leider in der Heimat die Schule nicht besucht haben 

oder nur zwei oder drei/ bis zu der zweiten oder dritten Klasse die Schule besucht 

haben oder sogar, also, oder ohne Schulabschluss von der Schule abgegangen 

sind, bei denen muss man ein bisschen, also das Tempo ist langsamer. Das ist 

klar. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtiger mit denen zusammenar-

beiten.“ (B5)

Im Bereich der Deutschkenntnisse verhält es sich ähnlich. Einerseits kön-
nen Deutschkenntnisse ausschlaggebend für die Qualität der direkten 
Zusammenarbeit zwischen Berater und Klient sein. Dies verhält sich vor 
allem dann so, wenn Deutsch die hauptsächliche Verständigungsbasis der 
Beratung ausmacht. Andererseits sind Deutschkenntnisse der Klienten 
auch hinsichtlich der Vermittlung an die Regeldienste zentral. So setzt 
eine eigenständige Kooperation der Klienten mit teils noch in geringem 
Ausmaß interkulturell geöffneten Behörden oder Regeldiensten zumin-
dest ein gewisses Maß an Deutschkenntnissen voraus.

„Also, die Vermittlung an die […] Erziehungsberatungsstelle, das ist, wenn 

Sprachschwierigkeiten da sind, ist das ja fast ein Ding der Unmöglichkeit, ja?“ 

(B10)

Gleichzeitig gilt die Beherrschung der deutschen Sprache grundsätzlich 
als ein den Integrationsprozess begünstigender Schlüsselfaktor, der auch 
von den Beratern als solcher wahrgenommen wird. Insbesondere die Inte-
gration in den Arbeitsmarkt sei dabei vom Niveau der Deutschkenntnisse 
abhängig. Viele Berater berichteten in diesem Zusammenhang vor allem 
von Schwierigkeiten aufseiten ihrer höher gebildeten Klienten, die zwar 
durchaus sehr gute fachliche Qualifikationen aufweisen, deren sprachliche 
Kompetenzen der Aufnahme einer Tätigkeit aber entgegenstehen. 
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„Durchaus, ja, wir haben da polnische IT-Studenten oder […] ehemalige Studen-

ten, die tatsächlich da nicht so einfach eine Arbeit finden, ja? Obwohl es jetzt ja 

die gesuchten Facharbeiter wären, aber trotzdem, weil sie tatsächlich grade mal 

so B2-Niveau sprechen, durchaus immer noch so aufgrund ihrer Sprachfähigkeit 

als Nichtqualifizierte wahrgenommen werden.“ (B11)

5.7.2.2  (Zuzugs-)Alter der Klienten

Als ein weiterer Faktor, der die Effizienz und Wirkung der MBE beeinflus-
sen kann, wird von den Beratern das Alter der Klienten bzw. das Alter zum 
Zeitpunkt des Zuzugs nach Deutschland genannt. 

So gestalte sich der Integrationsprozess bei Klienten, die erst in höherem 
Lebensalter nach Deutschland gezogen sind, oftmals schwieriger. Dies 
wird von den Beratern daran festgemacht, dass das Erlernen der deut-
schen Sprache als Schlüsselfaktor für soziale und strukturelle Integration 
mit höherem Lebensalter schwerer fällt. Da sich dies beispielsweise er-
schwerend auf die selbständige Kommunikation der Klienten mit Be-
hörden und sonstigen Regeldiensten auswirkt, sind die Klienten oftmals 
länger auf die MBE angewiesen als für den vorgesehenen Zeitraum von 
drei Jahren: 

„Aber das gibt Leute, die doch ein bisschen mehr Zeit brauchen, aber trotzdem 

kommen sie dahin. Nur, ich wiederhole noch mal, das gibt Leute, die, ganz 

vorsichtig jetzt geäußert, wenn jemand in der Heimat, das sind meine persön-

lichen Feststellungen, kann schon Bildung gehabt haben und mit 45, 40, 45 

nach Deutschland kommt, er wird in dem Sinn handlungsfähig werden, aber er 

wird niemals diese Selbständigkeit erwerben, dass er sagt: ‚Ich kann selbst mit 

verhandeln, ich kann selbst meine Briefe lesen, ich kann selbst meine Schreiben 

formulieren.‘“ (B5) 

„Bei Familienmitgliedern, die tatsächlich sehr spät in ihrem Leben nach Deutsch-

land gekommen sind, nicht mehr gut Deutsch sprechen können, Deutsch lernen 

können/Analphabeten waren, da gibt es durchaus Einschränkungen, die nicht 

korrigierbar sind in diesem/ Feld, ja? Das ist so. Und da, klar, da gibt es jetzt keine 

spezifische ethnische Gruppe, die da hervorragt oder die da besonderen Bedarf 
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hätte, sondern das ist wirklich bei Personen, die tatsächlich so in ihrem Lebens-

feld nicht/sehr spät gelernt haben, sich in Deutschland mit der deutschen Spra-

che auseinanderzusetzen. Da wird es umso schwerer natürlich, das ist ganz klar. 

Jetzt bei jüngeren Leuten ist das natürlich nicht so der Fall.“ (B11) 

Gleichzeitig weisen die Mitarbeiter der MBE darauf hin, dass der Bedarf 
an sozialen Hilfsangeboten mit fortschreitendem Alter generell zunimmt. 
Beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund eines Wit-
wer- oder Witwenstatus sind ältere Personen tendenziell stärker und 
beständiger auf die Unterstützung sozialer Dienste angewiesen. Dass viele 
ältere Klienten sich dabei an die MBE wenden, erklärt sich laut Aussagen 
der Berater durch das oftmals über lange Zeit gewachsene Vertrauensver-
hältnis zum Berater. Insbesondere bei älteren Klienten ist eine zeitliche 
Beschränkung der Beratung sowie die Zielsetzung, „selbständiges Handeln 
in allen Bereichen des täglichen Lebens“ zu ermöglichen, daher zu relati-
vieren. 

„Und explizit bei uns habe ich mit vielen alleinstehenden, vereinsamten, alten 

Menschen zu tun, die schon alleine wegen des Alters viele Probleme nicht selber 

lösen können.“ (B12)

„Ja. Erschwerend kommt dann oftmals so hinzu, wenn so dann im Alter noch 

Behinderungen oder körperliche Einschränkungen entstehen, die dann das 

Lebensfeld dann noch enger werden lassen, ne, da ist das natürlich umso schwie-

riger, da noch mal/ Also da kann man sich dann, dann ist man abhängig von 

Institutionen.“ (B11)

„Für die jungen Leute, die hier ihre Ausbildung genossen haben, das ist natürlich 

realistisch, aber für die mittlere Generation und ältere Generation ist schwierig. 

Die brauchen eine Anlaufstelle, wo sie hingehen können und Unterstützung 

bekommen. Und dort, wo sie Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, gehen die 

hin.“ (B12)
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5.7.2.3  Psychosoziale Situation der Klienten

Als entscheidend für den Beratungserfolg im Sinne einer Förderung der 
sozialen, beruflichen und sprachlichen Integration der Klienten ordnen 
Berater teils auch die psychosoziale Situation der Ratsuchenden ein. So 
beraten die befragten MBE-Mitarbeiter nicht selten auch Klienten, die 
sich in psychischen oder familiären Not- bzw. Problemlagen befinden. In 
diesen Fällen ist oftmals zunächst eine Krisenintervention bzw. Klärung 
der psychosozialen Situation notwendig, bevor beispielsweise Fragen zu 
beruflicher oder sozialer Integration in den Blick genommen werden kön-
nen.

„Ich sage mal, was begünstigt natürlich den Lernerfolg, das ist eine abgesicherte 

Alltagssituation. Das heißt wenn die Wohnung stimmt. Wenn Familienleben 

stimmt. Ich muss schon sagen, eine Umsiedlung, oder Umzug nach Deutschland, 

das bereitet auch sehr viele Schwierigkeiten, warum auch immer Menschen das 

tun. Aber das ist auch sehr viele, eine große psychische Belastung. Und deswegen 

ist die Frage natürlich, […] dass diese Belastung dann auch irgendwie reguliert 

wird. Dass jeder seine Aufgabe hat, seinen Weg geht und dass alles mehr oder 

weniger funktioniert. Dann denke ich mir, kann man sich auf die Sprache kon-

zentrieren, auf die Ausbildung und so weiter.“ (B1)

„Oder es kommt vor, dass dann halt andere Störungen innerhalb von so einem 

Sozialsystem wie so einer Familie dann auftauchen, ja, und die muss man dann 

oftmals halt erst wieder so als Krisenmanagement dann bewältigen, bevor man 

dann wieder auf diese normale - in Anführungsstrichen - Ebene geht, ne? […] 

Das kommt sehr häufig vor, ne, dass man dann irgendwelche/zwischendurch 

bestimmte Krisensituationen erst bewältigen muss, ja.“ (B11)

5.7.2.4  Motivation und Erwartungen an den Integrationsprozess 

Als ein den Beratungsprozess begünstigender Faktor kann die von vielen 
Beratern beschriebene, außerordentlich hohe Motivation der Klienten 
gewertet werden, mit welcher letztere die MBE aufsuchen. 
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So berichtet ein Gros der Berater, dass die Ratsuchenden die Beratung, vor 
allem bezüglich ihrer beruflichen und sprachlichen Integration, mit teils 
sehr ambitionierten Vorhaben beginnen. Die hohe Motivation unter den 
Klienten wird vom Großteil der Berater als ein Merkmal beschrieben, das 
der ansonsten sehr heterogenen Gruppe grundsätzlich gemein ist: 

„Aber eigentlich, am Anfang erlebe ich immer die Menschen sehr motiviert und 

sehr/auch zielstrebig, jetzt hier gut anzukommen, Sprache zu lernen, eine Arbeit 

zu finden, sich zurechtzufinden, Staat und Gesellschaft zu verstehen.“ (B9)

„Ansonsten was allen gemeinsam ist: Wer neu hierher kommt oder relativ kurze 

Zeit hier ist, ist meistens hochmotiviert.“ (B10)

„Der gute Wille, finde ich, ist bei den allermeisten Leuten da, zu schauen, dass 

sie für ihr Leben einen selbständigen Umgang finden können, ja. Und dass sie 

da auch letztendlich in ihrem Umfeld soweit integriert sind, dass sie eben nicht 

mehr jetzt uns benötigen, ja, und als Beratungsstelle aufsuchen.“ (B11) 

 
„Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das ist eine sehr interessante Zielgruppe, 

Migranten, weil es einfach Menschen sind, die mit sehr viel Energie und sehr 

viel, ja, Mut auch herkommen. Sonst würden sie es nicht so weit schaffen. Das ist 

eigentlich sehr interessant.“ (B9)

Nicht selten jedoch stoßen die Klienten, wie viele Berater berichten, im 
Laufe der Zeit auf Schwierigkeiten und Hürden, ihre Integrationsbestre-
bungen in die Praxis umzusetzen. Eine starke Diskrepanz zwischen den 
hohen Ambitionen der Klienten und deren Umsetzbarkeit offenbart sich 
am häufigsten hinsichtlich der Integration auf dem Arbeitsmarkt. So fällt 
es vielen Klienten schwer, eine Arbeitsstelle zu finden, was neben gene-
rellen strukturellen Hindernissen auch oft durch ihre (noch) geringen 
Deutschkenntnissen bedingt wird. Auch der Spracherwerb selbst gestaltet 
sich für einen Teil der Klienten herausfordernder als erwartet. Vor diesem 
Hintergrund schlägt die anfängliche Motivation der Klienten oftmals in 
Frustration um, die von den Beratern aufgefangen werden muss:

„Also, das ist, finde ich, das ist bei fast allen zu erkennen, dass viele von Anfang 

an sich alles vorstellen könnten und hochmotiviert sind und das aber im Laufe 
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der Jahre dann vielleicht irgendwann mal ein bisschen weniger wird, weil viele 

Sachen dann vielleicht nicht gehen.“ (B10)

„Was dann manchmal ein bisschen/sozusagen wo die Motivation dann unter-

wegs verloren geht, weil es eben mit der Sprache so schwer ist und weil die Leute 

merken, wie schwer es ist auch in den Arbeitsmarkt reinzukommen und so weiter, 

ne. Wo man dann natürlich viel Beratungszeit auch damit verwenden kann, um 

diese Motivation, die am Anfang unbedingt da ist, auch hochzuhalten, ne. Und 

die Leute aktiv zu halten mit der Energie, die sie eigentlich mitbringen, ne.“ (B9) 

„Deswegen ist auch meine Aufgabe zu versuchen, diese Leute aus dieser Frust-

ration rauszuziehen und zu sagen: Ich habe noch 21 Jahre oder 50 Jahre bis zur 

Rente. Sie können noch versuchen. Es ist aber […] nicht einfach.“ (B12) 

Es ist dabei erwähnenswert, dass es laut Einschätzungen der Berater gera-
de auch höher qualifizierte Personen sind, deren Hoffnungen insbesonde-
re hinsichtlich der Integration auf dem Arbeitsmarkt enttäuscht werden. 

„… und vielleicht ist es sogar tatsächlich für Akademikerinnen und Akademiker 

noch viel, viel schwieriger teilweise, die brauchen auch viel länger, und es gibt 

halt eine sehr hohe Erwartung, dass es einen riesengroßen englischsprachigen 

Arbeitsmarkt […] gebe.“ (B2)

„… da gibt es durchaus zielstrebige Leute, die da ihre konkreten Wünsche haben, 

eben auch in Deutschland zu arbeiten, die aber auch wiederum nicht so einfach 

realisierbar sind, ja? Wenn wir hochqualifizierte Leute hier haben, die aber auf-

grund ihrer sprachlichen Barriere diese hohe Fachqualifikation nicht in einem 

guten Job umsetzen können, dann frustriert es die natürlich, ja?“ (B11) 

Zusammenfassend ist die hohe Motivation der MBE-Klienten von großem 
Vorteil für die Migrationsberatung. Teils lassen sich die hohen Ambitionen 
der Klienten jedoch langsamer als erwartet realisieren. Vor diesem Hinter-
grund wird auch eine gewisse „Frustrationstoleranz“ auf Klientenseite von 
den Beratern als förderlich eingestuft. 
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5.7.3 Strukturelle Rahmenbedingungen 

5.7.3.1  Qualität der Kooperation mit Regeldiensten

Insbesondere im Case Management-Verfahren kommt einer Kooperation 
zwischen der MBE und unterschiedlichen Regeldiensten eine hohe Be-
deutung zu. Vor diesem Hintergrund erklärt es sich, dass die Berater einer 
funktionierenden Kooperation mit den Regeldiensten eine hohe Wichtig-
keit für den Beratungserfolg zusprechen. Dabei werden unterschiedliche 
Faktoren genannt, die aus Sicht der Berater die Qualität der Kooperation 
bedingen.

Als grundsätzlich begünstigend wird eine enge und intensive Kooperati-
on und Abstimmung mit den Regeldiensten gewertet. Von den Beratern 
wird dabei insbesondere der Mehrwert einer engen Kooperation mit dem 
Jobcenter hervorgehoben. So führe ein gemeinsam abgestimmtes, zielge-
richtetes Arbeiten der MBE-Berater und der Arbeitsvermittler zu Syner-
gien zwischen den Maßnahmen beider Einrichtungen und erhöhe so die 
Wahrscheinlichkeit, den Klienten erfolgreich zu vermitteln. 

„Das funktioniert sehr, sehr gut mit dem Jobcenter. Es ist auch so […], es hat sich 

natürlich da auch rumgesprochen im Jobcenter, dass einzelne Vermittler hier 

auch anrufen und man jetzt gemeinsam überlegt, […] weitere Maßnahmen für 

denjenigen, ja? So oder sich da austauscht. Jeder hat sein Blickfeld und sich da 

einfach austauscht (…). Da kann man ganz viel erreichen, weil es sieht hier nicht 

gut aus mit Arbeit.“ (B10)

Mangelnde Abstimmung zwischen den Institutionen führe, wie eine Be-
raterin schildert, hingegen im ungünstigsten Falle dazu, dass auf jeweils 
unterschiedliche Ziele hingearbeitet wird oder sich mit dem Klienten 
vereinbarte Maßnahmen gar widersprechen. 

Als wichtiger Faktor wird weiterhin das Vorhandensein eines direkten An-
sprechpartners in den Behörden und Regeldiensten gewertet. Eine solch 
institutionalisierte Zusammenarbeit ermöglicht aus Sicht der Berater 
einen reibungslosen Ablauf der Kooperation, da Erreichbarkeit gesichert 
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und eine feste Kontaktperson verfügbar ist, was vor allem eine zeiteffizi-
ente Bearbeitung von Anliegen ermöglicht. Eine befragte Beraterin fasst 
die Kooperation mit dem Jobcenter, in dem ihr ein fester Ansprechpartner 
zugeteilt ist, überaus positiv zusammen:

„Ich habe eine Telefonnummer, ich kann anrufen, ich sage: ‚Wir kommen morgen 

vorbei. Das klärt sich alles unkompliziert, perfekte Zusammenarbeit.‘“ (B9)

Besteht hingegen keine direkte Ansprechperson, so wirkt sich dies negativ 
auf die Kooperation mit der entsprechenden Behörde aus und behindert 
auch den geplanten Ablauf des Beratungsprozesses. Durch fehlende An-
sprechpartner sind die Berater oftmals darauf angewiesen, sich an die 
zentralen Informationsstellen zu wenden, erhalten hier selten konkrete 
oder personenbezogene Informationen zum Anliegen ihrer Klienten und 
können keine festen Termine vereinbaren. So wiederum verzögert sich der 
Ablauf des Beratungsprozesses.

„Die Hauptproblematik, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon, ist die Er-

reichbarkeit, also dass die Mitarbeiter nicht erreichbar sind, […] und dadurch 

geht sehr viel Energie und sehr viel Zeit, sinnlose Beratungszeit verloren.“ (B9) 

„Ich würde sagen im Allgemeinen ist es sehr schwer, den richtigen Ansprechpart-

ner bei den Behörden zu finden. Man landet eben irgendwo im Callzentrum und 

man versucht, das Problem zu schildern und ist eher unwahrscheinlich, dass das 

gelöst wird.“ (B12) 

„Also, die sind nicht sofort erreichbar. Gibt es Situationen, die vielleicht aus mei-

ner Sicht schneller erledigt werden könnten, wenn der Sachbearbeiter für uns 

sofort erreichbar wäre.“ (B5) 

Dass eine etablierte Zusammenarbeit mit festen Ansprechpartnern in den 
Institutionen oftmals fehlt, wird von den Beratern jedoch nicht auf eine 
Verweigerung der jeweiligen Institutionen oder Mitarbeiter zurückge-
führt. Vielmehr wird ein großes Problem unter anderem in einer starken 
Fluktuation der Angestellten in den betreffenden Einrichtungen gesehen, 
die den Aufbau verlässlicher Kontakte erschwert:
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„… was gelingt, ist, dass wir zu einzelnen Mitarbeiterinnen guten Kontakt auf-

bauen können, wo es dann auch überhaupt kein Problem ist. Das Problem ist nur, 

dass die Fluktuation extrem hoch ist. Ne, also wenn man zu einer Teamleiterin 

guten Kontakt aufgebaut hat, dann ist die in einem Jahr wieder weg und dann 

fängt man wieder von vorne an. Das ist sehr problematisch.“ (B9)

„Das problematische ist aber, […] bei Jobcenter oder bei ARGE, sage ich mal, so 

wie das durch Weiterbildungen auch miterfahre, da werden die Mitarbeiter auch 

sehr schnell gewechselt.“ (B1)

Als erschwerender Faktor bei der Kooperation mit den Regeldiensten im 
Sinne einer erfolgreichen Vermittlung ihrer Klienten hierher wird ver-
einzelt auch das Ausmaß der interkulturellen Öffnung der betreffenden 
Einrichtungen genannt. Obwohl die MBE-Berater Verbesserungen in den 
letzten Jahren durchaus wahrnehmen, seien die Mitarbeiter in den Ein-
richtungen und Behörden teils immer noch wenig für den Umgang mit 
Personen mit Migrationshintergrund geschult. Besonders sprachliche Ver-
ständigungsschwierigkeiten zwischen den Klienten und den behördlichen 
Mitarbeitern stellen hierbei eine Hürde dar. Dabei ist es weniger proble-
matisch, dass den Ratsuchenden keine muttersprachlichen Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen. Vielmehr seien die behördlichen Mitarbeiter 
nicht ausreichend auf die Verständigung mit Personen mit Migrationshin-
tergrund bzw. schlechten Deutschkenntnissen geschult.

„Die Rahmenbedingungen sind insgesamt besser geworden im Laufe der Jahre, 

aber die sind dann auch noch ausbaufähig. Vor allem die interkulturelle Öffnung 

von Behörden und die Funktionen ist ein Thema, was entwicklungsfähig ist.“ 

(B12)

„Also wir würden eher gern im Moment ein bisschen mehr Klienten zu den 

Regeldiensten schicken […] Aber es ist oft auch etwas schwierig, die Klienten 

weiterzuvermitteln… Weil die Strukturen in den allgemeinen […] Diensten, die 

sind sehr wenig […] Ansprechpartner für unsere Klienten […] Wir führen unsere 

meisten Beratungsgespräche auch in Deutsch. Aber wir haben da vielleicht schon 

ein bisschen andere Standards entwickelt, dass wir einfaches Deutsch verwenden, 

deutlicher, langsamer […] sprechen…ja, also es ist manchmal schwierig mit der 

Weitervermittlung.“ (B5) 
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„Es gibt alle möglichen, wunderbar reguläre Dienste, aber die haben sich mit 

interkulturellem Hintergrund/wissen nichts und die können mit diesen Personen 

auch nicht umgehen. Und das ist auch schwierig.“ (B12)

Letztlich erschwert es dieser Sachverhalt den Beratern, ihre für sie vorge-
sehene Rolle als „Integrationsmanager“ wahrzunehmen, die eine Konzen-
tration auf die Vermittlung der Klienten und das übergeordnete „Manage-
ment“ des Integrationsprozesses impliziert.
 
Neben einer teils noch wenig vorangeschrittenen interkulturellen Öff-
nung wird eine Weitervermittlung der Klienten aus Sicht einiger Berater 
auch dadurch erschwert, dass in einigen Behörden die Bearbeitung des 
Tagesgeschäfts im Vordergrund steht und wenig Zeit für die Beratung der 
Klienten bleibt, d.h. dafür, die behördlichen Vorgänge eingängig und auch 
für Klienten mit geringeren Deutschkenntnissen verständlich zu erklären. 
Dabei wird durchaus eingeräumt und betont, dass dies seitens der Behör-
den mit mangelnden zeitlichen Ressourcen zusammenhängt:

„Aber vielleicht noch, es gibt viele Behörden – ich denke, das hängt mit Zeitdruck 

oder Unterbesetzung zusammen – die haben keine Zeit, das den Leuten richtig zu 

erklären. Und unsere Erfahrung ist, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und 

nachvollziehbar die Situation schildert, den Hintergrund erklärt, dass die das 

verstehen können, mit einfachen Worten, dann können die auch ein Nein akzep-

tieren oder verstehen, warum das nicht geht. Ich sag oft, der meint es nicht böse 

mit Ihnen da bei dem Amt X, aber der ist halt an seine Vorschriften gebunden, er 

oder sie kann halt nicht anders.“ (B5) 

„Es hakt ja ganz oftmals nicht, dass da nur Leute überall in den Verwaltungen 

sitzen, die böswillig sind. Das ist ja überhaupt gar nicht der Fall. Sondern einfach 

ganz extrem am Rand ihrer physischen Kapazitäten, und wenn dann noch Spra-

che als Zusatzbelastung […] dazukommt, […] kommen da halt noch mal blöde 

Reaktionen herüber.“ (B2)

Letztlich erkennen die Berater als erschwerenden Faktor bei der Koope-
ration mit den Regeldiensten die „Rückverweisung“ an die MBE durch 
die Regeldienste. So werden vonseiten der Regeldienste, meist aufgrund 
von Sprach- und Verständigungsschwierigkeiten, teils aber auch aufgrund 
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genereller Überlastung, teilweise Klienten an die MBE (zurück-)verwiesen. 
Für die Berater bedeutet dies, dass sie in einigen Fällen zusätzlich zu ihrer 
Vermittlertätigkeit auch die fachliche Beratung der Klienten übernehmen 
müssen:

„eine […] Geschichte, die ich spannend finde, ist so, im Idealfall die Allgemein-

beratung verweist an die Regeldienste, dass wir halt so eine Gegenbewegung 

haben.“ (B2)

„Gerade alle Wohnungslosen-Institutionen können nicht mehr, da geht gar 

nichts mehr. Und dann sagt man: ‚Aber ihr seid doch die Migrantenberatung. 

Dann müsst ihr euch doch um die Wohnungslosigkeit kümmern.‘ Wir sagen: ‚Wir 

sind doch nicht die Wohnungslosenberatung, da müsst ihr mal gucken, wie ihr 

das hinkriegt mit einem, und wir arbeiten ja auch zusammen, aber man kann 

jetzt nicht alle, nur weil sie Migranten sind, zu uns‘/Und wir haben dann alle 

Spezialthemen auch mitabzuarbeiten.“ (B2) 

„Weil das Jugendamt, da sind wir wieder bei so einem Regeldienst, ja? Ganz 

schnell geht das alles wieder zurück zur Migrationsberatung, obwohl wir ja 

eigentlich erst mal eine Migrationsberatung sind, um an andere Hilfen, Regel-

dienste zu verweisen. Hier kommt es irgendwann wieder zurück, weil die Regel-

dienste dann vielleicht doch in dem Moment da/oder das schwierig ist, da Hilfen 

zu installieren.“ (B10)

„Ja, ja. Klar, wir können versuchen, den sozialpsychiatrischen Dienst, den es 

hier als Angebot vom Gesundheitsamt gibt, ne, mit zu involvieren. Aber auch da 

machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das Thema zurückkommt zu uns, 

ne? Weil der Regeldienst dann in dem Moment damit auch erst mal überfordert 

ist, ja?“ (B10)

5.7.3.2  Strukturelle Gegebenheiten vor Ort

Entscheidend für den Beratungsverlauf und -erfolg wirken sich weiterhin 
die strukturellen Gegebenheiten vor Ort aus, innerhalb derer die Mig-
rationsberatung durchgeführt wird und auf die sich die Berater in ihren 
Vermittlungs- und Eingliederungsbemühungen beziehen. Insbesondere 
in strukturschwachen Regionen, die beispielsweise durch demografischen 
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Wandel, hohe Erwerbslosigkeit oder eine schwache soziale Infrastruktur 
gekennzeichnet sind, haben die Berater Schwierigkeiten, ihre Zielvorgabe 
der Integrationsförderung umzusetzen, da gerade die Integration durch 
die äußeren Bedingungen erschwert wird. 

„… also man kann jetzt gut beraten, derjenige kann auch ganz motiviert sein, 

aber wenn das Drumherum, und jetzt meine ich nicht das Netzwerk, sondern die 

Begebenheiten hier drum herum nicht stimmen, ist es schwierig, was zu organi-

sieren.“ (B10)

Dabei gestaltet sich vor allem die Unterstützung bei der beruflichen In-
tegration in Regionen schwierig, in denen die Arbeitskräftenachfrage 
gering und die Konkurrenz um knappe Ressourcen auf dem Arbeitsmarkt 
stark ausgeprägt ist. Unabhängig von der Motivation der Klienten und den 
Bemühungen der Berater gestaltet sich eine Vermittlung in den Arbeits-
markt in derartigen Zusammenhängen schwierig. 

„Ja, also manchmal, das hängt dann oft an den Rahmenbedingungen, tatsäch-

lich. Also ich denke, wir können 1.000 schöne Bewerbungen schreiben irgendwie 

so, und wenn der Markt das nicht hergibt, ist das schwierig, ja?“ (B7)

Weiterhin wird von Beratern in strukturschwächeren und von demogra-
fischem Wandel betroffenen Regionen eine ausgedünnte soziale Infra-
struktur bemängelt, die es erschwert, die Klienten an geeignete soziale 
Regeldienste zu verweisen und somit der eigentlich „koordinierenden“ 
Aufgabe der MBE nachzukommen. 

„Das Problem ist hier, es gibt natürlich noch vereinzelt Angebote, klar, es gibt 

eine Schwangerenkonfliktberatungsstelle, es gibt auch noch eine Schuldnerbe-

ratungsstelle, es gibt eine Verbraucherberatungsstelle […], aber dieses Verweisen, 

was ja eigentlich auch Aufgabe der Migrationsberatung ist, ist hier manchmal 

relativ schwierig, weil es gibt nicht ausreichend Sachen, wohin man verweisen 

kann. [lacht] Ja? Sagen wir es mal so.“ (B10) 

„… mittlerweile ist es so, dass die Rahmenbedingungen hier durch diese, ich sage 

jetzt mal so ganz allgemein, durch diesen demografischen Wandel relativ schwie-

rig hier werden zunehmend im ländlichen Raum […]. Es gibt keine Kitaplätze 
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mehr, es gibt keine Ärzte mehr, es ist schwierig dann natürlich für die Migranten. 

Sicherlich wäre es auch schwierig für Einheimische, das zu organisieren, aber 

doppelt schwierig für Migranten.“ (B10)

Weniger in ländlichen Regionen als vielmehr in Großstädten wird als 
strukturelles Hindernis einer erfolgreichen Beratung zudem der ange-
spannte Wohnungsmarkt betrachtet. 

„Wohnen ist definitiv ein Bereich, wo ich immer sage: (…) Achselzucken, denn da 

sieht es richtig schlecht aus. Der Markt ist ganz übel. Und wenn Sie auch noch 

auf Mietobergrenzen angewiesen sind, weil Sie irgendwie ergänzenden Leis-

tungsbezug haben, dann müssen Sie ganz lange suchen.“ (B2) 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine erfolgreiche Beratung 
im Sinne einer Unterstützung bei der Integration und der Förderung der 
Selbständigkeit der Migranten immer auch von sozialen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen des Umfeldes abhängig ist. 

5.7.4  Einflussfaktoren aufseiten der Berater

5.7.4.1  Weiterbildung 

Wichtiger Einflussfaktor für die Qualität der MBE ist aus Sicht der Befrag-
ten weiterhin eine kontinuierliche fachliche Weiterqualifizierung der Be-
rater. Da die MBE zu einem sehr breiten – und sich ständig erweiternden – 
Themenspektrum berät (vgl. Kap. 5.3), müssen die Berater in einer Vielzahl 
an Fachfragen auf dem neuesten Informationsstand sein. Insbesondere 
mit rechtlichen Neuerungen, speziell in den stark nachgefragten Berei-
chen Aufenthalts- und Sozialrecht, müssen sich die Berater stets erneut 
vertraut machen. Teils gehen die Berater der Informationsbeschaffung 
dabei selbständig nach, teils steht aber auch unterstützendes Personal zur 
Verfügung, das die Berater über relevante Entwicklungen informiert. 
 

„Also […] wenn wir uns nicht ständig informierten, also, wir machen unsere Ar-

beit, wir sind die Fallmanager sozusagen, ja? Und dann haben wir die Leute um 

uns herum, die dafür sorgen, dass wir immer auf dem aktuellsten Stand mit den 

Informationen sind, sonst würde das nicht funktionieren.“ (B5)
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„Ja, und sich natürlich auch einfach mit den gesetzlichen Grundlagen beschäfti-

gen. […] Ich weiß gar nicht, wie da formal/wie viel Zeit dafür eigentlich vorgese-

hen ist. Also, ich muss schon auch die ganze Zeit in Newslettern reingucken.“ (B2)

Darüber hinaus werden von den Trägern regelmäßig Fortbildungsange-
bote für die Berater organisiert. Insgesamt stellt vor diesem Hintergrund 
die Bereitschaft, sich fortwährend weiterzubilden, aus Sicht der Befragten 
eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgsträchtige Beratung im Rah-
men der MBE dar:

„Das absolut Wichtigste ist natürlich, man darf nie seine Lernbereitschaft aufge-

ben.“ (B2)

5.7.4.2  Interkulturelle Kompetenz 

Wichtige Voraussetzung für eine wirkungsvolle Beratung sind zudem die 
interkulturellen Kompetenzen der Berater. Neben Fremdsprachenkennt-
nissen – die als überaus wichtig eingeordnet werden – gehört hierzu aus 
der Sicht vieler Berater auch ein Verständnis für den kulturellen Hinter-
grund der Ratsuchenden. Dabei kann es durchaus von Vorteil sein, wenn 
Berater und Beratener eine ähnliche (kulturelle) Herkunft haben:

„Wenn die Leute mich verstehen, dann funktioniert diese Verständigung nicht 

nur im sprachlichen Bereich. Auch kultureller Bereich. Warum stellen wir Mig-

ranten ein? Weil wir gehen davon aus, dass die kulturellen Hintergründe müssen 

ihnen bekannt sein. Das heißt, interkulturelle Kompetenz wäre das Schlagwort.“ 

(B3) 

Neben sprachlich-kulturellen Gemeinsamkeiten werden auch ähnliche 
Migrationserfahrungen und Zuwanderungsgeschichten sowie das 
hieraus erwachsende Verständnis für den Zuwanderungs- und Integrati-
onsprozess, den die Klienten durchlaufen, als für die Beratung förderlich 
betrachtet: 

„Wo ich sehr gut helfen kann natürlich, das was mich, meine Situation betrifft. 

Ich bin selber Spätaussiedlerin, ich habe diesen Umzug oder Aussiedlung selber 

gemacht, ich kenne mich gut aus, würde ich sagen.“ (B3)
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„Also wir haben natürlich, wir haben zwei sehr positive Punkte. Das eine ist 

unsere irakische Mitarbeiterin, die eben einen arabisch- und persischsprachigen 

Hintergrund hat, selber Flüchtlingsfrau war, hier die ganze Prozedur durchge-

macht hat und jetzt als Beraterin tätig ist. Und natürlich den arabischen und 

persischen Kulturraum sehr gut abdecken kann und damit den Leuten natürlich 

auch eine sehr, sehr gute Brücke ist, ne.“ (B9)

Auch wenn Berater keinen eigenen Migrationshintergrund haben, sind 
gute Kenntnisse eines bestimmten Herkunfts- oder Kulturraums dem 
Beratungserfolg zuträglich. Einer Beraterin ohne Migrationshintergrund 
kommen zum Beispiel ihre sehr guten (Sprach-)Kenntnisse des rus-
sischsprachigen Raumes bei der Beratung zugute. Ihre Rolle in der MBE 
beschreibt sie im Vergleich zu einer Mitarbeiterin mit eigener Migrations-
geschichte wie folgt:

„Aber ich sehe auch meine Person als sozusagen perfekte Form des Beraters, weil 

ich den russischsprachigen Kulturraum sehr gut kenne, die Sprache wirklich 

perfekt beherrsche, aber dann trotzdem hier Einheimische bin, hier die Struktur 

kenne, was die Leute suchen. Die wollen Kontakt zu Deutschen, die wollen das 

System hier verstehen und ich glaube, da ist meine Kompetenz wirklich auch 

sehr, sehr, sehr gut in diesem Bereich, vom Arbeitsbereich, ne. Und da, in dem 

Zusammenhang ist das Feedback eigentlich auch sehr, sehr, sehr gut.“ (B9)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Verlauf und die Zielerrei-
chung der Beratung von einer Vielzahl an Faktoren abhängen, die oftmals 
auch außerhalb des eigentlichen Beratungskontextes anzusiedeln sind. 

5.8  Verbesserungsvorschläge aus Sicht der Berater

Um das Angebot der MBE zu optimieren, wurden sowohl Klienten als 
auch Berater zu Kritik und Verbesserungsbedarfen bezüglich der Ausge-
staltung des Beratungsangebots befragt. Bereits aus den Einschätzungen 
der Berater zu begünstigenden bzw. erschwerenden Faktoren ihrer Tätig-
keit ergeben sich wichtige Ansatzpunkte, welche durch konkrete Vorschlä-
ge ergänzt wurden.
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5.8.1 Ausbau von Kapazitäten
 
Der mit Abstand am häufigsten genannte Punkt betrifft den Ausbau 
personeller Kapazitäten vor dem Hintergrund eines verstärkten Bera-
tungsaufkommens. Praktisch alle befragten Beratungsstellen berichten 
von einem spürbaren Zuwachs an Klienten über die letzten Jahre. Drei der 
Stellen sind erst vor Kurzem in größere Räume gezogen, um dem hohen 
Andrang Ratsuchender gerecht zu werden; andernorts wird berichtet, dass 
Klienten bereits zwei Stunden vor der Öffnungszeit eintreffen, um sich 
einen Platz zu sichern. Auch bei der Frage nach belastenden Rahmenbe-
dingungen wurde von vielen Beratern der Faktor „Zeitmangel“ genannt.

„Also, wie gesagt, es ist ein enorme, die Anfrage. Wir haben sehr große Anfrage 

oder das hört man auch durch die Medien, dass wir sehr viele Migranten, also 

großen Einwanderungszufluss haben, aber Personal ist gleich geblieben.“ (B5) 

Die lokalen Einschätzungen der Berater werden von den Controllingzah-
len gestützt: Der kontinuierliche Zuwachs an Beratungsfällen innerhalb 
der letzten Jahre ist von einer steigenden Betreuungsquote begleitet (vgl. 
Kap. 2.1.2). Mit derzeit 329 Beratungsfällen, welche im Bundesdurch-
schnitt auf eine Vollzeitstelle kommen, liegt die Betreuungsquote deut-
lich über der ursprünglichen Kapazitätsplanung von ca. 60 Klienten. Die 
Aussagen der Klienten selbst lassen darauf schließen, dass die personellen 
Engpässe von den Nutznießern des Programms durchaus wahrgenommen 
werden (vgl. Kap. 4.4.9). 

5.8.2 Fachliche Unterstützung der Berater
 
Nicht nur die zahlenmäßige Zunahme an Beratungsfällen, sondern auch 
die qualitativ veränderte Zusammensetzung der Klientel und die Zunah-
me an Komplexität der Beratungsinhalte stellen die Berater vor große 
Herausforderungen. Neben einer personellen Aufstockung wird vereinzelt 
daher auch nach einer verbesserten Vorbereitung durch Schulungen und 
Informationen verlangt, um den spezifischen Bedürfnissen neuer Klien-
tengruppen, insbesondere von EU-Bürgern, gerecht werden zu können. 
Prinzipiell wurde die Wichtigkeit regelmäßiger Fortbildungen betont, 
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wobei vereinzelt der Wunsch nach trägerübergreifenden Fortbildungen 
laut wurde:

„Ich würde sagen mit der Erweiterung der EU kommen noch weitere Infor-

mationen auf uns zu beziehungsweise dann müssen wir diese Informationen 

selber rausfinden, um die Hilfe leisten zu können und das ist uns manchmal sehr 

zeitaufwändig. Es sind auch andere Migranten mit anderen Vorstellungen und 

anderem Hintergrund und anderen Voraussetzungen […] Es wäre wahrscheinlich 

auch für diese Gruppe erfolgreich für alle, wenn die Migrationsberatungsstellen 

dafür vorbereitet würden. […] Das ist die Herausforderung, die ich hier sehe.“ (B12) 

„Ich […] versuche mich selber sehr viel weiterzubilden. […] Trägerübergreifende 

Weiterbildungsangebote existieren explizit für Migrationsberatungsstellen nicht. 

Vielleicht Angebote von BAMF, weil dort die Informationen zusammenkommen. 

Für uns ist es wirklich sehr mühsam. Es gibt so viele Themen, es […] weiß nie, mit 

welchen Problemen Klient zu mir kommt.“ (B12)

Dass die Belastungsgrenzen vieler Berater erreicht sind, zeigt der Wunsch 
dreier Berater, die einen Zugang zu regelmäßiger Supervision anregen. 
Darunter versteht man die professionelle Reflektion der eigenen Bera-
tungstätigkeit mit einem Supervisor, oftmals in der Gruppe. Diese Form 
des Coaching wird vor allem in sozialen Berufen häufig eingesetzt. Ziel ist 
zum Einen das Hinterfragen und die Weiterentwicklung der angewandten 
Arbeitsmethoden, aber auch die Ausrichtung des eigenen Rollenverständ-
nisses zur Wahrung einer professionellen Distanz. In Einzelfällen wird 
Supervision auf privater Basis in Anspruch genommen. 

Während die steigende Belastung durch zunehmenden Beratungsbedarf 
durchgehend von allen Stellen bestätigt wurde, wird der Wunsch nach 
professioneller Unterstützung, wie der Zugang zu Supervision oder trä-
gerübergreifenden Fortbildungen, insbesondere von Beratern kleinerer 
Träger bzw. kleiner Beratungsstellen geäußert. Offensichtlich gelingt es 
größeren Beratungsstellen eher, die steigende Arbeitsbelastung durch kol-
legialen und fachlichen Austausch zu bewältigen. Dies wird auch aus den 
Aussagen der Berater zu unterstützenden Faktoren ihrer Arbeit deutlich: 
Unterstützung aus dem Kollegenkreis wird häufig als wichtige Ressource 
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in der täglichen Beratungsarbeit genannt, um inhaltliche Fragen zu erör-
tern, aber auch belastende Erlebnisse abzufangen.

5.8.3 Controlling
 
Im Zusammenhang mit Belastungsgrenzen wurde häufig der Aufwand 
für die Dokumentation im Rahmen des Controllings thematisiert. Ob-
gleich die Notwendigkeit der Datenerfassung als solche nicht in Frage 
gestellt wird, sehen die Berater ihre eigentliche Beratungsarbeit durch 
den Verwaltungsaufwand stark beeinträchtigt. Neben einer Reduzierung 
des zeitlichen Aufwands wurde auch eine Vereinheitlichung der Doku-
mentationssysteme als notwendig erachtet. Manche Berater hingegen 
wünschen sich eine differenziertere Erfassung, da sie die Bandbreite ihrer 
Beratungstätigkeit im jeweiligen Erfassungssystem nicht hinreichend ab-
gebildet sehen. Die Detailfragen des Controllings werden im Rahmen der 
Vor-Ort-Besuche und den Quartalsgesprächen der Träger mit dem BAMF 
regelmäßig erörtert.

5.8.4 Verbesserung von Kooperationen
 
Ausprägung und Qualität der Kooperationsstrukturen, in welche die MBE 
eingebunden ist, variierten erheblich zwischen den befragten Beratungs-
stellen. Vielerorts wurde eine deutliche Verbesserung der Zusammenarbeit 
mit anderen (Regel-)Einrichtungen innerhalb der letzten Jahre berichtet. 
Dennoch bilden Kooperationsbeziehungen den zweithäufigsten Anlass 
für Verbesserungswünsche (vgl. Kap. 5.7.3). Insbesondere in der Zusam-
menarbeit mit dem Jobcenter, der Ausländerbehörde und mit lokalen 
Sprachkursträgern sehen die Berater Verbesserungsbedarfe. Von den 
Ausländerbehörden wird vor allem die systematische Weiterleitung von 
Neuzuwanderern an die örtliche MBE gewünscht. Auch die Kooperation 
mit privaten Sprachkursträgern gestalte sich mancherorts schwierig. Eine 
Beraterin schlägt daher eine automatisierte Informationsweitergabe über 
das BAMF an die MBE vor, sobald ein neuer Sprachkurs im Einzugsgebiet 
der Beratungsstelle angemeldet und genehmigt wird. Abgesehen von 
strukturellen Gegebenheiten, welche die Zusammenarbeit mit den Regel-
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diensten erschweren, wie etwa die hohe Fluktuation bzw. die schlechte 
Erreichbarkeit von Mitarbeitern, sehen die Berater den Auftrag und die 
Stellung der MBE im sozialen Raum nach wie vor unzureichend gefestigt. 
Insbesondere erhofft man sich eine erhöhte Verbindlichkeit in der Zu-
sammenarbeit, welche durch Kooperationsvereinbarungen – sofern nicht 
schon vorhanden – gefestigt werden. Vom BAMF erhoffen sich die Berater 
dabei eine koordinierende und positionsstärkende Funktion. 

5.8.5 Ausbau des Sprachkursangebots
 
Ein Punkt, der zwar nicht originär die Gestaltung der MBE betrifft, jedoch 
von vielen Beratern thematisiert wird, ist der Ausbau von Sprachantei-
len im Rahmen der Integrationskurse. Das Sprachkursangebot wird von 
den Beratern als essenzielle und erfolgreiche Maßnahme der Integrati-
onsförderung gesehen und betrifft einen Großteil der Beratungsinhalte. 
So äußern viele Berater den Wunsch, den Förderumfang der Kurse bis 
Sprachniveau C1, zumindest jedoch bis B2 auszuweiten. Das bislang ab-
gedeckte Sprachniveau B1 reiche erfahrungsgemäß nicht aus, um im Ar-
beitsleben erfolgreich Fuß zu fassen. Dieser Bedarf nach weiterführender 
und praxisorientierter Sprachförderung wurde bereits frühzeitig erkannt. 
Im Rahmen des seit August 2008 implementierten ESF-BAMF-Programms 
können Personen mit Migrationshintergrund bis zu sechs Monate lang 
Kurse zu berufsbezogener Sprachförderung und der Vermittlung berufsre-
levanter Kompetenzen in Anspruch nehmen. Nach Ansicht der Berater ist 
der Bedarf jedoch so grundlegend, dass sie die generelle Ausweitung der 
regulären Sprachkurse als sinnvoll erachten:

„Erweiterung des Integrationskurses bis Sprachniveau B2. Die Module des Fach-

niveaus B2 sollten mehr auf berufsspezifischen Begriffen aufgebaut sein. Je höher 

das Sprachniveau, desto größer die Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt 

und der sozialen Integration.“ (B5)

„Also gerade zum Beispiel die B2-C1-Sprachkurse, das müssen die Leute in der 

Regel alles selber zahlen. Und da ist bestimmt der Bedarf […], dass eben auch 

qualifizierte Kräfte sich weiterhin ausbilden lassen könnten […] Um eben auch 

die Leute auf ihren Beruf oder auf ihre Ausbildung vorzubereiten und die nicht 
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nur als Hilfskräfte arbeiten zu lassen, da wäre es notwendig, dass man tatsäch-

lich diesen sprachlichen Input verstärkt wahrnehmen könnte.“ (B11)

Auch für die Zeit nach Abschluss des Integrationskurses wird die Notwen-
digkeit gesehen, das Angebot von Anschlussmaßnahmen auszubauen. 
Solange die Klienten den Integrationskurs besuchten, seien sie vergleichs-
weise gut eingebunden: Der regelmäßige Kontakt zu Sprachlehrern und 
im Rahmen der sozialpädagogischen Begleitung oftmals auch zur MBE, 
die vorgegebene Struktur durch die Kurse und letztlich der Kontakt zu 
anderen Personen mit ähnlichen Problemen seien ein guter Rahmen, um 
viele Alltagsprobleme frühzeitig aufzufangen. Danach entstehe für viele 
jedoch eine konzeptionelle Lücke. Da der direkte Übergang in das Berufs-
leben häufig nicht gegeben ist und mit Ende des Kurses oftmals auch die 
Möglichkeit zur praktischen Anwendung der neu erworbenen Sprach-
kenntnisse wegfällt, würden viele Kursteilnehmer nach Abschluss des 
Kurses gewissermaßen Rückschritte erleiden:

„Und auch so die Frage: Wie geht es denn weiter nach B1? Bis dahin ist alles ganz 

gut noch begleitet, ja? Das reicht nicht. B1 reicht nicht, um irgendwie in Arbeit 

zu kommen auch, und eine Ausbildung zu machen, reicht B1 nie aus. […] Es gibt 

ja noch diese ESF-BAMF-Kurse, die erreichen aber auch lange nicht alle, ja? Also, 

die dann schon für den Beruf vorbereiten. Es ist leider so, dass dann ganz viele 

wieder zurückfallen.“ (B7)

Manche Beratungsstellen versuchen, durch interne Angebote wie Kon-
versationskurse im Anschluss an den Integrationskurs diesem Rückfall 
vorzubeugen. Langfristig sollte jedoch neben einer Aufstockung der 
Sprachanteile im Integrationskurs auch der Zugang zu weiterführenden 
Sprachkursen, aber auch zu beruflichen Qualifikationsmöglichkeiten aus-
gebaut werden.

„Aber ich denke, dass es durchaus diese Fördermöglichkeiten geben sollte, wäre 

tatsächlich so in dem Bereich der Weiterqualifizierung, der Nachqualifizierung 

im beruflichen Leben, das halte ich für ausbaubar, da gibt es durchaus noch 

Spielraum.“ (B11)
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Die Häufigkeit, mit der Zugangsmöglichkeiten und Inhalte der Sprach-
kurse angesprochen werden, verdeutlicht den hohen Stellenwert, den 
der Spracherwerb sowohl für die MBE-Berater als auch die Klienten 
einnimmt. Die Ergebnisse der Klientenbefragung bestätigen diese Ein-
schätzung: So steht der Wunsch nach einem Ausbau der Sprachkurse an 
siebter Stelle der offenen Verbesserungsvorschläge der befragten Klienten 
(vgl. Tab. 4-23). Auch im Monitoringbericht des Bundesamtes findet sich 
die Anregung nach einer Erweiterung der Sprachförderung, da sich die 
bisherige Begrenzung oftmals als nicht ausreichend für das angestrebte 
Sprachniveau erwiesen habe.

In Zusammenhang mit der Sprachkursförderung wurde zudem auch die 
Bedeutung der Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsangeboten betont. 
Infolge der Einführung des allgemeinen Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz für Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten 
dritten Lebensjahr zum 1. August 2013 wurde das bislang vom Bundesamt 
subsidiär zur Verfügung gestellte integrationskursbegleitende Betreu-
ungsangebot revidiert. Im Rahmen einer Übergangsregelung sollte das 
Angebot bis zum 30. September 2014 weitergeführt werden, bis das kom-
munale Betreuungsangebot entsprechend ausgebaut wäre. Abgesehen 
davon, dass die Kinderbetreuung eine notwendige Voraussetzung darstel-
le, die den Kursbesuch vieler Mütter überhaupt erst ermögliche, würde ein 
hochwertiges Angebot vielfältige Integrationsimpulse bieten, von denen 
die ganze Familie profitiere. Zusätzlich zum reinen Spracherwerb könnten 
viele Themen wie gesundheitliche Fragen, Fördermöglichkeiten oder das 
Schulsystem geklärt werden: 

„Und im Moment fühlt sich keiner so richtig zuständig eben für dieses Thema 

Kinderbetreuung, was sehr, sehr schade ist, weil man dann eine ganz große Ziel-

gruppe einfach nicht mehr erreichen wird, ne? […] und für die Kinder ist es eine 

einmalige Chance, weil die Kinder werden herangeführt an die deutsche Sprache, 

die haben den ersten Kontakt eben zu Büchern, zu Malstiften, zu dem Umgang 

mit anderen Kindern. […] Und über die Kinder entstehen auch ganz viele Ge-

spräche einfach auch mit den Müttern. […] Also man begleitet relativ lange. Und 

das wäre für die Familien, wenn es das nicht gäbe, würden sie einfach zu Hause 

bleiben, ja? Also so diese ersten Jahre. Also dieser Integrationsprozess würde viel 
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später beginnen. Und das ist für die ganze Familie einfach irgendwie eigentlich 

jammerschade.“ (B7) 

Ebenfalls in den Bereich der finanziellen Förderung fällt die Absetzung der 
Härtefallregelung für die Befreiung vom Kostenbeitrag, welche von einer 
Beraterin kritisch bewertet wird:

„Viele Neuzuwanderer, darunter hochqualifizierte EU-Bürger, verschieben das 

Erlernen der deutschen Sprache auf einen späteren Zeitpunkt, weil sie den Kos-

tenbeitrag nicht finanzieren können und dadurch verzögert sich der gesamte 

Integrationsprozess.“ (B4)

Neben einem Ausbau des Förderumfangs wird in Einzelfällen die inhalt-
liche Qualität der Sprachkurse thematisiert. Insgesamt vier Berater schla-
gen u.a. kleinere Gruppen und eine höhere Homogenität der Teilnehmer 
vor, um den Lernvoraussetzungen und Ansprüchen der Klienten gerecht 
zu werden. Auch hier zeigt sich der zunehmende Einfluss qualifizierter 
Zuwanderer. Darüber hinaus wird eine stärkere Ausrichtung auf berufsbe-
zogene Sprachkenntnisse und praktische Anwendung angeregt:

 „Und Verbesserungsvorschläge, ja, na gut, das hat aber was mit den Sprachkurs-

trägern zu tun, das wird aus meiner Sicht immer noch zu lasch gehandhabt, dass 

da das Bundesamt zu viel Geld finanziert für qualitativ schlechte Angebote. Also 

es wird viel zu wenig darauf geachtet, dass es sich hier um Erwachsenenbildung 

handelt, es ist kein Schulsystem, ne. Es passiert nach wie vor Frontalunterricht 

in fünf Tagen in der Woche, fünf Stunden am Tag, was für 50-jährige Leute, die 

als Traktorist oder was weiß ich gearbeitet haben, einfach völlig unpassend ist. 

Ne, also man müsste viel mehr Praxis und Theorie, Sprachvermittlung mit der 

Praxis verbinden und man müsste sicherlich die Finanzierung auch verbessern, 

damit die Sprachschulen mehr am Niveau arbeiten können. […] Also da, das ist 

ein bisschen schade, weil das System an sich ist ja sehr gut, dass die Leute den 

Sprachkurs besuchen können. Aber das wird in der Umsetzung, finde ich, noch zu 

unprofessionell gehandhabt.“ (B9)

„Man sollte mehr Wert auf die Homogenität der Zusammensetzung von Kurs-

teilnehmern legen. Aus den Rückmeldungen der Teilnehmer selbst auch, ne? […] 
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Das sollte das Bundesamt mit irgendeiner Formel regeln, zu sagen, also, so und 

so viel Prozent Akademiker, also, weil wir haben Leute in der Beratung, die sagen: 

‚Ich bin jetzt in einem Kurs und da sind sehr viele, die haben ein sehr niedriges 

Bildungsniveau.‘ Nichts gegen diese Leute, um Gottes Willen, ja? Sie sind Men-

schen, die lernen auch Deutsch, aber sie haben ein anderes Lerntempo. Und ein 

Akademiker hat eine ganz andere Lernstruktur und der möchte auch schnell ans 

Ziel kommen, das ist es.“ (B4)

Mit einer Diversifizierung des Kursangebots wird bereits angestrebt, den 
unterschiedlichen Bedürfnissen und Ansprüchen der überaus heteroge-
nen Klientel an Zuwanderern bestmöglich gerecht zu werden. So wurden 
spezifische Konzepte u.a. für Frauen, Eltern und junge Erwachsene sowie 
Intensiv- bzw. Förderkurse entwickelt. Damit werden organisatorische 
Rahmenbedingungen und thematische Bedürfnisse, aber auch unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen berücksichtigt. Die Äußerungen der Be-
rater, welche sich auf die Aussagen ihrer Klienten berufen, verdeutlichen 
den hohen Anspruch, den die Klienten dem Spracherwerb zuschreiben. 

Obgleich die dargestellten Verbesserungsvorschläge lokale Moment-
aufnahmen ausgewählter Beratungsstellen darstellen, werden sie durch 
weitere Einschätzungen aus dem Feld der Migrationsberatung gestützt. So 
finden sich viele Forderungen wie langfristige Stellenaufstockungen, der 
Wunsch nach Unterstützung bei Abschluss von Kooperationsvereinba-
rungen oder der Ausbau der Sprachförderung im Monitoringbericht des 
Bundesamts wieder, welcher sich auf die Gespräche mit 48 Beratern stützt. 
Auch von Trägerseite wird in den jährlichen Sachberichten regelmäßig auf 
Schwachstellen im Bereich von Kooperationsbeziehungen hingewiesen.

5.9 Ausblick – Künftige Herausforderungen und Entwicklungs-
möglichkeiten der MBE 

5.9.1 Herausforderungen für die MBE: Verstärkte Zuwanderung von 
EU-Bürgern und (hoch)qualifizierten Migranten

Auf die Frage nach den wichtigsten Herausforderungen, denen sich die 
MBE in naher Zukunft stellen muss, nannten fünf der sieben Berater, 
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die sich zu diesem Thema äußerten, die vermehrte Zuwanderung von 
EU-Bürgern. Infolge der EU-Erweiterungen von 2004 und 2007 und den 
entsprechenden Freizügigkeitsregelungen sind die Migrationsströme nach 
Deutschland zunehmend durch Zuwanderung aus anderen europäischen 
Mitgliedsstaaten geprägt. So waren im Jahr 2012 fast vier Fünftel (77,5 %) 
aller zugewanderten Personen EU-Bürger, welche vor allem aus Polen, 
Rumänien und Bulgarien stammten, infolge der Finanzkrise jedoch auch 
zunehmend aus südeuropäischen Staaten wie Griechenland, Italien und 
Spanien (BAMF 2015: 14f.). Diese Entwicklung ist auch in den Migrations-
beratungsstellen spürbar. Die resultierenden Anforderungen an die MBE-
Stellen sind immens: Abgesehen vom quantitativen Zuwachs an Bera-
tungsfällen stellen diese Personengruppen für die MBE auch fachlich eine 
Herausforderung dar. Vor dem Hintergrund anders geltender rechtlicher 
Rahmenbedingungen ergeben sich neuartige Problemfälle und Fragestel-
lungen. Bisher erarbeitete Konzepte und Abläufe greifen nicht mehr, nicht 
zuletzt muss die sprachliche Verständigung gesichert sein. Auch die Vo-
raussetzungen und Ansprüche der Neuzuwanderer selbst unterscheiden 
sich oftmals erheblich von denen anderer Klientengruppen. 

„…dieser ganze Bereich EU, also diese Ost-Erweiterung, das hätte vor Jahren ja 

noch keiner gedacht, ja? Also, das ist hier jetzt auch eine große Zielgruppe, die da 

jetzt einfach irgendwie gekommen ist, seien es Spanier, Portugiesen, Bulgaren, 

Rumänen. Die irgendwie auch nochmal mehr an Bildung mitbringen, ja? Also so, 

das ist schon auch ganz schön. […] Aber es ist irgendwie schon auch nochmal eine 

ganz neue Zielgruppe.“ (B7) 

Einerseits finden sich häufiger (hoch) qualifizierte Personen mit klaren 
und ambitionierten Zielen unter den Ratsuchenden, angesichts deren 
Ansprüchen sich die Berater oftmals die Hände gebunden fühlen: Man-
gelnder Zugang zu adäquaten Weiterbildungs- oder Sprachkursangeboten, 
Probleme bei der Anerkennung im Herkunftsland erworbener Qualifika-
tionen und Schwierigkeiten bei der Integration in den Arbeitsmarkt kön-
nen zu Frustration führen. 

„In der Regel sind es Jüngere ja sowieso und von daher haben die auch höhere Er-

wartungen an eine Integration oftmals, also irgendeine Arbeitsintegration zum 

Beispiel […] da gibt es durchaus zielstrebige Leute, die da ihre konkreten Wünsche 
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haben, eben auch in Deutschland zu arbeiten, die aber auch wiederum nicht so 

einfach realisierbar sind, ja? Wenn wir hochqualifizierte Leute hier haben, die 

aber aufgrund ihrer sprachlichen Barriere diese hohe Fachqualifikation nicht in 

einem guten Job umsetzen können, dann frustriert es die natürlich.“ (B11) 

Auf der anderen Seite sehen sich Beratungsstellen in bestimmten Regi-
onen zunehmend mit existenziellen Problemfällen wie Obdachlosigkeit 
konfrontiert, welche aus der angespannten Lage am Wohnungsmarkt und 
dem oftmals fehlenden Anspruch auf Sozialleistungen von EU-Migranten 
resultiert. Da von einem Anhalten bzw. Anstieg der Zuwanderung dieser 
Personengruppe auszugehen ist, sehen die Berater eine konzeptionelle 
Ausrichtung der MBE auf diese Entwicklung als unumgänglich an.

5.9.2 Entwicklungsmöglichkeiten der Migrationsberatung

Neben konkreten Verbesserungsvorschlägen, welche sich auf die all-
tägliche Beratungspraxis beziehen, wurden die Berater auch nach ihren 
Vorschlägen für eine perspektivische Weiterentwicklung des Beratungs-
angebots befragt. 

5.9.2.1 Spezialisierung der Beratungsstellen

Vor dem Hintergrund neuer Klientengruppen und steigender Themen-
komplexität wurde angeregt, zumindest in größeren Städten eine fach-
liche Spezialisierung der Migrationsberatungsstellen vorzunehmen. Bei 
großen Trägern wird diese Spezialisierung bereits häufig intern gelöst, im 
Idealfall kann auf Fachberatungsstellen im eigenen Haus verwiesen wer-
den. Kleinere Träger oder Beratungsstellen mit wenigen Personalstellen 
hingegen haben Schwierigkeiten, der Fülle an Themenbereichen gerecht 
zu werden:

„Ich würde mir wünschen, dass Beratungsstellen sich spezialisieren auf bestimm-

te Themen. Und man muss verstehen können, dass das Themenspektrum sehr 

groß ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand in allen Bereichen gleichzeitig 

gut zu Hause ist. Es wäre vielleicht eine Idee zum Überlegen, ob man bestimmte 

Aufgabenbereiche bündelt und die Beratungsstellen sich dafür spezialisieren.“ 

(B12) 
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Auch der Vorschlag einer ausgelagerten Migrationsberatung bereits in den 
Herkunftsländern wurde genannt, um dem Andrang vielfach un- oder 
fehlinformierter Neuankömmlinge entgegen zu wirken. 

5.9.2.2 Erweiterung der Beratung für Asylsuchende mit Aufenthalts-
perspektive

Die MBE richtet sich offiziell an Personen mit einem gesicherten Aufent-
haltsstatus; Asylbewerber sind somit von der Beratung ausgeschlossen. 
Dennoch wird aus den Berichten der Berater deutlich, dass sich unter 
ihren Klienten häufig Flüchtlinge befinden, welche sich aufgrund von 
Mundpropaganda Hilfe bei der MBE erhoffen oder nicht selten auch von 
anderen Stellen und Behörden fälschlicherweise an die Migrationsbera-
tung weitergeleitet wurden. Neben dem Wunsch nach einer gezielteren 
Verweisung der Klienten wurde daher vereinzelt angeregt, die Beratung 
zumindest in solchen Fällen, bei denen die Berater im Erstgespräch zu der 
Einschätzung gelangen, dass eine Aufenthaltsperspektive besteht, auch 
für Flüchtlinge zu öffnen. Andernfalls würden Ratsuchende häufig erst 
mühsam abgewiesen und an die zuständige Stelle weitergeleitet, die sich 
kurze Zeit später – mit Erlangen des Aufenthaltstitels – dann wieder in der 
Beratung wiederfänden. 

„Aber wenn einmal eine Vertrauensbasis, eine Beratungsbasis aufgebaut ist, 

macht das keinen Sinn jetzt, den ‚Spezialisten‘, also den Berater zu wechseln. […] 

Und es macht die Beratung auch effektiver, als wenn ich immer stundenlang 

erklären muss, ich bin nicht zuständig und dann bin ich plötzlich zuständig 

nach einem halben Jahr. […] Und wie gesagt, aus dem Kontext heraus, dass wir 

als Berater das zwar nicht bis zum letzten Punkt einschätzen können, aber wir 

können einschätzen, ob jemand eine Aufenthaltsperspektive hat oder nicht […] 

müsste man sozusagen den Beratungen vertrauen und sagen, okay, wenn ihr das 

einschätzen könnt, dann könnt ihr die Beratung auch mit übernehmen, ne.“ (B9)

5.9.2.3 Verstärktes Engagement der MBE im Bereich Bildung und  
Arbeitsvermittlung

Ähnlich wie bei den Verbesserungsvorschlägen nahm auch bei den Ideen 
für eine Weiterentwicklung der MBE der Themenbereich Arbeitsvermitt-
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lung eine dominante Stellung ein. Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird als 
wesentliche Voraussetzung für eine gelungene gesellschaftliche Integrati-
on von Zuwanderern gesehen. Die Möglichkeiten einer erfolgreichen Ver-
mittlung und die Nutzung vorhandener Potenziale werden nach Ansicht 
der Berater jedoch bislang nicht hinreichend ausgeschöpft. Einige würden 
diesen Aspekt in ihrer Tätigkeit gerne verstärkt ausbauen, sehen sich je-
doch durch begrenzte Ressourcen und das hohe Aufkommen anderer zei-
tintensiver Beratungsinhalte (z. B. Grundsicherung) gebunden. Zwar stellt 
die Unterstützung bei Weiterbildung, Bewerbung und Arbeitssuche bereits 
einen wichtigen Aspekt in der Beratung dar (vgl. Kap. 5.3; Kap. 4.3.6), dies 
könnte jedoch als eigenständige Aufgabe der MBE konzeptionalisiert und 
ausgebaut werden.

Die Grundvoraussetzungen für eine solche Aufgabe sind in der MBE in 
besonderem Maße gegeben. Die Berater sind mit den Schwierigkeiten 
ihrer Klienten ebenso vertraut wie mit den Anforderungen und Gepflo-
genheiten des hiesigen Arbeitsmarktes. Ihre interkulturellen und oft 
sprachlichen Kompetenzen können in der Vermittlung gewinnbringend 
eingesetzt werden. Durch die intensive Zusammenarbeit mit ihren Klien-
ten im Rahmen des Case Managements sind die Berater zudem mit deren 
individuellen Stärken und Fertigkeiten, aber auch familiären und sozialen 
Hintergründen vertraut und dadurch besser in der Lage, passgenaue Be-
schäftigungsmöglichkeiten zu vermitteln.

Um dieses Potenzial zu nutzen, wäre einerseits eine verstärkte Kooperati-
on mit dem Arbeitsamt denkbar. Die Synergieeffekte aus den professionel-
len Kenntnissen des lokalen Arbeitsmarktes der Fallmanager im Jobcenter 
einerseits und der interkulturellen Kompetenzen und des individuellen 
Bezugs zu den Klienten andererseits könnten im Rahmen einer stärker 
institutionalisierten Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung gezielter 
genutzt werden: 

„Da wiederum sehe ich eigentlich die Beratungsstelle als guten Kooperations-

partner, dass man wirklich gemeinsam guckt. Wir haben einen sehr guten Bezug 

zu den Ratsuchenden, die Fallmanagerin wahrscheinlich nicht so sehr, aber 

wenn die gut zusammenarbeiten würden, denke ich, könnte man viel besser über 

Vermittlungsbudget etc. gucken, was passt für denjenigen, welche Arbeitserfah-



359Ergebnisse der qualitativen Expertengespräche mit MBE-Beratern

rung bringt er mit. Die meisten Leute haben ja ihr ganzes Leben lang gearbeitet 

und fallen dann hier in so ein Nichts-tu-Loch. Da sehe ich eigentlich sehr gute 

Möglichkeiten, das funktioniert aber noch nicht. […] Eigentlich müsste ich da viel 

mehr Arbeitszeit noch drauf verwenden, weil mir das ein sehr wichtiges Thema 

ist oder weil das auch wirklich viel zu wenig passiert, dass Migranten Arbeit 

finden. Und aber natürlich in Kooperation mit dem Jobcenter, mit dem Team des 

Fallmanagements, weil das ja deren Originäraufgabe ist, sozusagen die Men-

schen in den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Das läuft oft, finde ich, zu schlecht.“ (B9)

Darüber hinaus sehen die Berater verschiedene Möglichkeiten, den Wir-
kungskreis der MBE in Bezug auf die Vermittlung ihrer Klienten in den 
Arbeitsmarkt institutionalisiert auszubauen. Die Vorschläge beziehen 
sich hierbei in der Regel auf bereits praktizierte Modelle oder bestehende 
Anfragen. So wäre eine Kooperation zwischen der MBE, Kommune und 
solchen Unternehmen denkbar, die Interesse an einer Anwerbung auslän-
discher Fachkräfte zeigen, wie ein Berater in einer mittelgroßen Kreisstadt 
vorschlägt: 

„Aber wo man es ausbauen könnte, […] man macht jetzt eine gewisse Fachori-

entierung in eine Arbeitsberatung mehr, wir wurden ja auch schon […] vom 

Rathaus von der Stelle, die eben zuständig ist für Gewerbe, Industrie und Handel 

angefragt über unser Tätigkeitsfeld und ob wir eben auch Ansprechpartner 

wären für Leute, die eben angeworben werden oder nach Deutschland kommen, 

wo Firmen kooperieren. […] Hier wäre denkbar, dass man sagt, okay, man macht 

da Kooperationen mit Unternehmen oder auch mit der Gemeinde oder mit dem 

Landkreis in diese Richtung, wenn Wirtschaftsförderung betrieben wird, dass 

eben auch die MBE als Mitwirkender an diesem Prozess beteiligt ist, aber würde 

tatsächlich in meinen Augen bedeuten, dass man das dann ausbauen müsste mit 

Personal.“ (B11)

Ein weiterer exemplarischer Vorschlag besteht in einer professionellen 
Vermittlung von Migranten in Ehrenämter durch die MBE. Dieses Modell 
wird in der entsprechenden Beratungsstelle bereits in kleinem Rahmen 
praktiziert, indem Klienten der MBE etwa in die Seniorenbetreuung 
vermittelt werden. Die Erfahrungen sind überaus positiv: Durch die 
ehrenamtliche Tätigkeit bekommen die Zuwanderer Kontakte zu unter-
schiedlichsten Personen und Akteuren der lokalen Gesellschaft, was nicht 
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nur die soziale Integration erleichtert, sondern nicht zuletzt auch die 
Gelegenheit bietet, Sprachkenntnisse alltagspraktisch anzuwenden und 
auszubauen. Über andere Ehrenamtliche entstehen Zugänge zur lokalen 
Gesellschaft, wie z. B. Sportvereine. Teilweise ergeben sich aus solchen 
Kontakten oder der Tätigkeit sogar konkrete Arbeitsverhältnisse. Aber 
auch die ehrenamtliche Beschäftigung als solche wirkt sich bereits positiv 
auf die Bewerbungsbemühungen der Klienten aus. 

Die Vorschläge der Berater stellen wertvolle Impulse dar, die auf konkret 
wahrgenommene Bedürfnisse zugeschnitten sind und teilweise auf be-
reits vorhandenen und erprobten Strukturen beruhen. Eine Förderung 
und Professionalisierung solcher Modelle stellt vor dem Hintergrund von 
Fachkräftemangel einerseits und erhöhtem Fallaufkommen arbeitsuchen-
der und zunehmend qualifizierter Klienten in der MBE andererseits eine 
ernstzunehmende Ressource dar.
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Zusammenfassung6
6.1 Ergebnisse der BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014

1. Projekthintergrund und Zielsetzung

Die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) stellt einen 
wichtigen Grundpfeiler der Integrationsförderung in Deutschland dar. Mit 
der MBE fördert der Bund seit 2005 ein grundständiges, bedarfsorientier-
tes Beratungsangebot für Zuwanderer, um diese bei ihrer sprachlichen, 
beruflichen und sozialen Integration in Deutschland zu unterstützen. 
Die MBE soll den Integrationsprozess „gezielt initiieren, steuern und be-
gleiten“ und Zuwanderern schnellstmöglich ein selbständiges Handeln 
in allen Bereichen des alltäglichen Lebens ermöglichen. Ziel ist es auch, 
die Ratsuchenden an die bestehenden Regeldienste und sozialen Versor-
gungsstrukturen heranzuführen. 

Um den Erfolg der MBE zu überprüfen, werden durch das BAMF mittels 
eines Controllingsystems regelmäßig Daten aus dem Beratungsgeschehen 
erhoben und ausgewertet, wobei Erkenntnisse zur Nutzung und Wirkung 
des Angebots gewonnen werden. Die Perspektive der Klienten als Empfän-
ger der Leistung wurde hierbei jedoch bisher nicht berücksichtigt. Dabei 
sind sie in besonderem Maße qualifiziert zu beurteilen, inwiefern die MBE 
zur Verbesserung ihrer Problemlagen beitragen kann, sie zu selbständige-
rem Handeln im Alltag befähigt und allgemein ihren Bedürfnissen gerecht 
wird. 

Im Zentrum dieser Studie stand daher eine telefonische Befragung unter 
Klienten der MBE, die erstmals detaillierte Auswertungen zur Zufrie-
denheit der Klienten mit dem Beratungsangebot, der von ihnen wahr-
genommenen Hilfeleistung und Wirkung der MBE sowie zu subjektiv 
wahrgenommenen Verbesserungsbedarfen der MBE ermöglicht. Um ein 
umfassendes Bild aktueller Stärken, Herausforderungen und Potenziale 
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der MBE zeichnen zu können, wurden zusätzlich qualitative Interviews 
mit MBE-Beratern geführt. 

2. Methodik der BAMF-MBE-Klientenbefragung

Zur Erfassung der Klientensicht wurde eine deutschlandweite, quanti-
tative Studie durchgeführt, die die Meinung von 1.254 Klienten aus den 
Jahren 2011 bis 2013 auf das Beratungsgeschehen in der MBE erfasste. 
Die Befragung wurde telefonisch durchgeführt und neben Deutsch in 
fünfzehn verschiedenen Sprachen angeboten, sodass Verständigungs-
schwierigkeiten vermieden und eine hohe Qualität der erhobenen Daten 
sichergestellt werden konnten. 

Da kein deutschlandweites Gesamtverzeichnis aller MBE-Klienten vor-
liegt, wurde als einzig mögliche Methode zur Gewinnung der Probanden 
ein Adressmittlungsverfahren über 200 ausgewählte MBE-Stellen ange-
wandt. Durch die Anwendung dieses Verfahrens mussten die angeschrie-
benen Klienten jedoch nicht nur selbst entscheiden, ob sie an der Befra-
gung teilnehmen möchten, sondern auch aktiv die ausgefüllte Einwilli-
gungserklärung zur Befragungsteilnahme ausfüllen und versenden. Somit 
handelt es sich bei der Auswahl der Befragten nicht um eine klassische Zu-
fallsstichprobe, sondern um eine Selbstselektion. Die vergleichsweise hohe 
Ausschöpfungsquote in den telefonischen Interviews ist ein Beweis für die 
starke Bereitschaft der selbstselektierten MBE-Klienten, ihre Erfahrungen 
mit der Migrationsberatung teilen zu wollen. 

Insgesamt stellt die vorliegende Studie erstmals Ergebnisse einer großan-
gelegten deutschlandweiten und alle Trägerorganisationen umfassenden 
Klientenbefragung der Migrationsberatung in Deutschland dar.

Ergänzend wurden bundesweit und trägerübergreifend Hintergrundge-
spräche mit MBE-Beratern geführt. Diese dienten zum einen einer explo-
rativen Felderschließung im Vorfeld der Befragung. Zum anderen wurde 
als eigenständiger Erkenntnisgewinn die Sicht der Berater auf förderliche 
und erschwerende Faktoren ihrer Tätigkeit erfasst, um auf dieser Grund-
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lage Handlungsempfehlungen für eine Optimierung und Weiterentwick-
lung der MBE zu entwickeln.

Projektbegleitend wurden insgesamt 12 leitfadengestützte Experteninter-
views geführt, transkribiert und qualitativ ausgewertet. 

3. Ergebnisse zum Beratungsgeschehen

Soziodemografie und Migrationsbiografie 
Wie auch in der Grundgesamtheit der MBE-Klienten stellen Frauen mit 
60,7 % den Großteil der befragten Ratsuchenden dar. Die Herkunft der 
MBE-Klienten ist außerordentlich heterogen. Insgesamt stammen die 
befragten Personen aus 98 unterschiedlichen Herkunftsländern mit 
Schwerpunkt auf die Länder Türkei (15,5 %), Russische Föderation (18,1 %) 
und den GUS-Staaten (20,4 %). Zudem fängt die MBE den Beratungsbe-
darf von Klienten mit überaus diversen Migrationsbiografien auf. Die im 
Rahmen der Studie befragten Klienten türkischer Herkunft beispielsweise 
halten sich überwiegend bereits seit mehr als zehn Jahren in Deutschland 
auf und kamen in einem durchschnittlich jungen Alter von etwa 24 Jahren 
vorrangig aus Gründen der Familienzusammenführung nach Deutsch-
land. Im Kontrast hierzu waren die Befragten aus Staaten der ehemaligen 
Sowjetunion zum Einreisezeitpunkt durchschnittlich bereits über 40 und 
zogen überwiegend als Spätaussiedler oder aus familiären Gründen nach 
Deutschland zu. MBE-Klienten aus der EU halten sich vergleichsweise 
kurz und zu knapp der Hälfte erst seit bis zu fünf Jahren in Deutschland 
auf und kamen zu etwa 57 % aus Arbeitsgründen nach Deutschland. In 
der Gruppe der „Sonstigen Drittstaaten“ gibt wiederum fast die Hälfte der 
Befragten Fluchtgründe als Zuwanderungsmotiv an. 

Leben in Deutschland
Ein auffälliges Charakteristikum stellt das überdurchschnittliche Bil-
dungsniveau der Befragten dar: 62,0 % verfügen über Hochschulreife bzw. 
den höchstmöglichen Schulabschluss ihres Herkunftslandes. Trotz deut-
licher Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen liegt das schulische 
Bildungsniveau in allen Gruppen über demjenigen der deutschen Gesamt-
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bevölkerung mit Migrationshintergrund. Entsprechend liegt das erreichte 
Sprachniveau am Ende des Integrationskurses unter den Befragten über 
dem Bundesdurchschnitt aller Testteilnehmer; auch die subjektive Ein-
schätzung der Deutschkenntnisse fällt vergleichsweise positiv aus. Nichts-
destotrotz häufen sich Hinweise darauf, dass die vorhandenen Potenziale 
oftmals nur unzureichend in eine entsprechende Beteiligung am Arbeits-
markt umgesetzt werden können. So arbeiten auch Personen mit Berufs-
qualifikation mehrheitlich un- oder angelernt: Bei Befragten mit berufli-
cher Ausbildung trifft dies auf 64,1 %, bei Akademikern auf 54,1 % zu. Der 
hohe Anteil überqualifiziert Beschäftigter ist dabei u.a. auf die geringen 
Anerkennungsraten der im Ausland erworbenen Abschlüsse zurückzufüh-
ren: Lediglich 35,7 % aller Hochschul- bzw. 38,5 % aller Berufsabschlüsse 
mit Antrag auf Gleichwertigkeitsprüfung wurden vollständig anerkannt.

Nutzung des Beratungsangebots
Die Angaben der Klienten lassen auf eine hohe Komplexität im Beratungs-
geschehen bezüglich der Themenbandbreite, Beratungssprachen und 
-formen sowie ein überaus diverses und an individuellen Bedürfnissen 
ausgerichtetes Nutzungsverhalten schließen. Da die letzte Inanspruch-
nahme der MBE in rund 83 % der Fälle nicht länger als 15 Monate zurück-
liegt, ist davon auszugehen, dass die zu bewertende Beratungserfahrung 
für die Befragten noch sehr gegenwärtig war, was als Indiz für eine hohe 
Datenqualität gewertet werden kann.

Zugang zur MBE
Die Mehrheit der Befragten (62,3 %) hat als Neuzuwanderer innerhalb 
der ersten drei, etwa ein Drittel (46,3 %) sogar innerhalb des ersten Jahres 
ihres Aufenthalts in Deutschland den Zugang zur MBE gefunden. Dies 
ist gemessen an den Controllingdaten überdurchschnittlich früh. Diesen 
positiven Befunden stehen rund 18 % der Klienten gegenüber, welche 
beim ersten Aufsuchen der MBE bereits länger als zehn Jahre in Deutsch-
land lebten. Türkeistämmiger Befragte fanden mit durchschnittlich rund 
elf Jahren Aufenthaltsdauer bei Erstbesuch erst spät den Zugang zur MBE, 
wohingegen dies bei Klienten aus der Russischen Föderation oder den 
GUS-Staaten bereits nach rund drei Jahren der Fall war. Dies ist einerseits 
auf den durchschnittlich deutlich früheren Einreisezeitpunkt der türki-
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schen Befragten zurückzuführen. Andererseits verdeutlichen die Daten 
den entscheidenden Stellenwert institutionalisierter Beratungsstrukturen, 
wie das vergleichsweise früh greifende Integrationsprogramm für Spät-
aussiedler, für den zeitnahen und umfassenden Zugang von Zielgruppen 
zu Versorgungsangeboten.

Übereinstimmend mit früheren Studien hat der Großteil der Befragten 
(62,0 %) über informelle Informationskanäle wie Freunde oder Verwandte 
den Zugang zur MBE gefunden. Unter den formellen Zugangskanälen 
steht die Vermittlung über einen Integrationskurs an erster Stelle (18,1 %), 
während über behördliche Regeldienste wie der Arbeitsverwaltung (6,4 %) 
oder der Ausländerbehörde (4,3 %) weit weniger Klienten auf die MBE 
aufmerksam gemacht wurden. 

Zeitraum und Häufigkeit der Nutzung 
Der errechnete Nutzungszeitraum von durchschnittlich 53,1 Monaten 
liegt im Vergleich zur im Controlling erhobenen Beratungsdauer (22,1 
Monate im Case Management) hoch und über der festgelegten Beratungs-
dauer von maximal drei Jahren. Die Abweichung ist jedoch teils metho-
disch bedingt. So muss der Zeitraum zwischen den Daten des ersten und 
letzten Aufsuchens der MBE, die von den Klienten erfragt wurden, nicht 
zwingend mit der Dauer eines Beratungsverfahrens übereinstimmen. 
Vielmehr kann ein Klient die MBE auch nach formellem Abschluss eines 
Beratungsprozesses nochmals mit einer Nachfrage aufgesucht haben. 

Knapp die Hälfte der befragten Klienten (48,2 %) nutzte die MBE zum Be-
fragungszeitpunkt seit bis zu drei Jahren. Bei etwas mehr als einem Viertel 
(26,1 %) lagen zwischen dem Zeitraum der ersten und letzten Inanspruch-
nahme drei bis fünf Jahre, während der übrige Teil der Befragten die MBE 
länger genutzt hat. Lediglich knapp 30 % betrachteten die Beratung zum 
Zeitpunkt der Befragung als abgeschlossen. Lange Nutzungszeiträume 
können jedoch nicht mit einer intensiven Nutzung gleichgesetzt werden. 
Beispielsweise haben knapp 30 % der Befragten, die die MBE zwischen 
fünf und zehn Jahren genutzt haben, die Beratungsstelle nicht häufiger 
als zehn Mal aufgesucht. Die Nutzung der MBE ist daher insgesamt stark 
bedarfsorientiert und wird teils in größeren Zeitabständen genutzt. 
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Die Länge der Beratungsdauer steigt mit höherem Einreisealter der Kli-
enten. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen aus den Interviews mit 
Beratern, die ein hohes Einreisealter sowie ein höheres Alter generell als 
einen Faktor beschreiben, der über die Drei-Jahres-Frist hinausgehende 
Beratungsprozesse bedingen kann. 

Beratungssprachen
Insgesamt kamen in der Beratung 22 Sprachen zum Einsatz, was auf eine 
hohe Sprachenvielfalt unter den Beratern und eine starke interkulturel-
le Öffnung der MBE schließen lässt. Bei gut einem Drittel der Klienten 
(35,8 %) fand die Beratung ausschließlich in der Muttersprache statt. 
Eine rein deutschsprachige Beratung erfolgte ebenfalls bei fast einem 
Drittel (34,0 %) der Beratungsfälle. Auf eine Drittsprache wurde in 14,9 % 
der Fälle zurückgegriffen. Eine durchgängige Übersetzung war in 6,3 % 
der Fälle notwendig. Diese wurde größtenteils durch Personen aus dem 
persönlichen Umfeld der Klienten gewährleistet; professionelle Sprach-
mittler kamen lediglich in rund 20 % aller Beratungen mit Übersetzung 
zum Einsatz. Vor allem türkisch- und russischsprachige Klienten konnten 
überwiegend auf eine (rein) muttersprachliche Beratung zurückgreifen, 
wohingegen die Beratung von Personen aus Drittstaaten und der EU 
mehrheitlich ausschließlich auf Deutsch erfolgte. 

Beratungsanlässe
Bezüglich der Beratungsanlässe bestätigt sich ebenfalls ein hochdiverses 
Themenspektrum. Unter den 17 Kategorien von Initialanliegen sticht ins-
besondere der Themenbereich „Kontakt-/Formularhilfe“ heraus, welcher 
für fast die Hälfte der Befragten (46,6 %) den bzw. einen Anlass zum Auf-
suchen der MBE darstellte. Weitere häufige Beratungsanlässe beinhalten 
u.a. Anliegen im Bereich „Arbeitssuche/Beruf“ (15,2 %) bzw. „Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen“ (7,5 %), Fragen zu „Sprach-/Integrationskursen“ 
(13,8 %) oder „Sozialleistungen“ (10,0 %). Im Beratungsverlauf nimmt die 
Bandbreite der behandelten Themen durchschnittlich um 3,6 Themenbe-
reiche zu. Dies verdeutlicht die Beratungsleistung der MBE, welche ganz-
heitliche Veränderungen auch in anderen Lebensbereichen anstößt. 
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Einsatz von Förderplänen und Zielvereinbarungen
Als Indikator für das Eingebunden-Sein in ein Case Management-Ver-
fahren wurde als vergleichsweise strenges Kriterium das Erstellen eines 
schriftlichen Förderplans gewertet. Dies trifft auf etwa ein Fünftel (20,9 %) 
der Beratungsfälle zu. Von diesen hat die Hälfte der Klienten eine eigene 
Ausfertigung des Dokuments bekommen; 26,7 % haben den Plan zudem 
unterschrieben. Vergleichend wurden – als weniger formelle Umsetzung 
des Case Management-Grundprinzips – Klienten betrachtet, welche zu 
Beginn der Beratung mit ihrem Berater Zielvereinbarungen entwickelt 
hatten. In beiden Gruppen lässt sich bereits zu Beratungsbeginn eine er-
höhte Anzahl an Anliegen feststellen, im Beratungsverlauf wurden zudem 
mehr Themenbereiche behandelt als bei Klienten ohne Förderplan bzw. 
Zielvereinbarung. Der zielführende Einsatz des Verfahrens in komplexen 
Problemsituationen scheint sich in der Praxis zu bestätigen. Sowohl För-
derplan als auch Zielvereinbarung finden häufiger Einsatz bei Neuzuwan-
derern. Während der Abschluss eines schriftlichen Förderplans stark von 
den Deutschkenntnissen der Klienten abhängt, ist dieser Effekt bei der 
Erarbeitung von Zielvereinbarungen deutlich schwächer ausgeprägt. Ein 
positiver Zusammenhang mit dem Bildungsniveau ist hingegen bei Klien-
ten mit Förderplan nicht erkennbar, bei Klienten mit Zielvereinbarungen 
jedoch gegeben. 

Fazit I:
Die MBE fängt in mehrfacher Hinsicht einen von hoher Diversität 
geprägten Beratungsbedarf auf. So greift eine Klientel verschiedenster 
Altersklassen und mit sehr unterschiedlichen Migrationsbiografien  
auf das Beratungsangebot zurück. Entsprechend ist auch das an die 
MBE herangetragene Themenspektrum überaus breit gefächert, sodass 
die Beratungsprozesse von einer starken Ausrichtung an den individu-
ellen Bedürfnissen und Problemlagen der Ratsuchenden zeugen. Hier-
für sprechen unter anderem die ausgeprägte Sprachenvielfalt zwischen 
Beratern und Klienten sowie die unterschiedliche Intensität der Nut-
zung des Angebots. 
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4. Ergebnisse zur Bewertung der MBE

Einschätzung struktureller Rahmenbedingungen
Trotz der objektiv starken Auslastung der MBE-Stellen fallen die Einschät-
zungen der Klienten zu strukturellen Eckdaten der Beratung überwiegend 
positiv aus. So wird die Dauer der Beratungsgespräche von zwei Dritteln 
der Befragten als „absolut ausreichend“ wahrgenommen. Zwar werden die 
Wartezeiten von allen Strukturvariablen am vergleichsweise schlechtes-
ten bewertet, dennoch werden sie noch immer von 39,5 % der Befragten 
als „sehr kurz“ empfunden. Gleichwohl beziehen sich 26,7 % aller offen 
genannten Verbesserungsvorschläge auf einen Ressourcenausbau in Form 
von erweiterten Öffnungszeiten, einer Aufstockung des Personals, kürze-
ren Wartezeiten, häufigeren bzw. längeren Beratungseinheiten und einem 
Ausbau an Beratungsstandorten. 

Bewertung des Beratungsgeschehens
Übereinstimmend mit den Einschätzungen der Berater wird die sprach-
liche Verständigung von den Klienten grundsätzlich positiv beurteilt. 
Erwartungsgemäß trifft dies verstärkt auf in ihrer Muttersprache beratene 
Klienten zu, allerdings wird auch in über der Hälfte der deutschsprachigen 
Beratungen die Verständigung als sehr gut bewertet. In Beratungssettings, 
in denen neben Deutsch in einer Drittsprache kommuniziert bzw. in de-
nen übersetzt wurde, ist dies seltener der Fall. Niedrigere Zufriedenheits-
werte von Klienten, die auf Übersetzung angewiesen waren, beeinflussen 
darüber hinaus auch den Bereich der Vertrauensbildung zum Berater oder 
die allgemeine Beratungszufriedenheit negativ und zeigen so die Bedeu-
tung einer reibungslosen Kommunikation auf. Insbesondere Klienten, in 
deren Beratung durch Familienangehörige oder Bekannte übersetzt wur-
de, bewerten die Verständigungsqualität schlechter und äußern zu über 
70 % den Wunsch nach einem (externen) Dolmetscher. 

Den MBE-Beratern gelingt es außerordentlich gut, eine positive Arbeits-
beziehung zu den Klienten aufzubauen. So geben 78,0 % der Befragten 
an, dass sie ihrem Berater voll und ganz vertraut haben; jeweils über 80 % 
schätzen die Empathie und das Engagement ihres Beraters sehr hoch ein. 
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Die Aussagen der Klienten im Case Management lassen auf eine hohe 
Zufriedenheit mit dem Verfahren selbst sowie auf positive Effekte für den 
weiteren Beratungsverlauf schließen. Eine deutliche Mehrheit bestätigt 
eine strukturierende und motivierende Wirkung von Förderplänen, wo-
hingegen ein möglicherweise erhöhter Zeitaufwand nicht oder zumindest 
nicht als störend wahrgenommen wird. Darüber hinaus lassen sich positi-
ve Zusammenhänge mit praktisch allen anderen Bewertungsdimensionen 
feststellen: Klienten mit Förderplan berichten über eine höhere Vertrau-
ensbildung zum Berater, schätzen dessen Empathie und persönliches 
Engagement höher ein und nehmen ein eigenes Mitspracherecht verstärkt 
wahr. Sowohl die faktische Verbesserung der Problemlage zu Beratungs-
beginn als auch die Einschätzung des Beitrags der MBE zur Lösung der 
damaligen Anliegen fällt bei diesen Klienten positiver aus. Die oben ge-
nannten Zusammenhänge treffen in etwas verminderter Ausprägung, 
jedoch uneingeschränkt auch auf Klienten zu, welche mit ihrem Berater 
Zielvereinbarungen getroffen haben. 

Wirksamkeit der Beratung bezüglich individueller Anliegen
In der überwiegenden Mehrheit der Beratungsfälle (87,5 %) berichten die 
Klienten über eine deutliche Verbesserung der anfänglichen Problemlage. 
Dabei schätzen sie den Beitrag der MBE zur Lösung der entsprechenden 
Anliegen hoch ein. Besonders gute Hilfestellung wird der MBE bei der 
Unterstützung mit Formalitäten, bei der Beratung zu Sozialleistungen und 
bei Anfragen im Bereich „Gesundheit/Krankenversicherung“ bescheinigt. 
Vergleichsweise geringere Hilfestellung wurde bei Anliegen im Bereich 
„Arbeitssuche/Beruf“ und aufenthaltsrechtlichen Belangen gesehen. Aller-
dings spricht auch ein Drittel der Klienten mit unveränderter bzw. 22,8 % 
mit verschlechterter Ausgangslage der MBE eine „sehr gute“ Hilfestellung 
zu, was auf eine differenzierte Bewertung der Beratungsleistung schließen 
lässt. Möglicherweise werden externe Restriktionen und Sachzwänge von 
den Klienten durchaus als solche anerkannt und der Beitrag der Beratung 
im Rahmen des Möglichen positiv bewertet. 
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Wirksamkeit der Beratung in weiteren Lebensbereichen
Neben der Hilfestellung bei dem spezifischen (Initial-)Anliegen wurde 
erfasst, inwieweit die Befragten in verschiedenen Lebensbereichen positi-
ve Effekte durch die Beratung wahrnehmen – wie es die Förderrichtlinien 
vorsehen. Die höchsten Zustimmungsraten sind bei einer verbesserten 
Kenntnis der Institutionen- und Behördenlandschaft zu verzeichnen, 
welche von zwei Dritteln der Befragten (66,1 %) voll bestätigt wird. Einer 
Erleichterung des eigentlichen Umgangs mit Behörden wird hingegen 
mit 56,5 % voller Zustimmung etwas zurückhaltender zugestimmt; 60,3 % 
nehmen zudem eine positive Wirkung auf ihre Handlungskompetenz 
im Alltag wahr. Die positive Außenwirkung des Beratungsangebots wird 
überdies daraus ersichtlich, dass 53,9 % der Befragten einen Beitrag der 
MBE zur Willkommenskultur uneingeschränkt bejahen. 

Insgesamt lässt eine Zustimmung von jeweils über 80 % in allen Wir-
kungsbereichen darauf schließen, dass die intendierte Unterstützung 
der MBE von der Zielgruppe wahrgenommen wird. In welchem Ausmaß 
dies gelingt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. So ist insbesondere 
der erleichterte Umgang mit Behörden von den Deutschkenntnissen der 
Befragten abhängig. Zudem zeigt sich in allen Bereichen ein positiver 
Zusammenhang der wahrgenommenen Wirkung mit der Häufigkeit (und 
damit i.d.R. der Dauer) der Inanspruchnahme der Beratung. Auch das 
Erarbeiten von Förderplänen bzw. Zielvereinbarungen zeigt auf alle Wir-
kungsbereiche einen förderlichen Einfluss.

Hohe Relevanz des Beratungsangebots für die Zielgruppe
Die Klienten messen dem Beratungsangebot einen hohen Stellenwert 
bei. Über 80 % sind rückwirkend der Ansicht, dass sie ihre Anliegen ohne 
die Unterstützung der MBE nicht hätten lösen können. Weiter schätzen 
über 90 % der Befragten es als „sehr wichtig“ ein, dass es das Angebot der 
Migrationsberatung in Deutschland gibt, und über zwei Drittel hätten es 
„sehr hilfreich“ gefunden, früher vom Angebot zu erfahren. Diese Befunde 
stimmen mit den Beobachtungen der Berater überein, welche überein-
stimmend eine hohe Wertschätzung der Klienten für die Beratungsleis-
tung berichteten. 
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Hohe Gesamtzufriedenheit
Die überwiegend positiven Bewertungen der strukturellen und sprach-
lichen Rahmenbedingungen, des Beratungsgeschehens selbst sowie der 
wahrgenommenen Hilfestellung und Wirkung durch die MBE schlagen 
sich in einer hohen Gesamtzufriedenheit nieder, welche als übergreifende 
Bewertungsdimension erfasst wurde. Dabei zeigen sich keine nennens-
werten Unterschiede bezüglich grundlegender soziodemografischer 
Merkmale der Befragten, wie etwa Alter, Geschlecht, Bildungs- oder 
Sprachniveau sowie des Erwerbsstatus. Starke Zusammenhänge zeigen 
sich hingegen bezüglich anderer Bewertungsdimensionen. Insbesondere 
die sprachliche Verständigungsqualität schlägt sich auf die allgemeine 
Beratungszufriedenheit nieder: Während 82,8 % der Klienten, welche die 
Verständigung als „sehr gut“ empfunden haben, auch mit der Beratung als 
solcher „sehr zufrieden“ sind, beträgt dieser Anteil bei Klienten, welche die 
Kommunikation als mangelhaft erlebten, nur 41,9 %. 

Auch die Qualität der Beratungsbeziehung erweist sich als vergleichswei-
se starker Prädiktor für die Beratungszufriedenheit, wobei insbesondere 
die Wahrnehmung des Engagements des Beraters und der eigenen Mit-
sprachemöglichkeit ins Gewicht fallen. Zudem ist ein klarer Einfluss von 
Strukturvariablen wie dem Einsatz von Beratungselementen ersichtlich: 
Sowohl Klienten, welche im Rahmen eines Case Managements einen 
schriftlichen Förderplan erstellt hatten, als auch Befragte, die mit ihrem 
Berater Zielvereinbarungen getroffen haben, sind signifikant zufriedener 
mit der Beratung. Eine stärker strukturierte Beratungserfahrung scheint 
sich somit sowohl auf die empfundene Beratungsqualität als auch auf den 
wahrgenommenen Beratungserfolg förderlich auszuwirken.

Fazit II:
Die Einschätzungen der Klienten lassen auf eine umfassend hohe 
Zufriedenheit mit strukturellen und sprachlichen Rahmenbedingun-
gen der Beratung sowie dem Beratungsgeschehen selbst schließen. In 
der Mehrheit der Beratungsfälle konnte eine deutliche Verbesserung 
der anfänglichen Problemlage erreicht werden, wobei der Beitrag der 
MBE zur Lösung der jeweiligen Anliegen hoch eingeschätzt wird. Auch 
übergreifende Hilfestellungen durch die MBE werden von den Klienten 
mehrheitlich bestätigt. 
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Die Einschätzung der Beratungsqualität sowie der wahrgenommene Bera-
tungserfolg sind dabei weitgehend unabhängig von soziodemografischen 
Merkmalen der Befragten. Offensichtlich gelingt es der MBE gut, einer 
Klientel mit überaus diversen Voraussetzungen und Bedürfnissen gerecht 
zu werden. Als durchgängig entscheidende Einflussfaktoren zeichnen sich 
hingegen die wahrgenommene Qualität der sprachlichen Verständigung 
sowie die Beziehungsqualität zum Berater ab. Auch der Einsatz von För-
derplänen bzw. Zielvereinbarungen wirkt sich positiv auf die Einschät-
zung von Beratungsqualität und -wirkung aus.

6.2 Handlungsempfehlungen

Trotz der hohen Zufriedenheitswerte, welche durch die Klientenbefra-
gung differenziert belegt werden, lassen sich insbesondere aus den Ver-
besserungsvorschlägen der Befragten sowie aus den Einschätzungen der 
Berater zu Herausforderungen und Einflussfaktoren ihrer Tätigkeit Span-
nungsfelder und Optimierungsmöglichkeiten des Beratungsgeschehens 
ableiten. Damit werden inhaltliche Ansatzpunkte für eine Weiterentwick-
lung des Beratungsangebots aufgezeigt; eine Adressierung konkreter Ak-
teure für deren Umsetzung übersteigt den Rahmen dieser Auswertung.
 
Bekanntheitsgrad der MBE ausweiten
Die Studienergebnisse verdeutlichen die Relevanz eines frühzeitigen 
Zugangs zur MBE. So hätte nicht nur ein hoher Anteil der Klienten eine 
frühere Kenntnis über das Angebot der MBE als hilfreich empfunden, 
vielmehr zeigt sich auch, dass der Beratungserfolg umso positiver einge-
schätzt wird, je früher die MBE nach der Ankunft in Deutschland in An-
spruch genommen wurde. 

Um eine möglichst frühe und umfassende Ansprache der Zielgruppe si-
cherzustellen, sollte dem vielfach geäußerten Wunsch der Berater nach 
einer frühzeitigen und systematischen Verweisung der Klienten durch die 
Regeldienste, insbesondere durch die lokalen Ausländerbehörden, nach-
gegangen werden. Entsprechende Kooperationen vor Ort sollten gestärkt 
bzw. ausgebaut werden. Gleichzeitig müssen alternative Zugangswege für 
die zunehmende Klientengruppe der EU-Bürger gesichert werden, bei de-
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nen kein zwangsläufiger Kontakt zur Ausländerbehörde mehr erforderlich 
ist und somit als systematischer Anknüpfpunkt für die Vermittlung an die 
MBE entfällt. 

Die Gewährleistung einer möglichst frühen Kontaktaufnahme zur MBE 
könnte perspektivisch einen bereits im Herkunftsland angelegten Zu-
gang zur Beratung beinhalten. Auch vor diesem Hintergrund können der 
Ausbau elektronisch abrufbarer Informationen und die Möglichkeit von 
Online-Beratung als Erweiterung des bisherigen Beratungsangebots neue 
Zugangswege erschließen. 

Zudem sollte der Wiedererkennungswert der MBE gesteigert werden. So 
bestätigten die Studienergebnisse die von den Beratern prognostizierte 
Unkenntnis des Beratungsangebots unter dem übergreifenden Kürzel 
„MBE“: Lediglich 10 % konnten die Bezeichnung zuordnen. Dies ist zu-
nächst unproblematisch, solange die Klienten den Zugang zur MBE fin-
den. Angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel der Klienten über informel-
le Wege in die Beratung finden, stellt sich jedoch die Frage nach weniger 
gut vernetzten Zielgruppen wie Älteren, alleinerziehenden Müttern oder 
Neuankömmlingen ohne sozialen Anschluss. Auch vor dem Hintergrund 
eines Ortswechsels wäre die Kenntnis um ein bundesweites und träger-
übergreifendes Beratungsangebot wünschenswert. Es bleibt abzuwarten, 
inwieweit das 2014 durch das Bundesamt entwickelte einheitliche MBE-
Logo zu einem höheren Wiedererkennungswert der MBE beiträgt. 

Ausbau von Kapazitäten 
Der von Beratern am weitaus häufigsten genannte Optimierungsansatz 
betrifft den Ausbau personeller Kapazitäten vor dem Hintergrund eines 
verstärkten Beratungsaufkommens. Stetig steigende Betreuungsquoten, 
welche ursprüngliche Kapazitätsplanungen um ein Vielfaches übersteigen, 
bestätigen nachdrücklich den subjektiven Eindruck der Berater. Trotz der 
überwiegend positiven Bewertungen der strukturellen Rahmenbedin-
gungen durch die Klienten zeigen deren Verbesserungsvorschläge, dass 
Engpässe durch Kapazitätsgrenzen auch von den Adressaten der MBE 
wahrgenommen werden. 
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Die offensichtliche Überlastung der MBE-Stellen führte 2014 bereits zu 
einer Aufstockung des Haushaltsbudgets um 8 Millionen Euro auf 34,2 
Millionen Euro, welche vorrangig in den Stellenausbau investiert werden 
sollen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Maßnahme dem Bedarf eines 
nicht nur zahlenmäßig gestiegenen Beratungsaufkommens, sondern auch 
dessen zunehmender Komplexität begegnen kann.168 Bei dem Ausbau der 
Kapazitäten sollte darauf geachtet werden, die ohnehin schon hohe inter-
kulturelle und fachliche Kompetenz der Berater weiter beizubehalten.

Eine wirksame Möglichkeit, das Beratungsangebot auf gestiegene Anfor-
derungen auszurichten, könnte die Ergänzung der durch die Förderricht-
linien geregelten Einzelfallberatung durch spezifische Gruppenangebote 
darstellen. Während die Bearbeitung grundlegender Fragestellungen mit 
mehreren Klienten das Beratungsgeschehen entlasten könnte, können 
durch das Format der Gruppenarbeit positive Effekte (u.a. gemeinsames 
Lernen, Kontakt zu Personen in ähnlichen Lebenslagen, Begegnungen zur 
Aufnahmegesellschaft) nutzbar gemacht werden.

Fachliche Unterstützung und Abgrenzung der MBE stärken
Neben der rein quantitativen Zunahme wird von den Experten auch die 
Schwierigkeit einer zunehmenden Diversifizierung des Beratungsaufkom-
mens genannt. Veränderungen in der Zusammensetzung der Klienten, 
deren Voraussetzungen und spezifischen Bedarfe sowie die daraus resul-
tierende steigende Komplexität der Beratungsinhalte stellen die Berater 
vor hohe fachliche Herausforderungen. Exemplarisch werden das ver-
stärkte Beratungsaufkommen von EU-Bürgern und (hoch)qualifizierten 
Zuwanderern genannt.

168 Auch im Rahmen der 10. Integrationsministerkonferenz vom 25./26.03.2015 
in Kiel wurde im Hinblick auf die „stetige Zunahme und Diversifizierung der 
Zuwanderung sowie die komplexer gewordenen Aufgaben in der Integrati-
onsbegleitung“ eine Weiterentwicklung und Öffnung der Migrationsbera-
tungsdienste gefordert (IntMK 2015: 16f.). So soll der Aufgabenzuwachs in der 
Finanzausstattung berücksichtigt werden, was u.a. zunehmende sprachliche 
Herausforderungen betrifft. Zudem sollen die Präsenz und Handlungsfähig-
keit der MBE auch im ländlichen Raum ausgebaut und die Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern bei Angeboten der Integrationsbegleitung intensiviert 
werden. Als neue Themenfelder werden u.a. die Sensibilisierung und Qualifi-
zierung der MBE im Bereich der religiös begründeten Radikalisierung sowie 
einer zunehmenden Islamfeindlichkeit (IntMK 2015: 32), aber auch im Bereich 
Menschenhandel und Arbeitsausbeutung identifiziert (IntMK 2015: 26).
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Vor diesem Hintergrund sollte der Zugang zu Fortbildungen, die Bereit-
stellung aktualisierter Informationsaufbereitungen und der fachliche 
Austausch zwischen den Beratungsstellen gefördert werden. Während 
in größeren Städten thematische Schwerpunkte teilweise zwischen den 
Beratungsstellen aufgeteilt werden bzw. größere Träger über interne 
Fachstellen auf vergleichsweise kürzere Informationswege zurückgreifen 
können, sollte insbesondere die Einbindung kleinerer Beratungsstellen 
und speziell von Einzelberatern gestärkt werden. Eine regelmäßige Erfas-
sung von Fortbildungsbedarfen unter den Beratern kann dazu beitragen, 
veränderten Anforderungsbedingungen vor Ort gezielt und zeitnah zu 
begegnen.

Neben einer fachlichen Unterstützung stellt der Ausbau bzw. die Einrich-
tung von Super- bzw. Intervisionsmöglichkeiten für Berater eine wirksa-
me Möglichkeit dar, eine gestiegene Arbeitsbelastung aufzufangen und 
eine hohe Beratungsqualität zu sichern. 

Zudem sollte ein Dialog über die Ausgestaltung des Mandats der MBE 
gefördert werden. So ist das Aufgabenspektrum der MBE für die Berater 
in der Praxis teils nicht klar abgrenzbar, was u.a. durch schwache Koope-
rationsstrukturen mit Regeldiensten und insbesondere einer geringen 
interkulturellen Öffnung der Verwaltung bedingt wird. Auch seitens der 
Klienten wurden Verbesserungswünsche geäußert, die eine vertiefte fach-
liche Beratung der MBE in Aufgabenbereichen wünschen, die originären 
Regeldiensten zufallen. Hierzu zählen etwa die Bereiche Arbeitsmarkt/-
vermittlung, Ausbildung/Qualifikation oder aufenthalts- und sozialrecht-
liche Fragestellungen. Auch, um das Leistungsspektrum der MBE gegen-
über den Klienten deutlicher vermitteln und abgrenzen zu können, sollte 
ein Forum zum Austausch über Selbstverständnis und Aufgaben der MBE 
geschaffen werden. 

Sprachliche Verständigung weiter verbessern
Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung der sprachlichen Verständi-
gung bezieht sich ein vergleichsweise hoher Anteil der Verbesserungsvor-
schläge seitens der Klienten auf den Ausbau mehrsprachiger Beratungs-
angebote. Die Ergebnisse deuten zudem darauf hin, dass die vielerorts 
gängige Praxis der sprachlichen Vermittlung durch Personen aus dem 
persönlichen Umfeld der Klienten nur bedingt Abhilfe schaffen kann. Der 
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interkulturellen Öffnung der MBE gebührt somit weiterhin großes Augen-
merk, was durch die starken Zusammenhänge zwischen Verständigungs-
qualität und allgemeiner Beratungszufriedenheit bzw. wahrgenommenem 
Beratungserfolg noch gestützt wird. Strukturen und Modelle, die sich in 
der Praxis bereits bewährt haben, sollten unterstützt und ausgeweitet 
werden. Dazu zählen exemplarisch die Kooperation mit Integrations-
lotsen, der Rückgriff auf Dolmetscherpools sowie die Möglichkeit einer 
entsprechenden Finanzierung, das Angebot an mehrsprachigem Informa-
tionsmaterial und mehrsprachigen Internetauftritten sowie die bewusste 
Einstellung von Beratern mit Migrationshintergrund. 

Adaptive Ausgestaltung des Case Management 
Ein pauschaler Einsatz des CM-Verfahrens wurde vor dem Hintergrund 
spezifischer Erschwernisse von vielen Beratern problematisiert. Die 
Studienergebnisse bestätigen einerseits eine klare Wirksamkeit des CM-
Verfahrens im Rahmen der Migrationsberatung. Offensichtlich ist unter 
entsprechenden Voraussetzungen ein klassischer Einsatz des CM in der 
Migrationsberatung möglich und gewinnbringend. Die positiven Zusam-
menhänge mit anderen Bewertungsdimensionen (Beratungsbeziehung, 
Beratungserfolg, Wirksamkeit) lassen sich jedoch durchweg auch bei 
Klienten nachweisen, die zwar keinen Förderplan abgeschlossen, mit 
ihrem Berater aber Zielvereinbarungen getroffen haben. Anders als das 
Erstellen schriftlicher Förderpläne ist das gemeinsame Formulieren von 
Beratungszielen weniger vom Sprachniveau der Klienten abhängig. Dieser 
Befund deckt sich mit den Aussagen der Berater, welche aufgrund gerin-
ger Sprachkenntnisse oder Vorbehalte gegenüber Formalitäten seitens 
der Klienten auf vielfältige Adaptionen des klassischen CM-Verfahrens 
zurückgreifen. Die Studienergebnisse belegen deutlich, dass auch eine 
weniger formelle Handhabung der Grundprinzipien des CM messbare 
Erfolge bedingt. Eine Strukturierung des Beratungsprozesses im Sinne des 
CM ist somit sinnvoll, den Beratern sollte jedoch ein Ermessensspielraum 
bezüglich Handhabung und Formalitätsgrad von CM-Verfahren einge-
räumt werden.

Regeldienste stärker interkulturell öffnen 
Der Unterstützungsbedarf bei formellen Kontakten stellt den mit Abstand 
häufigsten Beratungsanlass dar; entsprechend zählen Hilfen beim Ausfül-
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len von Formularen bzw. beim Kontakt mit Behörden zu den häufigsten 
Hilfestellungen. Auch die vergleichsweise verminderte Zustimmung zum 
erleichterten Umgang mit Behörden durch die Beratung sowie die hohe 
Abhängigkeit dieser Einschätzung von den Sprachkenntnissen der Befrag-
ten deuten auf erhebliche Alltagsschwierigkeiten im Umgang mit Behör-
den selbst bei Altzuwanderern hin. 

Es zeigt sich somit übereinstimmend mit früheren Studien ein nach wie 
vor hoher Bedarf in der interkulturellen Öffnung der Regeldienste. Darauf 
deuten auch die Aussagen der Berater hin, die einen hohen Arbeitsauf-
wand als Vermittler zwischen den Klienten und Regeldiensten einbringen 
und Kommunikationsdefizite in bürokratischen Abläufen auffangen. Statt 
im Sinne einer Verweisberatung Klienten mit spezifischen Bedarfen an 
Fachstellen zu vermitteln, wird vielerorts eine zunehmende „Rücküber-
weisung“ an die MBE registriert. Dies kann neben einer quantitativen auch 
zu einer fachlichen Überlastung der Beratungsstellen führen (s.o.). Ein 
verbindlicher Ausbau der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten ist 
unabdingbar, damit diese ihrem Versorgungsanspruch auch gegenüber 
Zuwanderern gerecht werden können.

Kooperation mit den Regeldiensten erweitern und intensivieren
Ebenfalls im Einklang mit früheren Studien thematisieren viele Berater 
die Notwendigkeit einer verbesserten Kooperation zwischen den Re-
geldiensten und der MBE, um eine effektive Beratung zu gewährleisten. 
Neben dem Vorhandensein und der Erreichbarkeit von Ansprechpartnern 
in den entsprechenden Stellen wird der Wunsch nach einer erhöhten 
Verbindlichkeit der Zusammenarbeit laut. Sofern nicht vorhanden, sollten 
Kooperationsvereinbarungen initiiert und ausgebaut werden. Zudem soll-
te die Stellung der MBE als Akteur in der lokalen Institutionenlandschaft 
gestärkt werden.

Neben Defiziten werden jedoch auch Entwicklungsmöglichkeiten und 
Anknüpfungspunkte für den Ausbau verstärkter bzw. institutionalisier-
ter Zusammenarbeit gesehen. Insbesondere im Bereich der Arbeitsver-
mittlung sehen die Berater Möglichkeiten, vorhandene Potenziale ihrer 
Klienten besser auszuschöpfen. So könnte eine intensivere Kooperation 
mit der Arbeitsverwaltung wertvolle Synergieeffekte beinhalten. Die in-
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terkulturelle Kompetenz der MBE-Berater sowie deren Kenntnisse über 
individuelle Stärken und Hintergründe ihrer Klienten könnte mit den 
professionellen Arbeitsmarktkenntnissen der Sachbearbeiter die Vermitt-
lung in passgenaue Beschäftigungen bzw. eine sinnvolle Abstimmung 
von Fördermaßnahmen begünstigen. Ähnliche Effekte könnten gezielte 
Kooperationen der MBE mit Kommunen, Handels- und Handwerkskam-
mern hervorbringen. 

Ausbau von Sprachkursen und ergänzenden Anschlussangeboten
Die gezielte Förderung der sprachlichen, beruflichen und sozialen Integra-
tion von Klienten als grundlegender Auftrag der MBE ist maßgeblich von 
der lokalen Verfügbarkeit entsprechender Angebote abhängig. Vor dem 
Hintergrund einer steigenden und zunehmend diversen Klientel sehen 
einige Beratungsstellen Bedarf an einem Ausbau differenzierter Sprach-
kursangebote. Für die erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt wird 
zudem die Erweiterung des Förderumfangs auf ein Sprachniveau als nötig 
erachtet, welches ein realistisches Verständigungsvermögen im Berufsle-
ben beinhaltet. Eine vermehrte Bereitstellung flankierender Fördermaß-
nahmen bzw. ergänzender Anschlussangebote wird als wirksames Mittel 
gesehen, um einer vielerorts wahrgenommenen Versorgungslücke nach 
Abschluss des Integrationskurses zu begegnen und einen nachhaltigen 
Ausbau bereits erreichter Fortschritte im Integrationsprozess zu sichern. 

Individuelle Voraussetzungen bei der Beratungsdauer berücksichtigen
Eine kompakte und zielgerichtete Beratung ist im Interesse aller Be-
teiligten erstrebenswert. In Einzelfällen sind Klienten jedoch aufgrund 
persönlicher Voraussetzungen auf längerfristige Unterstützung als die 
durch die Förderrichtlinien veranschlagten drei Jahre angewiesen, so 
z. B. Ratsuchende in höherem Lebensalter, was durch die Ergebnisse der 
Klientenbefragung bestätigt wird. Andererseits lassen strukturelle oder 
persönliche Rahmenbedingungen eine abschließende Klärung aller Be-
darfe in diesem festgelegten Zeitraum nicht zu. Nicht zuletzt können auch 
in erfolgreichen Integrationsverläufen über den Zeitraum hinaus immer 
wieder Veränderungen der Lebensumstände oder Probleme auftreten, die 
eine erneute Inanspruchnahme der Beratung bedingen.
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Diese Beobachtungen spiegeln sich in den Angaben der MBE-Klienten 
wider. So liegt die durchschnittliche Dauer der Inanspruchnahme über 
dem definierten Zeitraum von drei Jahren. Allerdings zeigt sich eine sehr 
diverse Nutzungsintensität der Klienten: So gibt mit 55 % ein Großteil 
der Befragten an, die Beratung nur „bei Bedarf“ aufzusuchen; lediglich 
15,8 % nehmen die Beratung „regelmäßig“ in Anspruch. Offenbar handelt 
es sich bei der Beratung in der Praxis oftmals nicht um einen in sich ge-
schlossenen, zeitlich und thematisch abgrenzbaren Prozess im Sinne einer 
umfassenden Orientierungsberatung. Stattdessen wird vielfach zwar über 
längere Zeiträume, je nach individueller Bedarfslage teils häufiger, teils 
aber auch nur punktuell auf die MBE als bewährte Anlaufstelle zurückge-
griffen. Der intendierten Beratungswirkung tut dies keinen Abbruch: So 
zeigt sich, dass sich eine häufigere – und damit i.d.R. auch längere – Inan-
spruchnahme der Beratung positiv auf die wahrgenommene Hilfestellung 
auswirkt. 

Insgesamt lässt sich aus einer längeren Beratungsdauer demnach kein In-
tegrationsdefizit ableiten, auch die implizite Befürchtung einer geförder-
ten Unselbständigkeit oder Abhängigkeit der Klienten bestätigt sich in den 
Aussagen von Klienten und Beratern nicht. Neben der Vermittlung des 
Kerngedankens, dass die begleitende Unterstützung befristet konzipiert ist 
und letztlich auf die Eigenständigkeit der Ratsuchenden zielt, sollte eine 
grundsätzliche Offenheit des Beratungsangebots bei erneuten Fragestel-
lungen signalisiert werden.
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getrennter Textstellen
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des jeweiligen Worts durch den Befragten

/ Befragter bricht im Satz ab und beginnt neue 
Formulierung
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Abbildung 4-13b: Höchster allgemeinbildender Schulabschluss nach Herkunfts-
gruppen (differenzierte Aufschlüsselung) und Geschlecht sowie 
in Gesamtbevölkerung mit Migrationshintergrund in Deutsch-
land (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet;
Mikrozensus 2012, eigene Darstellung.

Anmerkung: Herkunftsgruppen mit einer zu geringen Befragtenzahl werden nicht 
dargestellt.
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Abbildung 4-14b: Höchster beruflicher Bildungsabschluss nach Herkunfts- 
gruppen – differenzierte Aufschlüsselung (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.
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Abbildung 4-16b: Erwerbsstatus nach Herkunftsgruppen – differenzierte Auf-
schlüsselung (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.094, gewichtet.
Basis: Personen unter 65 Jahren.
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Abbildung 4-18b: Art der Erwerbstätigkeit nach Herkunftsgruppen – differenzierte 
Darstellung (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=443, gewichtet. 
Basis: Erwerbstätige Personen.

Anmerkung: Herkunftsgruppen mit einer zu geringen Befragtenzahl werden nicht 
dargestellt.

Abbildung 4-26: Nettohaushaltseinkommen für Haushalte mit 2 bzw. 3 Personen 
nach Herkunftsgruppen (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n= 532, gewichtet.
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Abbildung 4-48b: Einsatz von Beratungskomponenten nach Sprachkenntnissen  
(in Prozent)

Tabelle 4-9b: Erreichtes Sprachniveau am Ende des Integrationskurses nach 
Herkunftsgruppen – differenzierte Aufschlüsselung (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=747, gewichtet.
Basis: Personen, die am Deutschtest für Zuwanderer (DTZ) teilgenommen haben.

Anmerkung: Herkunftsgruppen mit einer zu geringen Befragtenzahl werden nicht 
dargestellt.
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Tabelle 4-11b: Erwerbsstatus im Herkunftsland nach Herkunftsgruppen und 
Geschlecht (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.254, gewichtet.

Erwerbstätig Nicht erwerbstätig

Russ. Föd_w 94,5 5,5

Russ. Föd_m 97,7 2,3

Türkei_w 26,4 73,6

Türkei_m 70,1 29,9

GUS_w 92,1 7,9

GUS_m 96,4 3,6

EU-ges_w 87,6 12,4

EU-ges_m 89,0 11,0

Drittstaaten_w 63,7 36,3

Drittstaaten_m 79,6 20,4

Gesamt 78,9 21,2

Tabelle 4-13b: Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis und Sozialintegration 
nach Herkunftsgruppen (in Prozent)

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.

Art der  
Sozialintegration

Russ. 
Föderation

Türkei GUS EU 
gesamt

Dritt-
staaten

Gesamt

Keine Kontakte
(Marginalisierung)

0,3 0,9 1,9 0,0 3,2 1,6

Nur Kontakte zu 
Personen aus HKL 
(Segmentation)

13,5 23,4 12,1 8,3 17,5 15,3

Nur Kontakte zu 
Personen deutscher 
Herkunft (Assimilation)

2,4 3,2 2,2 3,6 6,7 4,0

Mehrfachkontakte
(Mehrfachintegration)

83,8 72,5 83,8 88,1 72,6 79,1

Gesamt 100 100 100 100 100 100
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Tabelle 4-14b: Bleibeabsicht nach Herkunftsgruppen – differenzierte Aufschlüsse-
lung (in Prozent) 

Quelle: BAMF-MBE-Klientenbefragung 2014, n=1.250, gewichtet.

 Bleibe-
absicht

Keine 
Bleibeabsicht Unentschlossen

Russ. Föderation 89,2 1,9 8,9

Türkei 58,0 17,6 24,5

GUS 91,4 0,8 7,8

Ehem. Jugoslawien +
Albanien 47,3 22,1 30,6

Vorder-/ Zentral-/
Südasien 80,8 7,7 11,6

Ost-/Südostasien 66,1 9,3 24,6

Afrika 46,5 20,3 33,3

Nordafrika 64,9 5,3 29,8

Mittel-/Südamerika 68,3 19,4 12,4

EU-25 68,9 13,6 17,5

EU-2 75,3 8,2 16,5

Gesamt 75,0 9,1 15,9
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2

a) Einleitung / Screening

Nr. Frage / Thema

Angespielte Informationen:

- Name

- Geschlecht

- Herkunftsland

- Trägerzugehörigkeit

Einleitung Guten Tag [Vorstellung Interviewer und Forschungsinstitut]. Das Forschungsinstitut X
führt im Auftrag des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge eine Untersuchung zur 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer durch. 
Könnte ich bitte mit Herrn /Frau (<zugespieltes Geschlecht>) < zugespielter Name>
sprechen?

Wenn Kontakt zur Zielperson hergestellt wurde:

Vor einiger Zeit haben Sie einen Brief an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
zurückgeschickt und darin zugestimmt, an einer telefonischen Befragung zur 
Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer teilzunehmen. Wir möchten nun gerne 
mit Ihnen über Ihre Erfahrungen und Ihre Zufriedenheit mit der Migrationsberatung 
sprechen. Ihre Angaben helfen dabei, das Beratungsangebot weiter zu verbessern. Hätten 
Sie nun Zeit, das Interview durchzuführen?

v001 Bitte Geschlecht der Zielperson eintragen:

1 = Männlich

2 = Weiblich

Sie waren ja in der letzten Zeit bei der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer. 

Die Migrationsberatung wird von 7 verschiedenen Organisationen wie der Caritas oder 
der AWO angeboten. Diese Organisationen haben auch andere Hilfsangebote wie z.B. 
Sozial- oder Familienberatung. Kleiderkammern oder Kurse. Im Folgenden geht es 
jedoch nur um die Migrationsberatung also auch nicht um Sprach- oder 
Integrationskurse.

1 = trifft zu
Ich lese Ihnen nun die einzelnen Organisationen vor. Bitte antworten Sie mit ja, falls Sie 
bei der jeweiligen Organisation in der Migrationsberatung waren.

v002_1 □ Caritas

v002_2 □ Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO

v002_3 □ Diakonie

v002_4 □ Paritätischen Wohlfahrtsverband

v002_5 □ Deutsches Rotes Kreuz, kurz DRK

v002_6 □ Bund der Vertriebenen, kurz BdV (Plausibilitätscheck: Herkunftsland muss gleich = 
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3

Russland, Weißrussland, Moldawien, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, 
Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Estland, Lettland, 
Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, China, 
Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien)

v002_7 □ Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST

v002_8 □ Bei einer anderen Einrichtung 

Intervieweranweisung: Falls ein anderer als der zugespielte Träger genannt wurde, ggf. 
nochmals nachfragen: „Sonst waren Sie bei keiner anderen Organisation in der 
Migrationsberatung? z.B. bei <zugespielte Trägerorganisation>?“

v002_9 Ich war  nicht bei der Migrationsberatung 

v002_6kontr Prüfung, ob Befragter  tatsächlich beim Bund der Vertriebenen war

 Falls v002_9 =1 weiter mit v003

Intervieweranweisung: wird nicht vorgelesen. Falls der Befragte angibt, nicht bei der 
Migrationsberatung gewesen zu sein, bitte nochmal gezielt nachfragen, da die 
Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme zurückgeschickt wurde. Bei einer Auswahl 
dieser Antwortkategorie wird das Interview ansonsten beendet!

Falls v002_8= 1 

Und welche Einrichtung war das?

Intervieweranweisung: Falls Person den Namen der Organisation nicht weiß, eine 
Bezeichnung finden (z.B. Straßenname, Ortsname etc.).

v002_96ao □ Einrichtung: _________________________

v002_96bo □ Einrichtung: _________________________

v002_96co □ Einrichtung: _________________________

v003 Falls Person sagt, dass sie nicht bei der Migrationsberatung war (v002_9=1)

Sie erinnern sich aber daran, dass Sie bei der Migrationsberatung waren?

1 = Ja  zurück zur v002

2 = Nein

Falls Person sich nicht daran erinnern kann: (v003=2)

Da Sie die Einwilligungserklärung an das BAMF zurückgeschickt haben, sind wir davon 
ausgegangen, dass Sie auch an der Migrationsberatung als Beratener teilgenommen 
haben. Wenn dies nicht so ist, bedanke ich mich für die Beantwortung meiner Fragen und 
wünsche Ihnen einen schönen Tag!

v004_1 Falls (v002_1=1):

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Migrationsberatung der Caritas?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen

1 = 1 Mal



413Anhang 2: Fragebogen

4

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

88 = Weiß nicht

99 = keine Angabe

v004_2 Falls (v002_2=1):

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Migrationsberatung der AWO, also der 
Arbeiterwohlfahrt?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal
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5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_3 Falls (v002_3=1):

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Migrationsberatung der Diakonie?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal
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8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_4 Falls (v002_4=1):

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Migrationsberatung des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 
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11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22=22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_5 Falls (v002_5=1):

Wie oft waren Sie insgesamt bei der Migrationsberatung des Deutschen Roten Kreuz, 
also des DRK?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 
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14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999= keine Angabe

v004_6 Falls (v002_6=1):

Wie oft waren Sie bei der Migrationsberatung des Bundes der Vertriebenen, also des 
BdV?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal
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17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_7 Falls (v002_7=1):

Wie oft waren Sie bei der Migrationsberatung der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland, also der ZWST?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal
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20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23 =23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_8 Falls Angabe in v002_96ao

Wie oft waren Sie insgesamt bei Einrichtung < v002_96ao > ?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 = 20 Mal

21 = 21 Mal

22 = 22 Mal
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23 = 23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_9 Falls Angabe in v002_96bo

Wie oft waren Sie insgesamt bei Einrichtung < v002_96bo > ?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 = 20 Mal

21 = 21 Mal

22 = 22 Mal

23 = 23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal
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26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v004_10 Falls Angabe in v002_96co

Wie oft waren Sie insgesamt bei Einrichtung < v002_96co > ?

Intervieweranweisung: Falls Person sich nicht sicher ist, bitte schätzen lassen.

1 = 1 Mal

2 = 2 Mal 

3 = 3 Mal

4 = 4 Mal

5 = 5 Mal

6 = 6 Mal

7 = 7 Mal

8 = 8 Mal 

9 = 9 Mal 

10 = 10 Mal 

11 = 11 Mal

12 = 12 Mal

13 = 13 Mal 

14 = 14 Mal

15 = 15 Mal

16 = 16 Mal

17 = 17 Mal

18 = 18 Mal

19 = 19 Mal

20 =20 Mal

21 =21 Mal

22 =22 Mal

23= 23 Mal

24 = 24 Mal

25 = 25 Mal

26 = Mehr als 25 Mal

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe
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b) Zugang, Nutzung und Verlauf der Migrationsberatung

v005 Wie wichtig finden Sie, dass es die Migrationsberatung in Deutschland gibt? 

1 = Sehr wichtig

2 = Eher wichtig

3 = Eher unwichtig

4 = Sehr unwichtig

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v006 Ist Ihnen der Name „MBE“ für die Migrationsberatung in Deutschland bekannt?

1 = Ja

2 = Nein

9999 = keine Angabe

v007 In welchem Jahr waren Sie zum ersten Mal in einer Migrationsberatungsstelle?

Jahr _________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

Wie haben Sie vom Angebot der Migrationsberatung in Deutschland erfahren?

v008_1 □ von Freunden oder Verwandten

v008_2 □ im Integrationskurs

v008_3 □ in einer Ausländerbehörde 

v008_4 □ in einer Arbeitsagentur oder im JobCenter (Arbeitsamt)

v008_5 □ in einer anderen Behörde, z.B. Meldebehörde

v008_6 □ in einer anderen Beratungseinrichtung

v008_7 □ in Chats oder Foren im Internet 

v008_96 □ Sonstiges und zwar _______________ 

1= Ja

2= Nein

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v009 Wie hilfreich wäre es für Sie gewesen, schon früher vom Angebot der Migrationsberatung 
erfahren zu haben? 

1 = Sehr hilfreich
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2 = Eher hilfreich

3 = Eher nicht hilfreich

4 = Überhaupt nicht hilfreich

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v010 Falls der Beratene bei mehreren Trägerorganisationen beraten wurde: (Zwei oder mehr 
Angaben bei v002_1 bis v002_96co)

Sie haben vorhin gesagt, dass Sie bei verschiedenen Organisationen in der 
Migrationsberatung waren, nämlich bei Einblendung <v002_1 – v002_7, v002_96ao –
v002_96co>.
Bei welcher dieser Organisationen waren Sie zuletzt? 

Intervieweranweisung: Falls Person nicht weiß, wo sie als letztes war oder keine Angabe 
machen möchte, bitte nochmals nachfragen und darauf hinweisen, dass es im Folgenden 
nur noch um die letzte aufgesuchte Organisation gehen soll.

1 = Caritas [falls  v002_1=1]

2 = AWO, Arbeiterwohlfahrt [falls  v002_2=1]

3 = Diakonie [falls v002_3=1]

4 = Paritätischer Wohlfahrtsverband [falls v002_4=1]

5 = Deutsches Rotes Kreuz (DRK) [falls v002_5=1]

6 = Bund der Vertriebenen (BdV) [falls v002_6=1]

7 = Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) [falls  v002_7=1]

8 = [Einblendung aus v002_96ao]

9 = [Einblendung aus v002_96bo]

10 = [Einblendung aus v002_96co]

8888 = Weiß nicht  v011

9999 = keine Angabe  v011

v011 Falls v010 = 8888 oder 9999

Sagen Sie mir bitte, über welche der Organisationen Sie im folgenden Auskunft geben 
möchten?

Intervieweranweisung: Falls auch hier keine Angabe, bitte nochmals nachfragen. 
Ansonsten Abbruch des Interviews.

1 = Caritas [falls  v002_1=1]

2 = AWO, Arbeiterwohlfahrt [falls v002_2=1]

3 = Diakonie [falls v002_3=1]

4 = Paritätischer Wohlfahrtsverband [falls v002_4=1]

5 = Deutsches Rotes Kreuz (DRK) [falls  v002_5=1]

6 = Bund der Vertriebenen (BdV) [falls v002_6=1]
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7 = Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) [falls  v002_7=1]

8 = [Einblendung aus  v002_96ao]

9 = [Einblendung aus v002_96bo]

10=[Einblendung aus v002_96co]

9999 = keine Angabe  Abbruch des Interviews

Programmieranweisung:

Wenn zwei oder mehr Angaben bei v002_1 bis v002_96co) im weiteren Verlauf X= 
v010

Wenn bei v002_1 bis v002_96co nur eine Nennung im weiteren Verlauf X= v002_1 bis 
v002_96co

v012 Falls X mehr als einmal besucht wurde

Bedingte Einblendung: 

Falls MBE bei mehr als einer Organisation und X = 1 bis 7 in v010:

[ X] hat in Deutschland sehr viele Migrationsberatungsstellen. Waren Sie dort immer bei 
derselben Migrationsberatungsstelle oder bei verschiedenen Migrationsberatungsstellen?

Bedingte Einblendung: 

Falls MBE bei mehr als einer Organisation und X =8 bis 10:

Waren Sie dort immer bei derselben Beratungsstelle oder bei verschiedenen 
Migrationsberatungsstellen?

Bedingte Einblendung: 

Falls MBE bei nur einer Organisation und X = v002_1 bis v002_7:

Sie haben gesagt, dass Sie bei X waren. 

[ X] hat in Deutschland sehr viele Migrationsberatungsstellen. Waren Sie dort immer bei 
derselben Beratungsstelle oder bei verschiedenen Migrationsberatungsstellen?

Bedingte Einblendung: 

Falls MBE bei nur einer Organisation und X = v002_96ao  bis v002_96co:

Sie haben gesagt, dass Sie bei X waren. 

Waren Sie dort immer bei derselben Beratungsstelle oder bei verschiedenen 
Migrationsberatungsstellen?

1 = bei verschiedenen Migrationsberatungsstellen

2 = immer bei derselben Migrationsberatungsstelle

8888 = Weiß nicht
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9999 = keine Angabe

Falls (v012 = 1, 8, 9) :

Bitte erinnern Sie sich nun an die Migrationsberatungsstelle [von X], bei der Sie zuletzt 
waren. Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihre Erfahrungen mit dieser letzten 
Beratungsstelle.

v013m

v013j

Wann waren Sie das erste Mal bei dieser Migrationsberatungsstelle [von X]?

Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

Programmierhinweis: Dropdown-Menü bei Monaten und Jahren.

Monat ______

8888 = Weiß nicht
9999 = keine Angabe

Jahr _________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v013kont Falls Jahresangabe in v013 < v007

Der Befragte sagt, dass er [v013m, v013j] zum 1. Mal bei der Beratungsstelle von [X] 
war, aber vorher wurde angegeben, dass er erst [v007] erstmalig überhaupt bei einer 
Migrationsberatungsstelle war.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

v014m

(Falls v004_1 bis v010 ≠ 1):

Und wann waren Sie das letzte Mal bei der Migrationsberatungsstelle [von X]?

Bitte nennen Sie mir Monat und Jahr.

Programmierhinweis: Dropdown-Menü bei Monaten und Jahren.

Monat ______ 

8888 = Weiß nicht
9999 = keine Angabe

v014j Jahr _________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v014kont1 Falls Jahresangabe v014 < v013

Der Befragte sagte, dass er [v013m, v013j] zum ersten Mal bei der Beratungsstelle von 
[X] war. Jetzt sagt er, dass er zum letzten Mal [v014m, v014j] bei der Beratungsstelle von 
[X].

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

v014kont2 Falls Jahresangabe v014 < v007
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Der Befragte sagte, dass er [v007] das erste Mal bei einer Migrationsberatungsstelle war.

Jetzt sagt er, dass er zum letzten Mal [v014m, v014j] bei einer Migrationsberatungsstelle 
war!

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

v015 Nehmen Sie die Beratung in dieser Migrationsberatungsstelle [von X] aktuell noch in 
Anspruch? 

1 = Ja, regelmäßig

2 = Ja, aber nur bei Bedarf

3 = Nein 

9999 = keine Angabe

v016 Fanden Sie die Wartezeiten vor Ort in der Beratungsstelle überwiegend…

1 = Sehr kurz

2 = Eher kurz 

3 = Eher lang

4 = Sehr lang

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v017 Wie bewerten Sie die Öffnungszeiten der Beratungsstelle [von X]?

1 = Sehr gut

2 = Eher gut

3 = Eher schlecht

4 = Sehr schlecht

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v018 Im Folgenden geht es um die Person, die Sie in der Beratungsstelle [von X] beraten hat.

Hatten Sie einen oder mehrere Berater? 

1 = ein Berater

2 = mehrere Berater

9999 = keine Angabe

Falls mehrere Berater: (v018=2 oder 9)

Denken Sie bitte bei der Beantwortung der folgenden Fragen an die Person, die Sie am 
häufigsten beraten hat.

v019 War diese Person ein Mann oder eine Frau? 

1 = Mann

2 = Frau

8888 = Weiß nicht
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9999 = keine Angabe

v020 Wie wichtig finden Sie es, immer von derselben Person beraten zu werden? 

1 = Sehr wichtig

2 = Eher wichtig

3 = Eher unwichtig

4 = Sehr unwichtig

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v021 Kommen wir nun zu dem Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Berater:Haben 
Sie Ihrem Berater vertraut? 

1 = Ja, voll und ganz

2 = Eher ja

3 = Eher nein

4 = Nein, überhaupt nicht

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Ich lese Ihnen nun  zwei Aussagen zu Ihrem Berater vor. Bitte geben Sie bei jeder 
Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen.

v022  Mein Berater hat sich sehr darum bemüht, mir weiterzuhelfen.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v023  Ich habe mich von meinem Berater verstanden gefühlt. 

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe
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Nun würde ich gerne etwas über die sprachliche Verständigung zwischen Ihnen und Ihrem 
Berater erfahren. Sagen Sie mir zunächst bitte, was Ihre Muttersprache ist bzw. was Ihre 
Muttersprachen sind? 

v024_1  Deutsch

v024_2  Albanisch

v024_3  Arabisch

v024_4  Bulgarisch

v024_5  Englisch

v024_6  Farsi

v024_7  Französisch

v024_8  Griechisch

v024_9  Italienisch

v024_10  Paschtu

v024_11  Polnisch

v024_12  Portugiesisch

v024_13  Rumänisch 

v024_14  Russisch

v024_15  Serbisch

v024_16  Spanisch

v024_17  Türkisch

v024_18  Urdu

v024_96  andere Sprache und zwar ___________

v024_98  Weiß nicht 

v024_99  keine Angabe

v025 Hat in der Beratungsstelle jemand zwischen Ihnen und dem Berater übersetzt?

Falls mehrere Berater: (v018=2)

Noch einmal zur Erinnerung: Denken Sie bei dieser und den folgenden Fragen bitte 
wieder nur an die Person, die Sie am häufigsten beraten hat. 

1 = Ja, immer 

2 = Ja, teilweise 

3 = Nein, nie 

9999 = keine Angabe
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Falls manchmal oder immer übersetzt wurde: (v025=1,2)

Und wer hat übersetzt? 

v026_1 □ Ihr Partner

v026_2 □ Ihr Kind oder Ihre Kinder

v026_3 □ Andere Familienangehörige

v026_4 □ Ein Bekannter oder ein Freund

v026_5 □ Ein Dolmetscher

v026 _96 □ Eine andere Person und zwar __________________

9999 = keine Angabe

Falls nicht oder nur manchmal übersetzt wurde (v025=2,3,9):

Bedingte Einblendung:

Falls nicht übersetzt wurde: (v025=3,9) 

In welchen Sprachen haben Sie sich mit Ihrem Berater unterhalten? Bitte nennen Sie mir 
alle Sprachen, die Sie mit Ihrem Berater gesprochen haben.

Nur falls manchmal übersetzt wurde: (v025=2) 

Und wenn nicht übersetzt wurde, in welchen Sprachen haben Sie sich dann mit Ihrem 
Berater unterhalten? Bitte nennen Sie mir alle Sprachen, die Sie mit Ihrem Berater 
gesprochen haben.

v027_1

v027_2

 Deutsch

 Albanisch

v027_3  Arabisch

v027_4  Bulgarisch

v027_5  Englisch

v027_6  Farsi

v027_7  Französisch

v027_8  Griechisch

v027_9  Italienisch

v027_10  Paschtu

v027_11  Polnisch

v027_12  Portugiesisch

v027_13  Rumänisch 

v027_14  Russisch

v027_15  Serbisch

v027_16  Spanisch
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v027_17  Türkisch

v027_18  Urdu

v027_96  andere Sprache und zwar___________

v027_98  Weiß nicht 

v027_99  keine Angabe

v028 Falls v027_1=1:

Wie häufig haben Sie mit Ihrem Berater Deutsch gesprochen? 

1 = Immer

2 = Häufig

3 = Selten

4 = Nie

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v029 Und wie bewerten Sie die sprachliche Verständigung mit Ihrem Berater insgesamt? 

1 = Sehr gut

2 = Eher gut

3 = Eher schlecht

4 = Sehr schlecht

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v030 An alle, außer  v026_5=1

Wie nötig wäre Ihrer Meinung nach ein Dolmetscher gewesen? 

1 = Sehr nötig

2 = Eher nötig

3 = Weniger nötig

4 = Nicht nötig

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v031 Wie wichtig finden Sie es, dass man in der Migrationsberatung in seiner Muttersprache 
reden kann?

1 = Sehr wichtig

2 = Eher wichtig

3 = Eher unwichtig

4 = Sehr unwichtig

8888 = Weiß nicht
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9999 = keine Angabe

v032 Sind Sie allein oder in Begleitung in die Beratungstelle [von X] gegangen? 

Programmieranweisung: Plausibilitätscheck mit v026 (Falls v032=3 darf v026 nicht 1-4
bzw. Angabe in v026_96 sein)

1 = Immer in Begleitung 

2 = Manchmal in Begleitung 

3 = Nie in Begleitung

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v032kontr Falls eine dritte Person übersetzt hat (v026_1=1 oder v026_2=1 oder v026_3=1 oder 
v026_4=1 oder Angabe in v026_6 und laut v032 "nie in Begleitung" (v032=3)

Der Befragte hat in v026 angeben, dass jemand während der Beratung übersetzt hat, d.h. 
er ist mit Begleitung zu Beratung gegangen! Nun sagt er, dass er nie in Begleitung zur 
Migrationsberatung gegangen ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!</i>

Falls die Beratung zumindest manchmal in Begleitung aufgesucht wurde (v032 = 1,2)

Wer war in der Beratung dabei? Ich nenne Ihnen fünf Möglichkeiten. Bitte sagen Sie mir 
jeweils, ob die folgenden Personen Sie in die Beratung begleitet haben. 

v033_1 □ Ihr Partner

v033_2 □ Ihr Kind oder Ihre Kinder 

v033_3 □ Andere Familienangehörige

v033_4 □ Bekannte oder Freunde

v033_96 □ Andere Personen und zwar ____________

9999 = keine Angabe

v033kontr1 Falls Partner übersetzt hat ( v026_1=1), aber in v033 dieser nicht als Begleitung 
angegeben (v033_1=2)

Der Befragte hat in v026 angegeben, dass der Partner während der Beratung übersetzt 
hat, d.h. er ist mit Begleitung zur Beratung gegangen!

Nun sagt er, dass er nie in Begleitung des Partners zur Migrationsberatung gegangen ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

v033kontr2 Falls "Kind/Kinder" übersetzt hat/haben ( v026_2=1), aber diese nicht als Begleitung 
angegeben (v033_2=2)

Der Befragte hat in v026 angeben, dass sein Kind / Kinder während der Beratung 
übersetzt hat/haben, d.h. er ist mit Begleitung zur Beratung gegangen!

Nun sagt er, dass er nie in Begleitung des Kindes /Kinder zur Migrationsberatung 
gegangen ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!
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v033kontr3 Falls "andere Familienangehörige" übersetzt haben ( v026_3=1), aber in v033 diese nicht 
als Begleitung angegeben (v033_3=2)

Der Befragte hat in v026 angeben, dass ein anderer Familienangehöriger während der 
Beratung übersetzt hat, d.h. er ist mit Begleitung zur Beratung gegangen!

Nun sagt er, dass er nie in Begleitung eines anderen Familienangehörigen zur 
Migrationsberatung gegangen ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

v033kontr4 Falls " Bekannte oder Freunde" übersetzt haben ( v026_4=1), aber in v033 diese nicht als 
Begleitung angegeben (v033_4=2)

Der Befragte hat in v026 angeben, dass ein in Bekannter oder ein Freund während der 
Beratung übersetzt hat, d.h. er ist mit Begleitung zur Beratung gegangen!

Nun sagt er, dass er nie in Begleitung eines Bekannten oder eines Freundes zur 
Migrationsberatung gegangen ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!

Falls die Beratung zumindest manchmal in Begleitung aufgesucht wurde: (v032=1,2)

Und warum war/en diese Person/en in der Beratung dabei?

□ Es ging um Themen, die auch meine Begleitung betroffen haben 

□ Meine Begleitung hat übersetzt 

□ Ich habe mich mit einer Begleitung wohler gefühlt

□ Ich hatte keine Kinderbetreuung [Falls v033_2=1]

□ Andere Gründe und zwar _______________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v034_1

v034_2

v034_3

v034_4

v034_96

v034kontr Falls in v026_1 bis v026_4 Personen zum Übersetzen in der Beratung waren, aber v034_2 
= 2:

Person gab in v026 an, dass Partner bzw. Kinder, Familienangehörige oder Freunde zum 
Übersetzen dabei waren. Nun antwortet er bei "Meine Begleitung hat übersetzt" mit 
"Nein"!

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!</i>

c) Zufriedenheit mit der Beratungserfahrung 

Nr. Frage / Thema

v035 Nun interessiert mich, wie Sie über Ihre letzte Beratungstelle denken. Alles in allem: Wie 
zufrieden waren Sie mit der Migrationsberatung in der Beratungsstelle [von X]?
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1 = Sehr zufrieden

2 = Eher zufrieden

3 = Eher unzufrieden

4 = Sehr unzufrieden

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v036 Fanden Sie die Dauer der einzelnen Beratungsgespräche bei der Migrationsberatung [von 
X] ….

1 = Absolut ausreichend

2 = Eher ausreichend

3 = Eher zu kurz

4 = Viel zu kurz

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v037 Fanden Sie die Informationen, die Sie in der Migrationsberatungsstelle bekommen haben 
insgesamt …

1 = Sehr gut verständlich

2 = Eher gut verständlich

3 = Eher schlecht verständlich

4 = Sehr schlecht verständlich

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit 
Sie dieser zustimmen

Falls Person bei unterschiedlichen Beratungsstellen war (v012 = 1, 8, 9)

Bitte denken Sie dabei wieder an die zuletzt aufgesuchte Beratungsstelle [von X ].

v038a Ich hätte meine Anliegen auch ohne die Migrationsberatung lösen können.

v038b Die Migrationsberatung hat mir zusätzlich zu meinem Anliegen auch in anderen 
Lebensbereichen geholfen.

v038c Meine Wünsche wurden in der Beratung berücksichtigt.

v038d Die Migrationsberatung hat mir geholfen, im Alltag in Deutschland besser 
zurechtzukommen.

v038e Durch die Migrationsberatung weiß ich nun besser, an welche Behörden oder 

Einrichtungen ich mich mit meinen Anliegen wenden kann.
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v038f Der Umgang mit Behörden fällt mir nun leichter.

v038g Die Migrationsberatung trägt dazu bei, dass sich Zuwanderer in Deutschland willkommen 
fühlen.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v039o Was könnte man Ihrer Meinung nach in der Migrationsberatung in Deutschland noch 
verbessern? Sie können frei antworten.

___________________________ 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

d) Themenfelder und Zielerreichung 

Nr. Frage / Thema

v040o Kommen wir nun zu den Themen, über die Sie in der Beratung gesprochen haben. Was 
war das hauptsächliche Anliegen, weshalb Sie zur Migrationsberatung [von X] gegangen 
sind? Sie können frei antworten.

Was war das drängendste Problem damals?

Offen: ___________________________ 

Intervieweranweisung: offene Angabe präzise eingeben

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Sagen Sie mir bitte, ob Ihr Berater Ihnen folgende Hilfestellungen zur Lösung dieses 
Anliegens gegeben hat.

Interviewerhinweis: Bitte nur Hilfestellungen erfassen, die für das Hauptanliegen 
angeboten wurden

v041_1 □ Hat Ihr Berater Ihnen fachliche Informationen zu diesem Anliegen gegeben, zum 
Beispiel Ratschläge oder Informationsmaterial?

v041_2 □ Wurden Sie von Ihrem Berater an eine, für dieses Anliegen zuständige Behörde oder an 
eine andere Einrichtung weitergeleitet?

v041_3 □ Hat Ihr Berater Ihnen zur Lösung dieses Anliegens beim Umgang mit Behörden 
geholfen, also z.B. bei der Kontaktaufnahme?

v041_4 □ Hat Ihr Berater Ihnen zur Lösung dieses Anliegens beim Übersetzen oder Erklären von 
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Dokumenten geholfen?

v041_5 □ Hat Ihr Berater Ihnen für die Lösung dieses Anliegens einen Integrationskurs 
empfohlen?

v041_96 □ Haben Sie zur Lösung dieses Anliegens noch andere Hilfestellungen von Ihrem Berater 
erhalten?

1 = Ja 

2 = Nein 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v041_96o Falls (v041_96=1):

Und welche Hilfestellungen waren das genau?

Offen: _______________________

9999 = keine Angabe

v042 Wie hat sich Ihre Situation in Bezug auf dieses Anliegen bis heute verändert?

1 = Sehr verbessert

2 = Etwas verbessert 

3 = Gleich geblieben

4 = Etwas verschlechtert

5 = Sehr verschlechtert

8888= Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v043 Im Nachhinein betrachtet: Wie gut hat Ihnen die Migrationsberatung [von X] bei der 
Lösung dieses Anliegens insgesamt geholfen?

1 = Sehr gut

2 = Eher gut

3 = Eher schlecht

4 = Sehr schlecht

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v044o Falls eher schlecht / sehr schlecht (v043=3,4):
Warum konnte die Migrationberatung Ihnen bei diesem Anliegen nicht helfen? Sie können 
frei antworten.

Offen: _______________________

8888 = Weiß nicht
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v046 Haben Sie, bevor Sie mit Ihrem Anliegen zur Migrationsberatung gegangen sind, schon 
andere Personen oder Stellen um Hilfe in dieser Angelegenheit gebeten? 

1 = Ja

2 = Nein

8888= Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Falls (v046=1): 

Zu wem sind Sie gegangen? Waren das… 

□ Familienmitglieder

□ Freunde oder Kollegen aus dem Herkunftsland Ihrer Familie

□ Deutsche Freunde oder Kollegen

□ Ein Amt oder eine Behörde

□ Vereine oder Organisationen

□ Seelsorger, Geistlicher, z.B. Pfarrer oder Imam

□ Sonstige Person oder Einrichtung und zwar _______________

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v047_1

v047_2

v047_3

v047_4

v047_5

v047_6

v047_96

v048o Falls Befragter keine anderen Personen oder Stellen um Hilfe gebeten hat (v046>=2):
Warum sind Sie mit Ihrem Anliegen gerade zur Migrationsberatung und nicht zu einer 
anderen Einrichtung gegangen?

Falls Befragter nicht bei einem Amt (v047_4= nein) oder einer Organisation  (v047_5 =
nein) war:
Warum sind Sie anschließend dann mit Ihrem Anliegen gerade zur Migrationsberatung 
und nicht zu einer anderen Einrichtung gegangen?

Falls Befragter bei einem Amt (v047_4 = ja) oder einer Organisation  (v047_5 = ja) war:
Warum sind Sie anschließend dann mit Ihrem Anliegen gerade zur Migrationsberatung 
gegangen?

Offen: _______________________

9999 = keine Angabe

v045 Falls Beratung nicht geholfen hat (v043=3,4):
Haben Sie den Eindruck, dass Ihr Berater dennoch versucht hat, Ihnen weiterzuhelfen?

1 = Ja, sehr

2 = Ja, eher

3 = Nein, eher nicht

4 = Nein, gar nicht

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe
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8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

Sie haben bereits Ihr Hauptanliegen geschildert, mit dem Sie zur Migrationsberatung von 
X gegangen sind.

Haben Sie mit Ihrem Berater im Verlauf der Beratung auch über die folgenden Themen 
gesprochen?

v049_1 □ Deutschkenntnisse oder Deutschkurs

v049_2 □ Arbeitssuche, Hilfe bei einer Bewerbung

v049_3 □ Berufliche oder schulische Weiterbildung

v049_4 □ Anerkennung eines ausländischen Abschlusses

v049_5 □ Rechtliche Fragen zum Aufenthalt in Deutschland (z.B.Fragen zum Aufenthaltstitel, 
zur Einbürgerung, zum Asylrecht oder zum Familiennachzug)

v049_6 □ Staatliche Unterstützungsleistungen wie Arbeitslosengeld oder Kindergeld (auch , 
Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung oder Unterstützungsleistungen für 
Asylbewerber)

v049_7 □ Schulden oder Insolvenz

v049_8 □ Wohnsituation oder Wohnungssuche

v049_9 □ Kinderbetreuung oder Förderung von Kindern

v049_10 □ Betreuung im Alter, ( z.B. Betreuung im Pflegeheim oder Pflege von Angehörigen)

v049_11 □ Familiäre Probleme (z.B. Trennung, Scheidung)

v049_12 □ Gesundheit ( z.B. physische oder psychische Probleme, Schwangerschaft oder 
Behinderung)

v049_96 □ Sonstige Themen 

v049_96o und zwar ________________

1 = Ja, darüber gesprochen

2 = Nein, nicht darüber gesprochen

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

e) Case Management
Nr. Frage / Thema

v050 Nun habe ich noch einige Fragen dazu, wie die Migrationsberatung [bei X] mit Ihnen 
durchgeführt wurde. 

Wurde zu Beginn der Beratung festgelegt, dass zur Bearbeitung Ihrer Anliegen mehrere 
Termine notwendig sind? 

1 = Ja
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2 = Nein

8888 = Weiß nicht mehr

9999 = keine Angabe

v051 Haben Sie zu Beginn der Beratung mit Ihrem Berater ein ausführliches Gespräch über
Ihre Lebenssituation geführt? 

1 = Ja

2 = Nein

8888 = Weiß nicht mehr

9999 = keine Angabe

v052 Haben Sie mit Ihrem Berater feste Ziele vereinbart, die durch die Beratung erreicht 
werden sollten? 

1 = Ja

2 = Nein 

8888 = Weiß nicht mehr

9999 = keine Angabe

v053 Manchmal wird in der Migrationsberatung ein schriftlicher Plan erstellt. In diesem Plan 
werden die Ziele der Beratung und Maßnahmen, mit denen diese Ziele erreicht werden 
können, festgelegt.Wurde mit Ihnen ein solcher Plan erarbeitet?

1 = Ja

2 = Nein

8888 = Weiß nicht mehr

9999 = keine Angabe

v054 Falls kein Plan aufgestellt wurde oder dies dem Beratenen nicht bekannt ist:
(v053=2 oder v053=8 oder v053=9)

Bitte stellen Sie sich einmal die Situation zu Beginn Ihrer Beratung vor: Wie hilfreich 
hätten Sie es gefunden, am Anfang die Ziele der Beratung in einem Plan festzuhalten? 

1 = Sehr hilfreich

2 = Eher hilfreich

3 = Eher nicht hilfreich

4 = Nicht hilfreich

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v055 Falls ein Plan aufgestellt wurde: (v053=1)

Wie hilfreich fanden Sie es, die Ziele der Beratung anfangs in einem Plan festzuhalten? 1 
= Sehr hilfreich

2 = Eher hilfreich
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3 = Eher nicht hilfreich

4 = Nicht hilfreich 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v056 Falls ein Plan aufgestellt wurde: (v053=1)

Haben Sie eine Kopie dieses Planes erhalten?

1 = Ja

2 = Nein

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Falls ein Plan aufgestellt wurde:(v053=1)

Ich lese Ihnen nun einige Aussagen vor. Es geht darum, wie Sie einen solchen 
Beratungsplan einschätzen. Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser 
zustimmen. 

v057a Der Beratungsplan hat mir einen Überblick darüber gegeben, was ich tun muss, um meine 
Ziele zu erreichen.

v057b Die Erstellung eines Beratungsplans hat zu viel Zeit in Anspruch genommen. Die Zeit 
hätte man stattdessen sinnvoller nutzen können. 

v057c Der Beratungsplan hat mich motiviert, die vereinbarten Ziele aktiv zu verfolgen.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v058 Falls ein Plan aufgestellt wurde: (v053=1)

Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Plan unterschrieben wird. Haben Sie diesen 
unterschrieben? 

1 = Ja

2 = Nein 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe
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v059 Falls ein Plan aufgestellt wurde: (v053=1)

Hat der Berater den Plan unterschrieben? 

1 = Ja

2 = Nein 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v060a Falls ein Plan aufgestellt wurde (v053=1):

Ich lese Ihnen nun Aussagen vor, die die Unterschrift auf dem Beratungsplan 
thematisieren. 

Bitte geben Sie bei jeder Aussage an, inwieweit Sie dieser zustimmen.

Falls Person Vertrag unterschrieben hat (v058=1):

Den Beratungsplan zu unterschreiben, hat mir dabei geholfen, den Plan ernst zu nehmen.

Falls Person Vertrag nicht unterschrieben hat (v058=2,8,9):

Den Beratungsplan zu unterschreiben, hätte mir dabei geholfen, den Plan ernst zu 
nehmen.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v060b Falls Person Vertrag unterschrieben hat (v058=1):

Ich habe mich durch meine Unterschrift unter Druck gesetzt gefühlt.

Falls Person Vertrag nicht unterschrieben hat (v058=2,8,9):

Ich hätte mich durch meine Unterschrift unter Druck gesetzt gefühlt.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v060c Falls Berater Vertrag unterschrieben hat (v059=1):

Durch die Unterschrift meines Beraters konnte ich mir sicher sein, die Unterstützung des 
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Beraters auch wirklich zu bekommen.

Falls Berater Vertrag nicht unterschrieben hat (v059=2,8,9):

Durch die Unterschrift meines Beraters hätte ich mir sicher sein können, die 
Unterstützung des Beraters auch wirklich zu bekommen.

1= Stimme voll und ganz zu

2 = Stimme eher zu

3 = Stimme eher nicht zu

4 = Stimme überhaupt nicht zu

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

f) Migrationsbiografie

Frage

Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zu Ihrer Person.

Interviewerhinweis: Bei Rückfragen auch hier nochmals auf Anonymisierung hinweisen!

v061 In welchem Jahr sind Sie geboren?

Programmieranweisung: Dropdown-Menü für Jahr.

(Jahr) _ _ _ _ 

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v062 Falls Person Geburtsjahr nicht bekannt ist (v061=9998 oder keine Angabe=9999)

Können Sie mir Ihr ungefähres Alter nennen?

Intervieweranweisung: Antwort abwarten und zuordnen, falls Person keine Angabe machen 
kann, Antwortkategorien vorlesen. 

1 = Unter 18 Jahre

2 = 18 – 26 Jahre

3 = 27 – 39 Jahre

4 = 40 – 64 Jahre

5 = 65 – 75 Jahre 

6 = Älter als 75 Jahre

9999 = keine Angabe

v063 Falls (v062=9):

Interviewerfrage: Alter des Befragten bitte einschätzen. 

1 = Unter 18 Jahre
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2 = 18 – 26 Jahre

3 = 27 – 39 Jahre

4 = 40 – 64 Jahre

5 = 65 – 75 Jahre 

6 = Älter als 75 Jahre

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? Falls Sie mehr als eine Staatsangehörigkeit haben, 
nennen Sie bitte alle.

v064_1 □ Deutschland

v064_2 □ Afghanistan

v064_3 □ Ägypten

v064_4 □ Albanien

v064_5 □ Algerien

064_6 □ Angola

v064_7 □ Argentinien

v064_8 □ Armenien

v064_9 □ Aserbaidschan

v064_10 □ Äthiopien

v064_11 □ Bangladesch

v064_12 □ Benin

v064_13 □ Bolivien

v064_14 □ Bosnien-Herzegowina

v064_15 □ Brasilien

v064_16 □ Bulgarien

v064_17 □ Burkina Faso

v064_18 □ Chile

v064_19 □ China

v064_20 □ Costa Rica

v064_21 □ Dominikanische Republik

v064_22 □ Ecuador

v064_23 □ Elfenbeinküste

v064_24 □ Eritrea

v064_25 □ Estland
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v064_26 □ Frankreich

v064_27 □ Gambia

v064_28 □ Georgien

v064_29 □ Ghana

v064_30 □ Griechenland

v064_31 □ Großbritannien

v064_32 □ Guatemala

v064_33 □ Guinea

v064_34 □ Hong Kong

v064_35 □ Indien

v064_36 □ Indonesien

v064_37 □ Irak

v064_38 □ Iran

v064_39 □ Israel

v064_40 □ Italien

v064_41 □ Japan

v064_42 □ Jemen

v064_43 □ Jordanien

v064_44 □ Jugoslawien

v064_45 □ Kamerun

v064_46 □ Kanada

v064_47 □ Kasachstan

v064_48 □ Kenia

v064_49 □ Kirgisistan

v064_50 □ Kolumbien

v064_51 □ Kongo

v064_52 □ Kosovo

v064_53 □ Kroatien

v064_54 □ Kuba

v064_55 □ Laos

v064_56 □ Lettland
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v064_57 □ Libanon

v064_58 □ Litauen

v064_59 □ Mali

v064_60 □ Malta

v064_61 □ Marokko

v064_62 □ Mauretanien

v064_63 □ Mauritius

v064_64 □ Mazedonien

v064_65 □ Mexiko

v064_66 □ Moldawien

v064_67 □ Mongolei

v064_68 □ Montenegro

v064_69 □ Mozambique

v064_70 □ Myanmar

v064_71 □ Namibia

v064_72 □ Nepal

v064_73 □ Nicaragua

v064_74 □ Niger

v064_75 □ Nigeria

v064_76 □ Pakistan

v064_77 □ Palästina

v064_78 □ Paraguay

v064_79 □ Peru

v064_80 □ Philippinen

v064_81 □ Polen

v064_82 □ Portugal

v064_83 □ Ruanda

v064_84 □ Rumänien

v064_85 □ Russland

v064_86 □ Sambia

v064_87 □ Senegal
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v064_88 □ Serbien

v064_89 □ SierraLeone

v064_90 □ Slowakei

v064_91 □ Slowenien

v064_92 □ Somalia

v064_93 □ Spanien

v064_94 □ SriLanka

v064_95 □ Südafrika

v064_96 □ Sudan

v064_97 □ Südkorea

v064_98 □ Syrien

v064_99 □ Tadschikistan

v064_100 □ Tansania

v064_101 □ Thailand

v064_102 □ Tibet

v064_103 □ Togo

v064_104 □ Trinidad und Tobago

v064_105 □ Tschechien

v064_106 □ Tschetschenien

v064_107 □ Tunesien

v064_108 □ Türkei

v064_109 □ Turkmenistan

v064_110 □ Uganda

v064_111 □ Ukraine

v064_112 □ Ungarn

v064_113 □ USA

v064_114 □ Usbekistan

v064_115 □ Venezuela

v064_116 □ Vietnam

v064_117 □ Weißrussland

v064_996 □ sonstige und zwar: __________



446 Anhang 2: Fragebogen

37

v064_119 □ staatenlos

v064_998 □ Weiß nicht

v064_999 □ keine Angabe

v065 Falls die deutsche Staatsangehörigkeit genannt wird : (v064_1=1)

Besitzen Sie die deutsche Staatsangehörigkeit durch…

1 = Geburt

2 = Einbürgerung

3 = den Spätaussiedlerstatus

4 = Optionsregelung

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v065kontr v065=3: (Plausibilitätscheck: Herkunftsland = Russland, Weißrussland, Moldawien, 
Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, 
Turkmenistan, Usbekistan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, 
Rumänien, Bulgarien, Albanien, China, Serbien, Kroatien, Slowenien, Bosnien-
Herzegowina, Serbien, Mazedonien)

Falls ausschließlich deutsche Staatsangehörigkeit und nicht bereits seit der Geburt: (falls in 
v064 ausschließlich v064_1= 1 und zusätzlich v065≠1)

Welche Staatsangehörigkeit hatten Sie vor Erhalt der deutschen Staatsangehörigkeit? Falls 
Sie mehr als eine Staatsangehörigkeit hatten, nennen Sie bitte alle.

v066_1 □ Deutschland

v066_2-
v066_117

□ Länderliste

v066_996 □ Sonstiges und zwar _______

v066_119 □ staatenlos

v066_998 □ Weiß nicht

v066_999 □ keine Angabe

v067 In welchem Land sind Sie geboren? 

1 = Deutschland

Länderliste 

777 = Sonstiges und zwar _______

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

Falls nicht in Deutschland geboren: (v067 ≠1)

Wann sind Sie zum ersten Mal für länger als 3 Monate nach Deutschland eingereist? Nennen 
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Sie bitte Monat und Jahr. 

Programmieranweisung: Dropdown-Menü für Monat und Jahr.

v068m Monat ______

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v068j Jahr _________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v068kontr Falls erstmalige Einreise (v067) vor dem Geburtsjahr (v061) liegt

Der Befragte gibt an im Jahr [v061] geboren worden zu sein und dass er im Jahr [v068j] das 
erste Mal für einen längeren Zeitraum nach Deutschland eingereist ist.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen

v069 Falls in Deutschland geboren (v067=1):In welchem Land wurde Ihre Mutter geboren? 

1 = Deutschland

Länderliste 

v069o Sonstiges und zwar_______

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v070 Falls in Deutschland geboren (v067=1):In welchem Land wurde Ihr Vatergeboren? 

1 = Deutschland

Länderliste

v070o Sonstiges und zwar_______

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

Falls nicht in Deutschland geboren (v067≠ 1):

Was waren die Gründe für Ihre Zuwanderung nach Deutschland?

v071_1 □ Arbeitssuche

v071_2 □ Asyl

v071_3 □ Einreise mitPartner oder Familie

v071_4 □ Nachzug zu Partner oder Familie

v071_5 □ Spätaussiedlerstatus (Plausibilitätscheck: Herkunftsland = Russland, Weißrussland, 
Moldawien, Ukraine, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, 
Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, China, Serbien, 
Kroatien, Slowenien, Bosnien-Herzegowina, Serbien, Mazedonien)
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v071_6 □ Studium oder Ausbildung ( auch Akademikeraustausch)

v071_96

v071_98

v071_99

Sonstige Gründe und zwar __________________________

1 = Ja

2 = Nein

Weiß nicht

keine Angabe

v072 Falls v071_2=1:

Haben Sie jemals in Deutschland einen Asylantrag gestellt? 

1 = Ja

2 = Nein

9 = keine Angabe

v073 Nur falls der Befragte keine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt: (v064_1≠1)

Haben Sie einen unbefristeten Aufenthaltstitel, einen befristeten oder eine Duldung? 

1 = Unbefristeter Aufenthaltstitel 

2 = Befristeter Aufenthaltstitel

3 = Duldung 

8 = Weiß nicht 

9 = keine Angabe

v074 Falls in Deutschland geboren (v067=1)  oder deutsche Staatsangehörigkeit (v064_1=1) 
oder unbefristeter Aufenthaltstitel (v073=1):

Haben Sie vor, für immer in Deutschland zu leben?

1 = Ja

2 = Nein

3 = Ich bin unentschlossen

9 = keine Angabe

v076 Falls Person nicht immer in Deutschland bleiben will (v074=3 OR v074=2):

Wie lange planen Sie, in Deutschland zu bleiben? 

Falls nicht deutsche Staatsangehörigkeit (v064_1≠1) und kein unbefristeter Aufenthaltstitel 
(v073≠1):

Bitte sagen Sie mir, was Ihr persönlicher Wunsch ist, unabhängig von der Länge Ihres 
Aufenthaltstitels

1 = Noch maximal 2 Jahre

2 = Noch maximal 5 Jahre

3 = Noch maximal 10 Jahre

4 = Mehr als 10 Jahre, aber nicht für immer
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5 = INT: Nicht vorlesen: Für immer

5 = Weiß ich noch nicht

9 = keine Angabe

g) Partnerschaft sowie Wohnsituation 

Nr Frage / Thema

v077 Leben Sie zur Zeit in einer festen Partnerschaft? 

1 = Ja

2 = Nein

9999 = keine Angabe

v078 Falls Partner: (v077=1)

Sind Sie mit Ihrem Partner verheiratet?

Intervieweranweisung: eingetragene Lebenspartnerschaft bei verheiratet einstufen.

1 = Ja

2 = Nein

9999 = keine Angabe

v079 Falls nein: (v077=2)

Welcher Familienstand trifft auf Sie zu? 

1 = Ledig

2 = Geschieden oder in Scheidung lebend

3 = Verwitwet

9999 = keine Angabe

v080

v080o

Falls in Partnerschaft lebend: (v077=1)

In welchem Land wurde Ihr Partner/ geboren? 

1 = Deutschland

Länderliste 

Sonstiges und zwar_______

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v081 Haben Sie eigene Kinder? 

Intervieweranweisung: Hierunter fallen leibliche und adoptierte Kinder

1 = Ja

2 = Nein

9999 = keine Angabe
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v082 Falls (v081=1):

Wie viele Kinder haben Sie?

Intervieweranweisung: Hierunter fallen leibliche und adoptierte Kinder

Anzahl der Kinder: ________

9999 = keine Angabe

v083 Wie viele Personen leben regelmäßig in Ihrem Haushalt in Deutschland? 

Bitte zählen Sie sich selbst mit. 

1 = 1 Person

2 = 2 Personen

3 = 3 Personen

4 = 4 Personen

5 = 5 Personen

6 = 6 Personen

7 = 7 Personen

8 = 8 Personen

9 = 9 Personen

10 = 10 Personen

11 = 11 Personen

12 = 12 Personen

13 = 13 Personen

14 = 14 Personen

15 = 15 Personen

16 = Mehr als 15 Personen

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v084 Wie viele dieser Personen, die in ihrem Haushalt leben, sind unter 14 Jahren alt? Anzahl der 
Personen im HH unter 14 Jahren:__________

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe



451Anhang 2: Fragebogen

42

v085 Wohnen viele Menschen in Ihrer Nachbarschaft, die aus dem Herkunftsland Ihrer Familie
stammen? 

1 = Viele

2 = Einige

3 = Wenige

4 = Keine

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

h) Schulische und berufliche Bildung, Erwerbstätigkeit

Nr Frage / Thema

v086 Nun habe ich einige Fragen zu Ihrer Ausbildung. Haben Sie außerhalb Deutschlands die 
Schule besucht? 

1 = Ja 

2 = Nein 

9999 = keine Angabe

v087 Falls Schulbesuch außerhalb Deutschlands (v086=1):

Haben Sie dort einen Schulabschluss erreicht; wenn ja, welchen? Falls Sie mehrere 
Schulabschlüsse haben, nennen Sie den höchsten. 

1 = Pflichtschulabschluss

2 = Mittlerer Abschluss oder Abschluss einer weiterführenden Schule

3 = Hochschulreife oder Abitur

4 = Anderen Schulabschluss und zwar: _____

5 = Keinen Abschluss erreicht

9999 = keine Angabe

v088 Haben Sie in Deutschland eine allgemeinbildende Schule besucht? Hierunter fällt kein 
Studium und kein Integrationskurs.

1 = Ja

2 = Nein 

9999 = keine Angabe

v089 Falls in Deutschland eine Schule besucht wurde (v088=1): 

Haben Sie in Deutschland einen Schulabschluss erreicht? Falls Sie mehrere 
Schulabschlüsse haben, nennen Sie den höchsten.

1 = Haupt- oder Volksschulabschluss 
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2 = Mittlere Reife oder Realschulabschluss 

3 = Fachabitur also Fachhochschulreife 

4 = Abitur

5 = Anderen Schulabschluss und zwar ___________________

6 = Keinen Abschluss erreicht

9999 = keine Angabe

v090 Haben Sie ein abgeschlossenes Hochschulstudium? 

1 = Ja 

2 = Nein 

9999 = keine Angabe

v090kontr Falls( v089<=2 UND v087<=2) UND v090=1

<i>Int.: Der Befragte gibt an, sowohl im Ausland (v087) als auch in Deutschland (v089)
kein (Fach-)Abitur erreicht zu haben. Nun gibt er aber in v090 an, dass er ein 
Hochschulstudium abgeschlossen hat.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!</i>

Nur falls ein Studium abgeschlossen wurde (v090=1):

In welchem Land bzw. Ländern haben Sie einen Hochschulabschluss erworben? Hierbei 
geht es nicht darum, wo Sie studiert haben, sondern nur um das Land bzw. die Länder, in 
denen Sie ein Studium abgeschlossen haben.

v091_1 □ In meinem Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland meiner Familie 

v091_2 □ In Deutschland 

v091_3 □ In einem anderen Land 

v091_99 □ keine Angabe

v092 Falls Abschluss im Ausland erreicht wurde: (v091_1 und/oder v091_3=1)

Haben Sie versucht, Ihren ausländischen Studienabschluss in Deutschland formal 
anerkennen zu lassen? 

1 = Ja 

2 = Nein 

3 = War nicht nötig, da Doppeldiplom

9999 = keine Angabe

v093 Nur, wenn versucht wurde, den Abschluss anerkennen zu lassen: (v092=1)

Wurde Ihr Abschluss in Deutschland formal anerkannt?

1 = Ja, komplett 

2 = Ja, teilweise 

3 = Anerkennungsverfahren läuft noch
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4 = Nein, der Abschluss wurde nicht anerkannt 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v094 Haben Sie einen beruflichen Ausbildungsabschluss? Gemeint ist hier eine berufliche 
Ausbildung, kein Studium. 

1 = Ja

2 = Nein 

9999 = keine Angabe

v095_1

v095_2

v095_3

v095_99

Nur falls eine berufliche Ausbildung gemacht wurde: (v094= 1)

In welchem Land bzw. Ländern haben Sie Ihre Berufsausbildung gemacht? 

□ In meinem Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland meiner Familie

□ In Deutschland 

□ In einem anderen Land

□ keine Angabe

v096 Falls Ausbildungsabschlussim Ausland erreicht wurde: (v095_1 und/oder v095_3=1)

Haben Sie versucht, Ihre ausländische Berufsausbildung in Deutschland formal anerkennen 
zu lassen? 

1 = Ja 

2 = Nein 

9999 = keine Angabe

v097 Nur, wenn versucht wurde, den Abschluss anerkennen zu lassen: (v096=1)

Wurde Ihr Abschluss in Deutschland formal anerkannt?

1 = Ja, komplett 

2 = Ja, teilweise 

3 = Anerkennungsverfahren läuft noch 

4 = Nein, der Abschluss wurde nicht anerkannt 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v098 Jetzt möchte ich ein paar Fragen zum Thema Erwerbstätigkeit stellen. Bitte nennen Sie mir 
Ihre derzeitige Haupttätigkeit in Deutschland. Falls Sie mehrere Tätigkeiten ausüben, dann 
nennen Sie nur die Wichtigste. Sind Sie zur Zeit … 

Intervieweranweisung: Bei Besuch eines Integrationskurses und keine weiteren Tätigkeiten 
„Nicht erwerbstätig“ angeben!!

1 = Erwerbstätig 

2 = Mithelfender Familienangehöriger, dh. unentgeltliche Arbeit im eigenen 
Familienbetrieb

3 = Nicht erwerbstätig (z.B. Hausfrau/Hausmann, Rentner, Arbeitssuchend, Besuch eines 
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Integrationskurses)

4 = In Ausbildung (z.B. Schüler, Student (Int: eine Teilnahme am Integrationskurs fällt 
nicht darunter)

5 = Sonstiges, wie z.B. berufsvorbereitende Maßnahmen / Praktikum, freiwilliges soziales 
Jahr, Au Pair

9999 = keine Angabe

v099 Falls nicht erwerbstätig:  (v098=3)

Sind Sie …

1 = Hausfrau/-mann 

2 = In einem Integrationskurs

3= Arbeitslos

4 = Im Asylverfahren, ohne Arbeitserlaubnis

5 = Rentner, Frührentner

6 = Sonstiges und zwar ________

9999 = keine Angabe

v100 Falls erwerbstätig: (v098 = 1,2) 

Sind Sie Vollzeit-, Teilzeit- oder geringfügig bzw. gelegentlich erwerbstätig? 

1 = Vollzeit (d.h. 30 und mehr Stunden pro Woche)

2 = Teilzeit (d.h.weniger als 30 Stunden pro Woche)

3 = Geringfügig oder gelegentlich erwerbstätig, Mini-Job, d.h. bis 450 € im Monat

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

v101 Falls erwerbstätig: (v098 = 1) 

In welcher beruflichen Stellung sind Sie derzeit tätig? Wenn Sie mehr als eine berufliche 
Tätigkeit ausüben, beantworten Sie die folgenden Fragen bitte nur für Ihre derzeitige 
berufliche Haupttätigkeit. 

Intervieweranweisung: Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst als Angestellte einordnen. 

1 = Arbeiter

2 = Angestellter

3 = Beamter

4 = Selbstständiger

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v102 Falls Arbeiter/in: (v101=1) 

Sind Sie…

1 = Un- oder angelernter Arbeiter
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2 = Gelernter oder Facharbeiter

3 = Vorarbeiter, Kolonnenführer

4 = Meister, Polier

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v103 Falls Angestellte/r: (v101=2)

Sind Sie Angestellter …

1 = Mit einfacher Tätigkeit (z.B. un- oder angelernter Beschäftigter)

2 = Mit qualifizierter Tätigkeit (z.B. Sachbearbeiter, Buchhalter, technischer Zeichner)

3 = Mit hoch qualifizierter Tätigkeit (z.B. Arzt, Ingenieur)

4 = Mit einer Leitungsfunktion, z.B. Direktor, Abteilungsleiter, Geschäftsführer

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v104 Falls Beamter/Beamtin: (v101=3)

Sind Sie Beamter/Beamtin…

1 = Im Einfachen Dienst 

2 = Im Mittleren Dienst 

3 = Im Gehobenen Dienst

4 = Im Höheren Dienst 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v105 Falls Selbständige/r: (v101=4)

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen? 

1 = Keine Mitarbeiter außer mir selbst

2 = 1 Mitarbeiter

3 = 2 bis 4 Mitarbeiter

4 = 5 und mehr Mitarbeiter

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v106 Waren oder sind Sie in Ihrem Herkunftsland bzw. dem Herkunftsland Ihrer Familie 
erwerbstätig? 

1 = Ja, früher

2 = Ja, aktuell

3 = Nein

8888 = Weiß nicht 
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9999 = keine Angabe

v107 Falls Ausbildung/ Studium und derzeit erwerbstätig: (v094=1 oder v090=1 und v098= 1) 
Arbeiten Sie in Deutschland derzeit in Ihrem erlernten Beruf? 

1 = Ja 

2 = Nein 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v108 Falls derzeit in Deutschland erwerbstätig und im Herkunftsland erwerbstätig (v098 = 1 und
v106=1, 2):

Im Vergleich zu Ihrer beruflichen Tätigkeit im Herkunftsland: Ist Ihre derzeitige 
Beschäftigung in Deutschland besser, vergleichbar oder schlechter? Es geht um das
Tätigkeitsprofil und nicht um das Einkommen.

1 = Besser 

2 = Vergleichbar 

3 = Schlechter 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

i) Deutschkenntnisse

Nr Frage / Thema

v109 Jetzt würde ich gerne etwas über Ihre Deutschkenntnisse wissen. Alles in allem: Wie 
schätzen Sie Ihre Deutschkenntnisse ein? 

1 = Sehr gut 

2 = Gut 

3 = Mittelmäßig 

4 = Schlecht 

5 = Sehr schlecht 

6 = Gar nicht

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v110 Haben Sie einen Integrationskurs besucht oder nehmen Sie im Moment an einem teil? 

1 = Ich habe einen Integrationskurs besucht

2 = Ich nehme zur Zeit teil

3 = Ich habe keinen Integrationskurs besucht

8888 = Weiß nicht 
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999 = keine Angabe

v110kontrt1 Falls in v099 der derzeitige Besuch eines Integrationskurses angegeben wird (v099=2) und 
in v110 "Ich habe einen Integrationskurs besucht"(v110=1) bzw. "habe keinen
Integrationskurs besucht" (v110=3) genannt wird

Der Befragte hatte in Frage v099 angegeben, derzeit an einem Integrationskurs 
teilzunehmen. Nun sagt er, dass er zur Zeit nicht an einem Integrationskurs teilnimmt.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!</i>

v110kontr2 Erklärung, falls H14_1 (keine Teilnahme Integrationskurs)/I3=1 (Integrationskurs)

v110kontr3 Falls die Person u.a. in einem Integrationskurs von der Möglichkeit einer MBE erfahren 
hat (v008_2=1) und in i3 ""habe keinen Integrationskurs besucht" (v110=3) genannt wird

Der Befragte hat in Frage v008 angegeben, (u.a.) im Integrationskurs über das MBE-
Angebot informiert worden zu sein. Nun sagt er, dass er bisher noch keinen 
Integrationskurs besucht hat.

BITTE Angaben korrigieren bzw. eine Erklärung machen!</i>

v111 Falls Integrationskurs besucht (v110=1):

Haben Sie den Kurs bis zum Ende besucht oder haben Sie ihn vorzeitig abgebrochen? 

1 = Ich habe den Kurs bis zu Ende besucht

2 = Ich habe den Kurs abgebrochen

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v112 Falls Integrationskurs zu Ende besucht (v110_1=1):

Haben Sie am Ende des Kurses an der Abschlussprüfung "Deutschtest für Zuwanderer", 
kurz DTZ, teilgenommen? 

1 = Ja

2 = Nein

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v113 Falls an DTZ teilgenommen (v110_2=1):

Welches Niveau haben Sie erreicht? 

1 = Ich habe das Niveau B1 erreicht

2 = Ich habe das Niveau A2 erreicht

3 = Ich bin unter dem Niveau A2 geblieben

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v114 Falls weiß nicht (v110_3=8):

Haben Sie den Abschlusstest „Deutschtest für Zuwanderer“ bestanden? 
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1 = Ja 

2 = Nein

v115 Falls nicht allein lebend (v083 ≠ 1):

Wie häufig sprechen Sie zu Hause miteinander Deutsch? 

1 = Immer

2 = Häufig

3 = Selten

4 = Nie

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v116 Falls erwerbstätig (v098=1):

Welche Sprache sprechen Sie in der Arbeit? 

1= Überwiegend Deutsch

2 = Überwiegend meine Muttersprache

3 = Überwiegend eine andere Sprache, wie zum Beispiel Englisch

8888 = Weiß nicht

9999 = keine Angabe

j) Leben in Deutschland

Nr Frage / Thema

v117 Wie häufig haben Sie Kontakt zu Deutschen  in Ihrer Freizeit, also im Freundes- und
Bekanntenkreis?

Gemeint sind persönliche Treffen, die über eine Begrüßung hinausgehen. 

1 = Häufig

2 =  Gelegentlich

3 = Selten

4 = Nie

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v118 Und wie häufig haben Sie Kontakt mit Personen aus Ihrem Herkunftsland bzw. dem 
Herkunftsland Ihrer Familie in Ihrer Freizeit, also im Freundes- und Bekanntenkreis? Gemeint 
sind persönliche Treffen, die über  eine Begrüßung hinausgehen. 
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1 = Häufig

2 =  Gelegentlich

3 = Selten 

4 = Nie

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v119 Wie zufrieden sind Sie, alles in allem, mit Ihrem gegenwärtigen Leben in Deutschland? 

1= Sehr zufrieden 

2 = Eher zufrieden 

3 = Eher unzufrieden 

4 = Sehr unzufrieden

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

k) Sozioökonomische Angaben

Variable 

v120 Falls v083=1 Wie kommen Sie mit Ihrem gegenwärtigen Einkommen zurecht?

Falls v083≠1 Wie kommen Sie und die Personen in Ihrem Haushalt mit dem gegenwärtigen 
Einkommen zurecht? 

1 = Sehr gut 

2 = Gut 

3 = Teils-teils

4 = Schwer 

5 = Gar nicht 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

v121 Und wie hoch ist das ungefähre monatliche Nettoeinkommen Ihres Haushalts? Gemeint ist das 
Einkommen, das Ihrem Haushalt im Monat nach Abzug von Steuern und Pflichtbeiträgen, wie 
Krankenkassenbeiträge, zur Verfügung steht. Falls Ihre Miete direkt von einer Behörde an den 
Vermieter bezahlt wird, dann zählen Sie bitte die Mietkosten mit zu Ihrem Nettoeinkommen 
hinzu.

Bedingte Einblendung: Falls v083≠1:Berücksichtigen Sie bitte dabei alle Einkommensarten 
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und die Einkommen aller Haushaltsmitglieder. 

1 = Unter 500 € 

2 = 500 € bis unter 1.000 € 

3 = 1.000 € bis unter 1.500 € 

4 = 1.500 € bis unter 2.000 € 

5 = 2.000 € bis unter 2.500 € 

6 = 2.500 € bis unter 3.000 € 

7 = 3.000 € bis unter 4.000 € 

8 = 4.000 € bis unter 5.000 € 

9 = Über 5.000 € 

8888 = Weiß nicht 

9999 = keine Angabe

Mit diesen Fragen sind wir nun am Ende des Fragebogens. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an 
unserer Studie – Sie haben uns damit sehr geholfen!

l) Interviewerfragebogen

v122 Wir schätzen Sie die Deutschkenntnisse des Befragten ein? 

1 = Sehr gut 

2 = Gut 

3 = Mittelmäßig 

4 = Schlecht 

5 = Sehr schlecht

6 = Gar nicht 

7 = Kann nicht eingeschätzt werden

v123 In welcher Sprache wurde das Interview hauptsächlich geführt? 

1 = Deutsch

2 = Englisch

3 = Albanisch

4 = Arabisch

5 = Russisch

6 = Serbisch

7 = Rumänisch 

8 = Französisch

9 = Türkisch
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v123o

10 = Griechisch

11 = Portugiesisch

12 = Paschtu

13 = Polnisch

14 = Spanisch

15 = Bulgarisch

16 = Farsi

andere Sprache und zwar _________________

v124 Falls v123 = 1

Wurden teilweise auch andere Sprachen als Deutsch verwendet? 

1 = Ja

2 = Nein

v125

v125o

Falls v124 = 2

Geben Sie die hauptsächlich verwendete Sprache neben Deutsch an. 

1 = Deutsch

2 = Englisch

3 = Albanisch

4 = Arabisch

5 = Russisch

6 = Serbisch

7 = Rumänisch 

8 = Französisch

9 = Türkisch

10 = Griechisch

11 = Portugiesisch

12 = Paschtu

13 = Polnisch

14 = Spanisch

15 = Bulgarisch

16 = Farsi

17 = andere Sprache und zwar _________________

v222 Anmerkungen 

(z.B. Störungen des Gesprächs, Anwesenheit Dritter während des Gesprächs, besondere 
Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme bei einzelnen Fragestellungen etc.)
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Anhang 3: Interviewleitfaden

Vorstellung der Person  
und der Beratungsein-
richtung

 � Vorstellung der eigenen Person (kurz: 
beruflicher Hintergrund, Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses, Aufgabenbereich) 

 � Vorstellung der Einrichtung (seit wann existent, 
kurze Erläuterung zum Aufgabenbereich, Struktur 
der Einrichtung – Rolle der MBE in der Einrichtung, 
andere migrationsspezifische (Zusatz-)Angebote?) 

 � Hat sich das Aufgabenspektrum seit Beginn Ihrer 
Tätigkeit verändert?

Einstieg / Vorstellung

Funktionsweise / Beratungsgeschehen MBE

Zugangswege  � Wie erfahren die Klienten vom Beratungsangebot? 
Gibt es eine „Informationsstrategie“ der MBE? 

 � Denken Sie, dass das MBE-Angebot hinreichend 
bekannt ist? ggf.: Haben Sie Ideen, wie man den 
Bekanntheitsgrad steigern könnte? 

 � Kennen die Klienten das Angebot unter „MBE“/ 
den Träger?

Klientel / Themen  � Welche Gruppen beraten Sie hauptsächlich? 
 � Nationalitäten / Alt- oder Neuzuwanderer 
 � Hat sich die Zusammensetzung seit Beginn  

Ihrer Tätigkeit verändert?  

 � In welchen Sprachen wird beraten? Treten Ver-
ständigungsprobleme auf und welche Lösungen 
werden hierfür gefunden? 

 � Was sind häufig nachgefragte Themen?
 � Gibt es gruppenspezifische Themen (Alt-/

Neuzuwanderer)?
 � Haben sich die Beratungsschwerpunkte 

verändert? Wie reagieren Sie auf neue Themen 
(Stichwort Fortbildung)? 

 � Wie würden Sie Ihre Klienten beschreiben? 

 � Warum suchen Ihre Klienten gerade die MBE auf? 
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Case Management  � In welchen Fällen wird CM angewandt, in welchen 
nicht? Was sind die Entscheidungskriterien?  

 � Welchen Anteil an allen Beratungsfällen nehmen 
CM-Fälle ungefähr ein? Wie viele davon werden 
abgeschlossen? 

 � (Wie) wird den Klienten das CM-Verfahren erklärt? 

 � Wie bewerten Klienten das Verfahren? 

 � Inwiefern werden Förderpläne von Klienten 
und Beratern als verbindlich angesehen 
(unterschrieben)? Wie stehen Sie zur Unterschrift?  

 � Welchen konkreten Mehrwert haben die 
Förderpläne Ihrer Meinung nach für die Lösung der 
Problemlage der Klienten? 

 � Welche Vorteile bietet das CM dem Klienten/dem 
Berater? 

 � Welche Schwierigkeiten treten im Zusammenhang 
mit dem CM auf?

Herausforderungen und 
Chancen der Beratung 

 �  Worin sehen Sie Ihre Hauptaufgaben in der 
Migrationsberatung? 

 � Worin sehen Sie die größten Schwierigkeiten in 
Ihrer Beratungstätigkeit? (z. B. im Umgang mit 
Klienten / organisatorische Aufgaben) 
Wie gehen Sie damit um? Sehen Sie Möglichkeiten, 
wie man MBE-Berater dabei besser unterstützen 
könnte? 

 � Welche Faktoren erschweren / begünstigen eine 
erfolgreiche Beratung auf Seiten der Klienten? 

 � Können Sie exemplarisch einen besonders 
erfolgreichen / schwierigen Beratungsfall 
beschreiben? 

 � Welche Fähigkeiten benötigt man als guter 
Migrationsberater?  

 � Gibt es Aspekte in Ihrer Beratungsarbeit, die Sie 
belastend finden? Was finden Sie unterstützend?
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Bewertung  � Haben sich die Rahmenbedingungen Ihrer Tätigkeit 
über die Zeit verändert? 

 � Welche Arbeitsbedingungen begünstigen/
erschweren Ihre Beratungsarbeit?  

 � Welche Vorgaben/Regelungen (seitens 
BAMF) begünstigen, welche erschweren Ihre 
Beratungsarbeit?  

 � Gibt es vor diesem Hintergrund Verbesserungs-
bedarfe und wenn ja, welche? Wie könnte man  
das Angebot der MBE verbessern?

Bewertung der Rahmen- und Arbeitsbedingungen 

Wirkung  � Wie schätzen Sie die Zufriedenheit der  
Klienten ein/  
Welches Feedback erhalten Sie von den Klienten? 

 � Sind die Erwartungen der Klienten realistisch?
 � Können Sie sich vorstellen, dass manche 

Klienten unzufrieden sind? Woran liegt das? 

 � Gibt es bestimmte Themenfelder / Problemlagen,  
in denen die MBE i.d.R. eine deutliche Unter-
stützung anbieten kann?  
Wo sehen Sie die Grenzen der Beratung? 

 � Offizielles Ziel: „zu selbständigem Handeln 
befähigen“ – Wie realistisch ist das?  
Wie versuchen Sie konkret, das umzusetzen?  

 � Offizielle Vorgabe: „Der Zeitraum für die Inan-
spruchnahme der MBE ist grundsätzlich auf  
drei Jahre begrenzt“

 � Ist eine maximale Beratungsdauer von 3 
Jahren realistisch? Bei welchen Klienten/
Themenfeldern wird dies erreicht, bei welchen 
nicht? Was charakterisiert Fälle, bei denen die 
Beratung nicht innerhalb von drei Jahren abge-
schlossen ist oder die nicht zum eigenständigen 
Handeln befähigt werden?
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Klientenbefragung  � Welche Themenbereiche wären für Sie, auch im 
Hinblick auf Ihre Arbeit, von Interesse? Welches 
Feedback würden Sie sich wünschen?

Ausblick

Offene Abschlussfrage  � Gibt es etwas, das Sie uns noch gerne mit auf den 
Weg geben würden?

Selbstverständnis  � Was sind die besonderen Stärken der MBE? 

 � Wo sehen Sie künftig Herausforderungen, 
denen sich die MBE stellen muss, wo neue 
Entwicklungsmöglichkeiten/Aufgabenbereiche?
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